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Referentenentwurf  

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen 

(Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

A. Problem und Ziel 

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention - UN-BRK) in Deutsch-
land in Kraft getreten. Die UN-BRK ist seither geltendes Recht und eine wichtige Leitlinie 
für die Behindertenpolitik in Deutschland. Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozial-
versicherung und andere Institutionen arbeiten ständig an der Weiterentwicklung der 
gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Mit der Ratifikation der 
UN-BRK hat sich die Bundesrepublik Deutschland dazu bekannt, das deutsche Recht 
grundsätzlich in Übereinstimmung mit diesem Menschenrechtsübereinkommen weiterzu-
entwickeln. 

Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nati-
onen hat der Bundesrepublik Deutschland in seinen „Abschließenden Bemerkungen über 
den ersten Staatenbericht Deutschlands“ vom 13. Mai 2015 eine Vielzahl von Handlungs-
empfehlungen zur weiteren Umsetzung der UN-BRK gegeben. So soll die Bundesrepublik 
Deutschland unter anderem 

– die gesetzliche Definition von Behinderung mit den allgemeinen Grundsätzen und 
Bestimmungen der UN-BRK in Einklang bringen, 

– ausreichende Finanzmittel verfügbar machen, um die Deinstitutionalisierung und 
selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung zu fördern, 

– die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen, 

– eine Prüfung des Umfangs vornehmen, in dem Menschen mit Behinderungen ihr per-
sönliches Einkommen verwenden, um ihre Bedarfe zu decken und selbstbestimmt zu 
leben, und 

– Menschen mit Behinderungen soziale Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die 
ihnen Inklusion, Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu le-
ben, ermöglichen. 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe haben Bund und Länder bereits 
im Vermittlungsverfahren zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (SGB XII) 
im Jahr 2003 die Vereinbarung getroffen, die Empfängerzahlen und Kosten in der Einglie-
derungshilfe, die seit Jahren signifikant steigen, gemeinsam aufzuarbeiten und Lösungen 
zu entwickeln. Die 84. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) hat am 15./16. No-
vember 2007 die Bundesregierung aufgefordert, „einen Gesetzentwurf zur Weiterentwick-
lung der Eingliederungshilfe zu erarbeiten und eine Beteiligung des Bundes an den Kos-
ten der Eingliederungshilfe zu prüfen“. Bis zur 91. ASMK wurde die Bundesregierung jähr-
lich einstimmig aufgefordert, die „Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen zu 
einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln“. Zuletzt hat die 92. ASMK am 18./19. 
November 2015 das Vorhaben der Bundesregierung begrüßt, die Grundlagen der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen durch ein neues Bundesteilhabegesetz zu 
reformieren. 

Die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode darauf verständigt, die Integration von Menschen mit Behinderungen in 
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den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten und so die Beschäftigungssituation nachhaltig 
zu verbessern. Der Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und dem ersten Arbeitsmarkt soll erleichtert, Rückkehrrechte garantiert und die Erfahrun-
gen mit dem „Budget für Arbeit“ einbezogen werden. 

Die Leistungen für Menschen, „die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben, sollen aus 
dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausgeführt und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden. Die Leistungen sollen sich am persönli-
chen Bedarf orientieren und entsprechend einem bundeseinheitlichen Verfahren perso-
nenbezogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionszentriert, sondern 
personen-zentriert bereitgestellt werden.“ Dabei soll die Einführung eines Bundesteilha-
begeldes geprüft werden. Die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen soll so geregelt werden, dass keine neue Ausgabendynamik 
entsteht. Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich von der Eingliede-
rungshilfe entlastet werden. 

Mögliche Inhalte eines Bundesteilhabegesetzes wurden in einem breit angelegten Beteili-
gungsprozess vorab mit den Verbänden und Institutionen erörtert. Zu diesem Zweck hat 
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales die hochrangige „Arbeitsgruppe Bundesteil-
habegesetz“ eingesetzt. Nach dem Grundsatz der Selbstvertretung der Menschen mit 
Behinderungen „Nichts über uns ohne uns“, der auch Eingang in den Koalitionsvertrag für 
die 18. Legislaturperiode gefunden hat, stellten die Menschen mit Behinderungen und ihre 
Verbände die größte Anzahl an Mitgliedern in der Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe hat 
von Juli 2014 bis April 2015 in insgesamt neun Sitzungen die möglichen Reformthemen 
und -ziele eines Bundesteilhabegesetzes besprochen und die Kernpunkte der Reform 
erörtert und abgewogen. 

Folgende Ziele sollen im Lichte der UN-BRK mit dem Gesetz verwirklicht werden: 

– Dem neuen gesellschaftlichen Verständnis einer inklusiven Gesellschaft soll durch 
einen neu gefassten Behinderungsbegriff Rechnung getragen werden. 

– Leistungen sollen wie aus einer Hand erbracht und zeitintensive Zuständigkeitskon-
flikte der Träger untereinander sowie Doppelbegutachtungen zulasten der Menschen 
mit Behinderungen vermieden werden. 

– Die Position der Menschen mit Behinderungen im Verhältnis zu den Rehabilitations-
trägern und den Leistungserbringern soll durch eine ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung gestärkt werden. 

– Die Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sollen 
auf persönlicher und institutioneller Ebene verbessert werden. 

– Die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechen-
den Lebensplanung und -gestaltung sollen unter Berücksichtigung des Sozialraumes 
bei den Leistungen zur sozialen Teilhabe gestärkt werden. 

– Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung sollen insbesondere im Hinblick auf studie-
rende Menschen mit Behinderungen verbessert werden. 

– Die Zusammenarbeit der unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation befindlichen Rehabilitationsträger und die Transparenz des Rehabilitationsge-
schehens sollen verbessert werden. 

– Gleichzeitig soll die Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe verbessert werden, 
um keine neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen und den insbesondere demo-
graphisch bedingten Ausgabenanstieg in der Eingliederungshilfe zu bremsen. 

– Im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – (SGB II) 
und im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – (SGB 
VI) sollen präventive Maßnahmen ergriffen und neue Wege erprobt werden, um die 
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Erwerbsfähigkeit von Menschen mit (drohenden) Behinderungen zu erhalten und so 
Übergänge in die Eingliederungshilfe zu reduzieren. 

– Im Schwerbehindertenrecht soll das ehrenamtliche Engagement der Schwerbehinder-
tenvertretungen gestärkt, sollen Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Behin-
derungen in Werkstätten für behinderte Menschen verbessert und sollen die beson-
ders schweren Beeinträchtigungen von taubblinden Menschen berücksichtigt werden. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz werden Empfehlungen aus den „Abschließenden Bemerkungen über 
den ersten Staatenbericht Deutschlands“ aufgegriffen und die Behindertenpolitik in 
Deutschland im Einklang mit der UN-BRK weiterentwickelt. Gleichzeitig werden Vorgaben 
des Koalitionsvertrages für die 18. Legislaturperiode auch im Lichte der Diskussionen in 
der Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz umgesetzt, die u.a. vorsehen, die Lebenssituati-
on von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbe-
stimmung zu verbessern und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht 
weiterzuentwickeln, ohne dabei eine neue Ausgabendynamik zu erzeugen und die beste-
hende Ausgabendynamik zu bremsen. Darüber hinaus wird mit diesem Gesetz das 
Schwerbehindertenrecht weiterentwickelt. 

Schwerpunkt dieses Gesetzes ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (SGB IX). Das SGB IX hat künftig 
die folgende Struktur: 

– In Teil 1 ist das für alle Rehabilitationsträger geltende Rehabilitations- und Teilhaber-
echt zusammengefasst. Dieses allgemeine Recht wird durch zum Teil abweichungs-
fest ausgestaltete Regelungen im Sinne von Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 des Grundge-
setzes innerhalb des SGB IX gestärkt. 

– In Teil 2 wird die aus dem SGB XII herausgelöste und reformierte Eingliederungshilfe 
als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit 
Behinderungen“ geregelt. Das SGB IX wird insoweit zu einem Leistungsgesetz auf-
gewertet. 

– In Teil 3 steht künftig das weiterentwickelte Schwerbehindertenrecht, das derzeit im 
SGB IX, Teil 2 geregelt ist 

Im Einzelnen werden mit der Neufassung des SGB IX die folgenden Inhalte umgesetzt: 

Das SGB IX, Teil 1 wird gestärkt und verbindlicher ausgestaltet, ohne dabei das geglie-
derte Sozialleistungssystem in Frage zu stellen. Im SGB IX, Teil 1 werden die allgemei-
nen, für alle Rehabilitationsträger geltenden Grundsätze normiert, während die jeweiligen 
Leistungsgesetze ergänzende Verfahrensspezifika regeln. Die Regelungen zur Zustän-
digkeitsklärung, Bedarfsermittlung, zum Teilhabeplanverfahren und zu den Erstattungs-
verfahren der Rehabilitationsträger untereinander werden geschärft und für alle Rehabili-
tationsträger verbindlich ausgestaltet. Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen und zur Verbesserung ihrer Teilhabemöglichkeiten werden mit diesem 
Gesetz ergänzende Angebote einer von Leistungsträgern und Leistungserbringern unab-
hängigen – ausschließlich dem Leistungsberechtigen verpflichteten – Teilhabeberatung 
gefördert. Die Leistungskataloge zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Ar-
beitsleben und zur sozialen Teilhabe werden präzisiert und erweitert. 

Das künftig im SGB IX, Teil 2 geregelte Recht der Eingliederungshilfe wird konsequent 
personenzentriert ausgerichtet. Die notwendige Unterstützung erwachsener Menschen 
mit Behinderung wird nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern unter ganzheit-
licher Perspektive am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Die mit dem 
SGB XII begonnenen Schritte einer Trennung von Fachleistung und von Leistungen zum 
Lebensunterhalt werden zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert 
sich künftig auf die reinen Fachleistungen. Die Leistungen zum Lebensunterhalt ein-
schließlich Wohnen sollen wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem 3. oder 4. 
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Kapitel des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht werden. Die Gliederung nach ambu-
lanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wird deshalb für erwachsene Men-
schen mit Behinderungen aufgegeben. Bestehende Betreuungsmöglichkeiten in Wohn-
formen, wo Menschen mit Behinderungen zusammenleben, werden erhalten. Unter Be-
rücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts wird auch künftig jeder erwachsene Mensch 
mit Behinderung entsprechend seinen individuellen Bedarfen wohnen und sein Leben 
gestalten können. Für minderjährige Menschen mit Behinderung wird durch Sonderrege-
lungen das geltende Recht weitergeführt, da die im Zusammenhang mit der Trennung von 
Fachleistungen und Leistungen zum Lebensunterhalt verbundenen Änderungen im Vier-
ten Kapitel des SGB XII verortet werden und diese Regelungen nicht für Kinder und Ju-
gendliche gelten. Die Diskussion zur Reform des SGB VIII bleibt davon unberührt. 

Die Regelungen über die Anrechnung von Einkommen und die Heranziehung von Vermö-
gen bei der Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe werden stufenweise im 
Sinne der Betroffenen verbessert: 

In einer ersten Stufe, die als Übergangsregelung bereits zum 1. Januar 2017 in Kraft tritt, 
profitieren Bezieher von Leistungen der Eingliederungshilfe von Verbesserungen bei der 
Anrechnung von eigenem Erwerbseinkommen und von einem gegenüber dem geltenden 
Recht deutlich erhöhten Vermögensfreibetrag, mit dem sie eine angemessene Lebensfüh-
rung und eine angemessene Alterssicherung sicherstellen können. Personen, die er-
werbs-tätig sind und Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, profitieren ebenfalls von 
Verbesse-rungen bei der Anrechnung von Einkommen und Heranziehung von Vermögen. 
Diese Übergangsregelungen gelten ebenso für die Leistungen der Hilfe zur Pflege und 
der Eingliederungshilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). 

In einer zweiten Stufe, die zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt, wird das derzeitige, dem Für-
sorgegedanken verpflichtete Anrechnungsverfahren durch ein Eigenbeitragsverfahren 
ersetzt. Oberhalb eines Freibetrages sollen die leistungsberechtigten Menschen mit Be-
hinderungen mit ihrem Einkommen zu den Aufwendungen der Eingliederungshilfe beitra-
gen. Dabei kann die weit überwiegende Zahl der Betroffenen künftig deutlich mehr von 
ihren Einkünften behalten als nach dem derzeit geltenden Recht. Ziel des Beitragsmodells 
ist es auch, größere Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu schaffen. Die Verb-
esse-rungen bei der Einkommensanrechnung werden flankiert durch eine gegenüber der 
ersten Stufe weitere Anhebung des Vermögensfreibetrages. Personen, die erwerbstätig 
sind und Leistungen der Hilfe zur Pflege oder die ausschließlich Leistungen der Hilfe zur 
Pflege er-halten, profitieren dauerhaft von den in der ersten Stufe umgesetzten Verbesse-
rungen bei der Anrechnung von Einkommen und Heranziehung von Vermögen. Das Ein-
kommen des Partners des Leistungsberechtigten bleibt – auch im Sinne von Artikel 23 
UN-BRK – an-rechnungsfrei. Das Eigenbeitragsverfahren gilt ebenso für die Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach dem BVG. Um der besonderen Lage der Beschädigten, ihrer 
Familienangehörigen und Hinterbliebenen im Recht der sozialen Entschädigung ange-
messen Rechnung zu tragen, werden zudem die Absetzbeträge angehoben. Die Beschäf-
tigten in Werk-stätten für behinderte Menschen sollen dadurch besser gestellt werden, 
dass ein geringerer Teil ihres Arbeitsentgelts auf die Grundsicherungsleistungen nach 
dem SGB XII, Viertes Kapitel angerechnet wird. 

Die Leistungen der neu ausgerichteten Eingliederungshilfe sollen passgenau bei den Be-
troffenen ankommen und sparsam und wirtschaftlich erbracht werden. Daher wird die 
Steuerungsfunktion der Leistungsträger gegenüber den Leistungserbringern gestärkt. 
Insbesondere wird für die Träger der Eingliederungshilfe eine praktikable, bundesweit 
vergleichbare Gesamtplanung normiert, die das für alle Rehabilitationsträger verbindlich 
geltende Teilhabeplanverfahren ergänzt. Erbrachte Leistungen werden künftig einem Prü-
fungsrecht des Leistungsträgers und einer Wirkungskontrolle unterzogen. 

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe werden 
von präventiven Maßnahmen in den Rechtskreisen SGB II und SGB VI flankiert, um Zu-
gänge in die Eingliederungshilfe – und hier insbesondere in die Werkstätten für behinderte 
Menschen – zu vermeiden. 
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Die Reform des Rechts der Eingliederungshilfe hat auch Auswirkungen auf die Leistungen 
der Eingliederungshilfe im Sozialen Entschädigungsrecht nach dem BVG. Insoweit sind 
die Regelungen im SGB IX, Teil 2 entsprechend anzuwenden. 

Das Schwerbehindertenrecht wird im neuen SGB IX, Teil 3 weiterentwickelt. Die inhaltli-
chen Änderungen umfassen im Wesentlichen die Stärkung des ehrenamtlichen Engage-
ments der Schwerbehindertenvertretungen, die Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkei-
ten von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen, Regelun-
gen zur Benutzung von Behindertenparkplätzen sowie die Schaffung eines Merkzeichens 
für taubblinde Menschen im Schwerbehindertenausweis. 

C. Alternativen 

Mögliche Inhalte des Bundesteilhabegesetzes wurden in der vom 10. Juli 2014 bis 14. 
April 2015 tagenden Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz erörtert. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe wurden in einem Abschlussbericht zusammengefasst. In der Arbeitsgruppe 
hat sich gezeigt, dass es in nahezu allen Handlungsfeldern, die mit diesem Gesetz aufge-
griffen werden, eine Vielzahl von Handlungsalternativen gibt, die je nach Interessenlage 
der in der Arbeitsgruppe vertretenen Institutionen unterschiedlich präferiert werden. Mit 
diesem Gesetz wird unter Würdigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe ein Maßnahmen-
bündel umgesetzt, das insgesamt die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
verbessern und gleichzeitig die Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe bremsen 
soll. 

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode wurde vereinbart, die Einführung eines 
Bundesteilhabegeldes zu prüfen. Die Bundesregierung hat sich nach intensiver Prüfung 
der vorliegenden Modelle für ein Bundesteilhabegeld (u.a. Beschluss der 90. ASMK vom 
27./28. November 2013, Entwurf eines „Gesetzes zur Sozialen Teilhabe“ vom Forum be-
hinderter Juristinnen und Juristen vom Mai 2013) gegen die Einführung eines Bundesteil-
habegeldes entschieden. Ein Bundesteilhabegeld wäre wenig zielgenau, würde den Kreis 
der Anspruchsberechtigten gegenüber denjenigen in der Eingliederungshilfe deutlich er-
höhen, zu erheblichen Mitnahmeeffekten führen und den Bund mit mindestens 1 Mrd. 
Euro zusätzliche Aufwendungen belasten. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Haushaltsausgaben für den Bund sowie die Länder und Gemeinden sind in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt: 

Finanzielle Auswirkungen Bundesteilhabegesetz in Mio. Euro (+ Belastung, - Entlastung) 

 2017 2018 2019 2020 

Bund 

Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung 

+10,0 +60 +60 +60 

Teilhabeverfahrensbericht BAR +1,3 +1,0 +1,0 +1,0 

Evaluation des Bundesteilhabegesetzes +0,2 +1,0 +1,0 +1,0 

Präventive Modellvorhaben SGB II +10,0 +100,0 +100,0 +100,0 

Präventive Modellvorhaben SGB VI +10,0 +100,0 +100,0 +100,0 

Zusätzliche Ausgaben der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(GruSi)¹ (umfasst auch die Erhöhung des Frei-

+126,0 +130,0 +133,0 +431,0 
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betrages für Werkstattbeschäftigte) 

Gesamt Bund +157,5 +392,0 +395,0 +693,0 

 

Länder/ Gemeinden 

Verbesserungen bei der Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen in der Ein-
gliederungshilfe1,2 

+91,0 

 

+95,0 

 

+99,0 

 

+351,0 

 

Einführung Budget für Arbeit und andere 
Leistungsanbieter in der Eingliederungs-
hilfe 

0 

 

+33,0 

 

+67,0 

 

+100,0 

 

Verbesserungen bei den Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung in der Eingliede-
rungshilfe 

0 

 

0 

 

0 

 

+3 

 

Trennung der Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe von den Leistungen zum 
Lebensunterhalt¹ 

-76,0 

 

-79,0 

 

-82,0 

 

-378,0 

 

Einführung trägerübergreifendes Teilha-
beplanverfahren 

+10,0 

 

+50,0 

 

+50,0 

 

+50,0 

 

Effizienzrendite in der Eingliederungshil-
fe durch bessere Steuerung  

0 

 

0 

 

0 

 

-100,0 

 

Einführung von Frauenbeauftragten in 
WfbM 

+5,0 

 

+20,0 

 

+20,0 

 

+20,0 

 

Gesamt Länder/ Gemeinden +30,0 +119,0 +154,0 +46,0 

¹ Es wird von einer jährlichen Ausgabensteigerung um 4,17 Prozent ausgegangen. 
Dies entspricht dem durchschnittlichen Wachstum der Ausgaben für die Eingliede-
rungshilfe in den Jahren 2010 bis 2014. 

 

2 Da es zu der Einkommens- und Vermögensverteilung der betroffenen behinderten 
Menschen wenig belastbare Daten gibt und die möglichen Verhaltensreaktionen der 
Betroffenen nur schwer eingeschätzt werden können, wird bei den Schätzungen zur 
Einkommens- und Vermögensanrechnung ein Risikoaufschlag von 20 Prozent vorge-
nommen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden jährlich um rund 349.000 Stunden vom 
Erfüllungsaufwand entlastet. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
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Für die Wirtschaft entstehen jährliche Belastungen in Höhe von insgesamt 67,740 Mio. 
Euro. Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen nicht. 

Mit diesem Gesetz wird ein internationaler Vertrag, die UN-Behindertenrechtskonvention, 
umgesetzt. Damit ist das Gesetz von der „One in, one out“-Regel ausgenommen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Verwaltung wird jährlich mit 9,723 Mio. Euro Erfüllungsaufwand belastet. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinderungen 

(Bundesteilhabegesetz – BTHG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX) 

Artikel 2 Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Übergangsrecht für das 
Jahr 2017) 

Artikel 3 Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 4 Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 5 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 6 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 7 Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 8 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 9 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 10 Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 11 Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 2017 

Artikel 12 Weitere Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 
2018 

Artikel 13 Weitere Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 
2020 

Artikel 14 Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Artikel 15 Weitere Änderung des Bundesversorgungsgesetzes zum 1. Januar 2020 

Artikel 16 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Artikel 17 Änderungen weiterer Vorschriften in Zusammenhang mit Artikel 2 

Artikel 18 Änderungen weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2018 

Artikel 19 Änderungen weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2020 

Artikel 20 Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung 
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Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten 
Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungs-
gesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. 
Dabei wird den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder sowie Menschen mit seelischen Be-
hinderungen oder von einer solchen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getra-
gen. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- 
und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 
mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchti-
gung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das 
Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn 
eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. 

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3 schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad 
der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 rechtmäßig 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben. 

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen Menschen mit Behin-
derungen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei 
denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Be-
hinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht 
erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen). 

§ 3 

Vorrang von Prävention 

(1) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter wirken bei der Aufklärung, 
Beratung, Auskunft und Ausführung von Leistungen im Sinne des Ersten Buches sowie im 
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Rahmen der Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern nach § 167 darauf hin, dass der Ein-
tritt einer Behinderung einschließlich einer chronischen Krankheit vermieden wird. 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummern 1 bis 4 und 6 und ihre 
Verbände wirken bei der Entwicklung und Umsetzung der Nationalen Präventionsstrategie 
nach den Bestimmungen der §§ 20d bis 20g des Fünften Buches mit. 

(3) Bei der Erbringung von Leistungen für Personen, deren berufliche Eingliederung 
auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen besonders erschwert ist, arbeiten die Kran-
kenkassen mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den kommunalen Trägern der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach § 20a des Fünften Buches eng zusammen. 

§ 4 

Leistungen zur Teilhabe 

(1) Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um un-
abhängig von der Ursache der Behinderung 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeiti-
gen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu 
mindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauer-
haft zu sichern oder 

4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung 
zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(2) Die Leistungen zur Teilhabe werden zur Erreichung der in Absatz 1 genannten 
Ziele nach Maßgabe dieses Buches und der für die zuständigen Leistungsträger gelten-
den besonderen Vorschriften neben anderen Sozialleistungen erbracht. Die Leistungsträ-
ger erbringen die Leistungen im Rahmen der für sie geltenden Rechtsvorschriften nach 
Lage des Einzelfalls so vollständig, umfassend und in gleicher Qualität, dass Leistungen 
eines anderen Trägers möglichst nicht erforderlich werden. 

(3) Leistungen für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder 
werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen 
Umfeld getrennt und gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen betreut werden kön-
nen. Dabei werden Kinder mit Behinderungen alters- und entwicklungsentsprechend an 
der Planung und Ausgestaltung der einzelnen Hilfen beteiligt und ihre Sorgeberechtigten 
intensiv in Planung und Gestaltung der Hilfen einbezogen. 

(4) Leistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen werden gewährt, um diese 
bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen. 

§ 5 

Leistungsgruppen 

Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden erbracht 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 
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5. Leistungen zur sozialen Teilhabe. 

§ 6 

Rehabilitationsträger 

(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) können sein 

1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 Nummer 1 und 3, 

2. die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nummer 2 und 3, 

3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für Leistungen nach 
§ 5 Nummer 1 bis 3 und 5; für Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 des Siebten 
Buches die für diese zuständigen Unfallversicherungsträger für Leistungen nach 
§ 5 Nummer 1 bis 5, 

4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für Leistungen nach § 5 Nummer 1 
bis 3, der Träger der Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach § 5 Num-
mer 1 und 3, 

5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der Kriegsopferfürsorge im 
Rahmen des Rechts der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden für Leis-
tungen nach § 5 Nummer 1 bis 5, 

6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 
5. 

7. die Träger der Eingliederungshilfe für Leistungen nach § 5 Nummer 1, 2, 4 und 5. 

(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben selbständig und eigenverant-
wortlich wahr. 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit ist auch Rehabilitationsträger für die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit Behinderungen im 
Sinne des Zweiten Buches, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 
Die Zuständigkeit der Jobcenter nach § 6d des Zweiten Buches für die Leistungen zur 
beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach § 16 Absatz 1 des Zweiten 
Buches bleibt unberührt. Die Bundesagentur für Arbeit unterrichtet das zuständige Job-
center und die Leistungsberechtigten schriftlich über den festgestellten Rehabilitationsbe-
darf und ihren Eingliederungsvorschlag. Das Jobcenter entscheidet unter Berücksichti-
gung des Eingliederungsvorschlages innerhalb von drei Wochen über die Leistungen zur 
beruflichen Teilhabe. 

§ 7 

Vorbehalt abweichender Regelungen 

(1) Die Vorschriften im Teil 1 gelten für die Leistungen zur Teilhabe, soweit sich aus 
den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen nichts Abwei-
chendes ergibt. Die Zuständigkeit und die Voraussetzungen für die Leistungen zur Teilha-
be richten sich nach den für den jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsge-
setzen. Das Recht der Eingliederungshilfe im Teil 2 ist ein Leistungsgesetz im Sinne von 
Satz 1 und 2. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gehen die Vorschriften der Kapitel 2 bis 4 den für die 
jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen vor. Von den Vorschriften in 
Kapitel 4 kann durch Landesrecht nicht abgewichen werden. 
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§ 8 

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistun-
gen zur Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. 
Dabei wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Fami-
lie sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten 
Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen Bedürf-
nissen von Müttern und Vätern mit Behinderungen bei der Erfüllung ihres Erziehungsauf-
trages sowie den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Behinderungen wird Rech-
nung getragen. 

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszufüh-
ren sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht wer-
den, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich 
zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. Für die Beurteilung der Wirksamkeit 
stellen die Leistungsberechtigten dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen zur 
Verfügung. Der Rehabilitationsträger begründet durch Bescheid, wenn er den Wünschen 
des Leistungsberechtigten nach den Absätzen 1 und 2 nicht entspricht. 

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten mög-
lichst viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern 
ihre Selbstbestimmung. 

(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtig-
ten. 

Kapitel 2 

Einleitung der Rehabilitation von Amts wegen 

§ 9 

Vorrangige Prüfung von Leistungen zur Teilhabe 

(1) Werden bei einem Rehabilitationsträger Sozialleistungen wegen oder unter Be-
rücksichtigung einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung beantragt oder er-
bracht, prüft dieser unabhängig von der Entscheidung über diese Leistungen, ob Leistun-
gen zur Teilhabe voraussichtlich zur Erreichung der Ziele nach § 1 und § 4 erfolgreich 
sein können. Er prüft auch, ob hierfür weitere Rehabilitationsträger im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit zur Koordinierung der Leistungen zu beteiligen sind. Werden Leistungen zur 
Teilhabe nach den Leistungsgesetzen nur auf Antrag erbracht, wirken die Rehabilitations-
träger nach § 12 auf eine Antragstellung hin. 

(2) Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgrei-
chen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt 
zu erbringen wären. Dies gilt während des Bezuges einer Rente entsprechend. 

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, um durch Leistungen zur Teilhabe Pflegebedürf-
tigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten. 
Die Aufgaben der Pflegekassen als Träger der sozialen Pflegeversicherung bei der Siche-
rung des Vorrangs von Rehabilitation vor Pflege nach § 18a und § 31 des Elften Buches 
bleiben unberührt. 

(4) Absatz 1 gilt auch für die Jobcenter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistun-
gen zur beruflichen Teilhabe nach § 6 Absatz 3 mit der Maßgabe, dass sie mögliche Re-
habilitationsbedarfe erkennen und auf eine Antragsstellung beim voraussichtlich zuständi-
gen Rehabilitationsträger hinwirken sollen. 
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§ 10 

Sicherung der Erwerbsfähigkeit 

(1) Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige Rehabilitationsträger 
gleichzeitig mit der Einleitung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation, während 
ihrer Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob durch geeignete Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinde-
rung bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder wiederhergestellt werden kann. Er 
beteiligt die Bundesagentur für Arbeit nach § 54. 

(2) Wird während einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation erkennbar, dass 
der bisherige Arbeitsplatz gefährdet ist, wird mit den Betroffenen sowie dem zuständigen 
Rehabilitationsträger unverzüglich geklärt, ob Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
erforderlich sind. 

(3) Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur Klärung eines Hilfebedarfs 
nach Teil 3 auch das Integrationsamt beteiligt. 

(4) Die Rehabilitationsträger haben in den Fällen nach den Absätzen 1 und 2 auf ei-
ne frühzeitige Antragstellung im Sinne von § 12 nach allen in Betracht kommenden Leis-
tungsgesetzen hinzuwirken und den Antrag ungeachtet ihrer Zuständigkeit für Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben entgegenzunehmen. Soweit es erforderlich ist, beteiligen 
sie unverzüglich die zuständigen Rehabilitationsträger zur Koordinierung der Leistungen 
nach Kapitel 4. 

(5) Die Rehabilitationsträger wirken auch in den Fällen der Hinzuziehung durch Ar-
beitgeber infolge einer Arbeitsplatzgefährdung nach § 167 Absatz 2 Satz 4 auf eine früh-
zeitige Antragstellung auf Leistungen zur Teilhabe nach allen in Betracht kommenden 
Leistungsgesetzen hin. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

§ 11 

Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert im Rahmen der für diesen 
Zweck zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Aufgabenbereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende und der gesetzlichen Rentenversicherung Modellvorhaben, die den 
Vorrang von Leistungen zur Teilhabe nach § 9 und die Sicherung der Erwerbsfähigkeit 
nach § 10 unterstützen. 

(2) Das Nähere regeln Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales. Die Förderdauer der Modellvorhaben beträgt fünf Jahre. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates regeln, ob und inwieweit die Jobcenter nach § 6d des 
Zweiten Buches, die Bundesagentur für Arbeit und die Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung bei der Durchführung eines Modellvorhabens nach Absatz 1 von den für sie 
geltenden Leistungsgesetzen sachlich und zeitlich begrenzt abweichen können. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Wirkungen der 
Modellvorhaben nach Absatz 1. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Drit-
te mit der Wirkungsforschung beauftragen. 
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Kapitel 3 

Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 

§ 12 

Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung 

(1) Die Rehabilitationsträger stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein 
Rehabilitationsbedarf frühzeitig erkannt und auf eine Antragstellung der Leistungsberech-
tigten hingewirkt wird. Die Rehabilitationsträger unterstützen die frühzeitige Erkennung 
des Rehabilitationsbedarfs insbesondere durch die Bereitstellung und Vermittlung von 
geeigneten barrierefreien Informationsangeboten über 

1. Inhalte und Ziele von Leistungen zur Teilhabe, 

2. die Möglichkeit der Leistungsausführung als Persönliches Budget, 

3. das Verfahren zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe und 

4. Angebote der Beratung, einschließlich der ergänzenden unabhängigen Teilhabebera-
tung nach § 32. 

Die Rehabilitationsträger benennen Ansprechstellen, die Informationsangebote nach 
Satz 2 an Leistungsberechtigte, an Arbeitgeber und an andere Rehabilitationsträger ver-
mitteln. Für die Zusammenarbeit der Ansprechstellen gilt § 15 Absatz 3 des Ersten Bu-
ches entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Jobcenter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leistungen 
zur beruflichen Teilhabe nach § 6 Absatz 3, für die Integrationsämter in Bezug auf Leis-
tungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 und für die Pfle-
gekassen als Träger der sozialen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch. 

(3) Die Rehabilitationsträger und Pflegekassen können die Informationsangebote 
durch ihre Verbände und Vereinigungen bereitstellen und vermitteln lassen. Die Jobcenter 
können die Informationsangebote durch die Bundesagentur für Arbeit bereitstellen und 
vermitteln lassen. 

§ 13 

Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 

(1) Zur einheitlichen und überprüfbaren Ermittlung des individuellen Rehabilitations-
bedarfs verwenden die Rehabilitationsträger systematische Arbeitsprozesse und standar-
disierte Arbeitsmittel (Instrumente) nach den für sie geltenden Leistungsgesetzen. Die 
Instrumente sollen den von den Rehabilitationsträgern vereinbarten Grundsätzen für In-
strumente zur Bedarfsermittlung nach § 26 Absatz 2 Nummer 7 entsprechen. Für die Trä-
ger der Eingliederungshilfe gilt § 118. Die Rehabilitationsträger können die Entwicklung 
von Instrumenten durch ihre Verbände und Vereinigungen wahrnehmen lassen oder Dritte 
mit der Entwicklung beauftragen. 

(2) Die Instrumente nach Absatz 1 Satz 1 gewährleisten eine individuelle und funkti-
onsbezogene Bedarfsermittlung und sichern die Dokumentation und Nachprüfbarkeit der 
Bedarfsermittlung, indem sie insbesondere erfassen, 

1. ob eine Behinderung vorliegt oder einzutreten droht, 

2. welche Auswirkung die Behinderung auf die Teilhabe der Leistungsberechtigten hat, 

3. welche Ziele mit Leistungen zur Teilhabe erreicht werden sollen und 

4. welche Leistungen im Rahmen einer Prognose zur Erreichung der Ziele voraussicht-
lich erfolgreich sind. 
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(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Wirkung der In-
strumente nach Absatz 1 und veröffentlicht die Untersuchungsergebnisse bis zum 31. 
Dezember 2019. 

(4) Auf Vorschlag der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 und 7 und 
mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörden kann das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die von diesen Rehabilitationsträgern eingesetzten Instrumente im 
Sinne von Absatz 1 in die Untersuchung nach Absatz 3 einbeziehen. 

Kapitel 4 

Koordinierung der Leistungen 

§ 14 

Leistender Rehabilitationsträger 

(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der Rehabilitationsträger inner-
halb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn 
geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist. Stellt er bei der Prüfung fest, 
dass er für die Leistung insgesamt nicht zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich 
dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu und unterrichtet hier-
über den Antragsteller. Muss für eine solche Feststellung die Ursache der Behinderung 
geklärt werden und ist diese Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht möglich, soll der Antrag 
unverzüglich dem Rehabilitationsträger zugeleitet werden, der die Leistung ohne Rück-
sicht auf die Ursache der Behinderung erbringt. Wird der Antrag bei der Bundesagentur 
für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung nach den Sätzen 1 und 2 keine Feststellungen 
nach § 11 Absatz 2a Nummer 1 des Sechsten Buches und § 22 Absatz 2 des Dritten Bu-
ches getroffen. 

(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der Rehabilitationsträger den Rehabili-
tationsbedarf anhand der Instrumente zur Bedarfsermittlung nach § 13 unverzüglich und 
umfassend fest und erbringt die Leistungen (leistender Rehabilitationsträger). Muss für 
diese Feststellung kein Gutachten eingeholt werden, entscheidet der leistende Rehabilita-
tionsträger innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. Ist für die Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von 
zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. Wird der Antrag weitergeleitet, 
gelten die Sätze 1 bis 3 für den Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet 
worden ist, entsprechend; die Frist beginnt mit dem Antragseingang bei diesem Rehabili-
tationsträger. In den Fällen der Anforderung einer gutachterlichen Stellungnahme bei der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 54 gilt Satz 3 entsprechend. 

(3) Ist der Rehabilitationsträger, an den der Antrag nach Absatz 1 Satz 2 weitergelei-
tet worden ist, nach dem für ihn geltenden Leistungsgesetz für die Leistung insgesamt 
nicht zuständig, kann er den Antrag im Einvernehmen mit dem nach seiner Auffassung 
zuständigen Rehabilitationsträger an diesen weiterleiten, damit von diesem als leistendem 
Rehabilitationsträger über den Antrag innerhalb der bereits nach Absatz 2 Satz 4 laufen-
den Fristen entschieden wird und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß, wenn der Rehabilitationsträger Leistun-
gen von Amts wegen erbringt. Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der 
Tag der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 

(5) Für die Weiterleitung des Antrages ist § 16 Absatz 2 Satz 1 des Ersten Buches 
nicht anzuwenden, wenn und soweit Leistungen zur Teilhabe bei einem Rehabilitations-
träger beantragt werden. 
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§ 15 

Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern 

(1) Stellt der leistende Rehabilitationsträger fest, dass der Antrag neben den nach 
seinem Leistungsgesetz zu erbringenden Leistungen weitere Leistungen zur Teilhabe 
umfasst, für die er nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann, leitet er den 
Antrag insoweit unverzüglich dem nach seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträ-
ger zu. Dieser entscheidet über die weiteren Leistungen nach den für ihn geltenden Leis-
tungsgesetzen in eigener Zuständigkeit und unterrichtet hierüber den Antragsteller. 

(2) Hält der leistende Rehabilitationsträger für die umfassende Feststellung des Re-
habilitationsbedarfs nach § 14 Absatz 2 die Feststellungen weiterer Rehabilitationsträger 
für erforderlich und liegt kein Fall nach Absatz 1 vor, fordert er von diesen Rehabilitations-
trägern die für den Teilhabeplan nach § 19 erforderlichen Feststellungen unverzüglich an. 
Die Feststellungen binden den leistenden Rehabilitationsträger bei seiner Entscheidung 
über den Antrag, wenn sie innerhalb von zwei Wochen nach Anforderung oder im Falle 
der Begutachtung innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens beim leis-
tenden Rehabilitationsträger eingegangen sind. Anderenfalls stellt der leistende Rehabili-
tationsträger den Rehabilitationsbedarf nach allen in Betracht kommenden Leistungsge-
setzen umfassend fest. 

(3) Der leistende Rehabilitationsträger entscheidet über den Antrag in den Fällen 
nach Absatz 2 und erbringt die Leistungen im eigenen Namen. Abweichend von Satz 1 
bewilligen und erbringen die Rehabilitationsträger die Leistungen nach den für sie jeweils 
geltenden Leistungsgesetzen im eigenen Namen, wenn im Teilhabeplan nach § 19 doku-
mentiert wurde, dass 

1. die erforderlichen Feststellungen nach allen in Betracht kommenden Leistungsgeset-
zen von den zuständigen Rehabilitationsträgern getroffen wurden, 

2. auf Grundlage des Teilhabeplans eine Leistungserbringung durch die nach den jewei-
ligen Leistungsgesetzen zuständigen Rehabilitationsträger sichergestellt ist und 

3. die Leistungsberechtigten einer nach Zuständigkeiten getrennten Leistungsbewilli-
gung und Leistungserbringung nicht widersprechen. 

(4) In den Fällen der Beteiligung von Rehabilitationsträgern nach den Absätzen 1 bis 
3 ist abweichend von § 14 Absatz 2 innerhalb von sechs Wochen nach Antragseingang zu 
entscheiden. Wird eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 durchgeführt, ist innerhalb von 
zwei Monaten nach Antragseingang zu entscheiden. Die Antragsteller werden von dem 
leistenden Rehabilitationsträger über die Beteiligung von Rehabilitationsträgern sowie 
über die für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Zuständigkeiten und Fristen 
unverzüglich unterrichtet. 

§ 16 

Erstattungsansprüche zwischen Rehabilitationsträgern 

(1) Hat ein leistender Rehabilitationsträger nach § 14 Absatz 2 Satz 4 Leistungen er-
bracht, für die ein anderer Rehabilitationsträger insgesamt zuständig ist, erstattet der zu-
ständige Rehabilitationsträger die Aufwendungen des leistenden Rehabilitationsträgers 
nach den für den leistenden Rehabilitationsträger geltenden Rechtsvorschriften. 

(2) Hat ein leistender Rehabilitationsträger nach § 15 Absatz 3 Satz 1 Leistungen im 
eigenen Namen erbracht, für die ein beteiligter Rehabilitationsträger zuständig ist, erstat-
tet der beteiligte Rehabilitationsträger die Aufwendungen des leistenden Rehabilitations-
trägers nach den Rechtsvorschriften, die den nach § 15 Absatz 2 eingeholten Feststellun-
gen zugrunde liegen. Hat ein beteiligter Rehabilitationsträger die angeforderten Feststel-
lungen nicht oder nicht rechtzeitig nach § 15 Absatz 2 beigebracht, erstattet der beteiligte 
Rehabilitationsträger die Aufwendungen des leistenden Rehabilitationsträgers nach den 
Rechtsvorschriften, die der Leistungsbewilligung zugrunde liegen. 
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(3) Der Erstattungsanspruch nach den Absätzen 1 und 2 umfasst die nach den je-
weiligen Leistungsgesetzen entstandenen Leistungsaufwendungen und eine Verwal-
tungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent der erstattungsfähigen Leistungsaufwen-
dungen. Eine Erstattungspflicht nach Satz 1 besteht nicht, soweit Leistungen zu Unrecht 
von dem leistenden Rehabilitationsträger erbracht worden sind und er hierbei grob fahr-
lässig oder vorsätzlich gehandelt hat. 

(4) Für unzuständige Rehabilitationsträger ist § 105 des Zehnten Buches nicht an-
zuwenden, wenn sie eine Leistung erbracht haben, 

1. ohne den Antrag an den zuständigen Rehabilitationsträger nach § 14 Absatz 1 Satz 2 
weiterzuleiten oder 

2. ohne einen weiteren zuständigen Rehabilitationsträger nach § 15 zu beteiligen, 

es sei denn, die Rehabilitationsträger vereinbaren Abweichendes. Hat ein Rehabilitations-
träger von der Weiterleitung des Antrages abgesehen, weil zum Zeitpunkt der Prüfung 
nach § 14 Absatz 1 Satz 3 Anhaltspunkte für eine Zuständigkeit aufgrund der Ursache der 
Behinderung bestanden haben, bleibt § 105 des Zehnten Buches unberührt. 

(5) Hat der leistende Rehabilitationsträger in den Fällen des § 18 Aufwendungen für 
selbstbeschaffte Leistungen nach dem Leistungsgesetz eines nach § 15 beteiligten Re-
habilitationsträgers zu erstatten, kann er von dem beteiligten Rehabilitationsträger einen 
Ausgleich verlangen, soweit dieser durch die Erstattung nach § 18 Absatz 2 Satz von sei-
ner Leistungspflicht befreit wurde. Hat ein beteiligter Rehabilitationsträger den Eintritt der 
Erstattungspflicht für selbstbeschaffte Leistungen zu vertreten, umfasst der Ausgleich den 
gesamten Erstattungsbetrag abzüglich des Betrages, der sich aus der bei anderen Reha-
bilitationsträgern eingetretenen Leistungsbefreiung ergibt. 

(6) Ein Erstattungsanspruch des Trägers der Eingliederungshilfe, der öffentlichen 
Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge ist von anderen Rehabilitationsträgern in den 
Fällen nach den Absätzen 1 bis 3 ab dem Zeitpunkt der Leistungsbewilligung und in den 
Fällen nach Absatz 5 ab dem Zeitpunkt der Erstattung mit fünf Prozent jährlich zu verzin-
sen. 

§ 17 

Begutachtung 

(1) Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten erforderlich, be-
auftragt der leistende Rehabilitationsträger unverzüglich einen geeigneten Sachverständi-
gen. Er benennt den Leistungsberechtigten in der Regel drei möglichst wohnortnahe 
Sachverständige unter Berücksichtigung bestehender sozialmedizinischer Dienste. Haben 
sich Leistungsberechtigte für einen benannten Sachverständigen entschieden, wird dem 
Wunsch Rechnung getragen. 

(2) Der Sachverständige nimmt eine umfassende sozialmedizinische, bei Bedarf 
auch psychologische Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von zwei 
Wochen nach Auftragserteilung. Das Gutachten soll den von den Rehabilitationsträgern 
vereinbarten einheitlichen Grundsätzen zur Durchführung von Begutachtungen nach § 25 
Absatz 1 Nummer 4 entsprechen. Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum 
Rehabilitationsbedarf werden den Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde 
gelegt. Die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter und die gutachterliche Beteili-
gung der Bundesagentur für Arbeit nach § 54 bleiben unberührt. 

(3) Hat der leistende Rehabilitationsträger nach § 15 weitere Rehabilitationsträger 
beteiligt, setzt er sich bei seiner Entscheidung über die Beauftragung eines geeigneten 
Sachverständigen mit den beteiligten Rehabilitationsträgern über Anlass, Ziel und Umfang 
der Begutachtung ins Benehmen. Die in dem Gutachten getroffenen Feststellungen zum 
Rehabilitationsbedarf werden in den Teilhabeplan nach § 19 einbezogen. Absatz 2 Satz 3 
gilt entsprechend. 
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(4) Die Rehabilitationsträger stellen sicher, dass sie Sachverständige beauftragen 
können, bei denen keine Zugangs- und Kommunikationsbarrieren bestehen. 

§ 18 

Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 

(1) Kann über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten ab Antragseingang bei dem leistenden Rehabilitationsträger entschieden 
werden, teilt er den Leistungsberechtigten vor Ablauf der Frist die Gründe schriftlich mit 
(begründete Mitteilung). 

(2) In der begründeten Mitteilung ist auf den Tag genau zu bestimmen, bis wann 
über den Antrag entschieden wird. In der begründeten Mitteilung kann der leistende Re-
habilitationsträger die Frist von zwei Monaten nach Absatz 1 nur in folgendem Umfang 
verlängern: 

1. um bis zu zwei Wochen zur Beauftragung eines Sachverständigen für die Begutach-
tung infolge einer nachweislich beschränkten Verfügbarkeit geeigneter Sachverstän-
diger, 

2. um bis zu vier Wochen, soweit von dem Sachverständigen die Notwendigkeit für ei-
nen solchen Zeitraum der Begutachtung schriftlich bestätigt wurde und 

3. für die Dauer einer fehlenden Mitwirkung der Leistungsberechtigten, wenn und soweit 
den Leistungsberechtigten nach § 66 Absatz 3 des Ersten Buches schriftlich eine an-
gemessene Frist zur Mitwirkung gesetzt wurde. 

(3) Erfolgt keine begründete Mitteilung, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf der 
Frist als genehmigt. Die beantragte Leistung gilt auch dann als genehmigt, wenn der in 
der Mitteilung bestimmte Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag ohne weitere be-
gründete Mitteilung des Rehabilitationsträgers abgelaufen ist. 

(4) Beschaffen sich Leistungsberechtigte eine als genehmigt geltende Leistung 
selbst, ist der leistende Rehabilitationsträger zur Erstattung der Aufwendungen für selbst-
beschaffte Leistungen verpflichtet. Mit der Erstattung gilt der Anspruch der Leistungsbe-
rechtigten auf die Erbringung der selbstbeschafften Leistungen zur Teilhabe als erfüllt. 
Der Erstattungsanspruch umfasst auch die Zahlung von Abschlägen im Umfang fälliger 
Zahlungsverpflichtungen für selbstbeschaffte Leistungen. 

(5) Die Erstattungspflicht besteht nicht, 

1. wenn und soweit kein Anspruch auf Bewilligung der selbst beschafften Leistungen 
bestanden hätte und 

2. die Leistungsberechtigten dies wussten oder infolge grober Außerachtlassung der 
allgemeinen Sorgfalt nicht wussten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für die Träger der Eingliederungshilfe, der öffent-
lichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge. 

§ 19 

Teilhabeplan 

(1) Soweit Leistungen verschiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitati-
onsträger erforderlich sind, ist der leistende Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, 
dass er und die nach § 15 beteiligten Rehabilitationsträger im Benehmen miteinander und 
in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten die nach dem individuellen Bedarf voraus-
sichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen 
feststellen und schriftlich so zusammenstellen, dass sie nahtlos ineinander greifen. 
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(2) Der leistende Rehabilitationsträger erstellt in den Fällen nach Absatz 1 einen 
Teilhabeplan innerhalb der für die Entscheidung über den Antrag maßgeblichen Frist. Der 
Teilhabeplan dokumentiert 

1. den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergeb-
nis der Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach § 14 und § 15, 

2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der 
Bedarfsermittlung nach § 13, 

3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente, 

4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54, 

5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung, 

6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung, 

7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hin-
blick auf die Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches Budget, 

8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs in den Fällen nach § 15 Absatz 3 Satz 2, 

9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20 und 

10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen öffentli-
chen Stellen. 

(3) Der Teilhabeplan wird entsprechend dem Verlauf der Rehabilitation angepasst 
und darauf ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des Einzelfalls eine umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, 
wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer zu ermöglichen. Dabei sichert der leistende Rehabi-
litationsträger durchgehend das Verfahren. Die Leistungsberechtigten können von dem 
leistenden Rehabilitationsträger Einsicht in den Teilhabeplan nach § 25 des Zehnten Bu-
ches verlangen. 

(4) Die Rehabilitationsträger legen den Teilhabeplan bei der Entscheidung über den 
Antrag zugrunde. Die Begründung der Entscheidung über die beantragten Leistungen 
nach § 35 des Zehnten Buches soll erkennen lassen, inwieweit die im Teilhabeplan ent-
haltenen Feststellungen bei der Entscheidung berücksichtigt wurden. 

(5) Ein nach § 15 beteiligter Rehabilitationsträger kann das Verfahren nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 anstelle des leistenden Rehabilitationsträgers durchführen, wenn die Re-
habilitationsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren. Die 
Vorschriften über die Leistungsverantwortung der Rehabilitationsträger nach § 14 und 
§ 15 bleiben hiervon unberührt. 

(6) Setzen unterhaltssichernde Leistungen den Erhalt von anderen Leistungen zur 
Teilhabe voraus, gelten die Leistungen im Verhältnis zueinander nicht als Leistungen ver-
schiedener Leistungsgruppen im Sinne von Absatz 1. 

§ 20 

Teilhabeplankonferenz 

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der für die Durchführung des 
Teilhabeplanverfahrens nach § 19 verantwortliche Rehabilitationsträger zur gemeinsamen 
Beratung der Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf eine Teilhabeplankonferenz 
durchführen. Die Leistungsberechtigten und die beteiligten Rehabilitationsträger können 
dem nach § 19 verantwortlichen Rehabilitationsträger die Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz vorschlagen. Von dem Vorschlag auf Durchführung einer Teilhabeplankon-
ferenz kann abgewichen werden, 



 - 28 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

1. wenn der zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs maßgebliche Sachverhalt 
schriftlich ermittelt werden kann, 

2. der Aufwand zur Durchführung nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang 
der beantragten Leistung steht 

3. oder eine Einwilligung nach § 23 Absatz 2 nicht erteilt wurde. 

(2) Von dem Vorschlag der Leistungsberechtigten auf Durchführung einer Teilhabe-
plankonferenz kann nicht abgewichen werden, wenn Leistungen an Mütter und Väter mit 
Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder beantragt wurden. 

(3) An der Teilhabeplankonferenz nehmen Beteiligte nach § 12 des Zehnten Buches 
sowie auf Wunsch der Leistungsberechtigten die Bevollmächtigten und Beistände nach 
§ 13 des Zehnten Buches teil. Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Leistungsberechtig-
ten können Rehabilitationsdienste und Rehabilitationseinrichtungen an der Teilhabeplan-
konferenz teilnehmen. Vor der Durchführung einer Teilhabeplankonferenz sollen die Leis-
tungsberechtigten auf die Angebote der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
nach § 32 besonders hingewiesen werden. 

(4) Wird eine Teilhabeplankonferenz nach Absatz 1 auf Wunsch und mit Zustim-
mung der Leistungsberechtigten eingeleitet, richtet sich die Frist zur Entscheidung über 
den Antrag nach § 15 Absatz 4. 

§ 21 

Besondere Anforderungen an das Teilhabeplanverfahren 

Ist der Träger der Eingliederungshilfe der für die Durchführung des Teilhabeplanver-
fahrens verantwortliche Rehabilitationsträger, gelten für ihn die Vorschriften für die Ge-
samtplanung ergänzend. Ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe der für die Durchfüh-
rung des Teilhabeplans verantwortliche Rehabilitationsträger, gelten für ihn die Vorschrif-
ten für den Hilfeplan nach § 36 des Achten Buches ergänzend. 

§ 22 

Einbeziehung anderer öffentlicher Stellen 

(1) Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilita-
tionsträger bezieht unter Berücksichtigung der Interessen der Leistungsberechtigten an-
dere öffentliche Stellen in die Erstellung des Teilhabeplans in geeigneter Art und Weise 
ein, soweit dies zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs erforderlich ist. 

(2) Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit nach dem Elf-
ten Buch, soll der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Re-
habilitationsträger die zuständige Pflegekasse mit Zustimmung der Leistungsberechtigten 
informieren und am Teilhabeplanverfahren beteiligen, soweit dies zur Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs erforderlich und nach den für die zuständige Pflegekasse gelten-
den Grundsätzen der Datenverwendung zulässig ist. Die §§ 18a und 31 des Elften Bu-
ches bleiben unberührt. 

(3) Die Integrationsämter sind bei der Durchführung des Teilhabeplanverfahrens zu 
beteiligen, soweit sie Leistungen für schwerbehinderte Menschen nach Teil 3 erbringen. 
Das zuständige Integrationsamt kann das Teilhabeplanverfahren nach § 19 Absatz 5 an-
stelle des leistenden Rehabilitationsträgers durchführen, wenn die Rehabilitationsträger 
und das Integrationsamt dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten vereinbaren. 

(4) Die Jobcenter können dem nach Absatz 1 verantwortlichen Rehabilitationsträger 
ihre Beteiligung an der Durchführung des Teilhabeplanverfahrens vorschlagen. Sie sind 
zu beteiligen, soweit es zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs erforderlich ist und 
dies den Interessen der Leistungsberechtigten entspricht. Die Aufgaben und die Beteili-



 - 29 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

gung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 6 Absatz 3 blei-
ben unberührt. 

(5) Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für einen Betreuungsbedarf nach § 1896 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches, informiert der für die Durchführung des Teilha-
beplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträger mit Zustimmung der Leistungsbe-
rechtigten die zuständige Betreuungsbehörde über die Erstellung des Teilhabeplans, so-
weit dies zur Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird, erforderlich 
ist. 

§ 23 

Verantwortliche Stelle für den Sozialdatenschutz 

(1) Bei der Erstellung des Teilhabeplans und der Durchführung der Teilhabeplankon-
ferenz ist der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilita-
tionsträger die verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
Sozialdaten nach § 67 Absatz 9 des Zehnten Buches sowie Stelle im Sinne von § 35 Ab-
satz 1 des Ersten Buches. 

(2) Vor Durchführung einer Teilhabeplankonferenz soll die nach Absatz 1 verantwort-
liche Stelle die Einwilligung der Leistungsberechtigten im Sinne von § 67b Absatz 2 des 
Zehnten Buches einholen, wenn und soweit anzunehmen ist, dass im Rahmen der Teil-
habeplankonferenz Sozialdaten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, deren Erfor-
derlichkeit für die Erstellung des Teilhabeplans zum Zeitpunkt der Durchführung der Teil-
habeplankonferenz nicht abschließend bewertet werden kann. 

§ 24 

Vorläufige Leistungen 

Die Bestimmungen dieses Kapitels lassen die Verpflichtung der Rehabilitationsträger 
zur Erbringung vorläufiger Leistungen nach den für sie jeweils geltenden Leistungsgeset-
zen unberührt. Vorläufig erbrachte Leistungen binden die Rehabilitationsträger nicht bei 
der Feststellung des Rehabilitationsbedarfs nach diesem Kapitel. Werden Leistungen zur 
Teilhabe beantragt, ist § 43 des Ersten Buches nicht anzuwenden. 

Kapitel 5 

Zusammenarbeit 

§ 25 

Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger 

(1) Im Rahmen der durch Gesetz, Rechtsverordnung oder allgemeine Verwaltungs-
vorschrift getroffenen Regelungen sind die Rehabilitationsträger verantwortlich, dass 

1. die im Einzelfall erforderlichen Leistungen zur Teilhabe nahtlos, zügig sowie nach 
Gegenstand, Umfang und Ausführung einheitlich erbracht werden, 

2. Abgrenzungsfragen einvernehmlich geklärt werden, 

3. Beratung entsprechend den in §§ 1 und 4 genannten Zielen geleistet wird, 

4. Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsätzen durchgeführt werden so-
wie 

5. Prävention entsprechend dem in § 3 Absatz 1 genannten Ziel geleistet wird. 



 - 30 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

(2) Die Rehabilitationsträger und ihre Verbände sollen zur gemeinsamen Wahrneh-
mung von Aufgaben zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen insbesondere regio-
nale Arbeitsgemeinschaften bilden. § 88 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Zehnten Bu-
ches gilt entsprechend. 

§ 26 

Gemeinsame Empfehlungen 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 vereinbaren zur Si-
cherung der Zusammenarbeit nach § 25 Absatz 1 gemeinsame Empfehlungen. 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 vereinbaren darüber 
hinaus gemeinsame Empfehlungen, 

1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den Eintritt einer Behinderung zu 
vermeiden, 

2. in welchen Fällen und in welcher Weise rehabilitationsbedürftigen Menschen notwen-
dige Leistungen zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine durch eine 
Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung zu verhindern, 

3. über die einheitliche Ausgestaltung des Teilhabeplanverfahrens, 

4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit nach § 54 zu beteiligen ist, 

5. wie Leistungen zur Teilhabe nach § 14 und § 15 koordiniert werden, 

6. in welcher Weise und in welchem Umfang Selbsthilfegruppen, -organisationen und -
kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und Bewälti-
gung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, gefördert werden, 

7. für Grundsätze der Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs nach § 13, 

8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde Hausarzt oder Facharzt und 
der Betriebs- oder Werksarzt in die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur 
Teilhabe einzubinden sind, 

9. zu einem Informationsaustausch mit Beschäftigten mit Behinderungen, Arbeitgebern 
und den in § 166 genannten Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Erkennung des 
individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher Leistungen zur Teilhabe sowie 

10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und vergleichbaren Stellen. 

(3) Bestehen für einen Rehabilitationsträger Rahmenempfehlungen auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften und soll bei den gemeinsamen Empfehlungen von diesen abgewi-
chen werden oder sollen die gemeinsamen Empfehlungen Gegenstände betreffen, die 
nach den gesetzlichen Vorschriften Gegenstand solcher Rahmenempfehlungen werden 
sollen, stellt der Rehabilitationsträger das Einvernehmen mit den jeweiligen Partnern der 
Rahmenempfehlungen sicher. 

(4) Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung können sich bei der 
Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre Spitzenverbände vertreten 
lassen. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen schließt die gemeinsamen Empfeh-
lungen auch als Spitzenverband Bund der Pflegekassen ab. 

(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen werden die Träger der 
Eingliederungshilfe und der öffentlichen Jugendhilfe über die Bundesvereinigung der 
Kommunalen Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter sowie die Integra-
tionsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige Hilfen für schwerbehinderte Menschen 
nach dem Teil 3 über die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen, beteiligt. Die Träger der Eingliederungshilfe und der öffentlichen Jugend-
hilfe orientieren sich bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch an den 
vereinbarten Empfehlungen oder können diesen beitreten. 



 - 31 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

(6) Die Verbände von Menschen mit Behinderungen einschließlich der Verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen von 
Frauen mit Behinderungen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen der ambulan-
ten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spit-
zenverbände werden an der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen beteiligt. Ih-
ren Anliegen wird bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit Rechnung 
getragen. Die Empfehlungen berücksichtigen auch die besonderen Bedürfnisse von Frau-
en und Kindern mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder. 

(7) Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die gemeinsamen Empfehlun-
gen im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Ländern auf der Grundlage eines von 
ihnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft vorbereiteten Vorschlags. Der Bundes-
beauftragte für den Datenschutz wird beteiligt. Hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zu einem Vorschlag aufgefordert, legt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Reha-
bilitation den Vorschlag innerhalb von sechs Monaten vor. Dem Vorschlag wird gefolgt, 
wenn ihm berechtigte Interessen eines Rehabilitationsträgers nicht entgegenstehen. Ein-
wände nach Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des Vorschlags auszu-
räumen. 

(8) Die Rehabilitationsträger teilen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
alle zwei Jahre ihre Erfahrungen mit den gemeinsamen Empfehlungen mit, die Träger der 
Renten-, Kranken- und Unfallversicherung über ihre Spitzenverbände. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation stellt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
und den Ländern eine Zusammenfassung zur Verfügung. 

(9) Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die regional zuständigen Rehabi-
litationsträger konkretisiert werden. 

§ 27 

Verordnungsermächtigung 

Vereinbaren die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, gemeinsame 
Empfehlungen nach § 26 oder ändern sie unzureichend gewordene Empfehlungen nicht 
innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem Ziel 
der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs in dem Anwendungsbereich der §§ 25 und 
26 Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. 
Richten sich die Regelungen nur an Rehabilitationsträger, die nicht der Landesaufsicht 
unterliegen, wird die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen. 
Soweit sich die Regelungen an die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 
richten, erlässt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit. 

Kapitel 6 

Leistungsformen, Beratung 

A b s c h n i t t  1  

L e i s t u n g s f o r m e n  

§ 28 

Ausführung von Leistungen 

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe 
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1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern, 

2. durch andere Leistungsträger oder 

3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemeinnützi-
gen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen nach § 36. 

ausführen. 

Der zuständige Rehabilitationsträger bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwort-
lich. Satz 1 gilt insbesondere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch 
wirksamer oder wirtschaftlicher erbringen kann. 

(2) Die Leistungen werden dem Verlauf der Rehabilitation angepasst und sind darauf 
ausgerichtet, den Leistungsberechtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten des 
Einzelfalls zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf Dauer eine den Zielen der §§ 1 und 4 
Absatz 1 entsprechende umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermögli-
chen. 

§ 29 

Persönliches Budget 

(1) Auf Antrag der Leistungsberechtigten werden Leistungen zur Teilhabe durch die 
Leistungsform eines Persönlichen Budgets ausgeführt, um den Leistungsberechtigten in 
eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der 
Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten 
Bedarfs die Rehabilitationsträger, die Jobcenter im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Leis-
tungen zur beruflichen Teilhabe nach § 6 Absatz 3, die Pflegekassen und die Integrati-
onsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leistungsträgern trä-
gerübergreifend als Komplexleistung erbracht. Das Persönliche Budget kann auch nicht 
trägerübergreifend von einem einzelnen Leistungsträger erbracht werden. Budgetfähig 
sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Kranken-
kassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflege-
bedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig 
wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine er-
bracht werden können. An die Entscheidung sind die Leistungsberechtigten für die Dauer 
von sechs Monaten gebunden. 

(2) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei lau-
fenden Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Mit der 
Auszahlung oder der Ausgabe von Gutscheinen an die Leistungsberechtigten gilt deren 
Anspruch gegen die beteiligten Leistungsträger insoweit als erfüllt. Das Bedarfsermitt-
lungsverfahren für laufende Leistungen wird in der Regel im Abstand von zwei Jahren 
wiederholt. In begründeten Fällen kann davon abgewichen werden. Persönliche Budgets 
werden auf der Grundlage der nach Kapitel 4 getroffenen Feststellungen so bemessen, 
dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche Beratung und 
Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets die Kosten 
aller bisher individuell festgestellten Leistungen nicht überschreiten, die ohne das Persön-
liche Budget zu erbringen sind. § 35 a des Elften Buches bleibt unberührt. 

(3) Werden Leistungen zur Teilhabe in der Leistungsform des Persönlichen Budgets 
beantragt, ist der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger für die Durchführung des Ver-
fahrens zuständig. Satz 1 findet entsprechend Anwendung auf die Pflegekassen und die 
Integrationsämter. Enthält das Persönliche Budget Leistungen, für die der nach § 14 leis-
tende Leistungsträger nicht Leistungsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann, leitet der nach 
§ 14 leistende Leistungsträger den Antrag insoweit unverzüglich dem nach seiner Auffas-
sung zuständigen Leistungsträger nach § 15 zu. 
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(4) Der Leistungsträger nach Absatz 3 und die Leistungsberechtigten schließen zur 
Umsetzung des Persönlichen Budgets eine Zielvereinbarung ab. Sie enthält mindestens 
Regelungen über 

1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele, 

2. die Erforderlichkeit eines Nachweises zur Deckung des festgestellten individuellen 
Bedarfs, 

3. die Qualitätssicherung sowie 

4. die Höhe der Teil- und des Gesamtbudgets. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn Pflegekassen Leistungsträger nach Absatz 3 sind 
und sie das Persönliche Budget nach Absatz 1 Satz 4 erbringen. Die Beteiligten, welche 
die Zielvereinbarung abgeschlossen haben, können diese aus wichtigem Grund mit sofor-
tiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn ihnen die Fortsetzung der Vereinbarung nicht 
zumutbar ist. Ein wichtiger Grund kann für die Leistungsberechtigten insbesondere in der 
persönlichen Lebenssituation liegen. Für den Leistungsträger kann ein wichtiger Grund 
dann vorliegen, wenn die Leistungsberechtigten die Vereinbarung, insbesondere hinsicht-
lich des Nachweises zur Bedarfsdeckung und der Qualitätssicherung nicht einhalten. Im 
Fall der Kündigung der Zielvereinbarung wird der Verwaltungsakt aufgehoben. Die Ziel-
vereinbarung wird im Rahmen des Bedarfsermittlungsverfahrens für die Dauer des Bewil-
ligungszeitraumes der Leistungen in Form des Persönlichen Budgets abgeschlossen. 

§ 30 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates Näheres zum Inhalt und zur Ausführung des Persönlichen Budgets, zum 
Verfahren sowie zur Zuständigkeit bei Beteiligung mehrerer Rehabilitationsträger zu re-
geln. 

§ 31 

Leistungsort 

Sach- und Dienstleistungen können auch im Ausland erbracht werden, wenn sie dort 
bei zumindest gleicher Qualität und Wirksamkeit wirtschaftlicher ausgeführt werden kön-
nen. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können im grenznahen Ausland auch aus-
geführt werden, wenn sie für die Aufnahme oder Ausübung einer Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit erforderlich sind. 

A b s c h n i t t  2  

B e r a t u n g  

§ 32 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

(1) Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von 
Behinderungen bedrohten Menschen fördert das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les eine von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Bera-
tung als niedrigschwelliges Angebot, dass bereits im Vorfeld der Beantragung konkreter 
Leistungen zur Verfügung steht. Dieses Angebot besteht neben dem Anspruch auf Bera-
tung durch die Rehabilitationsträger. 
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(2) Das ergänzende Angebot erstreckt sich auf die Information und Beratung über 
Rehabilitations- und Teilhabeleistungen nach diesem Buch. Die Rehabilitationsträger in-
formieren im Rahmen der vorhandenen Beratungsstrukturen und ihrer Beratungspflicht 
über dieses ergänzende Angebot. 

(3) Bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die von Leistungsträgern und 
Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen für Betroffene 
besonders zu berücksichtigen. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt eine Förderrichtlinie, nach 
deren Maßgabe die Dienste gefördert werden können, welche ein unabhängiges ergän-
zendes Beratungsangebot anbieten. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ent-
scheidet im Benehmen mit der zuständigen obersten Landesbehörde über diese Förde-
rung. 

(5) Die Förderung erfolgt aus Bundesmitteln und ist bis zum 31. Dezember 2022 be-
fristet. 

§ 33 

Pflichten der Personensorgeberechtigten 

Eltern, Vormünder, Pfleger und Betreuer, die bei den ihnen anvertrauten Personen 
Beeinträchtigungen (§ 2 Absatz 1) wahrnehmen oder durch die in § 34 genannten Perso-
nen hierauf hingewiesen werden, sollen im Rahmen ihres Erziehungs- oder Betreuungs-
auftrags diese Personen einer Beratungsstelle nach § 32 oder einer sonstigen Beratungs-
stelle für Rehabilitation zur Beratung über die geeigneten Leistungen zur Teilhabe vorstel-
len. 

§ 34 

Sicherung der Beratung von Menschen mit Behinderungen 

(1) Die Beratung durch Ärzte, denen eine Person nach § 33 vorgestellt wird, er-
streckt sich auf geeignete Leistungen zur Teilhabe. Dabei weisen sie auf die Möglichkeit 
der Beratung durch die Beratungsstellen der Rehabilitationsträger hin und informieren 
über wohnortnahe Angebote zur Beratung nach § 32. Werdende Eltern werden außerdem 
auf den Beratungsanspruch bei den Schwangerschaftsberatungsstellen hingewiesen. 

(2) Nehmen Hebammen, Entbindungspfleger, medizinisches Personal, außer Ärzten, 
Lehrer, Sozialarbeiter, Jugendleiter und Erzieher bei der Ausübung ihres Berufs Behinde-
rungen wahr, weisen sie die Personensorgeberechtigten auf die Behinderung und auf 
entsprechende Beratungsangebote nach § 32 hin. 

(3) Nehmen medizinisches Personal, außer Ärzten, und Sozialarbeiter bei der Aus-
übung ihres Berufs Behinderungen bei volljährigen Personen wahr, empfehlen sie diesen 
Personen oder ihren bestellten Betreuern, eine Beratungsstelle für Rehabilitation oder 
eine ärztliche Beratung über geeignete Leistungen zur Teilhabe aufzusuchen. 

§ 35 

Landesärzte 

(1) In den Ländern können Landesärzte bestellt werden, die über besondere Erfah-
rungen in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen bedrohte 
Menschen verfügen. 

(2) Die Landesärzte haben vor allem insbesondere folgende Aufgaben: 
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1. Gutachten für die Landesbehörden, die für das Gesundheitswesen und die Sozialhilfe 
zuständig sind, sowie für die zuständigen Träger der Sozialhilfe in besonders schwie-
rig gelagerten Einzelfällen oder in Fällen von grundsätzlicher Bedeutung zu erstatten, 

2. die für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbehörden beim Erstellen 
von Konzeptionen, Situations- und Bedarfsanalysen und bei der Landesplanung zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen bedrohte Men-
schen zu beraten und zu unterstützen sowie selbst entsprechende Initiativen zu er-
greifen und 

3. die für das Gesundheitswesen zuständigen Landesbehörden über Art und Ursachen 
von Behinderungen und notwendige Hilfen sowie über den Erfolg von Leistungen zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen bedrohte Men-
schen regelmäßig zu unterrichten. 

Kapitel 7 

Struktur, Qualitätssicherung und Verträge 

§ 36 

Rehabilitationsdienste und -einrichtungen 

(1) Die Rehabilitationsträger wirken gemeinsam unter Beteiligung der Bundesregie-
rung und der Landesregierungen darauf hin, dass die fachlich und regional erforderlichen 
Rehabilitationsdienste und -einrichtungen in ausreichender Anzahl und Qualität zur Verfü-
gung stehen. Dabei achten die Rehabilitationsträger darauf, dass für eine ausreichende 
Anzahl von Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen keine Zugangs- und Kommunikati-
onsbarrieren bestehen. Die Verbände von Menschen mit Behinderungen einschließlich 
der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenver-
tretungen von Frauen mit Behinderungen sowie die für die Wahrnehmung der Interessen 
der ambulanten und stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeb-
lichen Spitzenverbände werden beteiligt. 

(2) Nehmen Rehabilitationsträger zur Ausführung von Leistungen Rehabilitations-
dienste und -einrichtungen in Anspruch, erfolgt die Auswahl danach, wer die Leistung in 
der am besten geeigneten Form ausführt. Dabei werden Rehabilitationsdienste und -
einrichtungen freier oder gemeinnütziger Träger entsprechend ihrer Bedeutung für die 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt und die Viel-
falt der Träger gewahrt sowie deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Unabhängig-
keit beachtet. § 51 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 ist anzuwenden. 

(3) Rehabilitationsträger können nach den für sie geltenden Rechtsvorschriften Re-
habilitationsdienste oder -einrichtungen fördern, wenn dies zweckmäßig ist und die Arbeit 
dieser Dienste oder Einrichtungen in anderer Weise nicht sichergestellt werden kann. 

(4) Rehabilitationsdienste und -einrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung sollen 
Arbeitsgemeinschaften bilden. 

§ 37 

Qualitätssicherung, Zertifizierung 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 vereinbaren ge-
meinsame Empfehlungen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Leistun-
gen, insbesondere zur barrierefreien Leistungserbringung, sowie für die Durchführung 
vergleichender Qualitätsanalysen als Grundlage für ein effektives Qualitätsmanagement 
der Leistungserbringer. § 26 Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden. Die Rehabilitations-
träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 und 7 können den Empfehlungen beitreten. 
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(2) Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher, das durch 
zielgerichtete und systematische Verfahren und Maßnahmen die Qualität der Versorgung 
gewährleistet und kontinuierlich verbessert. Stationäre Rehabilitationseinrichtungen haben 
sich an dem Zertifizierungsverfahren nach Absatz 3 zu beteiligen. 

(3) Die Spitzenverbände der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 
Nummer 3 bis 5 vereinbaren im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on grundsätzliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement nach 
Absatz 2 Satz 1 sowie ein einheitliches, unabhängiges Zertifizierungsverfahren, mit dem 
die erfolgreiche Umsetzung des Qualitätsmanagements in regelmäßigen Abständen 
nachgewiesen wird. Den für die Wahrnehmung der Interessen der stationären Rehabilita-
tionseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbänden sowie den Ver-
bänden von Menschen mit Behinderungen einschließlich der Verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege, der Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen von Frauen mit Be-
hinderungen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Stationäre Rehabilitationsein-
richtungen sind nur dann als geeignet anzusehen, wenn sie zertifiziert sind. 

(4) Die Rehabilitationsträger können mit den Einrichtungen, die für sie Leistungen 
erbringen über Absatz 1 hinausgehende Anforderungen an die Qualität und das Quali-
tätsmanagement vereinbaren. 

(5) In Rehabilitationseinrichtungen mit Vertretungen der Menschen mit Behinderun-
gen, sind die nach Absatz 3 Satz 1 zu erstellenden Nachweise über die Umsetzung des 
Qualitätsmanagements diesen Vertretungen zur Verfügung zu stellen. 

(6) § 26 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden für Vereinbarungen auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften für die Rehabilitationsträger. 

§ 38 

Verträge mit Leistungserbringern 

(1) Verträge mit Leistungserbringern müssen insbesondere folgende Regelungen 
über die Ausführung von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtungen, die 
nicht in der Trägerschaft eines Rehabilitationsträgers stehen, enthalten: 

1. Qualitätsanforderungen an die Ausführung der Leistungen, das beteiligte Personal 
und die begleitenden Fachdienste, 

2. Übernahme von Grundsätzen der Rehabilitationsträger zur Vereinbarung von Vergü-
tungen, 

3. Rechte und Pflichten der Teilnehmer, soweit sich diese nicht bereits aus dem 
Rechtsverhältnis ergeben, das zwischen ihnen und dem Rehabilitationsträger be-
steht, 

4. angemessene Mitwirkungsmöglichkeiten der Teilnehmer an der Ausführung der Leis-
tungen, 

5. Geheimhaltung personenbezogener Daten, 

6. die Beschäftigung eines angemessenen Anteils von Frauen mit Behinderungen, ins-
besondere Frauen mit Schwerbehinderungen sowie 

7. das Angebot, Beratung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei gewichtigen 
Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung in Anspruch zu nehmen. 

(2) Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender 
Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann bei Verträgen auf der Grund-
lage dieses Buches nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. 

(3) Die Rehabilitationsträger wirken darauf hin, dass die Verträge nach einheitlichen 
Grundsätzen abgeschlossen werden. Dabei sind einheitliche Grundsätze der Wirksam-
keit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigten. Die Rehabilitationsträger 
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können über den Inhalt der Verträge gemeinsame Empfehlungen nach § 26 vereinbaren. 
Mit den Arbeitsgemeinschaften der Rehabilitationsdienste und -einrichtungen können sie 
Rahmenverträge schließen. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit wird beteiligt. 

(4) Absatz 1 Nummer 1 und 3 bis 6 wird für eigene Einrichtungen der Rehabilitati-
onsträger entsprechend angewendet. 

Kapitel 8 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

§ 39 

Aufgaben 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Nummer 1 bis 5 gestalten und organisieren die 
trägerübergreifende Zusammenarbeit zur einheitlichen personenzentrierten Gestaltung 
der Rehabilitation und der Leistungen zur Teilhabe im Rahmen einer ‚Arbeitsgemeinschaft 
nach § 94 SGB X. Sie trägt den Namen „Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation.“ 

(2) Die Aufgaben der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation sind insbesonde-
re: 

1. Die Beobachtung der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger und die regelmäßige 
Auswertung und Bewertung der Zusammenarbeit; hierzu bedarf es 

a) der Erstellung von gemeinsamen Grundsätzen für die Erhebung von Daten, die 
der Aufbereitung und Bereitstellung von Statistiken über das Rehabilitationsge-
schehen der Träger und ihrer Zusammenarbeit dienen, 

b) der Datenaufbereitung und Bereitstellung von Statistiken über das Rehabilitati-
onsgeschehen der Träger und ihrer Zusammenarbeit und 

c) der Erhebung und Auswertung nicht personenbezogener Daten über Prozes-
se und Abläufe des Rehabilitationsgeschehens aus dem Aufgabenfeld der medi-
zinischen und beruflichen Rehabilitation der Sozialversicherung mit Zustimmung 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, 

2. Die Erarbeitung von gemeinsamen Grundsätzen zur Bedarfserkennung, Bedarfser-
mittlung und Koordinierung von Rehabilitationsmaßnahmen und zur trägerübergrei-
fenden Zusammenarbeit, 

3. Die Erarbeitung von gemeinsamen Empfehlungen zur Sicherung der Zusammenar-
beit nach § 25, 

4. Die trägerübergreifende Fort- und Weiterbildung zur Unterstützung und Umsetzung 
trägerübergreifender Kooperation und Koordination, 

5. Die Erarbeitung trägerübergreifender Beratungsstandards und Förderung der Weiter-
gabe von eigenen Lebenserfahrungen an andere Menschen mit Behinderungen 
durch die Beratungsmethode des Peer-Counseling, 

6. Die Erarbeitung von Qualitätskriterien zur Sicherung der Struktur-, Prozess- und Er-
gebnisqualität im trägerübergreifenden Rehabilitationsgeschehen und Initiierung de-
ren Weiterentwicklung, 

7. Die Förderung der Partizipation Betroffener durch stärkere Einbindung von Selbsthil-
fe- und Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen in die 
konzeptionelle Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation und deren 
Organe, 

8. Die Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion und Rehabilitation, 
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9. Die Beobachtung und Bewertung der Forschung zur Rehabilitation sowie Durchfüh-
rung trägerübergreifender Forschungsvorhaben. 

§ 40 

Rechtsaufsicht 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation untersteht der Rechtsaufsicht des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

§ 41 

Teilhabeverfahrensbericht 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 erfassen, 

1. die Anzahl der gestellten Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe, 

2. die Anzahl der Weiterleitungen nach § 14 Absatz 1 Satz 2, 

3. in wie vielen Fällen 

a) die Zwei-Wochen-Frist nach § 14 Absatz 1 Satz 1, 

b) die Drei-Wochen-Frist nach § 14 Absatz 2 Satz 2 sowie 

c) die Zwei-Wochen-Frist nach § 14 Absatz 2 Satz 3 

nicht eingehalten wurde, 

4. die durchschnittliche Zeitdauer zwischen Erteilung des Gutachtenauftrages in Fällen 
des § 14 Absatz 2 Satz 3 und in Fällen der Vorlage des Gutachtens, 

5. die durchschnittliche Zeitdauer zwischen Antragseingang beim leistenden Rehabilita-
tionsträger und der Entscheidung nach den Merkmalen der Erledigung und der Bewil-
ligung, 

6. die Anzahl der Ablehnungen von Anträgen sowie der nicht vollständigen Bewilligung 
der beantragten Leistungen, 

7. die durchschnittliche Zeitdauer zwischen Antragseingang beim leistenden Rehabilita-
tionsträger und der Entscheidung nach den Merkmalen der Erledigung und der Bewil-
ligung, 

a) ohne Teilhabeplanung nach § 19, 

b) mit Teilhabeplanung nach § 19, 

8. die Anzahl der trägerübergreifenden Teilhabeplanungen und Teilhabeplankonferen-
zen, 

9. die Anzahl der nachträglichen Änderungen und Fortschreibungen der Teilhabepläne 
einschließlich der durchschnittlichen Geltungsdauer des Teilhabeplanes, 

10. die Anzahl der Erstattungsverfahren nach § 16 Absatz 2 Satz 2, 

11. die Anzahl der beantragten und bewilligten Leistungen in Form des Persönlichen 
Budgets, 

12. die Anzahl der beantragten und bewilligten Leistungen in Form des trägerübergrei-
fenden Persönlichen Budgets, 

13. die Anzahl der Mitteilungen nach § 18 Absatz 1, 

14. die Anzahl der Anträge auf Erstattung nach § 18 nach den Merkmalen Bewilligung 
oder Ablehnung, 
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15. die Anzahl der Rechtsbehelfe sowie der erfolgreichen Rechtsbehelfe aus Sicht der 
Leistungsberechtigten jeweils nach den Merkmalen von Widerspruch und Klage, 

16. die Anzahl der Leistungsberechtigten, die sechs Monate nach dem Ende der Maß-
nahme zur Teilhabe am Arbeitsleben eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder eine selbständige Tätigkeit aufgenommen haben. 

(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 melden jährlich die 
im Berichtsjahr gemäß Absatz 1 erfassten Angaben an ihre Spitzenverbände, die Rehabi-
litationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 6 und 7 jeweils über ihre Obersten Landesju-
gend- und Sozialbehörden, zur Weiterleitung an die Bundesarbeitsgemeinschaft für Re-
habilitation in einem mit ihr technisch abgestimmten Datenformat. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation wertet die Angaben unter Beteiligung der Rehabilitationsträ-
ger aus und erstellt jährlich eine gemeinsame Übersicht. Die Erfassung der Angaben soll 
mit dem 1. Januar 2018 beginnen und ein Kalenderjahr umfassen. Der erste Bericht ist 
2019 zu veröffentlichen. 

(3) Der Bund erstattet der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation die notwen-
digen Aufwendungen, für folgende Tätigkeiten: 

1. für die Bereitstellung von Daten, 

2. für die Datenaufarbeitung, 

3. für die Auswertungen über das Rehabilitationsgeschehen. 

Kapitel 9 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

§ 42 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

(1) Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Be-
hinderungen bedrohten Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 

1. Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, 
zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhindern oder 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 
überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen 
Bezug von laufenden Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen 
zu mindern. 

(2) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere 

1. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren 
Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, 
einschließlich der Anleitung, eigene Heilungskräfte zu entwickeln, 

2. Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinde-
rungen bedrohten Kindern, 

3. Arznei- und Verbandsmittel, 

4. Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie, 

5. Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung, 

6. Hilfsmittel, 

7. Belastungserprobung und Arbeitstherapie. 
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(3) Bestandteil der Leistungen nach Absatz 1 sind auch medizinische, psychologi-
sche und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um 
die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen. Solche Leistungen sind insbesondere: 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 

2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 

3. die Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten 
und Kollegen, wenn die Leistungsberechtigten dem zustimmen, 

4. die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter 
anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit 
Krisensituationen, 

6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten und 

7. die Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation. 

§ 43 

Krankenbehandlung und Rehabilitation 

Die in § 42 Absatz 1 genannten Ziele sowie die §§ 12 Absatz 1 und 3, 19 gelten auch 
bei Leistungen der Krankenbehandlung. 

§ 44 

Stufenweise Wiedereingliederung 

Können arbeitsunfähige Leistungsberechtigte nach ärztlicher Feststellung ihre bishe-
rige Tätigkeit teilweise ausüben und können sie durch eine stufenweise Wiederaufnahme 
ihrer Tätigkeit voraussichtlich wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden, sollen die 
medizinischen und die sie ergänzenden Leistungen eine Wiedereingliederung ermögli-
chen. 

§ 45 

Förderung der Selbsthilfe 

Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Re-
habilitation, Früherkennung, Beratung, Behandlung und Bewältigung von Krankheiten und 
Behinderungen zum Ziel gesetzt haben, sollen nach einheitlichen Grundsätzen gefördert 
werden. Die Daten der Rehabilitationsträger über Art und Höhe der Förderung der Selbst-
hilfe fließen in den Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft der Rehabilitationsträger ge-
mäß § 41 ein. 

§ 46 

Früherkennung und Frühförderung 

(1) Die medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung für Kinder 
mit Behinderungen und von Behinderungen bedrohten Kindern nach § 42 Absatz 2 Num-
mer 2 umfassen auch 

1. die medizinischen Leistungen der fachübergreifend arbeitenden Dienste und Einrich-
tungen, 
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2. nichtärztliche sozialpädiatrische, psychologische, heilpädagogische, psychosoziale 
Leistungen und die Beratung der Erziehungsberechtigten, auch in fachübergreifend 
arbeitenden Diensten und Einrichtungen, wenn sie unter ärztlicher Verantwortung er-
bracht werden und erforderlich sind, um eine drohende oder bereits eingetretene Be-
hinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und einen individuellen Be-
handlungsplan aufzustellen. 

(2) Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen 
und von Behinderungen bedrohten Kindern umfassen weiterhin nichtärztliche therapeuti-
sche, psychologische, heilpädagogische, sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen 
und die Beratung der Erziehungsberechtigten durch interdisziplinäre Frühförderstellen 
oder andere nach Landesrecht unter Sicherstellung der Interdisziplinarität zugelassene 
Einrichtungen. Die Leistungen sind erforderlich, wenn sie eine drohende oder bereits ein-
getretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt erkennen helfen oder die einge-
tretene Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen ausgleichen 
oder mildern. 

(3) Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 werden in Verbindung mit heilpädagogischen 
Leistungen nach § 79 als Komplexleistung erbracht und umfassen Leistungen zur Siche-
rung der Interdisziplinarität. Maßnahmen zur Komplexleistung können gleichzeitig oder 
nacheinander sowie in unterschiedlicher und gegebenenfalls wechselnder Intensität erfol-
gen. 

(4) In Landesrahmenvereinbarungen zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern 
und den Verbänden der Leistungserbringer wird Folgendes geregelt: 

1. die Anforderungen an interdisziplinäre Frühförderstellen und sozialpädiatrische Zen-
tren zu Mindeststandards, Berufsgruppen, Personalausstattung, sachlicher und räum-
licher Ausstattung, 

2. die Dokumentation und Qualitätssicherung, 

3. der Ort der Leistungserbringung, 

4. die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte für die als Komplexleistung nach Ab-
satz 3 erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der Zuwendungen Dritter, ins-
besondere der Länder, für Leistungen nach der Verordnung zur Früherkennung und 
Frühförderung. 

(5) Die Rehabilitationsträger schließen Vereinbarungen über die pauschalierte Auf-
teilung der nach Absatz 4 Nummer 4 vereinbarten Entgelte für Komplexleistungen auf der 
Grundlage der Leistungszuständigkeit nach Spezialisierung und Leistungsprofil des 
Dienstes oder der Einrichtung, insbesondere den vertretenen Fachdisziplinen und dem 
Diagnosespektrum der leistungsberechtigten Kinder. Regionale Gegebenheiten werden 
berücksichtigt. Der Anteil der Entgelte, der auf die für die Leistungen nach § 6 der Verord-
nung zur Früherkennung und Frühförderung jeweils zuständigen Träger entfällt, darf für 
Leistungen in interdisziplinären Frühförderstellen 65 Prozent und in sozialpädiatrischen 
Zentren 20 Prozent nicht überschreiten. Landesrecht kann andere als pauschale Abrech-
nungen vorsehen. 

(6) Kommen Landesrahmenvereinbarungen nach Absatz 4 bis zum 31. Juli 2019 
nicht zustande, sollen die Landesregierungen Regelungen durch Rechtsverordnung ent-
sprechend Absatz 4 Nummer 1 bis 3 treffen. 

§ 47 

Hilfsmittel 

(1) Hilfsmittel (Körperersatzstücke sowie orthopädische und andere Hilfsmittel) nach 
§ 42 Absatz 2 Nummer 6 umfassen die Hilfen, die von den Leistungsempfängern getra-
gen oder mitgeführt oder bei einem Wohnungswechsel mitgenommen werden können und 
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles erforderlich sind, um 
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1. einer drohenden Behinderung vorzubeugen, 

2. den Erfolg einer Heilbehandlung zu sichern oder 

3. eine Behinderung bei der Befriedigung von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens 
auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht allgemeine Gebrauchsgegenstände des 
täglichen Lebens sind. 

(2) Der Anspruch auf Hilfsmittel umfasst auch die notwendige Änderung, Instandhal-
tung, Ersatzbeschaffung sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. Der Rehabili-
tationsträger soll 

1. vor einer Ersatzbeschaffung prüfen, ob eine Änderung oder Instandsetzung von bis-
her benutzten Hilfsmitteln wirtschaftlicher und gleich wirksam ist und 

2. die Bewilligung der Hilfsmittel davon abhängig machen, dass die Leistungsberechtig-
ten das Hilfsmittel auch nutzen wollen und breit sind, sich den richtigen Gebrauch des 
Hilfsmittels anzueignen. 

(3) Wählen Leistungsberechtigte ein geeignetes Hilfsmittel in einer aufwendigeren 
Ausführung als notwendig, tragen sie die Mehrkosten selbst. 

(4) Hilfsmittel können auch leihweise überlassen werden. In diesem Fall gelten die 
Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 48 

Verordnungsermächtigungen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates Näheres zu regeln 

1. zur Abgrenzung der in § 46 genannten Leistungen und der weiteren Leistungen die-
ser Dienste und Einrichtungen und 

2. zur Auswahl der im Einzelfall geeigneten Hilfsmittel, insbesondere zum Verfahren, zur 
Eignungsprüfung, Dokumentation und leihweisen Überlassung der Hilfsmittel sowie 
zur Zusammenarbeit der anderen Rehabilitationsträger mit den orthopädischen Ver-
sorgungsstellen. 

Kapitel 10 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

§ 49 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Verordnungsermächtigung 

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um 
die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderungen bedroh-
ten Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzu-
stellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu 
sichern. 

(2) Frauen mit Behinderungen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben zugesi-
chert, insbesondere durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und 
auch in Teilzeit nutzbare Angebote. 

(3) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben umfassen insbesondere 

1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen 
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, 
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2. eine Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 
Grundausbildung, 

3. die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung, 

4. die berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen schu-
lischen Abschluss ermöglichen, der zur Teilnahme am Arbeitsleben erforderlich ist, 

5. die berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwie-
genden Abschnitt schulisch durchgeführt werden, 

6. die Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit entsprechend § 93 des 
Dritten Buches durch die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5, 

7. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, wenn die Hilfen den 
Menschen mit Behinderungen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder 
eine selbständige Tätigkeit ermöglichen und erhalten. 

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit 
sowie Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. Soweit 
erforderlich, wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung 
durchgeführt; in diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach § 73 
sowie Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten nach § 74 übernommen. 

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht. 

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische 
Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die die Teilhabe am 
Arbeitsleben zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu über-
winden, zu mindern oder ihre Verschlimmerung zu verhindern. Leistungen sind insbeson-
dere: 

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 

2. Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 

3. Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten 
und Kollegen, wenn die Leistungsberechtigten dem zustimmen, 

4. die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 

5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter 
anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit 
Krisensituationen, 

6. das Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 

7. die Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und 

8. die Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung 
(§ 193). 

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme 

1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung 
einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen Haus-
halts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges der 
Teilhabe am Arbeitsleben notwendig ist sowie 

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, 
Lernmittel, Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. 

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nummer 1 und 7 umfassen auch 

1. eine Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, 
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2. einen Ausgleich für unvermeidbare Verdienstausfälle des Leistungsberechtigten oder 
einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu einer Bil-
dungsmaßnahme, zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, bei einem Träger oder einer 
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen, wenn die Einrichtung Rehabilitations-
träger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 ist. 

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für Leistungsberechtigte als Hilfe zur 
Erlangung eines Arbeitsplatzes, 

4. die Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich 
sind 

a) zur Berufsausübung, 

b) die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur Erhöhung der Sicherheit 
auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am Arbeitsplatz selbst, es sei denn, 
dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers besteht oder solche Leistungen als 
medizinische Leistung erbracht werden können, 

5. die Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung 
zur Berufsausübung erforderlich sind und 

6. die Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer behinderungs-
gerechten Wohnung in angemessenem Umfang. 

Die Leistung nach Satz 1 Nummer 3 wird für die Dauer von höchstens drei Jahren bewil-
ligt und in Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 
durch das Integrationsamt nach § 185 Absatz 4 ausgeführt. Der Rehabilitationsträger er-
stattet dem Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch nach § 185 Absatz 4 
bleibt unberührt. 

(9) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Näheres über Voraussetzungen, Gegenstand und Umfang der Leistungen der 
Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben regeln. 

§ 50 

Leistungen an Arbeitgeber 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 können Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, insbesondere als 

1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen, 

2. Eingliederungszuschüsse, 

3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb, 

4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung. 

(2) Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden. 

(3) Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können für die gesamte 
Dauer der Maßnahme geleistet werden. Die Ausbildungszuschüsse sollen bei Ausbil-
dungsmaßnahmen die monatlichen Ausbildungsvergütungen nicht übersteigen, die von 
den Arbeitgebern im letzten Ausbildungsjahr gezahlt wurden. 

(4) Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 betragen höchstens 
50 Prozent der vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Entgelte, soweit sie die tariflichen 
Arbeitsentgelte oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, die für vergleichbare 
Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze in 
der Arbeitsförderung nicht übersteigen. Die Eingliederungszuschüsse sollen im Regelfall 
für höchstens ein Jahr gezahlt werden. Soweit es für die Teilhabe am Arbeitsleben erfor-
derlich ist, können die Eingliederungszuschüsse um bis zu 20 Prozent höher festgelegt 
und bis zu einer Förderungshöchstdauer von zwei Jahren gezahlt werden. Werden die 
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Eingliederungszuschüsse länger als ein Jahr gezahlt, sind sie um mindestens zehn Pro-
zent zu vermindern, entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfähigkeit 
der Leistungsberechtigten und den abnehmenden Eingliederungserfordernissen gegen-
über der bisherigen Förderungshöhe. Bei der Berechnung der Eingliederungszuschüsse 
nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
berücksichtigt. Eingliederungszuschüsse sind zurückzuzahlen, wenn die Arbeitsverhält-
nisse während des Förderungszeitraums oder innerhalb eines Zeitraums, der der Förde-
rungsdauer entspricht, beendet werden, spätestens jedoch ein Jahr nach der letzten Zah-
lung der Eingliederungshilfe. Der Eingliederungszuschuss muss nicht zurückgezahlt wer-
den, wenn 

1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das 
Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht haben oder 

2. die Arbeitgeber zur Kündigung berechtigt waren, 

a) aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, 

b) aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen 
oder 

c) aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer Weiterbeschäftigung in 
diesem Betrieb entgegenstehen. 

Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den im letz-
ten Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gewährten Förderungsbe-
trag begrenzt; nicht geförderte Nachbeschäftigungszeiten werden anteilig berücksichtigt. 

§ 51 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

(1) Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und ver-
gleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, wenn Art oder Schwe-
re der Behinderung der Leistungsberechtigten oder die Sicherung des Erfolges die be-
sonderen Hilfen dieser Einrichtungen erforderlich machen. Die Einrichtung muss 

1. eine erfolgreiche Ausführung der Leistung erwarten lassen nach Dauer, Inhalt und 
Gestaltung der Leistungen, nach der Unterrichtsmethode, Ausbildung und Berufser-
fahrung der Leitung und der Lehrkräfte sowie nach der Ausgestaltung der Fachdiens-
te, 

2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, insbe-
sondere auch die Beachtung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung gewährleisten, 

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene 
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausführung der Leistungen bieten sowie 

4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbe-
sondere zu angemessenen Vergütungssätzen, ausführen. 

Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen 
nach den §§ 26 und 37. 

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der Leistungsberechtigten 
darauf hinwirken, dass diese Ausbildung teilweise auch in Betrieben und Dienststellen 
durchgeführt wird. Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation unterstützen die Ar-
beitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und bei der Betreuung der auszubildenden 
Jugendlichen mit Behinderungen. 
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§ 52 

Rechtsstellung der Teilnehmenden 

Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, wer-
den die Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Einrichtungen eingegliedert. Sie sind kei-
ne Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und wählen zu ihrer Mitwir-
kung besondere Vertreter. Bei der Ausführung werden die arbeitsrechtlichen Grundsätze 
über den Persönlichkeitsschutz, die Haftungsbeschränkung sowie die gesetzlichen Vor-
schriften über den Arbeitsschutz, den Schutz vor Diskriminierungen in Beschäftigung und 
Beruf, den Erholungsurlaub und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ent-
sprechend angewendet. 

§ 53 

Dauer von Leistungen für die berufliche Rehabilitation 

(1) Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üb-
lich sind, um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; eine Förderung kann darüber 
hinaus erfolgen, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen. 

(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem 
Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das Teilhabeziel nur über 
eine länger andauernde Leistung erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten 
nur durch eine länger andauernde Leistung wesentlich verbessert werden. 

§ 54 

Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitations-
trägers gutachterlich Stellung zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter 
Berücksichtigung arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit. Dies gilt auch, wenn sich die Leis-
tungsberechtigten in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen oder 
der medizinisch-beruflichen Rehabilitation aufhalten. 

§ 55 

Unterstützte Beschäftigung 

(1) Ziel der unterstützten Beschäftigung ist es, Leistungsberechtigten mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf eine angemessene, geeignete und sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten. Unterstützte Beschäftigung umfasst 
eine individuelle betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf Berufsbegleitung. 

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung erhalten Menschen mit 
Behinderungen insbesondere, um sie für geeignete betriebliche Tätigkeiten zu erproben, 
auf ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorzubereiten und bei der 
Einarbeitung und Qualifizierung auf einem betrieblichen Arbeitsplatz zu unterstützen. Die 
Leistungen umfassen auch die Vermittlung von berufsübergreifenden Lerninhalten und 
Schlüsselqualifikationen sowie die Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Menschen 
mit Behinderungen. Die Leistungen werden vom zuständigen Rehabilitationsträger nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 für bis zu zwei Jahre erbracht, soweit sie wegen Art oder 
Schwere der Behinderung erforderlich sind. Sie können bis zu einer Dauer von weiteren 
zwölf Monaten verlängert werden, wenn auf Grund der Art oder Schwere der Behinderung 
der gewünschte nachhaltige Qualifizierungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht wer-
den kann und hinreichend gewährleistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur Aufnah-
me einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung führt. 
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(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten Menschen mit Behinderungen insbe-
sondere, um nach Begründung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnisses die zu dessen Stabilisierung erforderliche Unterstützung und Krisenintervention 
zu gewährleisten. Die Leistungen werden bei Zuständigkeit eines Rehabilitationsträgers 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 oder 5 von diesem, im Übrigen von dem Integrationsamt im 
Rahmen seiner Zuständigkeit erbracht, solange und soweit sie wegen Art oder Schwere 
der Behinderung zur Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. 

(4) Stellt der Rehabilitationsträger während der individuellen betrieblichen Qualifizie-
rung fest, dass voraussichtlich eine anschließende Berufsbegleitung erforderlich ist, für 
die ein anderer Leistungsträger zuständig ist, beteiligt er diesen frühzeitig. 

(5) Die unterstützte Beschäftigung kann von Integrationsfachdiensten oder anderen 
Trägern durchgeführt werden. Mit der Durchführung kann nur beauftragt werden, wer über 
die erforderliche Leistungsfähigkeit verfügt, um seine Aufgaben entsprechend den indivi-
duellen Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen erfüllen zu können. Insbesondere 
müssen die Beauftragten 

1. über Fachkräfte verfügen, die eine geeignete Berufsqualifikation, eine psychosoziale 
oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und eine ausreichende Berufserfahrung 
besitzen, 

2. in der Lage sein, den Menschen mit Behinderungen geeignete individuelle betriebli-
che Qualifizierungsplätze zur Verfügung zu stellen und ihre berufliche Eingliederung 
zu unterstützen, 

3. über die erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung verfügen und 

4. ein System des Qualitätsmanagements im Sinne des § 37 Absatz 2 Satz 1 anwen-
den. 

(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwicklung der in Absatz 5 genannten Qualitäts-
anforderungen vereinbaren die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 
sowie die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen im 
Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation eine gemeinsame Empfeh-
lung. Die gemeinsame Empfehlung kann auch Ausführungen zu möglichen Leistungsin-
halten und zur Zusammenarbeit enthalten. § 26 Absatz 4, 6 und 7 und § 27 gelten ent-
sprechend. 

§ 56 

Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 219) werden er-
bracht, um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen zu 
erhalten, zu entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser 
Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern. 

§ 57 

Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten Menschen mit Behinderungen 

1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für 
die Teilhabe des Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben ist sowie welche Be-
reiche der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die 
Menschen mit Behinderungen in Betracht kommen, und um einen Eingliederungsplan 
zu erstellen. 
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2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- 
oder Erwerbsfähigkeit des Menschen mit Behinderungen so weit wie möglich zu ent-
wickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen und erwartet werden kann, dass der 
Mensch mit Behinderungen nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, 
wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des 
§ 219 zu erbringen. 

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei Monate erbracht. Die Leis-
tungsdauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn während des Eingangs-
verfahrens im Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Leistungsdauer ausreichend 
ist. 

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. Sie 
werden in der Regel zunächst für ein Jahr bewilligt. Sie werden für ein weiteres Jahr be-
willigt, wenn auf Grund einer fachlichen Stellungnahme, die rechtzeitig vor Ablauf des 
Förderzeitraums nach Satz 2 abzugeben ist, angenommen wird, dass die Leistungsfähig-
keit des Menschen mit Behinderungen weiterentwickelt oder wiedergewonnen werden 
kann. 

(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen einer unterstütz-
ten Beschäftigung nach § 55 werden zur Hälfte auf die Dauer des Berufsbildungsbereichs 
angerechnet. Allerdings dürfen die Zeiten individueller betrieblicher Qualifizierung und die 
Zeiten des Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr als 36 Monate betragen. 

§ 58 

Leistungen im Arbeitsbereich 

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
schen erhalten Menschen mit Behinderungen, bei denen wegen Art oder Schwere der 
Behinderung 

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäfti-
gung in einem Inklusionsprojekt (§ 215) oder 

2. eine Berufsvorbereitung, eine individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Un-
terstützter Beschäftigung, eine berufliche Anpassung und Weiterbildung oder eine be-
rufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer 2 bis 6) 

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, 
wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Leis-
tungen im Arbeitsbereich werden im Anschluss an Leistungen im Berufsbildungsbereich 
(§ 57) oder an entsprechende Leistungen bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60) 
erbracht. Die Leistungen werden längstens bis zum Ablauf des Monats erbracht, in dem 
das für die Regelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches erforderliche Lebensalter 
vollendet wird. 

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich sind gerichtet auf 

1. die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Men-
schen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung, 

2. die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung 
der im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit sowie 

3. die Förderung des Übergangs geeigneter Menschen mit Behinderungen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. 

(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen Re-
habilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der Wirtschaftlich-
keit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Die Vergütungen berücksichtigen 
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1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt 
notwendigen Kosten sowie 

2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden 
Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der 
Werkstatt und der dort beschäftigten Menschen mit Behinderungen nach Art und Um-
fang über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten 
hinausgehen. 

Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 2 Nummer 2 im Einzelfall nicht ermittelt wer-
den, kann eine Vergütungspauschale für diese werkstattspezifischen Kosten der wirt-
schaftlichen Betätigung der Werkstatt vereinbart werden. 

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Absatz 4 der 
Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des Ar-
beitsergebnisses dargestellt. Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die Vergü-
tung Verluste oder Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht zur 
Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden. 

§ 59 

Arbeitsförderungsgeld 

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitati-
onsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen mit Behinde-
rungen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 58 Absatz 3 ein Arbeitsförderungsgeld. Das 
Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten 
Menschen mit Behinderungen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsförde-
rungsgeld den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt. Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 
Euro, beträgt das Arbeitsförderungsgeld monatlich den Differenzbetrag zwischen dem 
Arbeitsentgelt und von 325 Euro. 

§ 60 

Andere Leistungsanbieter 

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen nach den §§ 57, 58 
haben, können diese auch bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen. 

(2) Die Vorschriften für Werkstätten für behinderte Menschen gelten mit folgenden 
Maßgaben für andere Leistungsanbieter: 

1. sie bedürfen nicht der förmlichen Anerkennung, 

2. sie müssen nicht über eine Mindestplatzzahl und die für die Erbringung der Leistun-
gen in Werkstätten erforderliche räumliche und sächliche Ausstattung verfügen, 

3. sie können ihr Angebot auf Leistungen nach §§ 57 oder 58 oder Teile solcher Leis-
tungen beschränken, 

4. sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit Behinderungen Leistungen nach §§ 57 oder 
58 zu erbringen, wenn und solange die Leistungsvoraussetzungen vorliegen. 

(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistungen durch andere Leistungsan-
bieter zu ermöglichen, besteht nicht. 

(4) Für das Rechtsverhältnis zwischen dem anderen Leistungsanbieter und dem 
Menschen mit Behinderungen gilt § 221 entsprechend. 
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§ 61 

Budget für Arbeit 

(1) Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen nach § 58 haben 
und denen von einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber ein sozialversicherungspflich-
tiges Arbeitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder ortsüblichen Entlohnung angeboten 
wird, erhalten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages als Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben ein Budget für Arbeit. 

(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber 
zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die 
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Der 
Lohnkostenzuschuss beträgt bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahl-
ten Arbeitsentgeltes, höchstens jedoch 40 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leistungen bestimmen sich 
nach den Umständen des Einzelfalls. Durch Landesrecht kann von dem Prozentsatz der 
Bezugsgröße nach Satz 2, zweiter Halbsatz abgewichen werden. 

(3) Ein Lohnkostenzuschuss ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Ar-
beitgeber die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um 
den Lohnkostenzuschuss zu erhalten. 

(4) Die am Arbeitsplatz wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Beglei-
tung kann von mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen wer-
den. 

(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers, Leistungen zur Beschäftigung bei priva-
ten oder öffentlichen Arbeitgebern zu ermöglichen, besteht nicht. 

§ 62 

Wahlrecht des Menschen mit Behinderungen 

(1) Auf Wunsch des Menschen mit Behinderungen werden die Leistungen nach den 
§§ 57 und 58 von einer nach § 225 anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von 
dieser zusammen mit einem oder mehreren anderen Leistungsanbietern oder von einem 
oder mehreren anderen Leistungsanbietern erbracht. 

(2) Werden Teile einer Leistung im Verantwortungsbereich einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen oder eines anderen Leistungsanbieters erbracht, so bedarf die Leis-
tungserbringung der Zustimmung des unmittelbar verantwortlichen Leistungsanbieters. 

§ 63 

Zuständigkeit nach den Leistungsgesetzen 

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen erbringen 

1. die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis 4 genann-
ten Träger zuständig ist, 

2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsun-
fälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 

3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 des 
Sechsten Buches und 

4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a 
des Bundesversorgungsgesetzes. 

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte 
Menschen erbringen 
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1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch Arbeitsun-
fälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 

2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des § 27d Absatz 1 
Nummer 3 des Bundesversorgungsgesetzes, 

3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des § 35a des 
Achten Buches und 

4. im Übrigen die Träger der Eingliederungshilfe unter den Voraussetzungen des § 99 
Absatz 4. 

(3) Absatz 1 gilt auch für die Leistungen zur beruflichen Bildung bei einem anderen 
Leistungsanbieter. Absatz 2 gilt auch für die Leistungen zur Beschäftigung bei einem an-
deren Leistungsanbieter sowie die Leistung des Budgets für Arbeit. 

Kapitel 11 

Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen 

§ 64 

Ergänzende Leistungen 

(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben der in § 6 Absatz 1 Nummern 1 bis 5 genannten Rehabilitationsträger werden ergänzt 
durch 

1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbil-
dungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe, 

2. Beiträge und Beitragszuschüsse 

a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften Buches, des Zweiten Ge-
setzes über die Krankenversicherung der Landwirte sowie des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes, 

b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten Buches, 

c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten Buches sowie des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes, 

d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten Buches, 

e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches, 

3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und 
Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Frauen und Mädchen, die der Stärkung des Selbstbewusstseins dienen, 

4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger Anleitung und 
Überwachung, 

5. Reisekosten und 

6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten. 

(2) Ist der Schutz von Menschen mit Behinderungen bei Krankheit oder Pflege wäh-
rend der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht anderweitig sicher-
gestellt, können die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung ohne Anspruch auf 
Krankengeld und zur Pflegeversicherung bei einem Träger der gesetzlichen Kranken- 
oder Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein Schutz nicht gewährleistet ist, 
die Beiträge zu einem privaten Krankenversicherungsunternehmen erbracht werden. Ar-
beitslose Teilnehmer an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können für die Dau-
er des Bezuges von Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld einen 
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Zuschuss zu ihrem Beitrag für eine private Versicherung gegen Krankheit oder für die 
Pflegeversicherung erhalten. Der Zuschuss wird nach § 174 Absatz 2 des Dritten Buches 
berechnet. 

§ 65 

Leistungen zum Lebensunterhalt 

(1) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Rehabilitation leisten 

1. Krankengeld: die gesetzlichen Krankenkassen nach Maßgabe der §§ 44 und 46 bis 
51 des Fünften Buches und des § 8 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, 

2. Verletztengeld: die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe der §§ 45 bis 48, 52 
und 55 des Siebten Buches, 

3. Übergangsgeld: die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches 
und der §§ 20 und 21 des Sechsten Buches, 

4. Versorgungskrankengeld: die Träger der Kriegsopferversorgung nach Maßgabe der 
§§ 16 bis 16h und 18a des Bundesversorgungsgesetzes. 

(2) Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten Über-
gangsgeld 

1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 49 bis 52 
des Siebten Buches, 

2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 20 und 
21 des Sechsten Buches, 

3. die Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe dieses Buches und der §§ 119 bis 121 
des Dritten Buches, 

4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses Buches und des § 26a des 
Bundesversorgungsgesetzes. 

(3) Menschen mit Behinderungen oder von Behinderungen bedrohte Menschen ha-
ben Anspruch auf Übergangsgeld wie bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für 
den Zeitraum, in dem die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durch-
geführt wird (§ 49 Absatz 4 Satz 2) und sie wegen der Teilnahme an diesen Maßnahmen 
kein oder ein geringeres Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen. 

(4) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die Leistungsempfängerin einen 
Anspruch auf Mutterschaftsgeld hat; § 52 Nummer 2 des Siebten Buches bleibt unberührt. 

(5) Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen beruflichen Ausbildung 
von Menschen mit Behinderungen, berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und Leis-
tungen zur individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäfti-
gung sowie im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von anerkannten Werk-
stätten für behinderte Menschen und anderen Leistungsanbietern leisten. 

1. die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsgeld nach Maßgabe der §§ 122 bis 126 des 
Dritten Buches, 

2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzungen der 
§§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes. 

(6) Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen des § 27d Absatz 1 
Nummer 3 des Bundesversorgungsgesetzes ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
§ 27a des Bundesversorgungsgesetzes. 

(7) Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Verletztengeld und das 
Übergangsgeld werden für Kalendertage gezahlt; wird die Leistung für einen ganzen Ka-
lendermonat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen angesetzt. 
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§ 66 

Höhe und Berechnung des Übergangsgelds 

(1) Der Berechnung des Übergangsgelds werden 80 Prozent des erzielten regelmä-
ßigen Arbeitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberechnung unter-
liegt (Regelentgelt), zugrunde gelegt, höchstens jedoch das in entsprechender Anwen-
dung des § 67 berechnete Nettoarbeitsentgelt; als Obergrenze gilt die für den Rehabilita-
tionsträger jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze. Bei der Berechnung des Re-
gelentgelts und des Nettoarbeitsentgelts werden die für die jeweilige Beitragsbemessung 
und Beitragstragung geltenden Besonderheiten der Gleitzone nach § 20 Absatz 2 des 
Vierten Buches nicht berücksichtigt. Das Übergangsgeld beträgt 

1. 75 Prozent als Berechnungsgrundlage für Leistungsempfänger, 

a) die mindestens ein Kind im Sinne des § 32 Absatz 1, 3 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes haben, 

b) die ein Stiefkind (§ 56 Absatz 2 Nummer 1 des Ersten Buches) in ihren Haushalt 
aufgenommen haben oder 

c) deren Ehegatten oder Lebenspartner, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft 
leben, eine Erwerbstätigkeit nicht ausüben können, weil sie die Leistungsemp-
fänger pflegen oder selbst der Pflege bedürfen und keinen Anspruch auf Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung haben, 

68 Prozent der Berechnungsgrundlage für die übrigen Leistungsempfänger. Bei Über-
gangsgeld der Träger der Kriegsopferfürsorge wird unter den Voraussetzungen von 
Satz 2 Nummer 1 ein Vomhundertsatz von 80, im Übrigen ein Vomhundertsatz von 70 
zugrunde gelegt. 

(2) Das Nettoarbeitsentgelt nach Absatz 1 Satz 1 berechnet sich, indem der Anteil 
am Nettoarbeitsentgelt, der sich aus dem kalendertäglichen Hinzurechnungsbetrag 
nach § 67 Absatz 1 Satz 6 ergibt, mit dem Prozentsatz angesetzt wird, der sich aus dem 
Verhältnis des kalendertäglichen Regelentgeltbetrages nach § 67 Absatz 1 Satz 1 bis 5 zu 
dem sich aus diesem Regelentgeltbetrag ergebenden Nettoarbeitsentgelt ergibt. Das ka-
lendertägliche Übergangsgeld darf das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt, das sich aus 
dem Arbeitsentgelt nach § 67 Absatz 1 Satz 1 bis 5 ergibt, nicht übersteigen. 

§ 67 

Berechnung des Regelentgelts 

(1) Für die Berechnung des Regelentgelts wird das von den Leistungsempfängern 
im letzten vor Beginn der Leistung oder einer vorangegangenen Arbeitsunfähigkeit abge-
rechneten Entgeltabrechnungszeitraum, mindestens das während der letzten abgerech-
neten vier Wochen (Bemessungszeitraum) erzielte und um einmalig gezahltes Arbeitsent-
gelt verminderte Arbeitsentgelt durch die Zahl der Stunden geteilt, für die es gezahlt wur-
de. Das Ergebnis wird mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses erge-
benden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitsstunden vervielfacht und durch sieben geteilt. 
Ist das Arbeitsentgelt nach Monaten bemessen oder ist eine Berechnung des Regelent-
gelts nach den Sätzen 1 und 2 nicht möglich, gilt der 30. Teil des in dem letzten vor Be-
ginn der Leistung abgerechneten Kalendermonat erzielten und um einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als Regelentgelt. Wird mit einer Arbeitsleis-
tung Arbeitsentgelt erzielt, das für Zeiten einer Freistellung vor oder nach dieser Arbeits-
leistung fällig wird (Wertguthaben nach § 7b des Vierten Buches), ist für die Berechnung 
des Regelentgelts das im Bemessungszeitraum der Beitragsberechnung zugrunde lie-
gende und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeitsentgelt maßgebend; 
Wertguthaben, die nicht gemäß einer Vereinbarung über flexible Arbeitszeitregelungen 
verwendet werden (§ 23b Absatz 2 des Vierten Buches), bleiben außer Betracht. Bei der 
Anwendung des Satzes 1 gilt als regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Arbeitszeit, die 
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dem gezahlten Arbeitsentgelt entspricht. Für die Berechnung des Regelentgelts wird der 
360. Teil des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts, das in den letzten zwölf Kalendermona-
ten vor Beginn der Leistung nach § 23a des Vierten Buches der Beitragsberechnung zu-
grunde gelegen hat, dem nach den Sätzen 1 bis 5 berechneten Arbeitsentgelt hinzuge-
rechnet. 

(2) Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berechnung das Arbeitsentgelt maßgebend, das 
in der infolge der Teilarbeitslosigkeit nicht mehr ausgeübten Beschäftigung erzielt wurde. 

(3) Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeitergeld bezogen haben, wird das regel-
mäßige Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, das zuletzt vor dem Arbeitsausfall erzielt wurde. 

(4) Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für den Rehabilitationsträger jeweils gel-
tenden Leistungs- oder Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, in der Rentenversiche-
rung bis zur Höhe des der Beitragsbemessung zugrunde liegenden Entgelts. 

(5) Für Leistungsempfänger, die im Inland nicht einkommensteuerpflichtig sind, wer-
den für die Feststellung des entgangenen Nettoarbeitsentgelts die Steuern berücksichtigt, 
die bei einer Steuerpflicht im Inland durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben würden. 

§ 68 

Berechnungsgrundlage in Sonderfällen 

(1) Für die Berechnung des Übergangsgeldes während des Bezuges von Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben werden 65 Prozent eines fiktiven Arbeitsentgeltes zugrunde 
gelegt, wenn 

1. die Berechnung nach den §§ 66 und 67 zu einem geringeren Betrag führt, 

2. Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht erzielt worden ist oder 

3. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen länger als drei 
Jahre zurückliegt. 

(2) Für die Festsetzung des fiktiven Arbeitsentgelts ist der Leistungsempfänger der 
Qualifikationsgruppe zuzuordnen, die seiner beruflichen Qualifikation entspricht. Dafür gilt 
folgende Zuordnung: 

1. für eine Hochschul- oder Fachhochschulausbildung (Qualifikationsgruppe 1), ein Ar-
beitsentgelt in Höhe von einem Dreihundertstel der Bezugsgröße, 

2. für einen Fachschulabschluss, den Nachweis über eine abgeschlossene Qualifikation 
als Meisterin oder Meister oder einen Abschluss in einer vergleichbaren Einrichtung 
(Qualifikationsgruppe 2), ein Arbeitsentgelt in Höhe von einem Dreihundertsechzigstel 
der Bezugsgröße, 

3. für eine abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf erfordern (Qualifika-
tionsgruppe 3), ein Arbeitsentgelt in Höhe von einem Vierhundertfünfzigstel der Be-
zugsgröße, 

4. bei einer fehlenden Ausbildung (Qualifikationsgruppe 4), ein Arbeitsentgelt in Höhe 
von einem Sechshundertstel der Bezugsgröße. 

Maßgebend ist die Bezugsgröße, die für den Wohnsitz oder für den gewöhnlichen Aufent-
haltsort der Leistungsempfänger im letzten Kalendermonat vor dem Beginn der Leistung 
gilt. 

§ 69 

Kontinuität der Bemessungsgrundlage 

Haben Leistungsempfänger Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld 
oder Übergangsgeld bezogen und wird im Anschluss daran eine Leistung zur medizini-
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schen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben ausgeführt, so wird bei der Be-
rechnung der diese Leistungen ergänzenden Leistung zum Lebensunterhalt von dem bis-
her zugrunde gelegten Arbeitsentgelt ausgegangen; es gilt die für den Rehabilitationsträ-
ger jeweils geltende Beitragsbemessungsgrenze. 

§ 70 

Anpassung der Entgeltersatzleistungen 

(1) Die Berechnungsgrundlage, die dem Krankengeld, dem Versorgungskranken-
geld, dem Verletztengeld und dem Übergangsgeld zugrunde liegt, wird jeweils nach Ab-
lauf eines Jahres ab dem Ende des Bemessungszeitraums an die Entwicklung der Brut-
toarbeitsentgelte angepasst und zwar entsprechend der Veränderung der Bruttolöhne und 
-gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Absatz 2 Satz 1 des Sechsten Buches) vom vorvergan-
genen zum vergangenen Kalenderjahr.. 

(2) Der Anpassungsfaktor wird errechnet, indem die Bruttolöhne und -gehälter je Ar-
beitnehmer für das vergangene Kalenderjahr durch die entsprechenden Bruttolöhne und -
gehälter für das vorvergangene Kalenderjahr geteilt werden; § 68 Absatz 7 und § 121 
Absatz 1 des Sechsten Buches gelten entsprechend. 

(3) Eine Anpassung nach Absatz 1 erfolgt, wenn der nach Absatz 2 berechnete An-
passungsfaktor den Wert 1,0000 überschreitet. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt jeweils zum 30. Juni eines 
Kalenderjahres den Anpassungsfaktor, der für die folgenden zwölf Monate maßgebend 
ist, im Bundesanzeiger bekannt. 

§ 71 

Weiterzahlung der Leistungen 

(1) Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder von 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben weitere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben erforderlich, während derer dem Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld besteht, 
und können diese Leistungen aus Gründen, die die Leistungsempfänger nicht zu vertreten 
haben, nicht unmittelbar anschließend durchgeführt werden, werden das Verletztengeld, 
das Versorgungskrankengeld oder das Übergangsgeld für diese Zeit weitergezahlt. Vo-
raussetzung für die Weiterzahlung ist, dass 

1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen Anspruch auf Krankengeld 
mehr haben oder 

2. den Leistungsempfängern eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht 
zu vertreten haben, nicht vermittelt werden kann. 

(2) Leistungsempfänger haben die Verzögerung von Weiterzahlungen insbesondere 
dann zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebote von Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben nur deshalb ablehnen, weil die Leistungen in größerer Entfernung zu ihren 
Wohnorten angeboten werden. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit ist § 140 Absatz 4 
des Dritten Buches entsprechend anzuwenden. 

(3) Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr, aber voraussichtlich wieder in Anspruch nehmen, 
werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende dieser Leistungen, längstens 
bis zu sechs Wochen weitergezahlt. 

(4) Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur 
Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe wäh-
rend der Arbeitslosigkeit bis zu drei Monate weitergezahlt, wenn sie sich bei der Agentur 
für Arbeit arbeitslos gemeldet haben und einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von min-
destens drei Monaten nicht geltend machen können; die Anspruchsdauer von drei Mona-
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ten vermindert sich um die Anzahl von Tagen, für die Leistungsempfänger im Anschluss 
an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld geltend machen können. In diesem Fall beträgt das Übergangsgeld 

1. 67 Prozent: bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen des erhöhten 
Bemessungssatzes nach § 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 vorliegen und , 

2. 60 Prozent: bei den übrigen Leistungsempfängern. 

des sich aus § 66 Absatz 1 Satz 1 oder § 68 ergebenden Betrages. 

(5) Ist im unmittelbaren Anschluss an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
eine stufenweise Wiedereingliederung (§ 44) erforderlich, wird das Übergangsgeld bis zu 
Ende der Wiedereingliederung weitergezahlt. 

§ 72 

Einkommensanrechnung 

(1) Auf das Übergangsgeld der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, 4 
und 5 wird Folgendes angerechnet: 

1. Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder einer während des Anspruchs auf 
Übergangsgeld ausgeübten Tätigkeit, das bei Beschäftigten um die gesetzlichen Ab-
züge und um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt und bei sonstigen Leistungsempfän-
gern um 20 Prozent zu vermindern ist, 

2. Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangsgeld, soweit sie zusammen mit dem 
Übergangsgeld das vor Beginn der Leistung erzielte, um die gesetzlichen Abzüge 
verminderte Arbeitsentgelt übersteigen, 

3. Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtliche Stelle im Zusammenhang mit einer Leis-
tung zur medizinischen Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben erbringt, 

4. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder Verletztenrenten in Höhe des sich 
aus § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches ergebenden Betrages, 
wenn sich die Minderung der Erwerbsfähigkeit auf die Höhe der Berechnungsgrund-
lage für das Übergangsgeld nicht ausgewirkt hat, 

5. Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus demselben Anlass wie die 
Leistungen zur Teilhabe erbracht werden, wenn durch die Anrechnung eine unbillige 
Doppelleistung vermieden wird, 

6. Renten wegen Alters, die bei der Berechnung des Übergangsgelds aus einem Teilar-
beitsentgelt nicht berücksichtigt wurden, 

7. Verletztengeld nach den Vorschriften des Siebten Buches, 

8. vergleichbare Leistungen nach den Nummern 1 bis 7, die von einer Stelle außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs erbracht werden. 

(2) Bei der Anrechnung von Verletztenrenten mit Kinderzulage und von Renten we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit mit Kinderzuschuss auf das Übergangsgeld bleibt ein 
Betrag in Höhe des Kindergeldes nach § 66 des Einkommensteuergesetzes oder § 6 des 
Bundeskindergeldgesetzes außer Ansatz. 

(3) Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die das Übergangsgeld nach Absatz 1 
Nummer 3 zu kürzen wäre, nicht erfüllt, geht der Anspruch insoweit mit Zahlung des 
Übergangsgelds auf den Rehabilitationsträger über; die §§ 104 und 115 des Zehnten Bu-
ches bleiben unberührt. 
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§ 73 

Reisekosten 

(1) Als Reisekosten werden die erforderlichen Fahr-, Verpflegungs- und Übernach-
tungskosten übernommen, die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Leistung zur 
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben stehen. Zu den Reisekos-
ten gehören auch die Kosten 

1. für besondere Beförderungsmittel, deren Inanspruchnahme wegen der Art oder 
Schwere der Behinderung erforderlich ist, 

2. für eine wegen der Behinderung erforderliche Begleitperson einschließlich des für die 
Zeit der Begleitung entstehenden Verdienstausfalls, 

3. für Kinder, deren Mitnahme an den Rehabilitationsort erforderlich ist, weil ihre ander-
weitige Betreuung nicht sichergestellt ist sowie 

4. für den erforderlichen Gepäcktransport. 

(2) Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden 
im Regelfall auch Reisekosten für zwei Familienheimfahrten je Monat übernommen. An-
stelle der Kosten für die Familienheimfahrten können für Fahrten von Angehörigen vom 
Wohnort zum Aufenthaltsort der Leistungsempfänger und zurück Reisekosten übernom-
men werden. 

(3) Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im Zusammenhang mit Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation übernommen, wenn die Leistungen länger als acht Wochen 
erbracht werden. 

(4) Fahrkosten werden in Höhe des Betrages zugrunde gelegt, der bei Benutzung 
eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels der niedrigsten Beförde-
rungsklasse des zweckmäßigsten öffentlichen Verkehrsmittels zu zahlen ist, bei Benut-
zung sonstiger Verkehrsmittel in Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Absatz 1 
des Bundesreisekostengesetzes. Bei Fahrpreiserhöhungen, die nicht geringfügig sind, hat 
auf Antrag des Leistungsempfängers eine Anpassung der Fahrtkostenentschädigung zu 
erfolgen, wenn die Maßnahme noch mindestens zwei weitere Monate andauert. Kosten 
für Pendelfahrten können nur bis zur Höhe des Betrages übernommen werden, der unter 
Berücksichtigung von Art und Schwere der Behinderung bei einer zumutbaren auswärti-
gen Unterbringung für Unterbringung und Verpflegung zu leisten wäre. 

§ 74 

Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten 

(1) Haushaltshilfe wird geleistet, wenn 

1. den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation oder einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die Weiterführung 
des Haushalts nicht möglich ist, 

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und 

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe noch nicht 12 Jahre alt 
ist oder wenn das Kind eine Behinderung hat und auf Hilfe angewiesen ist. 

§ 38 Absatz 4 des Fünften Buches gilt entsprechend. 

(2) Anstelle der Haushaltshilfe werden auf Antrag des Leistungsempfängers die Kos-
ten für die Mitnahme oder für die anderweitige Unterbringung des Kindes bis zur Höhe der 
Kosten der sonst zu erbringenden Haushaltshilfe übernommen, wenn die Unterbringung 
und Betreuung des Kindes in dieser Weise sichergestellt ist. 

(3) Kosten für die Kinderbetreuung des Leistungsempfängers können bis zu einem 
Betrag von 160 Euro je Kind und Monat übernommen werden, wenn die Kosten durch die 
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Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeits-
leben unvermeidbar sind. Es werden neben den Leistungen zur Kinderbetreuung keine 
Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 erbracht. Der in Satz 1 genannte Betrag erhöht 
sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches; § 160 Absatz 3 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 erbringen die landwirtschaftliche Alters-
kasse und die landwirtschaftliche Krankenkasse Betriebs- und Haushaltshilfe nach den 
§§ 10 und 36 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte und nach den §§ 9 
und 10 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte, die landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft für die bei ihr versicherten landwirtschaftlichen Unter-
nehmer und im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten nach den §§ 54 und 55 des Sieb-
ten Buches. 

Kapitel 12 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

§ 75 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

(1) Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erfor-
derlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt 
wahrnehmen können. 

(2) Die Leistungen umfassen insbesondere 

1. Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und 
zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu, 

2. Hilfen zur schulischen Berufsausbildung, 

3. Hilfen zur Hochschulbildung, 

4. Hilfen zur schulischen beruflichen Weiterbildung. 

Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 erbringen diese Leistungen unter 
den Voraussetzungen und im Umfang der Bestimmungen des Siebten Buches als Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

Kapitel 13 

Soziale Teilhabe 

§ 76 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie 
nicht nach den Kapiteln 9 bis 12 zu erbringen sind. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu 
einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. 
Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 3 und 4. 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 
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3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Verständigung, 

7. Leistungen zur Mobilität und 

8. Hilfsmittel. 

§ 77 

Leistungen für Wohnraum 

(1) Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohn-
raum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortli-
chen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den 
Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. 

(2) Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a 
des Zwölften Buches sind zu erstatten, soweit wegen des Umfangs von Assistenzleistun-
gen ein gesteigerter Wohnraumbedarf besteht. 

§ 78 

Assistenzleistungen 

(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließ-
lich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Die Leistungsbe-
rechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 über die konkrete 
Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. 
Die Leistungen umfassen 

1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung 
sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten und 

2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewälti-
gung. 

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 werden von Fachkräften als 
qualifizierte Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere die Anleitung und Übung von 
allgemeinen Erledigungen des Alltags sowie von Haushaltsführung, die Gestaltung sozia-
ler Beziehungen, die persönliche Lebensplanung und die Freizeitgestaltung einschließlich 
kultureller und sportlicher Aktivitäten. 

(3) Die Leistungen für Assistenz nach Absatz 1 umfassen auch Leistungen an Mütter 
und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder. 

(4) Sind mit der Assistenz nach Absatz 1 notwendige Fahrtkosten oder weitere Auf-
wendungen des Assistenzgebers, die nach den Besonderheiten des Einzelfalles notwen-
dig sind, verbunden, werden diese als ergänzende Leistungen erbracht. 

(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene 
Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung durch Personen aus dem familiären, 
befreundeten oder nachbarschaftlichen Umfeld zu erstatten, soweit die Unterstützung 
nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann. 

(6) Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer kon-
kreten Inanspruchnahme werden erbracht, soweit dies nach den Besonderheiten des Ein-
zelfalls erforderlich ist. 
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§ 79 

Heilpädagogische Leistungen 

(1) Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte leistungsbe-
rechtigte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch 

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Be-
hinderung verlangsamt wird oder 

2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert 

werden können. Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und 
schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. 

(2) Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung 
des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils 
erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, 
psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die 
Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 erfasst sind. 

(3) Heilpädagogische Leistungen sind Bestandteil der Komplexleistung nach § 46 
Absatz 3. Die Vorschriften der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behin-
derter und von Behinderung bedrohter Kinder finden Anwendung. In Verbindung mit 
schulvorbereitenden Maßnahmen der Schulträger werden die Leistungen ebenfalls als 
Komplexleistung erbracht. 

§ 80 

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie 

Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden erbracht, um Leistungsbe-
rechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine ge-
eignete Pflegeperson zu ermöglichen. Bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, bedarf die Pflegeperson der Erlaubnis nach § 44 des Achten 
Buches. Bei Leistungsberechtigten ab Vollendung des 18. Lebensjahres gilt § 44 des Ach-
ten Buches entsprechend. Die Regelungen über Verträge mit Leistungserbringern bleiben 
unberührt. 

§ 81 

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten 

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden 
erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leis-
tungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur 
Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten 
zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und 
Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im 
Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbil-
dung. 

§ 82 

Leistungen zur Förderung der Verständigung 

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberech-
tigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus beson-
derem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere 
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Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. 
§ 17 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt unberührt. 

§ 83 

Leistungen zur Mobilität 

(1) Leistungen zur Mobilität umfassen 

1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und 

2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug. 

(2) Leistungen nach Absatz 1 erhalten Leistungsberechtigte nach § 2, denen die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht 
zumutbar ist. Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden nur erbracht, wenn die Leis-
tungsberechtigten das Kraftfahrzeug führen können oder gewährleistet ist, dass ein Dritter 
das Kraftfahrzeug für sie führt und Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht zumutbar 
oder wirtschaftlich sind. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 2 umfassen Leistungen 

1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, 

2. für die erforderliche Zusatzausstattung, 

3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis, 

4. zur Instandhaltung und 

5. für die mit dem Betrieb des Kraftfahrzeugs verbundenen Kosten. 

Die Bemessung der Leistungen orientiert sich an der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung. 

(4) Sind die Leistungsberechtigten minderjährig, umfassen die Leistungen nach Ab-
satz 1 Nummer 2 den wegen der Behinderung erforderlichen Mehraufwand bei der Be-
schaffung des Kraftfahrzeugs sowie Leistungen nach Absatz 3 Nummer 2. 

§ 84 

Hilfsmittel 

(1) Die Leistungen umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Be-
hinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft auszugleichen. Hierzu gehören insbesondere Computer für Menschen mit 
einer Sehbehinderung. 

(2) Die Leistungen umfassen auch eine notwendige Unterweisung im Gebrauch der 
Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. 

(3) Soweit es im Einzelfall erforderlich ist, werden Leistungen für eine Doppelaus-
stattung erbracht. 

Kapitel 14 

Beteiligung der Verbände und Träger 

§ 85 

Klagerecht der Verbände 

Werden Menschen mit Behinderungen in ihren Rechten nach diesem Buch verletzt, 
können an ihrer Stelle und mit ihrem Einverständnis Verbände klagen, die nach ihrer Sat-
zung Menschen mit Behinderungen auf Bundes- oder Landesebene vertreten und nicht 
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selbst am Prozess beteiligt sind. In diesem Fall müssen alle Verfahrensvoraussetzungen 
wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den Menschen mit Behinderungen selbst vor-
liegen. 

§ 86 

Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Beirat für die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen gebildet, der es in Fragen der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen berät und bei Aufgaben der Koordinierung unterstützt. Zu den Aufga-
ben des Beirats gehören insbesondere auch 

1. die Unterstützung bei der Förderung von Rehabilitationseinrichtungen und die Mitwir-
kung bei der Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds, 

2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur Evaluierung der in diesem 
Buch getroffenen Regelungen im Rahmen der Rehabilitationsforschung und als for-
schungsbegleitender Ausschuss die Unterstützung des Ministeriums bei der Festle-
gung von Fragestellungen und Kriterien. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales trifft Entscheidungen über die Vergabe 
der Mittel des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlägen des Beirats. 

(2) Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat 
der Bundesagentur für Arbeit, 

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der Arbeitgeber im Verwaltungsrat der 
Bundesagentur für Arbeit, 

sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die nach der Zusammenset-
zung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, Menschen mit Behinderungen auf Bundesebene 
zu vertreten, 

16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder, 

drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen, 

ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, 

zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der Krankenkassen, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung, 

drei Mitglieder auf Vorschlag der Deutschen Rentenversicherung Bund, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 

ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung, 

fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der Einrichtungen der medizini-
schen Rehabilitation, der Berufsförderungswerke, der Berufsbildungswerke, der Werkstät-
ten für behinderte Menschen und der Integrationsfirmen, 

ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der Interessen der ambulanten und 
stationären Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen Spitzenverbän-
de, 
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zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Bundes-
ärztekammer. 

Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu berufen. 

§ 87 

Verfahren des Beirats 

Der Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen wählt aus den ihm an-
gehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Organisationen 
behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Im Übrigen gilt § 189 ent-
sprechend. 

§ 88 

Berichte über die Lage von Menschen mit Behinderungen und die Entwicklung ihrer 
Teilhabe 

(1) Die Bundesregierung berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes 
einmal in der Legislaturperiode, mindestens jedoch alle vier Jahre, über die Lebenslagen 
der Menschen mit Behinderungen und der von Behinderungen bedrohten Menschen so-
wie über die Entwicklung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gesell-
schaft. Die Berichterstattung zu den Lebenslagen umfasst Querschnittsthemen wie Gen-
der Mainstreaming, Migration, Alter, Barrierefreiheit, Diskriminierung, Assistenzbedarf und 
Armut. Gegenstand des Berichtes sind auch Forschungsergebnisse über Wirtschaftlich-
keit und Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen und der Leistungen der Rehabilitationsträ-
ger für die Zielgruppen des Berichts. 

(2) Die Verbände der Menschen mit Behinderungen werden an der Weiterentwick-
lung des Berichtskonzeptes beteiligt. 

§ 89 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates weitere Vorschriften über die Geschäftsführung und das 
Verfahren des Beirats nach § 87 erlassen. 

T e i l  2  

B e s o n d e r e  L e i s t u n g e n  z u r  s e l b s t b e s t i m m t e n  L e -
b e n s f ü h r u n g  f ü r  M e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g e n  

( E i n g l i e d e r u n g s h i l f e r e c h t )  

Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 90 

Aufgabe der Eingliederungshilfe 

(1) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle 
Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, 
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wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die 
Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. 

(2) Besondere Aufgabe der Medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchti-
gung nach § 99 Absatz 1 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine 
Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unab-
hängig von Pflege zu machen. 

(3) Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Aus-
übung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entspre-
chenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persön-
lichkeit zu fördern. 

(4) Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine 
ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische Aus- und 
Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zu ermöglichen. 

(5) Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

§ 91 

Nachrang der Eingliederungshilfe 

(1) Eingliederungshilfe erhält, wer die erforderliche Leistung nicht von anderen oder 
von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 

(2) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger anderer Sozialleistungen, 
bleiben unberührt. Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt werden, weil dieser 
Teil entsprechende Leistungen vorsieht; dies gilt insbesondere bei einer gesetzlichen 
Verpflichtung der Träger anderer Sozialleistungen oder anderer Stellen, in ihrem Verant-
wortungsbereich die Verwirklichung der Rechte für Menschen mit Behinderungen zu ge-
währleisten oder zu fördern. 

(3) Im häuslichen Umfeld im Sinne des § 36 des Elften Buches der Leistungsberech-
tigten gehen die Leistungen der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch, und die Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches und die Leis-
tungen der Hilfe zur Pflege nach dem Bundesversorgungsgesetz den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe vor, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht die Erfüllung der Auf-
gaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund. Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen 
die Leistungen der Eingliederungshilfe den in Satz 1 genannten Leistungen vor. 

§ 92 

Eigenbeitrag 

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe ist nach Maßgabe des Kapitels 9 ein Ei-
genbeitrag beizutragen. 

§ 93 

Verhältnis zu anderen Rechtsbereichen 

(1) Die Vorschriften über die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem Zweiten Buch sowie über die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch bleiben unberührt. 

(2) Die Vorschriften über die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buches, über die Altenhilfe nach § 71 des 
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Zwölften Buches und über die Blindenhilfe nach § 72 des Zwölften Buches bleiben unbe-
rührt. 

(3) Die Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch gehen den Leistungen der 
Eingliederungshilfe vor, wenn sie zur Beseitigung einer Beeinträchtigung mit drohender 
erheblicher Teilhabeeinschränkung nach § 99 geeignet sind. 

(4) Die Vorschriften zur rechtlichen Betreuung nach den §§ 1896 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleiben unberührt. 

§ 94 

Aufgaben der Länder 

(1) Die Länder bestimmen die für die Durchführung dieses Teils zuständigen Träger 
der Eingliederungshilfe. 

(2) Bei der Bestimmung durch Landesrecht ist sicherzustellen, dass die Träger der 
Eingliederungshilfe nach ihrer Leistungsfähigkeit zur Erfüllung dieser Aufgaben geeignet 
sind. Sind in einem Land mehrere Träger der Eingliederungshilfe bestimmt worden, unter-
stützen die obersten Landessozialbehörden die Träger bei der Durchführung der Aufga-
ben nach diesem Teil. Dabei sollen sie insbesondere den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Trägern sowie die Entwicklung und Durchführung von Instrumenten zur zielgerichte-
ten Erbringung und Überprüfung von Leistungen und der Qualitätssicherung einschließlich 
der Wirksamkeit der Leistungen fördern. 

(3) Die Länder haben auf flächendeckende, bedarfsdeckende, am Sozialraum orien-
tierte und inklusiv ausgerichtete Angebote von Leistungsanbietern hinzuwirken und unter-
stützen die Träger der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung ihres Sicherstellungsauftra-
ges. 

(4) Zur Förderung und Weiterentwicklung der Strukturen der Eingliederungshilfe bil-
den die Länder Arbeitsgemeinschaften. Die Arbeitsgemeinschaften bestehen aus Vertre-
tern des für die Eingliederungshilfe zuständigen Ministeriums, der Träger der Eingliede-
rungshilfe, der Leistungserbringer sowie aus Vertretern der Verbände für Menschen mit 
Behinderungen. Die Landesregierungen werden ermächtigt, das Nähere über die Zu-
sammensetzung und das Verfahren zu bestimmen. 

(5) Die Länder treffen sich regelmäßig unter Beteiligung des Bundes sowie der Trä-
ger der Eingliederungshilfe zur Evidenzbeobachtung und zu einem Erfahrungsaustausch. 
Die Verbände der Leistungserbringer sowie die Verbände für Menschen mit Behinderun-
gen können hinzugezogen werden. Gegenstand der Evidenzbeobachtung und des Erfah-
rungsaustausches sind insbesondere 

1. die Wirkung und Qualifizierung der Steuerungsinstrumente, 

2. die Wirkungen der Regelungen zum leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 
sowie der neuen Leistungen und Leistungsstrukturen, 

3. die Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes nach § 104 Absatz 1 und 2, 

4. die Wirkung der Koordinierung der Leistungen und der trägerübergreifenden Verfah-
ren der Bedarfsermittlung und -feststellung und 

5. die Auswirkungen des Eigenbeitrags. 

Die Erkenntnisse sollen zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zusammengeführt 
werden. 
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§ 95 

Sicherstellungsauftrag 

Die Träger der Eingliederungshilfe haben im Rahmen ihrer Leistungsverpflichtung ei-
ne personenzentrierte Leistung für Leistungsberechtigte unabhängig vom Ort der Leis-
tungserbringung sicherzustellen (Sicherstellungsauftrag), soweit dieser Teil nichts Abwei-
chendes bestimmt. Sie schließen hierzu Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern nach 
den Vorschriften des Kapitel 8 ab. Im Rahmen der Strukturplanung sind die Erkenntnisse 
aus der Gesamtplanung nach Kapitel 7 zu berücksichtigen. 

§ 96 

Zusammenarbeit 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe arbeiten mit Leistungsanbietern und anderen 
Stellen, deren Aufgabe die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen betrifft, 
zusammen. 

(2) Die Stellung der Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts 
sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufgaben und 
ihre Tätigkeit zur Erfüllung dieser Aufgaben werden durch diesen Teil nicht berührt. 

(3) Ist die Beratung und Sicherung der gleichmäßigen, gemeinsamen oder ergän-
zenden Erbringung von Leistungen geboten, sollen zu diesem Zweck Arbeitsgemein-
schaften gebildet werden. 

(4) Sozialdaten dürfen im Rahmen der Zusammenarbeit nur erhoben, verarbeitet 
oder genutzt werden, soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben nach diesem Teil erforder-
lich ist oder durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches angeordnet oder erlaubt 
ist. 

§ 97 

Fachkräfte 

Bei der Durchführung der Aufgaben dieses Teils beschäftigen die Träger der Einglie-
derungshilfe eine dem Bedarf entsprechende Anzahl an Fachkräften aus unterschiedli-
chen Fachdisziplinen. Diese sollen 

1. eine ihren Aufgaben entsprechende Ausbildung erhalten haben und insbesondere 
über umfassende Kenntnisse 

a) des Sozial- und Verwaltungsrechts, 

b) über den leistungsberechtigten Personenkreis nach § 99 oder 

c) von Teilhabebedarfen und Teilhabebarrieren 

verfügen, 

2. umfassende Kenntnisse über den regionalen Sozialraum und seiner Möglichkeiten 
zur Durchführung von Leistungen der Eingliederungshilfe haben sowie 

3. die Fähigkeit zur Kommunikation mit allen Beteiligten 

haben. Soweit Mitarbeiter der Leistungsträger nicht oder nur zum Teil die Voraussetzun-
gen erfüllen, ist ihnen Gelegenheit zur Fortbildung und zum Austausch mit Menschen mit 
Behinderungen zu geben. Die fachliche Fortbildung der Fachkräfte, die insbesondere die 
Durchführung der Aufgaben nach den §§ 106 und 117 umfasst, ist zu gewährleisten. 
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§ 98 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Für die Eingliederungshilfe örtlich zuständig ist der Träger der Eingliederungshil-
fe, in dessen Bereich sich der Leistungsberechtigte tatsächlich aufhält. Die Zuständigkeit 
bleibt bis zur Beendigung des Hilfebedarfs auch dann bestehen, wenn die Leistung au-
ßerhalb seines Bereichs erbracht wird, längstens für zwei Jahre. 

(2) Die Träger der Eingliederungshilfe können die Übernahme der Zuständigkeit ab-
weichend von Absatz 1 vereinbaren. 

Kapitel 2 

Grundsätze der Leistungen 

§ 99 

Leistungsberechtigter Personenkreis 

(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren 
Beeinträchtigungen die Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -struktur sind und 
die dadurch in Wechselwirkung mit den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit 
zur Teilhabe an der Gesellschaft erheblich eingeschränkt sind. Eine Einschränkung der 
Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem Maße liegt vor, wenn die Aus-
führung von Aktivitäten in mindestens fünf Lebensbereichen nach Absatz 2 nicht ohne 
personelle oder technische Unterstützung möglich oder in mindestens drei Lebensberei-
chen auch mit personeller oder technischer Unterstützung nicht möglich ist (erhebliche 
Teilhabeeinschränkung). Leistungsberechtigt nach diesem Teil sind auch Personen, de-
nen nach fachlicher Kenntnis eine erhebliche Teilhabeeinschränkung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit droht. 

(2) Lebensbereiche im Sinne von Absatz 1 sind 

1. Lernen und Wissensanwendung, 

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

3. Kommunikation, 

4. Mobilität, 

5. Selbstversorgung, 

6. Häusliches Leben, 

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

8. Bedeutende Lebensbereiche, 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. 

(3) Personelle Unterstützung im Sinne von Absatz 1 Satz 2 ist die regelmäßig wie-
derkehrende und über einen längeren Zeitraum andauernde Unterstützung durch eine 
anwesende Person. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahrs bleibt die Notwendigkeit von Unterstützung auf Grund der altersgemäßen Entwick-
lung unberücksichtigt. 

(4) Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach Kapitel 4 erhalten Personen, die 
die Voraussetzungen nach § 58 Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Nähere über die Inhalte der Lebensbereiche nach Absatz 2 bestimmen. 
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§ 100 

Eingliederungshilfe für Ausländer 

(1) Ausländer, die sich im Inland tatsächlich aufhalten, können Leistungen nach die-
sem Teil erhalten, soweit dies im Einzelfall gerechtfertigt ist. Die Einschränkung auf Er-
messensleistungen nach Satz 1 gilt nicht für Ausländer, die im Besitz einer Niederlas-
sungserlaubnis oder eines befristeten Aufenthaltstitels sind und sich voraussichtlich dau-
erhaft im Bundesgebiet aufhalten. Andere Rechtsvorschriften, nach denen Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu erbringen sind, bleiben unberührt. 

(2) Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten keine 
Leistungen der Eingliederungshilfe. 

(3) Ausländer, die eingereist sind, um Leistungen nach diesem Teil zu erlangen, ha-
ben keinen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. 

§ 101 

Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland 

(1) Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, erhalten keine 
Leistungen der Eingliederungshilfe. Hiervon kann im Einzelfall nur abgewichen werden, 
soweit dies wegen einer außergewöhnlichen Notlage unabweisbar ist und zugleich nach-
gewiesen wird, dass eine Rückkehr in das Inland aus folgenden Gründen nicht möglich 
ist: 

1. Pflege und Erziehung eines Kindes, das aus rechtlichen Gründen im Ausland bleiben 
muss, 

2. längerfristige stationäre Betreuung in einer Einrichtung oder Schwere der Pflegebe-
dürftigkeit oder 

3. hoheitliche Gewalt. 

(2) Leistungen der Eingliederungshilfe werden nicht erbracht, soweit sie von dem 
hierzu verpflichteten Aufenthaltsland oder von anderen erbracht werden oder zu erwarten 
sind. 

(3) Art und Maß der Leistungserbringung sowie der Einsatz des Einkommens und 
Vermögens richten sich nach den besonderen Verhältnissen im Aufenthaltsland. 

(4) Für die Leistung zuständig ist der Träger der Eingliederungshilfe, in dessen Be-
reich die antragstellende Person geboren ist. Liegt der Geburtsort im Ausland oder ist er 
nicht zu ermitteln, wird der örtlich zuständige Träger von einer Schiedsstelle bestimmt. 

(5) Die Träger der Eingliederungshilfe arbeiten mit den deutschen Dienststellen im 
Ausland zusammen. 

§ 102 

Leistungen der Eingliederungshilfe 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen: 

1. Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung und 

4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 

(2) Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 gehen den Leistungen nach Absatz 1 
Nummer 4 vor. Ein Bedarf, der durch die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 dem 
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Grunde nach gedeckt werden kann, schließt Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 zur 
Deckung desselben Bedarfes aus. 

§ 103 

Sonderregelung für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen 

Werden Leistungen der Eingliederungshilfe in Räumlichkeiten im Sinne von § 42b 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zwölften Buches erbracht, umfasst die Leistung auch die 
Pflegeleistungen in diesen Räumlichkeiten. Stellt der Leistungserbringer fest, dass der 
Mensch mit Behinderung so pflegebedürftig ist, dass die Pflege in diesen Räumlichkeiten 
nicht sichergestellt werden kann, vereinbaren der Träger der Eingliederungshilfe und die 
zuständige Pflegekasse mit dem Leistungserbringer, dass die Leistung bei einem anderen 
Leistungserbringer erbracht wird; dabei ist angemessenen Wünschen des Menschen mit 
Behinderung Rechnung zu tragen. 

§ 104 

Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe bestimmen sich nach der Besonderheit 
des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen Verhältnis-
sen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln. Sie werden so lange geleistet, 
wie die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreichbar sind. 

(2) Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich auf die Gestaltung der Leistung 
richten, ist zu entsprechen, soweit sie angemessen sind. Die Wünsche der Leistungsbe-
rechtigten gelten nicht als angemessen, 

1. wenn und soweit die Höhe der Kosten der gewünschten Leistung die Höhe der Kos-
ten für eine vergleichbare Leistung von Leistungserbringern, mit denen eine Verein-
barung nach Kapitel 8 besteht, unverhältnismäßig übersteigt und 

2. der Bedarf nach der Besonderheit des Einzelfalles durch die vergleichbare Leistung 
gedeckt werden kann. 

(3) Bei der Prüfung der Angemessenheit nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbar-
keit einer von den Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prü-
fen. Dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände und die Verhältnisse 
des Sozialraums sowie der eigenen Kräfte und Mittel zu würdigen. Bei Unzumutbarkeit 
einer abweichenden Leistungsgestaltung ist ein Kostenvergleich nicht vorzunehmen. 

(4) Auf Wunsch der Leistungsberechtigten sollen die Leistungen der Eingliederungs-
hilfe von einem Leistungsanbieter erbracht werden, der die Betreuung durch Geistliche 
ihres Bekenntnisses ermöglicht. 

(5) Leistungen der Eingliederungshilfe für Leistungsberechtigte mit gewöhnlichem 
Aufenthalt in Deutschland können auch im Ausland erbracht werden, wenn dies im Inte-
resse der Aufgabe der Eingliederungshilfe geboten ist, die Dauer der Leistungen durch 
den Auslandsaufenthalt nicht wesentlich verlängert wird und keine unvertretbaren Mehr-
aufwendungen entstehen. 

§ 105 

Leistungsformen 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden als Sach-, Geld- oder Dienstleis-
tung erbracht. 
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(2) Zur Dienstleistung gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung in An-
gelegenheiten der Leistungen der Eingliederungshilfe sowie in sonstigen sozialen Ange-
legenheiten. 

(3) Leistungen zur Sozialen Teilhabe können mit Zustimmung der Leistungsberech-
tigten auch in Form einer pauschalen Geldleistung erbracht werden, soweit es dieser Teil 
vorsieht. Die Träger der Eingliederungshilfe regeln das Nähere zur Höhe und Ausgestal-
tung der Pauschalen. 

(4) Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden auf Antrag auch als Teil eines 
Persönlichen Budgets ausgeführt. § 29 ist insoweit anzuwenden. 

§ 106 

Beratung und Unterstützung 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben dieses Teils werden die Leistungsberechtigten, auf 
ihren Wunsch auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, vom Träger der Eingliede-
rungshilfe beraten und, soweit erforderlich, unterstützt. Die Beratung erfolgt in einer für 
den Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form. 

(2) Die Beratung umfasst insbesondere 

1. die persönliche Situation, den Bedarf, die eigenen Kräfte und Mittel sowie die mögli-
che Stärkung der Selbsthilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft einschließ-
lich eines gesellschaftlichen Engagements, 

2. die Leistungen nach diesem Teil einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. die Verwaltungsabläufe, 

5. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 
Möglichkeiten zur Leistungserbringung, 

6. Hinweise auf andere Beratungsangebote im Sozialraum, 

7. eine gebotene Budgetberatung. 

(3) Die Unterstützung umfasst insbesondere 

1. Hilfe bei der Antragstellung, 

2. Hilfe bei der Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger, 

3. das Hinwirken auf zeitnahe Entscheidungen und Leistungen der anderen Leistungs-
träger, 

4. Hilfe bei der Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 

5. Hilfe bei der Inanspruchnahme von Leistungen, 

6. die Vorbereitung von Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein-
schließlich des gesellschaftlichen Engagements, 

7. die Vorbereitung von Kontakten und Begleitung zu Leistungsanbietern und anderen 
Hilfemöglichkeiten, 

8. Hilfe bei der Entscheidung über Leistungserbringer sowie bei der Aushandlung und 
dem Abschluss von Verträgen mit Leistungserbringern sowie 

9. Hilfe bei der Erfüllung von Verpflichtungen aus der Zielvereinbarung und dem Bewilli-
gungsbescheid. 

(4) Die Leistungsberechtigten sind auf die ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung nach § 32, auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der freien Wohl-
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fahrtspflege sowie von Angehörigen der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stel-
len hinzuweisen. 

§ 107 

Übertragung, Verpfändung oder Pfändung, Auswahlermessen 

(1) Der Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe kann nicht übertragen, ver-
pfändet oder gepfändet werden. 

(2) Über Art und Maß der Leistungserbringung ist nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu entscheiden, soweit das Ermessen nicht ausgeschlossen ist. 

§ 108 

Antragserfordernis 

(1) Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach diesem Teil werden auf Antrag er-
bracht. Die Leistungen werden frühestens ab dem Ersten des Monats der Antragstellung 
erbracht, wenn zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen bereits vorlagen. 

(2) Eines Antrages bedarf es nicht für Leistungen, deren Bedarf in dem Verfahren 
nach Kapitel 7 ermittelt worden ist. 

Kapitel 3 

Medizinische Rehabilitation 

§ 109 

Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation 

(1) Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation sind insbesondere die in § 42 Ab-
satz 2 und 3 und § 64 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Leistungen. 

(2) Die Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitati-
onsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. 

§ 110 

Leistungserbringung 

(1) Leistungsberechtigte haben entsprechend den Bestimmungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung die freie Wahl unter den Ärzten und Zahnärzten sowie unter den 
Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. 

(2) Bei der Erbringung von Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation sind die Re-
gelungen, die für die gesetzlichen Krankenkassen nach dem Vierten Kapitel des Fünften 
Buches gelten, mit Ausnahme des Dritten Titels des Zweiten Abschnitts anzuwenden. 
Ärzte, Psychotherapeuten im Sinne des § 28 Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches und 
Zahnärzte haben für ihre Leistungen Anspruch auf die Vergütung, welche die Ortskran-
kenkasse, in deren Bereich der Arzt, Psychotherapeut oder der Zahnarzt niedergelassen 
ist, für ihre Mitglieder zahlt. 

(3) Die Verpflichtungen, die sich für die Leistungserbringer aus den §§ 294, 294a, 
295, 300 bis 302 des Fünften Buches ergeben, gelten auch für die Abrechnung von Leis-
tungen zur Medizinischen Rehabilitation mit dem Träger der Eingliederungshilfe. Die Ver-
einbarungen nach § 303 Absatz 1 sowie § 304 des Fünften Buches gelten für den Träger 
der Eingliederungshilfe entsprechend. 
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Kapitel 4 

Teilhabe am Arbeitsleben 

§ 111 

Leistungen zur Beschäftigung 

(1) Leistungen zur Beschäftigung umfassen 

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen nach 
den §§ 58 und 62, 

2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62 sowie 

3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61. 

(2) Leistungen nach Absatz 1 umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die we-
gen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäf-
tigung erforderlich sind. Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung ist, dass der Leis-
tungsberechtigte das Hilfsmittel bedienen kann. Die Versorgung mit Hilfsmitteln schließt 
eine notwendige Unterweisung im Gebrauch und eine notwendige Instandhaltung oder 
Änderung ein. Die Ersatzbeschaffung des Hilfsmittels erfolgt, wenn sie infolge der körper-
lichen Entwicklung der Leistungsberechtigten notwendig ist oder wenn das Hilfsmittel aus 
anderen Gründen ungeeignet oder unbrauchbar geworden ist. 

(3) Zu den Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 gehört auch das Arbeitsförde-
rungsgeld nach § 59. 

Kapitel 5 

Teilhabe an Bildung 

§ 112 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

(1) Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen 

1. Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die 
Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht bleiben unberührt, 

2. Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen 
Beruf. 

Die Hilfen werden geleistet, wenn zu erwarten ist, dass der Leistungsberechtigte das Teil-
habeziel nach der Gesamtplanung erreicht. 

(2) Hilfen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden erbracht für eine schulische oder 
hochschulische berufliche Weiterbildung, die 

1. in einem zeitlichen Zusammenhang an eine duale, schulische oder hochschulische 
Berufsausbildung anschließt, 

2. in dieselbe fachliche Richtung weiterführt und 

3. es dem Leistungsberechtigten ermöglicht, das von ihm angestrebte Berufsziel zu er-
reichen. 

(3) Hilfen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 schließen folgende Hilfen ein: 

1. Hilfen zur Teilnahme an Fernunterricht, 
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2. Hilfen zur Ableistung eines Praktikums, das für den Schul- oder Hochschulbesuch 
oder für die Berufszulassung erforderlich ist, und 

3. Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur Vorbereitung auf die schulische oder hoch-
schulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. 

(4) Die in der Schule oder Hochschule wegen der Behinderung erforderliche Anlei-
tung und Begleitung können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht wer-
den, soweit dies nach § 104 für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungs-
erbringern entsprechende Vereinbarungen bestehen. Die Leistungen nach Satz 1 sind auf 
Wunsch der Leistungsberechtigten gemeinsam zu erbringen. 

Kapitel 6 

Soziale Teilhabe 

§ 113 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie 
nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 zu erbringen sind. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu 
einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. 
Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 7. 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere 

1. Leistungen für Wohnraum, 

2. Assistenzleistungen, 

3. Heilpädagogische Leistungen, 

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 

6. Leistungen zur Förderung der Verständigung, 

7. Leistungen zur Mobilität, 

8. Hilfsmittel, 

9. Besuchsbeihilfen. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 8 bestimmen sich nach §§ 77 bis 
84, soweit sich aus diesem Teil des Buches nichts Abweichendes ergibt. 

(4) Zur Ermöglichung der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Verantwor-
tung einer Werkstatt für behinderte Menschen, einem anderen Leistungsanbieter oder 
dem Leistungserbringer vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Maßnahmen wer-
den die erforderliche sächliche Ausstattung, die personelle Ausstattung und die erforderli-
chen betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers übernommen. 

§ 114 

Leistungen zur Mobilität 

Bei den Leistungen zur Mobilität nach § 113 Absatz 1 Nummer 7 gilt § 83 mit der 
Maßgabe, dass 
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1. die Leistungsberechtigten zusätzlich zu den in § 83 Absatz 2 genannten Vorausset-
zungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung eines 
Kraftfahrzeugs angewiesen sind und 

2. abweichend von § 83 Absatz 3 Satz 2 die Vorschriften der §§ 6 und 8 der Kraftfahr-
zeughilfe-Verordnung nicht maßgeblich sind. 

§ 115 

Besuchsbeihilfen 

Werden Leistungen für einen oder mehrere Anbieter über Tag und Nacht erbracht, 
können den Leistungsberechtigten oder ihren Angehörigen zum gegenseitigen Besuch 
Beihilfen geleistet werden, soweit es im Einzelfall erforderlich ist. 

§ 116 

Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inanspruchnahme 

(1) Die Leistungen 

1. zur Assistenz zur Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie Beglei-
tung der Leistungsberechtigten (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 5), 

2. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 2 Nummer 6) und 

3. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 
in Verbindung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) 

können mit Zustimmung der Leistungsberechtigten als pauschale Geldleistungen nach 
§ 105 Absatz 3 erbracht werden. Die zuständigen obersten Landesbehörden oder die von 
ihnen beauftragten Stellen regeln das Nähere zur Höhe und Ausgestaltung der Pauscha-
len sowie zur Leistungserbringung. 

(2) Die Leistungen 

1. zur Assistenz (§ 113 Absatz 2 Nummer 2), 

2. zur Heilpädagogik (§ 113 Absatz 2 Nummer 3), 

3. zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und Kenntnisse (§ 113 Absatz 2 
Nummer 5), 

4. zur Förderung der Verständigung (§ 113 Absatz 2 Nummer 6), 

5. zur Beförderung im Rahmen der Leistungen zur Mobilität (§ 113 Absatz 2 Nummer 7 
in Verbindung mit § 83 Absatz 1 Nummer 1) und 

6. zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inan-
spruchnahme (§ 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 6) 

können an mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam erbracht werden, soweit dies nach 
§ 104 für die Leistungsberechtigten zumutbar ist und mit Leistungserbringern entspre-
chende Vereinbarungen bestehen. Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen 
im Rahmen der Gesamtplanung nach Kapitel 7. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 2 sind auf Wunsch der Leistungsberechtigten ge-
meinsam zu erbringen, soweit die Teilhabeziele erreicht werden können. 
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Kapitel 7 

Gesamtplanung 

§ 117 

Gesamtplanverfahren 

(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach folgenden Maßstäben durchzuführen: 

1. Beteiligung des Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, beginnend mit der 
Beratung, 

2. Dokumentation der Wünsche des Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der Leistun-
gen, 

3. Beachtung der Kriterien 

a) transparent, 

b) trägerübergreifend, 

c) interdisziplinär, 

d) konsensorientiert, 

e) individuell, 

f) lebensweltbezogen, 

g) sozialraumorientiert und 

h) zielorientiert, 

4. Ermittlung des individuellen Bedarfes, 

5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz, 

6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer in einer Gesamtplankon-
ferenz unter Beteiligung betroffener Leistungsträger. 

(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen der Leistungsberechtigten eine 
Person ihres Vertrauens beteiligt. 

(3) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit nach dem Elften Buch, soll 
der Träger der Eingliederungshilfe die zuständige Pflegekasse mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten informieren und am Teilhabeplanverfahren beteiligen, soweit dies zur 
Feststellung der Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist. Bestehen Anhalts-
punkte, dass Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Bu-
ches erforderlich sind, so soll der Träger dieser Leistungen mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten informiert und am Teilhabeplanverfahren beteiligt werden, soweit dies 
zur Feststellung der Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist. 

(4) Bestehen Anhaltspunkte für einen Bedarf an notwendigem Lebensunterhalt, soll 
der Träger dieser Leistungen mit Zustimmung der Leistungsberechtigten informiert und 
am Teilhabeplanverfahren beteiligt werden, soweit dies zur Feststellung der Leistungen 
nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist. 

§ 118 

Instrumente der Bedarfsermittlung 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 
unter Berücksichtigung der Wünsche der Leistungsberechtigten festzustellen. Die Ermitt-
lung des individuellen Bedarfes erfolgt durch ein Instrument, das sich an der Internationa-
len Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit orientiert. Das In-
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strument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der 
Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen: 

1. Lernen und Wissensanwendung, 

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

3. Kommunikation, 

4. Mobilität, 

5. Selbstversorgung, 

6. Häusliches Leben, 

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

8. Bedeutende Lebensbereiche und 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen. § 7 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 119 

Gesamtplankonferenz 

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann der Träger der Eingliederungs-
hilfe eine Gesamtplankonferenz durchführen, um die Leistungen für den Leistungsberech-
tigten nach den Kapiteln 3 bis 6 sicherzustellen. Die Leistungsberechtigten und die betei-
ligten Rehabilitationsträger können dem nach § 15 verantwortlichen Träger der Eingliede-
rungshilfe die Durchführung einer Gesamtplankonferenz vorschlagen. Den Vorschlag auf 
Durchführung einer Gesamtplankonferenz kann der Träger der Eingliederungshilfe ableh-
nen, wenn der maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden kann oder der Auf-
wand zur Durchführung nicht in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der bean-
tragten Leistung steht. 

(2) In einer Gesamtplankonferenz beraten der Träger der Eingliederungshilfe, der 
Leistungsberechtigte und beteiligte Leistungsträger gemeinsam auf der Grundlage des 
Ergebnisses der Bedarfsermittlung nach § 118 mit den Leistungsberechtigten insbesonde-
re über 

1. die Stellungnahmen der beteiligten Leistungsträger und der gutachterlichen Stellung-
nahme des Leistungserbringers bei Beendigung der Leistungen zur beruflichen Bil-
dung nach § 57, 

2. die Wünsche der Leistungsberechtigten nach § 104, 

3. den Beratungs- und Unterstützungsbedarf nach § 106, 

4. die Leistungserbringung. 

(3) Ist der Träger der Eingliederungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15 soll er 
die Gesamtplankonferenz, wenn eine Teilhabeplankonferenz nach § 20 durchgeführt wird, 
mit dieser verbinden. Ist der Träger der Eingliederungshilfe nicht Leistungsverantwortli-
cher nach § 15, soll er nach § 19 Absatz 5 den Leistungsberechtigten und den Rehabilita-
tionsträgern anbieten, mit deren Einvernehmen das Verfahren anstelle des leistenden 
Rehabilitationsträgers durchzuführen. 

(4) Beantragt eine leistungsberechtigte Mutter oder ein leistungsberechtigter Vater 
Leistungen zur Deckung von Bedarfen bei der Versorgung und Betreuung eines eigenen 
Kindes oder mehrerer eigener Kinder, so ist eine Gesamtplankonferenz mit Zustimmung 
des Leistungsberechtigten durchzuführen. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass diese Be-
darfe durch Leistungen anderer Leistungsträger, durch das familiäre, freundschaftliche 
und nachbarschaftliche Umfeld oder ehrenamtlich gedeckt werden können, so informiert 
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der Träger der Eingliederungshilfe mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die als zu-
ständig angesehenen Leistungsträger, die ehrenamtlich tätigen Stellen und Personen 
oder die jeweiligen Personen aus dem persönlichen Umfeld und beteiligt sie an der Ge-
samtplankonferenz. 

§ 120 

Feststellung der Leistungen 

(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen der Träger der Eingliede-
rungshilfe und die beteiligten Leistungsträger ihre Leistungen nach den für sie geltenden 
Leistungsgesetzen innerhalb der Fristen nach §§ 14 und 15 fest. 

(2) Der Träger der Eingliederungshilfe erlässt auf Grundlage des Gesamtplans nach 
§ 121 den Verwaltungsakt über die festgestellte Leistung nach den Kapiteln 3 bis 6. Der 
Verwaltungsakt enthält mindestens die bewilligten Leistungen und die jeweiligen Leis-
tungsvoraussetzungen. Die Feststellungen über die Leistungen sind für den Erlass des 
Verwaltungsaktes bindend. Ist eine Gesamtplankonferenz durchgeführt worden, sind de-
ren Ergebnisse der Erstellung des Gesamtplans zu Grunde zu legen. Ist der Träger der 
Eingliederungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15, sind die Feststellungen über die 
Leistungen für die Entscheidung nach § 15 Absatz 3 bindend. 

(3) Wenn nach den Vorschriften zur Koordinierung der Leistungen nach Teil 1 Kapi-
tel 4 ein anderer Rehabilitationsträger die Leistungsverantwortung trägt, bilden die im 
Rahmen der Gesamtplanung festgestellten Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 die für 
den Teilhabeplan erforderlichen Feststellungen nach § 15 Absatz 2. 

(4) In einem Eilfall erbringt der Träger der Eingliederungshilfe Leistungen der Einglie-
derungshilfe nach den Kapiteln 3 bis 6 vor Beginn der Gesamtplankonferenz vorläufig; der 
Umfang der vorläufigen Gesamtleistung bestimmt sich nach pflichtgemäßem Ermessen. 

§ 121 

Gesamtplan 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe stellt unverzüglich nach der Feststellung der 
Leistungen einen Gesamtplan insbesondere zur Durchführung der einzelnen Leistungen 
oder einer Einzelleistung auf. 

(2) Der Gesamtplan dient der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des 
Teilhabeprozesses. Er bedarf der Schriftform und soll regelmäßig, spätestens nach zwei 
Jahren, überprüft und fortgeschrieben werden. 

(3) Bei der Aufstellung des Gesamtplanes wirkt der Träger der Eingliederungshilfe 
zusammen mit 

1. dem Leistungsberechtigten, 

2. einer Person ihres Vertrauens und 

3. dem im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit 

a) dem behandelnden Arzt, 

b) dem Gesundheitsamt, 

c) dem Landesarzt, 

d) dem Jugendamt und 

e) den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit. 

(4) Der Gesamtplan enthält neben den Inhalten nach § 19 mindestens 
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1. die im Rahmen der Gesamtplanung eingesetzten Verfahren und Instrumente sowie 
die Maßstäbe und Kriterien der Wirkungskontrolle einschließlich des Überprüfungs-
zeitpunkts, 

2. die Aktivitäten der Leistungsberechtigten, 

3. die Feststellungen über die verfügbaren und aktivierbaren Selbsthilferessourcen des 
Leistungsberechtigten sowie über Art, Inhalt, Umfang und Dauer der zu erbringenden 
Leistungen, 

4. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8 im Hinblick auf eine 
pauschale Geldleistung und 

5. die Erkenntnisse aus vorliegenden sozialmedizinischen Gutachten. 

(5) Der Träger der Eingliederungshilfe hat der leistungsberechtigten Person Einsicht 
in den Gesamtplan zu gestatten. 

§ 122 

Teilhabezielvereinbarung 

Der Träger der Eingliederungshilfe kann mit dem Leistungsberechtigten eine Teilha-
bezielvereinbarung zur Umsetzung der Mindestinhalte des Gesamtplanes oder von Teilen 
der Mindestinhalte des Gesamtplanes abschließen. Die Vereinbarung wird für die Dauer 
des Bewilligungszeitraumes der Leistungen abgeschlossen, soweit sich aus ihr nichts 
Abweichendes ergibt. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Vereinbarungsziele nicht 
oder nicht mehr erreicht werden, hat der Träger der Eingliederungshilfe die Teilhabeziel-
vereinbarung anzupassen. Die Kriterien nach § 117 Absatz 1 Nummer 3 gelten entspre-
chend. 

Kapitel 8 

Vertragsrecht 

§ 123 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe darf Leistungen nach diesem Teil mit Aus-
nahme der Leistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 5 
und § 116 Absatz 1 durch Dritte (Leistungserbringer) nur erbringen, soweit eine schriftli-
che Vereinbarung zwischen einem Leistungserbringer und dem für den ansässigen Leis-
tungserbringer zuständigen Träger der Eingliederungshilfe besteht. Die Vereinbarung 
kann auch zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und dem Verband, dem der Leis-
tungserbringer angehört, geschlossen werden. 

(2) Die Vereinbarungen sind für alle übrigen Träger der Eingliederungshilfe bindend. 
Die Vereinbarungen müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Leistungsfähigkeit entsprechen und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschrei-
ten. Sie sind vor Beginn der jeweiligen Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen Zeitraum 
abzuschließen (Vereinbarungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die 
Ergebnisse der Vereinbarungen sind den Leistungsberechtigten in einer wahrnehmbaren 
Form zugänglich zu machen. 

(3) Private und öffentliche Arbeitgeber gemäß § 61 sind keine Leistungserbringer im 
Sinne dieses Kapitels. 

(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, ist der Leistungserbringer, soweit er kein 
anderer Leistungsanbieter im Sinne des § 60 ist, im Rahmen des vereinbarten Leistungs-
angebotes verpflichtet, Leistungsberechtigte aufzunehmen und Leistungen unter Beach-
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tung der Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu erbringen. Die Verpflichtung zur Leis-
tungserbringung besteht auch in den Fällen des § 116 Absatz 2. 

(5) Der Träger der Eingliederungshilfe darf die Leistungen durch Leistungserbringer, 
mit denen keine schriftliche Vereinbarung besteht, nur erbringen, soweit 

1. dies nach der Besonderheit des Einzelfalles geboten ist, 

2. der Leistungserbringer ein schriftliches Leistungsangebot vorlegt, die für den Inhalt 
einer Vereinbarung nach § 125 gelten, 

3. der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Qualität der Leistungserbringung zu beachten, 

4. der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, bei der Erbringung von Leistungen 
die Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu beachten, 

5. die Vergütung für die Erbringung der Leistungen nicht höher ist als die Vergütung, die 
der Träger der Eingliederungshilfe mit anderen Leistungserbringern für vergleichbare 
Leistungen vereinbart hat. 

Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 bis 3 und 5 sowie die Vorschriften zur Geeig-
netheit der Leistungserbringer (§ 124), zum Inhalt der Vergütung (§ 125), zur Verbindlich-
keit der vereinbarten Vergütung (§ 127), zur Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 
(§ 128), zur Kürzung der Vergütung (§ 129) und zur außerordentlichen Kündigung der 
Vereinbarung (§ 130) gelten entsprechend. 

(6) Der Leistungserbringer hat gegen den Träger der Eingliederungshilfe einen An-
spruch auf Vergütung der gegenüber dem Leistungsberechtigten erbrachten Leistungen 
der Eingliederungshilfe. 

§ 124 

Geeignete Leistungserbringer 

(1) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, soll der Träger der Eingliede-
rungshilfe zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. Geeignet ist 
ein externer Leistungserbringer, der unter Sicherstellung der Grundsätze des § 104 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann. Die durch den Leistungserbringer 
geforderte Vergütung ist wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich mit der Vergü-
tung vergleichbarer Einrichtungen im unteren Drittel liegt (externer Vergleich). In den ex-
ternen Vergleich sind die im Einzugsbereich tätigen Leistungserbringer einzubeziehen. 
Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt 
werden. 

(2) Geeignete Leistungserbringer haben zur Erbringung der Leistungen der Einglie-
derungshilfe eine dem Leistungsangebot entsprechende Anzahl an Fach- und anderem 
Betreuungspersonal zu beschäftigen. Sie müssen über die Fähigkeit zur Kommunikation 
mit den Leistungsberechtigten in einer für die Leistungsberechtigten wahrnehmbaren 
Form verfügen und nach ihrer Persönlichkeit geeignet sein. Die Fachkräfte müssen zu-
sätzlich über eine abgeschlossene berufsspezifische Ausbildung und dem Leistungsan-
gebot entsprechende Zusatzqualifikationen verfügen. 

(3) Sind mehrere Leistungserbringer im gleichen Maße geeignet, hat der Träger der 
Eingliederungshilfe Vereinbarungen vorrangig mit Leistungserbringern abzuschließen, 
deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht höher 
ist als die anderer Leistungserbringer. 
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§ 125 

Inhalt der schriftlichen Vereinbarung 

(1) In der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe 
und dem Leistungserbringer sind zu regeln: 

1. Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (Leistungsvereinbarung) und 

2. die Vergütung der Leistungen der Eingliederungshilfe (Vergütungsvereinbarung). 

(2) In der Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale mindes-
tens aufzunehmen 

1. der zu betreuende Personenkreis, 

2. die erforderliche sächliche Ausstattung, 

3. Art, Umfang, Ziel und Qualität der Leistung, 

4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 

5. die Qualifikation des Personals sowie 

6. soweit erforderlich die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers. 

Soweit die Erbringung von Leistungen nach § 116 Absatz 2 zu vereinbaren ist, sind dar-
über hinaus die für die Leistungserbringung erforderlichen Strukturen zu berücksichtigen. 

(3) Mit der Vergütungsvereinbarung werden unter Berücksichtigung der Leistungs-
merkmale nach Absatz 2 Leistungspauschalen für die zu erbringenden Leistungen unter 
Beachtung der Grundsätze nach § 123 Absatz 2 festgelegt. Förderungen aus öffentlichen 
Mitteln sind anzurechnen. Die Leistungspauschalen sind nach Gruppen von Leistungsbe-
rechtigten mit vergleichbarem Bedarf oder Stundensätzen sowie für die gemeinsame In-
anspruchnahme durch mehrere Leistungsberechtigte (§ 116 Absatz 2) zu kalkulieren. 
Abweichend von Satz 1 können andere geeignete Verfahren zur Vergütung und Abrech-
nung der Fachleistung unter Beteiligung der Interessenvertretungen der Menschen mit 
Behinderungen vereinbart werden. 

(4) Die Vergütungsvereinbarungen mit Werkstätten für behinderte Menschen und 
anderen Leistungsanbietern berücksichtigen zusätzlich die mit der wirtschaftlichen Betäti-
gung in Zusammenhang stehenden Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der be-
sonderen Verhältnisse beim Leistungserbringer und der dort beschäftigten Menschen mit 
Behinderungen nach Art und Umfang über die in einem Wirtschaftsunternehmen übli-
cherweise entstehenden Kosten hinausgehen. Können die Kosten im Einzelfall nicht er-
mittelt werden, kann hierfür eine Vergütungspauschale vereinbart werden. Das Arbeitser-
gebnis des Leistungserbringers darf nicht verwendet werden, die Vergütung des Trägers 
der Eingliederungshilfe zu mindern. 

§ 126 

Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung 

(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der Eingliederungshilfe haben die jeweils 
andere Partei schriftlich zu Verhandlungen über den Abschluss einer Vereinbarung ge-
mäß § 125 aufzufordern. Bei einer Aufforderung auf Abschluss einer Folgevereinbarung 
sind die Verhandlungsgegenstände zu benennen. Die Aufforderung durch den Leistungs-
träger kann an einen unbestimmten Kreis von Leistungserbringern gerichtet werden. Auf 
Verlangen einer Partei sind geeignete Nachweise zu den Verhandlungsgegenständen 
vorzulegen. 

(2) Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem eine Partei zu Verhand-
lungen aufgefordert wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, so kann jede Partei hin-
sichtlich der strittigen Punkte die Schiedsstelle nach § 133 anrufen. Die Schiedsstelle hat 
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unverzüglich über die strittigen Punkte zu entscheiden. Gegen die Entscheidung der 
Schiedsstelle ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben, ohne dass es eines 
Vorverfahrens bedarf. Die Klage ist gegen den Verhandlungspartner und nicht gegen die 
Schiedsstelle zu richten. 

(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidungen treten zu dem darin be-
stimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird ein Zeitpunkt nicht bestimmt, wird die Vereinbarung mit 
dem Tag ihres Abschlusses wirksam. Festsetzungen der Schiedsstelle werden, soweit 
keine Festlegung erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag wirksam, an dem der Antrag bei der 
Schiedsstelle eingegangen ist. Soweit in den Fällen des Satz 3 während des Schiedsstel-
lenverfahrens der Antrag geändert wurde, ist auf den Tag abzustellen, an dem der geän-
derte Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Ein jeweils vor diesem Zeitpunkt zu-
rückwirkendes Vereinbaren oder Festsetzen von Vergütungen ist in den Fällen der Sätze 
1 bis 4 nicht zulässig. 

§ 127 

Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 

(1) Mit der Vergütungsvereinbarung gelten alle während des Vereinbarungszeitrau-
mes entstandenen Ansprüche des Leistungserbringers auf Vergütung der Leistung der 
Eingliederungshilfe als abgegolten. 

(2) Einer Erhöhung der Vergütung aufgrund von Investitionsmaßnahmen, die wäh-
rend des laufenden Vereinbarungszeitraumes getätigt werden, muss der Träger der Ein-
gliederungshilfe zustimmen, soweit er der Maßnahme zuvor dem Grunde und der Höhe 
nach zugestimmt hat. 

(3) Bei unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen der Annahmen, die der Ver-
gütungsvereinbarung oder der Entscheidung der Schiedsstelle über die Vergütung zu-
grunde lagen, ist die Vergütung auf Verlangen einer Vertragspartei für den laufenden Ver-
einbarungszeitraum neu zu verhandeln. Für eine Neuverhandlung gelten die Vorschriften 
zum Verfahren und Inkrafttreten (§ 126) entsprechend. 

(4) Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes gilt die vereinbarte oder durch die 
Schiedsstelle festgesetzte Vergütung bis zum Inkrafttreten einer neuen Vergütungsver-
einbarung weiter. 

§ 128 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

(1) Soweit tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Leistungserbringer 
seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten nicht erfüllt, prüft der Träger der Eingliede-
rungshilfe oder ein von diesem beauftragter Dritter die Wirtschaftlichkeit und Qualität ein-
schließlich der Wirksamkeit der vereinbarten Leistungen des Leistungserbringers. Zur 
Vermeidung von Doppelprüfungen arbeiten die Träger der Eingliederungshilfe mit den 
Trägern der Sozialhilfe, mit den für die Heimaufsicht zuständigen Behörden sowie mit 
dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zusammen. Durch Landesrecht kann 
von der Einschränkung in Satz 1, 1. Halbsatz abgewichen werden. 

(2) Die Prüfung nach Absatz 1 kann ohne vorherige Ankündigung erfolgen und er-
streckt sich auf Inhalt, Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksam-
keit der erbrachten Leistungen. 

(3) Der Träger der Eingliederungshilfe hat den Leistungserbringer über das Ergebnis 
der Prüfung schriftlich zu unterrichten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Leistungsbe-
rechtigten in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 
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§ 129 

Kürzung der Vergütung 

(1) Hält ein Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen 
ganz oder teilweise nicht ein, ist die vereinbarte Vergütung für die Dauer der Pflichtverlet-
zung entsprechend zu kürzen. Über die Höhe des Kürzungsbetrags ist zwischen den Ver-
tragsparteien Einvernehmen herzustellen. Kommt eine Einigung nicht zustande, entschei-
det auf Antrag einer Vertragspartei die Schiedsstelle. Für das Verfahren bei Entscheidun-
gen durch die Schiedsstelle gilt § 126 Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(2) Der Kürzungsbetrag ist an den Träger der Eingliederungshilfe bis zu der Höhe 
zurückzuzahlen, in der die Leistung vom Träger der Eingliederungshilfe erbracht worden 
ist und im Übrigen an die Leistungsberechtigten zurückzuzahlen. 

(3) Der Kürzungsbetrag kann nicht über die Vergütungen refinanziert werden. Dar-
über hinaus besteht hinsichtlich des Kürzungsbetrages kein Anspruch auf Nachverhand-
lung gemäß § 127 Absatz 3. 

§ 130 

Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen 

Der Träger der Eingliederungshilfe kann die Vereinbarungen mit einem Leistungser-
bringer fristlos kündigen, wenn ihm ein Festhalten an den Vereinbarungen aufgrund einer 
groben Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung durch den Leis-
tungserbringer nicht mehr zumutbar ist. Eine grobe Pflichtverletzung liegt insbesondere 
dann vor, wenn 

1. Leistungsberechtigte infolge der Pflichtverletzung zu Schaden kommen, 

2. gravierende Mängel bei der Leistungserbringung vorhanden sind, 

3. dem Leistungserbringer nach heimrechtlichen Vorschriften die Betriebserlaubnis ent-
zogen ist, 

4. dem Leistungserbringer der Betrieb untersagt wird oder 

5. der Leistungserbringer nicht erbrachte Leistungen gegenüber dem Leistungsträger 
abrechnet. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. § 59 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 

§ 131 

Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen 

(1) Die Träger der Eingliederungshilfe schließen auf Landesebene mit den Vereini-
gungen der Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge zu den 
schriftlichen Vereinbarungen nach § 125 ab. Die Rahmenverträge bestimmen 

1. die nähere Abgrenzung der den Vergütungspauschalen und -beträgen nach § 125 
Absatz 1 zugrunde zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die Zusammen-
setzung der Investitionsbeträge nach § 125 Absatz 2, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der Leistungs-
pauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleichbarem Bedarf 
nach § 125 Absatz 3 Satz 3 sowie die Zahl der zu bildenden Gruppen, 

3. die Höhe der Leistungspauschale nach § 125 Absatz 3 Satz 1, 

4. die Zuordnung der Kostenarten und -bestandteile nach § 125 Absatz 4 Satz 1, 

5. die Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden zur Festlegung der 
personellen Ausstattung, 
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6. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der 
Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur Durchführung von Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen und 

7. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen. 

Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen 
Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die 
Rahmenverträge auch von der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem Wohl-
fahrtsverband abgeschlossen werden, dem der Leistungserbringer angehört. In den Rah-
menverträgen sollen die Merkmale und Besonderheiten der jeweiligen Leistungen berück-
sichtigt werden. 

(2) Die durch Landesrecht bestimmten maßgeblichen Interessenvertretungen der 
Menschen mit Behinderungen wirken bei der Erarbeitung und Beschlussfassung der 
Rahmenverträge mit. 

(3) Die Vereinigungen der Träger der Eingliederungshilfe und die Vereinigungen der 
Leistungserbringer vereinbaren gemeinsam und einheitlich Empfehlungen auf Bundes-
ebene zum Inhalt der Rahmenverträge. 

(4) Kommt es nicht innerhalb von sechs Monaten nach schriftlicher Aufforderung 
durch die Landesregierung zu einem Rahmenvertrag, kann die Landesregierung die Inhal-
te durch Rechtsverordnung regeln. 

§ 132 

Abweichende Zielvereinbarungen 

(1) Leistungsträger und Träger der Leistungserbringer können Zielvereinbarungen 
zur Erprobung neuer und zur Weiterentwicklung der bestehenden Leistungs- und Finan-
zierungsstrukturen abschließen. 

(2) Die individuellen Leistungsansprüche der Leistungsberechtigten bleiben unbe-
rührt. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, soweit auch Leistungen nach dem Siebten Kapitel des Zwölf-
ten Buches gewährt werden. 

§ 133 

Schiedsstelle 

(1) Für jedes Land oder für Teile eines Landes wird eine Schiedsstelle gebildet. 

(2) Die Schiedsstelle besteht aus Vertretern der Leistungserbringer und Vertretern 
der Träger der Eingliederungshilfe in gleicher Zahl sowie einem unparteiischen Vorsitzen-
den. 

(3) Die Vertreter der Leistungserbringer und deren Stellvertreter werden von den 
Vereinigungen der Leistungserbringer bestellt. Bei der Bestellung ist die Trägervielfalt zu 
beachten. Die Vertreter der Träger der Eingliederungshilfe und deren Stellvertreter wer-
den von diesen bestellt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von den beteilig-
ten Organisationen gemeinsam bestellt. Kommt eine Einigung nicht zustande, werden sie 
durch Los bestimmt. Soweit die beteiligten Organisationen der Leistungserbringer oder 
die Träger der Eingliederungshilfe keinen Vertreter bestellen oder im Verfahren nach 
Satz 3 keine Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden und des Stellvertreters benennen, 
bestellt die zuständige Landesbehörde auf Antrag einer der Beteiligten die Vertreter und 
benennt die Kandidaten für die Position des Vorsitzenden und seines Stellvertreters. 

(4) Die Mitglieder der Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an Wei-
sungen nicht gebunden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidungen werden mit 
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der Mehrheit der Mitglieder getroffen. Ergibt sich keine Mehrheit, entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 
über 

1. die Zahl der Schiedsstellen, 

2. die Zahl der Mitglieder und deren Bestellung, 

3. die Amtsdauer und Amtsführung, 

4. die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für den Zeitaufwand der 
Mitglieder der Schiedsstelle, 

5. die Geschäftsführung, 

6. das Verfahren, 

7. die Erhebung und die Höhe der Gebühren, 

8. die Verteilung der Kosten, 

9. die Rechtsaufsicht sowie 

10. die Beteiligung der Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderungen zu be-
stimmen. 

§ 134 

Sonderregelung zum Inhalt der Vereinbarungen zur Erbringung von Leistungen für 
minderjährige Leistungsberechtigte 

(1) In der Vereinbarung zur Erbringung von Leistungen für minderjährige Leistungs-
berechtigte sind 

1. Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen (Leis-
tungsvereinbarung) sowie 

2. die Vergütung der Leistung (Vergütungsvereinbarung) 

zu regeln. 

(2) In der Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale insbeson-
dere 

1. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers, 

2. der zu betreuende Personenkreis, 

3. Art, Ziel und Qualität der Leistung, 

4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 

5. die Qualifikation des Personals sowie 

6. die erforderliche sächliche Ausstattung 

aufzunehmen. 

(3) Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens aus 

1. der Grundpauschale für Unterkunft und Verpflegung, 

2. der Maßnahmepauschale sowie 

3. einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung (Inves-
titionsbetrag). 

Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. Die Maßnahmepauschale ist 
nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf zu kalkulieren. 
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Kapitel 9 

Einkommen und Vermögen 

§ 135 

Begriff des Einkommens 

(1) Maßgeblich für die Ermittlung des Beitrages nach § 136 ist die Summe der Ein-
künfte des Vorvorjahres nach § 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes, sowie bei 
Renteneinkünften die Bruttorente des Vorvorjahres. 

(2) Wenn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung eine erhebliche Abweichung zu 
den Einkünften des Vorvorjahres besteht, sind die voraussichtlichen Jahreseinkünfte des 
laufenden Jahres im Sinne des Absatz 1 zu ermitteln und zu Grunde zu legen. 

§ 136 

Beitrag aus Einkommen zu den Aufwendungen 

(1) Bei den Leistungen nach diesem Teil ist ein Beitrag zu den Aufwendungen auf-
zubringen, wenn das Einkommen im Sinne des § 135 der antragstellenden Person sowie 
bei minderjährigen Personen der im Haushalt lebenden Eltern oder des Elternteils die 
Beträge nach Absatz 2 übersteigt. 

(2) Ein Beitrag zu den Aufwendungen ist aufzubringen, wenn das Einkommen im 
Sinne des § 135 überwiegend 

1. aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit 
erzielt wird und 85 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vier-
ten Buches übersteigt oder 

2. aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erzielt wird und 75 Pro-
zent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches übersteigt 
oder 

3. aus Renteneinkünften erzielt wird und 60 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach 
§ 18 Absatz 1 des Vierten Buches übersteigt. 

(3) Die Beträge nach Absatz 2 erhöhen sich für den nicht getrennt lebenden Ehegat-
ten oder Lebenspartner, den Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft um 15 Prozent sowie für jedes unterhaltsberechtigte Kind im Haushalt 
um 10 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. 

(4) Übersteigt das Einkommen im Sinne des § 135 einer in Absatz 3 erster Halbsatz 
genannten Person den Betrag, der sich nach Absatz 2 ergibt, findet Absatz 3 keine An-
wendung. In diesem Fall erhöhen sich für jedes unterhaltsberechtigte Kind die Beträge 
nach Absatz 2 um 5 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten 
Buches. 

§ 137 

Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen 

(1) Die antragstellende Person im Sinne des § 136 Absatz 1 hat aus dem Einkom-
men im Sinne des § 135 einen Beitrag zu den Aufwendungen nach Maßgabe des Absat-
zes 2 und des Absatzes 3 aufzubringen. 

(2) Wenn das Einkommen die Beträge nach § 136 Absatz 2 übersteigt, ist ein monat-
licher Beitrag in Höhe von zwei Prozent des den Betrag nach § 136 Absätze 2 bis 4 über-
steigenden Betrages als monatlicher Beitrag aufzubringen. Der nach Satz 1 als monatli-
cher Beitrag aufzubringende Betrag ist auf volle 10 Euro abzurunden. 



 - 86 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

(3) Der Beitrag ist von der zu erbringenden Leistung abzuziehen. 

§ 138 

Besondere Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen 

(1) Ein Beitrag ist nicht aufzubringen bei 

1. heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Absatz 2 Nummer 3, 

2. Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation nach § 109, 

3. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 111 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 

4. Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 Absatz 1 Nummer 1, 

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach 
§ 113 Absatz 1 Nummer 5, soweit diese der Vorbereitung auf die Teilhabe am Ar-
beitsleben nach § 111 Absatz 1 Nummer 1 und 2 dienen, 

6. Leistungen nach § 113 Absatz 1, die noch nicht eingeschulten leistungsberechtigten 
Personen die für sie erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermögli-
chen sollen. 

7. gleichzeitiger Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zweiten 
oder Zwölften Buch oder nach § 27a Bundesversorgungsgesetz, 

(2) Wenn ein Beitrag nach § 137 aufzubringen ist, ist für weitere Leistungen im glei-
chen Zeitraum nach diesem Teil kein weiterer Beitrag aufzubringen. 

(3) Bei einmaligen Leistungen zur Beschaffung von Bedarfsgegenständen, deren 
Gebrauch für mindestens ein Jahr bestimmt ist, ist höchstens das Vierfache des monatli-
chen Beitrages einmalig aufzubringen. 

(4) Wenn eine volljährige nachfragende Person Leistungen bedarf, ist von den Eltern 
oder dem Elternteil ein Beitrag in Höhe von monatlich 32,08 Euro aufzubringen. § 94 Ab-
satz 2 Satz 3 und Absatz 3 des Zwölften Buches gelten entsprechend. 

§ 139 

Begriff des Vermögens 

Zum Vermögen im Sinne dieses Teils gehört das gesamte verwertbare Vermögen. 
Die Leistungen nach diesem Teil dürfen nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz 
oder der Verwertung des Vermögens im Sinne des § 90 Absatz 2 Nummer 1 bis 8 des 
Zwölften Buches und eines Barvermögens oder sonstiger Geldwerte bis zu einem Betrag 
von 150 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. 

§ 140 

Einsatz des Vermögens 

(1) Die antragstellende Person und der nicht getrennt lebende Ehegatte oder Leben-
spartner oder der Partner einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Ge-
meinschaft, sowie bei minderjährigen Personen die im Haushalt lebenden Eltern oder des 
Elternteils die Eltern oder ein Elternteil haben vor der Inanspruchnahme von Leistungen 
nach diesem Teil die erforderlichen Mittel aus ihrem Vermögen aufzubringen. 

(2) Soweit für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen einzusetzen ist, je-
doch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich 
ist oder für die, die es einzusetzen hat, eine Härte bedeuten würde, soll die beantragte 
Leistung als Darlehen geleistet werden. Die Leistungserbringung kann davon abhängig 
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gemacht werden, dass der Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in anderer Weise 
gesichert wird. 

(3) Die in § 138 Absatz 1 genannten Leistungen sind ohne Berücksichtigung von 
vorhandenem Vermögen zu erbringen. 

§ 141 

Übergang von Ansprüchen 

(1) Hat eine Person im Sinne von § 136 Absatz 1 einen Anspruch gegen einen ande-
ren, der kein Leistungsträger im Sinne des § 12 des Ersten Buches ist, kann der Träger 
der Eingliederungshilfe durch schriftliche Anzeige an den anderen bewirken, dass dieser 
Anspruch bis zur Höhe seiner Aufwendungen auf ihn übergeht. 

(2) Der Übergang des Anspruches darf nur insoweit bewirkt werden, als bei rechtzei-
tiger Leistung des anderen entweder die Leistung nicht erbracht worden wäre oder ein 
Beitrag aufzubringen wäre. Der Übergang ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der 
Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden kann. 

(3) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang des Anspruches für die Zeit, für 
die der leistungsberechtigten Person die Leistung ohne Unterbrechung erbracht wird. Als 
Unterbrechung gilt ein Zeitraum von mehr als zwei Monaten. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Verwaltungsakt, der den Über-
gang des Anspruches bewirkt, haben keine aufschiebende Wirkung. Die §§ 115 und 116 
des Zehnten Buches gehen der Regelung des Absatzes 1 vor. 

§ 142 

Sonderregelungen für minderjährige Leistungsberechtigte 

(1) Minderjährigen Leistungsberechtigten und ihren Eltern oder einem Elternteil ist 
bei Leistungen im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummern 1, 2, 4 und 6 die Aufbringung der 
Mittel für die Kosten des Lebensunterhalts nur in Höhe der für den häuslichen Lebensun-
terhalt ersparten Aufwendungen zuzumuten. 

(2) Sind Leistungen von einem oder mehreren Anbietern über Tag und Nacht oder 
über Tag oder für ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen erforderlich, sind die 
Leistungen, die der Vereinbarung nach § 134 Absatz 3 zu Grunde liegen, durch den Trä-
ger der Eingliederungshilfe auch dann in vollem Umfang zu erbringen, wenn den minder-
jährigen Leistungsberechtigten und ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der 
Mittel nach Absatz 1 zu einem Teil zuzumuten ist. 

Kapitel 10 

Statistik 

§ 143 

Bundesstatistik 

Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Teils und zu seiner Fortentwicklung werden 
Erhebungen über 

1. die Leistungsberechtigen und 

2. die Ausgaben und Einnahmen 

als Bundesstatistik durchgeführt. 
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§ 144 

Erhebungsmerkmale 

(1) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen nach § 143 Nummer 1 sind für jeden 
Leistungsberechtigten 

1. Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit, Bundesland, Kennnummer des Trä-
gers, mit anderen Leistungsberechtigten zusammenlebend, erbrachte Leistungsarten 
im Laufe und am Ende des Berichtszeitraumes, 

2. Höhe der Bedarfe für jede erbrachte Leistungsart, die Höhe des aufgebrachten Bei-
trags, die Art des angerechneten Einkommens, Beginn und Ende der Leistungser-
bringung nach Monat und Jahr, die für mehrere Leistungsberechtigte erbrachte Leis-
tung, die Leistung als pauschalierte Geldleistung, die Leistung durch ein Persönliches 
Budget, 

3. gleichzeitiger Bezug von Leistungen nach dem Zweiten, Elften oder Zwölften Buch. 

(2) Merkmale bei den Erhebungen nach Absatz 1 Nummer 2 nach der Art der Leis-
tung sind insbesondere: 

1. Leistung zur Medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte 
Menschen, 

3. Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern, 

4. Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern, 

5. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 

6. Leistung für Wohnraum, 

7. Assistenzleistung gemäß § 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 1 
Nummer 1, 

8. Assistenzleistung gemäß § 113 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 78 Absatz 1 
Nummer 2, 

9. heilpädagogische Leistung, 

10. Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, 

11. Leistung zur Förderung der Verständigung, 

12. Leistung für ein Kraftfahrzeug, 

13. Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst, 

14. Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe und 

15. Besuchsbeihilfen. 

(3) Erhebungsmerkmale nach § 143 Nummer 2 sind das Bundesland, die Ausgaben 
gesamt nach der Art der Leistungen die Einnahmen gesamt und nach Einnahmearten, die 
Höhe der aufgebrachten Beiträge gesamt. 

§ 145 

Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale sind 

1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 

2. Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der für eventuelle Rückfragen zur Verfü-
gung stehenden Person. 
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§ 146 

Periodizität und Berichtszeitraum 

Die Erhebungen erfolgen jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr. 

§ 147 

Auskunftspflicht 

(1) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 145 Num-
mer 2 sind freiwillig. 

(2) Auskunftspflichtig sind die Träger der Eingliederungshilfe. 

§ 148 

Übermittlung, Veröffentlichung 

(1) An die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden dürfen für 
die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der 
Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermit-
telt werden. 

(2) Die statistischen Ämter der Länder stellen dem Statistischen Bundesamt für Zu-
satzaufbereitungen des Bundes jährlich unverzüglich nach Aufbereitung der Bestandser-
hebung und der Erhebung im Laufe des Berichtsjahres die Einzelangaben aus der Erhe-
bung zur Verfügung. 

Kapitel 11 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 149 

Übergangsregelung für ambulant Betreute 

Für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhal-
ten, deren Betreuung am 26. Juni 1996 durch von ihnen beschäftigte Personen oder am-
bulante Dienste sichergestellt wurde, gilt § 3a des Bundessozialhilfegesetzes in der am 
26. Juni 1996 geltenden Fassung. 

§ 150 

Übergangsregelung zum Einsatz des Einkommens 

Abweichend von Kapitel 9 sind bei der Festsetzung von Leistungen für Leistungsbe-
rechtigte, die am 31. Dezember 2019 Leistungen nach dem Sechsten Kapitel des Zwölf-
ten Buches in der Fassung vom 31. Dezember 2019 erhalten haben und von denen ein 
Einsatz des Einkommens über der Einkommensgrenze gemäß § 87 des Zwölften Buches 
in der Fassung vom 31. Dezember 2019 gefordert wurde, die am 31. Dezember 2019 
geltenden Einkommensgrenzen nach dem Elften Kapitel des Zwölften Buches in der Fas-
sung vom 31. Dezember 2019 zugrunde zulegen, solange der nach Kapitel 9 aufzubrin-
gende Beitrag höher ist als der Einkommenseinsatz nach dem am 31. Dezember 2019 
geltenden Recht. 
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T e i l  3  

B e s o n d e r e  R e g e l u n g e n  z u r  T e i l h a b e  s c h w e r b e h i n -
d e r t e r  M e n s c h e n  ( S c h w e r b e h i n d e r t e n r e c h t )  

Kapitel 1 

Geschützter Personenkreis 

§ 151 

Geltungsbereich 

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichge-
stellte behinderte Menschen. 

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 
Absatz 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 152 auf Antrag des behinderten 
Menschen durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Gleichstellung wird mit dem Tag des 
Eingangs des Antrags wirksam. Sie kann befristet werden. 

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für 
schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 208 und des Kapitels 13 angewendet. 

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche 
und junge Erwachsene (§ 2 Absatz 1) während der Zeit ihrer Berufsausbildung in Betrie-
ben und Dienststellen oder einer beruflichen Orientierung, auch wenn der Grad der Be-
hinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. Der 
Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder 
durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. Die 
Gleichstellung gilt nur für Leistungen des Integrationsamtes im Rahmen der beruflichen 
Orientierung und der Berufsausbildung im Sinne des § 185 Absatz 3 Nummer 2 Buchsta-
be c. 

§ 152 

Feststellung der Behinderung, Ausweise 

(1) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die für die Durchführung des Bun-
desversorgungsgesetzes zuständigen Behörden das Vorliegen einer Behinderung und 
den Grad der Behinderung zum Zeitpunkt der Antragstellung fest. Auf Antrag kann festge-
stellt werden, dass ein Grad der Behinderung oder gesundheitliche Merkmale bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben, wenn dafür ein besonderes Interesse glaub-
haft gemacht wird. Beantragt eine erwerbstätige Person die Feststellung der Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch (§ 2 Absatz 2), gelten die in § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 
sowie § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Fristen sowie § 60 Absatz 1 
des Ersten Buches entsprechend. Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der 
Kriegsopferversorgung ist entsprechend anzuwenden, soweit nicht das Zehnte Buch An-
wendung findet. Die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft werden 
als Grad der Behinderung nach Zehnergraden abgestuft festgestellt. Eine Feststellung ist 
nur zu treffen, wenn ein Grad der Behinderung von wenigstens 20 vorliegt. Durch Landes-
recht kann die Zuständigkeit abweichend von Satz 1 geregelt werden. 

(2) Feststellungen nach Absatz 1 sind nicht zu treffen, wenn eine Feststellung über 
das Vorliegen einer Behinderung und den Grad einer auf ihr beruhenden Erwerbsminde-
rung schon in einem Rentenbescheid, einer entsprechenden Verwaltungs- oder Gerichts-
entscheidung oder einer vorläufigen Bescheinigung der für diese Entscheidungen zustän-
digen Dienststellen getroffen worden ist, es sei denn, dass der behinderte Mensch ein 
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Interesse an anderweitiger Feststellung nach Absatz 1 glaubhaft macht. Eine Feststellung 
nach Satz 1 gilt zugleich als Feststellung des Grades der Behinderung. 

(3) Liegen mehrere Beeinträchtigungen der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
vor, so wird der Grad der Behinderung nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in 
ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festgestellt. 
Für diese Entscheidung gilt Absatz 1, es sei denn, dass in einer Entscheidung nach Ab-
satz 2 eine Gesamtbeurteilung bereits getroffen worden ist. 

(4) Sind neben dem Vorliegen der Behinderung weitere gesundheitliche Merkmale 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, so treffen die zustän-
digen Behörden die erforderlichen Feststellungen im Verfahren nach Absatz 1. 

(5) Auf Antrag des behinderten Menschen stellen die zuständigen Behörden auf 
Grund einer Feststellung der Behinderung einen Ausweis über die Eigenschaft als 
schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie im Falle des Absatzes 4 
über weitere gesundheitliche Merkmale aus. Der Ausweis dient dem Nachweis für die 
Inanspruchnahme von Leistungen und sonstigen Hilfen, die schwerbehinderten Menschen 
nach Teil 3 oder nach anderen Vorschriften zustehen. Die Gültigkeitsdauer des Auswei-
ses soll befristet werden. Er wird eingezogen, sobald der gesetzliche Schutz schwerbe-
hinderter Menschen erloschen ist. Der Ausweis wird berichtigt, sobald eine Neufeststel-
lung unanfechtbar geworden ist. 

§ 153 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates nähere Vorschriften über die Gestaltung der Ausweise, ihre Gültigkeit 
und das Verwaltungsverfahren zu erlassen. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Grundsätze aufzustellen, die für die 
medizinische Bewertung des Grades der Behinderung und die Voraussetzungen für die 
Vergabe von Merkzeichen maßgebend sind, die nach Bundesrecht im Schwerbehinder-
tenausweis einzutragen sind. 

Kapitel 2 

Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber 

§ 154 

Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeitgeber) mit jahresdurchschnittlich mo-
natlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des § 156 haben auf wenigstens 5 Prozent 
der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehin-
derte Frauen besonders zu berücksichtigen. Abweichend von Satz 1 haben Arbeitgeber 
mit jahresdurchschnittlich monatlich weniger als 40 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich 
je Monat einen schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich mo-
natlich weniger als 60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Monat zwei schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen. 

(2) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne des Teils 3 gelten 

1. jede oberste Bundesbehörde mit ihren nachgeordneten Dienststellen, das Bundes-
präsidialamt, die Verwaltungen des Deutschen Bundestages und Bundesrates, das 
Bundesverfassungsgericht, die obersten Gerichtshöfe des Bundes, der Bundesge-
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richtshof jedoch zusammengefasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie das Bun-
deseisenbahnvermögen, 

2. jede oberste Landesbehörde und die Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren nach-
geordneten Dienststellen, die Verwaltungen der Landtage, die Rechnungshöfe 
(Rechnungskammern), die Organe der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und 
jede sonstige Landesbehörde, zusammengefasst jedoch diejenigen Behörden, die ei-
ne gemeinsame Personalverwaltung haben, 

3. jede sonstige Gebietskörperschaft und jeder Verband von Gebietskörperschaften, 

4. jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts. 

§ 155 

Beschäftigung besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen 

(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht sind in angemessenem Um-
fang zu beschäftigen 

1. schwerbehinderte Menschen, die nach Art oder Schwere ihrer Behinderung im Ar-
beitsleben besonders betroffen sind, insbesondere solche, 

a) die zur Ausübung der Beschäftigung wegen ihrer Behinderung nicht nur vorüber-
gehend einer besonderen Hilfskraft bedürfen oder 

b) deren Beschäftigung infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend mit au-
ßergewöhnlichen Aufwendungen für den Arbeitgeber verbunden ist oder 

c) die infolge ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend offensichtlich nur eine we-
sentlich verminderte Arbeitsleistung erbringen können oder 

d) bei denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 allein infolge geistiger 
oder seelischer Behinderung oder eines Anfallsleidens vorliegt oder 

e) die wegen Art oder Schwere der Behinderung keine abgeschlossene Berufsbil-
dung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes haben, 

2. schwerbehinderte Menschen, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bildung, insbesondere für Auszubildende, 
haben im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungspflicht einen angemessenen Anteil 
dieser Stellen mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Hierüber ist mit der zustän-
digen Interessenvertretung im Sinne des § 176 und der Schwerbehindertenvertretung zu 
beraten. 

§ 156 

Begriff des Arbeitsplatzes 

(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 3 sind alle Stellen, auf denen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Auszubil-
dende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden. 

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen beschäftigt werden 

1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 
Absatz 3 Nummer 4 in Betrieben oder Dienststellen teilnehmen, 

2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vor-
wiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistli-
che öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften, 

3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vor-
wiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt, 
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4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem Dritten Buch teilneh-
men, 

5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen gewählt werden, 

6. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges Beschäftigungsverhältnis wegen 
Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahltem Urlaub, wegen Bezuges einer Rente 
auf Zeit oder bei Altersteilzeitarbeit in der Freistellungsphase (Verblockungsmodell) 
ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt ist. 

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der Natur der Arbeit oder 
nach den zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von 
höchstens acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen Beschäftigte weniger als 
18 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 

§ 157 

Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl 

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Ar-
beitsplätze, auf denen schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind (§ 154), zählen 
Stellen, auf denen Auszubildende beschäftigt werden, nicht mit. Das Gleiche gilt für Stel-
len, auf denen Rechts- oder Studienreferendare und -referendarinnen beschäftigt werden, 
die einen Rechtsanspruch auf Einstellung haben. 

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurun-
den, bei Arbeitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 Arbeitsplätzen abzurun-
den. 

§ 158 

Anrechnung Beschäftigter auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinder-
te Menschen 

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 
Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 oder 4 beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeits-
platz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. 

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teilzeitbeschäftigung kürzer als betriebs-
üblich, aber nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt wird, wird auf einen 
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Bei Herabsetzung der 
wöchentlichen Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden infolge von Altersteilzeit gilt Satz 1 
entsprechend. Wird ein schwerbehinderter Mensch weniger als 18 Stunden wöchentlich 
beschäftigt, lässt die Bundesagentur für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser Pflichtar-
beitsplätze zu, wenn die Teilzeitbeschäftigung wegen Art oder Schwere der Behinderung 
notwendig ist. 

(3) Ein schwerbehinderter Mensch, der im Rahmen einer Maßnahme zur Förderung 
des Übergangs aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeits-
markt (§ 5 Absatz 4 Satz 1 der Werkstättenverordnung) beschäftigt wird, wird auch für 
diese Zeit auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerechnet. 

(4) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwer-
behinderte Menschen angerechnet. 

(5) Der Inhaber eines Bergmannsversorgungsscheins wird, auch wenn er kein 
schwerbehinderter oder gleichgestellter behinderter Mensch im Sinne des § 2 Absatz 2 
oder 3 ist, auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet. 



 - 94 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

§ 159 

Mehrfachanrechnung 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung eines schwerbehinderten 
Menschen, besonders eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des § 155 Absatz 1 
auf mehr als einen Pflichtarbeitsplatz, höchstens drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbe-
hinderte Menschen zulassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben auf besondere 
Schwierigkeiten stößt. Satz 1 gilt auch für schwerbehinderte Menschen im Anschluss an 
eine Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen und für teilzeitbeschäftigte 
schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 158 Absatz 2. 

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet. Satz 1 gilt auch wäh-
rend der Zeit einer Ausbildung im Sinne des § 51 Absatz 2, die in einem Betrieb oder ei-
ner Dienststelle durchgeführt wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann die Anrechnung auf 
drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn die Vermittlung 
in eine berufliche Ausbildungsstelle wegen Art oder Schwere der Behinderung auf beson-
dere Schwierigkeiten stößt. Bei Übernahme in ein Arbeits- oder Beschäftigungsverhältnis 
durch den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abge-
schlossene Ausbildung wird der schwerbehinderte Mensch im ersten Jahr der Beschäfti-
gung auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) Bescheide über die Anrechnung eines schwerbehinderten Menschen auf mehr 
als drei Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen, die vor dem 1. August 1986 
erlassen worden sind, gelten fort. 

§ 160 

Ausgleichsabgabe 

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen 
nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbe-
hinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die 
Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf. Die Ausgleichsabgabe 
wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt. 

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 

1. 125 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis 
weniger als dem geltenden Pflichtsatz, 

2. 220 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis 
weniger als 3 Prozent, 

3. 320 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 
Prozent. 

Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz 
für schwerbehinderte Menschen 

4. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem 
schwerbehinderten Menschen 125 Euro und 

5. für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei 
schwerbehinderten Menschen 125 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Be-
schäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 220 Euro. 

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugs-
größe nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Ka-
lenderjahres, wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der 
Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. Die Erhöhung der Ausgleichs-
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abgabe erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung der Bezugsgröße mit dem jeweili-
gen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird. Die sich ergebenden Beträge sind 
auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Be-
träge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt. 

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung 
der Anzeige nach § 163 Absatz 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt. Ist 
ein Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen 
Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und zieht diese ein. Für rückstän-
dige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt nach dem 31. März 
Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Absatz 1 des Vierten Buches; für ihre Ver-
wendung gilt Absatz 5 entsprechend. Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnah-
mefällen von der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. Ge-
genüber privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über 
das Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich 
das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entschei-
dung der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. Die Ausgleichsabgabe 
wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bunde-
sagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstattet. 

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im 
Arbeitsleben (§ 185 Absatz 1 Nummer 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben 
Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden. Aus dem Aufkom-
men an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung und 
Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. Das Integrationsamt gibt dem Beratenden 
Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt (§ 186) auf dessen Verlan-
gen eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe. 

(6) Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 162 bestimmten 
Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 161) wei-
ter. Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. Der auf das ein-
zelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst 
sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbe-
reich des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbu-
ches und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in 
den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen 
im Sinne des § 156 beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemel-
deten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entspre-
chenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs. 

(7) Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe wer-
den von diesen gesondert verwaltet. Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung 
der Rechnungen und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen 
allgemein maßgebend sind. 

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten 
hinsichtlich der in § 154 Absatz 2 Nummer 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich 
der in § 154 Absatz 2 Nummer 2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber. 

§ 161 

Ausgleichsfonds 

Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen, die 
den Interessen mehrerer Länder auf dem Gebiet der Förderung der Teilhabe schwerbe-
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hinderter Menschen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales als zweckgebundene Vermögensmasse ein Ausgleichsfonds für überregionale 
Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben gebildet. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales verwaltet den Ausgleichsfonds. 

§ 162 

Verordnungsermächtigungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. die Pflichtquote nach § 154 Absatz 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens 10 Prozent zu er-
höhen oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen; dabei kann die Pflichtquote für öffentli-
che Arbeitgeber höher festgesetzt werden als für private Arbeitgeber, 

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 160 Ab-
satz 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 161, die Verwendung der Mit-
tel durch ihn für die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben und das Vergabe- und Verwaltungsverfahren des Ausgleichsfonds zu er-
lassen, 

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2 

a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an Aus-
gleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur Erfüllung der 
Aufgaben des Ausgleichsfonds und der Integrationsämter, 

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder oder 
einer Mehrheit der Länder abweichend von § 160 Absatz 6 Satz 3 sowie 

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 der Schwerbe-
hinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von § 41 Absatz 2 Num-
mer 1 dieser Verordnung und von Inklusionsbetrieben und -abteilungen abwei-
chend von § 41 Absatz 1 Nummer 3 dieser Verordnung 

zu regeln, 

4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze verfü-
gen, für einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundesländer herab-
zusetzen oder zu erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigenden schwerbehinderten 
Menschen so erheblich übersteigt, dass die Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte 
Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch genommen zu werden brauchen. 

Kapitel 3 

Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Men-
schen 

§ 163 

Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integ-
rationsämtern 

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein 
Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behin-
derten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen und 
dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur für Arbeit und des Integrati-
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onsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständig sind, auf Verlan-
gen vorzulegen. 

(2) Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit einmal 
jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert 
nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschäfti-
gungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe notwendig sind. 
Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige 
und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt 
beizufügen. Dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, der 
Schwerbehindertenvertretung und dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers ist je 
eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln. 

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsächlicher sowie in 
rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbescheid über die zur Berechnung der Zahl der 
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und der besetzten Arbeitsplätze not-
wendigen Daten. 

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur Ver-
fügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die Bunde-
sagentur für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit 
dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personengruppen, aufgegliedert nach 
Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird. 

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrationsamt 
auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der besonderen Regelun-
gen zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am 
Arbeitsleben notwendig sind. 

(6) Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, abgestimmten Vor-
drucke der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. Die Bundesagentur für Arbeit soll zur 
Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
ein elektronisches Übermittlungsverfahren zulassen. 

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und des 
Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, 
soweit es im Interesse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und Betriebs- 
oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden. 

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Men-
schen (§ 177 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 180 Absatz 1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl 
und ihren Inklusionsbeauftragten für die Angelegenheiten der schwerbehinderten Men-
schen (§ 181 Satz 1) unverzüglich nach der Bestellung der für den Sitz des Betriebes o-
der der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt zu benen-
nen. 

§ 164 

Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter Menschen 

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbe-
hinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos oder arbeits-
suchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können. Sie nehmen 
frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundesagentur für Arbeit oder ein 
Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern geeignete schwerbehinderte Menschen 
vor. Über die Vermittlungsvorschläge und vorliegende Bewerbungen von schwerbehinder-
ten Menschen haben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 
genannten Vertretungen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. Bei Bewerbungen 
schwerbehinderter Richterinnen und Richter wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, 
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soweit dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen 
die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Absatz 2 und hören die in 
§ 176 genannten Vertretungen an. Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht 
nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 176 genannte Vertretung mit 
der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht einverstanden, ist diese unter 
Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. Dabei wird der betroffene schwerbehinderte 
Mensch angehört. Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung 
unter Darlegung der Gründe unverzüglich zu unterrichten. Bei Bewerbungen schwerbe-
hinderter Menschen ist die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der 
schwerbehinderte Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich 
ablehnt. 

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Behinderung 
benachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes. 

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrie-
ben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen 
eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung finden kann. Absatz 4 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern An-
spruch auf 

1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll verwerten 
und weiterentwickeln können, 

2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens, 

3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen Maß-
nahmen der beruflichen Bildung, 

4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten einschließlich 
der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, 
des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer 
Berücksichtigung der Unfallgefahr, 

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen un-
ter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäftigung. 

Bei der Durchführung der Maßnahmen nach den Nummern 1, 4 und 5 unterstützen die 
Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeitgeber unter Berücksichti-
gung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der schwerbehinderten Men-
schen. Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfüllung für den Arbeitgeber 
nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre oder soweit 
die staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamten-
rechtliche Vorschriften entgegenstehen. 

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden 
dabei von den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbehinderte Menschen haben einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere 
der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

§ 165 

Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber 

Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für Arbeit früh-
zeitig frei werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 156). Haben 
schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder sind sie 
von der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser beauftragten Integrationsfach-
dienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. 
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Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Einer Inklu-
sionsvereinbarung nach § 166 bedarf es nicht, wenn für die Dienststellen dem § 166 ent-
sprechende Regelungen bereits bestehen und durchgeführt werden. 

§ 166 

Inklusionsvereinbarung 

(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in § 176 
genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbeauftragten des Arbeit-
gebers (§ 181) eine verbindliche Inklusionsvereinbarung. Auf Antrag der Schwerbehinder-
tenvertretung wird unter Beteiligung der in § 176 genannten Vertretungen hierüber ver-
handelt. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, steht das Antragsrecht 
den in § 176 genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber oder die Schwerbehinderten-
vertretung können das Integrationsamt einladen, sich an den Verhandlungen über die 
Inklusionsvereinbarung zu beteiligen. Das Integrationsamt soll dabei insbesondere darauf 
hinwirken, dass unterschiedliche Auffassungen überwunden werden. Der Agentur für Ar-
beit und dem Integrationsamt, die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die 
Vereinbarung übermittelt. 

(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, 
Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen über 
die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. Dabei ist die gleichberechtigte Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben bei der Gestaltung von Arbeitspro-
zessen und Rahmenbedingungen von Anfang an zu berücksichtigen. Bei der Personal-
planung werden besondere Regelungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils 
von schwerbehinderten Frauen vorgesehen. 

(3) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen werden 

1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Beset-
zung freier, frei werdender oder neuer Stellen, 

2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemessenen 
Anteils schwerbehinderter Frauen, 

3. zu Teilzeitarbeit, 

4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher, 

5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Eingliederungsma-
nagement) und zur Gesundheitsförderung, 

6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen über 
Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben. 

(4) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeitgeber 
über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen. 

§ 167 

Prävention 

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebs-
bedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur 
Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehin-
dertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, 
um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung 
und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt 
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werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dau-
erhaft fortgesetzt werden kann. 

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbro-
chen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessen-
vertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person 
die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit wel-
chen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz 
erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird 
der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher 
Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf 
Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen 
Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom 
Arbeitgeber die Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integ-
rationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen 
oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Absatz 2 Satz 2 er-
bracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung 
verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift ob-
liegenden Verpflichtungen erfüllt. 

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein 
betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus 
fördern. 

Kapitel 4 

Kündigungsschutz 

§ 168 

Erfordernis der Zustimmung 

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch 
den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. 

§ 169 

Kündigungsfrist 

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen. 

§ 170 

Antragsverfahren 

(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den Sitz 
des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich. Der Begriff 
des Betriebes und der Begriff der Dienststelle im Sinne des Teils 3 bestimmen sich nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personalvertretungsrecht. 

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Personalra-
tes und der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehinderten Menschen 
an. 

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Eini-
gung hin. 
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§ 171 

Entscheidung des Integrationsamtes 

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich auf Grund mündli-
cher Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antrages an tref-
fen. 

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten Menschen 
zugestellt. Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Entscheidung übersandt. 

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber 
die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integrationsam-
tes zur Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung. 

(5) In den Fällen des § 172 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 gilt Absatz 1 mit der Maß-
gabe, dass die Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tage des Eingangs des Antra-
ges an zu treffen ist. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt die 
Zustimmung als erteilt. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 172 

Einschränkungen der Ermessensentscheidung 

(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben und 
Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden, wenn zwi-
schen dem Tage der Kündigung und dem Tage, bis zu dem Gehalt oder Lohn gezahlt 
wird, mindestens drei Monate liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll es die Zu-
stimmung auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen erteilen, die nicht nur vo-
rübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn die Gesamtzahl der weiterhin be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach 
§ 154 ausreicht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem 
anderen Arbeitsplatz desselben Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem 
freien Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben 
Arbeitgebers mit Einverständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den 
Arbeitgeber zumutbar ist. 

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehinderten 
Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert ist. 

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll 
das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn 

1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer der 
zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung), 

2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenausgleichs 
gemäß § 178 Absatz 2 beteiligt worden ist, 

3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten 
Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen nicht größer 
ist als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäf-
tigten übrigen Arbeitnehmer und 

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenaus-
gleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht 
nach § 154 ausreicht. 
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§ 173 

Ausnahmen 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Menschen, 

1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne 
Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder 

2. die auf Stellen im Sinne des § 156 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 beschäftigt werden oder 

a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Entschä-
digung oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben oder 

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder auf 
Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus haben, 

wenn der Arbeitgeber ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der 
beabsichtigten Kündigung bis zu deren Ausspruch nicht widersprechen. 

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Witte-
rungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiedereinstellung der 
schwerbehinderten Menschen bei Wiederaufnahme der Arbeit gewährleistet ist. 

(3) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner keine Anwendung, wenn zum Zeit-
punkt der Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nicht nachgewiesen 
ist oder das Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des § 152 Absatz 1 Satz 3 eine Fest-
stellung wegen fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte. 

(4) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf Probe und die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen schwerbehinderter Menschen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 un-
abhängig von der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem Integrationsamt innerhalb 
von vier Tagen an. 

§ 174 

Außerordentliche Kündigung 

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit Ausnahme von § 169 auch bei außer-
ordentlicher Kündigung, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts Abweichen-
des ergibt. 

(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen beantragt 
werden; maßgebend ist der Eingang des Antrages bei dem Integrationsamt. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den für die Kündigung maßgebenden 
Tatsachen Kenntnis erlangt. 

(3) Das Integrationsamt trifft die Entscheidung innerhalb von zwei Wochen vom Tage 
des Eingangs des Antrages an. Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht getrof-
fen, gilt die Zustimmung als erteilt. 

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn die Kündigung aus ei-
nem Grunde erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Behinderung steht. 

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der Frist des § 626 Absatz 2 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unverzüglich nach Erteilung der Zustim-
mung erklärt wird. 

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen lediglich aus Anlass eines Streiks oder ei-
ner Aussperrung fristlos gekündigt worden ist, werden nach Beendigung des Streiks oder 
der Aussperrung wieder eingestellt. 
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§ 175 

Erweiterter Beendigungsschutz 

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen bedarf 
auch dann der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes, wenn sie im Falle des Ein-
tritts einer teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsminderung auf Zeit, der Berufsunfä-
higkeit oder der Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung erfolgt. Die Vorschriften die-
ses Kapitels über die Zustimmung zur ordentlichen Kündigung gelten entsprechend. 

Kapitel 5 

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, Schwerbe-
hindertenvertretung, Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers 

§ 176 

Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates 

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat fördern die Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen. Sie achten insbesondere darauf, dass die dem Ar-
beitgeber nach den §§ 154, 155 und 164 bis 167 obliegenden Verpflichtungen erfüllt wer-
den; sie wirken auf die Wahl der Schwerbehindertenvertretung hin. 

§ 177 

Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung 

(1) In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Men-
schen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine Vertrauensperson und we-
nigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt, das die Vertrauensperson im Falle der 
Verhinderung durch Abwesenheit oder Wahrnehmung anderer Aufgaben vertritt. Ferner 
wählen bei Gerichten, denen mindestens fünf schwerbehinderte Richter oder Richterinnen 
angehören, diese einen Richter oder eine Richterin zu ihrer Schwerbehindertenvertretung. 
Satz 2 gilt entsprechend für Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen, soweit für sie eine 
besondere Personalvertretung gebildet wird. Betriebe oder Dienststellen, die die Voraus-
setzungen des Satzes 1 nicht erfüllen, können für die Wahl mit räumlich nahe liegenden 
Betrieben des Arbeitgebers oder gleichstufigen Dienststellen derselben Verwaltung zu-
sammengefasst werden; soweit erforderlich, können Gerichte unterschiedlicher Gerichts-
zweige und Stufen zusammengefasst werden. Über die Zusammenfassung entscheidet 
der Arbeitgeber im Benehmen mit dem für den Sitz der Betriebe oder Dienststellen ein-
schließlich Gerichten zuständigen Integrationsamt. 

(2) Wahlberechtigt sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle beschäftigten 
schwerbehinderten Menschen. 

(3) Wählbar sind alle in dem Betrieb oder der Dienststelle nicht nur vorübergehend 
Beschäftigten, die am Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb 
oder der Dienststelle seit sechs Monaten angehören; besteht der Betrieb oder die Dienst-
stelle weniger als ein Jahr, so bedarf es für die Wählbarkeit nicht der sechsmonatigen 
Zugehörigkeit. Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetzes dem Betriebs-, Personal-, Richter-, 
Staatsanwalts- oder Präsidialrat nicht angehören kann. 

(4) In Dienststellen der Bundeswehr sind auch schwerbehinderte Soldatinnen und 
Soldaten wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten wählbar. 

(5) Die regelmäßigen Wahlen finden alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 
30. November statt. Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn 
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1. das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und ein stellvertretendes 
Mitglied nicht nachrückt, 

2. die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist oder 

3. eine Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist. 

Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen festgelegten Zeitraumes eine Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung stattgefunden, wird die Schwerbehindertenvertretung in 
dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen neu gewählt. 
Hat die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung zum Beginn des für die regelmäßigen 
Wahlen festgelegten Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, wird die Schwerbehinder-
tenvertretung im übernächsten Zeitraum für regelmäßige Wahlen neu gewählt. 

(6) Die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied werden in geheimer und 
unmittelbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Im Übrigen sind 
die Vorschriften über die Wahlanfechtung, den Wahlschutz und die Wahlkosten bei der 
Wahl des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates sinngemäß 
anzuwenden. In Betrieben und Dienststellen mit weniger als 50 wahlberechtigten schwer-
behinderten Menschen wird die Vertrauensperson und das stellvertretende Mitglied im 
vereinfachten Wahlverfahren gewählt, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus 
räumlich weit auseinander liegenden Teilen besteht. Ist in einem Betrieb oder einer 
Dienststelle eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt, so kann das für den Betrieb 
oder die Dienststelle zuständige Integrationsamt zu einer Versammlung schwerbehinder-
ter Menschen zum Zwecke der Wahl eines Wahlvorstandes einladen. 

(7) Die Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit 
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Schwer-
behindertenvertretung noch nicht beendet ist, mit deren Ablauf. Das Amt erlischt vorzeitig, 
wenn die Vertrauensperson es niederlegt, aus dem Arbeits-, Dienst- oder Richterverhält-
nis ausscheidet oder die Wählbarkeit verliert. Scheidet die Vertrauensperson vorzeitig aus 
dem Amt aus, rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied 
für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt für das stellvertretende Mitglied entsprechend. 
Auf Antrag eines Viertels der wahlberechtigten schwerbehinderten Menschen kann der 
Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 202) das Erlöschen des Amtes einer 
Vertrauensperson wegen grober Verletzung ihrer Pflichten beschließen. 

(8) In Betrieben gilt § 21a des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend. 

§ 178 

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung 

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder 
der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben 
insbesondere dadurch, dass sie 

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, 
Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungs-
anordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den 
§§ 154, 155 und 164 bis 167 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden, 

2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch prä-
ventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt, 

3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt 
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine 
Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand 
und das Ergebnis der Verhandlungen. 

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach 
§ 152 Absatz 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades 
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und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für 
Arbeit. In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 beschäftigten 
schwerbehinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben heran-
ziehen. Ab jeweils 100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten Menschen kann jeweils 
auch das mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Mitglied herangezogen werden. 

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, 
die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unver-
züglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr 
die getroffene Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung 
einer ohne Beteiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung ist auszusetzen, die Beteili-
gung ist innerhalb von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden. 
Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht auf Beteiligung am Verfahren nach § 164 
Absatz 1 und beim Vorliegen von Vermittlungsvorschlägen der Bundesagentur für Arbeit 
nach § 161 Absatz 1 oder von Bewerbungen schwerbehinderter Menschen das Recht auf 
Einsicht in die entscheidungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterlagen und Teilnahme 
an Vorstellungsgesprächen. 

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführ-
te Personalakte oder ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenver-
tretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der 
Daten Stillschweigen, soweit sie der schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflich-
tung entbunden hat. 

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen des Be-
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates und deren Ausschüssen 
sowie des Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen; sie kann beantragen, Ange-
legenheiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders 
betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Erachtet sie einen Be-
schluss des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates als eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter Menschen oder ist 
sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden, wird auf ihren Antrag der Beschluss 
für die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt; die 
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsrechtes über 
die Aussetzung von Beschlüssen gelten entsprechend. Durch die Aussetzung wird eine 
Frist nicht verlängert. In den Fällen des § 21e Absätze 1 und 3 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes ist die Schwerbehindertenvertretung, außer in Eilfällen, auf Antrag eines be-
troffenen schwerbehinderten Richters oder einer schwerbehinderten Richterin vor dem 
Präsidium des Gerichtes zu hören. 

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu Besprechungen nach § 74 Absatz 1 
des Betriebsverfassungsgesetzes, § 66 Absatz 1 des Bundespersonalvertretungsgeset-
zes sowie den entsprechenden Vorschriften des sonstigen Personalvertretungsrechtes 
zwischen dem Arbeitgeber und den in Absatz 4 genannten Vertretungen hinzugezogen. 

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalen-
derjahr eine Versammlung schwerbehinderter Menschen im Betrieb oder in der Dienst-
stelle durchzuführen. Die für Betriebs- und Personalversammlungen geltenden Vorschrif-
ten finden entsprechende Anwendung. 

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die Schwerbehindertenvertretung der Richter 
und Richterinnen als auch die Schwerbehindertenvertretung der übrigen Bediensteten 
beteiligt, so handeln sie gemeinsam. 

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an Betriebs- und Personalversammlun-
gen in Betrieben und Dienststellen teilnehmen, für die sie als Schwerbehindertenvertre-
tung zuständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn die Mitglieder der Schwerbe-
hindertenvertretung nicht Angehörige des Betriebes oder der Dienststelle sind. 
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§ 179 

Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten 
Menschen 

(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 

(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert o-
der wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre 
berufliche Entwicklung. 

(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche per-
sönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und Ab-
ordnungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richterra-
tes. Das stellvertretende Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung und der Her-
anziehung nach § 178 Absatz 1 Sätze 4 und 5 die gleiche persönliche Rechtsstellung wie 
die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der in 
Satz 1 genannten Vertretungen. 

(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel we-
nigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf 
ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind zulässig. Satz 1 gilt ent-
sprechend für die Teilnahme der Vertrauensperson und des mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, 
soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung 
erforderlich sind. 

(5) Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen 
Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes 
oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene 
berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienststelle nachzuholen. Für Vertrauens-
personen, die drei volle aufeinander folgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich 
der genannte Zeitraum auf zwei Jahre. 

(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen 
Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrauenspersonen An-
spruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeits-
entgelts oder der Dienstbezüge. 

(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet, 

1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und An-
gelegenheiten von Beschäftigten im Sinne des § 156, die ihrer Bedeutung oder ihrem 
Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren 
und 

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als 
geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu 
offenbaren und nicht zu verwerten. 

Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Sie gelten nicht ge-
genüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und den Rehabilitations-
trägern, soweit deren Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfor-
dern, gegenüber den Vertrauenspersonen in den Stufenvertretungen (§ 180) sowie ge-
genüber den in § 79 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entspre-
chenden Vorschriften des Personalvertretungsrechtes genannten Vertretungen, Personen 
und Stellen. 

(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten 
trägt der Arbeitgeber. Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme des mit der höchsten 
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Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstal-
tungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten. Satz 1 umfasst auch eine Bürokraft 
für die Schwerbehindertenvertretung in angemessenem Umfang. 

(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Perso-
nal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und 
laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch der 
Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und 
sächliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

§ 180 

Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung 

(1) Ist für mehrere Betriebe eines Arbeitgebers ein Gesamtbetriebsrat oder für den 
Geschäftsbereich mehrerer Dienststellen ein Gesamtpersonalrat errichtet, wählen die 
Schwerbehindertenvertretungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen eine Ge-
samtschwerbehindertenvertretung. Ist eine Schwerbehindertenvertretung nur in einem der 
Betriebe oder in einer der Dienststellen gewählt, nimmt sie die Rechte und Pflichten der 
Gesamtschwerbehindertenvertretung wahr. 

(2) Ist für mehrere Unternehmen ein Konzernbetriebsrat errichtet, wählen die Ge-
samtschwerbehindertenvertretungen eine Konzernschwerbehindertenvertretung. Besteht 
ein Konzernunternehmen nur aus einem Betrieb, für den eine Schwerbehindertenvertre-
tung gewählt ist, hat sie das Wahlrecht wie eine Gesamtschwerbehindertenvertretung. 

(3) Für den Geschäftsbereich mehrstufiger Verwaltungen, bei denen ein Bezirks- 
oder Hauptpersonalrat gebildet ist, gilt Absatz 1 sinngemäß mit der Maßgabe, dass bei 
den Mittelbehörden von deren Schwerbehindertenvertretung und den Schwerbehinder-
tenvertretungen der nachgeordneten Dienststellen eine Bezirksschwerbehindertenvertre-
tung zu wählen ist. Bei den obersten Dienstbehörden ist von deren Schwerbehinderten-
vertretung und den Bezirksschwerbehindertenvertretungen des Geschäftsbereichs eine 
Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen; ist die Zahl der Bezirksschwerbehinder-
tenvertretungen niedriger als zehn, sind auch die Schwerbehindertenvertretungen der 
nachgeordneten Dienststellen wahlberechtigt. 

(4) Für Gerichte eines Zweiges der Gerichtsbarkeit, für die ein Bezirks- oder Haupt-
richterrat gebildet ist, gilt Absatz 3 entsprechend. Sind in einem Zweig der Gerichtsbarkeit 
bei den Gerichten der Länder mehrere Schwerbehindertenvertretungen nach § 177 zu 
wählen und ist in diesem Zweig kein Hauptrichterrat gebildet, ist in entsprechender An-
wendung von Absatz 3 eine Hauptschwerbehindertenvertretung zu wählen. Die Haupt-
schwerbehindertenvertretung nimmt die Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ge-
genüber dem Präsidialrat wahr. 

(5) Für jede Vertrauensperson, die nach den Absätzen 1 bis 4 neu zu wählen ist, 
wird wenigstens ein stellvertretendes Mitglied gewählt. 

(6) Die Gesamtschwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehin-
derten Menschen in Angelegenheiten, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betrie-
be oder Dienststellen des Arbeitgebers betreffen und von den Schwerbehindertenvertre-
tungen der einzelnen Betriebe oder Dienststellen nicht geregelt werden können, sowie die 
Interessen der schwerbehinderten Menschen, die in einem Betrieb oder einer Dienststelle 
tätig sind, für die eine Schwerbehindertenvertretung nicht gewählt ist; dies umfasst auch 
Verhandlungen und den Abschluss entsprechender Inklusionsvereinbarungen. Satz 1 gilt 
entsprechend für die Konzern-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung sowie für 
die Schwerbehindertenvertretung der obersten Dienstbehörde, wenn bei einer mehrstufi-
gen Verwaltung Stufenvertretungen nicht gewählt sind. Die nach Satz 2 zuständige 
Schwerbehindertenvertretung ist auch in persönlichen Angelegenheiten schwerbehinder-
ter Menschen, über die eine übergeordnete Dienststelle entscheidet, zuständig; sie gibt 
der Schwerbehindertenvertretung der Dienststelle, die den schwerbehinderten Menschen 
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beschäftigt, Gelegenheit zur Äußerung. Satz 3 gilt nicht in den Fällen, in denen der Per-
sonalrat der Beschäftigungsbehörde zu beteiligen ist. 

(7) § 177 Absatz 3 bis 8, § 178 Absatz 1 Satz 4 und 5, Absatz 2, 4, 5 und 7 und 
§ 179 gelten entsprechend, § 177 Absatz 5 mit der Maßgabe, dass die Wahl der Gesamt- 
und Bezirksschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Dezember bis 31. Januar, 
die der Konzern- und Hauptschwerbehindertenvertretungen in der Zeit vom 1. Februar bis 
31. März stattfindet, § 177 Absatz 6 mit der Maßgabe, dass bei den Wahlen zu überörtli-
chen Vertretungen der zweite Halbsatz des Satzes 3 nicht gilt. 

(8) § 178 Absatz 6 gilt für die Durchführung von Versammlungen der Vertrauens- 
und der Bezirksvertrauenspersonen durch die Gesamt-, Bezirks- oder Hauptschwerbehin-
dertenvertretung entsprechend. 

§ 181 

Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber bestellt einen Inklusionsbeauftragten, der ihn in Angelegenheiten 
schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt; falls erforderlich, können mehrere 
Inklusionsbeauftragte bestellt werden. Der Inklusionsbeauftragte soll nach Möglichkeit 
selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. Der Inklusionsbeauftragte achtet vor allem 
darauf, dass dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden. 

§ 182 

Zusammenarbeit 

(1) Arbeitgeber, Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertre-
tung und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat arbeiten zur Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben in dem Betrieb oder der Dienststelle 
eng zusammen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, die mit der Durchführung 
des Teils 3 beauftragten Stellen und die Rehabilitationsträger unterstützen sich gegensei-
tig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson und Inklusionsbeauftragter des 
Arbeitgebers sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur für Arbeit und zu dem Integ-
rationsamt. 

§ 183 

Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates nähere Vorschriften über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der 
Schwerbehindertenvertretung und ihrer Stufenvertretungen zu erlassen. 
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Kapitel 6 

Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen 

§ 184 

Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für Arbeit 

(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben nicht durch freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden 
sie 

1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der Integration schwerbehinderter 
Menschen im Arbeitsleben (Integrationsamt) und 

2. von der Bundesagentur für Arbeit 

in enger Zusammenarbeit durchgeführt. 

(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden Vorschriften obliegenden 
Aufgaben bleiben unberührt. 

§ 185 

Aufgaben des Integrationsamtes 

(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben: 

1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe, 

2. den Kündigungsschutz, 

3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben, 

4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen 
(§ 200). 

Die Integrationsämter werden so ausgestattet, dass sie ihre Aufgaben umfassend und 
qualifiziert erfüllen können. Hierfür wird besonders geschultes Personal mit Fachkenntnis-
sen des Schwerbehindertenrechts eingesetzt. 

(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Bundesagentur für Arbeit und den übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie soll 
dahin wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer sozialen Stellung nicht ab-
sinken, auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und Kennt-
nisse voll verwerten und weiterentwickeln können sowie durch Leistungen der Rehabilita-
tionsträger und Maßnahmen der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im 
Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten. Dabei gelten als Arbeitsplätze 
auch Stellen, auf denen Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem Um-
fang von mindestens 15 Stunden, in Inklusionsprojekten mindestens 12 Stunden wöchent-
lich beschäftigt werden. Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch die nach den 
Umständen des Einzelfalls notwendige psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Men-
schen. Das Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden Hilfen im Arbeits-
leben Integrationsfachdienste einschließlich psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger 
Einrichtungen und Organisationen beteiligen. Das Integrationsamt soll außerdem darauf 
Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im Arbeitsleben verhindert oder beseitigt werden; 
es führt hierzu auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für Vertrauenspersonen, Inklu-
sionsbeauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Prä-
sidialräte durch. Das Integrationsamt benennt in enger Abstimmung mit den Beteiligten 
des örtlichen Arbeitsmarktes Ansprechpartner, die in Handwerks- sowie in Industrie- und 
Handelskammern für die Arbeitgeber zur Verfügung stehen, um sie über Funktion und 
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Aufgaben der Integrationsfachdienste aufzuklären, über Möglichkeiten der begleitenden 
Hilfe im Arbeitsleben zu informieren und Kontakt zum Integrationsfachdienst herzustellen. 

(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner Zuständigkeit für die begleitende 
Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch Geldleistungen 
erbringen, insbesondere 

1. an schwerbehinderte Menschen 

a) für technische Arbeitshilfen, 

b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 

c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen beruflichen Existenz, 

d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer behinderungsgerechten Woh-
nung, 

e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kennt-
nisse und Fertigkeiten und 

f) in besonderen Lebenslagen, 

2. an Arbeitgeber 

a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für 
schwerbehinderte Menschen, 

b) für Zuschüsse zu Gebühren, insbesondere Prüfungsgebühren, bei der Berufs-
ausbildung besonders betroffener schwerbehinderter Jugendlicher und junger 
Erwachsener, 

c) für Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung behinderter Ju-
gendlicher und junger Erwachsener, die für die Zeit der Berufsausbildung 
schwerbehinderten Menschen nach § 151 Absatz 4 gleichgestellt worden sind, 

d) für Prämien zur Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements und 

e) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen im Sinne des § 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d, von 
schwerbehinderten Menschen im Anschluss an eine Beschäftigung in einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen oder im Sinne des § 158 Absatz 2 
verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das Beschäftigungsver-
hältnis gefährdet würde, 

3. an Träger von Integrationsfachdiensten einschließlich psychosozialer Dienste freier 
gemeinnütziger Einrichtungen und Organisationen sowie an Träger von Inklusions-
projekten, 

4. zur Durchführung von Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, 

5. nachrangig zur beruflichen Orientierung, 

6. zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein Budget für Arbeit. 

(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrati-
onsamtes aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung stehenden Mitteln An-
spruch auf Übernahme der Kosten einer Berufsbegleitung nach § 55 Absatz 3. 

(5) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der Zuständigkeit des Integrati-
onsamtes für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabga-
be zur Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der Kosten einer notwen-
digen Arbeitsassistenz. 

(6) Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 bis 5 nicht berührt. Leistun-
gen der Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 dürfen, auch wenn auf 
sie ein Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, weil nach den be-



 - 111 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

sonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen entsprechende Leistungen vorge-
sehen sind; eine Aufstockung durch Leistungen des Integrationsamtes findet nicht statt. 

(7) Die §§ 14, 16 und 17 gelten sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine Leis-
tung zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt wird. Das Gleiche gilt, wenn ein Antrag bei 
einem Rehabilitationsträger gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Absatz 2 des 
Ersten Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden ist. Ist die unverzügliche Er-
bringung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich, so kann das Integrati-
onsamt die Leistung vorläufig erbringen. Hat das Integrationsamt eine Leistung erbracht, 
für die ein anderer Träger zuständig ist, so erstattet dieser die auf die Leistung entfallen-
den Aufwendungen. 

(8) Auf Antrag führt das Integrationsamt seine Leistungen zur begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben als Persönliches Budget aus. § 29 gilt entsprechend. 

§ 186 

Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt 

(1) Bei jedem Integrationsamt wird ein Beratender Ausschuss für behinderte Men-
schen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben fördert, das 
Integrationsamt bei der Durchführung der besonderen Regelungen für schwerbehinderte 
Menschen zur Teilhabe am Arbeitsleben unterstützt und bei der Vergabe der Mittel der 
Ausgleichsabgabe mitwirkt. Soweit die Mittel der Ausgleichsabgabe zur institutionellen 
Förderung verwendet werden, macht der Beratende Ausschuss Vorschläge für die Ent-
scheidungen des Integrationsamtes. 

(2) Der Ausschuss besteht aus zehn Mitgliedern, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, 

zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten, 

vier Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten, 

einem Mitglied, das das jeweilige Land vertritt, 

einem Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt. 

(3) Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen. Mit-
glieder und Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sollen im Bezirk des Integrationsamtes 
ihren Wohnsitz haben. 

(4) Das Integrationsamt beruft auf Vorschlag 

der Gewerkschaften des jeweiligen Landes zwei Mitglieder, 

der Arbeitgeberverbände des jeweiligen Landes ein Mitglied, 

der zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde ein Mit-
glied, 

der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes, die nach der Zusam-
mensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behinderten Menschen in ihrer Ge-
samtheit zu vertreten, vier Mitglieder. 

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde und die Bun-
desagentur für Arbeit berufen je ein Mitglied. 

§ 187 

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben: 
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1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung schwerbehinder-
ter Menschen einschließlich der Vermittlung von in Werkstätten für behinderte Men-
schen Beschäftigten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, 

2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
mit schwerbehinderten Menschen, 

3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere von schwerbehinderten Menschen, 

a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder sonstiger Umstände im Ar-
beitsleben besonders betroffen sind (§ 155 Absatz 1), 

b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches sind, 

c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt für be-
hinderte Menschen, bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60) oder einem In-
klusionsprojekt eingestellt werden, 

d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder 

e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden, 

4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die besondere Förderung schwer-
behinderter Menschen, 

5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme, 

6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 163 Absatz 2 und 4), 

7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht, 

8. die Zulassung der Anrechnung und der Mehrfachanrechnung (§ 158 Absatz 2, § 159 
Absatz 1 und 2), 

9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Anerkennung und die 
Aufhebung der Anerkennung. 

(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen näherer Bestim-
mung und fachlicher Weisung. Zu den Ergebnissen gehören Angaben über die Zahl der 
geförderten Arbeitgeber und schwerbehinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten 
Mittel und die durchschnittlichen Förderungsbeträge. Die Bundesagentur für Arbeit veröf-
fentlicht diese Ergebnisse. 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete überregionale und regionale Ar-
beitsmarktprogramme zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen, be-
sonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehinderter Frau-
en, sowie zur Förderung des Ausbildungsplatzangebots für schwerbehinderte Menschen 
durch, die ihr durch Verwaltungsvereinbarung gemäß § 368 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 
des Dritten Buches unter Zuweisung der entsprechenden Mittel übertragen werden. Über 
den Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern ist das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales zu unterrichten. 

(4) Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung der ihr in Teil 3 und der ihr 
im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am Arbeitsle-
ben übertragenen Aufgaben in allen Agenturen für Arbeit besondere Stellen ein; bei der 
personellen Ausstattung dieser Stellen trägt sie dem besonderen Aufwand bei der Bera-
tung und Vermittlung des zu betreuenden Personenkreises sowie bei der Durchführung 
der sonstigen Aufgaben nach Absatz 1 Rechnung. 

(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 Nummer 2 hat die Bun-
desagentur für Arbeit 

1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen geeignete arbeitslose oder ar-
beitssuchende schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der Leistungsfähigkeit 
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und der Auswirkungen der jeweiligen Behinderung auf die angebotene Stelle vorzu-
schlagen, 

2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich und erforderlich, auch die 
entsprechenden Hilfen der Rehabilitationsträger und der begleitenden Hilfe im Ar-
beitsleben durch die Integrationsämter. 

§ 188 

Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit 

(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein Beratender Ausschuss für 
behinderte Menschen gebildet, der die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsle-
ben durch Vorschläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der 
in Teil 3 und im Dritten Buch zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben übertragenen Aufgaben unterstützt. 

(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten, 

zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber vertreten, 

fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter Menschen vertreten, 

einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, 

einem Mitglied, das das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vertritt. 

(3) Für jedes Mitglied ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen. 

(4) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die Mitglieder, die Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber vertreten, auf Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat 
der Bundesagentur für Arbeit. Er beruft auf Vorschlag der Organisationen behinderter 
Menschen, die nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die behin-
derten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundesebene zu vertreten, die Mitglieder, die 
Organisationen der behinderten Menschen vertreten. Auf Vorschlag der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, beruft er das Mitglied, das 
die Integrationsämter vertritt, und auf Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales das Mitglied, das dieses vertritt. 

§ 189 

Gemeinsame Vorschriften 

(1) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen (§§ 186, 188) wählen aus 
den ihnen angehörenden Mitgliedern von Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder Or-
ganisationen behinderter Menschen jeweils für die Dauer eines Jahres eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Gewählten 
dürfen nicht derselben Gruppe angehören. Die Gruppen stellen in regelmäßig jährlich 
wechselnder Reihenfolge die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die Stellvertreterin 
oder den Stellvertreter. Die Reihenfolge wird durch die Beendigung der Amtszeit der Mit-
glieder nicht unterbrochen. Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende oder die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter aus, wird sie oder er neu gewählt. 

(2) Die Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen sind beschlussfähig, wenn 
wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse und Entscheidungen 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. 

(3) Die Mitglieder der Beratenden Ausschüsse für behinderte Menschen üben ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre. 
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§ 190 

Übertragung von Aufgaben 

(1) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann die Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer der Ausweise nach § 152 Absatz 5, für die eine Feststellung nach 
§ 152 Absatz 1 nicht zu treffen ist, auf andere Behörden übertragen. Im Übrigen kann sie 
andere Behörden zur Aushändigung der Ausweise heranziehen. 

(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann Aufgaben und Be-
fugnisse des Integrationsamtes nach Teil 3 auf örtliche Fürsorgestellen übertragen oder 
die Heranziehung örtlicher Fürsorgestellen zur Durchführung der den Integrationsämtern 
obliegenden Aufgaben bestimmen. 

§ 191 

Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere über die Voraussetzungen des Anspruchs nach § 49 Absatz 8 
Nummer 3 und § 185 Absatz 5 sowie über die Höhe, Dauer und Ausführung der Leistun-
gen zu regeln. 

Kapitel 7 

Integrationsfachdienste 

§ 192 

Begriff und Personenkreis 

(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden. 

(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere 

1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbegleitender 
Betreuung, 

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung durch die Werk-
statt für behinderte Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
teilhaben sollen und dabei auf aufwendige, personalintensive, individuelle arbeitsbe-
gleitende Hilfen angewiesen sind sowie 

3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes an-
gewiesen sind. 

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender Betreuung ist insbe-
sondere gegeben bei schwerbehinderten Menschen mit geistiger oder seelischer Behin-
derung oder mit einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im 
Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren ver-
mittlungshemmenden Umständen (Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende Qualifi-
kation, Leistungsminderung) die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeits-
markt erschwert. 

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der Aufgabenstellung nach Absatz 1 
auch zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht schwerbehindert 
sind, tätig werden. Hierbei wird den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder 
von einer seelischen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung getragen. 
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§ 193 

Aufgaben 

(1) Die Integrationsfachdienste können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben (Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer möglichst dauerhaften Be-
schäftigung) beteiligt werden, indem sie 

1. die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeits-
plätze vermitteln, 

2. die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten. 

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es, 

1. die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen zu bewerten und 
einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil 
zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit den 
schwerbehinderten Menschen, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung 
der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabilitation zu erarbeiten, 

2. die Bundesagentur für Arbeit auf deren Anforderung bei der Berufsorientierung und 
Berufsberatung in den Schulen einschließlich der auf jeden einzelnen Jugendlichen 
bezogenen Dokumentation der Ergebnisse zu unterstützen, 

3. die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter, insbesondere seelisch und lernbehin-
derter Jugendlicher zu begleiten, 

4. geeignete Arbeitsplätze (§ 156) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen, 

5. die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten, 

6. die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim 
Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten, 

7. mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in 
der Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechen-
de Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten, 

8. eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen 
sowie 

9. als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen, über die Leistungen 
für die Arbeitgeber zu informieren und für die Arbeitgeber diese Leistungen abzuklä-
ren, 

10. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitationsträgern und den Integrationsämtern die für 
den schwerbehinderten Menschen benötigten Leistungen zu klären und bei der Bean-
tragung zu unterstützen. 

§ 194 

Beauftragung und Verantwortlichkeit 

(1) Die Integrationsfachdienste werden im Auftrag der Integrationsämter oder der 
Rehabilitationsträger tätig. Diese bleiben für die Ausführung der Leistung verantwortlich. 

(2) Im Auftrag legt der Auftraggeber in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst 
Art, Umfang und Dauer des im Einzelfall notwendigen Einsatzes des Integrationsfach-
dienstes sowie das Entgelt fest. 

(3) Der Integrationsfachdienst arbeitet insbesondere mit 

1. den zuständigen Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 

2. dem Integrationsamt, 
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3. dem zuständigen Rehabilitationsträger, insbesondere den Berufshelfern der gesetzli-
chen Unfallversicherung, 

4. dem Arbeitgeber, der Schwerbehindertenvertretung und den anderen betrieblichen 
Interessenvertretungen, 

5. der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung oder Rehabili-
tation mit ihren begleitenden Diensten und internen Integrationsfachkräften oder -
diensten zur Unterstützung von Teilnehmenden an Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben, 

6. den Handwerks-, den Industrie- und Handelskammern sowie den berufsständigen 
Organisationen, 

7. wenn notwendig auch mit anderen Stellen und Personen, 

eng zusammen. 

(4) Näheres zur Beauftragung, Zusammenarbeit, fachlichen Leitung, Aufsicht sowie 
zur Qualitätssicherung und Ergebnisbeobachtung wird zwischen dem Auftraggeber und 
dem Träger des Integrationsfachdienstes vertraglich geregelt. Die Vereinbarungen sollen 
im Interesse finanzieller Planungssicherheit auf eine Dauer von mindestens drei Jahren 
abgeschlossen werden. 

(5) Die Integrationsämter wirken darauf hin, dass die berufsbegleitenden und psy-
chosozialen Dienste bei den von ihnen beauftragten Integrationsfachdiensten konzentriert 
werden. 

§ 195 

Fachliche Anforderungen 

(1) Die Integrationsfachdienste müssen 

1. nach der personellen, räumlichen und sächlichen Ausstattung in der Lage sein, ihre 
gesetzlichen Aufgaben wahrzunehmen, 

2. über Erfahrungen mit dem zu unterstützenden Personenkreis (§ 192 Absatz 2) verfü-
gen, 

3. mit Fachkräften ausgestattet sein, die über eine geeignete Berufsqualifikation, eine 
psychosoziale oder arbeitspädagogische Zusatzqualifikation und ausreichende Be-
rufserfahrung verfügen, sowie 

4. rechtlich oder organisatorisch und wirtschaftlich eigenständig sein. 

(2) Der Personalbedarf eines Integrationsfachdienstes richtet sich nach den konkre-
ten Bedürfnissen unter Berücksichtigung der Zahl der Betreuungs- und Beratungsfälle, 
des durchschnittlichen Betreuungs- und Beratungsaufwands, der Größe des regionalen 
Einzugsbereichs und der Zahl der zu beratenden Arbeitgeber. Den besonderen Bedürf-
nissen besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, insbesondere schwerbehin-
derter Frauen, und der Notwendigkeit einer psychosozialen Betreuung soll durch eine 
Differenzierung innerhalb des Integrationsfachdienstes Rechnung getragen werden. 

(3) Bei der Stellenbesetzung des Integrationsfachdienstes werden schwerbehinderte 
Menschen bevorzugt berücksichtigt. Dabei wird ein angemessener Anteil der Stellen mit 
schwerbehinderten Frauen besetzt. 
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§ 196 

Finanzielle Leistungen 

(1) Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom Auftraggeber ver-
gütet. Die Vergütung für die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei Be-
auftragung durch das Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht werden. 

(2) Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender 
Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann bei der Beauftragung von 
Integrationsfachdiensten nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden. 

(3) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen 
vereinbart mit den Rehabilitationsträgern nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 unter Beteili-
gung der maßgeblichen Verbände, darunter der Bundesarbeitsgemeinschaft, in der sich 
die Integrationsfachdienste zusammengeschlossen haben, eine gemeinsame Empfehlung 
zur Inanspruchnahme der Integrationsfachdienste durch die Rehabilitationsträger, zur 
Zusammenarbeit und zur Finanzierung der Kosten, die dem Integrationsfachdienst bei der 
Wahrnehmung der Aufgaben der Rehabilitationsträger entstehen. § 26 Absatz 7 und 8 gilt 
entsprechend. 

§ 197 

Ergebnisbeobachtung 

(1) Der Integrationsfachdienst dokumentiert Verlauf und Ergebnis der jeweiligen Be-
mühungen um die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben. Er erstellt jährlich eine zu-
sammenfassende Darstellung der Ergebnisse und legt diese den Auftraggebern nach 
deren näherer gemeinsamer Maßgabe vor. Diese Zusammenstellung soll insbesondere 
geschlechtsdifferenzierte Angaben enthalten zu. 

1. den Zu- und Abgängen an Betreuungsfällen im Kalenderjahr, 

2. dem Bestand an Betreuungsfällen, 

3. der Zahl der abgeschlossenen Fälle, differenziert nach Aufnahme einer Ausbildung, 
einer befristeten oder unbefristeten Beschäftigung, einer Beschäftigung in einem In-
tegrationsprojekt oder in einer Werkstatt für behinderte Menschen. 

(2) Der Integrationsfachdienst dokumentiert auch die Ergebnisse seiner Bemühun-
gen zur Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit und die Begleitung der betrieblichen 
Ausbildung nach § 193 Absatz 2 Nummer 4 und 5 unter Einbeziehung geschlechtsdiffe-
renzierter Daten und Besonderheiten sowie der Art der Behinderung. 

§ 198 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Auf-
gaben des Integrationsfachdienstes, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen und 
die finanziellen Leistungen zu regeln. 

(2) Vereinbaren die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen und die Rehabilitationsträger nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sie dazu aufgefordert hat, eine gemein-
same Empfehlung nach § 196 Absatz 3 oder ändern sie die unzureichend gewordene 
Empfehlung nicht innerhalb dieser Frist, kann das Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales Regelungen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates erlassen. 
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Kapitel 8 

Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen 

§ 199 

Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen 

(1) Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen werden nicht an-
gewendet nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 Absatz 2; wenn sich der Grad 
der Behinderung auf weniger als 50 verringert, jedoch erst am Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des die Verringerung feststellenden Be-
scheides. 

(2) Die besonderen Regelungen für gleichgestellte behinderte Menschen werden 
nach dem Widerruf oder der Rücknahme der Gleichstellung nicht mehr angewendet. Der 
Widerruf der Gleichstellung ist zulässig, wenn die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 3 in 
Verbindung mit § 151 Absatz 2 weggefallen sind. Er wird erst am Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Eintritt seiner Unanfechtbarkeit wirksam. 

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte Menschen werden die behinder-
ten Menschen dem Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte 
Menschen angerechnet. 

§ 200 

Entziehung der besonderen Hilfen für schwerbehinderte Menschen 

(1) Einem schwerbehinderten Menschen, der einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne 
berechtigten Grund zurückweist oder aufgibt oder sich ohne berechtigten Grund weigert, 
an einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen, oder sonst durch sein 
Verhalten seine Teilhabe am Arbeitsleben schuldhaft vereitelt, kann das Integrationsamt 
im Benehmen mit der Bundesagentur für Arbeit die besonderen Hilfen für schwerbehin-
derte Menschen zeitweilig entziehen. Dies gilt auch für gleichgestellte behinderte Men-
schen. 

(2) Vor der Entscheidung über die Entziehung wird der schwerbehinderte Mensch 
gehört. In der Entscheidung wird die Frist bestimmt, für die sie gilt. Die Frist läuft vom Ta-
ge der Entscheidung an und beträgt nicht mehr als sechs Monate. Die Entscheidung wird 
dem schwerbehinderten Menschen bekannt gegeben. 

Kapitel 9 

Widerspruchsverfahren 

§ 201 

Widerspruch 

(1) Den Widerspruchsbescheid nach § 73 der Verwaltungsgerichtsordnung erlässt 
bei Verwaltungsakten der Integrationsämter und bei Verwaltungsakten der örtlichen Für-
sorgestellen (§ 190 Absatz 2) der Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt 
(§ 202). Des Vorverfahrens bedarf es auch, wenn den Verwaltungsakt ein Integrationsamt 
erlassen hat, das bei einer obersten Landesbehörde besteht. 
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(2) Den Widerspruchsbescheid nach § 85 des Sozialgerichtsgesetzes erlässt bei 
Verwaltungsakten, welche die Bundesagentur für Arbeit auf Grund des Teils 3 erlässt, der 
Widerspruchsausschuss der Bundesagentur für Arbeit. 

§ 202 

Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt 

(1) Bei jedem Integrationsamt besteht ein Widerspruchsausschuss aus sieben Mit-
gliedern, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, zwei 
Mitgliedern, die Arbeitgeber sind, einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt, einem 
Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt, einer Vertrauensperson schwerbehin-
derter Menschen. 

(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen. 

(3) Das Integrationsamt beruft 

auf Vorschlag der Organisationen behinderter Menschen des jeweiligen Landes die Mit-
glieder, die Arbeitnehmer sind, auf Vorschlag der jeweils für das Land zuständigen Arbeit-
geberverbände die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, sowie die Vertrauensperson. 

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das 
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. Die Bundesagentur für Arbeit beruft das Mitglied, 
das sie vertritt. 

Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des je-
weiligen Mitglieds. 

(4) In Kündigungsangelegenheiten schwerbehinderter Menschen, die bei einer 
Dienststelle oder in einem Betrieb beschäftigt sind, der zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums der Verteidigung gehört, treten an die Stelle der Mitglieder, die Arbeitge-
ber sind, Angehörige des öffentlichen Dienstes. Dem Integrationsamt werden ein Mitglied 
und sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin von den von der Bundesregierung be-
stimmten Bundesbehörden benannt. Eines der Mitglieder, die schwerbehinderte Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, muss dem öffentlichen Dienst angehören. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder der Widerspruchsausschüsse beträgt vier Jahre. Die 
Mitglieder der Ausschüsse üben ihre Tätigkeit unentgeltlich aus. 

§ 203 

Widerspruchsausschüsse der Bundesagentur für Arbeit 

(1) Die Bundesagentur für Arbeit richtet Widerspruchsausschüsse ein, die aus sie-
ben Mitgliedern bestehen, und zwar aus 

zwei Mitgliedern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, zwei 
Mitgliedern, die Arbeitgeber sind, einem Mitglied, das das Integrationsamt vertritt, einem 
Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt, einer Vertrauensperson schwerbehin-
derter Menschen. 

(2) Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin berufen. 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit beruft 

die Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen sind, auf Vorschlag der jeweils 
zuständigen Organisationen behinderter Menschen, der im Benehmen mit den jeweils 
zuständigen Gewerkschaften, die für die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen wesentli-
che Bedeutung haben, gemacht wird, 
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die Mitglieder, die Arbeitgeber sind, auf Vorschlag der jeweils zuständigen Arbeitgeber-
verbände, soweit sie für die Vertretung von Arbeitgeberinteressen wesentliche Bedeutung 
haben, sowie 

das Mitglied, das die Bundesagentur für Arbeit vertritt und 

die Vertrauensperson. 

Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Behörde beruft das 
Mitglied, das das Integrationsamt vertritt. 

Entsprechendes gilt für die Berufung des Stellvertreters oder der Stellvertreterin des je-
weiligen Mitglieds. 

(4) § 202 Absatz 5 gilt entsprechend. 

§ 204 

Verfahrensvorschriften 

(1) Für den Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 202) und die Wider-
spruchsausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 203) gilt § 189 Absatz 1 und 2 
entsprechend. 

(2) Im Widerspruchsverfahren nach Teil 3 Kapitel 4 werden der Arbeitgeber und der 
schwerbehinderte Mensch vor der Entscheidung gehört; in den übrigen Fällen verbleibt es 
bei der Anhörung des Widerspruchsführers. 

(3) Die Mitglieder der Ausschüsse können wegen Besorgnis der Befangenheit abge-
lehnt werden. Über die Ablehnung entscheidet der Ausschuss, dem das Mitglied ange-
hört. 

Kapitel 10 

Sonstige Vorschriften 

§ 205 

Vorrang der schwerbehinderten Menschen 

Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Beschäftigung bestimmter Perso-
nenkreise nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeitgeber nicht von der Verpflichtung 
zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach den besonderen Regelungen für 
schwerbehinderte Menschen. 

§ 206 

Arbeitsentgelt und Dienstbezüge 

(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts und der Dienstbezüge aus einem beste-
henden Beschäftigungsverhältnis werden Renten und vergleichbare Leistungen, die we-
gen der Behinderung bezogen werden, nicht berücksichtigt. Die völlige oder teilweise An-
rechnung dieser Leistungen auf das Arbeitsentgelt oder die Dienstbezüge ist unzulässig. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen die Beschäftigung tatsächlich nicht 
ausgeübt wird und die Vorschriften über die Zahlung der Rente oder der vergleichbaren 
Leistung eine Anrechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Arbeitsentgelt oder Dienstbe-
züge gezahlt werden. 
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§ 207 

Mehrarbeit 

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt. 

§ 208 

Zusatzurlaub 

(1) Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen 
Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des 
schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalen-
derwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. Soweit tarifliche, 
betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte Menschen einen län-
geren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberührt. 

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalen-
derjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäfti-
gungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein 
Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile von Urlaubstagen, die min-
destens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. Der so ermit-
telte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im 
ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert wer-
den. 

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 152 Absatz 1 und 2 
rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das 
nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrecht-
lichen Regelungen Anwendung. 

§ 209 

Nachteilsausgleich 

(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte Menschen zum Ausgleich behinde-
rungsbedingter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nachteilsausgleich) werden so ge-
staltet, dass sie unabhängig von der Ursache der Behinderung der Art oder Schwere der 
Behinderung Rechnung tragen. 

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher geltender Rechtsvorschriften erfolgen, 
bleiben unberührt. 

§ 210 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit 

(1) Schwerbehinderte Menschen, die in Heimarbeit beschäftigt oder diesen gleich-
gestellt sind (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes) und in der Hauptsache für den 
gleichen Auftraggeber arbeiten, werden auf die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen dieses Auftraggebers angerechnet. 

(2) Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen gleichgestellte schwerbehinderte Men-
schen wird die in § 29 Absatz 2 des Heimarbeitsgesetzes festgelegte Kündigungsfrist von 
zwei Wochen auf vier Wochen erhöht; die Vorschrift des § 29 Absatz 7 des Heimarbeits-
gesetzes ist sinngemäß anzuwenden. Der besondere Kündigungsschutz schwerbehinder-
ter Menschen im Sinne des Kapitels 4 gilt auch für die in Satz 1 genannten Personen. 

(3) Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs der in Heimarbeit beschäftigten oder 
diesen gleichgestellten schwerbehinderten Menschen erfolgt nach den für die Bezahlung 
ihres sonstigen Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsätzen. Sofern eine besondere Re-
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gelung nicht besteht, erhalten die schwerbehinderten Menschen als zusätzliches Urlaubs-
geld 2 Prozent des in der Zeit vom 1. Mai des vergangenen bis zum 30. April des laufen-
den Jahres verdienten Arbeitsentgelts ausschließlich der Unkostenzuschläge. 

(4) Schwerbehinderte Menschen, die als fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetrei-
benden oder eines Gleichgestellten beschäftigt werden (§ 2 Absatz 6 des Heimarbeitsge-
setzes) können auf Antrag eines Auftraggebers auch auf dessen Pflichtarbeitsplätze für 
schwerbehinderte Menschen angerechnet werden, wenn der Arbeitgeber in der Hauptsa-
che für diesen Auftraggeber arbeitet. Wird einem schwerbehinderten Menschen im Sinne 
des Satzes 1, dessen Anrechnung die Bundesagentur für Arbeit zugelassen hat, durch 
seinen Arbeitgeber gekündigt, weil der Auftraggeber die Zuteilung von Arbeit eingestellt 
oder die regelmäßige Arbeitsmenge erheblich herabgesetzt hat, erstattet der Auftraggeber 
dem Arbeitgeber die Aufwendungen für die Zahlung des regelmäßigen Arbeitsverdienstes 
an den schwerbehinderten Menschen bis zur rechtmäßigen Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses. 

(5) Werden fremde Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden oder eines Gleichge-
stellten (§ 2 Absatz 6 des Heimarbeitsgesetzes) einem Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf 
seine Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen angerechnet, erstattet der Auftragge-
ber die dem Arbeitgeber nach Absatz 3 entstehenden Aufwendungen. 

(6) Die den Arbeitgeber nach § 163 Absatz 1 und 5 treffenden Verpflichtungen gelten 
auch für Personen, die Heimarbeit ausgeben. 

§ 211 

Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen 
und Soldaten 

(1) Die besonderen Vorschriften und Grundsätze für die Besetzung der Beamtenstel-
len sind unbeschadet der Geltung des Teils 3 auch für schwerbehinderte Beamtinnen und 
Beamte so zu gestalten, dass die Einstellung und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen gefördert und ein angemessener Anteil schwerbehinderter Menschen unter den 
Beamten und Beamtinnen erreicht wird. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf Richterinnen und Richter entspre-
chende Anwendung. 

(3) Für die persönliche Rechtsstellung schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten 
gelten die §§ 2, 152, 176 bis 182, 199 Absatz 1 sowie §§ 206, 208, 209 und 228 bis 230. 
Im Übrigen gelten für Soldatinnen und Soldaten die Vorschriften über die persönliche 
Rechtsstellung der schwerbehinderten Menschen, soweit sie mit den Besonderheiten des 
Dienstverhältnisses vereinbar sind. 

§ 212 

Unabhängige Tätigkeit 

Soweit zur Ausübung einer unabhängigen Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, 
soll schwerbehinderten Menschen, die eine Zulassung beantragen, bei fachlicher Eignung 
und Erfüllung der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die Zulassung bevorzugt er-
teilt werden. 

§ 213 

Geheimhaltungspflicht 

(1) Die Beschäftigten der Integrationsämter, der Bundesagentur für Arbeit, der Re-
habilitationsträger sowie der von diesen Stellen beauftragten Integrationsfachdienste und 
die Mitglieder der Ausschüsse und des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen 
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(§ 86) und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sowie zur Durchführung ihrer Aufga-
ben hinzugezogene Sachverständige sind verpflichtet, 

1. über ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene persönliche Ver-
hältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten auf Arbeitsplätzen für schwerbe-
hinderte Menschen, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen 
Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren, und 

2. ihnen wegen ihres Amtes oder Auftrages bekannt gewordene und vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten. 

(2) Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder nach Be-
endigung des Auftrages. Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den 
Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben gegenüber 
schwerbehinderten Menschen es erfordern, gegenüber der Schwerbehindertenvertretung 
sowie gegenüber den in § 79 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den 
entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrechts genannten Vertretungen, 
Personen und Stellen. 

§ 214 

Statistik 

(1) Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatistik 
durchgeführt. Sie umfasst Erhebungsmerkmale und Hilfsmerkmale. Erhebungsmerkmale 
sind: 

1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis, 

2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsan-
gehörigkeit, Wohnort, 

3. Art, Ursache und Grad der Behinderung. 

Hilfsmerkmale sind die Signiernummern für das Versorgungsamt und für das Berichts-
land. 

(2) Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die nach § 152 
Absatz 1 und 5 zuständigen Behörden. 

Kapitel 11 

Inklusionsprojekte 

§ 215 

Begriff und Personenkreis 

(1) Inklusionsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen 
(Inklusionsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern im 
Sinne des § 154 Absatz 2 geführte Betriebe (Inklusionsbetriebe) oder Abteilungen (Inklu-
sionsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Um-
stände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes 
von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt. 

(2) Schwerbehinderte Menschen nach Absatz 1 sind insbesondere 

1. schwerbehinderte Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit einer 
schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, die sich im Arbeitsleben be-



 - 124 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

sonders nachteilig auswirkt und allein oder zusammen mit weiteren vermittlungs-
hemmenden Umständen die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt außerhalb eines 
Inklusionsprojekts erschwert oder verhindert, 

2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen oder in einer psychiatrischen Einrichtung für den Übergang 
in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht 
kommen und auf diesen Übergang vorbereitet werden sollen, 

3. schwerbehinderte Menschen nach Beendigung einer schulischen Bildung, die nur 
dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben, 
wenn sie zuvor in einem Inklusionsprojekt an berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen teilnehmen und dort beschäftigt und weiterqualifiziert werden, sowie 

4. schwerbehinderte Menschen, die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten 
Buches sind. 

(3) Inklusionsunternehmen beschäftigen mindestens 30 Prozent schwerbehinderte 
Menschen im Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbehinderten Menschen soll in der 
Regel 50 Prozent nicht übersteigen. 

(4) Auf die Quoten nach Absatz 3 wird auch die Anzahl der psychisch kranken be-
schäftigten Menschen angerechnet, die behindert oder von Behinderung bedroht sind und 
deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf 
Grund von Art oder Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände auf be-
sondere Schwierigkeiten stößt. 

§ 216 

Aufgaben 

Die Inklusionsprojekte bieten den schwerbehinderten Menschen Beschäftigung, 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und arbeitsbegleitende Betreuung 
an, soweit erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung oder Gelegenheit 
zur Teilnahme an entsprechenden außerbetrieblichen Maßnahmen und Unterstützung bei 
der Vermittlung in eine sonstige Beschäftigung in einem Betrieb oder einer Dienststelle 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur Vorbereitung auf 
eine Beschäftigung in einem Inklusionsprojekt. Satz 1 gilt entsprechend für psychisch 
kranke Menschen im Sinne des § 215 Absatz 4. 

§ 217 

Finanzielle Leistungen 

(1) Inklusionsprojekte können aus Mitteln der Ausgleichsabgabe Leistungen für Auf-
bau, Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaft-
lichen Beratung und für besonderen Aufwand erhalten. 

(2) Die Finanzierung von Leistungen nach § 216 Satz 2 erfolgt durch den zuständi-
gen Rehabilitationsträger. 

§ 218 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben 
der Inklusionsprojekte, die für sie geltenden fachlichen Anforderungen, die Aufnahmevo-
raussetzungen und die finanziellen Leistungen zu regeln. 
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Kapitel 12 

Werkstätten für behinderte Menschen 

§ 219 

Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen 

(1) Die Werkstatt für behinderte Menschen ist eine Einrichtung zur Teilhabe behin-
derter Menschen am Arbeitsleben im Sinne des Kapitels 10 des Teils 1 und zur Eingliede-
rung in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen behinderten Menschen, die wegen Art oder 
Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leis-
tung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 

2. zu ermöglichen, ihre Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu 
erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. 

Sie fördert den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durch 
geeignete Maßnahmen. Sie verfügt über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- 
und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst. Zum 
Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen gehören ausgelagerte Plätze auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Die ausgelagerten Arbeitsplätze werden zum Zwecke des 
Übergangs und als dauerhaft ausgelagerte Plätze angeboten. 

(2) Die Werkstatt steht allen behinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1 unab-
hängig von Art oder Schwere der Behinderung offen, sofern erwartet werden kann, dass 
sie spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich wenigstens ein 
Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbringen werden. Dies ist nicht 
der Fall bei behinderten Menschen, bei denen trotz einer der Behinderung angemessenen 
Betreuung eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung zu erwarten ist oder das Aus-
maß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an Maßnahmen im Berufs-
bildungsbereich oder sonstige Umstände ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Ar-
beitsleistung im Arbeitsbereich dauerhaft nicht zulassen. 

(3) Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer 
Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und gefördert wer-
den, die der Werkstatt angegliedert sind. Die Betreuung und Förderung kann auch ge-
meinsam mit den Werkstattbeschäftigten in der Werkstatt erfolgen. 

§ 220 

Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen 

(1) Anerkannte Werkstätten nehmen diejenigen behinderten Menschen aus ihrem 
Einzugsgebiet auf, die die Aufnahmevoraussetzungen gemäß § 219 Absatz 2 erfüllen, 
wenn Leistungen durch die Rehabilitationsträger gewährleistet sind; die Möglichkeit zur 
Aufnahme in eine andere anerkannte Werkstatt nach Maßgabe des § 9 des Zwölften Bu-
ches oder entsprechender Regelungen bleibt unberührt. Die Aufnahme erfolgt unabhän-
gig von 

1. der Ursache der Behinderung, 

2. der Art der Behinderung, wenn in dem Einzugsgebiet keine besondere Werkstatt für 
behinderte Menschen für diese Behinderungsart vorhanden ist, und 

3. der Schwere der Behinderung, der Minderung der Leistungsfähigkeit und einem be-
sonderen Bedarf an Förderung, begleitender Betreuung oder Pflege. 
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(2) Behinderte Menschen werden in der Werkstatt beschäftigt, solange die Aufnah-
mevoraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. 

(3) Leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen, die aus einer Werkstatt für 
behinderte Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt übergegangen sind oder bei ei-
nem anderen Leistungsanbieter oder mit Hilfe des Budgets für Arbeit am Arbeitsleben 
teilnehmen, haben einen Anspruch auf Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Men-
schen. 

§ 221 

Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen 

(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten stehen, wenn 
sie nicht Arbeitnehmer sind, zu den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnis, soweit sich aus dem zugrunde liegenden Sozialleistungsverhältnis nichts ande-
res ergibt. 

(2) Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die im Arbeitsbereich be-
schäftigten behinderten Menschen ein Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in 
Höhe des Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach den für sie gelten-
den Vorschriften behinderten Menschen im Berufsbildungsbereich zuletzt leistet, und ei-
nem leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt. Der Steigerungsbetrag 
bemisst sich nach der individuellen Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte. 

(3) Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird unter Berücksich-
tigung des zwischen den behinderten Menschen und dem Rehabilitationsträger beste-
henden Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstattverträge zwischen den behinderten 
Menschen und dem Träger der Werkstatt näher geregelt. 

(4) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich gilt § 52 entsprechend. 

(5) Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in den Arbeitsbereich ei-
ner anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen im Sinne des § 219 aufgenommen 
worden und war er zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so gilt der von ihm geschlosse-
ne Werkstattvertrag in Ansehung einer bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleis-
tung, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, als wirksam. 

(6) War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss eines Werkstattvertrages 
geschäftsunfähig, so kann der Träger einer Werkstatt das Werkstattverhältnis nur unter 
den Voraussetzungen für gelöst erklären, unter denen ein wirksamer Vertrag seitens des 
Trägers einer Werkstatt gekündigt werden kann. 

(7) Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt bedarf der schriftlichen 
Form und ist zu begründen. 

§ 222 

Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte 

(1) Die in § 221 Absatz 1 genannten behinderten Menschen bestimmen und wirken 
unabhängig von ihrer Geschäftsfähigkeit durch Werkstatträte in den ihre Interessen be-
rührenden Angelegenheiten der Werkstatt mit. Die Werkstatträte berücksichtigen die Inte-
ressen der im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten tätigen 
behinderten Menschen in angemessener und geeigneter Weise, solange für diese eine 
Vertretung nach § 52 nicht besteht. 

(2) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt; er setzt sich aus mindestens drei 
Mitgliedern zusammen. 
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(3) Wahlberechtigt zum Werkstattrat sind alle in § 221 Absatz 1 genannten behinder-
ten Menschen; von ihnen sind die behinderten Menschen wählbar, die am Wahltag seit 
mindestens sechs Monaten in der Werkstatt beschäftigt sind. 

(4) Die Werkstätten für behinderte Menschen unterrichten die Personen, die behin-
derte Menschen gesetzlich vertreten oder mit ihrer Betreuung beauftragt sind, einmal im 
Kalenderjahr in einer Eltern- und Betreuerversammlung in angemessener Weise über die 
Angelegenheiten der Werkstatt, auf die sich die Mitwirkung erstreckt, und hören sie dazu 
an. In den Werkstätten kann im Einvernehmen mit dem Träger der Werkstatt ein Eltern- 
und Betreuerbeirat errichtet werden, der die Werkstatt und den Werkstattrat bei ihrer Ar-
beit berät und durch Vorschläge und Stellungnahmen unterstützt. 

(5) Behinderte Frauen im Sinne des § 221 Absatz 1 wählen in jeder Werkstatt eine 
Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin. 

§ 223 

Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe 

(1) Arbeitgeber, die durch Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Men-
schen zur Beschäftigung behinderter Menschen beitragen, können 50 vom Hundert des 
auf die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbetrages solcher Aufträge 
(Gesamtrechnungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf die Ausgleichsabgabe anrech-
nen. Dabei wird die Arbeitsleistung des Fachpersonals zur Arbeits- und Berufsförderung 
berücksichtigt, nicht hingegen die Arbeitsleistung sonstiger nichtbehinderter Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer. Bei Weiterveräußerung von Erzeugnissen anderer anerkannter 
Werkstätten für behinderte Menschen wird die von diesen erbrachte Arbeitsleistung be-
rücksichtigt. Die Werkstätten bestätigen das Vorliegen der Anrechnungsvoraussetzungen 
in der Rechnung. 

(2) Voraussetzung für die Anrechnung ist, dass 

1. die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem die Verpflichtung zur Zahlung der Aus-
gleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt für behinderte Menschen ausgeführt und 
vom Auftraggeber bis spätestens 31. März des Folgejahres vergütet werden und 

2. es sich nicht um Aufträge handelt, die Träger einer Gesamteinrichtung an Werkstät-
ten für behinderte Menschen vergeben, die rechtlich unselbständige Teile dieser Ein-
richtung sind. 

(3) Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten 
für behinderte Menschen gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 224 

Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand 

(1) Aufträge der öffentlichen Hand, die von anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen ausgeführt werden können, werden bevorzugt diesen Werkstätten angeboten. 
Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates hierzu allgemeine Verwal-
tungsvorschriften. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Inklusionsprojekte. 

§ 225 

Anerkennungsverfahren 

Werkstätten für behinderte Menschen, die eine Vergünstigung im Sinne dieses Kapi-
tels in Anspruch nehmen wollen, bedürfen der Anerkennung. Die Entscheidung über die 
Anerkennung trifft auf Antrag die Bundesagentur für Arbeit im Einvernehmen mit dem 
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überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Bundesagentur für Arbeit führt ein Verzeichnis 
der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. In dieses Verzeichnis werden 
auch Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen aufgenom-
men. 

§ 226 

Blindenwerkstätten 

Die §§ 223 und 224 sind auch zugunsten von auf Grund des Blindenwarenvertriebs-
gesetzes anerkannten Blindenwerkstätten anzuwenden. 

§ 227 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates das Nähere über den Begriff und die Aufgaben der Werkstatt für behinderte 
Menschen, die Aufnahmevoraussetzungen, die fachlichen Anforderungen, insbesondere 
hinsichtlich der Wirtschaftsführung sowie des Begriffs und der Verwendung des Arbeitser-
gebnisses sowie das Verfahren zur Anerkennung als Werkstatt für behinderte Menschen. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusammensetzung 
und Aufgaben des Werkstattrats, die Fragen, auf die sich Mitbestimmung und Mitwirkung 
erstrecken, einschließlich Art und Umfang der Mitbestimmung und Mitwirkung, die Vorbe-
reitung und Durchführung der Wahl, einschließlich der Wahlberechtigung und der Wähl-
barkeit, die Amtszeit sowie die Geschäftsführung des Werkstattrats einschließlich des 
Erlasses einer Geschäftsordnung und der persönlichen Rechte und Pflichten der Mitglie-
der des Werkstattrats und der Kostentragung. In der Rechtsverordnung werden auch Art 
und Umfang der Beteiligung von Frauenbeauftragten, die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl einschließlich der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit, die Amtszeit, die per-
sönlichen Rechte und die Pflichten der Frauenbeauftragten und die Kostentragung gere-
gelt. Die Rechtsverordnung kann darüber hinaus bestimmen, dass die in ihr getroffenen 
Regelungen keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen fin-
den, soweit sie eigene gleichwertige Regelungen getroffen haben. 

Kapitel 13 

Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen 
Personenverkehr 

§ 228 

Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der Fahrgeldausfälle 

(1) Schwerbehinderte Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungs-
fähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder hilflos oder gehörlos sind, wer-
den von Unternehmern, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, gegen Vorzeigen 
eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises nach § 152 Absatz 5 im Nahverkehr im 
Sinne des § 230 Absatz 1 unentgeltlich befördert; die unentgeltliche Beförderung ver-
pflichtet zur Zahlung eines tarifmäßigen Zuschlages bei der Benutzung zuschlagpflichtiger 
Züge des Nahverkehrs. Voraussetzung ist, dass der Ausweis mit einer gültigen Wertmar-
ke versehen ist. 

(2) Die Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 80 Euro für ein Jahr 
oder 40 Euro für ein halbes Jahr ausgegeben. Der Betrag erhöht sich in entsprechender 
Anwendung des § 160 Absatz 3 jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Neube-
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stimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe erfolgt. Liegt dieser Zeitpunkt innerhalb der 
Gültigkeitsdauer einer bereits ausgegebenen Wertmarke, ist der höhere Betrag erst im 
Zusammenhang mit der Ausgabe der darauffolgenden Wertmarke zu entrichten. Abwei-
chend von § 160 Absatz 3 Satz 4 sind die sich ergebenden Beträge auf den nächsten 
vollen Eurobetrag aufzurunden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den 
Erhöhungsbetrag und die sich nach entsprechender Anwendung des § 160 Absatz 3 
Satz 3 ergebenden Beträge im Bundesanzeiger bekannt. 

(3) Wird die für ein Jahr ausgegebene Wertmarke vor Ablauf eines halben Jahres ih-
rer Gültigkeitsdauer zurückgegeben, wird auf Antrag die Hälfte der Gebühr erstattet. Ent-
sprechendes gilt für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch vor Ablauf eines halben 
Jahres der Gültigkeitsdauer der für ein Jahr ausgegebenen Wertmarke verstirbt. 

(4) Auf Antrag wird eine für ein Jahr gültige Wertmarke, ohne dass der Betrag nach 
Absatz 2 in seiner jeweiligen Höhe zu entrichten ist, an schwerbehinderte Menschen aus-
gegeben, 

1. die blind im Sinne des § 72 Absatz 5 des Zwölften Buches oder entsprechender Vor-
schriften oder hilflos im Sinne des § 33b des Einkommensteuergesetzes oder ent-
sprechender Vorschriften sind oder 

2. die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch oder für 
den Lebensunterhalt laufende Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches, dem Achten Buch oder den §§ 27a und 27d des Bundesversor-
gungsgesetzes erhalten oder 

3. die am 1. Oktober 1979 die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und 
Absatz 3 des Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung von Kriegs- und Wehr-
dienstbeschädigten sowie von anderen Behinderten im Nahverkehr vom 27. August 
1965 (BGBl. I S. 978), das zuletzt durch Artikel 41 des Zuständigkeitsanpassungs-
Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) geändert worden ist, erfüllten, so lange 
ein Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 70 festgestellt ist oder von mindes-
tens 50 festgestellt ist und sie infolge der Schädigung erheblich gehbehindert sind; 
das Gleiche gilt für schwerbehinderte Menschen, die diese Voraussetzungen am 1. 
Oktober 1979 nur deshalb nicht erfüllt haben, weil sie ihren Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet hatten. 

(5) Die Wertmarke wird nicht ausgegeben, solange eine Kraftfahrzeugsteuerermäßi-
gung in Anspruch genommen wird. Die Ausgabe der Wertmarken erfolgt auf Antrag durch 
die nach § 152 Absatz 5 zuständigen Behörden. Die Landesregierung oder die von ihr 
bestimmte Stelle kann die Aufgaben nach den Absätzen 2 bis 4 ganz oder teilweise auf 
andere Behörden übertragen. Für Streitigkeiten in Zusammenhang mit der Ausgabe der 
Wertmarke gilt § 51 Absatz 1 Nummer 7 des Sozialgerichtsgesetzes entsprechend. 

(6) Absatz 1 gilt im Nah- und Fernverkehr im Sinne des § 230, ohne dass die Vo-
raussetzung des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein muss, für die Beförderung 

1. einer Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen im Sinne des Absatzes 1, 
wenn die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen und dies im 
Ausweis des schwerbehinderten Menschen eingetragen ist, und 

2. des Handgepäcks, eines mitgeführten Krankenfahrstuhles, soweit die Beschaffenheit 
des Verkehrsmittels dies zulässt, sonstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führ-
hundes; das Gleiche gilt für einen Hund, den ein schwerbehinderter Mensch mitführt, 
in dessen Ausweis die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen 
ist. 

(7) Die durch die unentgeltliche Beförderung nach den Absätzen 1 bis 6 entstehen-
den Fahrgeldausfälle werden nach Maßgabe der §§ 231 bis 233 erstattet. Die Erstattun-
gen sind aus dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nummer 1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
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nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nummer 1191/69 und (EWG) Nummer 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, 
S. 1) ausgenommen. 

§ 229 

Persönliche Voraussetzungen 

(1) In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist, wer 
infolge einer Einschränkung des Gehvermögens (auch durch innere Leiden oder infolge 
von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit) nicht ohne erhebliche 
Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere Wegstrecken im Ortsver-
kehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden. Der 
Nachweis der erheblichen Beeinträchtigung in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
kann bei schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 
80 nur mit einem Ausweis mit halbseitigem orangefarbenem Flächenaufdruck und einge-
tragenem Merkzeichen G geführt werden, dessen Gültigkeit frühestens mit dem 1. April 
1984 beginnt, oder auf dem ein entsprechender Änderungsvermerk eingetragen ist. 

(2) Zur Mitnahme einer Begleitperson sind schwerbehinderte Menschen berechtigt, 
die bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln infolge ihrer Behinderung regel-
mäßig auf Hilfe angewiesen sind. Die Feststellung bedeutet nicht, dass die schwerbehin-
derte Person, wenn sie nicht in Begleitung ist, eine Gefahr für sich oder für andere dar-
stellt. 

(3) Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind Per-
sonen mit einer erheblichen mobilitätsbezogenen Teilhabebeeinträchtigung, die einem 
Grad der Behinderung von mindestens 80 entspricht. Eine erhebliche mobilitätsbezogene 
Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, wenn sich die schwerbehinderten Menschen wegen 
der Schwere ihrer Beeinträchtigung dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer An-
strengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. Hierzu zählen insbesondere 
schwerbehinderte Menschen, die aufgrund der Beeinträchtigung der Gehfähigkeit und 
Fortbewegung - dauerhaft auch für sehr kurze Entfernungen - aus medizinischer Notwen-
digkeit auf die Verwendung eines Rollstuhls angewiesen sind. Verschiedenste Gesund-
heitsstörungen (insbesondere Störungen bewegungsbezogener, neuromuskulärer oder 
mentaler Funktionen, Störungen des kardiovaskulären oder Atmungssystems) können die 
Gehfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Diese sind als außergewöhnliche Gehbehinde-
rung anzusehen, wenn nach versorgungsärztlicher Feststellung die Auswirkung der Ge-
sundheitsstörungen sowie deren Kombination auf die Gehfähigkeit dauerhaft so schwer 
ist, dass sie der unter Satz 1 genannten Beeinträchtigung gleich kommt. 

§ 230 

Nah- und Fernverkehr 

(1) Nahverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit 

1. Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, 

2. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 8 des Personenbeförderungsgesetzes auf 
Linien, bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer 
nicht übersteigt, es sei denn, dass bei den Verkehrsformen nach § 43 des Personen-
beförderungsgesetzes die Genehmigungsbehörde auf die Einhaltung der Vorschriften 
über die Beförderungsentgelte gemäß § 45 Absatz 3 des Personenbeförderungsge-
setzes ganz oder teilweise verzichtet hat, 

3. S-Bahnen in der 2. Wagenklasse, 

4. Eisenbahnen in der 2. Wagenklasse in Zügen und auf Strecken und Streckenab-
schnitten, die in ein von mehreren Unternehmern gebildetes, mit den unter Num-
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mer 1, 2 oder 7 genannten Verkehrsmitteln zusammenhängendes Liniennetz mit ein-
heitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten einbezogen sind, 

5. Eisenbahnen des Bundes in der 2. Wagenklasse in Zügen, die überwiegend dazu 
bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Nahverkehr zu befriedigen (Züge des Nah-
verkehrs), 

6. sonstigen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im Sinne des § 2 Absatz 1 und § 3 
Absatz 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes in der 2. Wagenklasse auf Strecken, 
bei denen die Mehrzahl der Beförderungen eine Strecke von 50 Kilometer nicht über-
schreiten, 

7. Wasserfahrzeugen im Linien-, Fähr- und Übersetzverkehr, wenn dieser der Beförde-
rung von Personen im Orts- und Nachbarschaftsbereich dient und Ausgangs- und 
Endpunkt innerhalb dieses Bereiches liegen; Nachbarschaftsbereich ist der Raum 
zwischen benachbarten Gemeinden, die, ohne unmittelbar aneinander grenzen zu 
müssen, durch einen stetigen, mehr als einmal am Tag durchgeführten Verkehr wirt-
schaftlich und verkehrsmäßig verbunden sind. 

(2) Fernverkehr im Sinne dieses Gesetzes ist der öffentliche Personenverkehr mit 

1. Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42a des Personenbeförderungsgesetzes, 

2. Eisenbahnen, ausgenommen den Sonderzugverkehr, 

3. Wasserfahrzeugen im Fähr- und Übersetzverkehr, sofern keine Häfen außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Gesetzbuchs angelaufen werden, soweit der Verkehr nicht 
Nahverkehr im Sinne des Absatzes 1 ist. 

(3) Die Unternehmer, die öffentlichen Personenverkehr betreiben, weisen im öffentli-
chen Personenverkehr nach Absatz 1 Nummer 2, 5, 6 und 7 im Fahrplan besonders da-
rauf hin, inwieweit eine Pflicht zur unentgeltlichen Beförderung nach § 228 Absatz 1 nicht 
besteht. 

§ 231 

Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr 

(1) Die Fahrgeldausfälle im Nahverkehr werden nach einem Prozentsatz der von den 
Unternehmern oder den Nahverkehrsorganisationen im Sinne des § 233 Absatz 2 nach-
gewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nahverkehr erstattet. 

(2) Fahrgeldeinnahmen im Sinne dieses Kapitels sind alle Erträge aus dem Fahrkar-
tenverkauf zum genehmigten Beförderungsentgelt; sie umfassen auch Erträge aus der 
Beförderung von Handgepäck, Krankenfahrstühlen, sonstigen orthopädischen Hilfsmitteln, 
Tieren sowie aus erhöhten Beförderungsentgelten. 

(3) Werden in einem von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden 
Liniennetz mit einheitlichen oder verbundenen Beförderungsentgelten die Erträge aus 
dem Fahrkartenverkauf zusammengefasst und dem einzelnen Unternehmer anteilmäßig 
nach einem vereinbarten Verteilungsschlüssel zugewiesen, so ist der zugewiesene Anteil 
Ertrag im Sinne des Absatzes 2. 

(4) Der Prozentsatz im Sinne des Absatzes 1 wird für jedes Land von der Landesre-
gierung oder der von ihr bestimmten Behörde für jeweils ein Jahr bekannt gemacht. Bei 
der Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden Zahlen auszugehen: 

1. der Zahl der in dem Land in dem betreffenden Kalenderjahr ausgegebenen Wertmar-
ken und der Hälfte der in dem Land am Jahresende in Umlauf befindlichen gültigen 
Ausweise im Sinne des § 228 Absatz 1 von schwerbehinderten Menschen, die das 
sechste Lebensjahr vollendet haben und bei denen die Berechtigung zur Mitnahme 
einer Begleitperson im Ausweis eingetragen ist; Wertmarken mit einer Gültigkeits-
dauer von einem halben Jahr und Wertmarken für ein Jahr, die vor Ablauf eines hal-
ben Jahres ihrer Gültigkeitsdauer zurückgegeben werden, werden zur Hälfte gezählt, 
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2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Ende 
des Vorjahres nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung in dem Land abzüglich 
der Zahl der Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und der 
Zahlen nach Nummer 1. 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu berechnen: 

Nach Nummer 1 errechnete Zahl / Nach Nummer 2 errechnete Zahl x 100. 

Bei der Festsetzung des Prozentsatzes sich ergebende Bruchteile von 0,005 und mehr 
werden auf ganze Hundertstel aufgerundet, im Übrigen abgerundet. 

(5) Weist ein Unternehmen durch Verkehrszählung nach, dass das Verhältnis zwi-
schen den nach diesem Kapitel unentgeltlich beförderten Fahrgästen und den sonstigen 
Fahrgästen den nach Absatz 4 festgesetzten Prozentsatz um mindestens ein Drittel über-
steigt, wird neben dem sich aus der Berechnung nach Absatz 4 ergebenden Erstattungs-
betrag auf Antrag der nachgewiesene, über dem Drittel liegende Anteil erstattet. Die Län-
der können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Verkehrszählung durch Dritte 
auf Kosten des Unternehmens zu erfolgen hat. 

(6) Absatz 5 gilt nicht in Fällen des § 233 Absatz 2. 

§ 232 

Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr 

(1) Die Fahrgeldausfälle im Fernverkehr werden nach einem Prozentsatz der von 
den Unternehmern nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Fernverkehr erstattet. 

(2) Der maßgebende Prozentsatz wird vom Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur für jeweils zwei Jahre bekannt gemacht. Bei der 
Berechnung des Prozentsatzes ist von folgenden, für das letzte Jahr vor Beginn des Zwei-
jahreszeitraumes vorliegenden Zahlen auszugehen: 

1. der Zahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes am Jahresende in Umlauf befindli-
chen gültigen Ausweise nach § 228 Absatz 1, auf denen die Berechtigung zur Mit-
nahme einer Begleitperson eingetragen ist, abzüglich 25 Prozent, 

2. der in den jährlichen Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zum Jahres-
ende nachgewiesenen Zahl der Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes abzüglich der Zahl der Kinder, die das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, und der nach Nummer 1 ermittelten Zahl. 

Der Prozentsatz ist nach folgender Formel zu errechnen: 

Nach Nummer 1 errechnete Zahl / Nach Nummer 2 errechnete Zahl x 100. 

§ 231 Absatz 4 letzter Satz gilt entsprechend. 

§ 233 

Erstattungsverfahren 

(1) Die Fahrgeldausfälle werden auf Antrag des Unternehmers erstattet. Bei einem 
von mehreren Unternehmern gebildeten zusammenhängenden Liniennetz mit einheitli-
chen oder verbundenen Beförderungsentgelten können die Anträge auch von einer Ge-
meinschaftseinrichtung dieser Unternehmer für ihre Mitglieder gestellt werden. Der Antrag 
ist bis zum 31. Dezember für das vorangegangene Kalenderjahr zu stellen, und zwar für 
den Nahverkehr nach § 234 Satz 1 Nummer 1 und für den Fernverkehr an das Bundes-
verwaltungsamt, für den übrigen Nahverkehr bei den in Absatz 4 bestimmten Behörden. 

(2) Haben sich in einem Bundesland mehrere Aufgabenträger des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs auf lokaler oder regionaler Ebene zu Verkehrsverbünden zusammen-
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geschlossen und erhalten die im Zuständigkeitsbereich dieser Aufgabenträger öffentlichen 
Personennahverkehr betreibenden Verkehrsunternehmen für ihre Leistungen ein mit die-
sen Aufgabenträgern vereinbartes Entgelt (Bruttoprinzip), können anstelle der antrags- 
und erstattungsberechtigten Verkehrsunternehmen auch die Nahverkehrsorganisationen 
Antrag auf Erstattung der in ihrem jeweiligen Gebiet entstandenen Fahrgeldausfälle stel-
len, sofern die Verkehrsunternehmen hierzu ihr Einvernehmen erteilt haben. 

(3) Die Unternehmer oder die Nahverkehrsorganisationen im Sinne des Absatzes 2 
erhalten auf Antrag Vorauszahlungen für das laufende Kalenderjahr in Höhe von insge-
samt 80 Prozent des zuletzt für ein Jahr festgesetzten Erstattungsbetrages. Die Voraus-
zahlungen werden je zur Hälfte am 15. Juli und am 15. November gezahlt. Der Antrag auf 
Vorauszahlungen gilt zugleich als Antrag im Sinne des Absatzes 1. Die Vorauszahlungen 
sind zurückzuzahlen, wenn Unterlagen, die für die Berechnung der Erstattung erforderlich 
sind, nicht bis zum 31. Dezember des auf die Vorauszahlung folgenden Kalenderjahres 
vorgelegt sind. 

(4) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle legt die Behörden fest, die 
über die Anträge auf Erstattung und Vorauszahlung entscheiden und die auf den Bund 
und das Land entfallenden Beträge auszahlen. § 11 Absätze 2 bis 4 des Personenbeför-
derungsgesetzes gilt entsprechend. 

(5) Erstreckt sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer Länder, entscheiden die 
nach Landesrecht zuständigen Landesbehörden dieser Länder darüber, welcher Teil der 
Fahrgeldeinnahmen jeweils auf den Bereich ihres Landes entfällt. 

(6) Die Unternehmen im Sinne des § 234 Satz 1 Nummer 1 legen ihren Anträgen an 
das Bundesverwaltungsamt den Anteil der nachgewiesenen Fahrgeldeinnahmen im Nah-
verkehr zugrunde, der auf den Bereich des jeweiligen Landes entfällt; für den Nahverkehr 
von Eisenbahnen des Bundes im Sinne des § 230 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bestimmt 
sich dieser Teil nach dem Anteil der Zugkilometer, die von einer Eisenbahn des Bundes 
mit Zügen des Nahverkehrs im jeweiligen Land erbracht werden. 

(7) Hinsichtlich der Erstattungen gemäß § 231 für den Nahverkehr nach § 234 Satz 1 
Nummer 1 und gemäß § 232 sowie der entsprechenden Vorauszahlungen nach Absatz 3 
wird dieses Kapitel in bundeseigener Verwaltung ausgeführt. Die Verwaltungsaufgaben 
des Bundes erledigt das Bundesverwaltungsamt nach fachlichen Weisungen des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales in eigener Zuständigkeit. 

(8) Für das Erstattungsverfahren gelten das Verwaltungsverfahrensgesetz und die 
entsprechenden Gesetze der Länder. Bei Streitigkeiten über die Erstattungen und die 
Vorauszahlungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

§ 234 

Kostentragung 

Der Bund trägt die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung 

1. im Nahverkehr, soweit Unternehmen, die sich überwiegend in der Hand des Bundes 
oder eines mehrheitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden (auch in Ver-
kehrsverbünden), erstattungsberechtigte Unternehmer sind sowie 

2. im Fernverkehr für die Begleitperson und die mitgeführten Gegenstände im Sinne des 
§ 228 Absatz 6. 

Die Länder tragen die Aufwendungen für die unentgeltliche Beförderung im übrigen Nah-
verkehr. 
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§ 235 

Einnahmen aus Wertmarken 

Von den durch die Ausgabe der Wertmarke erzielten jährlichen Einnahmen erhält der 
Bund einen Anteil von 27 Prozent. Dieser ist unter Berücksichtigung der in der Zeit vom 1. 
Januar bis 30. Juni eines Kalenderjahres eingegangenen Einnahmen zum 15. Juli und 
unter Berücksichtigung der vom 1. Juli bis 31. Dezember eines Kalenderjahres eingegan-
genen Einnahmen zum 15. Januar des darauffolgenden Kalenderjahres an den Bund ab-
zuführen. 

§ 236 

Erfassung der Ausweise 

Die für die Ausstellung der Ausweise nach § 152 Absatz 5 zuständigen Behörden er-
fassen 

1. die am Jahresende im Umlauf befindlichen gültigen Ausweise, getrennt nach Art und 
besonderen Eintragungen, 

2. die im Kalenderjahr ausgegebenen Wertmarken, unterteilt nach der jeweiligen Gültig-
keitsdauer und die daraus erzielten Einnahmen, 

als Grundlage für die nach § 231 Absatz 4 Nummer 1 und § 232 Absatz 2 Nummer 1 zu 
ermittelnde Zahl der Ausweise und Wertmarken. Die zuständigen obersten Landesbehör-
den teilen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Ergebnis der Erfassung 
nach Satz 1 spätestens bis zum 31. März des Jahres mit, in dem die Prozentsätze festzu-
setzen sind. 

§ 237 

Verordnungsermächtigungen 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, in der Rechtsverordnung auf Grund des- 
§ 153 Absatz 1 nähere Vorschriften über die Gestaltung der Wertmarken, ihre Verbindung 
mit dem Ausweis und Vermerke über ihre Gültigkeitsdauer zu erlassen. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung festzule-
gen, welche Zuggattungen von Eisenbahnen des Bundes zu den Zügen des Nahverkehrs 
im Sinne des § 230 Absatz 1 Nummer 5 und zu den zuschlagpflichtigen Zügen des Nah-
verkehrs im Sinne des § 228 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz zählen. 

Kapitel 14 

Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften 

§ 238 

Strafvorschriften 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebens-
bereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, 
das ihm als Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen anvertraut worden oder 
sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, na-
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mentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach Ab-
satz 1 verpflichtet ist, verwertet. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§ 239 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 154 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 162 Nummer 1, oder § 154 Absatz 1 Satz 3 schwerbehinderte Menschen nicht 
beschäftigt, 

2. entgegen § 163 Absatz 1 ein Verzeichnis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht in der vorgeschriebenen Weise führt oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

3. entgegen § 163 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet, 

4. entgegen § 163 Absatz 5 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 

5. entgegen § 163 Absatz 7 Einblick in den Betrieb oder die Dienststelle nicht oder nicht 
rechtzeitig gibt, 

6. entgegen § 163 Absatz 8 eine dort bezeichnete Person nicht oder nicht rechtzeitig 
benennt, 

7. entgegen § 164 Absatz 1 Satz 4 oder 9 eine dort bezeichnete Vertretung oder einen 
Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, 

8. entgegen § 164 Absatz 1 Satz 7 eine Entscheidung nicht erörtert, oder 

9. entgegen § 178 Absatz 2 Satz 1, erster Halbsatz die Schwerbehindertenvertretung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht oder 
nicht rechtzeitig anhört. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro ge-
ahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesagentur für Arbeit. 

(4) § 66 des Zehnten Buches gilt entsprechend. 

(5) Die Geldbuße ist an das Integrationsamt abzuführen. Für ihre Verwendung gilt 
§ 160 Absatz 5. 

§ 240 

Stadtstaatenklausel 

(1) Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Schwerbe-
hindertenvertretung für Angelegenheiten, die mehrere oder alle Dienststellen betreffen, in 
der Weise zu regeln, dass die Schwerbehindertenvertretungen aller Dienststellen eine 
Gesamtschwerbehindertenvertretung wählen. Für die Wahl gilt § 177 Absatz 2, 3, 6 und 7 
entsprechend. 

(2) § 180 Absatz 6 Satz 1 gilt entsprechend. 
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§ 241 

Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Abschirm-
dienst 

(1) Für den Bundesnachrichtendienst gilt dieses Gesetz mit folgenden Abweichun-
gen: 

1. Der Bundesnachrichtendienst gilt vorbehaltlich der Nummer 3 als einheitliche Dienst-
stelle. 

2. Für den Bundesnachrichtendienst gelten die Pflichten zur Vorlage des nach § 163 
Absatz 1 zu führenden Verzeichnisses, zur Anzeige nach § 163 Absatz 2 und zur 
Gewährung von Einblick nach § 163 Absatz 7 nicht. Die Anzeigepflicht nach § 173 
Absatz 4 gilt nur für die Beendigung von Probearbeitsverhältnissen. 

3. Als Dienststelle im Sinne des Kapitels 5 gelten auch Teile und Stellen des Bundes-
nachrichtendienstes, die nicht zu seiner Zentrale gehören. § 177 Absatz 1 Satz 4 und 
5 sowie § 180 sind nicht anzuwenden. In den Fällen des § 180 Absatz 6 ist die 
Schwerbehindertenvertretung der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes zustän-
dig. Im Falle des § 177 Absatz 6 Satz 4 lädt der Leiter oder die Leiterin der Dienststel-
le ein. Die Schwerbehindertenvertretung ist in den Fällen nicht zu beteiligen, in denen 
die Beteiligung der Personalvertretung nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz 
ausgeschlossen ist. Der Leiter oder die Leiterin des Bundesnachrichtendienstes kann 
anordnen, dass die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen ist, Unterlagen 
nicht vorgelegt oder Auskünfte nicht erteilt werden dürfen, wenn und soweit dies aus 
besonderen nachrichtendienstlichen Gründen geboten ist. Die Rechte und Pflichten 
der Schwerbehindertenvertretung ruhen, wenn die Rechte und Pflichten der Perso-
nalvertretung ruhen. § 179 Absatz 7 Satz 3 ist nach Maßgabe der Sicherheitsbestim-
mungen des Bundesnachrichtendienstes anzuwenden. § 182 Absatz 2 gilt nur für die 
in § 182 Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen der Zentrale des Bundes-
nachrichtendienstes. 

4. Im Widerspruchsausschuss bei dem Integrationsamt (§ 202) und die Widerspruchs-
ausschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit (§ 203) treten in Angelegenheiten 
schwerbehinderter Menschen, die beim Bundesnachrichtendienst beschäftigt sind, an 
die Stelle der Mitglieder, die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber 
sind (§ 202 Absatz 1 und § 203 Absatz 1), Angehörige des Bundesnachrichtendiens-
tes, an die Stelle der Schwerbehindertenvertretung die Schwerbehindertenvertretung 
der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Sie werden dem Integrationsamt und 
der Bundesagentur für Arbeit vom Leiter oder der Leiterin des Bundesnachrichten-
dienstes benannt. Die Mitglieder der Ausschüsse müssen nach den dafür geltenden 
Bestimmungen ermächtigt sein, Kenntnis von Verschlusssachen des in Betracht 
kommenden Geheimhaltungsgrades zu erhalten. 

5. Über Rechtsstreitigkeiten, die auf Grund dieses Buches im Geschäftsbereich des 
Bundesnachrichtendienstes entstehen, entscheidet im ersten und letzten Rechtszug 
der oberste Gerichtshof des zuständigen Gerichtszweiges. 

(2) Der Militärische Abschirmdienst mit seinem Geschäftsbereich gilt als einheitliche 
Dienststelle. 

§ 242 

Übergangsregelung 

(1) Abweichend von § 154 Absatz 1 beträgt die Pflichtquote für die in § 154 Absatz 2 
Nummer 1 und 4 genannten öffentlichen Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Prozent, 
wenn sie am 31. Oktober 1999 auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen beschäftigt hatten. 
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(2) Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes getroffene bindende Feststel-
lung über das Vorliegen einer Behinderung, eines Grades der Behinderung und das Vor-
liegen weiterer gesundheitlicher Merkmale gelten als Feststellungen nach diesem Buch. 

(3) Die nach § 56 Absatz 2 des Schwerbehindertengesetzes erlassenen allgemeinen 
Richtlinien sind bis zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 224 wei-
ter anzuwenden. 

(4) Auf Erstattungen nach Teil 3 Kapitel 13 ist § 231 für bis zum 31. Dezember 2004 
entstandene Fahrgeldausfälle in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung anzu-
wenden. 

(5) Soweit noch keine Verordnung nach § 153 Absatz 2 erlassen ist, gelten die Maß-
stäbe des § 30 Absatz 1 des Bundesversorgungsgesetzes und der auf Grund des § 30 
Absatz 16 des Bundesversorgungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entspre-
chend. 

(6) Bestehende Integrationsvereinbarungen im Sinne des § 166 in der bis zum (Da-
tum des Inkrafttretens) geltenden Fassung gelten als Inklusionsvereinbarungen fort. 

Artikel 2 

Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Übergangs-
recht für das Jahr 2017) 

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das zuletzt 
durch Artikel 452 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 83 wird wie folgt gefasst: 

„§ 83 Inklusionsvereinbarung“. 

b) Die Angabe zu § 139 wird wie folgt gefasst: 

„§ 139 Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte“. 

c) Die Angabe zu § 158 wird wie folgt gefasst: 

„§ 158 Sonderregelungen für den Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst“. 

2. § 69 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Grad der Behinderung“ die Wörter „zum 
Zeitpunkt der Antragstellung“ eingefügt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Auf Antrag kann festgestellt werden, dass ein Grad der Behinderung oder ge-
sundheitliche Merkmale bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegen haben, 
wenn dafür ein besonderes Interesse glaubhaft gemacht wird.“ 

3. In § 82 Satz 4 wird das Wort „Integrationsvereinbarung“ durch das Wort „Inklusions-
vereinbarung“ ersetzt. 

4. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift sowie in Absatz 1 Satz 1 und Satz 4 wird jeweils das Wort „In-
tegrationsvereinbarung“ durch das Wort „Inklusionsvereinbarung“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 

„Das Integrationsamt soll dabei insbesondere darauf hinwirken, dass unter-
schiedliche Auffassungen überwunden werden.“ 



 - 138 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

c) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dabei ist die gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedingungen 
von Anfang an zu berücksichtigen.“ 

5. § 94 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) In Dienststellen der Bundeswehr sind auch schwerbehinderte Soldatin-
nen und Soldaten wahlberechtigt und auch Soldatinnen und Soldaten wählbar.“ 

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

„(8) In Betrieben gilt § 21a des Betriebsverfassungsgesetzes entsprechend.“ 

6. § 95 Absatz 1 Satz 4 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel mehr als 100 beschäftigten schwer-
behinderten Menschen kann sie nach Unterrichtung des Arbeitgebers das mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimmten Aufgaben 
heranziehen. Ab jeweils 100 weiteren beschäftigten schwerbehinderten Menschen 
kann jeweils auch das mit der nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Mitglied heran-
gezogen werden.“ 

7. § 96 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „200“ durch die Angabe „100“ ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 3 gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertre-
tende Mitglied.“ 

b) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 umfasst auch eine Bürokraft für die Schwerbehindertenvertretung in an-
gemessenem Umfang.“ 

8. § 97 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Integrationsvereinbarungen“ durch das Wort 
„Inklusionsvereinbarungen“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und werden die 
Wörter „§ 94 Absatz 6 mit der Maßgabe, dass bei den Wahlen zu überörtlichen 
Vertretungen der zweite Halbsatz des Satzes 3 nicht anzuwenden ist.“ angefügt. 

9. In 128 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 2 Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „§ 2“ 
ersetzt. 

10. § 131 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Über schwerbehinderte Menschen wird alle zwei Jahre eine Bundesstatistik 
durchgeführt. Sie umfasst Erhebungsmerkmale und Hilfsmerkmale. Erhebungsmerk-
male sind: 

1. die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Ausweis, 

2. persönliche Merkmale schwerbehinderter Menschen wie Alter, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Wohnort, 

3. Art, Ursache und Grund der Behinderung. 

Hilfsmerkmale sind die Signiernummern für das Versorgungsamt und für das Be-
richtsland.“ 

11. § 139 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 139 Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte“. 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Behinderte Frauen im Sinn des § 138 Absatz 1 wählen in jeder Werk-
statt eine Frauenbeauftragte und eine Stellvertreterin.“ 

12. § 144 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates im Einzelnen die Errichtung, Zusammen-
setzung und Aufgaben des Werkstattrats, die Fragen, auf die sich Mitbestimmung 
und Mitwirkung erstrecken, einschließlich Art und Umfang der Mitbestimmung und 
Mitwirkung, die Vorbereitung und Durchführung der Wahl einschließlich der Wahlbe-
rechtigung und der Wählbarkeit, die Amtszeit sowie die Geschäftsführung des Werk-
stattrats einschließlich des Erlasses einer Geschäftsordnung und der persönlichen 
Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkstattrats und der Kostentragung. In der 
Rechtsverordnung werden auch Art und Umfang der Beteiligung von Frauenbeauf-
tragten, die Vorbereitung und Durchführung der Wahl einschließlich der Wahlberech-
tigung und der Wählbarkeit, die Amtszeit, die persönlichen Rechte und die Pflichten 
der Frauenbeauftragten und die Kostentragung geregelt. Die Rechtsverordnung kann 
darüber hinaus bestimmen, dass die in ihr getroffenen Regelungen keine Anwendung 
auf Religionsgemeinschaften und ihre Einrichtungen finden, soweit sie gleichwertige 
Regelungen getroffen haben.“ 

13. Dem § 146 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung sind 
Personen mit einer erheblichen mobilitätsbezogenen Teilhabebeeinträchtigung, die 
einem Grad der Behinderung von mindestens 80 entspricht. Eine erhebliche mobili-
tätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung liegt vor, wenn sich die schwerbehinderten 
Menschen wegen der Schwere ihrer Beeinträchtigung dauernd nur mit fremder Hilfe 
oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. 
Hierzu zählen insbesondere schwerbehinderte Menschen, die aufgrund der Beein-
trächtigung der Gehfähigkeit und Fortbewegung - dauerhaft auch für sehr kurze Ent-
fernungen - aus medizinischer Notwendigkeit auf die Verwendung eines Rollstuhls 
angewiesen sind. Verschiedenste Gesundheitsstörungen (insbesondere Störungen 
bewegungsbezogener, neuromuskulärer oder mentaler Funktionen, Störungen des 
kardiovaskulären oder Atmungssystems) können die Gehfähigkeit erheblich beein-
trächtigen. Diese sind als außergewöhnliche Gehbehinderung anzusehen, wenn nach 
versorgungsärztlicher Feststellung die Auswirkung der Gesundheitsstörungen sowie 
deren Kombination auf die Gehfähigkeit dauerhaft so schwer ist, dass sie der unter 
Satz 1 genannten Beeinträchtigung gleich kommt.“ 

14. In § 148 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 wird der zweite Halbsatz wie folgt gefasst: 

„Wertmarken mit einer Gültigkeitsdauer von einem halben Jahr und Wertmarken für 
ein Jahr, die vor Ablauf eines halben Jahres ihrer Gültigkeitsdauer zurückgegeben 
werden, werden zur Hälfte gezählt.“ 

15. In § 154 Absatz 1 wird die Angabe „§ 70“ durch die Angabe „§ 70 Absatz 1“ ersetzt. 

16. § 158 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 158 

Sonderregelungen für den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen Ab-
schirmdienst“. 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
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c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Militärische Abschirmdienst mit seinem Geschäftsbereich gilt als 
einheitliche Dienststelle.“ 

17. Dem § 159 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Bestehende Integrationsvereinbarungen im Sinne des § 83 in der bis zum 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 24 Absatz x] geltenden Fassung 
gelten als Inklusionsvereinbarungen fort.“ 

Artikel 3 

Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 
11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 28a wie folgt gefasst: 

„§ 28a Leistungen der Eingliederungshilfe“. 

2. § 28 Absatz 1 Nummer 3 wird aufgehoben. 

3. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 

„§ 28a 

Leistungen der Eingliederungshilfe 

(1) Nach dem Recht der Eingliederungshilfe können in Anspruch genommen wer-
den: 

1. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

2. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, 

3. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, 

4. Leistungen zur Sozialen Teilhabe. 

(2) Zuständig sind die durch Landesrecht bestimmten Behörden.“ 

4. § 29 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

„2a. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, insbesondere 

a) Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der 
Vorbereitung hierzu, 

b) Hilfen zur schulischen Berufsausbildung, 

c) Hilfen zur Hochschulbildung, 

d) Hilfen zur schulischen beruflichen Weiterbildung.“ 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Leistungen zur Sozialen Teilhabe, insbesondere 

a) Leistungen für Wohnraum, 

b) Assistenzleistungen, 

c) heilpädagogische Leistungen, 
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d) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 

e) Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkei-
ten, 

f) Leistungen zur Förderung der Verständigung, 

g) Leistungen zur Mobilität, 

h) Hilfsmittel.“ 

5. In § 35 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Vereinigungen,“ die Wörter „gemein-
same Servicestellen,“ gestrichen. 

Artikel 4 

Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Zweite Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zuletzt 
durch […] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 21 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 33“ durch die Angabe „§ 49“ ersetzt. 

2. In § 23 Nummer 4 wird die Angabe „§ 69“ durch die Angabe „§ 152“ ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 125 wie folgt gefasst: 

„§ 125 Bedarf bei Maßnahmen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und bei einem anderen Leis-
tungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“. 

2. In § 26 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „35“ durch die Angabe „51“ ersetzt. 

3. In § 27 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird die Angabe „28“ durch die Angabe „44“ er-
setzt. 

4. In § 46 Absatz 2 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

5. In § 73 Absatz 1 wird die Angabe „104“ durch die Angabe „187“ ersetzt. 

6. § 90 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „104“ durch die Angabe „187“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

7. § 117 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich werden von 
anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder anderen Leistungsanbietern 
nach den §§ 57, 60 und 62 des Neunten Buches erbracht.“ 

8. § 118 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget erbracht; § 29 des 
Neunten Buches gilt entsprechend.“ 

9. § 119 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „38a“ durch die Angabe „55“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „Kapitels 6 des Teils 1“ durch die Angabe „Kapitels 11 
des Teils 1“ ersetzt. 

10. § 122 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird die Angabe „38a“ durch die Angabe „55“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Menschen“ die Wörter „oder bei einem an-
deren Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

11. § 125 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Menschen“ die Wörter „oder bei einem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ angefügt. 

b) Im Wortlaut werden nach dem Wort „Menschen“ die Wörter „oder bei einem an-
deren Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

12. In § 126 Absatz 1 werden nach dem Wort „Menschen“ die Wörter „oder bei einem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

13. In § 127 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „33, 44, 53 und 54“ durch die Angabe „49, 
64, 73 und 74“ ersetzt. 

14. In § 346 Absatz 1 werden nach den Wörtern „behinderte Menschen“ die Wörter „, bei 
einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt und die 
Angabe „143“ durch die Angabe „226“ ersetzt. 

Artikel 6 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget erbracht; § 29 
des Neunten Buches gilt entsprechend.“ 

2. In § 5 Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „143“ durch die Angabe „226“ ersetzt und 
werden nach dem Wort „Heimarbeit“ die Wörter „oder bei einem anderen Leistungs-
anbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

3. In § 9 Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe „68“ durch die Angabe „151“ ersetzt. 

4. In § 11 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe „17 Abs. 2 bis 4“ durch die Angabe „29“ 
ersetzt 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „15“ durch die Angabe „18“ ersetzt. 

b) Absatz 3a Satz 8 wird wie folgt gefasst: 

„Für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gelten die §§ 14 bis 24 des 
Neunten Buches für die Koordinierung der Leistungen und für die Erstattung 
selbst beschaffter Leistungen.“ 

6. In § 23 Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „9“ durch die Angabe „8“ ersetzt 

7. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 20 Abs. 2a“ durch die Angabe „§ 37 Absatz 3“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „9“ durch die Angabe „8“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „9“ durch die Angabe „8“ ersetzt. 

8. In § 43 Absatz 1 wird im einleitenden Satzteil vor Nummer 1 die Angaben „44“ durch 
die Angabe „64“ und die Angabe „53 und 54“ durch die Angabe „73 und 74“ ersetzt. 

9. In § 43a Absatz 1 wird die Angabe „30“ durch die Angabe „46“ ersetzt. 

10. § 49 Absatz 4 wird aufgehoben. 

11. In § 60 wird die Angabe „53“ durch die Angabe „73“ ersetzt. 

12. In § 137d wird die Angabe „20“ durch die Angabe „37“ ersetzt. 

13. Dem § 251 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 gelten für einen anderen Leistungsanbieter nach § 60 
des Neunten Buches entsprechend.“ 

14. § 275 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. zur Einleitung von Leistungen zur Teilhabe, insbesondere zur Koordinierung der 
Leistungen nach den §§ 14 bis 24 des Neunten Buches, im Benehmen mit dem be-
handelnden Arzt,“. 

Artikel 7 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe a wird die Angabe „143“ durch die Angabe „226“ ersetzt 
und werden nach dem Wort „Heimarbeit“ die Wörter „oder bei einem anderen 
Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „38a“ durch die Angabe „55“ ersetzt. 

2. § 13 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget erbracht; § 29 
des Neunten Buches gilt entsprechend.“ 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „26 bis 31“ durch die Angabe „42 bis 47“, die 
Angabe „26“ durch die Angabe „42“ und die Angabe „30“ durch die Angabe „46“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „38“ ersetzt. 

4. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen die Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben nach den §§ 49 bis 54 des Neunten Buches, im Eingangs-
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verfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen 
nach § 57 des Neunten Buches sowie entsprechende Leistungen bei anderen Leis-
tungsanbietern nach § 60 des Neunten Buches.“ 

5. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Teil 1 Kapitel 6“ durch die Wörter „Teil 1 Kapitel 
11“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „49“ durch die Angabe „69“ ersetzt. 

6. In § 28 werden die Wörter „§ 44 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und Abs. 2“ durch die Wörter „§ 64 
Absatz 1 Nummer 2 bis 6 und Absatz 2“ und wird die Angabe „53 und 54“ durch die 
Angabe „73 und 74“ ersetzt. 

7. In § 32 Absatz 3 wird die Angabe „46 Abs. 1“ durch die Angabe „66 Absatz 1“ ersetzt. 

8. § 162 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2a werden nach den Wörtern „Werkstatt für behinderte Menschen“ 
die Wörter „oder nach einer Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter 
nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt und werden die Wörter „Integrations-
projekt (§ 132 Neuntes Buch)“ durch die Wörter „Inklusionsprojekt (§ 212 des 
Neunten Buches)“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „38a“ durch die Angabe „55“ ersetzt. 

9. § 168 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden jeweils nach dem Wort „Einrichtung“ die Wörter „oder dem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

b) In Nummer 2a werden nach den Wörtern „Werkstatt für behinderte Menschen“ 
die Wörter „oder nach einer Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter 
nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt, wird das Wort „Integrationsprojekt“ 
durch das Wort „Inklusionsprojekt“, das Wort „Integrationsprojekte“ durch das 
Wort „Inklusionsprojekte“ und werden die Wörter „(§ 132 Neuntes Buch)“ durch 
die Wörter „(§ 215 Neuntes Buch)“ ersetzt. 

c) In Nummer 3b wird die Angabe „38a“ durch die Angabe „55“ ersetzt. 

10. In § 176 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Menschen“ die Wörter „oder ent-
sprechenden Leistungen bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neun-
ten Buches“ eingefügt. 

11. § 179 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Für behinderte Menschen nach § 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a, die im 
Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder 
bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches tätig 
sind, erstattet der Bund den Trägern der Einrichtung oder dem anderen An-
bieter nach § 60 des Neunten Buches die Beiträge, die auf den Betrag zwi-
schen dem tatsächlich erzielten monatlichen Arbeitsentgelt und 80 vom 
Hundert der monatlichen Bezugsgröße entfallen, wenn das tatsächlich erziel-
te monatliche Arbeitsentgelt 80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 
nicht übersteigt; der Bund erstattet den Trägern der Einrichtung oder dem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches ferner die Beiträ-
ge für behinderte Menschen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe-
reich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer 
entsprechenden Bildungsmaßnahme bei einem anderen Leistungsanbieter 
nach § 60 des Neunten Buches, soweit Satz 2 nichts anderes bestimmt.“ 
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bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Wörter „oder dem ande-
ren Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ und nach den Wör-
tern „Werkstätten für behinderte Menschen“ die Wörter „oder in einer ent-
sprechenden Bildungsmaßnahme bei einem anderen Leistungsanbieter nach 
§ 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Für behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer 
nach dem Neunten Buch anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 
oder im Anschluss an eine Beschäftigung bei einem anderen Leistungsan-
bieter nach § 60 des Neunten Buches in einem Inklusionsprojekt (§ 215 
Neuntes Buch) beschäftigt sind, gilt Satz 1 entsprechend.“ 

dd) In Satz 4 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „, anderen Leis-
tungsanbietern nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt und wird das Wort 
„Integrationsprojekten“ durch das Wort „Inklusionsprojekten“ ersetzt. 

ee) In den Sätzen 5 und 7 werden jeweils nach dem Wort „Einrichtungen“ die 
Wörter „, anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ einge-
fügt und wird jeweils das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort „Inklusi-
onsprojekte“ ersetzt. 

b) In Absatz 1a Satz 2 werden nach dem Wort „Werkstätten“ die Wörter „oder bei 
einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

12. In § 180 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „, anderen Leistungsan-
bietern nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt und wird das Wort „Integrationspro-
jekten“ durch das Wort „Inklusionsprojekten“ ersetzt. 

Artikel 8 

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch … geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 4 werden nach den Wörtern „Werkstätten für behinderte 
Menschen“ die Wörter „, bei einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neun-
ten Buches“ eingefügt und wird die Angabe „143“ durch die Angabe „226“ ersetzt. 

2. § 26 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget nach § 29 des 
Neunten Buches erbracht; dies gilt im Rahmen des Anspruchs auf Heilbehandlung 
nur für die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.“ 

3. In § 27 Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „26“ durch die Angabe „42“ ersetzt 

4. In § 34 Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe „21“ durch die Angabe „38“ ersetzt. 

5. § 35 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Unfallversicherungsträger erbringen die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben nach den §§ 49 bis 55 des Neunten Buches, in Werkstätten für behinderte 
Menschen nach den §§ 57 und 58 des Neunten Buches, bei anderen Leistungsanbie-
tern nach § 60 des Neunten Buches sowie als Budget für Arbeit nach § 61 des Neun-
ten Buches.“ 

6. In § 39 Absatz 1 wird die Angabe „44“ durch die Angabe „64“ und die Angabe „53 und 
54“ durch die Angabe „73 und 74“ ersetzt. 

7. In § 42 wird die Angabe „54“ durch die Angabe „74“ ersetzt. 
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8. In § 50 wird die Angabe „46 bis 51“ durch die Angabe „66 bis 71“ ersetzt. 

9. In § 58 Satz 1 wird die Angabe „46“ durch die Angabe „66“ ersetzt. 

10. § 162 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Dabei sollen sie auch die in Inklusionsvereinbarungen (§ 166 des Neunten Buches) 
getroffenen Maßnahmen der betrieblichen Prävention (§ 167 des Neunten Buches) 
berücksichtigen.“ 

Artikel 9 

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 20225), das zuletzt durch […] ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 35a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Aufgabe und Ziele der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises so-
wie die Art der Leistungen richten sich nach § 90 und den Kapiteln 3 bis 6 des 
Teil 2 des Neunten Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf seelisch be-
hinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung 
finden.“ 

b) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Die Leistungen werden auf Antrag durch ein Persönliches Budget er-
bracht; § 29 des Neunten Buches gilt entsprechend.“ 

2. In § 45 Absatz 6 Satz 2 und 4 wird jeweils die Angabe „75“ durch die Angabe „76“ 
ersetzt. 

Artikel 10 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch … geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 35a wie folgt gefasst: 

„§ 35a Teilnahme an einem Persönlichen Budget nach § 29 des Neunten Buches“. 

b) Die Angabe zur Überschrift des Vierten Titels des Dritten Abschnitts des Vierten 
Kapitels wird wie folgt gefasst:  

„Vierter Titel Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen“. 

2. In § 7a Absatz 1 Satz 7 werden die Wörter „, insbesondere den gemeinsamen Ser-
vicestellen nach § 23 des Neunten Buches,“ gestrichen. 

3. § 13 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird das Wort „Zwölften“ durch das Wort „Neunten“ ersetzt. 

b) In Satz 5 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „und Räumlichkei-
ten“ eingefügt. 
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4. In § 20 Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „143“ durch die Angabe „226“ ersetzt 
und werden nach dem Wort „Heimarbeit“ die Wörter „oder bei einem anderen Leis-
tungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches“ eingefügt. 

5. In § 28 Absatz 1 Nummer 14 wird die Angabe „17 Abs. 2 bis 4“ durch die Angabe „29“ 
ersetzt. 

6. § 35a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 35a 

Teilnahme an einem Persönlichen Budget nach § 29 des Neunten Buches“. 

b) In Satz 1 werden die Wörter „Pflegebedürftige können“ durch die Wörter „Pflege-
bedürftigen werden“ und werden die Wörter „auch als Teil eines trägerübergrei-
fenden Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit 
der Budgetverordnung und § 159 des Neunten Buches erhalten“ durch die Wör-
ter „durch ein Persönliches Budget nach § 29 des Neunten Buches erbracht“ er-
setzt. 

c) In Satz 2 werden die Wörter „Der beauftragte Leistungsträger nach § 17 Abs. 4 
des Neunten Buches“ durch die Wörter „Der leistende Leistungsträger nach § 29 
Absatz 3 des Neunten Buches“ ersetzt. 

7. In § 36 Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „oder in einer Einrichtung“ die Wör-
ter „oder Räumlichkeiten“ eingefügt. 

8. Die Überschrift des Vierten Titels des Dritten Abschnitts des Vierten Kapitels wird wie 
folgt gefasst: 

„Vierter Titel 

Pauschalleistung für die Pflege von Menschen mit Behinderungen“. 

9. § 43a wird wie folgt gefasst: 

„§ 43a 

Inhalt der Leistungen 

Für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in einer stationären Einrichtung, in 
der die Teilhabe am Arbeitsleben, an Bildung oder die Soziale Teilhabe, die schuli-
sche Ausbildung oder die Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund des Ein-
richtungszwecks stehen (§ 71 Absatz 4), übernimmt die Pflegekasse zur Abgeltung 
der in § 43 Absatz 2 genannten Aufwendungen fünfzehn Prozent der nach den 
§§ 121 und 122 des Neunten Buches vereinbarten Vergütung. Die Aufwendungen der 
Pflegekasse dürfen im Einzelfall je Kalendermonat 266 Euro nicht überschreiten. Die 
Sätze 1 und 2 gelten auch für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in Räumlich-
keiten im Sinne des § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zwölften Buches (§ 71 Ab-
satz 4), die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches erhalten. Wird für die Tage, 
an denen die Pflegebedürftigen im Sinne der Sätze 1 und 3 zu Hause gepflegt und 
betreut werden, anteiliges Pflegegeld beansprucht, gelten die Tage der An- und Ab-
reise als volle Tage der häuslichen Pflege.“ 

10. § 71 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Stationäre Einrichtungen, in denen die Leistungen zur Medizinischen Rehabi-
litation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung oder zur Sozialen 
Teilhabe, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter 
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Menschen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung stehen, sowie Krankenhäu-
ser sind keine Pflegeeinrichtungen im Sinne des Absatzes 2. Für Räumlichkeiten im 
Sinne des § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Zwölften Buches, in denen Men-
schen mit Behinderungen wohnen, die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches 
erhalten, gilt Satz 1 entsprechend.“ 

Artikel 11 

Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 
2017 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 42 wird folgende Angabe zu § 42a eingefügt: 

„§ 42a Mehrbedarfe“. 

b) Nach der Angabe zu § 60 wird folgende Angabe zu § 60a eingefügt: 

„§ 60a Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen“. 

c) Nach der Angabe zu § 66 wird folgende Angabe zu § 66a eingefügt: 

„§ 66a Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen“. 

2. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt: 

„§ 42a 

Mehrbedarfe 

(1) Für Bedarfe, die nicht durch den Regelsatz abgedeckt sind, werden ergän-
zend zu den Mehrbedarfen nach § 30 die Mehrbedarfe nach den Absätzen 2 bis 4 
anerkannt. 

(2) Für Leistungsberechtigte mit Behinderungen, denen Hilfen zur Schulbildung 
oder Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung nach § 112 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Neunten Buches geleistet werden, wird ein Mehrbedarf von 35 
vom Hundert der maßgebenden Regelbedarfsstufe anerkannt. In besonderen Einzel-
fällen ist der Mehrbedarf nach Satz 1 über die Beendigung der dort genannten Leis-
tungen hinaus während einer angemessenen Einarbeitungszeit von bis zu 3 Monaten 
anzuerkennen. Der Mehrbedarf nach § 30 Absatz 1 Nummer 2 ist daneben nicht an-
zuwenden. 

(3) Für die Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in ei-
ner Werkstatt für behinderte Menschen nach § 56 des Neunten Buches, bei einem 
anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches oder im Rahmen ver-
gleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote wird ein Mehrbedarf anerkannt. 
Die Mehraufwendungen je Arbeitstag sind ein Dreißigstel des sich nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Sozialversicherungsentgeltverordnung in der jeweiligen Fassung ergeben-
den Betrags abzüglich der Eigenbeteiligung. Für die Höhe der Eigenbeteiligung ist 
der sich nach § [einzusetzen: Vorschrift des neu zu verkündenden RBEG] des Regel-
bedarfs-Ermittlungsgesetzes ergebende Betrag zugrunde zu legen. Für die Ermittlung 
des monatlichen Bedarfs sind 5 Arbeitstage pro Woche und 220 Arbeitstage pro Ka-
lenderjahr zugrunde zu legen.“ 

3. Nach § 60 wird folgender § 60a eingefügt: 
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„§ 60a 

Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen 

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt für Personen, die Leistungen nach diesem Kapi-
tel erhalten, ein zusätzlicher Betrag von bis zu 25 000 Euro für die Lebensführung 
und die Alterssicherung im Sinne von § 90 Absatz 3 Satz 2 als angemessen; § 90 
Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt.“ 

4. Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt: 

„§ 66a 

Sonderregelungen zum Einsatz von Vermögen 

Für Personen, die Leistungen nach diesem Kapitel erhalten, gilt ein zusätzlicher 
Betrag von bis zu 25 000 Euro für die Lebensführung und die Alterssicherung im Sin-
ne von § 90 Absatz 3 Satz 2 als angemessen, sofern dieser Betrag ganz oder über-
wiegend als Einkommen aus selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit der Leis-
tungsberechtigten während des Leistungsbezugs erworben wird; § 90 Absatz 3 
Satz 1 bleibt unberührt.“ 

5. § 82 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „25“ durch die Angabe „50“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Für Personen, die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten, ist ein Betrag 
in Höhe von 40 Prozent des Einkommens aus selbständiger und nichtselbständi-
ger Tätigkeit der Leistungsberechtigten abzusetzen, höchstens jedoch 65 Pro-
zent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28. Für Personen, die Leis-
tungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhalten, gilt Satz 1 bis 
zum 31. Dezember 2019 entsprechend.“ 

Artikel 12 

Weitere Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 
1. Januar 2018 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 56 wird wie folgt gefasst: 

„§ 56 (weggefallen)“. 

b) Der Angabe zu § 139 werden folgende Angabe angefügt: 

„§ 140 Übergangsregelung zur Erbringung von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel für die Zeit vom 1. Janu-
ar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 

Kapitel 17 Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. 

Dezember 2019 

§ 141 Teilhabe am Arbeitsleben 

Kapitel 18 Regelungen für die Gesamtplanung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezem-

ber 2019 

§ 142 Gesamtplanverfahren 
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§ 143 Instrumente der Bedarfsermittlung 

§ 144 Gesamtplankonferenz 

§ 144a Feststellung der Leistungen 

§ 145 Gesamtplan 

§ 146 Teilhabezielvereinbarung“. 

2. In § 54 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Leistungen der Eingliederungshilfe sind 
neben den Leistungen nach den §§ 26, 33, 41 und 55 des Neunten Buches“ durch 
die Wörter „Leistungen der Eingliederungshilfe sind neben den Leistungen nach 
§ 141 und neben den Leistungen nach §§ 26 und 55 des Neunten Buches in der am 
31. Dezember 2017 geltenden Fassung“ ersetzt. 

3. § 56 wird aufgehoben. 

4. § 63 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Leistungen der Hilfe zur Pflege werden auf Antrag auch als Teil eines 
Persönlichen Budgets ausgeführt. § 29 des Neunten Buches ist insoweit anzuwen-
den.“ 

5. In § 82 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „und Erhöhungsbeträge des Arbeits-
entgelt im Sinne von § 43 Satz 4 des Neunten Buches“ gestrichen. 

6. § 92 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. bei Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen nach § 58 
des Neunten Buches und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 des Neun-
ten Buches,“. 

7. Dem § 139 wird folgender § 140 angefügt: 

„§ 140 

Übergangsregelung zur Erbringung von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel für 
die Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2019 

(1) Die am 31. Dezember 2017 vereinbarten oder durch die Schiedsstellen fest-
gesetzten Vergütungen nach § 75 Absatz 3 Nummer 2 mit den Pauschalen für Unter-
kunft und Verpflegung (Grundpauschale) und für die Maßnahmen (Maßnahmepau-
schale) sowie einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Aus-
stattung (Investitionsbetrag) gelten, soweit sie die Erbringung von Leistungen nach 
dem Sechsten Kapitel zum Inhalt haben, bis zum 31. Dezember 2019 weiter. Werden 
nach dem [31. Dezember 2017] erstmals Vereinbarungen für Einrichtungen abge-
schlossen, sind als Basis die Vereinbarungen des Jahres [2017] von vergleichbaren 
Einrichtungen zugrunde zu legen. 

(2) Die am 31. Dezember 2017 geltenden Rahmenverträge im Sinne des § 79 in 
der am 31. Dezember 2017 geltenden Fassung bleiben, soweit sie die Erbringung 
von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel zum Inhalt haben, bis zum 31. Dezember 
2019 in Kraft.“ 

8. Dem § 140 werden die folgenden Kapitel 17 und 18 angefügt: 
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„Kapitel 17 

Regelungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die Zeit vom 1. Januar 
2018 bis zum 31. Dezember 2019 

§ 141 

Teilhabe am Arbeitsleben 

(1) Leistungen zur Beschäftigung erhalten Personen nach § 53, die die Voraus-
setzungen nach § 58 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches erfüllen.  

(2) Leistungen zur Beschäftigung umfassen 

1. Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen 
nach den §§ 58 und 62 des Neunten Buches, 

2. Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach den §§ 60 und 62 des Neunten 
Buches sowie 

3. Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61 des Neunten 
Buches. 

(3) Leistungen nach Absatz 2 umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die 
wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der 
Beschäftigung erforderlich sind. Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung ist, 
dass der Leistungsberechtigte das Hilfsmittel bedienen kann. Die Versorgung mit 
Hilfsmitteln schließt eine notwendige Unterweisung im Gebrauch und eine notwendi-
ge Instandhaltung oder Änderung ein. Die Ersatzbeschaffung des Hilfsmittels erfolgt, 
wenn sie infolge der körperlichen Entwicklung der Leistungsberechtigten notwendig 
ist oder das Hilfsmittel aus anderen Gründen ungeeignet oder unbrauchbar geworden 
ist. 

(4) Zu den Leistungen nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 gehört auch das Arbeits-
förderungsgeld nach § 59 des Neunten Buches. 

Kapitel 18 

Regelungen für die Gesamtplanung für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 
zum 31. Dezember 2019 

§ 142 

Gesamtplanverfahren 

(1) Das Gesamtplanverfahren ist nach den folgenden Maßstäben durchzufüh-
ren: 

1. Beteiligung der Leistungsberechtigten in allen Verfahrensschritten, beginnend mit 
der Beratung, 

2. Dokumentation der Wünsche der Leistungsberechtigten zu Ziel und Art der Leis-
tungen, 

3. Beachtung der Kriterien 

a) transparent, 

b) trägerübergreifend, 

c) interdisziplinär, 

d) konsensorientiert, 
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e) individuell, 

f) lebensweltbezogen, 

g) sozialraumorientiert und zielorientiert, 

4. Ermittlung des individuellen Bedarfes, 

5. Durchführung einer Gesamtplankonferenz, 

6. Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer in einer Gesamt-
plankonferenz unter Beteiligung betroffener Leistungsträger. 

(2) Am Gesamtplanverfahren wird auf Verlangen der Leistungsberechtigten eine 
Person ihres Vertrauens beteiligt. 

(3) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflegebedürftigkeit nach dem Elften Buch, 
soll der Träger der Eingliederungshilfe die zuständige Pflegekasse mit Zustimmung 
der Leistungsberechtigten informieren und am Gesamtplanverfahren beteiligen, so-
weit dies zur Feststellung der Leistungen nach § 54 und § 141 erforderlich ist. Beste-
hen im Einzelfall Anhaltspunkte, dass Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem Sieb-
ten Kapitel erforderlich sind, so soll der Träger dieser Leistungen mit Zustimmung der 
Leistungsberechtigten informiert und am Gesamtplanverfahren beteiligt werden, so-
weit dies zur Feststellung der Leistungen nach § 54 und § 141 erforderlich ist. 

(4) Bestehen Anhaltspunkte für einen Bedarf an notwendigem Lebensunterhalt, 
soll der Träger dieser Leistungen mit Zustimmung der Leistungsberechtigten infor-
miert und am Gesamtplanverfahren beteiligt werden, soweit dies zur Feststellung der 
Leistungen nach § 54 und § 141 erforderlich ist. 

§ 143 

Instrumente der Bedarfsermittlung 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe hat die Leistungen nach § 54 und § 141 
unter Berücksichtigung der Wünsche der Leistungsberechtigten festzustellen. Die 
Ermittlung des individuellen Bedarfes erfolgt durch ein Instrument, das sich an der In-
ternationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ori-
entiert. Das Instrument hat die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beein-
trächtigung der Aktivität und Teilhabe in den folgenden Lebensbereichen vorzusehen: 

1. Lernen und Wissensanwendung, 

2. allgemeine Aufgaben und Anforderungen, 

3. Kommunikation, 

4. Mobilität, 

5. Selbstversorgung, 

6. häusliches Leben, 

7. interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, 

8. bedeutende Lebensbereiche und 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere über das Instrument zur Bedarfsermittlung zu bestimmen. § 7 Absatz 2 des 
Neunten Buches bleibt unberührt. 
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§ 144 

Gesamtplankonferenz  

(1) Mit Zustimmung der Leistungsberechtigten kann der Träger der Eingliede-
rungshilfe eine Gesamtplankonferenz durchführen, um die Leistungen für Leistungs-
berechtigte nach § 54 und § 141 sicherzustellen. Die Leistungsberechtigten und die 
beteiligten Rehabilitationsträger können dem nach § 15 des Neunten Buches verant-
wortlichen Träger der Eingliederungshilfe die Durchführung einer Gesamtplankonfe-
renz vorschlagen. Von dem Vorschlag auf Durchführung einer Gesamtplankonferenz 
kann abgewichen werden, wenn der Träger der Eingliederungshilfe den maßgebli-
chen Sachverhalt schriftlich ermitteln kann oder der Aufwand zur Durchführung nicht 
in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der beantragten Leistung steht. 

(2) In einer Gesamtplankonferenz beraten der Träger der Eingliederungshilfe, 
der Leistungsberechtigte und beteiligte Leistungsträger gemeinsam auf der Grundla-
ge des Ergebnisses der Bedarfsermittlung mit den Leistungsberechtigten insbesonde-
re über 

1. die Stellungnahmen der beteiligten Leistungsträger und der gutachterlichen Stel-
lungnahme des Leistungserbringers bei Beendigung der Leistungen zur berufli-
chen Bildung nach § 57 des Neunten Buches, 

2. die Wünsche der Leistungsberechtigten nach § 9, 

3. den Beratungs- und Unterstützungsbedarf nach § 11, 

4. die Leistungserbringung. 

(3) Ist der Träger der Eingliederungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15 
des Neunten Buches soll er die Gesamtplankonferenz mit einer Teilhabeplankonfe-
renz nach § 20 des Neunten Buches verbinden. Ist der Träger der Eingliederungshilfe 
nicht Leistungsverantwortlicher nach § 15 des Neunten Buches, soll er nach § 19 Ab-
satz 5 des Neunten Buches den Leistungsberechtigten und den Rehabilitationsträ-
gern anbieten, mit deren Einvernehmen das Verfahren anstelle des leistenden Reha-
bilitationsträgers durchzuführen. 

(4) Beantragt eine leistungsberechtigte Mutter oder ein leistungsberechtigter Va-
ter Leistungen zur Deckung von Bedarfen bei der Versorgung und Betreuung eines 
eigenen Kindes oder mehrerer eigener Kinder, so ist eine Gesamtplankonferenz mit 
Zustimmung des Leistungsberechtigten durchzuführen. Bestehen Anhaltspunkte da-
für, dass diese Bedarfe durch Leistungen anderer Leistungsträger, durch das familiä-
re, freundschaftliche und nachbarschaftliche Umfeld oder ehrenamtlich gedeckt wer-
den können, so informiert der Träger der Eingliederungshilfe mit Zustimmung der 
Leistungsberechtigten die als zuständig angesehenen Leistungsträger, die ehrenamt-
lich tätigen Stellen und Personen oder die jeweiligen Personen aus dem persönlichen 
Umfeld und beteiligt sie an der Gesamtplankonferenz. 

§ 144a 

Feststellung der Leistungen 

(1) Nach Abschluss der Gesamtplankonferenz stellen der Träger der Eingliede-
rungshilfe und die beteiligten Leistungsträger ihre Leistungen nach den für sie gelten-
den Leistungsgesetzen innerhalb der Fristen nach §§ 14 und 15 des Neunten Buches 
fest. 

(2) Der Träger der Eingliederungshilfe erlässt auf Grundlage des Gesamtplans 
nach § 145 den Verwaltungsakt über die festgestellte Leistung nach § 54 und § 141. 
Der Verwaltungsakt enthält mindestens die bewilligten Leistungen und die jeweiligen 
Leistungsvoraussetzungen. Die Feststellungen über die Leistungen sind für den Er-
lass des Verwaltungsaktes bindend. Ist eine Gesamtplankonferenz durchgeführt wor-
den, sind deren Ergebnisse der Erstellung des Gesamtplans zu Grunde zu legen. Ist 
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der Träger der Eingliederungshilfe Leistungsverantwortlicher nach § 15 des Neunten 
Buches, sind die Feststellungen über die Leistungen für die Entscheidung nach § 15 
Absatz 3 des Neunten Buches bindend. 

(3) Wenn nach den Vorschriften zur Koordinierung der Leistungen nach Teil 1 
Kapitel 4 des Neunten Buches ein anderer Rehabilitationsträger die Leistungsverant-
wortung trägt, bilden die auf Grundlage der Gesamtplanung festgestellten Leistungen 
nach den § 54 und § 141 die für den Teilhabeplan erforderlichen Feststellungen nach 
§ 15 Absatz 2 des Neunten Buches. 

(4) In einem Eilfall erbringt der Träger der Eingliederungshilfe Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach den § 54 und § 141 vor Beginn der Gesamtplankonferenz 
vorläufig; der Umfang der vorläufigen Gesamtleistung bestimmt sich nach pflichtge-
mäßem Ermessen. 

§ 145 

Gesamtplan 

(1) Der Träger der Eingliederungshilfe stellt unverzüglich nach der Feststellung 
der Leistungen einen Gesamtplan insbesondere zur Durchführung der einzelnen 
Leistungen oder einer Einzelleistung auf.  

(2) Der Gesamtplan dient der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation 
des Teilhabeprozesses. Er geht der Leistungsabsprache nach § 12 vor. Er bedarf der 
Schriftform und soll regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren, überprüft und fortge-
schrieben werden. 

(3) Bei der Aufstellung des Gesamtplanes wirkt der Träger der Eingliederungs-
hilfe zusammen mit  

1. dem Leistungsberechtigten,  

2. einer Person ihres Vertrauens und  

3. den im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit  

a) dem behandelnden Arzt,  

b) dem Gesundheitsamt,  

c) dem Landesarzt,  

d) dem Jugendamt und  

e) den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit. 

(4) Der Gesamtplan enthält neben den Inhalten nach § 19 des Neunten Buches 
mindestens 

1. die im Rahmen der Gesamtplanung eingesetzten Verfahren und Instrumente so-
wie die Maßstäbe und Kriterien der Wirkungskontrolle einschließlich des Über-
prüfungszeitpunkts, 

2. die Aktivitäten der Leistungsberechtigten, 

3. die Feststellungen über die verfügbaren und aktivierbaren Selbsthilferessourcen 
des Leistungsberechtigten sowie über Art, Inhalt, Umfang und Dauer der zu er-
bringenden Leistungen, 

4. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 9 im Hinblick auf eine 
pauschale Geldleistung und 

5. die Erkenntnisse aus vorliegenden sozialmedizinischen Gutachten. 

(5) Der Träger der Eingliederungshilfe hat der leistungsberechtigten Person Ein-
sicht in den Gesamtplan zu gestatten. 
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§ 146 

Teilhabezielvereinbarung 

Der Träger der Eingliederungshilfe kann mit dem Leistungsberechtigten eine 
Teilhabezielvereinbarung zur Umsetzung der Mindestinhalte des Gesamtplanes oder 
von Teilen der Mindestinhalte des Gesamtplanes abschließen. Die Teilhabezielver-
einbarung wird für die Dauer des Bewilligungszeitraumes der Leistungen abgeschlos-
sen, soweit sich aus ihr nichts Abweichendes ergibt. Bestehen Anhaltspunkte dafür, 
dass die Vereinbarungsziele nicht oder nicht mehr erreicht werden, hat der Träger der 
Eingliederungshilfe die Teilhabezielvereinbarung anzupassen. Die Kriterien nach 
§ 142 Absatz 1 Nummer 3 gelten entsprechend.“ 

Artikel 13 

Weitere Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 
1. Januar 2020 

Das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 (weggefallen)“. 

b) Nach der Angabe zu § 27b wird folgende Angabe zu § 27c eingefügt: 

„§ 27c Sonderregelung für den Lebensunterhalt für minderjährige Leistungsberechtigte“. 

c) Die Angabe zu Kapitel 6 wird wie folgt gefasst: 

„Kapitel 6 (weggefallen)“. 

d) Die Angaben zu den §§ 53 bis 60 werden wie folgt gefasst: 

„§ 53 (weggefallen). 

§ 54 (weggefallen). 

§ 55 (weggefallen). 

§ 56 (weggefallen). 

§ 57 (weggefallen). 

§ 58 (weggefallen). 

§ 59 (weggefallen). 

§ 60 (weggefallen)“. 

e) Die Angabe zu § 60a wird gestrichen. 

f) Nach der Angabe zu § 74 werden folgende Angaben zum Kapitel 10 eingefügt: 

„Kapitel 10 Vertragsrecht 

§ 75 Allgemeine Grundsätze 

§ 76 Inhalt der Vereinbarungen 

§ 76a Zugelassene Pflegeeinrichtungen 

§ 77 Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung 

§ 77a Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 

§ 78 Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

§ 79 Kürzung der Vergütung 

§ 79a Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen 
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§ 80 Rahmenverträge 

§ 81 Schiedsstelle“. 

g) Die Angaben zu §§ 92a, 140, Kapitel 17 und 18 werden gestrichen. 

2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „mit den gemeinsamen Servicestellen der 
Rehabilitationsträger“ gestrichen. 

3. In § 8 wird Nummer 4 aufgehoben. 

4. In § 13 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Leistungen“ die Wörter „nach dem 
Fünften bis Neunten Kapitel“ eingefügt. 

5. § 14 wird aufgehoben. 

6. § 15 Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

7. In § 19 Absatz 3 werden die Wörter „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ 
gestrichen. 

8. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestrei-
ten können, jedoch einzelne im Haushalt erforderliche Tätigkeiten nicht verrichten 
können, erhalten auf Antrag einen angemessenen Zuschuss, wenn ihnen die Auf-
bringung der hierfür notwendigen Kosten nicht in voller Höhe zumutbar ist. Als ange-
messen gelten Aufwendungen, die üblicherweise als Anerkennung für unentgeltlich 
geleistete Hilfen und Unterstützungen oder zur Abgeltung des entsprechenden Auf-
wandes geleistet werden. Den Zuschuss erhält nicht, wer einen entsprechenden An-
spruch auf Leistungen nach § 78 des Neunten Buches hat.“ 

9. § 27b Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der notwendige Lebensunterhalt umfasst 

1. in Einrichtungen den darin erbrachten Lebensunterhalt, 

2. in stationären Einrichtungen zusätzlich den weiteren notwendigen Lebensunter-
halt. 

Der notwendige Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen entspricht dem Umfang 
der Bedarfe nach § 42 Nummer 1, 2 und 4 Buchstabe b).“ 

10. Folgender § 27c wird eingefügt: 

„§ 27c 

Sonderregelung für den Lebensunterhalt für minderjährige Leistungsberechtigte 

Leben minderjährige Leistungsberechtigte nach diesem Kapitel nicht in einer 
Wohnung nach § 42b Absatz 2 Satz 2 und werden ihnen zugleich Leistungen nach 
Teil 2 des Neunten Buches über Tag und Nacht erbracht, gilt § 27b entsprechend.“ 

11. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angaben „69“ durch die Angaben „152“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) § 42a Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden für Leistungsberechtigte, 
die das 15. Lebensjahr vollendet haben.“ 

c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) § 42a Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.“ 

12. In § 34a Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „dem Sechsten Kapitel“ durch die Wörter 
„Teil 2 des Neunten Buches“ ersetzt. 
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13. In § 39 Satz 3 Nummer 2 werden die Wörter „§ 53 behindert“ durch die Wörter „§ 99 
des Neunten Buches in Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem 
Maße eingeschränkt“ ersetzt. 

14. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird nach dem Wort „Kapitels“ das Komma gestrichen und die Wör-
ter „sowie Bedarfe nach § 42a,“ eingefügt. 

b) Nummer 4 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) bei Leistungsberechtigten, deren notwendiger Lebensunterhalt sich entspre-
chend § 27b Absatz 1 Nummer 2 bestimmt, in Höhe der durchschnittlichen 
an-gemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Ein-
personenhaushaltes im Bereich des nach § 46b zuständigen Trägers,“. 

15. § 42b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Für die Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung bei 

1. Leistungsberechtigten, die in einer Wohnung leben, gelten die Absätze 3 und 
4, 

2. Leistungsberechtigten, denen allein oder zu zweit ein persönlicher Wohn-
raum und zusätzliche Räumlichkeiten zur gemeinschaftlichen Nutzung über-
lassen werden, gilt Absatz 5 und 6, 

3. Leistungsberechtigten, die in anderen Räumlichkeiten als nach Nummer 1 
und 2 untergebracht sind und für die nicht § 42 Nummer 4 Buchstabe b an-
zuwenden ist, gilt Absatz 7. 

Wohnung im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 ist die Zusammenfassung mehrerer 
Räume, die von anderen Wohnungen oder Wohnräumen baulich getrennt sind 
und die in ihrer Gesamtheit alle für die Führung eines Haushalts notwendigen 
Einrichtungen, Ausstattungen und Räumlichkeiten umfassen. Persönlicher Wohn-
raum im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 ist ein Wohnraum, der Leistungsberech-
tigten allein oder zu zweit zur alleinigen Nutzung überlassen wird, und zusätzli-
che Räumlichkeiten sind Räume, die ihnen zusammen mit weiteren Personen zur 
gemeinsamen Nutzung überlassen werden, wenn der Nutzungsüberlassung von 
persönlichem Wohnraum und zusätzlichen Räumlichkeiten die Vorschriften des 
Gesetzes zur Regelung von Verträgen über Wohnraum mit Pflege- und Betreu-
ungsleistungen zugrunde liegen. Für die Anwendung von Satz 3 ist es unerheb-
lich, ob der die persönlichen Räumlichkeiten Überlassende auch die Leistungen 
zur Deckung von Bedarfen nach Teil 2 des Neunten Buches selbst erbringt oder 
Dritte diese Leistungen in dessen Auftrag erbringen.“ 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7. 

c) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 und 6 eingefügt: 

„(5) Für leistungsberechtigte Personen, die in Räumlichkeiten nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 leben, werden die tatsächlichen Aufwendungen für die Unter-
kunft, soweit sie angemessen sind, als Bedarf berücksichtigt für 

1. die persönlichen Räumlichkeiten, wenn sie allein bewohnt werden in voller 
Höhe, wenn sie von zwei Personen bewohnt werden jeweils hälftig, 

2. die persönlich genutzten Räumlichkeiten, die vollständig oder teilweise möb-
liert zur Nutzung überlassen werden, in der sich daraus ergebenden Höhe, 

3. die Räumlichkeiten, die vorrangig zur gemeinschaftlichen Nutzung der leis-
tungsberechtigten Person und anderer Bewohner bestimmt sind (Gemein-
schaftsräume), mit einem Anteil, der sich aus der Anzahl der vorgesehenen 
Nutzer bei gleicher Aufteilung ergibt. 
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Für die tatsächlichen Aufwendungen für die Heizung werden die auf die persönli-
chen Räumlichkeiten und Gemeinschaftsräume nach Satz 1 entfallenden Anteile 
als Bedarf anerkannt, soweit sie angemessen sind. Tatsächliche Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung nach den Satz 1 und 2 gelten als angemessen, wenn 
sie die Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen 
für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im örtlichen Zuständigkeitsbe-
reich des für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen 
Trägers nach § 46b nicht überschreiten. Überschreiten die tatsächlichen Aufwen-
dungen die Angemessenheitsgrenze nach Satz 3, können um bis zu 25 Prozent 
höhere als die angemessenen Aufwendungen anerkannt werden, wenn die leis-
tungsberechtigte Person die höheren Aufwendungen durch einen Mietvertrag mit 
gesondert ausgewiesenen Miet- und Mietnebenkosten nachweist und diese im 
Verhältnis zu vergleichbaren Wohnformen angemessen sind. Werden in Mietver-
trägen Aufwendungen für Haushaltsstrom, Gebühren für Telekommunikation so-
wie Gebühren für den Zugang zu Rundfunk, Fernsehen und Internet als Bedarfe 
für Unterkunft berücksichtigt, sind diese nach der Anzahl der in einer baulichen 
Einheit lebenden Personen zu gleichen Teilen aufzuteilen und jeweils getrennt 
auszuweisen. 

(6) Übersteigen die Aufwendungen für die Unterkunft nach Absatz 4 den der 
Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang und hat der für die Aus-
führung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständige Träger Anhaltspunkte da-
für, dass ein anderer Leistungsträger diese Aufwendungen ganz oder teilweise 
zu übernehmen verpflichtet ist, wirkt er auf eine sachdienliche Antragstellung bei 
diesem Träger hin. Übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen die Angemes-
senheitsgrenze nach Absatz 5 Satz 4 um mehr als 25 Prozent, umfassen die 
Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches auch diese Aufwendungen, solange 
eine Senkung der Aufwendungen insbesondere durch einen Wechsel der Räum-
lichkeiten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 nicht möglich ist.“ 

16. § 52 Absatz 5 wird aufgehoben. 

17. Die Überschrift zum Sechsten Kapitel wird wie folgt gefasst: 

„Kapitel 6 

weggefallen.“ 

18. Die §§ 53 bis 60a werden aufgehoben. 

19. In § 63b Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „dem Zwölften Buch“ durch die Wörter 
„Teil 2 des Neunten Buches“ ersetzt. 

20. In § 67 Satz 2 werden nach dem Wort „Achten“ die Wörter „und Neunten“ eingefügt. 

21. § 71 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Buches“ die Wörter „sowie den Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches“ eingefügt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Die Leistungen der Altenhilfe sind mit den übrigen Leistungen dieses Bu-
ches, den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch, den 
Leistungen der örtlichen Altenhilfe und der kommunalen Infrastruktur zur 
Vermeidung sowie Verringerung der Pflegebedürftigkeit und der Inanspruch-
nahme der Leistungen der Eingliederungshilfe zu verzahnen. Die Ergebnisse 
der Teilhabeplanung und Gesamtplanung nach dem Neunten Buch sind zu 
berücksichtigen.“ 

22. In § 72 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 eingefügt: 
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„(6) Die Blindenhilfe wird neben Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches er-
bracht.“ 

23. Kapitel 10 wird wie folgt gefasst: 

„Kapitel 10 

Vertragsrecht 

§ 75 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Der Träger der Sozialhilfe darf Leistungen nach dem Siebten bis Neunten 
Kapitel mit Ausnahme der Leistungen der häuslichen Pflege, soweit diese gemäß 
§ 64 durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe stehen, oder als Nachbar-
schaftshilfe übernommen werden, durch Dritte (Leistungserbringer) nur erbringen, 
soweit eine schriftliche Vereinbarung zwischen einem Leistungserbringer und dem für 
den ansässigen Leistungserbringer zuständigen Träger der Sozialhilfe besteht. Die 
Vereinbarung kann auch zwischen dem Träger der Sozialhilfe und dem Verband, 
dem der Leistungserbringer angehört, geschlossen werden. Die Vereinbarungen sind 
für alle übrigen Träger der Sozialhilfe bindend. Die Vereinbarungen müssen den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen 
und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Sie sind vor Beginn der 
jeweiligen Wirtschaftsperiode für einen zukünftigen Zeitraum abzuschließen (Verein-
barungszeitraum); nachträgliche Ausgleiche sind nicht zulässig. Die Ergebnisse sind 
den Leistungsberechtigten in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 

(2) Sind geeignete Leistungserbringer vorhanden, soll der Träger der Sozialhilfe 
zur Erfüllung seiner Aufgaben eigene Angebote nicht neu schaffen. Geeignet ist ein 
Leistungserbringer, der unter Sicherstellung der Grundsätze des § 9 Absatz 1 die 
Leistungen wirtschaftlich und sparsam erbringen kann. Die durch den Leistungser-
bringer geforderte Vergütung ist wirtschaftlich angemessen, wenn sie im Vergleich mit 
der Vergütung vergleichbarer Einrichtungen im unteren Drittel liegt (externer Ver-
gleich). In den externen Vergleich sind die im Einzugsbereich tätigen Leistungser-
bringer einzubeziehen. Tariflich vereinbarte Vergütungen sowie entsprechende Ver-
gütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen sind grundsätzlich als wirtschaft-
lich anzusehen. 

(3) Sind mehrere Leistungserbringer im gleichen Maße geeignet, hat der Träger 
der Sozialhilfe Vereinbarungen vorrangig mit Leistungserbringern abzuschließen, de-
ren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung nicht hö-
her ist als die anderer Leistungserbringer. 

(4) Besteht eine schriftliche Vereinbarung, ist der Leistungserbringer im Rahmen 
des vereinbarten Leistungsangebotes verpflichtet, Leistungsberechtigte aufzunehmen 
und zu betreuen. 

(5) Der Träger der Sozialhilfe darf die Leistungen durch Leistungserbringer, mit 
denen keine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, nur erbringen, soweit 

1. dies nach der Besonderheit des Einzelfalles geboten ist, 

2. der Leistungserbringer ein schriftliches Leistungsangebot vorlegt, die für den In-
halt einer Vereinbarung § 76 gelten, 

3. der Leistungserbringer sich schriftlich verpflichtet, die Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Qualität der Leistungserbringung zu beachten, 
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4. die Vergütung für die Erbringung der Leistungen nicht höher ist als die Vergü-
tung, die der Träger der Sozialhilfe mit anderen Leistungserbringern für ver-
gleichbare Leistungen vereinbart hat. 

Die allgemeinen Grundsätze der Absätze 1 bis 4 und 6 sowie die Vorschriften zum 
Inhalt der Vereinbarung (§ 76), zur Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 
(§ 77a), zur Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung (§ 78), zur Kürzung der Vergü-
tung (§ 79) und zur außerordentlichen Kündigung der Vereinbarung (§ 79a) gelten 
entsprechend. 

(6) Der Leistungserbringer hat gegen den Träger der Sozialhilfe einen Anspruch 
auf Vergütung der gegenüber dem Leistungsberechtigten erbrachten Leistungen. 

§ 76 

Inhalt der Vereinbarungen 

(1) In der schriftlichen Vereinbarung mit Erbringern von Leistungen nach dem 
Siebten bis Neunten Kapitel sind zu regeln: 

1. Inhalt, Umfang und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen (Leis-
tungsvereinbarung) sowie 

2. die Vergütung der Leistung (Vergütungsvereinbarung). 

(2) In der Leistungsvereinbarung sind als wesentliche Leistungsmerkmale ins-
besondere aufzunehmen: 

1. die betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers, 

2. der zu betreuende Personenkreis, 

3. Art, Ziel und Qualität der Leistung, 

4. die Festlegung der personellen Ausstattung, 

5. die Qualifikation des Personals sowie 

6. die erforderliche sächliche Ausstattung. 

(3) Die Vergütungsvereinbarung besteht mindestens aus 

1. der Grundpauschale für Unterkunft und Verpflegung, 

2. der Maßnahmepauschale sowie 

3. einem Betrag für betriebsnotwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung 
(Investitionsbetrag). 

Förderungen aus öffentlichen Mitteln sind anzurechnen. Die Maßnahmepauschale ist 
nach Gruppen für Leistungsberechtigte mit vergleichbarem Bedarf sowie bei Leistun-
gen der häuslichen Pflegehilfe für die gemeinsame Inanspruchnahme durch mehrere 
Leistungsberechtigte zu kalkulieren. Abweichend von Satz 1 können andere geeigne-
te Verfahren zur Vergütung und Abrechnung der Leistung unter Beteiligung der Inte-
ressenvertretungen der Menschen mit Behinderungen vereinbart werden. 

§ 76a 

Zugelassene Pflegeeinrichtungen 

(1) Bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 72 des Elften Buches 
richten sich Art, Inhalt, Umfang und Vergütung 

1. der ambulanten und teilstationären Pflegeleistungen, 

2. der Leistungen der Kurzzeitpflege, 



 - 161 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

3. der vollstationären Pflegeleistungen, 

4. der Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung und 

5. der Zusatzleistungen in Pflegeheimen 

nach dem Achten Kapitel des Elften Buches, soweit die Vereinbarung nach dem Ach-
ten Kapitel des Elften Buches im Einvernehmen mit dem Träger der Sozialhilfe getrof-
fen worden ist und nicht nach dem Siebten Kapitel weitergehende Leistungen zu er-
bringen sind. 

(2) Der Träger der Sozialhilfe ist zur Übernahme gesondert berechneter Investi-
tionskosten nach dem Elften Buch nur verpflichtet, soweit die zuständige Landesbe-
hörde ihre Zustimmung nach § 82 Absatz 3 Satz 3 des Elften Buches erteilt oder der 
Träger der Sozialhilfe mit dem Träger der Einrichtung eine entsprechende Vereinba-
rung nach dem Zehnten Kapitel über die gesondert berechneten Investitionskosten 
nach § 82 Absatz 4 des Elften Buches getroffen hat. 

§ 77 

Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung 

(1) Der Leistungserbringer oder der Träger der Sozialhilfe haben die jeweils an-
dere Partei schriftlich zu Verhandlungen über den Abschluss einer Vereinbarung ge-
mäß § 76 aufzufordern. Bei einer Aufforderung auf Abschluss einer Folgevereinba-
rung sind die Verhandlungsgegenstände zu benennen. Die Aufforderung durch den 
Leistungsträger kann an einen unbestimmten Kreis von Leistungserbringern gerichtet 
werden. Auf Verlangen einer Partei sind geeignete Nachweise zu den Verhandlungs-
gegenständen vorzulegen. 

(2) Kommt es nicht innerhalb von drei Monaten, nachdem eine Partei zu Ver-
handlungen aufgefordert wurde, zu einer schriftlichen Vereinbarung, so kann jede 
Partei hinsichtlich der strittigen Punkte die gemeinsame Schiedsstelle anrufen. Die 
Schiedsstelle hat unverzüglich über die strittigen Punkte zu entscheiden. Gegen die 
Entscheidung der Schiedsstelle ist der Rechtsweg zu den Sozialgerichten gegeben, 
ohne dass es eines Vorverfahrens bedarf. Die Klage ist nicht gegen die Schiedsstelle, 
sondern gegen den Verhandlungspartner zu richten. 

(3) Vereinbarungen und Schiedsstellenentscheidungen treten zu dem darin be-
stimmten Zeitpunkt in Kraft. Wird in einer Vereinbarung ein Zeitpunkt nicht bestimmt, 
wird die Vereinbarung mit dem Tag ihres Abschlusses wirksam. Festsetzungen der 
Schiedsstelle werden, soweit keine Festlegung erfolgt ist, rückwirkend mit dem Tag 
wirksam, an dem der Antrag bei der Schiedsstelle eingegangen ist. Soweit in den Fäl-
len des Satz 3 während des Schiedsstellenverfahrens der Antrag geändert wurde, ist 
auf den Tag abzustellen, an dem der geänderte Antrag bei der Schiedsstelle einge-
gangen ist. Ein jeweils vor diesem Zeitpunkt zurückwirkendes Vereinbaren oder Fest-
setzen von Vergütungen ist in den Fällen der Sätze 1 bis 4 nicht zulässig. 

§ 77a 

Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung 

(1) Mit der Vergütungsvereinbarung gelten alle während des Vereinbarungszeit-
raums entstandenen Ansprüche des Leistungserbringers auf Vergütung der Leistung 
als abgegolten. 

(2) Einer Erhöhung der Vergütung aufgrund von Investitionsmaßnahmen, die 
während des laufenden Vereinbarungszeitraums getätigt werden, muss der Träger 
der Sozialhilfe zustimmen, soweit er der Maßnahme zuvor dem Grunde und der Höhe 
nach zugestimmt hat. 
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(3) Bei unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen der Annahmen, die der 
Vergütungsvereinbarung oder der Entscheidung der Schiedsstelle über die Vergütung 
zugrunde lagen, sind die Vergütungen auf Verlangen einer Vertragspartei für den lau-
fenden Vereinbarungszeitraum neu zu verhandeln. Für eine Neuverhandlung gelten 
die Vorschriften zum Verfahren und Inkrafttreten (§ 77) entsprechend. 

(4) Nach Ablauf des Vereinbarungszeitraums gelten die vereinbarten oder durch 
die Schiedsstelle festgesetzten Vergütungen bis zum Inkrafttreten einer neuen Vergü-
tungsvereinbarung weiter. 

§ 78 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung 

(1) Die Träger der Sozialhilfe oder ein von diesem beauftragter Dritter prüft in 
angemessenen Zeiträumen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der vereinbarten Leis-
tungen der Leistungserbringer. Das Recht zur Doppelprüfung aus einem besonderen 
Anlass bleibt unberührt. Zur Vermeidung von Doppelprüfungen arbeiten die Träger 
der Sozialhilfe mit den Leistungsträgern nach Teil 2 des Neunten Buches, mit den für 
die Heimaufsicht zuständigen Behörden sowie mit dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung zusammen. 

(2) Die Prüfung erfolgt ohne vorherige Ankündigung und erstreckt sich auf In-
halt, Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit der er-
brachten Leistungen. Die Unterlagen der Buchführung sind vom Prüfungsrecht um-
fasst. 

(3) Der Träger der Sozialhilfe hat den Leistungserbringer über das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich zu unterrichten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Leistungsbe-
rechtigten in einer wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 

§ 79 

Kürzung der Vergütung 

(1) Hält ein Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertraglichen (vereinbar-
ten) Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht ein, ist die vereinbarte Vergütung für 
die Dauer der Pflichtverletzung entsprechend zu kürzen. Über die Höhe des Kür-
zungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien Einvernehmen herzustellen. Kommt 
eine Einigung nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Vertragspartei die 
Schiedsstelle. Für das Verfahren bei Entscheidungen durch die Schiedsstelle gilt § 77 
Absatz 2 und 3 entsprechend. 

(2) Der Kürzungsbetrag ist an den Träger der Sozialhilfe bis zu der Höhe zu-
rückzuzahlen, in der die Leistung vom Träger der Sozialhilfe erbracht worden ist, und 
im Übrigen an den Leistungsberechtigten zurückzuzahlen. 

(3) Der Kürzungsbetrag kann nicht über die Vergütungen refinanziert werden. 
Darüber hinaus besteht hinsichtlich des Kürzungsbetrags kein Anspruch auf Nach-
verhandlung gemäß § 77a Absatz 2. 

§ 79a 

Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen 

Der Träger der Sozialhilfe kann die Vereinbarungen mit einem Leistungserbringer 
fristlos kündigen, wenn ihm ein Festhalten an den Vereinbarungen aufgrund einer 
groben Verletzung einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung durch die Ver-
tragspartei nicht mehr zumutbar ist. Eine grobe Pflichtverletzung liegt insbesondere 
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dann vor, wenn in der Prüfung nach § 78 oder auf andere Weise festgestellt wird, 
dass 

1. Leistungsberechtigte infolge der Pflichtverletzung zu Schaden kommen, 

2. gravierende Mängel bei der Leistungserbringung vorhanden sind, 

3. dem Leistungserbringer nach heimrechtlichen Vorschriften die Betriebserlaubnis 
entzogen ist, 

4. dem Leistungserbringer der Betrieb untersagt wird oder 

5. der Leistungserbringer nicht erbrachte Leistungen gegenüber dem Leistungsträ-
ger abrechnet. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform. § 59 des Zehnten Buches bleibt unberührt. 

§ 80 

Rahmenverträge 

(1) Die überörtlichen Träger der Sozialhilfe und die örtlichen Träger der Sozial-
hilfe im Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers schließen mit den Vereini-
gungen der Leistungserbringer gemeinsam und einheitlich Rahmenverträge zu den 
Vereinbarungen nach § 76 ab. Die Rahmenverträge bestimmen 

1. die nähere Abgrenzung den Vergütungspauschalen und -beträgen nach § 76 zu-
grunde zu legenden Kostenarten und -bestandteile sowie die Zusammensetzung 
der Investitionsbeträge nach § 76, 

2. den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und Zusammensetzung der Maß-
nahmepauschalen, die Merkmale für die Bildung von Gruppen mit vergleichba-
rem Bedarf nach § 76 Absatz 3 Satz 3 sowie die Zahl der zu bildenden Gruppen, 

3. die Festlegung von Personalrichtwerten oder anderen Methoden zur Festlegung 
der personellen Ausstattung, 

4. die Grundsätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung 
einschließlich der Wirksamkeit der Leistungen sowie Inhalt und Verfahren zur 
Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen und 

5. das Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen. 

Für Leistungserbringer, die einer Kirche oder Religionsgemeinschaft des öffentlichen 
Rechts oder einem sonstigen freigemeinnützigen Träger zuzuordnen sind, können die 
Rahmenverträge auch von der Kirche oder Religionsgemeinschaft oder von dem 
Wohlfahrtsverband abgeschlossen werden, dem der Leistungserbringer angehört. In 
den Rahmenverträgen sollen die Merkmale und Besonderheit der jeweiligen Leistun-
gen berücksichtigt werden. 

(2) Die durch Landesrecht bestimmten maßgeblichen Interessenvertretungen 
der Menschen mit Behinderungen wirken bei der Erarbeitung und Beschlussfassung 
der Rahmenverträge mit. 

(3) Die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die 
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände und die Bundesvereinigungen 
der Leistungserbringer vereinbaren gemeinsam und einheitlich Empfehlungen zum 
Inhalt der Rahmenverträge nach Absatz 1. 

(4) Kommt es nicht innerhalb von sechs Monaten nach schriftlicher Aufforderung 
durch die Landesregierung zu einem Rahmenvertrag, kann die Landesregierung 
durch Rechtsverordnung die Inhalte regeln. 
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§ 81 

Schiedsstelle 

(1) Für jedes Land oder für Teile eines Landes wird eine Schiedsstelle gebildet. 

(2) Die Schiedsstelle besteht aus Vertretern der Leistungserbringer und Vertre-
tern der örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe in gleicher Zahl sowie ei-
nem unparteiischen Vorsitzenden. 

(3) Die Vertreter der Leistungserbringer und deren Stellvertreter werden von den 
Vereinigungen der Leistungserbringer bestellt. Bei der Bestellung ist die Trägervielfalt 
zu beachten. Die Vertreter der Träger der Sozialhilfe und deren Stellvertreter werden 
von diesen bestellt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von werden von 
den beteiligten Organisationen gemeinsam bestellt. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, werden sie durch Los bestimmt. Soweit beteiligte Organisationen keinen Ver-
treter bestellen oder im Verfahren nach Satz 3 keine Kandidaten für das Amt des 
Vorsitzenden und des Stellvertreters benennen, bestellt die zuständige Landesbehör-
de auf Antrag einer der beteiligten Organisationen die Vertreter und benennt die Kan-
didaten. 

(4) Die Mitglieder der Schiedsstelle führen ihr Amt als Ehrenamt. Sie sind an 
Weisungen nicht gebunden. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Entscheidungen 
werden mit der Mehrheit der Mitglieder getroffen. Ergibt sich keine Mehrheit, ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere über 

1. die Zahl der Schiedsstellen, 

2. die Zahl der Mitglieder und deren Bestellung, 

3. die Amtsdauer und Amtsführung, 

4. die Erstattung der baren Auslagen und die Entschädigung für den Zeitaufwand 
der Mitglieder der Schiedsstelle, 

5. die Geschäftsführung, 

6. das Verfahren, 

7. die Erhebung und die Höhe der Gebühren, 

8. die Verteilung der Kosten sowie 

9. die Rechtsaufsicht 

zu bestimmen.“ 

24. In § 82 Absatz 3a wird Satz 2 aufgehoben. 

25. Dem § 89 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bestehen neben den Bedarfen für Leistungen nach diesem Buch gleichzeitig Bedar-
fe für Leistungen nach dem Teil 2 des Neunten Buches, so ist das über der Einkom-
mensgrenze liegende Einkommen nur zur Hälfte zu berücksichtigen.“ 

26. § 90 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. eines sonstigen Vermögens, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung 
oder Erhaltung eines Hausgrundstücks im Sinne der Nummer 8 bestimmt ist, so-
weit dieses Wohnzwecken von Menschen mit erheblichen Teilhabeeinschrän-
kungen im Sinne von § 99 des Neunten Buches, oder von blinden (§ 72) oder 
pflegebedürftigen Menschen (§ 61) dient oder dienen soll und dieser Zweck 
durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,“. 

27. § 92 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 92 

Einkommenseinsatz beschränkt auf die häusliche Ersparnis 

(1) Erhält eine Person, die nicht in einer Wohnung nach § 42a Absatz 2 Satz 2 
lebt, Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Fünften, Siebten bis Neunten Kapitel oder 
Leistungen für ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen, kann die Aufbringung 
der Mittel für die Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel von ihr und den üb-
rigen in § 19 Absatz 3 genannten Personen verlangt werden, soweit Aufwendungen 
für den häuslichen Lebensunterhalt erspart werden. 

(2) Darüber hinaus soll in angemessenem Umfang die Aufbringung der Mittel 
aus dem gemeinsamen Einkommen der leistungsberechtigten Person und ihres nicht 
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners verlangt werden, wenn die leis-
tungsberechtigte Person auf voraussichtlich längere Zeit Leistungen in einer stationä-
ren Einrichtung bedarf. Bei der Prüfung, welcher Umfang angemessen ist, ist auch 
der bisherigen Lebenssituation des im Haushalt verbliebenen, nicht getrennt leben-
den Ehegatten oder Lebenspartners sowie der im Haushalt lebenden minderjährigen 
unverheirateten Kinder Rechnung zu tragen. 

(3) Hat ein anderer als ein nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtiger nach 
sonstigen Vorschriften Leistungen für denselben Zweck zu erbringen, wird seine Ver-
pflichtung durch Absatz 2 nicht berührt. Soweit er solche Leistungen erbringt, kann 
abweichend von Absatz 2 von den in § 19 Absatz 3 genannten Personen die Aufbrin-
gung der Mittel verlangt werden.“ 

28. § 92a wird aufgehoben. 

29. In § 93 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „und des § 92 Abs. 1“ gestrichen. 

30. In § 94 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „behindert im Sinne von § 53 oder“ sowie 
die Wörter „Sechstes und“ gestrichen. 

31. § 97 Absatz 3 Nummer 1 wird aufgehoben. 

32. § 118 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ er-
setzt. 

c) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 4 folgende Nummer 5 angefügt: 

„5. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume von ihnen Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach Teil 2 des Neunten Buches bezogen werden oder 
wurden.“ 

33. In § 121 Nummer 1 wird Buchstabe c aufgehoben. 

34. § 122 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden die Wörter „Sechsten und“ gestrichen. 

b) Nummer 3 wird aufgehoben. 

35. § 128c Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sowie sonstige Hilfen zur Sicherung 
der Unterkunft, getrennt nach Leistungsberechtigten, 

a) die in einer Wohnung 

aa) allein leben, 

bb) die im Haushalt mit Verwandten ersten und zweiten Grades leben, 

cc) die in einer Wohngemeinschaft leben, 

b) bei Leistungsberechtigten, die nicht in einer Wohnung leben zusätzlich nach 
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aa) allein lebend, 

bb) mit einer weiteren Person lebend,“. 

36. § 140 wird aufgehoben. 

37. Die Kapitel 17 und 18 werden aufgehoben. 

Artikel 14 

Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2163) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 9 Absatz 2 werden im Satzteil vor Nummer 1 die Wörter „§ 17 Absatz 2 bis 4 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der Budgetverordnung“ durch 
die Wörter „§ 29 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

2. In § 25d Absatz 3 Nummer 5 werden die Wörter „und Erhöhungsbeträge des Arbeits-
entgelts im Sinne von § 43 Satz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ gestri-
chen. 

3. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Beschädigte erhalten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach 
den §§ 49 bis 55 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie im Eingangsver-
fahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen 
nach § 57 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und entsprechende Leistungen 
bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „zur Teilhabe am Arbeitsleben 
einschließlich der Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungs-
bereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen“ durch die 
Wörter „nach Absatz 1“ ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „50“ durch die Angabe „70“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „54“ durch die Angabe „74“ ersetzt. 

dd) In Nummer 5 wird die Angabe „53“ durch die Angabe „73“ ersetzt. 

4. § 26a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Teil 1 Kapitel 6“ durch die Wörter „Teil 1 Kapitel 
11“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Buchstabe b werden die Wörter „§ 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 47 
Abs. 1“ durch die Wörter „§ 66 Absatz 1 Satz 1 oder § 67 Absatz 1“ ersetzt. 

5. § 27d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „behinderte Menschen“ durch die Wör-
ter „Menschen mit Behinderungen“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b wird die Angabe im Klammerzusatz 
„31“ durch die Angabe „47“ ersetzt. 
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Artikel 15 

Weitere Änderung des Bundesversorgungsgesetzes zum 1. Ja-
nuar 2020 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 26c Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Bei der Festsetzung der Einkommensgrenze tritt an die Stelle des Grundbe-
trages nach § 25e Absatz 1 Nummer 1 ein Grundbetrag 

1. in Höhe von 4,25 Prozent des Bemessungsbetrages in den Fällen der Hilfe zur 
Pflege in einer stationären oder teilstationären Einrichtung, wenn sie voraussicht-
lich auf längere Zeit erforderlich ist, sowie bei der häuslichen Pflege von Pflege-
bedürftigen der Pflegegrade 2 und 3, 

2. in Höhe von 8,5 Prozent des Bemessungsbetrages bei dem Pflegegeld für Pfle-
gebedürftige des Pflegegrades 4. 

Der Familienzuschlag beträgt 40 Prozent des Grundbetrages des § 25e Absatz 1 
Nummer 1. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 beträgt der Familienzuschlag für 
den nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner die Hälfte des Grundbe-
trages des Satzes 1 Nummer 1, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner blind oder 
behindert im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung des 
§ 90 Absatz 2 Nummer 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind.“ 

2. § 27d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach Absatz 1 
Nummer 3 gilt Teil 2 Kapitel 1 bis 7 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt. Für die übrigen 
Hilfen in besonderen Lebenslagen nach Absatz 1 gelten die §§ 47, 49 bis 52, das 
Achte Kapitel und die §§ 72, 74 und 88 Absatz 2 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch entsprechend. Die Leistungen nach Absatz 1 sind unter Berücksichti-
gung der Lage der Beschädigten oder Hinterbliebenen zu erbringen.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Für den Einsatz von Einkommen und Vermögen bei der Erbringung der 
Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gelten an-
stelle des § 25c Absatz 1 und 2 sowie der §§ 25d bis 25f die Bestimmungen des 
Teils 2 Kapitel 9 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch mit folgender Maßgabe: 
Abweichend von § 136 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist ein 
Beitrag zu den Aufwendungen aufzubringen, wenn das Einkommen nach § 135 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch überwiegend 

1. aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbstständigen 
Tätigkeit erzielt wird und 100 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 
Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch übersteigt oder 

2. aus einer nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erzielt wird und 
90 Prozent der jährlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch übersteigt oder 

3. aus Renteneinkünften erzielt wird und 75 Prozent der jährlichen Bezugsgrö-
ße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch übersteigt. 

Für den Einsatz von Vermögen gilt § 25c Absatz 3 entsprechend.“ 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
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„(6) Bei der Festsetzung der Einkommensgrenze tritt in den Fällen der Blin-
denhilfe nach § 72 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch an die Stelle des 
Grundbetrages nach § 25e Absatz 1 Nummer 1 ein Grundbetrag in Höhe von 
8,5 Prozent des Bemessungsbetrages. Der Familienzuschlag beträgt 40 Prozent 
des Grundbetrages des § 25e Absatz 1 Nummer 1. Für den nicht getrennt leben-
den Ehegatten oder Lebenspartner beträgt der Familienzuschlag 2,13 Prozent 
des Bemessungsbetrages, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner blind oder 
behindert im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Durchführung 
des § 90 Absatz 2 Nummer 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind.“ 

d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Für den Einsatz von Einkommen bei der Erbringung der Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gilt § 150 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch entsprechend.“ 

Artikel 16 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Nummer 14 Buchstabe b Doppelbuchstabe ee) wird die Angabe „21“ durch die 
Angabe „38“ ersetzt. 

2. § 4 Nummer 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe e wird die Angabe „111“ durch die Angabe „194“ ersetzt. 

b) In Buchstabe f wird die Angabe „142“ durch die Angabe „225“ ersetzt. 

c) Buchstabe h wird wie folgt gefasst: 

„h) Einrichtungen mit denen eine Vereinbarung nach § 123 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch oder nach § 76 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
besteht,“. 

d) In Buchstabe k wird das Wort „oder“ gestrichen 

e) Buchstabe l wird wie folgt gefasst: 

„l) Einrichtungen, bei denen im vorangegangenen Kalenderjahr die Betreuungs- 
oder Pflegekosten in mindestens 25 Prozent der Fälle von den gesetzlichen 
Trägern der Sozialversicherung, den Trägern der Sozialhilfe, den Trägern 
der Eingliederungshilfe oder der für die Durchführung der Kriegsopferversor-
gung zuständigen Versorgungsverwaltung einschließlich der Träger der 
Kriegsopferfürsorge ganz oder zum überwiegenden Teil vergütet worden 
sind, oder“. 

f) Die folgenden Buchstaben m und n werden eingefügt: 

„m) Einrichtungen, bei denen die Kosten durch Mittel aus der Leistungsform des 
Persönlichen Budgets nach § 29 Absatz 1 bis 4 des Neuntes Buch Sozialge-
setzbuch vergütet worden sind, 

n) Einrichtungen, deren Leistungen aus einer pauschalen Geldleistung nach 
§ 116 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vergütet worden 
sind,“. 

g) In Satz 2 wird die Angabe „l“ durch die Angabe „n“ ersetzt. 

3. In Nummer 19 Buchstabe b Satzteil vor Doppelbuchstabe aa wird die Angabe „143“ 
durch die Angabe „226“ ersetzt. 
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Artikel 17 

Änderungen weiterer Vorschriften in Zusammenhang mit Artikel 2 

(1) Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 80 Absatz 1 Nummer 4 wird das Wort „Schwerbehinderter“ durch die Wörter 
„schwerbehinderter Menschen einschließlich der Förderung des Abschlusses von In-
klusionsvereinbarungen nach § 83 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

2. In § 88 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird folgende 
Nummer 5 angefügt: 

„5. Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen.“ 

3. Dem § 92 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Gleiches gilt für die Eingliederung schwerbehinderter Menschen nach § 80 Absatz 1 
Nummer 4.“ 

(2) § 14 der Werkstättenverordnung vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1365), die zu-
letzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 

Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte 

Die Werkstatt hat den Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 13 Absatz 1 
Satz 1 eine angemessene Mitbestimmung und Mitwirkung durch Werkstatträte sowie den 
Frauenbeauftragten eine angemessene Interessenvertretung zu ermöglichen.“ 

(3) Die Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Der Ausweis ist als Identifikationskarte nach dem in der Anlage zu dieser 
Verordnung abgedruckten Muster 5 auszustellen.“ 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „6 Abs. 1 Nr. 14 des Straßenverkehrsgesetzes 
oder entsprechender straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“ durch die Wörter 
„146 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird fol-
gende Nummer 8 angefügt: 

„8. aHS wenn der schwerbehinderte Mensch wegen einer Störung der Hörfunk-
tion mindestens einen Grad der Behinderung von 70 und wegen einer Stö-
rung des Sehvermögens einen Grad der Behinderung von 100 hat.“ 

(4) Die Versorgungsmedizin-Verordnung vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412), 
die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 3 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Die Verbände von Menschen mit Behinderungen und Berechtigten nach dem 
sozialen Entschädigungsrecht auf Bundesebene erhalten ein Mitberatungsrecht im 
Beirat. Der Deutsche Behindertenrat benennt dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hierzu zwei sachverständige Personen für den Zeitraum der Berufungsperi-
ode des Beirats. Er berücksichtigt dabei die Anliegen von Verbänden, die die Belange 
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von Berechtigten nach dem sozialen Entschädigungsrecht vertreten, auch soweit sie 
nicht Mitglieder des Deutschen Behindertenrates sind. Das Mitberatungsrecht bein-
haltet auch das Recht zur Anwesenheit bei der Beschlussfassung. Absatz 5 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. Die Geschäftsordnung des Beirats gilt auch für die vom Deut-
schen Behindertenrat benannten Personen.“ 

2. Die Anlage zu § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Im Inhaltsverzeichnis der Anlage zu § 2 wird die Angabe zu Teil D Nummer 3 wie 
folgt gefasst: 

„3. (aufgehoben)“. 

b) Teil D Nummer 3 wird aufgehoben. 

Artikel 18 

Änderungen weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2018 

(1) In § 10 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 
vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, 
werden die Wörter „18, 44 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 und § 53“ durch die Wörter „31, 64 Absatz 1 
Nummer 3 bis 6 und § 73“ ersetzt. 

(2) § 13 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I 
S. 1467, 1468), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „57“ durch „82“ ersetzt. 

2. In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „64“ durch „82“ ersetzt. 

(3) Das Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), das zuletzt durch 
[...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 51 Absatz 1 wird die Angabe „36“ durch „52“ ersetzt. 

2. In § 95 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „64“ durch „86“ ersetzt. 

(4) In § 1 Nummer 2 und in § 2 Nummer 2 Satz 2 der Rechtsnormen des Tarifver-
trags zur Regelung eines Mindestlohns für pädagogisches Personal vom 15. November 
2011 in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 2 vom 27. Januar 2015 vom 10. De-
zember 2015 (BAnz. AT 22.12.2015 V1) wird jeweils die Angabe „35“ durch „51“ ersetzt. 

(5) Das Betriebsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. 
September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 32 wird die Angabe „94“ durch die Angabe „177“ ersetzt. 

2. In § 52 wird die Angabe „97 Abs. 1“ durch die Angabe „180 Absatz 1“ ersetzt. 

3. In § 59a wird die Angabe „97 Abs. 2“ durch die Angabe „180 Absatz 2“ ersetzt. 

(6) Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 
(BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 10 wird die Angabe „138“ durch die Angabe „221“ ersetzt. 

2. In § 2a Absatz 1 Nummer 3a wird die Angabe „94, 95 und 139“ durch die Angabe 
„177, 178 und 222“ ersetzt. 

3. In § 10 Satz 1 wird die Angabe „139“ durch die Angabe „222“ ersetzt. 

4. In § 83 Absatz 3 wird die Angabe „94, 95 und 139“ durch die Angabe „177, 178 und 
222“ ersetzt. 
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(7) In § 51 Absatz 1 Nummer 7 des Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch [...] geändert 
worden ist, wird die Angabe „69“ durch die Angabe „152“ ersetzt. 

(8) § 3a Absatz 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3818), das zuletzt durch [...] geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 wird die Angabe „145 Abs. 1 Satz 1“ durch die Wörter „228 Absatz 1 Satz 1“ 
ersetzt. 

2. In Satz 2 wird die Angabe „145“ durch die Angabe „228“ ersetzt. 

(9) In § 10 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 
vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, 
werden die Wörter „18, 44 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 sowie § 53“ durch die Wörter „31, 64 
Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 sowie § 73“ ersetzt. 

(10) In § 6 Absatz 1 Satz 3 des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz 
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1677), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird 
die Angabe „47, 48“ durch die Angabe „67, 68“ ersetzt. 

(11) In § 17 Absatz 2 Satz 4 des Bundesanstalt Post-Gesetzes vom 14. September 
1994 (BGBl. I S. 2325), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird die Angabe „93 bis 
100“ durch die Angabe „176 bis 183“ ersetzt. 

(12) Das BfAI-Personalgesetz vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2370), das durch 
[...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 7 Absatz 1 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

2. In § 8 Absatz 4 wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ ersetzt. 

(13) § 68 Nummer 3 Buchstabe c der Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch [...] ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„c) Inklusionsprojekte im Sinne des § 215 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch, wenn mindestens 40 Prozent der Beschäftigten besonders betroffene schwer-
behinderte Menschen im Sinne des § 215 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch sind; auf die Quote werden psychisch kranke Menschen im Sinne des § 215 
Absatz 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch angerechnet,“. 

(14) In § 2 Nummer 3 des Stromsteuergesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 
2000 I S. 147), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird die Angabe „136“ durch die 
Angabe „219“ ersetzt. 

(15) In § 65 Absatz 1 Nummer 1, 2 Buchstabe a, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird jeweils 
die Angabe „69“ durch die Angabe „152“ ersetzt. 

(16) § 6 des Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), das 
zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „136“ durch die Angabe „219“ ersetzt. 

2. In Absatz 9 Satz 2 wird die Angabe „35 Abs.“ durch die Angabe „51 Absatz“ ersetzt. 

(17) Die Verordnung zur Kriegsopferfürsorge vom 16. Januar 1979 (BGBl. I S. 80), die 
zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5“ durch die 
Wörter „164 Absatz 4 Satz 1 Nummer 5“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 1 wird die Angabe „34 Abs. 2“ durch die Angabe „50 Absatz 3“ 
ersetzt. 

bb) In Nummer 2 Satz 3 wird die Angabe „34 Abs. 3 Satz 4 bis 6“ durch die Wör-
ter „50 Absatz 4 Satz 5 bis 8“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4“ durch die Wörter „164 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 4“ ersetzt. 

2. In § 15 wird die Angabe „33 Abs. 7“ durch die Angabe „49 Absatz 7“ ersetzt. 

3. § 25 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Befugnis zur Mitnahme einer Begleitperson ist gesondert ärztlich zu be-
gründen, es sei denn, die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson gemäß 
§ 229 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ist nachgewiesen durch einen 
entsprechenden Bescheid der nach § 152 Absatz 4 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch zuständigen Behörde oder durch einen Ausweis nach § 152 Absatz 5 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch mit einem Vermerk nach § 3 Absatz 2 der 
Schwerbehindertenausweisverordnung.“ 

(18) Die Werkstättenverordnung vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1365), die zuletzt 
durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „136 Abs. 2“ durch die Angabe „219 Absatz 2“ er-
setzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Ein Tätigwerden des Fachausschusses nach dieser Verordnung unter-
bleibt, soweit ein Teilhabeplanverfahren nach den §§ 18 bis 23 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch durchgeführt wird.“ 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „38a“ durch „55“ ersetzt. 

3. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „136“ durch die Angabe „219“ ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „136 Abs. 2“ durch die Angabe „219 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „Integrationsprojekt (§ 132“ durch die 
Angabe „Inklusionsprojekt (§ 215“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „40 Abs. 3 Satz 2“ durch die Wörter „57 Absatz 3 
Satz 2“ und wird die Angabe „(§ 40 Abs. 3 Satz 3“ durch die Wörter „(§ 57 
Absatz 3 Satz 3“ ersetzt. 

5. In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „136“ durch die Angabe „219“ ersetzt. 

6. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „136 Abs. 1 Satz 2 und § 138“ durch die Wörter 
„219 Absatz 1 Satz 2 und § 221“ ersetzt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „138“ durch die Angabe „221“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Angabe „41 Abs. 3 Satz 3 und 4“ durch die Angabe „58 
Absatz 3 Satz 2 und 3“, die Angabe „41 Abs. 3“ durch die Angabe „58 Ab-
satz 3“, die Angabe „138 Abs. 2“ durch die Angabe „221 Absatz 2“ und die 
Angabe „43“ durch die Angabe „59“ ersetzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „138 Abs. 2“ durch die Angabe „221 
Absatz 2“ ersetzt. 

bb) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „138“ durch die Angabe „221“ ersetzt. 

d) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „142“ durch die Angabe „225“ ersetzt. 

7. In § 13 Absatz 2 werden die Wörter „136 Abs. 1 Satz 2 und § 138“ durch die Wörter 
„219 Absatz 1 Satz 2 und § 221“ ersetzt. 

8. In § 14 wird die Angabe „139“ durch die Angabe „222“ ersetzt. 

9. In § 15 Absatz 2 wird die Angabe „137 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2“ durch die Wörter „220 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt. 

10. In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „136“ durch die Angabe „219“ ersetzt. 

11. § 20 wird aufgehoben. 

(19) Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1297), die 
durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „138 Abs. 1“ durch die Angabe „221 Absatz 1“ und 
die Angabe „139“ durch die Angabe „222“ ersetzt. 

2. In § 4 Absatz 3 wird die Angabe „36“ durch „52“ ersetzt. 

3. In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „36“ durch „52“ ersetzt. 

(20) Die Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung vom 28. März 1988 
(BGBl. I S. 484), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 

„5. Leistungen zur Deckung eines Teils der Aufwendungen für ein Budget für 
Arbeit.“ 

2. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird die Angabe „71“ durch die Angabe „154“ ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden die Wörter „71 Abs. 1 Satz 2 und § 72“ durch die 
Wörter „154 Absatz 1 Satz 2 und § 155“ ersetzt. 

cc) In Buchstabe e werden die Wörter „81 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, 4 
und 5 und Abs. 5 Satz 1“ durch die Wörter „164 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1, 4 und 5 und Absatz 5 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „33 Abs. 3 Nr. 3“ durch die Wörter „49 Absatz 3 
Nummer 4“ ersetzt. 

3. In § 16 wird die Angabe „104 Abs. 3“ durch die Angabe „187 Absatz 3“ ersetzt. 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird das Wort „Integrationsprojekten“ durch das 
Wort „Inklusionsprojekten“ ersetzt. 

b) In Absatz 1b wird die Angabe „38a Abs. 3“ durch die Angabe „55 Absatz 3“ er-
setzt. 

5. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „102 Abs. 5 Satz 2“ durch die Angabe „185 
Absatz 6 Satz 2“ und die Angabe „102 Abs. 6 Satz 3“ durch die Angabe „185 Ab-
satz 7 Satz 3“ setzt. 
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6. In § 26 Absatz 2 werden die Angabe „81 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 und 5 und 
Abs. 5“ durch die Angabe „164 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 und 5 
und Absatz 5“, die Angabe „§ 71“ durch die Angabe „§ 154“, die Angabe „§ 71 Abs. 1 
Satz 2 und § 72“ durch die Angabe „§§ 154 Absatz 1 Satz 2 und 155“ ersetzt. 

7. In § 26a wird die Angabe „71 Abs. 1“ durch die Angabe „154 Absatz 1“ ersetzt. 

8. In § 26b wird die Angabe „68 Abs. 4 durch die Angabe „151 Absatz 4“ ersetzt. 

9. § 27 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Arbeitgeber können Zuschüsse zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen er-
halten, die mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen verbunden 
sind, der nach Art oder Schwere seiner Behinderung im Arbeits- und Berufsleben be-
sonders betroffen ist (§ 155 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) oder im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkann-
ten Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter im 
Sinne des § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder in Teilzeit (§ 158 Ab-
satz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch) beschäftigt wird, vor allem, wenn ohne 
diese Leistungen das Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde.“ 

10. In § 27a wird die Angabe „2“ durch die Angabe „3“ und die Angabe „113“ durch die 
Angabe „196“ ersetzt. 

11. § 28a wird wie folgt gefasst: 

„§ 28a 

Leistungen an Inklusionsprojekte 

Inklusionsprojekte im Sinne des Kapitels 11 des Teils 3 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch können Leistungen für Aufbau, Erweiterung, Modernisierung und 
Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und besonderen 
Aufwand erhalten.“ 

12. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „102 Abs. 2 Satz 6“ durch die Wörter „185 
Absatz 2 Satz 6“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „102 Abs. 1“ durch die Angabe „185 Ab-
satz 1“ ersetzt. 

13. In § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „136“ durch die Angabe „219“ 
ersetzt. 

14. In § 31 Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe „142“ durch die Angabe „225“ ersetzt. 

15. In § 41 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „72“ durch die Angabe „155“ ersetzt. 

16. § 46 wird wie folgt gefasst: 

„§ 46 

Übergangsregelungen 

Abweichend von § 41 können Mittel des Ausgleichsfonds verwendet werden zur 
Förderung von Inklusionsbetrieben und -abteilungen nach dem Kapitel 11 des Teils 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, die nicht von öffentlichen Arbeitgebern im 
Sinne des § 154 Absatz 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch geführt werden, 
soweit die Förderung bis zum 31. Dezember 2003 bewilligt worden ist, sowie für die 
Förderung von Einrichtungen nach § 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6, soweit 
Leistungen als Zinszuschüsse oder Zuschüsse zur Deckung eines Miet- oder Pacht-
zinses für bis zum 31. Dezember 2004 bewilligte Projekte erbracht werden.“ 
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(21) Die Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „69 Abs. 5“ durch die Angabe „152 Absatz 5“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a“ durch die 
Wörter „234 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird die Angabe „145“ durch die Angabe „228“ ersetzt. 

bb) In Nummer 7 werden die Wörter „146 Absatz 1 Satz 1“ durch die Wörter „229 
Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „146 Absatz 2“ durch die Angabe „229 Absatz 2“ er-
setzt. 

3. § 3a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „145 Abs. 1 Satz 3“ durch die Wörter „228 
Absatz 2 Satz 1“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben. 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „nach Löschung des Vermerks durch das 
Finanzamt“ gestrichen. 

4. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „69 Abs. 1 und 4“ durch die Wörter „152 Absatz 1 
und 4“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „69 Abs. 2“ durch die Angabe „152 Absatz 2“ und 
die Angabe „69 Abs. 5“ durch die Angabe „152 Absatz 5“ ersetzt. 

5. In § 7 wird die Angabe „69 Abs. 5“ durch die Angabe „152 Absatz 5“ ersetzt. 

(22) Die Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. April 1990 (BGBl. I S. 811), die durch [...] geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „94 Abs. 6 Satz 4“ durch die Wörter „177 Ab-
satz 6 Satz 4“ ersetzt. 

2. In § 22 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „97 Abs. 8“ durch die Angabe „180 Absatz 8“ 
ersetzt. 

3. In § 23 wird die Angabe „94 Abs. 1 Satz 3“ durch die Wörter „177 Absatz 1 Satz 3“ 
ersetzt. 

4. In § 24 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „94 Abs. 6 Satz 4“ durch die Wörter „177 
Absatz 6 Satz 4“ ersetzt. 

(23) In § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) werden die Wörter „Gemeinsame Servicestel-
len“ gestrichen. 
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Artikel 19 

Änderungen weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2020 

(1) Das Heimgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 2001 
(BGBl. I S. 2970), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Absatz 1 Satz 3 Nummer 8 wird die Angabe „75 Abs. 3“ durch die Angabe „76 
Absatz 1“ ersetzt. 

2. In § 13 Absatz 4 wird die Angabe „75 Abs. 3“ durch die Angabe „76 Absatz 1“ ersetzt. 

3. In § 16 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „75 Abs. 3“ durch die Angabe „76 Absatz 1“ 
ersetzt. 

4. In § 17 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „75 Abs. 3“ durch die Angabe 
„76 Absatz 1“ ersetzt. 

(2) In § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 
vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2975) wird die Angabe „75 Absatz 3“ durch die An-
gabe „76 Absatz 1“ ersetzt. 

(3) In § 29 Absatz 2 Nummer 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch [...] geändert 
worden ist, wird die Angabe „80“ wird durch die Angabe „81“ ersetzt. 

(4) In § 24 Satz 3 des Altenpflegegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird 
die Angabe „75 Abs. 3“ durch die Angabe „76 Absatz 1“ ersetzt. 

(5) § 193 Absatz 3 Nummer 4 des Versicherungsvertragsgesetz vom 23. November 
2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten und Siebten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und Empfänger von Leistungen nach Teil 2 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind für die Dauer dieses Leistungsbezugs und 
während Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs von weniger als einem 
Monat, wenn der Leistungsbezug vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat.“ 

(6) Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom 20. De-
zember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Absatz 6a Satz 2 wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt entsprechend für Empfänger von Leistungen nach dem Dritten, Vierten 
und Siebten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, für Empfänger von Leis-
tungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und für Empfänger lau-
fender Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes.“ 

2. § 24 Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. mit Ablauf des Vortages, an dem ein anderweitiger Anspruch auf Absicherung im 
Krankheitsfall begründet wird oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt in 
einen anderen Staat verlegt wird, bei Versicherungspflichtigen nach § 2 Absatz 1 
Nummer 7; dies gilt nicht für Mitglieder, die Empfänger von Leistungen nach dem 
Dritten, Vierten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder 
Empfänger von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind.“ 

(7) § 15 Absatz 3 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2319), das zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(3) In Verträgen mit Verbrauchern, die Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen, müssen die Vereinbarungen den aufgrund des 
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Teil 2 Kapitel 8 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch getroffenen Regelungen entspre-
chen. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Leistungen für den Lebensun-
terhalt nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind 
nicht Bestandteil der Verträge. Der Unternehmer kann durch Verträge nach Satz 1 keine 
Vollmacht oder sonstigen Zugriff auf ein Bankkonto erlangen, auf das Leistungen nach 
dem Dritten oder Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch eingehen.“ 

(8) In § 2 Absatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch […] geändert worden 
ist, wird nach den Wörtern „3 bis 7“ das Wort „ist“ durch das Wort „sind“ ersetzt und wer-
den nach den Wörtern „das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch“ die Wörter „und Teil 2 des 
Neunten Buchs Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

Artikel 20 

Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung 

Die Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 
Februar 1975 (BGBl. I S. 433), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 6 wird die Angabe „26“ durch die Angabe „42“ ersetzt. 

2. In § 8 wird die Angabe „33 und 55“ durch die Angabe „49 und 76“ ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „26, 33 und 55“ durch „42, 49 und 76“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „26, 33 und 55“ durch die Angabe „42, 49 und 76“ 
ersetzt. 

4. In § 10 Absatz 1 wird die Angabe „26, 33 und 55“ durch die Angabe „42, 49 und 76“ 
ersetzt. 

5. In § 13a Satz 1 wird die Angabe „33 und 41“ durch die Angabe „49 und 58“ ersetzt. 

6. In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „33 und 41“ durch die Angabe „49 und 58“ 
ersetzt. 

Artikel 21 

Änderung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 

Die Werkstätten-Mitwirkungsverordnung vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 1297) wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 39 die folgenden Angaben zum 
Abschnitt 4a eingefügt: 

„Abschnitt 4a Frauenbeauftragte 

§ 39a Aufgaben und Rechtsstellung 

§ 39b Wahlen und Amtszeit“. 

2. § 1 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Mitbestimmung und die Mitwirkung der in § 138 Ab-
satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch genannten Menschen mit Behinderun-
gen (Werkstattbeschäftigte) in Werkstattangelegenheiten und die Interessenvertre-
tung der in Werkstätten beschäftigten behinderten Frauen durch Frauenbeauftragte.“ 

3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Werkstattrat besteht in Werkstätten mit in der Regel 

bis zu 200 Wahlberechtigten aus drei Mitgliedern, 

201 bis 400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern, 

401 bis 700 Wahlberechtigten aus sieben Mitgliedern, 

701 bis 1.000 Wahlberechtigten aus neun Mitgliedern, 

1001 bis 1.500 Wahlberechtigten aus elf Mitgliedern und 

mehr als 1.500 Wahlberechtigten aus 13 Mitgliedern.“ 

4. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

(1) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitwirkungsrecht: 

1. Darstellung und Verwendung des Arbeitsergebnisses, insbesondere Höhe der 
Grund- und Steigerungsbeträge, unter Darlegung der dafür maßgeblichen wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhältnisse auch in leichter Sprache, 

2. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften, 

3. Weiterentwicklung der Persönlichkeit und Förderung des Übergangs auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt, 

4. Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitskleidung, Arbeitsablauf und Arbeitsumge-
bung sowie von Sanitär- und Aufenthaltsräumen, Einführung neuer Arbeitsverfah-
ren, 

5. dauerhafte Umsetzung Beschäftigter im Arbeitsbereich auf einen anderen Ar-
beitsplatz, wenn die Betroffenen eine Mitwirkung des Werkstattrates wünschen, 

6. Verpflegung, 

7. Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie neuer technischer Anla-
gen, Einschränkung, Stilllegung oder Verlegung der Werkstatt oder wesentlicher 
Teile der Werkstatt, grundlegende Änderungen der Werkstattorganisation und 
des Werkstattzwecks. 

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten ein Mitbestimmungsrecht: 

1. Ordnung und Verhalten der Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbereich einschließ-
lich Aufstellung und Änderung einer Werkstattordnung, 

2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen, Zeiten für die Erhaltung und 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit, 
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage und die damit zusam-
menhängende Regelung des Fahrdienstes, vorübergehende Verkürzung oder 
Verlängerung der üblichen Arbeitszeit, 
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3. Arbeitsentgelte, insbesondere Aufstellung und Änderung von Entlohnungsgrund-
sätzen, Festsetzung der Steigerungsbeträge und vergleichbarer leistungsbezo-
gener Entgelte, Zeit, Ort und Art der Auszahlung sowie Gestaltung der Arbeits-
entgeltbescheinigungen, 

4. Grundsätze für den Urlaubsplan, 

5. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Werkstattbeschäftigten zu überwachen, 

6. Grundsätze für die Fort- und Weiterbildung, 

7. soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten. 

(3) Die Werkstatt hat den Werkstattrat in den Angelegenheiten, in denen er ein 
Mitwirkungsrecht oder ein Mitbestimmungsrecht hat, vor Durchführung der Maßnah-
me rechtzeitig, umfassend und in angemessener Weise zu unterrichten und anzuhö-
ren. Beide Seiten haben auf ein Einvernehmen hinzuwirken. Lässt sich Einverneh-
men nicht herstellen, kann jede Seite die Vermittlungsstelle anrufen. 

(4) In Angelegenheiten der Mitwirkung nach Absatz 1 entscheidet die Werkstatt 
unter Berücksichtigung des Einigungsvorschlages endgültig. 

(5) Kommt in Angelegenheiten der Mitbestimmung nach Absatz 2 keine Eini-
gung zustande und handelt es sich nicht um Angelegenheiten, die nur einheitlich für 
Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können und die Gegen-
stand einer Vereinbarung mit dem Betriebs- oder Personalrat oder einer sonstigen 
Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, entscheidet die Vermittlungsstelle endgül-
tig. 

(6) Soweit Angelegenheiten im Sinne der Absätze 1 oder 2 nur einheitlich für 
Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte geregelt werden können und soweit sie Ge-
genstand einer Vereinbarung mit dem Betriebs- oder Personalrat oder einer sonsti-
gen Mitarbeitervertretung sind oder sein sollen, haben die Beteiligten auf eine einver-
nehmliche Regelung hinzuwirken. Die ergänzende Vereinbarung besonderer behin-
dertenspezifischer Regelungen zwischen Werkstattrat und Werkstatt bleiben unbe-
rührt. Unberührt bleiben auch weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen der 
Beteiligung in den Angelegenheiten des Absatzes 1.“ 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Vermittlungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle ersetzt in den Angele-
genheiten nach § 5 Absatz 1 sowie in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 2, 
die nur einheitlich für Arbeitnehmer und Werkstattbeschäftigte geregelt werden 
können, nicht die Entscheidung der Werkstatt. Bis dahin ist die Durchführung der 
Maßnahme auszusetzen. Das gilt auch in den Fällen des § 5 Absatz 5 und 6. 
Fasst die Vermittlungsstelle in den Angelegenheiten nach § 5 Absatz 1 innerhalb 
von zwölf Tagen keinen Beschluss für einen Einigungsvorschlag, gilt die Ent-
scheidung der Werkstatt.“ 

6. Dem § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Dem Wahlvorstand muss mindestens eine wahlberechtigte Frau angehören.“ 

7. In § 32 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Werkstattrats“ die Wörter „und die 
Frauenbeauftragte“ eingefügt. 

8. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und werden 
die folgenden Wörter angefügt: 
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„in Werkstätten mit mehr als 700 Wahlberechtigten auch die Stellvertretung.“ 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „zehn Tage“ durch die Angabe „15 Tage“ 
ersetzt. 

9. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das gleiche gilt für die Kosten, die durch die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen nach § 37 Absatz 4 oder durch die Interessenvertretung 
auf Bundes- oder Landesebene entstehen.“ 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „aus dem Fachpersonal“ gestrichen. 

10. Nach § 39 wird folgender Abschnitt 4a eingefügt: 

„Abschnitt 4a 

Frauenbeauftragte 

§ 39a 

Aufgaben und Rechtsstellung 

(1) Die Frauenbeauftragte vertritt die Interessen der in der Werkstatt beschäftig-
ten behinderten Frauen gegenüber der Werkstattleitung, insbesondere in den Berei-
chen Gleichstellung von Frauen und Männern, Vereinbarkeit von Familie und Be-
schäftigung sowie Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung o-
der Gewalt. Werkstattleitung und Frauenbeauftragte sollen in der Regel einmal im 
Monat zu einer Besprechung zusammen treten. 

(2) Über Maßnahmen, die Auswirkungen in den in Absatz 1 genannten Berei-
chen haben können, unterrichtet die Werkstattleitung die Frauenbeauftragte rechtzei-
tig, umfassend und in angemessener Weise. Beide Seiten erörtern diese Maßnah-
men mit dem Ziel des Einvernehmens. 

(3) Die Frauenbeauftragte hat das Recht, an den Sitzungen des Werkstattrates 
und an den Werkstattversammlungen (§ 9) teilzunehmen und dort zu sprechen. 

(4) Die §§ 37, 38 und 39 gelten für die Frauenbeauftragte und die Stellvertreterin 
entsprechend. 

(5) Die Stellvertreterin vertritt die Frauenbeauftragte im Verhinderungsfall. Dar-
über hinaus kann die Frauenbeauftragte ihre Stellvertreterin zu bestimmten Aufgaben 
heranziehen. § 37 gilt für die Stellvertreterin entsprechend. 

§ 39b 

Wahlen und Amtszeit 

(1) Die Wahlen der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterin sollen zusam-
men mit den Wahlen zum Werkstattrat stattfinden. Wahlberechtigt sind alle Frauen, 
die auch zum Werkstattrat wählen dürfen (§ 10). Wählbar sind alle Frauen, die auch 
in den Werkstattrat gewählt werden können (§ 11). 

(2) Wird zeitgleich der Werkstattrat gewählt, soll der Wahlvorstand für die Wahl 
des Werkstattrates auch die Wahl der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterin 
vorbereiten und durchführen. Anderenfalls beruft die Werkstatt eine Versammlung der 
wahlberechtigten Frauen ein, in der ein Wahlvorstand und dessen Vorsitzende ge-
wählt werden. Auch drei wahlberechtigte Frauen können zu dieser Versammlung ein-
laden. Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten die §§ 14 bis 28 ent-
sprechend. 
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(3) Für die Amtszeit gilt § 29 entsprechend. Das Amt der Frauenbeauftragten er-
lischt mit Ablauf der Amtszeit, Niederlegung des Amtes, Ausscheiden aus der Werk-
statt, Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses oder erfolgreicher 
Wahlanfechtung. Bei Erlöschen wird die Stellvertreterin zur Frauenbeauftragten. Wird 
das Amt der Stellvertreterin frei, rückt aus der Vorschlagliste die Bewerberin mit der 
nächsthöheren Stimmenzahl nach. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Kön-
nen die Ämter der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterin aus der Vorschlagslis-
te nicht mehr besetzt werden, erfolgt eine außerplanmäßige Wahl der Frauenbeauf-
tragten und der Stellvertreterin. § 12 Absatz 2 gilt entsprechend.“ 

Artikel 22 

Änderung der Frühförderungsverordnung 

Die Frühförderungsverordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 998) wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 1 wird die Angabe „30“ durch „46“ ersetzt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Der Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. weitere Leistungen (§ 6a).“ 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die erforderlichen Leistungen werden unter Inanspruchnahme von fachlich ge-
eigneten interdisziplinären Frühförderstellen, von nach Landesrecht unter Sicher-
stellung der Interdisziplinarität zugelassenen Einrichtungen und von sozialpädiat-
rischen Zentren unter Einbeziehung des sozialen Umfelds der Kinder ausge-
führt.“ 

c) Satz 3 wird aufgehoben. 

3. In § 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Interdisziplinäre Frühförderstellen“ die Wör-
ter „und nach Landesrecht unter Sicherstellung der Interdisziplinarität zugelassene 
Einrichtungen“ eingefügt. 

4. In § 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Leistungen durch Sozialpädiatrische Zentren werden in der Regel in ambulanter, und 
in begründeten Einzelfällen in mobiler Form oder in Kooperation mit Frühförderstellen 
erbracht.“ 

5. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „30“ durch „46“ ersetzt. 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Medizinisch-therapeutische Leistungen, insbesondere physikalische Thera-
pie, Physiotherapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie sowie Ergothera-
pie, soweit sie auf Grund des Förder- und Behandlungsplans nach § 7 erfor-
derlich sind.“ 

c) Die folgenden Sätze werden angefügt: 
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„Die Erbringung von medizinisch-therapeutischen Leistungen im Rahmen der 
Komplexleistung Frühförderung richtet sich grundsätzlich nicht nach den Vorga-
ben der Heilmittelrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Medizi-
nisch-therapeutische Leistungen werden im Rahmen der Komplexleistung 
Frühförderung nach Maßgabe und auf der Grundlage des Förder-und Behand-
lungsplans erbracht.“ 

6. In § 6 wird die Angabe „56“ durch „79“ ersetzt. 

7. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 

„§ 6a 

Weitere Leistungen 

Weitere Leistungen der Komplexleistung Frühförderung sind insbesondere 

1. die Beratung, Unterstützung und Begleitung der Erziehungsberechtigten als me-
dizinisch-therapeutische Leistung nach § 5 Absatz 2, 

2. offene, niedrigschwellige Beratungsangebote für Eltern, die ein Entwicklungsrisi-
ko bei ihrem Kind vermuten. Dieses Beratungsangebot soll vor der Einleitung der 
Eingangsdiagnostik in Anspruch genommen werden können, 

3. Leistungen zur Sicherstellung der Interdisziplinarität, diese sind insbesondere 

a) Durchführung regelmäßiger interdisziplinärer Team- und Fallbesprechungen, 
auch der im Wege der Kooperation eingebundenen Mitarbeiter, 

b) die Dokumentation von Daten und Befunden, 

c) die Abstimmung und den Austausch mit anderen, das Kind betreuenden In-
stitutionen, 

d) Fortbildung und Supervision, 

4. mobil aufsuchende Hilfen für die Erbringung heilpädagogischer und medizinisch-
therapeutischer Leistungen außerhalb von interdisziplinären Frühförderstellen 
und Sozialpädiatrischen Zentren. 

Für die mobile Form der Frühförderung kann es sowohl fachliche als auch organisato-
rische Gründe geben, etwa unzumutbare Anfahrtswege in ländlichen Gegenden. Eine 
medizinische Indikation ist somit nicht die notwendige Voraussetzung für die mobile 
Erbringung der Komplexleistung Frühförderung.“ 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Die interdisziplinären Frühförder-
stellen“ die Wörter „, nach Landesrecht unter Sicherstellung der Interdisziplinari-
tät zugelassene Einrichtungen“ und nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Im Förder- und Behandlungsplan sind die benötigten Leistungskompo-
nenten zu benennen, und es ist zu begründen, warum diese in der besonderen 
Form der Komplexleistung nur interdisziplinär erbracht werden können.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

9. In § 8 Absatz 2 wird nach den Wörtern „interdisziplinären Frühförderstellen“ die Wör-
ter „, sowie der nach Landesrecht unter Sicherstellung der Interdisziplinarität zugelas-
senen Einrichtungen“ eingefügt. 

10. § 9 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 9 

Teilung der Kosten der Komplexleistung 

Die Übernahme oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitati-
onsträgern für die nach §§ 5, 6 und 6a zu erbringenden Leistungen werden nach § 46 
Absatz 5 des Neunten Buches und § 48 Nummer 1 des Neunten Buches in Verant-
wortung der Länder geregelt.“ 

Artikel 23 

Änderung der Aufwendungserstattungs-Verordnung 

Die Aufwendungserstattungs-Verordnung vom 11. Juli 1975 (BGBl. I S. 1896), die zu-
letzt durch [...] geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 werden die Absätze 1 und 2 wie folgt gefasst: 

„(1) In den Fällen des § 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und des § 162 Num-
mer 2 und 2a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch werden den Trägern der Ein-
richtungen, den anderen Leistungsanbietern nach § 60 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch und den Trägern der Inklusionsprojekte die nach § 179 Absatz 1 Satz 1 
und 3 des Sechsten Buches entstandenen Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung von den Ländern erstattet. Zuständig für die Erstattung ist 
jeweils das Land, in dem die Einrichtung, der andere Leistungsanbieter nach § 60 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder das Inklusionsprojekt liegt. 

(2) Der Bund erstattet den Ländern den Betrag, den diese an die Träger der Ein-
richtungen, die anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch oder die Träger der Inklusionsprojekte gezahlt haben.“ 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „und der anderen 
Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „,an die anderen 
Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ einge-
fügt und das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort „Inklusionsprojekte“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Einrichtung“ die Wörter „, der andere Leis-
tungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ eingefügt 
und werden die Wörter „des Integrationsprojekts“ durch die Wörter „Träger 
des Inklusionsprojekts“ ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Wird eine Einrichtung anerkannt oder nehmen ein anderer Leistungsanbieter 
nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder ein Inklusionsprojekt ihre 
Tätigkeit auf und liegt noch keine Abrechnung vor, so werden die Abschläge wie 
folgt ermittelt: Der Träger der Einrichtung, der andere Leistungsanbieter nach 
§ 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder der Träger des Inklusionspro-
jekts meldet der nach Landesrecht zuständigen Stelle die Zahl der im Zeitpunkt 
der Anerkennung oder der Aufnahme der Tätigkeit beschäftigten Menschen mit 
Behinderungen.“ 

d) In Absatz 5 wird das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort „Inklusionspro-
jekte“ ersetzt. 
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3. In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Einrichtungen“ die Wörter „, den an-
deren Leistungsanbietern nach § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch“ einge-
fügt und wird das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort „Inklusionsprojekte“ er-
setzt. 

Artikel 24 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann den Wortlaut des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch in der vom 1. Januar 2020 an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekannt machen. 

Artikel 25 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. Januar 2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen - (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das 
zuletzt durch [...] geändert worden ist, und die Budgetverordnung vom 27. Mai 2004 
(BGBl. I S. 1055) außer Kraft. 

(2) Die Artikel 2, 17 und 21 treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(3) Artikel 11 tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(4) Am 1. Januar 2020 treten in Kraft 

1. in Artikel 1 Teil 2 die Kapitel 1 bis 7 sowie 9 bis 11 mit Ausnahme von § 99 Absatz 5 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 

2. Artikel 10 Nummer 1 Buchstabe b sowie Nummern 3,7,8, 9 und 10. 

3. die Artikel 13, 15 und 19. 

Gleichzeitig tritt die Eingliederungshilfe-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Februar 1975 (BGBl. I S. 433), die zuletzt durch [...] geändert worden ist, außer 
Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

I.1 UN-BRK 

Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen (UN-Behindertenrechtskonvention - UN-BRK) in Deutschland in Kraft getreten. Die 
UN-BRK ist seither geltendes Recht und eine wichtige Leitlinie für die Behindertenpolitik in 
Deutschland. Bund, Länder und Kommunen sowie die Sozialversicherung und andere 
Institutionen arbeiten ständig an der Weiterentwicklung der gleichberechtigten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Mit der Ratifikation der UN-BRK hat sich die Bundes-
republik Deutschland dazu bekannt, das deutsche Recht grundsätzlich in Übereinstim-
mung mit diesem Menschenrechtsübereinkommen weiterzuentwickeln. 

Hinsichtlich der Umsetzung der UN-BRK hat Deutschland schon viel erreicht. Es gibt zahl-
reiche Gesetze, Regelungen, Maßnahmen und Projekte auf Bundes-, Landes und kom-
munaler Ebene, die das Recht auf selbstbestimmtes Leben, Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ermöglichen und fördern. Schon lange vor der Ratifizierung 
der UN-BRK wurde mit der Aufnahme des Benachteiligungsverbots in Artikel 3 Absatz 3 
Grundgesetz (GG) im Jahr 1994 der grundlegende Wandel in der Behindertenpolitik ver-
fassungsmäßig manifestiert. Die nächsten Schritte auf Bundesebene waren 2001 ein ei-
genes Gesetzbuch für die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
– das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) und die Verabschiedung des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes (BGG). Das BGG soll im Sinne der UN-BRK weiterentwickelt 
werden. 2006 trat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft. Es schützt 
Menschen im Arbeitsleben und Zivilrechtsverkehr vor Diskriminierungen nicht nur auf 
Grund einer Behinderung, sondern auch aufgrund der Rasse oder der ethnischen Her-
kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen 
Identität. Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention (NAP), die derzeit in Arbeit befindliche Weiterentwicklung 
des Nationalen Aktionsplans (NAP 2.0), die Aktionspläne, Maßnahmen und Leistungen 
der Länder und Kommunen sowie anderer staatlicher und privater Organisationen helfen 
bei der Umsetzung der UN-BRK in der Praxis. 

In der Behindertenpolitik des 21. Jahrhunderts in Deutschland geht es nicht nur um ein 
gut ausgebautes Leistungssystem, sondern vielmehr um die Verwirklichung von Men-
schenrechten durch gleichberechtigte Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Leben. Es geht um Inklusion und Chancengleichheit in der 
Bildung, um berufliche Integration und um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein selbstbestimmtes Leben in einer barrierefreien Gesellschaft 
zu ermöglichen und Diskriminierungen abzubauen. Vor diesem Hintergrund hat der Aus-
schuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen bei den Vereinten Nationen der 
Bundesrepublik Deutschland in seinen „Abschließenden Bemerkungen über den ersten 
Staatenbericht Deutschlands“ vom 13. Mai 2015 eine Vielzahl von Handlungsempfehlun-
gen zur weiteren Umsetzung der UN-BRK gegeben. So soll die Bundesrepublik Deutsch-
land unter anderem 

– die gesetzliche Definition von Behinderung mit den allgemeinen Grundsätzen und 
Bestimmungen der UN-BRK in Einklang bringen, 

– ausreichende Finanzmittel verfügbar machen, um die Deinstitutionalisierung und 
selbstbestimmtes Leben zu fördern, 

– die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen, 
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– eine Prüfung des Umfangs vornehmen, in dem Menschen mit Behinderungen ihr per-
sönliches Einkommen verwenden, um ihre Bedarfe zu decken und selbstbestimmt zu 
leben und 

– Menschen mit Behinderungen soziale Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die 
ihnen Inklusion, Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu le-
ben, ermöglichen. 

Ein wesentliches Recht, das die UN-BRK präzisiert, ist das Recht auf Zugang zur Ar-
beitswelt. Arbeit zu finden und den Arbeitsplatz sowie die Beschäftigungsfähigkeit zu er-
halten, sind wichtige Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter 
Menschen am Leben in der Gesellschaft. Die Teilhabe am Arbeitsleben gehört daher zu 
den Kernbereichen der Politik der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen und 
ist ein zentrales Handlungsfeld des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur 
Umsetzung der UN-BRK. 

Ein Blick auf die Beschäftigungssituation der schwerbehinderten Menschen zeigt eine 
insgesamt positive Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die Zahl der bei beschäfti-
gungspflichtigen Arbeitgebern beschäftigten schwerbehinderten Menschen steigt stetig 
auf zuletzt rund 1,1 Mio. in 2012. Auch die Beschäftigungsquote steigt. Sie lag 2013 bei 
4,7 Prozent. Die Zielmarke von 5 Prozent ist damit noch nicht erreicht, aber die Tendenz 
ist ansteigend. Das zeigt, dass sich das aktuelle System von Beschäftigungspflicht und 
Ausgleichsabgabe grundsätzlich bewährt hat, so dass Änderungen insoweit nicht erfor-
derlich sind. Gleichwohl ist festzustellen, dass schwerbehinderte Menschen auf Jobsuche 
nicht in gleichem Umfang wie nicht schwerbehinderte Menschen von der anhaltend guten 
Arbeitsmarktlage profitiert haben. Die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen 
ist im Jahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent angestiegen, während die all-
gemeine Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum um zwei Prozent zurückgegangen ist. 

Auch die Spitzenverbände der Wirtschaft (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Zentralverband des Deutschen 
Handwerks) haben sich in der „Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung“ dazu 
bekannt, bei ihren Mitgliedsbetrieben für mehr Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen zu werben. Durch das von ihnen gestartete Projekt „Wirtschaft Inklusiv“ stehen 15 
Inklusionslotsen in acht Projektregionen für Information und Beratung der Betriebe bereit. 
In den Betrieben sind in erster Linie die Schwerbehindertenvertretungen die Multiplikato-
ren für den Inklusionsgedanken. Gleichzeitig unterstützen sie die Arbeitgeber, wenn es 
um die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen geht. Sie entlasten die Arbeitgeber 
auch, etwa bei Verhandlungen mit den Agenturen für Arbeit oder den Integrationsämtern. 

I.2 Bund-Länder-Diskussionsprozess zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 

Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe haben Bund und Länder bereits 
im Vermittlungsverfahren zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - (SGB XII) 
im Jahre 2003 die Vereinbarung getroffen, die seit Jahren signifikant steigenden Empfän-
gerzahlen und Kosten in der Eingliederungshilfe gemeinsam aufzuarbeiten und Lösungen 
zu entwickeln. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen“ wurde der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz (ASMK) 2008 ein erstes Vorschlagspapier für die Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe vorgelegt und von dieser einstimmig gebilligt. 2009 legte die Arbeitsgruppe 
Eckpunkte für ein Reformgesetz der Eingliederungshilfe vor, die von der ASMK ebenfalls 
einstimmig zur Kenntnis genommen wurden; gleichzeitig wurde die Bundesregierung auf-
gefordert, den Entwurf eines Reformgesetzes so rechtzeitig vorzulegen, dass es noch in 
der seinerzeitigen Legislaturperiode des Bundestages verabschiedet werden kann. 

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe sah die Notwendigkeit einer vertieften Bearbeitung noch 
klärungsbedürftiger Fragen, die in Begleitprojekten erfolgte. Die Ergebnisse flossen in 
fortentwickelte Eckpunkte ein, die von der ASMK 2010 mit einstimmigem Beschluss zur 
Kenntnis genommen wurden. Als zentrale Aussage sprachen die Länder ihre Erwartung 
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aus, dass die Bundesregierung einen Arbeitsentwurf für ein Gesetz so rechtzeitig vorlegt, 
dass dieses noch in der 17. Legislaturperiode verabschiedet werden kann. 

Daraufhin setzte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe die Arbeiten fort, indem die Eckpunkte 
konkretisiert wurden. Die Ergebnisse sind in das „Grundlagenpapier zu den Überlegungen 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderungen“ der ASMK“ vom 23. August 2012 eingeflossen. Die ASMK 2012 hat 
mit einstimmigem Beschluss das Grundlagenpapier zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe zur Kenntnis genommen und eine Länder-Arbeitsgruppe beauftragt, eine Kon-
zeption für ein Bundesleistungsgesetz unter Einbeziehung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen zur erarbeiten. 

Die Länder-Arbeitsgruppe hat daraufhin 2013 einen „Bericht für die ASMK zu einem Bun-
desleistungsgesetz“ erarbeitet. Dieser enthält neben inhaltlichen Vorschlägen zur struktu-
rellen Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe entsprechend dem Grundlagenpapier 
u.a. Vorschläge zu verschiedenen Maßnahmen zur Übernahme der Kosten der Eingliede-
rungshilfe durch den Bund bzw. zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliede-
rungshilfe. Der Bericht wurde von der ASMK 2013 zustimmend zur Kenntnis genommen; 
der Bund wird einstimmig aufgefordert, umgehend ein „Bundesleistungsgesetz“ zu erar-
beiten. 

Die ASMK 2014 begrüßt mit Bezug auf den Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 
mit einstimmigem Beschluss, dass der Bund die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen aus dem Fürsorgesystem herauslösen will und „sich mit mindestens 5 
Mrd. Euro netto pro Jahr an den Kosten der reformierten Eingliederungshilfe beteiligen 
wird.“ Der Bund wird erneut aufgefordert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der spätes-
tens im Sommer 2016 von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden kann. In Be-
zug auf den Inhalt fordert der Beschluss im Wesentlichen, dass der Gesetzentwurf dem 
„Bericht für die ASMK zu einem Bundesleistungsgesetz“ der Länderarbeitsgruppe und 
dem Grundlagenpapier entspricht. 

Zuletzt hat die 92. ASMK am 18./19. November 2015 einstimmig das Vorhaben der Bun-
desregierung begrüßt, die Grundlagen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-
rungen durch ein neues Bundesteilhabegesetz zu reformieren. 

I.3 Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 

Die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD haben sich im Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode darauf verständigt, die Integration von Menschen mit Behinderungen in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begleiten und so die Beschäftigungssituation nachhaltig 
zu verbessern. Der Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
und dem ersten Arbeitsmarkt sollen erleichtert, Rückkehrrechte garantiert und die Erfah-
rungen mit dem „Budget für Arbeit“ einbezogen werden. 

Die Leistungen an Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur einge-
schränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben der Gesellschaft haben, sollen aus dem 
bisherigen „Fürsorgesystem“ herausgeführt und die Eingliederungshilfe zu einem moder-
nen Teilhaberecht weiterentwickelt werden. Die Leistungen sollen sich am persönlichen 
Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbe-
zogen ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionszentriert, sondern per-
sonenzentriert bereitgestellt werden. Dabei soll die Einführung eines Bundesteilhabegel-
des geprüft werden. Die Neuorganisation der Ausgestaltung der Teilhabe zugunsten der 
Menschen mit Behinderungen soll so geregelt werden, dass keine neue Ausgabendyna-
mik entsteht. 

Darüber hinaus sollen die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilha-
begesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe ent-
lastet werden. 
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I.4 Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz 

Die Inhalte dieses Gesetzes wurden in einem breit angelegten Beteiligungsprozess vorab 
mit den Betroffenen und Institutionen erörtert. Zu diesem Zweck hat die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales die hochrangige „Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ eingesetzt. 
Nach dem Grundsatz der Selbstvertretung der Menschen mit Behinderungen „Nichts über 
uns ohne uns“, der auch Eingang in den Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode 
gefunden hat, stellten die Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände die größte 
Anzahl an Mitgliedern in der Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe hat im Zeitraum Juli 2014 
bis April 2015 in insgesamt neun Sitzungen die möglichen Reformthemen und -ziele eines 
Bundesteilhabegesetzes besprochen und die Kernpunkte der Reform erörtert und abge-
wogen. Zur Erarbeitung eines konsentierten Zahlenfundaments für die finanzwirksamen 
Reformelemente hat die Arbeitsgruppe eine Unterarbeitsgruppe Statistik und Quantifizie-
rung eingesetzt, um eine erste Abschätzung finanzieller Auswirkungen zu bekommen. In 
der Gesetzesfolgenabschätzung dieses Gesetzes wurde auf Ergebnisse dieser Unterar-
beitsgruppe zurückgegriffen, soweit es möglich war. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Bundesteilhabegesetz und der Unterarbeitsgruppe Statistik und Quantifizierung sind im 
Internet unter www.gemeinsam-einfach-machen.de veröffentlicht. 

I.5 Ziele des Gesetzes 

Folgende Ziele sollen im Lichte der UN-BRK mit dem Gesetz verwirklicht werden: 

– Dem neuen gesellschaftlichen Verständnis nach einer inklusiven Gesellschaft im 
Lichte der UN-BRK soll durch einen neu gefassten Behinderungsbegriff Rechnung 
getragen werden. 

– Leistungen sollen wie aus einer Hand erbracht und zeitintensive Zuständigkeitskon-
flikte der Träger untereinander sowie Doppelbegutachtungen zulasten der Menschen 
mit Behinderungen vermieden werden. 

– Die Position der Menschen mit Behinderungen soll im Verhältnis zu den Rehabilitati-
onsträgern und den Leistungserbringern durch eine ergänzende unabhängige Teilha-
beberatung gestärkt werden. 

– Die Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sollen 
auf persönlicher und institutioneller Ebene verbessert werden. 

– Die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechen-
den Lebensplanung und -gestaltung sollen unter Berücksichtigung des Sozialraumes 
bei den Leistungen zur Sozialen Teilhabe gestärkt werden. 

– Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung sollen insbesondere im Hinblick auf studie-
rende Menschen mit Behinderungen verbessert werden. 

– Die Zusammenarbeit der unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) befindlichen Rehabilitationsträger und die Transparenz des Rehabilita-
tionsgeschehens soll verbessert werden. 

– Das Recht der Eingliederungshilfe soll zu einem modernen Teilhaberecht weiterent-
wickelt werden, in dessen Mittelpunkt der Mensch mit seinen behinderungsspezifi-
schen Bedarfen steht. Gleichzeitig soll keine neue Ausgabendynamik entstehen und 
die bestehende durch Verbesserungen in der Steuerungsfähigkeit der Eingliede-
rungshilfe gebremst werden. 

– Im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) 
und im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung - (SGB 
VI) sollen präventive Maßnahmen ergriffen und neue Wege erprobt werden, um die 
Erwerbsfähigkeit von Menschen mit (drohenden) Behinderungen zu erhalten und so 
Übergänge in die Eingliederungshilfe zu reduzieren. 

– Im Schwerbehindertenrecht sollen das ehrenamtliche Engagement der Schwerbehin-
dertenvertretungen gestärkt, Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinde-
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rungen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) verbessert und die beson-
ders schweren Beeinträchtigungen von taubblinden Menschen berücksichtigt werden. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Schwerpunkt dieses Gesetzes ist die Neufassung des SGB IX. Das SGB IX hat künftig die 
folgende Struktur: 

– Im SGB IX, Teil 1 ist das für alle Rehabilitationsträger geltende Rehabilitations- und 
Teilhaberecht zusammengefasst. Dieses allgemeine Recht wird durch zum Teil ab-
weichungsfest ausgestaltete Regelungen im Sinne von Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 GG 
innerhalb des SGB IX gestärkt. 

– Im SGB IX, Teil 2 wird die aus dem SGB XII herausgelöste und reformierte Eingliede-
rungshilfe als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Men-
schen mit Behinderungen“ geregelt. Das SGB IX wird insoweit zu einem Leistungs-
gesetz aufgewertet. 

– Im SGB IX, Teil 3 steht künftig das weiterentwickelte Schwerbehindertenrecht, das 
derzeit im Teil 2 des SGB IX geregelt ist. 

Dabei werden insbesondere die folgenden Inhalte umgesetzt: 

II.1 Weiterentwicklung SGB IX, Teil 1 

Das SGB IX, Teil 1 ist das Ergebnis einer fast drei Jahrzehnte währenden Diskussion 
über ein einheitliches Rehabilitationsrecht für Menschen mit Behinderungen. Im Fokus 
stand dabei immer die Frage, ob für Rehabilitationsleistungen ein neuer und eigenständi-
ger Sozialleistungszweig mit einem eigenständigen Leistungsträger geschaffen oder das 
bestehende, über alle Sozialleistungsgebiete ausstrahlende Behindertenrecht, besser 
koordiniert und übersichtlicher ausgestaltet werden sollte. Der Gesetzgeber hat sich dazu 
entschieden, an dem gegliederten System festzuhalten. Er hat aber Vorkehrungen und 
Instrumente geschaffen, die Nachteile des gegliederten Systems zu reduzieren bzw. zu 
beseitigen. Koordination und Kooperation der Rehabilitationsträger und Konvergenz der 
Teilhabe- und Rehabilitationsleistungen sind Kernziele und Kernelemente des SGB IX. 
Das SGB IX verpflichtet die Rehabilitationsträger auf gemeinsame Ziele und Instrumente. 

Die vergangenen 15 Jahre seit Inkrafttreten des SGB IX haben aber gezeigt, dass Koor-
dination, Kooperation und Konvergenz nicht im ursprünglich gewünschten und erwarteten 
Umfang vollzogen werden. Die Folge sind Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen den Trä-
gern, unnötige Mehrfachbegutachtungen und zu lange Bearbeitungszeiten der Anträge, 
die regelmäßig zu Lasten der Betroffenen gehen. Der „Teilhabebericht der Bundesregie-
rung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung“ vom 31. Juli 2013 (BT-
Drs. 17/14476, S. 52 f.) beschreibt in der Praxis ein „kompliziertes System von unter-
schiedlichen Trägerschaften und Zuständigkeiten“ und ein „Kompetenzgerangel unter-
schiedlicher Zuständigkeiten“. 

Mit diesem Gesetz soll das SGB IX, Teil 1 gestärkt und verbindlicher ausgestaltet werden, 
ohne dabei das gegliederte System in Frage zu stellen. Im Einzelnen ist vorgesehen: 

– Im SGB IX, Teil 1 werden die allgemeinen, für alle Rehabilitationsträger geltenden 
Grundsätze normiert, während die jeweiligen Leistungsgesetze ergänzende Verfah-
rensspezifika regeln. 

– Die Regelungen zur Zuständigkeitsklärung, Bedarfsermittlung, zum Teilhabeplanver-
fahren und zu den Erstattungsverfahren der Rehabilitationsträger untereinander wer-
den geschärft und gelten künftig für alle Rehabilitationsträger verbindlich. 

– Die Leistungskataloge zur Medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben und zur Sozialen Teilhabe werden präzisiert und erweitert. Sie gelten künftig für 
alle Rehabilitationsträger, soweit sie für die jeweilige Leistungsgruppe zuständig sind. 
Soweit die Rehabilitationsträger über diese Leistungskataloge abweichende Leistun-
gen erbringen, werden diese in den jeweiligen Leistungsgesetzen geregelt. 
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Die Rolle der Pflegeversicherung wird unter Beachtung des bewährten Grundsatzes „Re-
habilitation vor Pflege“ im Verfahren gestärkt. 

Im SGB IX, Teil 1 sind die folgenden wesentlichen Änderungen vorgesehen: 

II.1.1 Neudefinition des Behinderungsbegriffs 

Der Behinderungsbegriff wird sprachlich an die Artikel 1 Satz 2 und die Präambel Buch-
stabe e) der UN-BRK angepasst. Zwar lehnt sich der Behinderungsbegriff nach § 2 Ab-
satz 1 SGB IX und § 3 BGG schon eng an die „Internationale Klassifikation der Funktions-
fähigkeit und Behinderung“ (ICIDH-2) an, die das Ziel der Teilhabe an den verschiedenen 
Lebensbereichen (Partizipation) in den Vordergrund gerückt hat; allerdings kann der Be-
hinderungsbegriff im Hinblick auf die UN-BRK noch weiter konkretisiert werden. Mit der 
Neudefinition kommt vielmehr zum Ausdruck, dass sich die Behinderung erst durch ge-
störte oder nicht entwickelte Interaktion zwischen dem Individuum und seiner materiellen 
und sozialen Umwelt manifestiert. Die Regelung korrespondiert dabei mit dem angestreb-
ten novellierten Behinderungsbegriff im Behinderungsgleichstellungsgesetz und gründet 
sich in ihrem Verständnis wesentlich auf das bio-psychosoziale Modell der Weltgesund-
heitsorganisation (englisch World Health Organization, WHO) das der Internationalen 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) zugrundliegt. 

Der Behinderungsbegriff hat eine klärende und maßstabsbildende Funktion für die Reha-
bilitationsträger. Die persönlichen Leistungsvoraussetzungen richten sich unverändert 
nach den geltenden Leistungsgesetzen. 

II.1.2 Leistungen wie aus einer Hand gewähren - Teilhabeplanverfahren weiterentwickeln 

Um „Leistungen wie aus einer Hand“ gewähren zu können und Nachteile des gegliederten 
Systems der Rehabilitation für die Menschen mit Behinderungen abzubauen, wird künftig 
für alle Rehabilitationsträger ein verbindliches, partizipatives Teilhabeplanverfahren vor-
geschrieben. 

Ausgangspunkt des neuen Teilhabeplanverfahrens ist die Zuständigkeitsnorm des § 14 
SGB IX - alt als Kern des heutigen Teilhaberechts. Aufgrund von § 14 SGB IX - alt kann 
für einen Antrag auf träger- oder leistungsgruppenübergreifende Teilhabeleistungen nur 
ein Träger zuständig sein. Dieser Träger ist auch zuständig für die Einleitung und Durch-
führung des Teilhabeplanverfahrens und die Begutachtung. Diese Vorgehensweise stellt 
sicher, dass über den Antrag auf Teilhabeleistungen rechtzeitig und umfassend entschie-
den wird, auch wenn Einzelfragen der Zuständigkeit noch offen sind. Hierdurch kann das 
Prinzip der „Leistungen wie aus einer Hand“ bei trägerübergreifenden Fallkonstellationen 
verwirklicht werden. 

Als Ausgleich zu der strengen Zuständigkeitszuweisung werden stringente Möglichkeiten 
der Kostenerstattung im Innenverhältnis zwischen den Rehabilitationsträgern geschaffen. 
Die Kostenerstattung umfasst die Aufwendungen für die Leistungen, die für die anderen 
beteiligten Rehabilitationsträger erbracht wurden und eine Verwaltungskostenpauschale. 
Zur Verhinderung von „Verschiebebahnhöfen“ zu Lasten der Eingliederungshilfe erhalten 
die Träger der Eingliederungshilfe gegenüber den anderen Rehabilitationsträgern einen 
zusätzlichen Zinsanspruch. 

Das neue Teilhabeplanverfahren stellt die Verwaltungen der Rehabilitationsträger und die 
Leistungsberechtigten vor große fachliche Herausforderungen. In den Verwaltungen wer-
den zur Umsetzung des Verfahrens Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen des 
Personals erforderlich sein. Damit korrespondiert die Einführung einer flächendeckenden 
unabhängigen Teilhabeberatung. Menschen mit Behinderungen erhalten dadurch die 
Möglichkeit, sich ergänzend zur Beratung durch die Rehabilitationsträger bereits im Vor-
feld der Beantragung konkreter Leistungen unabhängig von Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern beraten zu lassen (s. II.1.3.). 

Andere öffentliche Stellen wie z.B. die Pflegeversicherung, die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (mit Ausnahme der Leistungen nach § 35a des Achten Buches Sozialgesetz-
buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)), die nicht Rehabilitationsträger sind, deren 
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Einbindung zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfes aber erforderlich ist, werden ein-
bezogen. Das neue Verfahren bildet hinsichtlich der Zuständigkeitsklärung die langjährige 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum § 14 SGB IX in der bisherigen Fassung 
ab. 

II.1.3 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

Zur Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und zur Verbesse-
rung ihrer Teilhabemöglichkeiten werden mit diesem Gesetz - neben der gesetzlichen 
Verpflichtung der Sozialleistungsträger - ergänzende Angebote einer von Leistungsträ-
gern und Leistungserbringern unabhängigen - ausschließlich dem Leistungsberechtigen 
verpflichteten - Teilhabeberatung gefördert. Die Beratung soll frühzeitig, bereits vor Ent-
stehen eines Anspruchs auf Rehabilitations- und Teilhabeleistungen ansetzen. Bestehen-
de Strukturen, insbesondere der Länder, sollen dabei genutzt und ggf. ausgebaut werden. 
In der Umsetzung soll auf Basis einer Förderrichtlinie die Etablierung und Weiterentwick-
lung flächendeckender Teilhabeberatungsstrukturen zuwendungsrechtlich unterstützt 
werden. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Beratung von Menschen mit Behin-
derungen durch Menschen mit Behinderungen, dem sogenannten „Peer Counseling“, das 
in Artikel 26 Absatz 1 auch von der UN-BRK gefordert wird. Die Förderentscheidung trifft 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Benehmen mit der zuständigen obers-
ten Landesbehörde. 

II.1.4 Teilhabe am Arbeitsleben verbessern 

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden personenzentriert weiterentwickelt. 
Vorrangiges Ziel ist eine Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Es entspricht dem Verständnis der UN-BRK, für Men-
schen mit Behinderungen „Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf dem 
(allgemeinen) Arbeitsmarkt […] zu fördern“ (Artikel 27). Im Übrigen wird hier die in den 
„Abschließenden Bemerkungen über den ersten Staatenbericht Deutschlands“ formulierte 
Empfehlung aufgegriffen, die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt zu schaf-
fen. Jeder Mensch mit Behinderung soll entsprechend seinem individuellen Leistungs-
vermögen durch passgenaue Leistungen und Förderung die für ihn größtmögliche Teilha-
be am Arbeitsleben erreichen. Im Interesse der Menschen mit Behinderungen soll eine 
Beschäftigung weder eine Über- noch eine Unterforderung gemessen an seinem Leis-
tungsvermögen bedeuten. 

Bei der Teilhabe am Arbeitsleben geht es darum, Menschen mit Behinderungen mehr 
Möglichkeiten insbesondere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verschaffen. Die beab-
sichtigten Regelungen gehören zu einem Gesamtprogramm, das in den letzten Jahren 
Schritt für Schritt umgesetzt wird: Die Unterstützte Beschäftigung bietet seit 2009 auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt neue Chancen für Menschen mit Behinderungen im Grenzbe-
reich zur WfbM. Über die Initiative Inklusion (Handlungsfeld 1) wird die berufliche Orientie-
rung aus dem Ausgleichsfonds gefördert. Ziel ist es, mittelfristig alle Schülerinnen und 
Schüler mit Behinderung in Förder- und Regelschulen über ihre individuellen Möglichkei-
ten für den weiteren beruflichen Werdegang zu orientieren (gemeinsam mit den Eltern, 
Lehrkräften, potenziellen Dienstleistern und Leistungsträgern). 

Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Anschluss an eine berufliche Orientierung 
gibt es nur, wenn die entsprechenden Ausbildungs- und Arbeitsplätze auch bereit stehen: 
Die Handlungsfelder 2 und 3 der Initiative Inklusion stellen deshalb Mittel für zusätzliche 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zur Verfügung. Im Rah-
men des Förderprogramms der Bundesregierung zur intensivierten Eingliederung und 
Beratung von schwerbehinderten Menschen entwickeln Agenturen für Arbeit, gemeinsa-
me Einrichtungen und zugelassene kommunale Träger fortschrittliche Konzepte, um 
schwerbehinderte Menschen zusätzlich zum Regelgeschäft in Ausbildung und Beschäfti-
gung zu integrieren. Darüber hinaus wirbt die deutsche Wirtschaft mit der Kampagne „In-
klusion gelingt“ und dem Projekt „Wirtschaft Inklusiv“ bei ihren Mitgliedsunternehmen da-
für, mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung bereitzustellen. 
Dieses Ziel verfolgt auch die Förderung der Inklusionskompetenz bei Handwerks-, Indust-
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rie- und Handelskammern sowie Landwirtschaftskammern im Handlungsfeld 4 der Initiati-
ve Inklusion. Weitere Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt werden entstehen, 
wenn entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestages vom 24. September 
2015 Integrationsprojekte stärker gefördert werden. 

Mit diesem Gesetz sollen vor allem den Menschen mit Behinderungen, die heute einen 
Anspruch auf Leistungen in einer WfbM haben, Chancen außerhalb der Werkstatt eröffnet 
werden. Das Gesamtprogramm wird damit abgerundet. 

Für Menschen mit Behinderungen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, wird die 
Möglichkeit eröffnet, entweder in einer WfbM oder bei einem anderen Leistungsanbieter 
zu arbeiten oder eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen. Die 
Zulassung anderer Leistungsanbieter erfolgt mit Maßgaben unter den strengen Zulas-
sungskriterien für WfbM. So sollen ein hoher Qualitätsstandard gesichert und Verdrän-
gungseffekte regulär Beschäftigter vermieden werden. 

Künftig sollen Arbeitgeber, die bereit sind, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, 
die Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer WfbM haben, zu beschäftigen, durch 
ein „Budget für Arbeit“ unterstützt werden, mit dem ein unbefristeter Lohnkostenzuschuss 
zum Ausgleich der dauerhaften Minderleistung des behinderten Beschäftigten und eine im 
Einzelfall notwendige Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz finanziert werden können. 
Menschen mit Behinderungen, die sich für eine Förderung durch das Budget für Arbeit 
entscheiden, haben ein Rückkehrrecht in die WfbM. Soweit die Betroffenen Leistungen 
der Eingliederungshilfe beziehen, wird das Budget für Arbeit vom Träger der Eingliede-
rungshilfe erbracht. 

Mit dem Budget für Arbeit greift dieses Gesetz erfolgreiche Projekte aus den Bundeslän-
dern auf: Unter anderem Rheinland-Pfalz, Hamburg, Niedersachsen und die Landschafts-
verbände Rheinland und Westfalen-Lippe haben das Budget für Arbeit auf regionaler 
Ebene erprobt und dabei nachhaltige Erfolge bei der Integration von dauerhaft voll er-
werbsgeminderten Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt erzielt. 

II.1.5 Soziale Teilhabe stärken 

Das SGB IX enthält einen offenen Katalog mit Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft, der für alle Rehabilitationsträger gilt, die die entsprechenden Leistungen 
erbringen. Mit der personenzentrierten Neuausrichtung der Eingliederungshilfe gewinnen 
die bisherigen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft besondere Bedeu-
tung für die Eingliederungshilfe. An der bisherigen Systematik wird festgehalten. Entspre-
chend werden daher im SGB IX, Teil 1 zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit übergrei-
fend diejenigen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, die von allen 
maßgeblichen Rehabilitationsträgern erbracht werden, neu strukturiert, um bisher unbe-
nannte Leistungstatbestände ergänzt, teilweise konkretisiert und als Leistungen der „So-
ziale Teilhabe“ definiert. Klarstellend wird ein neuer Leistungstatbestand für Assistenzleis-
tungen eingeführt. Zu den Assistenzleistungen gehören auch entsprechende Leistungen, 
die Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Erfüllung ihres Erziehungsauftrags benö-
tigen, oftmals als „Elternassistenz“ oder „begleitete Elternschaft“ bezeichnet. 

In der Eingliederungshilfe werden die Möglichkeiten einer individuellen und den persönli-
chen Wünschen entsprechenden Lebensplanung und -gestaltung weiter gestärkt. Dem 
wird mit klarstellenden Regelungen zur Sozialen Teilhabe im SGB IX, Teil 2 Rechnung 
getragen. Im Teil 2 wird zudem eine Grundlage geschaffen, einfache wiederkehrende 
Leistungen mit Zustimmung der leistungsberechtigten Personen als pauschale Geldleis-
tung zu erbringen. Leistungsausweitungen sind damit grundsätzlich nicht verbunden. 

Darüber hinaus wird es in der Eingliederungshilfe möglich sein, bestimmte Leistungen zu 
„poolen“, wenn diese von mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch ge-
nommen werden, z.B. Leistungen zur Beförderung. Das „Poolen“ soll jedoch nur möglich 
sein, soweit dem im Einzelfall keine besonderen Gründe entgegenstehen. 

II.1.6 Leistungen zur Teilhabe an Bildung als neue Leistungsgruppe 
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Das Benachteiligungsverbot nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“ ist im Jahr 1994 in Kraft getreten. Das Recht 
auf Bildung ist in Artikel 24 der UN-BRK verankert. Danach erkennen die Vertragsstaaten 
das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung an. Neben einer allgemeinen 
Verpflichtung zu einem inklusiven Bildungssystem enthält die UN-BRK spezielle Vorga-
ben, unter anderem 

– dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu einem inklusiven und hochwertigen 
Unterricht an Grund- und weiterführenden Schulen haben, 

– angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden und 

– Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die not-
wendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern (Ar-
tikel 24 Absatz 2 Buchstabe b bis d der UN-BRK). 

Die UN-BRK gibt den Vertragsstaaten ferner vor, sicherzustellen, dass Menschen mit Be-
hinderungen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner 
Hochschul- und Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben 
und zu diesem Zweck sicherstellen, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden (Artikel 24 Absatz 5 der UN-BRK). Ein diskriminierungs-
freier Zugang setzt voraus, dass Menschen mit Behinderungen auf die zu ihrer Teilhabe 
an Bildung erforderlichen behinderungsspezifischen Unterstützungsleistungen wie per-
sönliche Assistenz oder technische Hilfsmittel zugreifen können. Der Anspruch auf Teil-
habeleistungen muss sich dabei entsprechend der UN-BRK an den Möglichkeiten nicht-
behinderter Menschen orientieren und darf sich insoweit nicht nur auf die Unterstützung 
ausgewählter Bildungsangebote beschränken. Vor diesem Hintergrund fordern etwa die 
Deutsche Hochschulrektorenkonferenz und das Deutsche Studentenwerk, an den derzei-
tigen Leistungen der Eingliederungshilfe zur Unterstützung der schulischen Bildung von 
Menschen mit Behinderungen nicht nur festzuhalten, sondern die Leistungspflichten der 
Eingliederungshilfe darüber hinaus auf weitere, bislang von ihr nicht unterstützte schuli-
sche Bildungsmaßnahmen auszudehnen und die Leistungen im Übrigen generell bedürf-
tigkeitsunabhängig auszugestalten. Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe b bis d der UN-BRK 
adressiert in erster Linie die für das allgemeine Bildungssystem verantwortlichen Stellen. 
Soweit sich Ansprüche bei den Hilfen zur Hochschulbildung gegen Rehabilitationsträger 
richten, liegt der Schwerpunkt der Förderung auf Leistungsfälle mit berufsbezogenen In-
halten. 

Daher wird im SGB IX, Teil 1 eine neue Leistungsgruppe „Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung eingeführt“. 

In den weit überwiegenden Fällen richten sich Ansprüche gegen den Träger der Einglie-
derungshilfe. Menschen mit Behinderungen können bereits nach geltendem Recht - be-
dürftigkeitsabhängig - Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf 
einschließlich des Besuchs einer Hochschule aus Mitteln der Eingliederungshilfe erhalten, 
wenn kein anderer Leistungsträger für den behinderungsbedingten Mehrbedarf aufkommt. 
Nach geltendem Recht umfassen die Leistungen der Eingliederungshilfe lediglich die indi-
viduellen Hilfen für ein grundständiges Studium, also bis zu einem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss (Bachelor- und Staatsexamensstudiengänge). Die Bundesarbeitsge-
meinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS), unterstützt unter bestimmten 
Voraussetzungen auch den Zugang zu Masterstudiengängen. 

Künftig sollen die Leistungen der Eingliederungshilfe insoweit maßvoll erweitert werden 
und auch die Unterstützung von Masterstudiengängen umfassen. Der Nachrang der Ein-
gliederungshilfe gegenüber anderen Leistungssystemen und die Bedürftigkeitsunabhän-
gigkeit der Leistungen bleiben unberührt. 

Neben den Trägern der Eingliederungshilfe sind auch die öffentlichen Unfallkassen, die 
Träger der Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsorge sowie die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe für die neue Leistungsgruppe zuständig. 

II.1.7 Stärkung der BAR 
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Die Bildung einer Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation, als einer Arbeitsgemein-
schaft i.S.v. § 94 SGB X, wird als Aufgabe der Rehabilitationsträger ins Gesetz aufge-
nommen. In der gesetzlichen Neuregelung werden zentrale von der bestehenden „Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“ wahrgenommene Aufgaben, gesetzlich festge-
schrieben. Mit dieser Klarstellung soll die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation in 
ihrer wesentlichen Aufgabe - darauf hinwirken, dass die Leistungen der Rehabilitation 
nach gleichen Grundsätzen im Interesse der Menschen mit Behinderungen oder chroni-
schen Krankheiten erbracht werden - gestärkt werden. 

Kernaufgabe der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation ist die Erarbeitung Ge-
meinsamer Empfehlungen und Zusammenführung von Daten der Rehabilitationsträger 
nach § 6 über das Rehabilitations-Geschehen und die trägerübergreifende Zusammenar-
beit, die in einem trägerübergreifenden Teilhabeverfahrensbericht mündet. 

II.1.8 Präzisierung der gesetzlichen Regelungen zur Komplexleistung Frühförderung 

Durch Änderungen im SGB IX, Teil 1 und in der Frühförderungsverordnung werden die 
Inhalte der Komplexleistung klargestellt. Damit soll den Ländern ermöglicht werden, ver-
bindliche Landesrahmenvereinbarungen mit spezifischen Regelungen unter Beibehaltung 
der bereits geschaffenen und dem Grunde nach funktionierenden Strukturen zu schaffen. 
Auf der Grundlage des gemeinsamen Rundschreibens des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom Juni 2009 
wird die Frühförderungsverordnung um die Definition der Komplexleistung, sowie verbind-
licher Regelungen über deren Inhalte und die Ausgestaltung der Leistungen sowie deren 
Finanzierung ergänzt. 

II.1.9 Streichung der Gemeinsamen Servicestellen 

Die vergangenen Jahre seit Inkrafttreten des SGB IX haben auch gezeigt, dass sich die in 
Kapitel 3 des SGB IX in der geltenden Fassung normierten Gemeinsamen Servicestellen 
flächendeckend nicht bewährt haben. Fehlende Verbindlichkeit und Finanzierungsstruktu-
ren haben dazu geführt, dass die Gemeinsamen Servicestellen nicht die gewünschten 
Ziele erreicht und Aufgaben erfüllt haben. Mit diesem Gesetz entfallen daher die Vor-
schriften zu den Gemeinsamen Servicestellen. Der Gedanke, zu einer besseren Koordi-
nation und Kooperation der Rehabilitationsträger im Sinne der Betroffenen zu kommen 
wird mit diesem Gesetz jedoch konsequent weiter verfolgt. Insbesondere das trägerüber-
greifende und partizipative Teilhabeplanverfahren sowie die Einführung eines ergänzen-
den von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängigen Teilhabeberatungsan-
gebotes, das auch dem Peer-Prinzip Rechnung trägt, soll für die Menschen mit Behinde-
rungen künftig deutlich bessere Beratung und Unterstützung bieten. 

II.2 Reform der Eingliederungshilfe - Integration der Eingliederungshilfe ins SGB IX, 
Teil 2 

Mit diesem Gesetz erfolgt eine qualitative strukturelle Weiterentwicklung des Rechts der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Um das Leitbild einer inklusiven 
Gesellschaft und in diesem Zusammenhang insbesondere die Herausführung der Einglie-
derungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ auch sichtbar werden zu lassen, wird die Einglie-
derungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und als neuer Teil 2 in das SGB IX integriert. 
Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe erfolgt konsequent personenzentriert. Die 
Reform des Rechts der Eingliederungshilfe hat auch Auswirkungen auf die Leistungen der 
Eingliederungshilfe im Sozialen Entschädigungsrecht nach dem Bundesversorgungsge-
setz (BVG), da insoweit die Regelungen des Teils 2 des SGB IX entsprechend zur An-
wendung gebracht werden. 

Die Eingliederungshilfe wird damit zwar formal aus dem Recht der Sozialhilfe ausgeglie-
dert. Inhaltlich werden deren Wesensmerkmale auch in dem neuen Recht erfüllt. Die Ein-
gliederungshilfe bleibt Teil der öffentlichen Fürsorge nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 
des Grundgesetzes. Auf Grund verfassungsrechtlicher Vorgaben besteht eine staatliche 
Verpflichtung, jedem Menschen mit Behinderungen ein menschenwürdiges Leben zu er-
möglichen. Diesem Auftrag trägt das Recht der Eingliederungshilfe auch künftig Rech-
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nung. Die dem Nachranggrundsatz unterliegenden Leistungen der Eingliederungshilfe 
stellen das unterste soziale Leistungssystem für Menschen mit erheblichen Teilhabeein-
schränkungen dar. Unter Wahrung des Individualitätsprinzips bestimmen sich die Leistun-
gen nach den Besonderheiten des Einzelfalls; hierbei sind insbesondere die Art des Be-
darfs, die persönlichen Verhältnisse, der Sozialraum und die eigenen Kräfte und Mittel zu 
berücksichtigen. Das Bedarfsdeckungsprinzip gilt ebenfalls. Die Eingliederungshilfe bleibt 
bedürftigkeitsabhängig, da Einkommen und Vermögen des Menschen mit Behinderungen 
und bei minderjährigen Kinder der im Haushalt lebenden Eltern oder des Elternteils im 
Rahmen des Eigenbeitrags zu berücksichtigen sind. Die Finanzierung erfolgt nach wie vor 
aus Steuermitteln. 

Mit der Integration der Eingliederungshilfe in das SGB IX, Teil 2 gehen die folgenden we-
sentlichen Änderungen gegenüber dem derzeitigen Recht einher: 

II.2.1 Von der Einrichtungs- zur Personenzentrierung 

Nach geltendem Recht beinhalten die Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationä-
ren Einrichtungen eine umfassende Versorgung und Betreuung. Sie gliedern sich in Maß-
nahmen der Eingliederungshilfe, den so genannten Fachleistungen der Eingliederungshil-
fe, und in die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen. 
Die Bedarfe wurden vielfach entlang der Logik stationär versus ambulant ermittelt und 
dementsprechend die Leistungen gewährt. 

Mit diesem Gesetz wird die Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungs-
zentrierten zu einer personenzentrierten Leistung neu ausgerichtet. Die notwendige Un-
terstützung des Menschen mit Behinderungen orientiert sich zukünftig nicht mehr an einer 
bestimmten Wohnform. Die Charakterisierung von Leistungen in ambulante, teilstationäre 
und stationäre Maßnahmen der Eingliederungshilfe wird aufgehoben. Die notwendige 
Unterstützung soll sich - im Lichte insbesondere von Artikel 19 UN-BRK - unter ganzheitli-
cher Perspektive ausschließlich an dem individuellen Bedarf orientieren. Dieser soll ge-
meinsam mit dem Menschen mit Behinderung ermittelt, das passende „Hilfepaket“ zu-
sammengestellt und im gewohnten oder gewünschten Lebensfeld organisiert werden. Je 
nach Bedarf kann dieser auch künftig durch einen Leistungserbringer mit umfassender 
Versorgung und Betreuung gedeckt werden. Vor dem Hintergrund der personenzentrier-
ten Ausrichtung der Eingliederungshilfe müssen die Leistungsberechtigten in allen Schrit-
ten der Leistungsgewährung und -erbringung ganzheitlich in den Blick genommen wer-
den. 

Die mit diesem Gesetz vorgeschlagenen Regelungen zu einer konsequent personen-
zentrierten Ausrichtung der Eingliederungshilfe stellen sicher, dass auch für leistungsbe-
rechtigte Menschen mit Behinderungen, die einen umfassenden Unterstützungsbedarf bis 
hin zu einer rund-um-die-Uhr - Betreuung haben, künftig alle notwendigen Bedarfe in den 
jeweiligen Lebenslagen gedeckt sind. 

II.2.2 Optimierung der Gesamtplanung 

Die personenzentrierte Neuausrichtung der Eingliederungshilfe erfordert zwingend eine 
optimierte Gesamtplanung. Sie ist Grundlage einer bedarfsdeckenden Leistungserbrin-
gung. Die Regelungen zur Gesamtplanung knüpfen an die Regelungen zur Teilhabepla-
nung in Teil 1 an und normieren die für die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten 
Lebensführung für Menschen mit Behinderungen notwendigen Spezifika. Der Mensch mit 
Behinderung wird in das Verfahren aktiv einbezogen und sein Wunsch- und Wahlrecht 
berücksichtigt. 

Die Gesamtplanung erfolgt umfassend unter ganzheitlicher Perspektive. Die Bedarfser-
mittlung und -feststellung erstreckt sich auf alle Lebenslagen des Menschen mit Behinde-
rungen und erfolgt nach bundeseinheitlichen Maßstäben. Die Verantwortung für die Koor-
dinierung der Leistungen richtet sich auch in der Eingliederungshilfe nach den allgemei-
nen Vorschriften der Teilhabeplanung im Teil 1, die für alle Rehabilitationsträger gelten. 
Die Vorschriften für die Gesamtplanung sind ergänzend anzuwenden. 

II.2.3 Neuregelung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes 
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Die Eingliederungshilfe wird aus dem Fürsorgesystem in der Sozialhilfe herausgeführt. Mit 
der Neuregelung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes wird sowohl zur Verbesse-
rung der finanziellen Situation von Menschen mit Behinderungen beigetragen, als auch 
ein neues transparentes System geschaffen, in dem ohne Unterscheidung der Behinde-
rungsart alle erforderlichen Fachleistungen gewährt werden. 

Die bisherige einzelfallbezogene Beurteilung der finanziellen Situation wird durch eine 
Regelung abgelöst, bei der ein vom Gesamteinkommen abhängiger Eigenbeitrag festge-
legt wird. Alle Beträge, die für die Bemessung des Eigenbeitrages ausschlaggebend sind, 
unterliegen automatisch einer Dynamisierung. 

Es wird sichergestellt, dass kein Leistungsberechtigter im Leistungsbezug durch die Ge-
setzesänderung schlechter gestellt wird. 

Die bisher schon einkommens- und vermögensunabhängigen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe (z.B. heilpädagogische Leistungen für Minderjährige sowie Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben in der WfbM) bleiben auch weiterhin einkommens- und vermö-
gensunabhängig. 

Ergänzend zu den Verbesserungen beim Einkommenseinsatz wird die Vermögensfrei-
grenze erhöht. Somit besteht für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit, die Leistungsverbesserung (teilweise) nach und nach einem Vermögensauf-
bau (z.B. zur Alterssicherung) zuführen zu können. 

Einkommen der Partner von Leistungsberechtigten bleiben - auch im Lichte von Artikel 23 
UN-BRK - anrechnungsfrei. Für Vermögen der Partner von Leistungsberechtigten gelten 
künftig ebenfalls die deutlich höheren Grenzen der Leistungsberechtigten. 

Von Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen aus Erwerbstätigkeit wird 
relativ zur Gesamtzahl der Eingliederungshilfebezieher nur ein kleiner Anteil profitieren. 
Der mit Abstand größte Anteil an Eingliederungshilfebeziehern ist jedoch entweder gar 
nicht erwerbstätig oder arbeitet in einer WfbM. Damit auch diese Menschen künftig ein 
höheres Netto-Arbeitsentgelt erhalten, wird der Freibetrag in Absatz 3 Satz 2 von 25 Pro-
zent des übersteigenden Betrages des Arbeitsentgeltes auf 50 Prozent erhöht. Somit 
werden rund 26 Euro des Arbeitsentgeltes monatlich weniger auf die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung angerechnet und sich die Leistungen der Grundsiche-
rung entsprechend erhöhen. 

II.2.4 Weiterentwicklung des Vertragsrechtes 

Die Weiterentwicklung des Leistungsrechts der Eingliederungshilfe von einer überwiegend 
einrichtungszentrierten zu einer personenzentrierten Leistung und die damit verbundene 
Konzentration der Eingliederungshilfe auf die Fachleistungen erfordern auch eine Weiter-
entwicklung des bisherigen Vertragsrechts des SGB XII für die besonderen Leistungen 
zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen. Es regelt künftig 
nur noch die Erbringung von Fachleistungen. 

Entsprechend der gestiegenen Verantwortung der Leistungsträger wird ihre Steuerungs-
funktion durch die Möglichkeit von effektiveren Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen 
gestärkt. Zugleich werden die Sanktionsmöglichkeiten bei Verletzung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten erweitert. 

Mit der Weiterentwicklung des Vertragsrechts soll das Leitbild „Gute Arbeit“ auch bei den 
Erbringern von Leistungen der Eingliederungshilfe verankert werden: Künftig gelten tarif-
lich vereinbarte Vergütungen grundsätzlich als wirtschaftlich. Geeignete Leistungsanbieter 
müssen eine dem Leistungsangebot entsprechende Anzahl an Fachkräften beschäftigen. 

II.2.5 Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises 

Vor dem Hintergrund des gewandelten Verständnisses von Behinderung von einer defizit-
orientierten zu einer ressourcenorientierten Sichtweise, das insbesondere durch die Auf-
nahme des bio-psychosozialen Modells von Behinderung in die ICF weltweite Anerken-
nung und durch die Aufnahme in die UN-BRK auch Eingang in das deutsche Rechtssys-
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tem gefunden hat, wird der leistungsberechtigte Personenkreis für die Eingliederungshilfe 
im neuen Teil 2 des SGB IX neu geregelt. Mit der neuen Definition wird der Wechselwir-
kung von individueller Beeinträchtigung und von der Gesellschaft geschaffenen Barrieren 
ebenso Rechnung getragen wie dem Ansatz des Klassifikationssystems der ICF, der die 
Aktivitäts- und Teilhabeeinschränkungen sowie die jeweiligen Kontextfaktoren als Be-
schreibung einer Behinderung berücksichtigt. 

Gleichfalls erfolgt die in diesem Zuge fachlich notwendige Weiterentwicklung des bisher 
für die Leistungsberechtigung in der Eingliederungshilfe erforderlichen Merkmals der 
„Wesentlichkeit“. Das leistungsauslösende Moment wird nun nicht mehr an der Person 
selbst bzw. an Persönlichkeitsmerkmalen festgemacht („er / sie ist wesentlich behindert“), 
sondern an der Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt, d.h. wenn die Fähigkeit 
zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem Maße eingeschränkt 
ist und deshalb personelle oder technische Unterstützung in an der ICF-orientierten Le-
bensbereichen notwendig ist. 

Vor dem Hintergrund der personenzentrierten Ausrichtung der Eingliederungshilfe müs-
sen die Leistungsberechtigten in allen Schritten der Leistungsgewährung und -erbringung, 
beginnend bei der Antragsprüfung und beim Zugang zu den Leistungen ganzheitlich in 
den Blick genommen werden. Daher erfolgt eine Orientierung an allen Lebensbereichen, 
die auch in die ICF aufgenommen wurden und dort bei der Beurteilung der Teilhabemög-
lichkeiten eine Rolle spielen. 

Die Inhalte der an der ICF orientierten Lebensbereiche und die Regelung, wann eine er-
hebliche Teilhabeeinschränkung vorliegt, werden in der neuen Verordnung der Eingliede-
rungshilfe bestimmt. 

II.3 Prävention stärken - Ausgabendynamik bremsen 

Die Eingliederungshilfe unterliegt einer erheblichen Ausgabendynamik. Seit 2005 sind die 
Ausgaben um rund 5 Mrd. Euro von 11,3 auf 16,4 Mrd. Euro in 2014 gestiegen. Nach ei-
ner Prognose der con_sens GmbH („Verbesserung der Datengrundlage zur strukturellen 
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen“) vom August 
2014 werden sich unter Beibehaltung des Status Quo die Ausgaben bis 2020 voraussicht-
lich um weitere rund 5 Mrd. Euro erhöhen. Wesentliche Ursache für den Ausgabenanstieg 
ist die weiterhin zunehmende Anzahl von der Leistungsberechtigten. Die gestiegenen 
durchschnittlichen Fallkosten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Mit diesem Gesetz 
werden daher auch Maßnahmen ergriffen, die Ausgabendynamik in der Eingliederungshil-
fe nachhaltig zu bremsen. 

Die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen zur Erhöhung der Steuerungsfähigkeit der Ein-
gliederungshilfe werden von präventiven Maßnahmen in den Rechtskreisen SGB II und 
SGB VI flankiert, um Zugänge in die Eingliederungshilfe - und hier insbesondere in die 
WfbM - zu reduzieren. Für die Rechtskreise SGB II und SGB VI werden vom Bund finan-
zierte, zunächst auf fünf Jahre befristete Programme aufgelegt, die im Lichte der UN-BRK 
mit dazu beitragen die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen oder von Be-
hinderung bedrohten Menschen zu verbessern und die Zugänge in die Eingliederungshilfe 
zu reduzieren. Die Programme werden unterstützt durch gesetzliche Öffnungsklauseln, 
mittels derer befristet von bestehenden gesetzlichen Regelungen abgewichen werden 
kann, um bestehende Leistungsarten weiterzuentwickeln und neue Leistungsarten mo-
dellhaft zu erproben. 

II.4 Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts - SGB IX, Teil 3 

Mit der Neufassung des SGB IX wird das nach derzeitigem Recht im SGB IX, Teil 2 veror-
tete Schwerbehindertenrecht in einen neuen Teil 3 gefasst. Neben den rein redaktionellen 
Folgeänderungen werden dabei auch inhaltliche Veränderungen vorgenommen. Diese 
umfassen im Wesentlichen 

– die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Schwerbehindertenvertretungen, 
insbesondere mehr Freistellungen und bessere Fortbildungsmöglichkeiten, 
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– die Verbesserung der Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in 
WfbM, insbesondere Mitbestimmung bei wichtigen Angelegenheiten und Wahl von 
Frauenbeauftragten, 

– Regelungen zur Benutzung von Behindertenparkplätzen sowie 

– die Schaffung eines Merkzeichens für taubblinde Menschen im Schwerbehinderten-
ausweis. 

II.5 Änderungen im SGB XII 

Durch die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und die künftige Kon-
zentration der Eingliederungshilfe auf die Fachleistung sind neben redaktionellen auch 
inhaltliche Anpassungen im SGB XII erforderlich. 

II.5.1 Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen zum Lebens-
unterhalt 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungs-
zentrierten zu einer personenzentrierten Leistung kann die notwendige Unterstützung des 
erwachsenen Menschen mit Behinderung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, 
sondern nur am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Daher ist es konse-
quent, den Bedarf des erwachsenen Menschen mit Behinderung an existenzsichernden 
Leistungen zum Lebensunterhalt und seinen behinderungsbedingten Bedarf an Leistun-
gen der Eingliederungshilfe zu trennen, entsprechend zuzuordnen und umfassend zu de-
cken. Dementsprechend wird für den Lebensunterhalt nach dem Dritten oder Vierten Ka-
pitel des SGB XII nicht mehr nach der Unterbringungsform differenziert, die Sonderrege-
lungen für den Lebensunterhalt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe fallen ersatzlos 
weg. 

Die mit der Überführung des alten Bundessozialhilfegesetzes in das SGB XII begonnenen 
Schritte einer Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen werden 
konsequent zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich aus-
schließlich auf die Fachleistungen. Entsprechend erfolgt eine Zuordnung ausgehend vom 
notwendigen Unterstützungsbedarf bei der Alltagsbewältigung (=Fachleistung) oder den 
existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt. 

Für minderjährige Menschen mit Behinderung wird durch Sonderregelungen das geltende 
Recht weitergeführt. Da der weit überwiegende Teil der Leistungsberechtigten der Ein-
gliederungshilfe existenzsichernde Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem vierten 
Kapitel SGB XII erhält, werden die im Zusammenhang mit der Trennung von Fachleistung 
und Lebensunterhalt notwendigen Änderungen dort verortet. Diese Regelungen gelten 
jedoch nur für Volljährige und nicht für Kinder und Jugendliche. Die Diskussion zur Re-
form des SGB VIII bleibt davon unberührt. 

Die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt (der notwendige Lebensunter-
halt) werden sich für leistungsberechtigte erwachsene Menschen mit Behinderungen ab 
dem Inkrafttreten der Neuregelungen in SGB IX, Teil 2 sowie im Dritten und Vierten Kapi-
tel des SGB XII wegen des Wegfalls des Unterscheidungsmerkmals stationäre Einrich-
tung in Zusammensetzung, Höhe und Erbringung nicht mehr von dem unterscheiden, was 
für alle Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen nach dem Dritten und Vierten 
Kapitel des SGB XII gilt. Der notwendige Lebensunterhalt wird sich deshalb für alle er-
wachsenen leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen aus den sozialhilferecht-
lichen Bedarfen zusammensetzen, die bei Erfüllung der jeweiligen Anspruchsvorausset-
zungen anzuerkennen sind. Dies sind: 

– die Regelsätze (Regelbedarfsstufen im SGB XII, Regelbedarf im SGB II) und 

– Mehrbedarfe (z.B. für voll erwerbsgeminderte Menschen mit dem Merkzeichen G), 
hinzu kommt ein zusätzlicher Mehrbedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpfle-
gung in Werkstätten für behinderte Menschen und bei sonstigen tagesstrukturieren-
den Maßnahmen, 
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– einmalige Bedarfe (z.B. Erstausstattung für die Wohnung oder für Bekleidung oder 
Anschaffung bzw. Reparatur von orthopädischen Schuhen), 

– Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, 

– Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 

– Bedarfe für Unterkunft und Heizung. 

Von besonderer Bedeutung sind die monatlichen Regelsätze. Diese basieren auf der 
Grundlage statistisch ermittelter durchschnittlicher Verbrauchsausgaben. Dazu werden 
diejenigen Verbrauchsausgaben eingerechnet (als regelbedarfsrelevant berücksichtigt), 
die der Deckung der für die Gewährleistung des Existenzminimums erforderlichen Bedar-
fe dienen, sofern diese Bedarfe pauschalierbar sind. Umfasst sind von den Regelsätzen, 
die in § 27a Absatz 1 in einer nicht abschließenden Aufzählung genannten Bedarfe für 
Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat und Wohnungsausstattung einschließlich 
Fernseher und Computer, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von 
Warmwasser entfallenden Anteile sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, 
wozu auch in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in 
der Gemeinschaft zählt. Die für die seit 2011 geltenden Regelbedarfsstufen als regelbe-
darfsrelevant berücksichtigten durchschnittlichen Verbrauchsausgaben enthalten die §§ 5 
und 6 des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes 2011 (RBEG 2011 - Artikel 1 des Entwurfs 
eines Zweiten Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten 
und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, Bundestags-Drucksache 18/xxxx)). Aus dem 
über die Regelsätze zur Verfügung gestellten monatlichen Budget sind sowohl die regel-
mäßig aus auch unregelmäßig anfallende Bedarfe zu decken. Eine Ausnahme stellt es 
dar, wenn im Einzelfall ein oder mehrere Bedarfe, die aus dem monatlichen Regelsatz-
budget zu finanzieren sind, unabweisbar in ihrer Höhe erheblich von durchschnittlichen 
Bedarfen abweichen, wie sie bei der Ermittlung der Regelbedarfsstufen auf der Grundlage 
von durchschnittlichen Verbrauchsausgaben zugrunde gelegt werden (§ 27a Absatz 4 
Satz 1 SGB XII). Dann ist der Regelsatz abweichend, also höher festzusetzen. 

Für die aus den Regelsätzen zu finanzierenden Aufwendungen für Ernährung bedeutet 
dies: Bei der Ermittlung der Regelbedarfsstufen gehen durchschnittliche Verbrauchsaus-
gaben für eine häusliche Ernährung ein. Dabei werden Lebensmittel, alkoholfreie Geträn-
ke und weitere Zutaten für Frühstück, Mittagessen und Abendessen von Haushaltsmit-
gliedern eingekauft und zubereitet. Verbrauchsausgaben für die Bereitstellung von Essen 
und Getränken in oder außerhalb der Wohnung (außerhäusige Ernährung) durch Dienst-
leister und Gaststätten, die über die Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln 
und Getränken (sogenannter Warenwert) hinausgehen, sind in den Regelbedarfsstufen 
nicht enthalten. Aus den Regelsätzen sind deshalb ausschließlich die Aufwendungen für 
den Warenwert von Nahrungsmitteln und Getränken zu tragen. Dies gilt auch für erwach-
sene Menschen mit Behinderungen und dies unabhängig von der Wohnform und auch 
unabhängig davon, wo beispielsweise das tägliche Mittagessen eingenommen wird. Kön-
nen Menschen mit Behinderung die Zubereitung und Bereitstellung der Mahlzeiten auf-
grund ihrer Einschränkungen, wegen der Besonderheiten ihrer Wohnform oder im Rah-
men gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
und vergleichbaren Beschäftigungsstätten nicht selbst übernehmen, werden die über den 
Warenwert hinausgehenden Kosten (Sach-, Personal- und Investitionskosten) von der 
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX als Fachleistung übernommen. 

Bedeutsam sind ferner die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Hier werden - wie bei al-
len Leistungsberechtigten außerhalb von stationären Einrichtungen - die tatsächlichen 
angemessenen Aufwendungen als Bedarf berücksichtigt, in der Regel also die monatliche 
Miete und die Heizkosten. Im Vierten Kapitel des SGB XII werden dazu Regelungen ge-
schaffen, die Wohnformen definieren und jeweils die Angemessenheitsgrenzen, bis zu 
denen die monatliche Miete als Bedarf zu berücksichtigen ist. Liegt die tatsächliche Miete 
im Einzelfall über der jeweils geltenden Angemessenheitsgrenze, weil zusätzlicher Wohn-
raum für eine Assistenzkraft benötigt wird oder aber unmittelbar keine günstigeren Räum-
lichkeiten zur Verfügung stehen, wird der übersteigende Betrag von der Eingliederungshil-
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fe nach SGB IX, Teil 2 übernommen. Im Ergebnis werden durch diese Ergänzungen in 
den Vorschriften über die Bedarfe für Unterkunft und Heizung die Voraussetzung für ein 
an die individuellen Wünsche angepasstes Wohnen und zugleich Rechtssicherheit ge-
schaffen. 

Die leistungsrechtliche Gleichstellung hinsichtlich des Lebensunterhalts von Menschen 
mit Behinderungen unabhängig von der gewählten Wohnform hat zur Folge, dass Bedar-
fe, die durch den Regelsatz abgedeckt sind, wie bei allen anderen Leistungsberechtigten 
außerhalb von stationären Einrichtungen aus dem monatlichen Regelsatzbudget finanziert 
werden müssen. Dies setzt voraus, dass der Regelsatz - anders als der nach heutigem 
Recht vom Einrichtungsträger ausgezahlte Barbetrag - vom zuständigen Träger nach dem 
SGB XII auf das Bankkonto der leistungsberechtigten Person überwiesen wird und einem 
Menschen mit Behinderungen damit auch tatsächlich zur Verfügung steht. Die Überwei-
sung an die leistungsberechtigte Person wird durch Vorschriften im SGB XII, aber auch 
durch eine Ergänzung im Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz sichergestellt. Der gel-
tende Grundsatz, dass vom Regelsatz - anders als beim Barbetrag - nur in konkreten 
Ausnahmefällen Teilbeträge im Wege einer sogenannten Direktzahlung an Leistungsan-
bieter oder sonstige Dritte überwiesen werden können, ist auch in dieser Konstellation 
uneingeschränkt anzuwenden. Dadurch erhalten Menschen mit Behinderungen ein we-
sentlich höheres Maß an Entscheidungsfreiheit als bislang in stationären Einrichtungen. 
Sie können im Rahmen der für alle Personen mit geringem monatlichem Budget beste-
henden Grenzen selbst entscheiden, wofür sie ihr Geld verwenden. Dies gilt beispielswei-
se für den Kauf von Kleidung ebenso wie für die Freizeitgestaltung. Daher können Barbe-
trag, Zusatzbarbetrag und Kleiderpauschale künftig entfallen. Die Funktion des Barbe-
trags liegt im geltenden Recht darin, dass Leistungsberechtigte in stationären Einrichtun-
gen, weil sie keinen Regelsatz erhalten, einen kleinen Bargeldbetrag zur Verfügung ha-
ben. 

Bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen hinsichtlich ihres notwendigen 
Lebensunterhalts wird im Rahmen der Teilhabeplanung berücksichtigt, ob sie alle erfor-
derlichen Tätigkeiten für eine selbständige Lebens- und Haushaltsführung ausüben kön-
nen. Wird dabei festgestellt, dass ein Mensch mit Behinderungen alle erforderlichen Tä-
tigkeiten nicht oder nicht vollständig selbst ausüben kann und deshalb eine Unterstützung 
benötigt, ist dieser Unterstützungsbedarf den Fachleistungen der Eingliederungshilfe zu-
zuordnen. Ein solcher Unterstützungsbedarf besteht beispielsweise, wenn erwachsene 
Menschen mit Behinderungen nicht in der Lage sind, die Einkäufe von Lebensmitteln und 
Getränken sowie die Zubereitung der Mahlzeiten selbst zu übernehmen. 

Die Neuregelungen beim Lebensunterhalt von Menschen mit Behinderungen führen in 
ihrer Gesamtwirkung dazu, dass ihnen neue Entscheidungsfreiheiten für die Lebensge-
staltung eingeräumt und damit Selbstbestimmung ermöglicht wird. 

II.6 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Die mit dem Bundesteilhabegesetz verbundenen Reformen treten grundsätzlich zum 1. 
Januar 2018 durch Einführung eines neuen SGB IX-Stammgesetzes in Kraft. Die Ände-
rungen im Schwerbehindertenrecht werden auf den frühestmöglichen Zeitpunkt nach Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfahrens, also auf den Tag nach Verkündung des Bundes-
teilhabegesetzes vorgezogen. Der erste Reformschritt für spürbare Verbesserungen bei 
der Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe und die Erhö-
hung des Freibetrages für das Arbeitsförderungsgeld treten zum 1. Januar 2017, die neu-
en Leistungen für ein Budget für Arbeit und die Förderung alternativer Beschäftigungsan-
bieter treten zum 1. Januar 2018 in Kraft. 

Die Übergangszeit bis zum 1. Januar 2020 für die übrigen Rechtsänderungen im SGB XII 
trägt den notwendigen Umstellungsprozessen für die neue Personenzentrierung der Leis-
tungen in der Eingliederungshilfe Rechnung. Auch der zweite Reformschritt für spürbare 
Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungs-
hilfe tritt zum 1. Januar 2020 in Kraft. Hiermit verbunden ist die Neuverortung der gesam-
ten Eingliederungshilfe als eigenständiges Leistungsgesetz innerhalb des SGB IX Teil 2. 
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II.7 Übergangsregelungen 

Mit diesem Gesetz werden sowohl strukturelle als auch leistungsrechtliche Veränderun-
gen am geltenden Recht vorgenommen, die - teilweise längere - Übergangszeiträume 
erforderlich machen. Die künftige personenzentrierte Ausgestaltung der Eingliederungshil-
fe macht für die Anpassung und Umsetzung der Leistungsvereinbarungen zwischen Leis-
tungsträgern und -erbringern an das neue Recht einen mehrjährigen Übergangszeitraum 
erforderlich. Daher tritt SGB IX, Teil 2 (Eingliederungshilferecht) erst zum 1. Januar 2020 
in Kraft. Diejenigen Inhalte, die den betroffenen Menschen mit Behinderungen zu Gute 
kommen und kürzere Übergangszeiträume benötigen, sollen jedoch bereits deutlich früher 
in Kraft treten. Dafür sind folgende Übergangsregelungen im SGB XII vorgesehen: 

– Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern und privaten und öf-
fentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) treten für das Eingliederungshilferecht be-
reits zum 1. Januar 2018 in Kraft. 

– Verbesserungen bei der Heranziehung von eigenem Einkommen und Vermögen zum 
Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe treten teilweise, in einer ersten Stufe 
bereits zum 1. Januar 2017 in Kraft. Personen, die Hilfe zur Pflege erhalten, profitie-
ren ebenfalls bereits zum 1. Januar 2017 von Verbesserungen bei der Berücksichti-
gung von Einkommen und Vermögen, wenn dieses aus eigenem Erwerb stammt. Da 
die Hilfe zur Pflege im SGB XII verbleibt, gelten diese Verbesserungen für diesen 
Personenkreis dauerhaft. 

Insgesamt sollen Bestandsfälle, die von geltenden Regelungen oder dem Übergangsrecht 
profitieren, nach dem neuen, ab 1. Januar 2020 geltenden Recht nicht schlechter gestellt 
werden. 

III. Alternativen 

Mögliche Inhalte des Bundesteilhabegesetzes wurden in der vom 10. Juli 2014 bis 14. 
April 2015 tagenden Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz erörtert. Die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe wurden in einem Abschlussbericht zusammengefasst. In der Arbeitsgruppe 
hat sich gezeigt, dass es in nahezu allen Handlungsfeldern, die mit diesem Gesetz aufge-
griffen werden, eine Vielzahl von Handlungsalternativen gibt, die je nach Interessenlage 
der in der Arbeitsgruppe vertretenen Institutionen unterschiedlich präferiert werden. Mit 
diesem Gesetz wird unter Würdigung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe ein Maßnahmen-
bündel umgesetzt, das insgesamt die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
verbessern und gleichzeitig die Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe bremsen 
soll. 

Im Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode wurde vereinbart, die Einführung eines 
Bundesteilhabegeldes zu prüfen. Die Bundesregierung hat sich nach intensiver Prüfung 
der vorliegenden Modelle für ein Bundesteilhabegeld (u.a. Beschluss der 90. ASMK vom 
27./28. November 2013, Entwurf eines „Gesetzes zur Sozialen Teilhabe“ vom Forum be-
hinderter Juristinnen und Juristen vom Mai 2013) gegen die Einführung eines Bundesteil-
habegeldes entschieden. Ein Bundesteilhabegeld wäre wenig zielgenau, würde den Kreis 
der Anspruchsberechtigten gegenüber denjenigen in der Eingliederungshilfe deutlich er-
höhen, zu erheblichen Mitnahmeeffekten führen und den Bund um mindestens 1 Mrd. 
Euro zusätzliche Aufwendungen belasten. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

SGB IX Teil 1 - Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohte Menschen 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das SGB IX, Teil 1 folgt aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge). Von dieser Gesetzgebungskompetenz hatte 
der Bund bereits für das SGB IX alter Fassung Gebrauch gemacht (BT-Drucks. 14/5074, 
Seite 93). Die Vorgaben über die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, insbesonde-
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re das hierzu neu verankerte Teilhabeplanverfahren, können nur bundeseinheitlich gere-
gelt werden, da andererseits eine wirksame Kooperation der kommunalen Träger, der 
Landesträger und der Sozialversicherungsträger nicht möglich wäre. Würden die Länder 
für ihren Zuständigkeitsbereich regional unterschiedliches Verfahrensrecht oder unter-
schiedliche Bestimmungen zur Leistungsausführung erlassen, müssten die Sozialversi-
cherungsträger ihre Verwaltungsabläufe daran anpassen und dem Bund wäre faktisch die 
Schaffung einheitlicher Verfahren für die Sozialversicherungsträger verwehrt. Infolge der 
Zersplitterung der Bestimmungen zur Teilhabeplanung und Zuständigkeitsklärung wären 
eine effektive Zusammenarbeit und eine wirksame Rechtswahrnehmung durch Menschen 
mit Behinderungen unzumutbar erschwert. Die bundesgesetzliche Regelung ist damit zur 
Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. 

Zusätzlich wird mit der Neuregelung in § 7 Absatz 2 Satz 2 SGB IX zur Abweichungsfes-
tigkeit der Vorschriften zur Koordinierung der Leistungen nach Kapitel 4 (insb. Teilhabe-
planverfahren) auf der Grundlage von Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 GG nunmehr si-
chergestellt, dass die Rehabilitationsträger der Landes- und Kommunalverwaltung den 
bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften ausnahmslos unterworfen sind und abweichen-
des Landesrecht insoweit unbeachtlich ist. Durch Landesrecht können damit keine Rege-
lungen getroffen werden, nach der kommunale Träger, überörtliche Träger oder die Be-
hörden der Länder als Rehabilitationsträger andere Verfahren der Koordinierung, Be-
schleunigung und Teilhabeplanung zu befolgen hätten. Das besondere Bedürfnis nach 
einer bundeseinheitlichen und abweichungsfesten Verfahrensregelung zur Koordinierung 
der Leistungen ergibt sich aus der Notwendigkeit zur zeitlichen und verfahrensmäßigen 
Abstimmung der Rehabilitationsträger und zur tragfähigen Kostenerstattung zwischen den 
Rehabilitationsträgern bei der Bewilligung von Leistungen „wie aus einer Hand“. Die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zur Zuständigkeitsklärung nach dem SGB IX 
hat über mehrere Jahre hinweg fortlaufend Defizite bei der trägerübergreifenden Leis-
tungserbringung aufgedeckt und mit dem Ziel der nahtlosen Leistungswährung an Leis-
tungsberechtigte korrigiert. Trotz des Bemühens der Rehabilitationsträger, gemeinsame 
Empfehlungen zu entwickeln, die auch für Träger der Länder und Kommunen gelten, wur-
den im Bereich der trägerübergreifenden Zusammenarbeit nicht die erforderlichen Ver-
besserungen im Gesetzesvollzug erreicht. Dabei war nicht eindeutig erkennbar, ob die 
Rehabilitationsträger schlicht von einer gesetzlich eröffneten Abweichungsbefugnis aus-
gegangen sind oder ob eine Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des bisherigen § 7 
SGB IX ausschlaggebend war. Aus diesem Grund ist es nunmehr geboten, ergänzend zu 
der Neukonzeption der Zuständigkeitsklärung im Rahmen eines Teilhabeplanverfahrens, 
abweichende landesrechtliche Verfahrensregelungen oder auch die bloße Nichtanwen-
dung des Verfahrensrechts von vorn herein auszuschließen. Im Bereich der Sozialversi-
cherungsträger des Bundes wird der Gesetzesvollzug weiterhin durch Aufsichtsmaßnah-
men sichergestellt; hier entfaltet § 7 Absatz 2 Satz 2 SGB IX keine Wirkungen. 

SGB IX Teil 2 - Eingliederungshilferecht 

Die Gesetzgebungskompetenz für Teil 2 des Neunten Buches folgt aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 7 GG (öffentliche Fürsorge). Prägend für den Begriff der „öffentlichen Für-
sorge“ sind die Grundsätze der Subsidiarität und der Individualisierung der staatlichen 
Hilfeleistungen. Diesen Anforderungen entsprechen die steuerfinanzierten Leistungen der 
Eingliederungshilfe mit dem Nachrang-, dem Individualisierungs- und dem Bedarfsde-
ckungsprinzip. Die Aussage im Koalitionsvertrag, Menschen mit wesentlichen Behinde-
rungen aus der „Fürsorge“ herauszuführen, bringt - losgelöst von der Gesetzgebungs-
kompetenz - das gewandelte Rollenverständnis von Menschen mit Behinderungen zum 
Ausdruck: Künftig soll nicht mehr über den Menschen mit Behinderungen, sondern ge-
meinsam mit ihm gehandelt werden, um seine individuelle Lebensplanung und Selbstbe-
stimmung zu unterstützen. 

Dem Bund steht im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung das Gesetzgebungs-
recht für den Bereich der „öffentlichen Fürsorge“ zu, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung er-
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forderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). Das Recht der Eingliederungshilfe dient sowohl 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechts- und 
Wirtschaftseinheit. 

Für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist das Recht der Eingliederungshilfe 
deshalb von Bedeutung, weil es sich um das unterste soziale Leistungssystem für Men-
schen mit erheblichen Teilhabeeinschränkungen handelt. Auf diesem untersten Niveau 
muss für die Eingliederungshilfe zur Umsetzung verfassungsrechtlicher Vorgaben wie 
insbesondere der Menschenwürde (Artikel 1 GG), des Gleichheitsgrundsatzes (Artikel 3 
GG) sowie des Sozialstaatsprinzips (Artikel 20 GG) ein Mindestmaß an Leistungen gere-
gelt werden. Hierfür sind bundeseinheitliche Regelungen unverzichtbar, damit sich die 
Lebensverhältnisse in den Ländern nicht in erheblicher Weise auseinander entwickeln. 

Auch die Wahrung der Rechtseinheit erfordert eine bundeseinheitliche Regelung. Die vor-
rangigen (Versicherungs-)Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe sind bundesgesetz-
lich in Sozialgesetzbüchern geregelt worden. Zur Wahrung der Rechtseinheit ist es daher 
notwendig, auch die nachrangigen Leistungen einheitlich durch den Bundesgesetzgeber 
zu regeln. Ansonsten würde die Unterschiedlichkeit der zwei Systeme Versicherungsleis-
tungen und steuer-finanzierte Fürsorgeleistungen noch weiter verstärkt. Bei einer aus-
schließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder im nachrangigen System würden die 
gleichen Lebenssachverhalte unterschiedlich geregelt werden. Finanzstärkere Länder 
könnten umfangreichere Leistungen gewähren als finanzschwächere Länder, die Länder 
könnten jeweils nach eigenen politischen Schwerpunktsetzungen über die Verwendung 
ihrer finanziellen Ressourcen entscheiden. Mit gravierenden Unterschiedlichkeiten oder 
einem verstärkten föderalen Leistungswettbewerb wäre eine Rechtszersplitterung ver-
bunden, die die Erhaltung einer funktionsfähigen Rechtsgemeinschaft bedrohen würde. 
Mit einer Gesetzgebungskompetenz der Länder würden auch die Ziele des SGB IX, Teil 1 
mit übergreifenden Verfahrensregelungen für alle Leistungen zur Rehabilitation und Teil-
habe konterkariert, da die Landesgesetze nicht von dessen Regelungsbereich erfasst 
würden. 

SGB IX Teil 3 - Schwerbehindertenrecht 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Neuregelungen im Schwerbehinder-
tenrecht im Zusammenhang mit der Neufassung des Schwerbehindertenrechts im SGB 
IX, Teil 3 ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 und 12 in Verbindung mit Arti-
kel 72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund für die öffentliche Fürsorge und das Arbeits-
recht sowie die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung die Ge-
setzgebungszuständigkeit, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im ge-
samtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 

Eine bundesgesetzliche Regelung ist erforderlich. Die vorliegenden Änderungen des 
Schwerbehindertenrechts und der Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen 
zu den Rechten der Vertretungen der schwerbehinderten Menschen in den Betrieben und 
den öffentlichen Verwaltungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die Verbesserung der 
Mitwirkungsmöglichkeiten der Interessenvertretungen der in den WfbM beschäftigten 
Menschen mit Behinderungen und die Einführung von Frauenbeauftragten in allen WfbM, 
die Neufassung des Anspruchs auf Benutzung von Behindertenparkplätzen und die Ein-
führung eines Merkzeichens für taubblinde Menschen im Schwerbehindertenausweis sind 
im Interesse gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet und zur damit Wahrung 
der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. 

SGB XII - Sozialhilferecht  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Sozialhilferecht nach dem SGB XII 
(Artikel 11, 11a und 11b des Gesetzentwurfs) ergibt sich für das Fürsorgerecht aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes (GG) (öffentliche Fürsorge). Diesbezüglich 
hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz, wenn und soweit die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirt-
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schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforder-
lich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). Das Recht der Sozialhilfe als unterstes soziales Netz 
dient sowohl der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der 
Rechs- und Wirtschaftseinheit. Auf diesem untersten Niveau muss auf Grund verfas-
sungsrechtlicher Vorgaben wie insbesondere Menschen würde (Artikel 1 GG), Gleich-
heitsgrundsatz (Artikel 3 GG) und Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 GG) ein Mindestmaß an 
Leistungen bundeseinheitlich geregelt werden, damit sich die Lebensverhältnisse nicht in 
erheblicher Weise auseinander entwickeln. Zudem wird eine Rechtszersplitterung, die die 
Erhaltung einer funktionsfähigen Rechtsgemeinschaft bedrohen würde, verhindert. Daher 
sind die Regelungen im Recht der Sozialhilfe bundeseinheitlich erfolgt. 

Die Erforderlichkeit einer bundeseinheitlichen Regelung ergibt sich für die bei den Leis-
tungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts nach dem Dritten und Vierten Kapitel des 
SGB XII vorzunehmenden Änderungen daraus, dass diese Vorschriften bundeseinheitlich 
geregelt sind und im Zusammenhang mit der Reform der Eingliederungshilfe stehenden 
Ergänzungen und Änderungen ebenfalls nur bundeseinheitlich vorgenommen werden 
können. 

Für das zu schaffende Übergangsrecht für die Eingliederungshilfe im Sechsten Kapitel 
und für die Regelungen der Hilfe zur Pflege im Siebten Kapitel des SGB XII ergibt sich die 
Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung, einerseits aus der bisherigen Rege-
lung als Bundesrecht, andererseits würde eine nicht bundeseinheitliche Regelung in die-
sen Bereichen, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bedrohen. Denn die Deckung 
dieser Bedarfe, die der Sicherstellung einer menschenwürdigen Existenz dienen, darf 
nicht vom Wohnort oder regionalen Unterschieden abhängig sein. Regelungen in einzel-
nen Ländern würden auf Grund ihrer Mängel zu einer mit der Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse unvereinbaren Benachteiligung der Einwohner dieser Länder führen und 
diese deutlich schlechter stellen als die Einwohner anderer Länder. 

Die Regelungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen bei diesen Hilfen sowie zu-
künftig bei gleichzeitigem Bezug von Hilfen nach dem SGB XII und der Eingliederungshil-
fe nach Teil 2 des SGB IX erfordern als Annex hierzu ebenfalls aus den genannten Grün-
den bundeseinheitliche Regelungen. Ebenso sind die Änderungen bei der Anrechnung 
von Erwerbseinkommen bei der Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen bundeseinheitlich geregelt, eine Verbesserung für die Betroffenen kann deshalb 
ebenfalls nur durch bundeseinheitliche Regelungen erreicht werden. 

Die Änderungen im Zusammenhang mit den Leistungen der Eingliederungshilfe und die 
übergangsweise bis zum Inkrafttreten sowie die nach Inkrafttreten von Teil 2 des SGB IX 
erforderlichen Anpassungen beziehungsweise Neuregelungen im Vertragsrecht können 
aufbauend auf den geltenden bundeseinheitlichen Vorschriften im Zehnten Kapitel des 
SGB XII ebenfalls nur in bundeseinheitlicher Ausgestaltung vorgenommen werden. 

Gesetzliche Folgeänderungen außerhalb des SGB IX und des SGB XII 

Die in den übrigen Artikeln enthaltenen Folgeänderungen stützen sich ebenfalls überwie-
gend, von den nachstehenden Ausnahmen abgesehen, auf die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes für die öffentliche Fürsorge nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG.  

Die Folgeänderungen im Schwerbehindertenrecht, z. B. die auf das Jahr 2017 vorgezo-
genen Änderungen im bisherigen SGB IX, Teil 2 sowie weitere damit zusammenhängen-
de Änderungen in den Artikel 15 und 16 stützen sich auf die für den neuen Teil 3 SGB IX 
oben bereits genannten Kompetenztitel aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 und 12 in Ver-
bindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die das soziale Entschädigungsrecht be-
treffenden Änderungen (§ 6 Absatz 1 Nummer 5 SGB IX, die Änderungen des BVG in 
Artikel 14 und 15 sowie die Änderungen der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge in Arti-
kel 18 Absatz 17) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 13 und Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 7 GG. Soweit diese Gesetzesänderungen Auswirkungen auf die Leistungen der 
Versorgung und Fürsorge für die Kriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen haben, ist 
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die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 73 Absatz 1 Num-
mer 13 GG einschlägig. Da die durch das vorliegende Gesetz geänderten Vorschriften 
des BVG auch für weitere Personengruppen des sozialen Entschädigungsrechts (z. B. 
Opfer von Gewalttaten sowie Impfgeschädigte) entsprechend zur Anwendung kommen, 
besteht insofern für den Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Die zur Inanspruchnahme der zuletzt genannten Kompe-
tenz im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Artikel 72 Absatz 2 GG erfor-
derlichen Voraussetzungen liegen vor, da eine bundeseinheitliche Regelung zur Wahrung 
der Rechtseinheit notwendig ist. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. Dies gilt insbesondere 
auch für die Arbeitgeberförderung im Rahmen des neu eingeführten Budgets für Arbeit 
(siehe Begründung zu § 61 SGB IX) und das neue Vertragsrecht in der Eingliederungshil-
fe (siehe Begründung vor §§ 80 ff. SGB IX). Die Fördervoraussetzungen für das Budget 
für Arbeit stellen entsprechend dem Beihilferecht (Artikel 41 Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008) sicher, dass Arbeitgeberzuschüsse nicht geleistet werden, wenn die Förde-
rung der Beschäftigung behinderter Mitarbeiter ursächlich ist für die Entlassung anderer 
Mitarbeiter. Das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe fällt nicht in den Anwendungsbe-
reich des europäischen Vergaberechts, da es im sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis an 
der erforderlichen Konkurrentenauswahl fehlt. 

Mit dem Gesetz werden zudem die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der UN-BRK 
umgesetzt, indem 

– die gesetzliche Definition von Behinderung mit den allgemeinen Grundsätzen und 
Bestimmungen der UN-BRK in Einklang gebracht wird, 

– die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt geschaffen werden, 

– Menschen mit Behinderungen ihr persönliches Einkommen nur in angemessenem 
Umfang einsetzen, um ihre Bedarfe zu decken und 

– personenzentrierte soziale Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, die Inklu-
sion, Selbstbestimmung und die Entscheidung, in der Gemeinschaft zu leben, ermög-
lichen. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das Bundesteilhabegesetz enthält drei wesentliche Vereinfachungsansätze: 

– Mit dem neuen Teilhabeplanverfahren, das für alle Rehabilitationsträger einheitlich 
und ausnahmslos gilt, wird die trägerübergreifende Zusammenarbeit bei der Leis-
tungsfeststellung und Leistungserbringung erheblich vereinfacht. Durch einheitliche 
bundesgesetzliche Vorgaben für die Instrumente der Bedarfsermittlung, für die Koor-
dinierung der Leistungen und für die Dokumentation der Verfahrensschritte und für 
die ärztliche Begutachtung wird sichergestellt, dass sowohl die Kooperation der Be-
hörden untereinander als auch deren Kommunikation mit den Leistungsberechtigten 
deutlich vereinfacht wird. Ein zusätzlicher Vereinfachungsgewinn entsteht für die So-
zialgerichtsbarkeit, da bei der Sachverhaltsaufklärung im Rahmen der Amtsermittlung 
unabhängig von der Rechtsmaterie stets auf einen vergleichbaren Aktenbestand zu-
rückgegriffen werden kann, der zwingende Dokumentationsanforderungen zu erfüllen 
hat. Aus diesem Grund steht den Kosten für die Einführung des Teilhabeplanverfah-
rens, das bei Bund und Ländern je einen Erfüllungsaufwand von ca. 50 Mio. Euro 
verursacht, mittelfristig ein Gewinn an Effizienz und Verwaltungsvereinfachung ge-
genüber, wenn die standardisierten Abläufe routiniert praktiziert werden. 
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– Die Rehabilitationsträger erstellen eine einheitliche Teilhabeplanverfahrensstatistik, 
die die bisherigen trägerspezifischen Daten an einer Stelle (BAR) zusammenführt. 
Durch die Vergleichbarkeit und einheitliche Darstellung der Fallzahlen wird die Beur-
teilung der Wirksamkeit der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger vereinfacht. 
Der öffentliche Diskurs und die Fachdiskussionen über die Umsetzung des Teilhabe-
planverfahrens werden unterstützt und damit ein zusätzliches Element öffentlicher 
und politischer Kontrolle eingeführt, das aufgrund der hiermit intendierten gesell-
schaftlichen Partizipation die sozialgerichtliche und die aufsichtsrechtliche Kontrolle 
der Rehabilitationsträger wirkungsvoll flankiert. 

– Die Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe wird mit dem 
neuen Beitragsmodell erheblich vereinfacht, indem ab dem Jahr 2020 nur noch auf 
die finanzielle Situation des behinderten Menschen abgestellt wird. Die bisherige im 
Sozialhilferecht verankerte Berücksichtigung der finanziellen Situation der sog. Ein-
standsgemeinschaft wird mit der neuen Systematik der Einkommensanrechnung auf-
gegeben. Mit der Regelung, dass der Eigenbeitrag sich zudem nach dem Einkommen 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) richtet, wird die Inanspruchnahme 
von Einkommen weitestgehend pauschaliert. Der daraus resultierende Vereinfa-
chungseffekt begünstigt nicht nur die Verwaltung, sondern insbesondere auch die 
Leistungsberechtigten, die zukünftig ihren Beitrag zu den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe bereits anhand ihrer steuerrechtlichen Angaben berechnen und im Streitfall 
mit den Behörden auch schnell überprüfen können. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur 
Nachhaltigkeitspolitik. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie fordert in der Grundregel der 
Managementregeln: „Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht 
den kommenden Generationen aufbürden. Zugleich muss sie Vorsorge für absehbare 
zukünftige Belastungen treffen“. Darüber hinaus verlangt Managementregel (9) u.a., dass 
Armut und soziale Ausgrenzung soweit wie möglich vorzubeugen sind, allen Bevölke-
rungsschichten Chancen eröffnet werden, sich an der wirtschaftlichen Entwicklung zu 
beteiligen und dass alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Insbesondere diesen Ma-
nagementregeln wird durch den Gesetzentwurf Rechnung getragen. 

Um den zukünftigen Herausforderungen einer wachsenden Anzahl von Leistungsempfän-
gern im Bereich der Eingliederungshilfe entgegenzutreten und die damit verbundene er-
hebliche Ausgabendynamik nachhaltig zu bremsen und nicht kommenden Generationen 
aufzubürden, werden eine Vielzahl an Maßnahmen mit dem Bundeteilhabegesetz ergrif-
fen. Die wichtigsten Maßnahmen, die insbesondere die Steuerungsfähigkeit der Eingliede-
rungshilfe erhöhen, sind das in der Eingliederungshilfe ergänzend anzuwendende Ge-
samtplanverfahren sowie Schärfungen im Vertragsrecht wie beispielsweise Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen, die zu einer effizienteren Leistungserbringung durch die 
Leistungsanbieter führen sollen. Darüber hinaus sollen Zugänge in die Eingliederungshilfe 
durch präventiv wirkende Modellvorhaben in den Rechtskreisen SGB II und SGB VI wirk-
sam gebremst werden. 

Um Armut und soziale Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen und von Behinde-
rung bedrohten Menschen vorzubeugen und diese Bevölkerungsschicht an der wirtschaft-
lichen Entwicklung zu beteiligen, soll mit dem Gesetzesvorhaben nicht nur die Beschäfti-
gungssituation sondern auch die finanzielle Situation von Menschen mit Behinderungen 
nachhaltig verbessert werden. Hierzu sind vielfältige Regelungen vorgesehen, wie bei-
spielsweise die Erhöhung von Beschäftigungschancen bzw. die Verbesserung von Anrei-
zen zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder die Neurege-
lung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes. 

Darüber hinaus wird mit diesem Gesetz die Stärkung der gleichberechtigten gesellschaft-
lichen Teilhabe und die damit verbundene dauerhafte Verbesserung der Lebenssituation - 
als eines der Kernziele der Reform - angestrebt. Hierzu dienen u.a. die beschriebenen 
Maßnahmen zur beruflichen Teilhabe, aber auch die Stärkung der sozialen Teilhabe und 
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die Einführung einer neuen Leistungsgruppe zur Teilhabe an Bildung. Dabei entspricht 
der Teilhabegedanke gleichzeitig der Leitlinie „sozialer Zusammenhalt“ und die Verbesse-
rung der Lebenssituation der Leitlinie „Lebensqualität“ der nationalen Nachhaltigkeitsstra-
tegie. 

3. Demografie-Check 

Die demografischen Folgen und Risiken des Gesetzesvorhabens wurden anhand des 
vom Bundesministerium des Inneren veröffentlichten Demografie-Checks geprüft. 

Finanzielle Belastungen für künftige Generationen in Form von Steuer- oder Abgabener-
höhungen bzw. Beitragssteigerungen in der Sozialversicherung werden mit dem Geset-
zesvorhaben nicht eintreten. 

Das Gesetzesvorhaben steht unter der Maxime des Inklusionsbegriffs der UN-BRK und 
verfolgt eine vertiefte Umsetzung im gesellschaftlichen Selbstverständnis bereits im Bil-
dungsbereich. Mit Ausweitungen bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung in der Ein-
gliederungshilfe werden die Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen ausgebaut, 
sich über das bisherige Maß hinaus zu qualifizieren und weiter zu bilden. Diese Maßnah-
men kommen mittelbar dem Arbeitsmarkt und damit auch dem Beitragsfundament der 
Sozialversicherung zu Gute. 

Die Neuregelungen bei den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die Men-
schen mit Behinderungen und die von Behinderung bedrohten Menschen besser in die 
Lage versetzen, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufzunehmen. 
Auch diese Maßnahmen kommen dem Arbeitsmarkt und damit dem Beitragsfundament 
der Sozialversicherung zu Gute. 

Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen in der Eingliede-
rungshilfe erhöhen die Arbeitsanreize für Menschen mit Behinderung und tragen damit 
ebenfalls zur Stabilisierung der Sozialversicherung bei. Der Wegfall der Anrechnung von 
Einkommen und der Heranziehung von Vermögen des Partners eines Eingliederungshil-
febeziehers wird für beide Partner die Aufteilung zwischen Erwerbs- und Fürsorgearbeit 
verändern und Arbeitsanreize erhöhen. 

Zur Vermeidung von Erwerbsminderung haben bei den Modellvorhaben in den der Ein-
gliederungshilfe vorgelagerten Sozialleistungssystemen SGB II und SGB VI der Frühzeit-
lichkeits- und Präventionsgedanke Priorität. Die Entwicklung präventiver Interventionsleis-
tungen und neuer Kooperationsformen zwischen den Rehabilitationsträgern sollen den 
Erhalt der Erwerbsfähigkeit und damit den Verbleib der Betroffenen auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt sichern. 

Unmittelbare Auswirkungen auf die Integration von Zuwanderern werden mit dem Gesetz 
nicht verfolgt. Bei Menschen mit Behinderungen und einem Migrationshintergrund bzw. 
von Behinderung bedrohte Menschen mit Migrationshintergrund werden die Regelungen 
zur Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe auch zu ihrer Integration beitragen. 

4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Haushaltsausgaben für den Bund sowie die Länder und Gemeinden sind in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt: 

Finanzielle Auswirkungen Bundesteilhabegesetz in Mio. Euro (+ Belastung, - Entlastung) 

 2017 2018 2019 2020 

Bund 

Ergänzende unabhängige Teilhabebera-
tung 

+10,0 +60 +60 +60 

Teilhabeverfahrensbericht BAR +1,3 +1,0 +1,0 +1,0 
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Evaluation des Bundesteilhabegesetzes +0,2 +1,0 +1,0 +1,0 

Präventive Modellvorhaben SGB II +10,0 +100,0 +100,0 +100,0 

Präventive Modellvorhaben SGB VI +10,0 +100,0 +100,0 +100,0 

Zusätzliche Ausgaben der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(GruSi)¹ (umfasst auch die Erhöhung des Frei-

betrages für Werkstattbeschäftigte) 

+126,0 +130,0 +133,0 +431,0 

Gesamt Bund +157,5 +392,0 +395,0 +693,0 

 

Länder/ Gemeinden 

Verbesserungen bei der Anrechnung von 
Einkommen und Vermögen in der Ein-
gliederungshilfe1,2 

+91,0 

 

+95,0 

 

+99,0 

 

+351,0 

 

Einführung Budget für Arbeit und andere 
Leistungsanbieter in der Eingliederungs-
hilfe 

0 

 

+33,0 

 

+67,0 

 

+100,0 

 

Verbesserungen bei den Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung in der Eingliede-
rungshilfe 

0 

 

0 

 

0 

 

+3 

 

Trennung der Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe von den Leistungen zum 
Lebensunterhalt¹ 

-76,0 

 

-79,0 

 

-82,0 

 

-378,0 

 

Einführung trägerübergreifendes Teilha-
beplanverfahren 

+10,0 

 

+50,0 

 

+50,0 

 

+50,0 

 

Effizienzrendite in der Eingliederungshil-
fe durch bessere Steuerung  

0 

 

0 

 

0 

 

-100,0 

 

Einführung von Frauenbeauftragten in 
WfbM 

+5,0 

 

+20,0 

 

+20,0 

 

+20,0 

 

Gesamt Länder/ Gemeinden +30,0 +119,0 +154,0 +46,0 

¹ Es wird von einer jährlichen Ausgabensteigerung um 4,17 Prozent ausgegangen. 
Dies entspricht dem durchschnittlichen Wachstum der Ausgaben für die Eingliede-
rungshilfe in den Jahren 2010 bis 2014. 

 

2 Da es zu der Einkommens- und Vermögensverteilung der betroffenen behinderten 
Menschen wenig belastbare Daten gibt und die möglichen Verhaltensreaktionen der 
Betroffenen nur schwer eingeschätzt werden können, wird bei den Schätzungen zur 
Einkommens- und Vermögensanrechnung ein Risikoaufschlag von 20 Prozent vorge-
nommen. 
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4.1 Bund 

Die Einführung einer flächendeckenden ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung 
führt für den Bund ab dem Jahr 2018 zu Mehrausgaben in Höhe von rund 60 Mio. Euro 
jährlich. Grundlage für diesen Betrag ist die Annahme, dass ein unabhängiger Bera-
ter/eine unabhängige Beraterin pro 100.000 Einwohner in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Durchschnitt ausreichend ist. Hochgerechnet auf 80 Mio. Menschen in Deutsch-
land ergeben sich rechnerisch 800 unabhängige Beratungspersonen. Auf der Grundlage 
der Finanzierung der Koordinierungs- Kontakt- und Beratungsstellen im Rheinland werden 
Kosten für jede/n Berater/in mit 70.000 EUR pro Stelle und Jahr zugrunde gelegt. Für das 
Jahr 2017 fallen Mehrausgaben in Höhe von 10 Mio. Euro an, da erste vorbereitende Auf-
gaben wie die Auswahl eines beauftragten Dritten als beliehener Unternehmer sowie die 
Auswahl der zu fördernden Beratungsstellen bereits im Jahr vor dem Inkrafttreten dieser 
Regelung durchgeführt werden müssen. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) erstellt ab dem Jahr 2018 jährlich 
einen Teilhabeverfahrensbericht. Beschaffungskosten (Hard- und Software) einschließlich 
Drittunterstützung betragen einmalig 1,3 Mio. Euro. Die dauerhaft jährlich anfallenden 
Kosten werden auf rund 1 Mio. Euro geschätzt. Darin enthalten sind Personalkosten, 
Aufwände für Betriebsmittel und Drittunterstützung. Da die BAR keine Körperschaft son-
dern ein eingetragener Verein ist und über keine eigenen Finanzmittel verfügt, sind die mit 
der neuen Aufgabe verbundenen Kosten vom Bund zu erstatten. 

Die Evaluation der Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs und der Leis-
tungserbringung durch die Träger der Eingliederungshilfe führt ab dem Jahr 2018 zu 
Mehrausgaben in Höhe von 1 Mio. Euro jährlich. Erste Vorarbeiten der Evaluation wie 
Auswahl eines Dienstleisters und Verständigung auf ein Untersuchungsdesign sollen be-
reits 2017 beginnen und führen in diesem Jahr zu Mehrausgaben in Höhe von 0,2 Mio. 
Euro, ehe die Evaluation 2018, mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Teiles 1 des 
SGB IX, beginnt. Die Evaluation ist auf fünf Jahre befristet. 

Die Modellvorhaben zur Prävention im Rechtskreis SGB II führen ab dem Jahr 2018 zu 
Mehrausgaben in Höhe von 100 Mio. Euro jährlich. Die Modellvorhaben sind auf fünf Jah-
re befristet. Mit den Modellvorhaben soll das im Verhältnis zur Eingliederungshilfe vorran-
gige Leistungssystem Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gezielt im Hinblick auf 
die Sicherung von Erwerbsfähigkeit und Beschäftigung unterstützt werden, um frühzeitig 
vor einem Übergang von Menschen in das System der Eingliederungshilfe geeignete prä-
ventive Maßnahmen einleiten zu können. Erste Vorarbeiten wie z.B. die Beauftragung 
eines Projektträgers und der Evaluation sollen bereits im Jahr 2017 beginnen, daher fallen 
in diesem Jahr Aufwendungen in Höhe von rund 10 Mio. Euro an. 

Die Modellvorhaben zur Prävention im Rechtskreis SGB VI führen ab dem Jahr 2018 zu 
Mehrausgaben in Höhe von 100 Mio. Euro jährlich. Die Modellvorhaben sind auf fünf Jah-
re befristet. Mit den Modellvorhaben soll das im Verhältnis zur Eingliederungshilfe vorran-
gige Leistungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung gezielt im Hinblick auf die 
Sicherung von Erwerbsfähigkeit und Beschäftigung unterstützt werden, um frühzeitig vor 
einem Übergang von Menschen in das System der Eingliederungshilfe geeignete präven-
tive Maßnahmen einleiten zu können. Die gesetzliche Rentenversicherung soll stärkere 
Aktivierungsmaßnahmen entfalten, um den Eintritt einer Behinderung oder einer chroni-
schen Krankheit zu vermeiden und damit mittelbar auch zu einer Entlastung der Einglie-
derungshilfe beitragen. Erste Vorarbeiten wie z.B. die Beauftragung eines Projektträgers 
und der Evaluation sollen bereits im Jahr 2017 beginnen, daher fallen in diesem Jahr 
Aufwendungen in Höhe von rund 10 Mio. Euro an. 

Mit der künftig personenzentrierten Ausgestaltung der Eingliederungshilfe und der damit 
verbundenen Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen 
zum Lebensunterhalt, steigen die vom Bund zu den Ländern zu erstattenden Nettoausga-
ben in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel 
des SGB XII. Der Anteil an lebensunterhaltsichernden Leistungen bei Personen in statio-
närer Unterbringung, der bislang Bestandteil der Fachleistungen ist, wird künftig getrennt 
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ausgewiesen und in der weit überwiegenden Zahl der Fälle der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung zugeordnet, in Ausnahmefällen auch der Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII. Die Trennung der beiden Leistungsbestand-
teile wird ab 1. Januar 2020 vollzogen. Die dadurch bewirkten Mehrausgaben in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen die folgenden Elemente, 
wobei für die Fortschreibung der Ausgangswerte des Jahres 2015 ein Anstieg der Kosten 
um 4,17 Prozent jährlich angenommen wurde. Dies entspricht dem durchschnittlichen 
Wachstum der Ausgaben der Eingliederungshilfe 2010 bis 2014: 

– Rund 115.000 Leistungsbezieher, die derzeit stationär untergebracht sind und Leis-
tungen nach der Regelbedarfsstufe 3 erhalten, werden ab 2020 Leistungen nach der 
Regelbedarfsstufe 2 erhalten. Die Mehrkosten hierfür betragen rund 67 Mio. Euro. 

– Bisher wurden die Kosten für Unterkunft und Heizung in Einrichtungen teilweise aus 
dem Lebensunterhalt und teilweise aus der Fachleistung finanziert. Ab 2020 werden 
diese Kosten über die Lebensunterhaltsleistungen finanziert. Dabei wird angenom-
men, dass sich für rund 115.000 Leistungsbezieher, die derzeit stationär unterge-
bracht sind, die Bedarfe für Unterkunft und Heizung gegenüber dem bisherigen 
Durchschnittsbetrag einer Warmmiete um 100 Euro von 387 auf 487 Euro erhöhen. 
Die Mehrkosten betragen im Jahr 2020 rund 169 Mio. Euro. 

– Bereits ab 1. Januar 2017 wird das Mittagessen von rund 151.000 Eingliederungshil-
febeziehern in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) dem Lebensunterhalt 
und damit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zugeordnet. Zu-
grunde gelegt wird ein Betrag von 2,10 Euro je Mittagessen (3,10 Euro abzgl. 1 Euro 
Eigenbeteiligung) bei 220 Arbeitstagen im Jahr. Die Mehrkosten betragen 2017 rund 
76 Mio. Euro, 2018 rund 79 Mio. Euro, 2019 rund 82 Mio. Euro und 2020 rund 86 Mio. 
Euro. 

– Durch die Anhebung der Regelbedarfe und der Wohnkosten um insgesamt 140 Euro 
pro Fall können rund 30.000 Empfänger von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII 
in einer Wohneinrichtung, die derzeit ausschließlich Leistungen zum Lebensunterhalt 
nach dem Dritten Kapitel SGB XII erhalten, ab 2020 Anspruch auf die höheren Leis-
tungen nach dem Vierten Kapitel haben. Dies führt ab 2020 zu Mehrausgaben in Hö-
he von 55 Mio. Euro jährlich. 

– Neben der Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliede-
rungshilfe erhalten auch viele Beschäftigte in WfbM künftig ein höheres Netto-
Arbeitsentgelt. Durch die Erhöhung des Freibetrages (weniger Arbeitsentgelt wird auf 
die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung angerechnet) 
von 25 Prozent des übersteigenden Betrages des Arbeitsentgeltes auf 50 Prozent, 
werden rund 26 Euro des Arbeitsentgeltes monatlich weniger auf die Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung angerechnet, mithin wird sich das verfügbare 
Einkommen der Werkstattbeschäftigten, die wegen einer dauerhaften vollen Er-
werbsminderung Grundsicherung beziehen, entsprechend erhöht. Die Anhebung des 
Freibetrages führt zu Mehrausgaben in der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung in Höhe von rund 50 Mio. Euro im Jahr 2017. Für die Folgejahre 
wird eine Kostensteigerung von rund 2 Prozent jährlich angenommen. Dies entspricht 
dem durchschnittlichen Wachstum der Anzahl der Menschen mit Behinderungen in 
Werkstätten in den Jahren 2009 bis 2014. 

Zusammengefasst hat die Trennung von Fachleistung und Leistungen zum Lebensunter-
halt sowie die Erhöhung des Freibetrages für Werkstattbeschäftigte in der GruSi für den 
Bund die in der unten stehenden Tabelle dargestellten Kostenfolgen (in Mio. Euro): 

 2017 2018 2019 2020 

Ersetzung der bisherigen Regelbedarfsstufe (RBS) 
3 durch RBS 2 für Leistungsberechtigte in Einrich-
tungen 

0 0 0 +67 
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Erhöhung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
auf ein für gemeinschaftliche Wohnformen be-
darfsdeckendes Niveau 

0 0 0 +170 

Zuordnung des Mittagessens in WfbM zu den Leis-
tungen zum Lebensunterhalt in der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) 

+76 +79 +82 +86 

Mehrausgaben für Leistungsbezieher, die nach 
heutigem Recht ausschließlich Leistungen nach 
dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, künftig aber die 
höheren Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII 
erhalten 

0 0 0 +55 

Erhöhung des Freibetrags für Werkstattbeschäftig-
te in der GruSi 

+50 +51 +52 +53 

Gesamt +126 +130 +133 +431 

Darüber hinaus können für den Bund sonstige nicht näher bezifferte Ausgaben entstehen: 

Durch die in Artikel 14 vorgesehene Umsatzsteuerbefreiung für Zahlungen, die aus einem 
persönlichen Budget an Leistungserbringer geleistet werden, können sich die Einnahmen 
des Bundes aus der Umsatzsteuer in nicht bezifferbarem Umfang geringfügig verringern. 
Schon nach geltendem Recht sind kleine Anbieter aufgrund der so genannten Kleinunter-
nehmerregelung nach § 19 UStG von der Umsatzsteuer befreit. Aufgrund der geschätzten 
Datenlage dürfte der Steuerausfall bezüglich der Zahlungen an Einrichtungen, bei denen 
die Kosten durch Mittel aus der Leistungsform des persönlichen Budgets nach § 29 Neun-
tes Buch Sozialgesetzbuch vergütet worden sind, gering sein. Darüber hinaus sind schon 
nach geltendem Recht viele Leistungen, die aus Mitteln eines Persönlichen Budgets be-
zahlt werden, bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen aus anderen Gründen von der 
Umsatzsteuer befreit. 

Nicht bezifferbare Ausgaben bei den Sozialversicherungsträgern infolge der Zulassung 
anderer Anbieter anstelle der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen können dann 
entstehen, wenn die Leistungen bei den neuen Anbietern von Menschen in Anspruch ge-
nommen werden, die bisher keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Werkstät-
ten bezogen haben. Die Sozialversicherungsträger sind allerdings nur Träger der Leistun-
gen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich der Werkstätten, jedoch nicht im 
Arbeitsbereich. Mehrausgaben sind somit nur dann möglich, wenn die neuen Anbieter 
auch Leistungen erbringen, die mit den Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufs-
bildungsbereich der Werkstätten vergleichbar wären. Berechnungen dazu, um wie viele 
Menschen es sich handelt, die bei der Zulassung anderer Leistungsanbietern dort erst-
mals Leistungen zur beruflichen Bildung in Anspruch nehmen würden, liegen nicht vor. 

Die Erwägungen zu den möglichen Ausgaben infolge der Zulassung anderer Anbieter bei 
den Leistungen zu Teilhabe am Arbeitsleben gelten auch für die rentenrechtliche Gleich-
behandlung dieser Leistungen nach § 179 SGB VI. Der Bund erstattet bei einer Beschäf-
tigung im Arbeitsbereich einer Werkstatt die Rentenversicherungsbeiträge nach § 179 
SGB VI, künftig wird das auch bei einer Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbie-
ter der Fall sein. Ob und inwieweit die Zulassung von anderen Leistungsanbietern und die 
damit verbundenen Schaffung von Wahlmöglichkeiten für dauerhaft voll erwerbsgemin-
derte Menschen mit Behinderungen zur Ausweitung des Personenkreises führt, welcher 
die Leistung in Anspruch nimmt, ist nicht berechenbar. 
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4.2 Länder und Gemeinden 

Verbesserungen bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen auf die Fachleistun-
gen der Eingliederungshilfe werden in zwei Stufen umgesetzt: Zum 1.Januar 2017 treten 
Verbesserungen in der bestehenden Systematik des SGB XII in Kraft. Es wird ein zusätz-
licher Vermögensfreibetrag für Bezieher von Eingliederungshilfe von 25.000 Euro einge-
führt. Außerdem wird der Eigenbeitrag von erwerbstätigen behinderten Menschen deutlich 
abgesenkt. Diese Verbesserungen führen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 zu Mehr-
ausgaben in Höhe von 91 Mio. Euro, 95 Mio. Euro und 99 Mio. Euro. Auch hier wird für 
die Fortschreibung ein Faktor von 4,17 Prozent jährlich verwendet. 

Zum 1. Januar 2020 tritt das neue Eingliederungshilferecht im SGB IX, Teil 2 in Kraft. Die 
derzeitige einzelfallbezogene Beurteilung der finanziellen Situation wird durch eine Rege-
lung abgelöst, bei der ein vom Gesamteinkommen abhängiger Eigenbeitrag festgelegt 
wird. Dieser richtet sich nach der Summe der Einkünfte nach dem Einkommensteuerge-
setz bzw. nach der Bruttorente. Die Eigenbeiträge nach neuem Recht sind in der Regel 
deutlich niedriger als nach altem Recht. In vielen Fällen entfällt der Eigenbeitrag vollstän-
dig. Das Einkommen der Ehegatten und Partner wird vollständig freigestellt. Der Vermö-
gensfreibetrag wird weiter erhöht auf 150 Prozent der Bezugsgröße (entspricht 52.290 
Euro im Jahr 2016). Es wird geschätzt, dass durch diese Maßnahmen im Jahr 2020 ins-
gesamt rund 162 Mio. Euro an Eigenbeiträgen der behinderten Menschen entfallen. Die-
ser Betrag kann nicht auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt werden, da viele Personen 
von mehr als einer dieser Verbesserungen betroffen sind. 

Diese Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung führen dazu, 
dass weitere behinderte Menschen Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten werden. 
Die Mehrkosten durch zusätzliche Leistungsbezieher werden auf 131 Mio. Euro im Jahr 
2020 geschätzt. 

Da es zu der Einkommens- und Vermögensverteilung der betroffenen behinderten Men-
schen kaum Daten gibt und die möglichen Verhaltensreaktionen der Betroffenen nur 
schwer eingeschätzt werden können, wird bei den Schätzungen zur Einkommens- und 
Vermögensanrechnung ein Risikoaufschlag von 20 Prozent vorgenommen. Die Gesamt-
kosten der Änderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung betragen somit 
351 Mio. Euro im Jahr 2020. 

Die Verbesserungen bei der Anrechnung von Einkommen werden bei den Personen, die 
erwerbstätig sind und gleichzeitig Leistungen der Hilfe zur Pflege beziehen, in der Hilfe 
zur Pflege nachvollzogen. Dies führt - aufgrund des sehr kleinen Personenkreises - nur zu 
geringen, nicht bezifferbaren Mehrausgaben bei der Hilfe zur Pflege. 

Die flächendeckende Einführung des Budgets für Arbeit und die Zulassung anderer Leis-
tungsanbieter (ergänzend zu WfbM) führen aufgrund der Inanspruchnahme von zusätzli-
chen Personen, die bislang keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben als Fachleis-
tung der Eingliederungshilfe bezogen haben zu Mehrausgaben ab 2018. Dabei wird an-
genommen, dass im Jahr 2018 zunächst 3.000 Personen, 2019 6.000 Personen und ab 
2020 9.000 Personen jährlich das Budget für Arbeit nutzen. Im Jahr 2018 ergeben sich 
dadurch Mehrausgaben in der Größenordnung von rund 33 Mio. Euro, 2019 von rund 66 
Mio. Euro und ab 2020 Mehrausgaben von rund 100 Mio. Euro jährlich. 

Verbesserungen bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung als Fachleistung der Einglie-
derungshilfe führen zu Mehrausgaben ab 1.1.2020 in Höhe von rund 3 Mio. Euro jährlich. 
Nach der Studie „Beeinträchtigt studieren - Datenerhebung zur Situation Studierender mit 
Behinderung und chronischer Krankheit 2011“ des Deutschen Studentenwerks erhielten 
im Studienjahr 2010/2011 im Schnitt rund 1,3 Prozent aller Studierenden mit Beeinträchti-
gungen Unterstützungsleistungen der Eingliederungshilfe zum Studium oder zur Siche-
rung ihrer Mobilität. 1,7 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Antrag auf Eingliede-
rungshilfe im Studienjahr 2010/2011 abgelehnt worden sei. Von diesen gaben nach den 
Ablehnungsgründen befragt 12 Prozent an, nach abgeschlossener Berufsausbildung nicht 
mehr anspruchsberechtigt zu sein. Weitere 2 Prozent gaben als Ablehnungsgrund an, 
nach abgeschlossenem Studium nicht mehr anspruchsberechtigt zu sein. Ausgehend von 



 - 213 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

Eingliederungshilfe-Ausgaben von durchschnittlich 15 Mio. Euro/Jahr für Hilfen zur schuli-
schen Ausbildung für einen angemessenen Beruf einschließlich des Besuchs einer Hoch-
schule dürften die mit einer Öffnung der Hilfe verbundenen Mehrkosten einen jährlichen 
Betrag von 3 Mio. Euro (20 Prozent des für das Jahr 2020 prognostizierten Ausgabenvo-
lumens) nicht überschreiten. 

Mit der künftig personenzentrierten Ausgestaltung der Eingliederungshilfe und der damit 
verbundenen Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen 
zum Lebensunterhalt, sinken die von den Ländern und Gemeinden zu übernehmenden 
Ausgaben für die Fachleistungen der Eingliederungshilfe: 

– Bisher wurden die Kosten für Unterkunft und Heizung in Einrichtungen teilweise aus 
dem Lebensunterhalt und teilweise aus der Fachleistung finanziert. Ab 2020 werden 
diese Kosten grundsätzlich ausschließlich aus der Lebensunterhaltsleistung finan-
ziert. Damit ergibt sich für die Länder und Gemeinden - analog zu den vom Bund zu 
erstattenden Mehrkosten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
eine Entlastung ab dem Jahr 2020 in Höhe von rund 170 Mio. Euro. 

– Barbeträge, Zusatzbarbeträge und Bekleidungspauschalen gehen künftig in der Re-
gelbedarfsstufe 2 auf. Der sich danach ergebende monatliche Regelsatz wird im Un-
terschied zum Barbetrag, Zusatzbarbetrag und Bekleidungspauschale vom zuständi-
gen Träger nachdem SGB XII direkt an die Leistungsberechtigten ausgezahlt und 
steht ihnen zur Deckung der pauschalierten Lebensunterhaltsbedarfe zur Verfügung, 
weil der. Die Länder und Gemeinden werden dadurch ab 2020 um rund 282 Mio. Eu-
ro jährlich entlastet. 

– Der Teil der existenzsichernden Leistungen, der im bisherigen System tatsächlich für 
Fachleistungen verwendet wurde, muss in Zukunft offen als Fachleistung ausgewie-
sen und von den Ländern erbracht werden. Die Mehraufwendungen für Länder und 
Gemeinden werden ab 2020 auf rund 160 Mio. Euro jährlich geschätzt. Damit ent-
spricht die bei den Ländern durch die Trennung von Fachleistungen und existenzsi-
chernden Leistungen eintretende Gesamtentlastung in Höhe von 378 Mio. Euro ab 
2020 exakt den Mehrbelastungen, die dem Bund durch die Erstattung der erhöhten 
Nettoausgaben in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entstehen 
(431 Mio. Euro abzgl. 53 Mio. Euro für die Erhöhung des Freibetrags für Werkstattbe-
schäftigte). 

– Bereits ab 1. Januar 2017 wird das Mittagessen von rund 150.000 Eingliederungshil-
febeziehern in WfbM dem Lebensunterhalt und damit der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung zugeordnet. Damit ergibt sich für die Länder und Gemein-
den - analog zu den Mehrkosten in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung - eine Entlastung in den Jahren 2018, 2019 und 2020 in Höhe von rund 76, 
79, 82 und 86 Mio. Euro jährlich. 

Im Einzelnen führt die Trennung von Fachleistung und Leistungen zum Lebensunterhalt 
für die Länder und Gemeinden zu den in der unten stehenden Tabelle dargestellten Min-
derausgaben (in Mio. Euro): 

 2017 2018 2019 2020 

Zuordnung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
bei Personen in stationärer Unterbringung zu den 
Leistungen der GruSi 

0 0 0 -170 

Zuordnung Barbeträge, Zusatzbarbeträge und Be-
kleidungspauschale im 3. Kapitel SGB XII (Hilfe 
zum Lebensunterhalt) zu den Leistungen zum Le-
bensunterhalt im 4. Kapitel SGB XII 

0 0 0 -282 
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Mehrausgaben bei den Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe durch sachgerecht Zuordnung der 
Leistungen zum Lebensunterhalt 

0 0 0 +160 

Zuordnung des Mittagessens in WfbM zu den Leis-
tungen zum Lebensunterhalt in der GruSi 

-76 -79 -82 -86 

Gesamt -76 -79 -82 -378 

Die Einführung eines trägerübergreifenden verbindlichen Teilhabeplanverfahrens führt zu 
Mehrausgaben bei allen Rehabilitationsträgern. Für die Träger der Eingliederungshilfe 
werden diese Mehrausgaben auf rund 50 Mio. Euro geschätzt. Grundlage für diese 
Schätzung ist die Expertise „Verwaltungskosten der Fallbearbeitung in der Eingliede-
rungshilfe nach Kapitel 6 SGB XII“ des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspoli-
tik (ISG) vom März 2015. Bei komplexen, insbesondere trägerübergreifenden Bedarfs-
konstellationen ist künftig ein Teilhabeplan- bzw. ergänzendes Gesamtplanverfahren mit 
Konferenzen unter Beteiligung aller beteiligten Leistungsträger vorgesehen. In weniger 
komplexen Fällen soll hingegen zur Minimierung des Erfüllungsaufwandes ein reduziertes 
Verfahren weiterhin ausreichend sein. In komplexen Leistungsfällen (nach dieser Studie 
geschätzt 15 bis 20 Prozent aller Leistungsfälle) wird zusätzliches Personal, das zudem 
fachlicher qualifiziert sein sollte, erforderlich sein. Ausgehend von rund 180 000 neuen 
Leistungsfällen in der Eingliederungshilfe pro Jahr wären dies bis zu 36.000 komplexe 
Leistungsfälle im Jahr, zu deren Erledigung 720 (1:50) qualifizierte Mitarbeiter benötigt 
werden. Das zusätzliche (qualifiziertere) Personal für die Bearbeitung der erwarteten 
komplexen Leistungsfälle wird nach Schätzungen dieser Expertise des ISG jährliche 
Mehrausgaben in Höhe von 40 bis 60 Mio. Euro verursachen. 

Zudem wird eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen um die Steuerungsfähigkeit der Ein-
gliederungshilfe zu erhöhen. Die wichtigsten Maßnahmen sind das in der Eingliederungs-
hilfe ergänzend anzuwendende Gesamtplanverfahren sowie Regelungen im Vertrags-
recht, die zu einer effizienteren Leistungserbringung durch die Leistungsanbieter führen 
sollen. Durch die beiden präventiv wirkenden Modellvorhaben in den Rechtskreisen SGB 
II und SGB VI sollen Zugänge in die Eingliederungshilfe wirksam gebremst werden. Es 
wird angenommen, dass alle Maßnahmen, die die Steuerungsfähigkeit der Eingliede-
rungshilfe erhöhen und die Zugänge verringern, zu einer dauerhaften Reduzierung des 
Ausgabenanstiegs bei den Trägern der Eingliederungshilfe führen. Es wird pauschalie-
rend von einer aufwachsenden Effizienzrendite im Jahr des Inkrafttretens 2020 und den 
Folgejahren ausgegangen. Im Jahr des Inkrafttretens wird eine Effizienzrendite im Um-
fang von 0,5 Prozent der für dieses Jahr prognostizierten Ausgaben in Höhe von 20,9 
Mrd. Euro zugrunde gelegt. Bei dieser Prognose wurden die tatsächlichen Bruttoausga-
ben der Eingliederungshilfe des Jahres 2014 mit der durchschnittlichen Wachstumsrate 
der Jahre 2010 bis 2014 bis zum Jahr 2020 fortgeschrieben. Es ergeben sich geschätzte 
Minderausgaben für die Länder und Gemeinden in Höhe von rund 100 Mio. Euro durch 
die Maßnahmen dieses Gesetzes im Jahr 2020. 

Künftig erhalten die Werkstätten für behinderte Menschen Frauenbeauftragte. Der Auf-
wand für die Tätigkeit der Frauenbeauftragten in Werkstätten für behinderte Menschen 
gehört zu den sog. „werkstattnotwendigen Kosten“ (§ 39 Absatz 1 WMVO), die von den 
Trägern der Eingliederungshilfe getragen werden. Für die vergleichbare Arbeit der Werks-
tatträte in den Einrichtungen sind in den Tageskostensätzen rechnerisch etwa 0,50 Euro 
je Tag/Beschäftigten enthalten. Da der Werkstattrat ein aus mehreren Personen beste-
hendes Gremium ist, während es pro Werkstatt nur eine Frauenbeauftragte geben wird, 
wird hierfür von einem Satz von 0,40 Euro je Tag / weiblichen Beschäftigten ausgegan-
gen. Bei bundesweit 268.000 Werkstattbeschäftigten im Arbeitsbereich und einem Anteil 
der weiblichen Beschäftigten von 50 Prozent (134.000 weibliche Beschäftigte) ergeben 
sich Aufwendungen für Frauenbeauftragte in Höhe von rund 19 Mio. Euro jährlich. Die 
Gesamtkosten durch die Einführung von Frauenbeauftragten, einen erweiterten Schu-
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lungsanspruch sowie durch die Finanzierung der überregionalen Interessenvertretungen 
der Werkstatträte betragen rund 20 Mio. Euro. 

Mit Fokus auf die Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 27d Bundesversorgungsge-
setz (BVG) werden ab Inkrafttreten Mehrkosten entstehen. Grund ist hierfür, dass durch 
die Anwendung der Regelungen des Teils 2 des SGB IX Einkommen in geringerer Höhe 
als nach dem BVG einzusetzen sein wird. Zudem wird es nach diesen Regelungen höhe-
re Vermögensschonbeträge als nach dem BVG geben. Es ist jedoch nicht bekannt, wie 
viel Einkommen und Vermögen nach dem jetzigen BVG auf die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe angerechnet wird, da diese Zahlen derzeit statistisch nicht erfasst werden. Eine 
Schätzung der Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem BVG ist da-
her nicht möglich. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich die Ausgaben im Be-
reich der Eingliederungshilfe nach dem BVG aufgrund der insgesamt überwiegend rück-
läufigen Anzahl der Berechtigten in der Sozialen Entschädigung in den kommenden Jah-
ren weiter verringern werden. 
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5. Erfüllungsaufwand 

Bei der Berechnung des Erfüllungsaufwandes für die Verwaltung wurden die mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. 
Mai 2015 übermittelten Personalkosten in der Bundesverwaltung für Kostenberechnungen/WU bzw. die Lohnkostentabelle Verwaltung des 
Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung von Oktober 2012 zugrunde 
gelegt. 

Die Berechnungen können anhand der folgenden Tabellen nachvollzogen werden. 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden jährlich um rund 349.000 Stunden vom Erfüllungsaufwand entlastet. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entstehen jährliche Belastungen in Höhe von insgesamt 67,740 Mio. Euro. Bürokratiekosten aus Informationspflichten ent-
stehen nicht. 

Mit diesem Gesetz wird ein internationaler Vertrag, die UN-Behindertenrechtskonvention, umgesetzt. Damit ist das Gesetz von der „One in, 
one out“-Regel ausgenommen. 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Verwaltung wird jährlich um 9,723 Mio. Euro Erfüllungsaufwand belastet. Die Mehraufwendungen für Personal (6 x A 15, 4 x A 13g, 3 x A 
9) durch neue Aufgaben im BMAS können nicht im Einzelplan 11 gegenfinanziert werden. 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Lfd.  

Nr. 

Vorschrift Vorgabe Aufwand 
pro Fall  

Fallzahl Jährlicher 
Aufwand  

1. § 20 (Teilhabeplankon-
ferenz) 

Teilnahme an 
Teilhabeplankon-
ferenz 

 

3 Stunden 

 

 

13.000 39.000 Stun-
den 

2. Teil 2, Kapitel 9  

(Einkommen und Ver-
mögen) 

Wegfall des de-
taillierten Nach-
weises der Ein-
kommens- und 
Vermögensver-

-2 Stunden 194.000 

(Empfänger 
von einkom-
mensabhän-
gigen Leis-

-388.000 
Stunden 
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hältnisse in der 
Eingliederungshil-
fe 

tungen der 
Eingliede-
rungshilfe) 

 

Summe 
-349.000 
Stunden 

Erfüllungsaufwand von Verwaltung und Wirtschaft 

A. Änderung bestehender Vorgaben 

Lfd.  

Nr. 

Vorschrift Vorgabe Aufwand pro 
Fall (in Std., 
wenn nichts 

anderes ange-
geben) 

Fallzahl Lohn-
kosten  

Jährlicher 
Aufwand 

der Verwal-
tung  

Einmaliger 
Aufwand der 
Verwaltung 

(Umstel-
lungsauf-

wand)  

Jährlicher 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Einmaliger 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

1. Teil 2, Kapitel 9  Vereinfachung der 
Prüfung der Ein-
kommens- und Ver-
mögensverhältnisse 
in der Eingliede-
rungshilfe 

-3  252.200 

(194 Emp-
fänger von 
einkom-
mensab-
hängigen 
Leistungen 
der Einglie-
derungshil-
fe zzgl. 30 
Prozent 
Ablehnun-
gen) 

41 Euro 
(E 10) 

-31,021 Mio. 
Euro 

   

2. § 178 Absatz 1 Staffelung der Her-
anziehungsregelung 
für stellvertretende 
Mitglieder nach oben 

 95 (Wirt-
schaft) 

 

6 (öffentli-
cher 

50.021 
Euro 
(Wirt-
schaft) 

 

0,306 Mio. 
Euro 

 4,752 Mio. 
Euro 
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Dienst) 50.960 
Euro (öf-
fentlicher 
Dienst) 

3. § 179 Absatz 4 Absenkung der 
Schwellenwerte für 
die Freistellung von 
Schwerbehinderten-
vertretungen 

 353  

(Wirtschaft) 

 

 

39 (öffentli-
cher 
Dienst) 

10.560 
Euro 
(Wirt-
schaft) 

 

11.648 
Euro (öf-
fentlicher 
Dienst) 

0,454 Mio. 
Euro 

 3,728 Mio. 
Euro 

 

4. § 179 Absatz 4 Wegfall der ein-
schränkenden Be-
dingungen zum 
Schulungsanspruch 
der stellvertretenden 
Mitglieder  

 20.853 
(Wirtschaft) 

 

1.838 (öf-
fentlicher 
Dienst) 

940 Euro 
(Wirt-
schaft)  

 

1.033 
Euro (öf-
fentlicher 
Dienst) 

1,899 Mio. 
Euro 

 

 

 19,602 Mio. 
Euro 

 

5. § 179 Absatz 8 Unterstützung der 
Schwerbehinderten-
vertretung durch 
Bürokraft 

 1.620 
(Wirtschaft) 

 

180 (öffent-
licher 
Dienst) 

24.480 
(Wirt-
schaft) 

22.000 
(öffentli-
cher 
Dienst) 

3,960 Mio. 
Euro 

 39,658 Mio. 
Euro 

 

Summe: A. Änderung bestehender Vorgaben 
- 24,402 Mio. 
Euro 

 67,740 
Mio. Euro 
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B. Einführung neuer Vorgaben 

Lfd.
Nr. 

Vorschrift Vorgabe Aufwand pro 
Fall (in Std., 
wenn nichts 

anderes 
angegeben 

Fallzahl Lohnkos-
ten  

Jährlicher 
Aufwand 

der Verwal-
tung  

Einmaliger 
Aufwand der 
Verwaltung 

(Umstel-
lungsauf-

wand)  

Jährlicher 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Einmaliger 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Teil 1 

1. § 11 (Modellvorhaben)    214.000 
Euro pro 
Jahr (2x 
A 15) 

 

168.000 
Euro pro 
Jahr (2x 
A 13) 

 

56.000 
Euro pro 
Jahr (A 9) 

0,438 Mio. 
Euro Perso-
nalkosten im 
BMAS 

   

2. § 13 Absatz 3 (Instru-
mente zur Ermittlung 
des Rehabilitationsbe-
darfs)  

Untersuchung der 
Wirkung 

  84.000 
Euro pro 
Jahr (A 13) 

107.000 
Euro pro 
Jahr (A 15) 

 

0,191 Mio. 
Euro Perso-
nalkosten im 
BMAS 

1,0 Mio. Euro 
Forschungs-
kosten  

 

   

3. § 15 (Leistungsver-
antwortung bei Mehr-
heit von Rehabilitati-

Beteiligung weite-
rer Rehabilitati-
ons-träger 

1  132.000 31 Euro  
(E 6) 

4,092 Mio. 
Euro 
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onsträgern)  

4. § 20 (Teilhabeplan-
konferenz) 

Vorbereitung, 
Durchführung und 
Nachbereitung 
der Teilhabeplan-
konferenz 

15 

(5 Std., 3 
beteiligte 
Träger) 

13.000 46 Euro 
(E 11) 

8,970 Mio. 
Euro 

   

5. § 32 Absatz 4 (Ergän-
zende unabhängige 
Teilhabeberatung) 

Administration der 
Teilhabeberatung 
im BMAS 

  56.000 
Euro pro 
Jahr (A 9)  

84.000 
Euro pro 
Jahr (A 13) 

107.000 
Euro pro 
Jahr (A 15) 

 

0,247 Mio. 
Euro Perso-
nalkosten im 
BMAS 

   

6. § 40 (Rechtsaufsicht) Rechtsaufsicht 
über die Bundes-
arbeitsgemein-
schaft für Rehabi-
litation 

  107.000 
Euro pro 
Jahr (A 15) 

0,107 Mio. 
Euro Perso-
nalkosten im 
BMAS 

   

7. § 41 Absatz 1 und 2 
(Teihabeverfahrens-
bericht) 

Erfassung und 
Übermittlung der 
Daten durch die 
Rehabilitations-
träger 

0,25  1,7 Mio. 

(Reha-
Neufälle) 

31 Euro  
(E 6) 

13,175 Mio. 
Euro 

   

Teil 2  

8. § 94 Absatz 5 (Aufga-
ben der Länder) 

Erfahrungsaus-
tausch zur Evi-
denzbeobachtung 

  56.000 
Euro pro 
Jahr (A 9) 

 

107.000 

0,163 Mio. 
Euro Perso-
nalkosten im 
BMAS 
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Euro pro 
Jahr (A 15) 

Teil 3 

9. § 222 Absatz 5  
(§ 139 Absatz 5 im 
Übergangsrecht nach 
Artikel 2) 

Einführung von 
Frauenbeauftrag-
ten in Werkstätten 
für behinderte 
Menschen, Erhö-
hung der Zahl der 
Mitglieder der 
Werkstatträte in 
Werkstätten mit 
mehr als 700 
Wahlberechtigten, 
Finanzierung der 
überregionalen 
Interessenvertre-
tungen der 
Werkstatträte 

   20,0 Mio. 
Euro  

   

Summe: B. Einführung neuer Vorgaben 
48,383 Mio. 
Euro 

   

C. Abschaffung bestehender Vorgaben 

Lfd.  

Nr. 

Vorschrift Vorgabe Aufwand 
pro Fall (in 
Std., wenn 

nichts ande-
res angege-

ben 

Fallzahl Lohnkosten  Jährlicher 
Aufwand 

der Verwal-
tung  

Einmaliger 
Aufwand der 
Verwaltung 

(Umstel-
lungsauf-

wand)  

Jährlicher 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Einmaliger 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

1. §§ 22,23 Gemeinsa-
me Servicestellen 

- Abschaffung der 
Servicestellen 

 220 (=440 
Servicestel-
len x 0,5 
Stellen je 
Servicestel-
le) 

64.500 pro 
Jahr (E 10) 

-14,190 Mio. 
Euro 

   



 - 222 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

2. § 24 Bericht - Abschaffung des 
Berichtes der Reha-
Träger 

   -0,068 Mio. 
Euro 

   

Summe: C. Abschaffung bestehender Vorgaben 
-14,258 Mio. 
Euro 

   

Gesamt (A. Änderung bestehender Vorgaben + B. Einführung neuer Vorgaben + C. Abschaffung bestehender Vorgaben) 

 Jährlicher 
Aufwand 

der Verwal-
tung  

Einmaliger 
Aufwand der 
Verwaltung 

(Umstel-
lungsauf-

wand)  

Jährlicher 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Einmaliger 
Aufwand 
der Wirt-

schaft  

Gesamt (A. Änderung bestehender Vorgaben + B. Einführung neuer Vorgaben + C. Abschaffung 
bestehender Vorgaben) 

9,723 Mio. 
Euro 

 67,740 
Mio. Euro 
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6. Weitere Kosten 

Keine. 

7. Weitere Gesetzesfolgen 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungs-
zentrierten zu einer personenzentrierten Leistung wird die notwendige Unterstützung des 
Menschen mit Behinderung künftig nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern 
nur am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Als Folge der Personenzent-
rierung werden Fachleistungen (der Eingliederungshilfe) und existenzsichernde Leistun-
gen (nach dem SGB XII, Kapitel 4) künftig getrennt ausgewiesen und von unterschiedli-
chen Kostenträgern übernommen. Die Kosten für Unterkunft und Heizung sind künftig Teil 
der existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII, Kapitel 4 und unterliegen insoweit 
einer Obergrenze. Als Folge dieser strukturellen Veränderung kann es zu Anpassungen 
auf dem Wohnungsmarkt für Menschen mit Behinderungen kommen. 

Die Regelungen zur Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts haben keine Aus-
wirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Von gleichstellungspolitischer Be-
deutung ist, dass es in Werkstätten für behinderte Menschen künftig Frauenbeauftragte 
geben wird. 

VII. Befristung; Evaluation 

Das Bundesteilhabegesetz gilt mit Ausnahme der übergangsweise anzuwendenden Vor-
läuferregelungen für Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung 
in der Eingliederungshilfe unbefristet. Da das Gesetz Leistungsverbesserungen für Men-
schen mit Behinderungen vorsieht, völkerrechtliche Vorgaben der UN-BRK umsetzt (siehe 
oben V.) und keine Eingriffe in Rechtspositionen von Bürgerinnen und Bürgern beinhaltet, 
ist eine allgemeine Evaluation mit dem Ziel einer etwaigen späteren Aufhebung von Vor-
schriften nicht angezeigt oder beabsichtigt. Davon unabhängig ermächtigt das Bundes-
teilhabegesetz das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die neuen Vorschriften zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger (Bedarfsermittlung nach 
§ 13 SGB IX) und zur Förderung von Modellvorhaben der Prävention (§ 11 SGB IX) wis-
senschaftlich untersuchen zu lassen. Diese Evaluation dient vorrangig dem Zweck, die 
Umsetzung des neuen Rechts mithilfe wissenschaftlicher Expertise und in Ergänzung zur 
aufsichtsrechtlichen Kontrolle nachzuhalten und auf Basis der Ergebnisse eine Diskussion 
mit Fachexperten und Betroffenenverbänden anzuregen und zu unterstützen. Zusätzlich 
werden neue Vorgaben zur statistischen Erfassung der Leistungsverfahren bei den Reha-
bilitationsträgern (Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 SGB IX) und der Leistungserbrin-
gung in der Eingliederungshilfe (Bundesstatistik nach § 136 SGB IX) geschaffen, um 
diesbezüglich die Auswirkungen der Regelungen und den möglichen Bedarf einer Fort-
entwicklung beurteilen zu können. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch) 

Zu Teil 1 

Zu Kapitel 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 1 (Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft) 

Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage und wurde redaktionell um die Anfor-
derung ergänzt, den besonderen Bedürfnissen seelisch behinderter oder von einer sol-
chen Behinderung bedrohter Menschen Rechnung zu tragen. Diese Anforderung an die 
Leistungserbringung und die Verfahrensausgestaltung war bislang in § 10 alter Fassung 
geregelt. 
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Grundsätzlich muss bei der Leistungsgewährung immer der behinderte Mensch in seiner 
jeweiligen Lebenslage und seiner individuellen Beeinträchtigung berücksichtigt werden. 
Das gilt auch, wenn Leistungen als Unterstützungsleistungen an Eltern mit Behinderun-
gen gewährt werden, die oftmals als „Elternassistenz“ und „begleitete Elternschaft“ be-
zeichnet werden. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Absatz 1 Satz 1 definiert den Begriff der Behinderung für das SGB IX neu. Ob bei Vorlie-
gen einer Behinderung auch die für den Rehabilitationsträger jeweils geltenden Leis-
tungsvoraussetzungen erfüllt sind, richtet sich gemäß § 7 unverändert nach den für den 
Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen. 

Die Neufassung des Behinderungsbegriffs entspricht dem Verständnis der UN-BRK. 
Menschen mit Behinderungen haben langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sin-
nesbeeinträchtigungen, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 
Nach dem Wechselwirkungsansatz manifestiert sich die Behinderung erst durch gestörte 
oder nicht entwickelte Interaktion zwischen dem Individuum und seiner materiellen und 
sozialen Umwelt. Dabei stoßen Menschen mit Behinderungen nicht nur auf bauliche und 
technische Barrieren sondern auch auf kommunikative Barrieren und andere Vorurteile. 
Zu den einstellungsbedingten Barrieren gehören vor allem Vorurteile oder Ängste, die 
Menschen mit Behinderungen beeinträchtigen. Zu den umweltbedingten Barrieren gehö-
ren vor allem bauliche Barrieren wie ein barrierefreier Zugang zum öffentlichen Personen-
nahverkehr und zu öffentlichen und privaten Gebäuden. Z. B. werden Menschen mit Lern-
schwierigkeiten wegen des mangelnden Gebrauchs leichter Sprache im Alltag an der 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gehindert. Die UN-BRK stützt ihr Verständnis von 
Behinderung wesentlich auf die ICF der WHO. Die ICF definiert in ihrem bio-psycho-
sozialen Modell Behinderung ebenfalls als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Ge-
sundheitsproblem und den personen- und umweltbezogenen Kontextfaktoren. Der bishe-
rige Wortlaut des § 2 SGB IX kann zwar im Sinne der UN-BRK ausgelegt werden. Zur 
Rechtsklarheit wird der Behinderungsbegriff durch die Inbezugnahme der Wechselwir-
kung zwischen der Beeinträchtigung und den Umweltfaktoren deklaratorisch an die UN-
BRK angepasst. 

Der Hinweis auf die Sinnesbeeinträchtigung führt nicht zu einer Ausweitung des Behinde-
rungsbegriffs, denn er ist dem Wortlaut der UN-BRK nachgebildet und wurde bereits bis-
her nach geltendem Recht unter die körperliche Funktion subsumiert. Die Änderung dient 
der Rechtsklarheit. Sie soll das Bewusstsein für das Verständnis von Behinderung im 
Sinne der UN-BRK weiter schärfen und die Rechtsanwendung in der Praxis unterstützen. 

Weiterhin wird in Satz 2 daran festgehalten, dass eine Beeinträchtigung nur vorliegt, wenn 
der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweicht. Damit soll ausgeschlossen werden, dass z. B. altersbedingte Erkrankungen in 
der Regel als Behinderung anerkannt werden. Die Zweistufigkeit des Behinderungsbe-
griffs wird weiterhin aufrecht gehalten, nach der eine mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate andauernde Abweichung vom alterstypischen Zustand vorliegen muss, 
aus der eine Beeinträchtigung der Teilhabe resultiert. Offensichtlich vorübergehende Stö-
rungen werden damit ausgeschlossen. Pflegebedürftigkeit, auch im Sinne von §§ 14 und 
15 SGB XI, gilt nicht als alterstypischer Zustand nach Absatz 1 Satz 2. Deshalb findet kein 
grundsätzlicher Ausschluss Pflegebedürftiger von Teilhabeleistungen statt. 

Satz 4 enthält eine Bestimmung des Kreises der Personen, die nach dem Neunten Buch 
als „von Behinderung bedroht“ anzusehen sind. Eine Ausweitung oder Einengung des 
bisherigen Personenkreises ist damit nicht verbunden. 

Die Absätze 2 und 3 beinhalten ausschließlich redaktionelle Folgeänderungen für den 
Personenkreis schwerbehinderter Menschen, die sich aus der Neustrukturierung des SGB 
IX ergeben. 



 - 225 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

Zu § 3 (Vorrang von Prävention) 

Die bisherige Regelung zum Vorrang von Prävention wird konkretisiert, um die praktische 
Umsetzbarkeit der hiermit verbundenen Zielstellung zu erleichtern. Der Begriff des Vor-
rangs macht deutlich, dass Prävention in diesem Sinne kein Bestandteil der Rehabilitation 
ist, sondern ein vorgelagertes Handlungsfeld. Prävention nach § 3 ist auf den frühestmög-
lichen Ansatzpunkt von Unterstützungsangeboten gerichtet. Die Zielvorgabe nach § 3 
setzt damit noch vor der eigentlichen Rehabilitation im Sinne der Erbringung von Leistun-
gen zur Teilhabe an. 

Nach Absatz 1 wird der Aufgabenbereich der Rehabilitationsträger und der Integrations-
ämter umrissen, innerhalb dessen ein zielgerichtetes Einwirken der Leistungsträger im 
Sinne der Prävention anzustreben ist. Der Bezug zu den allgemeinen Aufgaben der Auf-
klärung, Beratung und Auskunft nach den §§ 13 bis 15 SGB I stellt klar, dass sie dem Ziel 
der Vermeidung des Eintritts von Behinderungen und chronischen Erkrankungen entspre-
chen. Die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern nach § 167 SGB IX erhält durch die Er-
wähnung in der allgemeinen Einweisungsvorschrift des § 3 eine hervorgehobene Bedeu-
tung für die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter. Schwerpunkt dieser Zusam-
menarbeit ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, welches die Rehabilitations-
träger nach § 167 SGB IX mit eigenen Förderangeboten unterstützen können. 

Nach Absatz 2 wird im Sinne einer Klarstellung der Bezug zur nationalen Präventionsstra-
tegie, die mit dem Präventionsgesetz in das SGB V aufgenommen wurde, hergestellt. Die 
Krankenkassen, die Rentenversicherung und die Unfallversicherung stehen hierbei in der 
Umsetzungsverantwortung. Die Bundesagentur für Arbeit, die kommunalen Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende und die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (vertreten 
durch die kommunalen Spitzenverbände) werden an den Beratungen der Nationalen Prä-
ventionskonferenz beteiligt. Die Entwicklung erfolgreicher Handlungsansätze im Vorfeld 
der Rehabilitation im Rahmen der nationalen Präventionsstrategie ist die Voraussetzung 
für die wirksame Umsetzung des Prinzips „Vorrang von Prävention und medizinischer 
Rehabilitation vor Rente und Pflege“. 

Absatz 3 greift ebenfalls klarstellend den bereits nach dem SGB V bestehenden Auftrag 
zur Zusammenarbeit der Krankenkassen und der Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende auf. Die ausdrückliche Erwähnung der Zusammenarbeitsverpflichtung ist für 
das SGB IX von Bedeutung, weil insoweit die Aufgaben der Prävention nicht allein von 
der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen werden sollen. Die kommunalen Jobcenter 
prüfen in eigener Verantwortung, welche Maßnahmen sie zur Zusammenarbeit mit den 
Krankenkassen im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention ergreifen, weil es 
hierbei um Aufgaben geht, die der Rehabilitation in der Regel zeitlich und inhaltlich vorge-
lagert sind. 

Zu § 4 (Leistungen zur Teilhabe) 

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen der bisherigen Rechtslage. 

Absatz 4 stellt klar, dass die Leistungen zur Teilhabe auch Leistungen für Mütter und Vä-
ter mit Behinderungen zur Versorgung und Betreuung ihrer Kinder umfassen. 

Zu § 5 (Leistungsgruppen) 

Die bisherigen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden konkreti-
siert durch die Leistungen zur sozialen Teilhabe nach Kapitel 13. Darüber hinaus wird § 5 
ergänzt um die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, die im Kapitel 12 näher geregelt sind 
und denjenigen Rehabilitationsträgern zugeordnet werden, die schon nach bisheriger 
Rechtslage für alle Leistungsgruppen originär zuständig waren. Die Neuregelungen für die 
Leistungsgruppen der sozialen Teilhabe und der Teilhabe an Bildung dienen nicht der 
Ausweitung der bisherigen Leistungen, sondern der Rechtssicherheit bei der Leistungser-
bringung und damit der Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe der Leistungsbe-
rechtigten. 
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Zu § 6 (Rehabilitationsträger) 

In Absatz 1 werden die Vorschriften über die Zuständigkeit der Rehabilitationsträger an 
die Reform der Eingliederungshilfe angepasst. Aufgrund der Neuverortung der Eingliede-
rungshilfe im SGB IX, Teil 2 und der dementsprechenden Streichung aus dem SGB XII 
treten die Träger der Eingliederungshilfe in Absatz 1 Nummer 5 an die Stelle der dort bis-
lang genannten Träger der Sozialhilfe. Die Träger der Eingliederungshilfe werden durch 
Landesrecht bestimmt. Die neue Leistungsgruppe der Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
wird den Rehabilitationsträgern zugeordnet, die bereits nach bisheriger Rechtslage Leis-
tungen erbringen, die auch der Teilhabe an Bildung von Menschen mit Behinderungen 
zugute kommen. 

In Absatz 3 wird die bisher in § 6a enthaltene Regelung zur Zuständigkeit der Bunde-
sagentur für Arbeit als Rehabilitationsträger nach dem SGB II aufgrund des engen Sach-
zusammenhangs mit der Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit nach Absatz 1 neu 
verortet. Außerdem wird hiermit verdeutlich, dass die Jobcenter, wie schon nach bisheri-
ger Rechtslage, Rehabilitationsträger sind, soweit die Aufgaben nicht durch die Bunde-
sagentur für Arbeit wahrgenommen werden. Die Aufzählung der unterschiedlichen For-
men der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II erübrigt sich durch die in § 6d SGB II 
übergreifend verankerte Bezeichnung „Jobcenter“ für die gemeinsamen Einrichtungen 
nach § 44b SGB II und die zugelassenen kommunalen Träger nach § 6b SGB II. Ist nach 
§ 19 ein Teilhabeplan zu erstellen, legt die Bundesagentur für Arbeit diesen ihrem Ein-
gliederungsvorschlag zugrunde. Der Eingliederungsvorschlag kann auf den Teilhabeplan 
durch Übernahme relevanter Bestandteile Bezug nehmen. 

Zu § 7 (Vorbehalt abweichender Regelungen) 

§ 7 regelt als „Ampel“ das Verhältnis des SGB IX zu den Leistungsgesetzen. Nach bishe-
rigem Recht hat der Gesetzgeber in § 7 SGB IX den jeweiligen Leistungsgesetzen der 
Rehabilitationsträger einen weitreichenden Vorrang eingeräumt, soweit sie vom SGB IX 
abweichende Regelungen treffen. Der bisherige Vorrang der Leistungsgesetze wird mit 
dem neu hinzugefügten Absatz 2 eingeschränkt, soweit es Verfahrensregelungen betrifft 
und damit das Verhältnis des SGB IX zum übrigen Rehabilitationsrecht deutlich geschärft. 

Nach Absatz 1 Satz 1 haben die für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetze, 
wie schon nach bisheriger Rechtslage, weiterhin Vorrang vor den allgemeinen Regelun-
gen im SGB IX, Teil 1. Damit kommt den allgemeinen Vorschriften im Teil 1 eine ergän-
zende und ermessenslenkende Bedeutung zu. Die Zuständigkeit der Rehabilitationsträger 
und die konkreten Leistungsvoraussetzungen richten sich nach Satz 2 ausschließlich 
nach den jeweiligen Leistungsgesetzen. Die im SGB IX, Teil 2 neu verortete Eingliede-
rungshilfe ist in diesem Sinne als vorrangiges Leistungsgesetz einzuordnen. 

Jedoch sollen nach Absatz 2 die Regelungen für das Verfahren der Bedarfsermittlung, für 
das Teilhabeplanverfahren und für die Zuständigkeitsklärung zwischen den Rehabilitati-
onsträgern nach Absatz 2 bundesweit einheitlich und zwingend gelten. Absatz 2 sieht 
deshalb vor, dass die Kapitel 2 bis 4 vorrangig gegenüber anderen Leistungsgesetzen 
anzuwenden sind und hiervon durch Landesrecht nicht abgewichen werden kann. Von 
diesem Vorrang bleiben die leistungsrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Leistungs-
gesetze jedoch unberührt. Für die Anspruchsvoraussetzungen und für den Leistungsum-
fang haben die verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Kapitel 2 bis 4 keine Auswirkun-
gen. Im Einzelnen: 

Nach Absatz 2 Satz 1 sind die Vorschriften nach den Kapiteln 2 bis 4 von dem Vorrang 
der Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger ausgenommen. Die Regelungen zur Ein-
leitung der Rehabilitation von Amts wegen, zur Erkennung und Ermittlung des Rehabilita-
tionsbedarfs und die Verfahrensvorschriften zur Koordinierung der Leistungen gelten da-
mit ihrerseits vorrangig, dass heißt unmittelbar und uneingeschränkt. Hiermit wird sicher-
gestellt, dass alle Rehabilitationsträger koordiniert zusammenarbeiten, indem sie die Be-
darfe umfassend ermitteln und die Leistungen nahtlos feststellen und erbringen. Darüber 
hinaus besteht Rechtssicherheit für alle Beteiligten im Verfahren, weil im Rahmen der 
Ermittlung und Koordinierung der Leistungen ein aufwändiger Abgleich mit anderen Leis-
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tungsgesetzen entbehrlich ist. Soweit nach den Kapiteln 2 bis 4 Abweichungen durch die 
Leistungsgesetze zugelassenen werden sollen, sind sie ausdrücklich benannt, wie z.B. im 
Rahmen der Erbringung vorläufiger Leistungen nach § 24. Kapitel 1 wird von der Vor-
rangwirkung nicht umfasst, so dass insbesondere der im SGB IX verankerte Behinde-
rungsbegriff den Anwendungsrang des bisherigen Rechts im Verhältnis zu den Leistungs-
gesetzen beibehält. 

Nach Absatz 2 Satz 2 werden die Vorschriften über das Verfahren zur Koordinierung der 
Leistungen nach Kapitel 4 abweichungsfest im Sinne von Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 GG 
geregelt. Durch Landesrecht können damit keine Regelungen getroffen werden, nach der 
kommunale Träger, überörtliche Träger oder die Behörden der Länder als Rehabilitations-
träger andere Verfahren der Koordinierung, Beschleunigung und Teilhabeplanung zu be-
folgen hätten. Das besondere Bedürfnis nach einer bundeseinheitlichen Regelung zur 
Koordinierung der Leistungen ergibt sich aus der Notwendigkeit zur zeitlichen und verfah-
rensmäßigen Abstimmung der Rehabilitationsträger und zur tragfähigen Kostenerstattung 
zwischen den Rehabilitationsträgern bei der Bewilligung von Leistungen. Soweit einzelne 
Regelungen nicht für die Träger Eingliederungshilfe oder der Jugendhilfe gelten, sind die-
se im Kapitel 4 ausdrücklich benannt. 

Zu § 8 (Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten) 

Die Vorschrift entspricht der bisherigen Regelung für das Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten. 

Zu Kapitel 2 (Einleitung der Rehabilitation von Amts wegen) 

In einem „aktivierenden Sozialstaat“, in dem die Erlangung und der Erhalt der Erwerbsfä-
higkeit im Vordergrund stehen, kommt der frühzeitigen Einleitung des Rehabilitationsver-
fahrens eine entscheidende Bedeutung zu. Zur Verwirklichung dieser Zielsetzung werden 
in Kapitel 2 die Verpflichtungen der Rehabilitationsträger, der Jobcenter und der Pflege-
kassen geregelt, die nicht antragsgebunden sind und mit der Prüfung von Ansprüchen auf 
Sozialleistungen, auch solcher, die nicht der Rehabilitation zuzurechnen sind, stets ein-
hergehen. Mit der Einleitung der Rehabilitation von Amts wegen wird die Erbringung von 
Leistungen zur Teilhabe von Amts wegen nicht gleichgesetzt. Stattdessen sind in Kapitel 
2 vorbereitende Prüfungspflichten geregelt, die einem Antrag auf Leistungen und der Leis-
tungsgewährung vorausgehen. 

Zu § 9 (Vorrangige Prüfung von Leistungen zur Teilhabe) 

Die bisherige Regelung in § 8 zum Vorrang von Leistungen zur Teilhabe wird in § 9 Ab-
satz 1 ergänzt durch einen klarstellenden Auftrag zur Beteiligung von weiteren Rehabilita-
tionsträgern im Rahmen der Koordinierung der Leistungen nach Kapitel 4, wenn mehrere 
Zuständigkeiten für Leistungen zur Teilhabe in Betracht kommen. Die Prüfungspflicht 
nach Absatz 1 ersetzt nicht die Antragstellung, jedoch greift bei einem möglichen Teilha-
bebedarf die Hinwirkungspflicht nach § 12 ein, mit der die Antragstellung unterstützt wird. 

Absatz 2 entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Nach Absatz 3 Satz 2 werden die Aufgaben der Pflegekassen und der Grundsatz „Reha-
bilitation vor Pflege“ klarstellend in Bezug genommen. Sofern sich zunächst bei den Pfle-
gekassen im Rahmen einer Prüfung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 Absatz 6 SGB XI 
Hinweise auf einen Bedarf auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ergeben, gilt 
für die Pflegekassen schon nach bestehender Rechtslage die besondere Hinwirkungs-
pflicht auf eine Antragstellung nach § 18a SGB XI und § 31 SGB XI. Im Falle der Einwilli-
gung der Leistungsberechtigten gilt der Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation nach § 31 Absatz 3 Satz 3 SGB XI als gestellt, wenn die Pflegekasse eine entspre-
chende Mitteilung an den zuständigen Rehabilitationsträger weiterleitet. Wird auf diesem 
Wege ein Antragsverfahren auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation eingeleitet, 
hat der zuständige Rehabilitationsträger nach § 31 Absatz 3 Satz 4 SGB XI zudem die 
Pflicht, die Pflegekasse über die Leistungsentscheidung zu informieren. 
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Nach Absatz 4 wird den Jobcentern eine wichtige originäre Aufgabe zur Verwirklichung 
des Vorrangs von Leistungen zur Teilhabe zugewiesen, da die Verpflichtung zur umfas-
senden Prüfung von möglichen Rehabilitationsbedarfen mangels Kenntnis über die bei 
den Jobcentern auftretenden Bedarfslagen der Antragsteller nicht vollumfänglich durch 
die Bundesagentur für Arbeit nach § 6 Absatz 3 wahrgenommen werden kann. Die Job-
center müssen daher zeitgleich mit der Bearbeitung eines Antrages auf Arbeitslosen-
geld II auch prüfen, ob Rehabilitationsbedarfe in Betracht kommen. Soweit die Bunde-
sagentur für Arbeit Aufgaben als Rehabilitationsträger erfüllt, liegt die Prüfverpflichtung 
auch im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende unverändert bei ihr. 

Zu § 10 (Sicherung der Erwerbsfähigkeit) 

Die Regelung entspricht in den Absätzen 1 bis 3 der bisher in § 11 enthaltenen Vorschrift 
zum „Zusammenwirken der Leistungen“. Die Verpflichtung der Rehabilitationsträger, flan-
kierend zur medizinischen Rehabilitation weitere Rehabilitationsbedarfe zur Teilhabe am 
Arbeitsleben zu prüfen, ist eine wichtige Aufgabe zur Umsetzung der gesetzlichen Zielset-
zung der Vermeidung von Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und der Sicherung der 
Teilhabe am Arbeitsleben im Sinne von § 4 Absatz 1. 

Der neu hinzugefügte Absatz 4 erweitert die nach § 12 bestehende allgemeine Hinwir-
kungspflicht der Rehabilitationsträger ausdrücklich auch auf die Beantragung von Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die nicht in den Zuständigkeitsbereich des Trägers 
der medizinischen Rehabilitation fallen. Soweit weitere zuständige Rehabilitationsträger 
durch die Antragstellung betroffen sind, greifen die Vorschriften zur Koordinierung der 
Leistungen nach Kapitel 4. Die besondere Hervorhebung von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben im Rahmen der Hinwirkungspflicht folgt aus ihrer Bedeutung für die Präven-
tion und für die Sicherung von Erwerbsfähigkeit. Die Unterstützung des frühestmöglichen 
Einsatzes von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben entspricht auch den Zielen von 
Artikel 27 UN-BRK. 

Nach Absatz 5 werden die bisherigen Aufgaben gemeinsamen Servicestellen der Präven-
tion in den Fällen einer konkreten Arbeitsplatzgefährdung nach § 167 unmittelbar den 
Rehabilitationsträgern zugeordnet und konkretisiert: Soweit die Rehabilitationsträger nach 
§ 167 hinzugezogen wurden, haben sie nach Absatz 5 nunmehr auch auf eine umfassen-
de Antragstellung auf Leistungen zur Teilhabe hinzuwirken. 

Zu § 11 (Förderung von Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation) 

Jährlich treten ca. 14.000 Personen aus der Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit in 
die WfbM ein. Die Jobcenter sollen im Rahmen von Modellvorhaben für den im SGB II 
anspruchsberechtigten Personenkreis dabei unterstützt werden, Menschen mit Rehabilita-
tionsbedarfen frühzeitig anzusprechen und auch mit zusätzlichen und/oder innovativen 
Maßnahmen und Handlungsansätzen zu fördern, insbesondere um vor einem Übergang 
in eine WfbM alternative Möglichkeiten zu erproben. Hierzu können z.B. Teams mit quali-
fizierten Spezialisten in den Jobcentern eingerichtet werden, die erweiterte Ressourcen 
erhalten, um Rehabilitationsbedarfe früh zu erkennen. Zusätzlich können die Jobcenter 
ermächtigt und dabei gefördert werden, externe Fachleute zu beauftragen, die als spezia-
lisierte Beratungsfachkräfte erwerbsfähige Personen mit gesundheitlichen Herausforde-
rungen bei der Orientierung innerhalb des Systems der Sozialleistungsträger begleiten 
und dabei helfen, Unterstützungsangebote im Rahmen der Antragstellung wahrzunehmen 
sowie gesundheitsfördernde, sportliche oder sozialpsychologische Angebote zu nutzen, 
noch bevor sich konkrete Rehabilitationsbedarfe manifestieren. 

Die gesetzliche Rentenversicherung kann im Wege der geförderten Modellvorhaben Mög-
lichkeiten erproben, wie sie durch neue Leistungen und eine noch frühzeitigere Interventi-
on bei betroffenen Versicherten eine drohende Erwerbsminderung verhindern kann. Die 
Modellvorhaben sollen vor dem Eintritt von Rehabilitationsbedarfen, von befristeten und 
dauerhaften Erwerbsminderungsrenten und vor einem Übergang in Werkstätten für be-
hinderte Menschen ansetzen. Ziel ist es, die Grundsätze „Prävention vor Rehabilitation“ 
und „Rehabilitation vor Rente“ zu stärken und den Zugang in die Erwerbsminderungsrente 
und in die Eingliederungshilfe zu verhindern. 
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Die zusätzlichen Fördermittel nach Absatz 1 sollen die Möglichkeit eröffnen, bislang nicht 
realisierte Maßnahmen, Methoden und Organisationsmodelle zu erproben. Hierzu wird 
der Bund voraussichtlich Fördermittel im Umfang von 100 Mio. Euro pro Rechtskreis 
(SGB II und SGB VI) und Jahr zur Verfügung stellen. Die Gesamtförderdauer soll nach 
Absatz 2 fünf Jahre betragen. 

Nach Absatz 3 werden die Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit und die gesetzliche 
Rentenversicherung im Rahmen einer Programmklausel ermächtigt, mit Fördermitteln des 
Bundes neue innovative Ansätze der Unterstützung von Menschen mit komplexen ge-
sundheitlichen und seelischen Unterstützungsbedarfen oder beginnenden Rehabilitati-
onsbedarfen in Modellvorhaben zu erproben. Die gesetzlichen Interventionsmöglichkeiten 
in beiden Rechtskreisen werden damit erweitert. Damit im Rahmen der Modellvorhaben 
erweiterte Unterstützungsleistungen auf gesetzlicher Grundlage im Sinne von § 31 des 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) angeboten werden können, kann das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates von bundesgesetzlichen Leistungsvorschriften abweichende Regelungen treffen. 

Nach Absatz 4 werden die Modellvorhaben wissenschaftlich untersucht. Die Untersu-
chungsergebnisse ermöglichen eine Auswertung und Diskussion der von den Rehabilita-
tionsträgern implementierten Handlungsansätze. Mit der Diskussion der Auswertungser-
gebnisse kann auch die Entscheidung des Gesetzgebers vorbereitet werden, die Modell-
projekte als Maßstab zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen zur Leistungs-
erbringung im Vorfeld von Rehabilitationsmaßnahmen zu nutzen. 

Zu Kapitel 3 (Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs) 

Zu § 12 (Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung) 

Nach Absatz 1 werden die Rehabilitationsträger verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine frühzeitige Erkennung eines Rehabilitationsbedarfs ermöglichen. Die 
Bedarfserkennung ist die Voraussetzung für den Beginn eines Rehabilitationsverfahrens, 
innerhalb dessen die konkrete Bedarfsermittlung nach den Leistungsgesetzen durchzu-
führen ist. Die Rehabilitationsträger müssen im Falle der Erkennung des Rehabilitations-
bedarfs auf eine Antragstellung hinwirken. Die Erkennung und die Hinwirkung betreffen 
den Bedarf in seiner Gesamtheit und nicht nur begrenzt auf die jeweiligen Leistungsge-
setze. Damit werden die allgemeinen Pflichten der Sozialleistungsträger, die sich aus dem 
SGB I ergeben, wie z.B. die Aufklärungspflicht nach § 13 SGB I, die Beratungspflicht nach 
§ 14 SGB I, die Auskunftspflicht zu Sozialleistungen nach § 15 SGB I oder die Hinwir-
kungspflicht auf die Stellung sachdienlicher Anträge nach § 16 Absatz 3, deutlich erwei-
tert. Absatz 1 Satz 1 gibt den Rehabilitationsträgern nicht im Einzelnen vor, welche kon-
kreten Maßnahmen zu ergreifen sind. Denkbar sind organisatorische Vorkehrungen oder 
Qualifizierungsmaßnahmen, die die frühe Erkennung von Rehabilitationsbedarfen unter-
stützen. Besonders wichtig sind auch geeignete Antragsformulare, die sowohl den Fallbe-
arbeitern als auch den potenziell Leistungsberechtigten die Inanspruchnahme von Reha-
bilitationsleistungen nahelegen und erleichtern. Implizit oder direkt leistungsverengende 
Verfahren, Abläufe und Auskünfte sind demgegenüber pflicht- und rechtswidrig. Auf die 
Hinwirkungspflicht nach § 12 können sich demnach die Leistungsberechtigten gegenüber 
die Rehabilitationsträger berufen, falls auf die Möglichkeit einer Antragstellung auf Leis-
tungen zur Teilhabe pflichtwidrig nicht hingewiesen wurde oder wenn Antragsformulare 
den fehlerhaften Eindruck erwecken würden, die Nichtzuständigkeit eines Leistungsträ-
gers für eine bestimmte Teilhabeleistung sei gleichbedeutend mit einem Leistungsaus-
schluss. Nach Satz 2 werden die Rehabilitationsträger verpflichtet, Informationsangebote 
bereitzustellen, die über die Leistungen zur Teilhabe des jeweiligen Rehabilitationsträ-
gers, die Möglichkeiten der Inanspruchnahme und die nach § 32 geförderten Stellen der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Auskunft geben. Weitergehende Maßnah-
men, wie z.B. die Einrichtung von Auskunftsstellen, Beratungsteams oder internetbasierte 
Informationsangebote liegen im Ermessen der Rehabilitationsträger und sollen auf die 
Bedürfnisse der Leistungsberechtigten ausgerichtet werden. 
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Nach Absatz 1 Satz 2 werden die Rehabilitationsträger verpflichtet, Informationsangebote 
bereitzustellen, die über die Leistungen zur Teilhabe des jeweiligen Rehabilitationsträ-
gers, die Möglichkeiten der Inanspruchnahme und die nach § 32 geförderten Stellen der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Auskunft geben. 

Nach Absatz 1 Satz 3 müssen die Rehabilitationsträger innerhalb ihrer Organisationen 
entscheiden, welche Stelle im Sinne einer Auskunfts- oder Kontaktstelle für die Vermitt-
lung der Informationsangebote verantwortlich ist. Hiervon wird auch die Kommunikation 
mit anderen Rehabilitationsträgern und mit Arbeitgebern umfasst. Durch die konkrete Be-
nennung von organisationsinternen Ansprechpartnern wird anstelle der bisherigen Ge-
meinsamen Servicestellen ein wirksamerer und effizienterer Informationsaustausch si-
chergestellt. Weitergehende Maßnahmen, wie z.B. die Einrichtung von Beratungsteams 
oder internetbasierte Informationsangebote liegen im Ermessen der Rehabilitationsträger 
und sollen auf die Bedürfnisse der Leistungsberechtigten ausgerichtet werden. Die Rege-
lung besonderer Ansprechstellen der Rehabilitationsträger in Satz 3 ist erforderlich, da die 
allgemeine Auskunftspflicht nach § 15 SGB I nur ausgewählte Leistungsträger betrifft. 
Durch die Bezugnahme auf § 15 Absatz 3 SGB I werden die Ansprechstellen der Rehabi-
litationsträger zudem verpflichtet, wirksam zusammenzuarbeiten, um eine umfassende 
Information durch eine Stelle und die gegenseitige Information sicherzustellen. 

Nach Absatz 2 wird klargestellt, dass die Hinwirkungspflicht auch eine originäre Aufgabe 
der Jobcenter ist, da insoweit die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht 
durch die Bundesagentur für Arbeit nach § 6 Absatz 3 abschließend wahrgenommen wer-
den. Die Hinwirkungspflicht der Integrationsämter ist beschränkt auf die von ihnen im 
Rahmen der Rehabilitation zu erfüllenden Aufgaben. Für die Pflegekassen wird der Auf-
gabenbereich erweitert, da sie keine Rehabilitationsträger sind und gleichwohl verpflichtet 
werden, Informationen zu Teilhabeleistungen und zu deren Inanspruchnahme zur Verfü-
gung zu stellen. Weitergehende Verpflichtungen der Pflegekassen zur konkreten Prüfung 
eines Rehabilitationsbedarfs ergeben sich hieraus jedoch nicht, da diese Aufgaben durch 
die zuständigen Rehabilitationsträger erfüllt werden. In der Praxis nehmen die Pflegekas-
sen durch das Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach § 18 und das An-
tragseinleitungsverfahren nach § 31 SGB XI im Bereich der medizinischen Rehabilitation 
bereits umfangreiche Aufgaben wahr, die eine frühzeitige Erkennung eines Rehabilitati-
onsbedarfs gewährleisten. Darüber hinaus müssen die Pflegekassen zukünftig auch In-
formationen zu den Leistungen zur Teilhabe und den Möglichkeiten ihrer Inanspruchnah-
me bereitstellen oder nach Absatz 3 durch die zuständigen Verbände und Vereinigungen 
nach dem SGB V bereitstellen lassen. 

Nach Absatz 3 können die Jobcenter, ungeachtet ihrer Organisationsform, eng mit der 
Bundesagentur für Arbeit zusammenarbeiten und die Aufgaben im Rahmen der Hinwir-
kungspflicht von der Bundesagentur für Arbeit wahrnehmen lassen, wenn dies aufgrund 
der Gegebenheiten des örtlichen Arbeitsmarktes sachdienlich ist. Die gemeinsamen Ein-
richtungen nach § 44b SGB II müssen dazu in ihrer Trägerversammlung einen Beschluss 
herbeiführen. Die zugelassenen kommunalen Träger nach § 6a SGB II treffen diese Ent-
scheidung ebenfalls in eigener Verantwortung. Die übrigen Rehabilitationsträger haben 
die Möglichkeit, in geeignetem Umfang ihre Verbände und Vereinigungen mit der Aufga-
benwahrnehmung zu beauftragen. Dies gilt auch für die Pflegekassen, für die nach § 52 
und § 53 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) die Regelungen zu den Verbän-
den und Vereinigungen nach dem SGB V entsprechend anzuwenden sind. 

Zu § 13 (Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs) 

Aus den neuen Vorschriften zur Koordinierung der Leistungen in Kapitel 4 erwächst die 
Notwendigkeit, trägerübergreifend nach möglichst einheitlichen Maßstäben der Ermittlung 
des Rehabilitationsbedarfs zusammenzuarbeiten. Anderenfalls wären eine nahtlose Leis-
tungserbringung und eine effektive Durchführung des Teilhabeplanverfahrens nicht mög-
lich. 

Die Leistungsgesetze können aufbauend auf den Vorgaben von § 13 weitergehende und 
speziellere Vorgaben regeln, die den Besonderheiten der jeweiligen Leistungssysteme 
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gerecht werden oder auf eine Konkretisierung verzichten und damit den Rehabilitations-
trägern weite fachliche Spielräume bei der Entwicklung und Nutzung der Instrumente 
überlassen. Beispielsweise wird in der Eingliederungshilfe für das Gesamtplanverfahren 
eine Orientierung an der International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gesetzlich vorgegeben, die die Länder 
durch ihr jeweiliges Landesrecht mittels Rechtsverordnung regional näher ausgestalten 
können. Ob und inwieweit auch weitere Leistungsgesetze für eine solche ICF-
Orientierung in Betracht kommen, soll durch eine wissenschaftliche Untersuchung nach 
Absatz 3 bis Ende 2019 geklärt werden. 

Nach Absatz 1 werden die Rehabilitationsträger verpflichtet, systematische Arbeitspro-
zesse und standardisierte Arbeitsmittel zu verwenden, aufgrund derer die Ermittlung des 
Rehabilitationsbedarfs bei dem jeweiligen Rehabilitationsträger einheitlich und nachprüf-
bar durchgeführt werden kann. Hierfür wird der Begriff der „Instrumente“ als übergeordne-
te Bezeichnung für Arbeitsprozesse und Arbeitsmittel definiert. Die Ziele der Einheitlich-
keit und der Nachprüfbarkeit definieren den Einsatzweck der Instrumente. Der Bezug zu 
den jeweiligen Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger stellt klar, dass die Instrumen-
te nicht in allen Rechtskreisen identisch sein müssen und können. Arbeitsprozesse im 
Sinne von Satz 1 können z.B. sein Erhebungen, Analysen, Dokumentation, Planung und 
Ergebniskontrolle. Arbeitsmittel sind Hilfsmittel, die die Arbeitsprozesse unterstützen, wie 
z.B. funktionelle Prüfungen (Sehtest, Intelligenztest, Hörtest), Fragebögen und IT-
Anwendungen. Nach Satz 2 sind die Rehabilitationsträger dafür verantwortlich, dass sie in 
gemeinsamen Empfehlungen einen Rahmen für Instrumente vorgeben. Diese Grundsätze 
dienen der Vergleichbarkeit und dem wirkungsvollen Ineinandergreifen, insbesondere in 
den Fällen der trägerübergreifenden Koordinierung von Leistungen nach Kapitel 4. Satz 2 
legt fest, dass diese Instrumente der Gemeinsamen Empfehlung „Grundsätze für Instru-
mente zur Bedarfsermittlung“ entsprechen sollen. Da die Gemeinsamen Empfehlungen 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation für die Träger der Eingliederungshilfe 
nicht bindend sind, gilt für die Träger der Eingliederungshilfe ergänzend § 118. Nach 
Satz 3 können Rehabilitationsträger Instrumente von ihren Verbänden, Vereinigungen 
oder von Dritten entwickeln lassen, wenn sie diese neu einführen oder bestehende In-
strumente modifizieren wollen. 

Absatz 2 definiert die Mindestanforderung für den Einsatzbereich der Instrumente, der die 
Bedarfsermittlung bis zum Erlass des Bewilligungsbescheids abdeckt. Über die in Ab-
satz 2 genannten Einsatzbereiche hinaus können die Rehabilitationsträger auch noch 
weitere Einsatzbereiche vorsehen, wenn sie dies nach den für sie geltenden Leistungsge-
setzen für zweckmäßig erachten, wie z.B. für die Beobachtung der Leistungserbringung 
und die Wirkungskontrolle der erbrachten Leistungen. 

Die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach Absatz 3 durchzuführende Un-
tersuchung dient sowohl dem verwaltungsinternen und trägerübergreifenden Informati-
onsaustausch vorrangig auf der Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
als auch der öffentlichen und fachlichen Diskussion über die Instrumente unter Zuhilfen-
ahme wissenschaftlicher Expertise. Hierbei kann insbesondere untersucht werden, ob und 
inwieweit die Klassifikation, die Lebensbereiche oder das bio-psycho-soziale Modell der 
ICF perspektivisch einen einheitlichen Rahmen für die Bedarfsermittlung nach allen Leis-
tungsgesetze bilden können. Aus dem Abschlussbericht zu dem vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales geförderten Projekt „Prüfung von aktuellem Stand und Potenzial 
der Bedarfsermittlung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unter Berücksichti-
gung der ICF“ (Morfeld u.a., 2014) geht hervor, dass die Rehabilitationsträger bislang eine 
Vielzahl von Methoden zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs entwickelt haben und 
nutzen. Der im Rahmen des Projekts untersuchte Nutzungsgrad der ICF ist unterschied-
lich ausgeprägt. Allerdings bergen die ICF - insbesondere deren bio-psycho-soziales Mo-
dell - hiernach auch ein hohes praxisrelevantes Standardisierungspotenzial für die Zu-
sammenarbeit der Rehabilitationsträger. Mithilfe der fortlaufenden Untersuchung kann die 
Übertragbarkeit gemeinsamer Grundsätze auf die jeweiligen Leistungssysteme überprüft 
werden. Die Rehabilitationsträger werden durch die Untersuchung dazu angehalten, ihre 
Instrumente im Hinblick auf ihre trägerübergreifenden Standardisierungsmöglichkeiten 
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kritisch zu prüfen und weiterzuentwickeln. Die Länder und Kommunen können sich nach 
Absatz 4 an der Untersuchung beteiligen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird zum 31. Dezember 2019 die Ergebnisse der Untersuchung vorstellen und auswerten. 

Zu Kapitel 4 (Koordinierung der Leistungen) 

Trotz der Bemühungen der Rehabilitationsträger, mithilfe von gemeinsamen Empfehlun-
gen für den Rehabilitationsprozess eine effektive Koordinierung der Leistungen in den 
Fällen der Trägermehrheit zu erreichen, wird weiterhin von Fachexperten, von der Rechts-
lehre und von der Rechtsprechung die Notwendigkeit zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit der Rehabilitationsträger in trägerübergreifenden Fallkonstellationen gesehen. Im 
Rahmen der Sachverständigenanhörung des Deutschen Bundestages vom 10. November 
2014 zu behindertenpolitischen Anträgen mehrerer Bundestagsfraktionen wurde insbe-
sondere in den schriftlichen Stellungnahmen der eingeladenen Experten nachdrücklich 
eine Schärfung der gesetzlichen Regelungen zur Kooperation der Rehabilitationsträger, 
insbesondere bei der trägerübergreifenden Erbringung von Leistungen gefordert, ohne 
jedoch die strengen Vorgaben der Zuständigkeitsklärung nach § 14 SGB IX aufzugeben 
(BT- Ausschussdrucksache 18(11)244, Seiten 7, 44, 51). Diese Forderung steht im Ein-
klang mit der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, welches mit einem Grundsatzur-
teil im Jahr 2011 und seit dem mit mehreren Folgeentscheidungen wiederholt die Rehabi-
litationsträger verpflichtet hat, Leistungsanträge schnell und hinsichtlich aller beantragten 
Leistungen zu bearbeiten, und zwar auch dann, wenn einzelne Leistungsbestandteile in 
die Zuständigkeit anderer Rehabilitationsträger fallen (BSG v. 11.05.2011, B 5 R 54/10 R; 
BSG v. 03.02.2015, B 13 R 261/14 B). Aufbauend auf der klaren und strengen Rechtspre-
chung zur Zuständigkeitsklärung haben Wissenschaft und Praxis verschiedene Modelle 
für eine Bedarfsermittlung in einem trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahren vorge-
schlagen (Luik, Der Teilhabeplan - die Roadmap zum Reha-Erfolg, Sozialrecht aktuell 
Sonderheft 2014, 11-17; Welti, Teilhabebedarfe im Sozialrecht, RP-Reha 2015, Nr 1, 40-
42; Nebe, Koordinierung und Abgrenzung von Gesundheitsversorgung, Pflegeleistungen 
und Rehabilitationsleistungen für behinderte Menschen - zehn Thesen, ArchsozArb 2014, 
Nr. 3, 52-55). Auch auf die Notwendigkeit der zwingenden gegenseitigen Verzahnung und 
Bindung der Rehabilitationsträger unter Wahrung eigenverantwortlicher Aufgabenwahr-
nehmung wurde hingewiesen (Bieback, Der Weg zur EM-Rente - Abgestimmte und funk-
tionierende Zuständigkeiten?, VSSR 2/2015, 157, 185). In der Arbeitsgruppe Bundesteil-
habegesetz wurde zudem deutlich hervorgehoben, dass jedwede gesetzliche Weiterent-
wicklung der trägerübergreifenden Koordinierung der Leistungen nur dann Wirkung entfal-
ten kann, wenn diese Vorschriften gegenüber den Leistungsgesetzen der Rehabilitations-
träger und gegenüber abweichendem Landesrecht vorrangig anzuwenden sind (Protokoll 
der 5. Sitzung im Abschlussbericht AG BTHG, Teil B, Seiten 262 - 270). 

Zu § 14 (Leistender Rehabilitationsträger) 

Die Regelung dient der Verfahrensbeschleunigung bei der Bedarfsfeststellung und der 
Leistungserbringung. Um zu verdeutlichen, dass § 14 lediglich die Verantwortung für die 
Leistungsbewilligung und -erbringung gegenüber den Leistungsberechtigten regelt, ohne 
damit im Innenverhältnis der Leistungsträger Zuständigkeiten festzulegen oder zu verän-
dern, wird mit § 14 der Begriff des „leistenden Rehabilitationsträgers“ verankert, der schon 
nach bisheriger Rechtslage bei der Koordinierung der Leistungen nach § 10 alter Fassung 
maßgeblich war. Auf den nach § 14 bestimmten leistenden Rehabilitationsträger nehmen 
die Folgevorschriften Bezug. 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen grundsätzlich dem Verfahren der zügigen Zuständig-
keitsklärung nach bisheriger Rechtslage. Hiernach ist entweder der erstangegangene 
oder der zweitangegangene Rehabilitationsträger für die umfassende Feststellung des 
Bedarfs und für die Leistungserbringung zuständig. Die Bezugnahme auf die Instrumente 
der Bedarfsermittlung dient der Klarstellung und Verzahnung dieser Instrumente mit den 
Vorschriften in Kapitel 4. Im Teilhabeplan sind, soweit er nach § 19 zu erstellen ist, die 
verwendeten Instrumente darüber hinaus zu dokumentieren. Ergänzend zur bisherigen 
Rechtslage führt auch die weiterhin mögliche Anforderung einer Stellungnahme bei der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 54 durch die anderen Rehabilitationsträger zu einer privi-
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legierten Entscheidungsfrist, so dass die Leistungen innerhalb von zwei Wochen nach 
Vorliegen des Gutachtens bewilligt werden. Die bisherige rein nachrichtliche Erwähnung 
der sachlich nachrangigen Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung für 
Leistungen der medizinischen Rehabilitation nach § 40 Absatz 4 SGB V wurde gestrichen, 
da durch § 14 Absatz 1 die Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB V ohnehin nicht 
abbedungen oder modifiziert werden und somit der Verweis auf Leistungsgesetze ent-
behrlich ist. 

Ist der zweitangegangene Rehabilitationsträger seinerseits für keine der beantragten Leis-
tungen zuständig, ist nach Absatz 3 weiterhin eine schnelle und einvernehmliche Klärung 
der Leistungsverantwortung innerhalb der bereits in Gang gesetzten Frist möglich („Tur-
bo-Klärung“). Dies gilt zukünftig selbst dann, wenn der zweitangegangene Träger für die 
betreffende Leistungsgruppe gleichwohl nach § 6 Absatz 1 Rehabilitationsträger sein 
könnte, er aber nach seinem Leistungsgesetz nicht zuständig ist. Ob von der „Turbo-
Klärung“ Gebrauch gemacht wird, steht im Ermessen der Träger. 

Absatz 4 entspricht der bisherigen Rechtslage. Absatz 5 stellt klar, dass die allgemeine 
Vorschrift des § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB I zur sachlich ungeprüften Weiterleitung von 
Anträgen an zuständige Sozialleistungsträger nicht zur Anwendung kommt, wenn eine 
Leistung zur Teilhabe beantragt wurde. Nach § 14 besteht im Falle des Fristablaufs für die 
Zuständigkeitsprüfung auch bei Unzuständigkeit eine Pflicht zur umfassenden Bedarfs-
feststellung. Eine Weiterleitung nach § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB I oder gar keine Antrags-
splittung kommt nicht mehr in Betracht. 

Zu § 15 (Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern) 

Schon nach bisheriger Rechtslage war der erst- oder der zweitangegangene Rehabilitati-
onsträger nach allen in Betracht kommenden Leistungsgesetzen für die umfassende Be-
darfsfeststellung und Leistungserbringung zuständig und hatte alle Leistungen zur Teilha-
be „wie aus einer Hand“ zu erbringen. Die ständige Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts hat hierzu das Prinzip der „aufgedrängten Zuständigkeit“ entwickelt, welches unter 
Beachtung des Gebots der Aufgaben- und Verantwortungsklarheit eine schnelle und im 
Verhältnis zu den Leistungsberechtigten konfliktfreie Leistungsgewährung in den Fällen 
der Trägermehrheit ermöglicht (z.B. BSG v. 11.5.2011 - B 5 R 54/10 R; BSG v. 3.2.2015 - 
B 13 R 261/14 B). Die Leistungsverantwortung erstreckt sich daher im Außenverhältnis zu 
den Leistungsberechtigten auf alle Rechtsgrundlagen, die in der konkreten Bedarfssituati-
on überhaupt in Betracht kommen (LSG Baden-Württemberg v. 24.4.2015 - L 8 AL 
2430/12). An dieser Systematik hält § 15 grundsätzlich fest. § 15 geht den Regelungen 
über Beauftragungen zwischen Sozialleistungsträgern nach den §§ 88 ff. des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) vor, da der leistende Rehabilitationsträger im Ver-
gleich zum vertraglich oder gesetzlich beauftragten Sozialleistungsträger weitergehende 
Rechte und Pflichten wahrnimmt. 

Absatz 1 erfasst alle Anträge auf Leistungen, bei denen ein nach § 14 leistender Rehabili-
tationsträger neben den nach seinem Leistungsgesetz zu erbringenden Leistungen zu-
sätzlich Ansprüche auf weitere Leistungen zu prüfen hätte, für die er jedoch nicht Rehabi-
litationsträger nach § 6 Absatz 1 sein kann. In diesen Fällen wird der zuständige Rehabili-
tationsträger in seiner originären Trägerverantwortung durch eine teilweise Antragsweiter-
leitung auch für die Entscheidung über den Antrag zuständig, die innerhalb der mit An-
tragseingang bei dem nach § 14 leistenden Rehabilitationsträger in Gang gesetzten Frist 
nach Absatz 4 erfolgen muss. Hiermit wird der einzige zulässige Fall einer Antragssplit-
tung im Rehabilitationsrecht geregelt. 

In den Fällen der Beteiligung eines Rehabilitationsträgers nach Absatz 1 bleibt dennoch 
die Koordinierungsverantwortung für die rechtzeitige Entscheidung über den gesamten 
Antrag bei dem nach § 14 leistenden Rehabilitationsträger, der nach § 19 das Teilhabe-
planverfahren durchzuführen hat. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich Leistungs-
berechtigte nach Ablauf der Entscheidungsfrist Leistungen nach § 18 selbst beschaffen 
und die Erstattung der Aufwendungen von dem nach § 14 leistenden Rehabilitationsträger 
verlangen. Der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger hat sich dann nach § 16 Ab-
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satz 5 im Innenverhältnis zu dem beteiligten Rehabilitationsträger schadlos zu halten. Aus 
diesem Grund ist der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger gehalten, die Weiterleitung 
des Antrags in Bezug auf die weiteren Leistungen nur in sachlich begründeten Fällen zu 
betreiben, die eine rechtzeitige Bearbeitung durch den beteiligten Träger auch tatsächlich 
erwarten lassen. 

Nach Absatz 2 bleibt - anders als nach Absatz 1 - bei allen anderen Konstellationen der 
Trägermehrheit nicht nur die Koordinierungsverantwortung, sondern im Verhältnis zu den 
Leistungsberechtigten auch die Leistungsverantwortung für Leistungen zur Teilhabe bei 
dem nach § 14 leistenden Rehabilitationsträger. Dies betrifft alle Leistungsanträge, für die 
der leistende Rehabilitationsträger teilweise zwar nicht nach seinem Leistungsgesetz zu-
ständig ist, jedoch grundsätzlich nach § 6 Absatz 1 Rehabilitationsträger für diese Leis-
tungsgruppe sein könnte. Mit der Beteiligung nach Absatz 2 wird unter Beachtung des 
Gebots der Aufgaben- und Verantwortungsklarheit das bereits vom Bundessozialgericht in 
ständiger Rechtsprechung entwickelte Prinzip „aufgedrängter Zuständigkeit“ im Außen-
verhältnis zum Antragssteller verankert. Sofern die beteiligten Rehabilitationsträger nach 
ihrem Leistungsgesetz zuständig sind, können sie den nach § 14 leistenden Rehabilitati-
onsträger an ihre Feststellungen binden. Die Bindungswirkung betrifft alle Feststellungen 
zur Anwendung der Leistungsgesetze, die für den beteiligten Rehabilitationsträger maß-
geblich sind. Die Wirksamkeit der Entscheidung des nach § 14 leistenden Rehabilitations-
trägers bleibt von der Bindungswirkung unberührt. Innerhalb der im gegliederten System 
der Rehabilitationsleistungen bestehenden Zuständigkeiten klären die Träger untereinan-
der nach § 16 die Kostenerstattung, deren Umfang sich nach den Feststellungen der be-
teiligten Rehabilitationsträger richtet, wenn diese rechtzeitig übermittelt wurden. 

Absatz 3 Satz 1 legt im Grundsatz fest, dass der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger 
über die Leistungen, für die er grundsätzlich nach § 6 Absatz 1 Rehabilitationsträger sein 
kann, ungeachtet der nach den Leistungsgesetzen bestehenden Zuständigkeiten im eige-
nen Namen entscheidet und den Verwaltungsakt erlässt. Er hat die volle Koordinierungs- 
und Leistungsverantwortung inne. Die Antragsteller sind von der Last der Klärung der 
Zuständigkeiten befreit. Gleichwohl enthält Satz 2 eine Abweichungsvorschrift für den 
häufig anzunehmenden Fall, dass alle Träger und die Leistungsberechtigten ein im Teil-
habeplan festzuhaltendes Einvernehmen darüber herstellen, dass die Leistungserbrin-
gung auch durch die jeweils zuständigen Rehabilitationsträger gewährleistet ist, weil die 
Bedarfsfeststellung im Teilhabeplan umfassend und nahtlos sichergestellt werden konnte. 
Eine Entscheidung durch die jeweils zuständigen Leistungsträger anstelle des nach § 14 
leistenden Rehabilitationsträgers kann in konfliktfreien Leistungsfällen erheblichen Ver-
waltungsaufwand verringern, zu einer Beschleunigung führen und das Verfahren der Kos-
tenerstattung nach § 16 entbehrlich machen. Diese Möglichkeit war nach dem bisherigen 
Recht und der hierzu ergangenen Rechtsprechung nicht eröffnet, da sie nicht zwischen 
„Konfliktfällen“ und „Konsensfällen“ unterschieden hat. 

Nach Absatz 4 ist bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern anstelle der in § 14 geregelten 
Frist von drei Wochen abweichend innerhalb von sechs Wochen und bei Durchführung 
einer Teilhabeplankonferenz innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang zu ent-
scheiden. Die Frist trägt der in § 19 geregelten Verpflichtung Rechnung, unter Beteiligung 
aller mitbetroffenen Rehabilitationsträger und unter Einbeziehung der Leistungsberechtig-
ten einen Teilhabeplan zu erstellen. Eine privilegierte Entscheidungsfrist für den Fall der 
Begutachtung ist, anders als in § 14, jedoch nicht vorgesehen. Der nach § 14 leistende 
Rehabilitationsträger ist demnach gehalten, bereits mit der unverzüglichen Beteiligung der 
anderen Rehabilitationsträger auch das erforderliche Benehmen über die Beauftragung 
eines Gutachters herzustellen. 

Widerspruch und Klage richten sich nach § 84 Absatz 1 SGG gegen den Rehabilitations-
träger, der den Verwaltungsakt erlassen hat, d.h. gegen den leistenden Rehabilitations-
träger in den Fällen nach Absatz 3 Satz 1 und gegen die zuständigen Rehabilitationsträ-
ger in den Fällen nach Absatz 3 Satz 2. Richtet sich der Widerspruch gegen den leisten-
den Rehabilitationsträger, so hat er nach § 12 Absatz 2 SGB X die beteiligten Rehabilita-
tionsträger im Widerspruchsverfahren hinzuzuziehen. Die Notwendigkeit der Beiladung im 
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sozialgerichtlichen Verfahren ergibt sich aus § 75 SGG und ist in jedem Einzelfall zu prü-
fen. 

Zu § 16 (Erstattungsansprüche zwischen Rehabilitationsträgern) 

Das Verfahren der Kostenerstattung zwischen den Rehabilitationsträgern ist das notwen-
dige Korrelat zu dem in § 15 Absatz 2 und 3 verankerten Prinzip der Leistungserbringung 
„wie aus einer Hand“. Es greift daher nicht ein, wenn sich alle Rehabilitationsträger im 
Teilhabeplan mit den Leistungsberechtigten auf eine nach Leistungsgesetzen und Zu-
ständigkeiten getrennte Leistungserbringung verständigt haben. Die Regelungen über die 
Kostenerstattung ergänzen die allgemeinen Vorschriften nach §§ 102 ff. SGB X, soweit 
§ 16 Abweichungen nicht besonders regelt. § 16 modifiziert nicht das gesamte Erstat-
tungsverfahren zwischen Rehabilitationsträgern, sondern konkretisiert es nur im Hinblick 
auf das Verfahren zur Koordinierung der Leistungen nach diesem Kapitel. Die Vorschrif-
ten zur Kostenerstattung in § 16 gelten für den leistenden Rehabilitationsträger unabhän-
gig davon, ob dieser erst- oder zweitangegangener Träger nach § 14 ist. 

Absatz 1 entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage, nach der der zweitangegan-
gene Rehabilitationsträger einen Erstattungsanspruch erhält, wenn eine nochmalige Wei-
terleitung des Antrages nicht in Betracht kommt und er aus diesem Grund Leistungen 
nach dem Leistungsgesetz eines anderen Rehabilitationsträgers zu erbringen hat. Damit 
sind auch solche Fallkonstellationen umfasst, in denen die in § 14 Absatz 3 erweiterten 
Möglichkeiten der „Turbo-Klärung“ aus Zeitgründen nicht genutzt werden konnten oder in 
dieser Frist keine einvernehmliche Zuständigkeitsklärung erreicht wurde. Verzichtet der 
zweitangegangene Rehabilitationsträger von vorn herein auf die Möglichkeit, eine „Turbo-
Klärung“ mit dem zuständigen Rehabilitationsträger in Betracht zu ziehen, entsteht der 
Erstattungsanspruch gleichwohl. 

Nach Absatz 2 ist der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger besonders geschützt, 
wenn er nach § 15 ein Beteiligungsverfahren einzuleiten hat. Die Erstattung richtet sich 
nach den im Teilhabeplan festgehaltenen Feststellungen der nach § 15 Absatz 2 beteilig-
ten Rehabilitationsträger. Wurden die Feststellungen der beteiligten Rehabilitationsträger 
nicht oder nicht rechtzeitig beigebracht, ist der leistende Rehabilitationsträger besonders 
geschützt. Der Erstattungsanspruch richtet sich dann nach den für die Leistungsbewilli-
gung maßgeblichen, also der Entscheidung tatsächlich zugrunde gelegten Rechtsvor-
schriften. Es kommt für die Erstattung in diesen Fällen somit nicht darauf an, ob der leis-
tende Rehabilitationsträger die Zuständigkeiten nach den Leistungsgesetzen richtig be-
wertet hat. 

Absatz 3 regelt den Umfang der Erstattungspflicht zwischen Rehabilitationsträgern. Die 
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von fünf Prozent der nach den Leistungsgesetzen 
erstattungsfähigen Leistungsaufwendungen dient dem Interessenausgleich der am Ver-
fahren beteiligten Rehabilitationsträger, wenn sie Leistungsverpflichtungen für andere 
Rehabilitationsträger zu erfüllen haben. Die Höhe der Pauschale hat sich bereits im Rah-
men anderer Erstattungsverpflichtungen bewährt, wie z.B. bei der Kostenübernahme für 
Krankenbehandlungen nach § 264 Absatz 7 SGB V. Der Verschuldensmaßstab der gro-
ben Fahrlässigkeit für den Ausschluss der Erstattung trägt dem Umstand Rechnung, dass 
der leistende Rehabilitationsträger angemessen geschützt werden muss, wenn er anstelle 
anderer zuständiger Rehabilitationsträger Leistungen zu erbringen hat und ihm dabei im 
Rahmen der Fallbearbeitung und Leistungserbringung nur versehentlich Verwaltungsfeh-
ler unterlaufen. 

Nach Absatz 4 greift der allgemeine Erstattungsanspruch für unzuständige Sozialleis-
tungsträger nach § 105 SGB X nicht, wenn es der nach § 14 leistende Rehabilitationsträ-
ger versäumt hat, das Teilhabeplanverfahren mit Beteiligung der zuständigen Rehabilitati-
onsträger durchzuführen. Durch die gesetzliche Verankerung des Beteiligungs- und Teil-
habeplanverfahrens ist der an sich oder in Teilen unzuständige Rehabilitationsträger in 
ein besonderes und insoweit abschließendes Verfahren der Zuständigkeitsklärung einge-
bunden. Gleichwohl können die Rehabilitationsträger abweichende Erstattungsregelungen 
für den Fall der unzuständigen Leistungserbringung vereinbaren, soweit sie dies im Inte-
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resse einer beschleunigten Zusammenarbeit für sinnvoll erachten. Eine Ausnahme wird 
für den Fall geregelt, dass die Ursache der Behinderung nicht innerhalb der Fristen nach 
§ 14 geprüft werden konnte, jedoch Anhaltspunkte für eine Zuständigkeit insbesondere 
der gesetzlichen Unfallversicherung vorlagen. In diesen Fällen entspricht die weitere Be-
arbeitung durch einen anderen, wahrscheinlich sachlich unzuständigen Träger nicht den 
Interessen der Leistungsberechtigten. Sie sollen nicht aus rein formalen Gründen an ei-
nen Rehabilitationsträger verwiesen werden, der im Rahmen einer qualifizierten Progno-
sebetrachtung im Ergebnis nicht zuständig sein wird. Sollte sich diese Prognosebetrach-
tung dennoch als unzutreffend erweisen, wird der Rehabilitationsträger, der auf die Wei-
terleitung nach § 14 Absatz 1 Satz 3 verzichtet hat, durch den Erstattungsanspruch nach 
§ 105 SGB X geschützt. 

Die Koordinierungsverantwortung des nach § 14 leistenden Rehabilitationsträgers greift 
nach Absatz 5 auch im Innenverhältnis der Rehabilitationsträger bei der Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen. In den Fällen der Genehmigungsfiktion nach § 18 ist der 
leistende Rehabilitationsträger gegenüber den Leistungsberechtigten umfassend zur Er-
stattung selbstbeschaffter Leistungen verpflichtet. Die Ausgleichspflicht der beteiligten 
Rehabilitationsträger nach Absatz 5 führt im Innenverhältnis zu einer interessengerechten 
Risikoverteilung. Dies gilt auch dann, wenn die zu erstattenden selbstbeschafften Leis-
tungen über die gesetzlichen Leistungen hinausgehen. Ausgleichspflichtig ist dann der 
Rehabilitationsträger, der im Verfahren der Bedarfsfeststellung durch pflichtwidriges Ver-
halten die maßgeblichen Verzögerungen zu vertreten hat. Im Regelfall wird der leistende 
Rehabilitationsträger aufgrund seiner Federführung im Verfahren und aufgrund der Ver-
pflichtung, auch anstelle beteiligter Rehabilitationsträger rechtzeitig zu entscheiden, eine 
Fristversäumnis im Sinne von § 18 abwenden können, so dass ein Vertretenmüssen an-
derer Rehabilitationsträger zumeist ausscheidet. 

Absatz 6 regelt abweichend von § 108 Absatz 2 SGB X einen höheren Zinsanspruch für 
die auch nach dem SGB X robuster ausgestalteten Erstattungsansprüche der Träger der 
Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe und der Kriegsopferfürsorge. Die Verzinsung dient 
einer beschleunigten Aufwandserstattung zugunsten der nachrangigen Rehabilitationsträ-
ger. Die nachrangigen Rehabilitationsträger sind gegenüber den anderen Rehabilitations-
trägern besonders schutzbedürftig, da sie eine umfassende Zuständigkeit für die Leis-
tungsgruppen nach § 6 Absatz 1 wahrzunehmen haben und als Träger des existenzsi-
chernden sozialen Netzes nicht auf besondere Leistungsvoraussetzungen verweisen 
können. Absatz 6 bezweckt damit den Schutz der finanziellen Leistungsfähigkeit der Leis-
tungsträger auf der niedrigsten Stufe des Systems der sozialen Sicherung. 

Zu § 17 (Begutachtung) 

§ 17 regelt das Verfahren der Begutachtung im Rahmen der Feststellung des Rehabilitati-
onsbedarfs. Die Vorschrift entspricht weitgehend der bisherigen Rechtslage, konkretisiert 
jedoch die Notwendigkeit der Abstimmung zwischen den Rehabilitationsträgern bei Trä-
germehrheit. 

Absatz 2 regelt hierfür ein zusätzliches Erfordernis für die Beauftragung von Sachverstän-
digen. Insbesondere müssen Sachverständige, vor allem um Mehrfachbegutachtungen zu 
vermeiden, die von den Rehabilitationsträgern gemeinsam vereinbarten Grundsätze der 
Bedarfsfeststellung und Begutachtung erfüllen und umsetzen. Die Sollvorschrift trägt dem 
Umstand Rechnung, dass nach den Leistungsgesetzen der Rehabilitationsträger, wie z.B. 
nach § 275 ff. SGB V gegebenenfalls besondere Anforderungen an die Begutachtung zu 
erfüllen sind. So gilt für den Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, dass aus-
schließlich die gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung einzuholen ist. Insoweit sind die Vereinbarung und die Berücksichtigung gemein-
samer Grundsätze nur unter Einschränkungen möglich. Zum Gegenstand der gemeinsa-
men Grundsätze der Begutachtung kann insbesondere die Anwendung international an-
erkannter Klassifikationen der Darstellung von Teilhabeeinschränkungen zählen, wie z.B. 
die ICF der WHO. Gegebenenfalls ist eine entsprechende Qualifikation und Weiterbildung 
durch die Sachverständigen nachzuweisen. Soweit die gemeinsamen Empfehlungen kei-
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ne Geltung für einzelne Träger entfalten, sollen sie bei der Begutachtung gleichwohl An-
wendung finden, wenn nicht besondere Ausschlussgründe vorliegen. 

Der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger entscheidet nach Absatz 3 über die Beauf-
tragung von Sachverständigen im Benehmen mit den beteiligten Rehabilitationsträgern. 
Die trägerübergreifende Bedarfsfeststellung im Teilhabeplan führt damit im Regelfall nur 
zu einem Begutachtungsprozess bei einem einzelnen im Vorfeld bestimmten Sachver-
ständigen, dessen Ergebnis die erforderlichen umfassenden Feststellungen zu allen in 
Betracht kommenden Bedarfen enthält und der alle Rehabilitationsträger bindet. Der Si-
cherstellungsauftrag nach Absatz 4 entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 18 (Erstattung selbstbeschaffter Leistungen) 

In § 18 wird der bisher in § 15 normierte Anspruch auf Kostenerstattung bei der Selbstbe-
schaffung von Leistungen zur Teilhabe durch die Leistungsberechtigten gesetzlich weiter-
entwickelt. Die Weiterentwicklung des Rechts auf Selbstbeschaffung von Leistungen 
stärkt die Leistungsberechtigten. Sie sollen aufgrund der Vielfalt von Zuständigkeiten im 
gegliederten System der Leistungen zur Teilhabe zur Verwirklichung ihrer Ansprüche 
nicht allein auf das Instrument der Untätigkeitsklage verwiesen werden. 

Mit der Neufassung von § 18 wird das nach bisheriger Rechtslage beim Leistungsberech-
tigten liegende Kostenrisiko für fehlerhafte Selbstbeschaffungen in angemessenem Um-
fang auf die säumigen Rehabilitationsträger verlagert. Als Folge der neuen Genehmi-
gungsfiktion gelten für den Vertrauensschutz der Leistungsberechtigten die allgemeinen 
Maßstäbe für die Rücknahme rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakte. Ausge-
nommen von der Kostenerstattung sind damit nur Evidenzfälle, die von der sozialgerichtli-
chen Rechtsprechung bereits zur Konkretisierung der Genehmigungsfiktion nach § 13 
Absatz 3a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) herausgearbeitet wurden („Ur-
laub auf Mallorca“). Die Angleichung an das SGB V ist geboten, da die Abgrenzung zwi-
schen Rehabilitationsfällen und Krankenbehandlung nicht in allen Fällen einfach durchzu-
führen ist. Auch rechtlich schwierig zu beurteilende Fallkonstellationen, wie z.B. in der 
Sache zu Unrecht abgelehnte Leistungen werden aus Gründen der Rechtssicherheit nicht 
mehr durch § 18 besonders privilegiert. In diesen Fällen stehen die allgemeinen, insbe-
sondere auch einstweiligen Rechtsschutzmöglichkeiten bei den Sozialgerichten zur Ver-
fügung. 

Absatz 1 verpflichtet die Rehabilitationsträger, den Leistungsberechtigten eine begründete 
Mitteilung zu machen, wenn die Bearbeitung des Antrags bis zu Entscheidung länger als 
zwei Monate andauert. Die Regelung erhöht die Rechtssicherheit der Leistungsberechtig-
ten bei der Selbstbeschaffung von Leistungen, indem die Frist für den Eintritt der Geneh-
migungsfiktion nach Absatz 3 unter Verzicht auf unbestimmte Zeitangaben geregelt wird. 
Auf die Setzung einer zusätzlichen Nachfrist durch die Leistungsberechtigten kommt es 
nicht mehr an. Die Leistungsberechtigten tragen im Streitfall lediglich die Beweispflicht für 
den Antragseingang beim leistenden Rehabilitationsträger. 

Begründet der leistende Rehabilitationsträger eine Fristüberschreitung, so kann er sich 
nach Absatz 2 auf eine Bearbeitungsfrist von zwei Monaten berufen und zusätzlich für 
sich einen erweiterten Zeitaufwand bei der Beauftragung von Sachverständigen oder bei 
der Durchführung der Begutachtung in Anspruch nehmen, wenn er dies gegenüber den 
Leistungsberechtigten in seiner Mitteilung nachweist. 

In Absatz 3 wird die Rechtsfolge einer Fristüberschreitung geregelt. Durch den Eintritt der 
Genehmigungsfiktion gilt die beantragte Leistung als bewilligt. Durch die Genehmigungs-
fiktion wird keine behördliche Entscheidung ersetzt, sondern eine Rechtsposition sui ge-
neris geschaffen, die die Leistungsberechtigten in die Lage versetzt, gegenüber dem leis-
tenden Rehabilitationsträger einen Kostenerstattungsanspruch nach Absatz 4 geltend zu 
machen. Insbesondere vermittelt die Genehmigungsfiktion den Leistungsberechtigten 
keine Rechtsposition gegenüber Dritten, z.B. gegenüber Leistungserbringern oder ande-
ren Rehabilitationsträgern, die nicht leistender Rehabilitationsträger sind. 
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Der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen nach Absatz 4 richtet sich gegen den nach 
§ 14 leistenden Rehabilitationsträger und ist grundsätzlich unbeschränkt, soweit nicht ein 
Ausschlusstatbestand nach Absatz 5 eingreift. Auf die Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßig-
keit, also insbesondere auf die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der selbst beschaff-
ten Leistung, kommt es nicht an. 

Nach Absatz 5 ist die Einwendung des Rehabilitationsträgers, eine Leistung hätte nicht 
oder nicht in der selbstbeschafften Art und Weise erbracht werden können, im Grundsatz 
ausgeschlossen. Gegen die Kostenerstattung kann damit eine fehlende Rechtmäßigkeit 
oder Erforderlichkeit der Leistung nicht mehr vorgebracht werden, da diese Einwendun-
gen den Sinn und Zweck der Vorschrift leerlaufen lassen würden. Wäre die Erstattung 
selbstbeschaffter Leistungen von vornherein begrenzt auf die Leistungen, die nach dem 
jeweiligen Leistungsgesetz hätten erbracht werden dürfen, so wäre das Ergebnis eine 
faktische Besserstellung des säumigen Rehabilitationsträgers, da er in diesem Fall später 
erstatten dürfte, als er eigentlich zu leisten verpflichtet gewesen wäre. Die in § 18 geregel-
te Möglichkeit der Selbstbeschaffung der Leistungen soll jedoch gegenüber den säumigen 
Rehabilitationsträgern eine wirksame Sanktionswirkung entfalten. Maßgeblich für einen 
etwaigen Ausschluss der Kostenerstattung ist lediglich der auch nach dem allgemeinen 
Sozialverfahrensrecht bestehende Verschuldensmaßstab für die Rücknahme rechtswidri-
ger begünstigender Verwaltungsakte, ohne hierbei den Leistungsberechtigten eine be-
sondere Kenntnispflicht des Rehabilitationsrechts aufzubürden. 

Absatz 6 entspricht der bisherigen Rechtslage, ersetzt jedoch die bislang von der Erstat-
tung selbstbeschaffter Leistungen ausgenommenen Träger der Sozialhilfe durch die in § 6 
Absatz 1 als Rehabilitationsträger neu bestimmten Träger der Eingliederungshilfe. 

Zu § 19 (Teilhabeplan) 

Diese Regelung konkretisiert in Gestalt des Teilhabeplans die bislang nur in Grundzügen 
geregelte Koordinierung der Leistungen. Das Teilhabepanverfahren ist für alle vom SGB 
IX umfassten leistungsberechtigten Menschen einschlägig und unabhängig von der Art 
und Schwere der Behinderung. Die vollständigen und nahtlos ineinander greifenden Fest-
stellungen der Rehabilitationsträger eröffnen die für die Praxis relevante Möglichkeit der 
nach Zuständigkeiten und Leistungsgesetzen getrennten Leistungsbewilligung und Leis-
tungserbringung nach § 15 Absatz 3 Satz 2. Das Teilhabeplanverfahren ist nach den Vor-
gaben des Absatzes 2 schriftlich zu dokumentieren, im Übrigen jedoch an keine besonde-
re Form gebunden. Die Erstellung ist insbesondere im Umlaufverfahren möglich. 

Absatz 1 entspricht weitgehend den bisherigen Vorgaben für die Koordinierung von Leis-
tungen. Zuständig für die Koordinierung und damit für die Erstellung des Teilhabeplans ist 
der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger. Die Vorschrift legt für alle Rehabilitations-
träger einheitlich fest, dass die trägerübergreifende Beurteilung von Teilhabeeinschrän-
kungen funktionsbezogen und damit grundsätzlich nach dem „bio-psycho-sozialen Modell“ 
zu erfolgen hat. Hierzu existieren in der Praxis verschiedene Verfahren in unterschiedli-
cher Ausprägung, die in § 13 als „Instrumente“ näher definiert werden. Die Anwendung 
international anerkannter Klassifikationen für die Darstellung von Teilhabeeinschränkun-
gen erfolgt in der Regel bereits im Rahmen ärztlicher Begutachtung, soweit die Empfeh-
lungen der Rehabilitationsträger oder etwa die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) dies vorsehen. 

Nach Absatz 2 sind die für die Entscheidungen der Rehabilitationsträger maßgeblichen 
Feststellungen zu dokumentieren. Der Teilhabeplan wird damit zu einem standardisierten 
Verwaltungsverfahren und regulärer Bestandteil der Aktenführung. Durch die Aufzählung 
der zu dokumentierenden Elemente des Teilhabeplans wird sichergestellt, dass alle Re-
habilitationsträger ihre Dokumentationsanforderungen an den gleichen Maßstäben aus-
richten und eine lückenlose Kommunikation zwischen den Rehabilitationsträgern stattfin-
den kann. Die Dokumentation der Zuständigkeitsklärung ist insbesondere in den Fallkons-
tellationen hilfreich, in denen Komplexleistungen zu erbringen sind, die die Zuständigkei-
ten, die Kostenträgerschaft und die Leistungsgesetze mehrerer Rehabilitationsträger be-
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treffen, wie z.B. im Falle der Gewährung von Assistenzleistungen an Eltern mit Behinde-
rungen im Rahmen der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder. 

Absatz 3 stellt klar, dass der nach § 14 leistende Rehabilitationsträger auch im Rahmen 
der Fortschreibung des Teilhabeplans eine Koordinierungsverantwortung wahrnimmt. 
Bedeutsam für die Leistungsberechtigten ist auch das Recht auf Einsicht in den Teilhabe-
plan nach den allgemeinen Vorschriften. Der Teilhabeplan unterstützt damit sowohl die 
Rehabilitationsträger bei der trägerübergreifenden Bedarfsermittlung und -feststellung als 
auch die Leistungsberechtigten im Rahmen der Mitwirkung im Verfahren und ggf. bei ei-
ner darüber hinausgehenden Rechtsdurchsetzung. 

Der Teilhabeplan ist kein Verwaltungsakt. Er ersetzt nach Absatz 4 nicht die Entscheidung 
über den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe und auch nicht deren Begründung. Stattdes-
sen bereitet der Teilhabeplan die Entscheidungen der Rehabilitationsträger unter Mitwir-
kung der Leistungsberechtigten vor. Die Entscheidungsbegründung nach § 35 SGB X 
kann auf den Teilhabeplan durch Übernahme der relevanten Bestandteile Bezug nehmen. 
Entscheidungen in den Fällen der Trägermehrheit, die ohne ein Teilhabeplanverfahren 
zustande kommen, sind gleichwohl nach § 39 SGB X wirksam, da kein Fall einer Nichtig-
keit nach § 40 SGB X vorliegt. Im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung von Entschei-
dungen wird eine fehlende oder fehlerhafte Erstellung des Teilhabeplans dahingehend zu 
würdigen sein, ob die getroffenen Feststellungen zum Bedarf und zu den erforderlichen 
Leistungen überhaupt verwertbar sind. 

Die Federführung für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens kann nach Absatz 5 
auch bei einem der beteiligten Rehabilitationsträger liegen, wenn die Leistungsberechtig-
ten dieser Verfahrensweise zustimmen. Hiermit wird insbesondere in allen Fallkonstellati-
onen, in denen die Bedarfsfeststellung lückenlos und im Einvernehmen mit den Leis-
tungsberechtigten stattfindet, die Möglichkeit eröffnet, von der Federführung durch den 
nach § 14 leistenden Rehabilitationsträger abzusehen und eine den Umständen des Ein-
zelfalls entsprechende Verfahrensleitung zu vereinbaren. In der Praxis wird diese Gestal-
tungsoption vor allem dann nützlich sein, wenn sich nach § 15 Absatz 3 Satz 2 eine den 
Zuständigkeiten der Rehabilitationsträger entsprechende und nahtlose Leistungserbrin-
gung andeutet. 

Nach Absatz 6 lösen unterhaltssichernde Leistungen nicht die Leistungsgruppenmehrheit 
im Sinne von Absatz 1 aus, wenn sie aufgrund der jeweiligen Leistungsgesetze lediglich 
akzessorisch zu anderen Leistungen zur Teilhabe gewährt werden. Der Schwerpunkt der 
Leistungserbringung liegt dann bei der zugrundeliegenden Teilhabeleistung, wie z.B. bei 
der medizinischen Rehabilitation nach § 20 SGB VI. Erst wenn zusätzlich weitere Leistun-
gen, etwa Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt werden, liegt eine Mehrheit 
von Leistungsgruppen vor, die ein Teilhabeplanverfahren nach § 19 erforderlich macht. 

Zu § 20 (Teilhabeplankonferenz) 

Die Teilhabeplankonferenz ist ein zusätzliches Verfahren der Bedarfsfeststellung in den 
Fällen der Trägermehrheit, das die Möglichkeiten der Partizipation der Leistungsberech-
tigten stärkt und in komplexen Leistungsfällen die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträ-
ger unterstützt. 

Der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche Rehabilitationsträ-
ger hat nach Absatz 1 die Pflicht, die Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit einer Teilhabe-
plankonferenz zu prüfen und bei Bejahung den Leistungsberechtigten diese auch anzu-
bieten. Die Leistungsberechtigten haben ihrerseits einen Anspruch auf Durchführung ei-
ner Teilhabeplankonferenz, dem nach pflichtgemäßen Ermessen Rechnung zu tragen ist. 
Der verantwortliche Rehabilitationsträger übernimmt die Organisation der Teilhabeplan-
konferenz nach den allgemeinen Verfahrensvorschriften des SGB I und des SGB X. Die 
Rehabilitationsträger tragen nach § 64 SGB X ihre Verwaltungskosten selbst, wie auch 
die Leistungsberechtigten, soweit keine besonderen Kostenerstattungsansprüche nach 
anderen Vorschriften greifen. Wird von der Durchführung einer Teilhabekonferenz abge-
sehen, dürfen die Leistungsberechtigten hierdurch bei der Leistungserbringung keine 
Nachteile erleiden. 
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In den Fällen des Absatzes 2 wird gesetzlich bestimmt, dass die Feststellung des Rehabi-
litationsbedarfs auf Wunsch der Leistungsberechtigten einer Teilhabeplankonferenz be-
darf, da es sich um komplexe Fördertatbestände handelt, die fast immer die Zuständigkeit 
und Kostenträgerschaft mehrerer Rehabilitationsträger betreffen. Dem Wunsch der Leis-
tungsberechtigten auf Durchführung einer Teilhabeplankonferenz ist in diesen Fällen im-
mer Folge zu leisten. 

Nach Absatz 3 können die bereits nach § 12 SGB X (Beteiligte) und § 13 SGB X (Bevoll-
mächtigte und Beistände, insbesondere Vertrauenspersonen) zu beteiligenden Stellen 
und Personen an der Teilhabeplankonferenz teilnehmen. Der mit der bundesfinanzierten 
Förderung von Angeboten der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung einherge-
henden Stärkung der Position der Leistungsberechtigten soll im Rahmen von Teilhabe-
plankonferenzen besonders viel Raum eröffnet werden, da es sich bei Teilhabeplankonfe-
renzen um anspruchsvolle Gesprächssituationen mit erheblicher Tragweite für das Ver-
fahren der Leistungserbringung handeln kann. 

Absatz 4 dient der Klarstellung. Eine Teilhabeplankonferenz kann bereits nach Absatz 1 
nicht ohne Zustimmung der Leistungsberechtigten durchgeführt werden. Mit Absatz 3 wird 
zugleich sichergestellt, dass auch die zweitmonatige Entscheidungsfrist nach § 15 Ab-
satz 4 für die Fälle der Teilhabeplankonferenz nicht ohne Zustimmung der Leistungsbe-
rechtigten von den Rehabilitationsträgern in Anspruch genommen wird. Es kommt für die 
verlängerte Entscheidungsfrist also nicht darauf an, ob eine Teilhabeplankonferenz nach 
den Vorstellungen der Rehabilitationsträger eingeleitet werden soll, sondern ob sie auch 
tatsächlich unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 eingeleitet wird. 

§ 20 erweitert die Handlungsmöglichkeiten der Rehabilitationsträger und der Leistungsbe-
rechtigten im Verfahren. Kommt eine Teilhabeplankonferenz nicht zustande, bleiben im 
Bedarfsfall den Rehabilitationsträgern gemeinsame Beratungen zu den Feststellungen 
zum Rehabilitationsbedarf unbenommen. Hierfür gelten die allgemeinen Regelungen über 
die Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, die durch die Teilhabeplankonferenz nach 
§ 20 nicht abbedungen werden. 

Zu § 21 (Besondere Anforderungen an das Teilhabeplanverfahren) 

Das Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe im Teil 2 konkretisiert die erforderli-
chen Spezifika der Eingliederungshilfe, die an den besonderen Bedürfnissen von Men-
schen mit wesentlichen Behinderungen ausgerichtet sind. Auch die Besonderheiten des 
Hilfeplanverfahrens sollen ergänzend Berücksichtigung finden, wenn der Träger der Ju-
gendhilfe leistender Rehabilitationsträger oder der zur Durchführung des Teilhabeplanver-
fahrens vereinbarte Träger ist. 

Zu § 22 (Einbeziehung anderer öffentlicher Stellen) 

In das Teilhabeplanverfahren sollen nach Absatz 1 andere öffentliche Stellen, die keine 
Rehabilitationsträger sind, einbezogen werden, soweit dies für die Feststellung des Be-
darfs erforderlich und ihm Rahmen der Zusammenarbeitsregelungen nach den allgemei-
nen Vorschriften geboten und möglich ist. 

Nach Absatz 2 werden die Rehabilitationsträger angehalten, auf die Pflegekassen zuzu-
gehen, wenn Anhaltspunkte für einen Pflegebedarf bestehen. Durch die Beteiligung der 
gesetzlichen Pflegeversicherung können Fragen der Abgrenzung der Zuständigkeiten 
nach dem Grundsatz "Rehabilitation vor Pflege" im Verhältnis zwischen den Leistungen 
nach dem SGB V und des SGB XI geklärt werden. Infolge der Hinzuziehung der Pflege-
kassen kann der Versorgungsplan nach § 7a SGB XI, dessen Qualität im Rahmen des 
Zweiten Pflegestärkungsgesetzes deutlich verbessert wurde, auch zu einem wichtigen 
Bestandteil des Teilhabeplans werden. Hierbei ist die vorherige Einbindung der Leis-
tungsberechtigten von besonderer Bedeutung, da mit ihm gemeinsam die Möglichkeiten 
und Grenzen des Informationsaustausches zwischen den Sozialleistungsträgern bespro-
chen werden müssen. Die für die Pflegekassen geltenden datenschutzrechtlichen Vorga-
ben werden durch die Einleitung des Teilhabeplanverfahrens und der Teilhabeplankonfe-
renz nicht berührt. 
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Sofern sich zunächst bei den Pflegekassen im Rahmen einer Prüfung nach § 18 Absatz 6 
SGB XI Hinweise auf einen Bedarf auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erge-
ben, gilt für die Pflegekassen die Hinwirkungspflicht auf eine Antragstellung bereits nach 
§ 18a SGB XI und § 31 SGB XI. Im Falle der Einleitung eines Antragsverfahrens auf Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation durch eine Mitteilung der Pflegekasse hat der 
zuständige Rehabilitationsträger nach § 31 Absatz 3 Satz 4 SGB XI die Pflicht, die Pfle-
gekasse über seine Leistungsentscheidung zu informieren. Nach § 22 Absatz 3 kann der 
Rehabilitationsträger zu diesem Zweck nunmehr auch die Pflegekasse in das Teilhabe-
planverfahren und in die Teilhabeplankonferenz einbinden. 

Wie schon nach bisheriger Rechtslage, sind die Integrationsämter nach Absatz 3 im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit an der Erstellung des Teilhabeplans zu beteiligen. Zusätzlich 
wird in Satz 2 die Möglichkeit eröffnet, dem Integrationsamt mit Einwilligung der Leis-
tungsberechtigten die Koordinierungsverantwortung für das Teilhabeplanverfahren zu 
übertragen. Eine Gesamtverantwortung für die Leistungserbringung ist hiermit jedoch 
nicht verbunden, da die Integrationsämter nach § 6 Absatz 1 keine Rehabilitationsträger 
sind. 

Nach Absatz 4 sind auch die Jobcenter Beteiligte des Teilhabeplanverfahrens, soweit dies 
zur Feststellung des Rehabilitationsbedarfs erforderlich ist. Die Jobcenter sind keine Re-
habilitationsträger und damit nicht in dem Verfahren der Koordinierung der Leistungen 
nach §§ 14 und 15 beteiligt. Diese Aufgabe wird von der Bundesagentur für Arbeit wahr-
genommen. Gleichwohl kann die Beteiligung der Jobcenter im Teilhabeplanverfahren so-
wohl für die zuständigen Rehabilitationsträger als auch für die Jobcenter selbst von Vorteil 
sein, wenn für das Rehabilitationsverfahren relevante Sozialdaten ausgetauscht werden 
müssen. Jobcenter können deshalb ihre Beteiligung am Teilhabeplanverfahren vorschla-
gen. Insbesondere bei der Betroffenheit kommunaler Jobcenter nach § 6a SGB II ist de-
ren Einbeziehung naheliegend, da sie eigene kommunale IT-Systeme nutzen und nicht 
auf den zentralen Datenbestand der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen werden 
kann. 

Nach Absatz 5 hat der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche 
Rehabilitationsträger mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die zuständige Betreu-
ungsbehörde über die Erstellung des Teilhabeplans zu informieren, wenn im Einzelfall 
Anhaltspunkte für einen Betreuungsbedarf nach § 1896 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches bestehen und soweit die Information zur Vermittlung anderer Hilfen, bei denen 
kein Betreuer bestellt wird, erforderlich ist. Die Anordnung einer rechtlichen Betreuung 
nach §§ 1896 ff. BGB setzt voraus, dass die Inanspruchnahme von vorrangigen "anderen 
Hilfen" ohne gesetzliche Vertretung (bspw. Leistungen zur Teilhabe) nicht ausreicht, um 
die Angelegenheiten des Betroffenen zu besorgen (§ 1896 Absatz 2 BGB). Diese Rege-
lung ist Ausprägung des im Betreuungsrecht geltenden Erforderlichkeitsgrundsatzes, mit 
dem auch den Anforderungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) Rechnung getragen wird. Der Be-
treuungsbehörde kommt bei der Prüfung, ob betreuungsvermeidende "andere Hilfen" ins-
besondere nach dem Sozialrecht vorhanden sind, eine zentrale Bedeutung zu. Im Rah-
men ihrer Beratungspflicht nach § 4 Absatz 2 BtBG hat sie dem Betroffenen andere Hil-
fen, bei denen kein Betreuer bestellt wird, zu vermitteln und dabei mit den zuständigen 
Sozialleistungsträgern zusammenzuarbeiten. Auch im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
fahrens über die Bestellung eines Betreuers hat die Betreuungsbehörde dem Gericht u.a. 
über die Erforderlichkeit der Betreuung einschließlich geeigneter anderer Hilfen zu berich-
ten (§ 279 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 FamFG). Hierfür ist sie auf Informationen des Leis-
tungsträgers, namentlich des für eine Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verant-
wortlichen Rehabilitationsträgers, angewiesen. Die nunmehr eingeführte Informations-
pflicht des für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortlichen Rehabilitati-
onsträgers mit Zustimmung des Leistungsberechtigten dient mithin ausschließlich dem 
Zweck, die zuständige Betreuungsbehörde in Fällen, in denen grundsätzlich die Anord-
nung einer rechtlichen Betreuung in Betracht kommt, in die Lage zu versetzen, von „ande-
ren Hilfen", die zur Vermeidung einer Betreuung geeignet sind, Kenntnis zu erlangen und 
darauf hinzuwirken, dass eine gesetzliche Betreuung vermieden wird. 
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Zu § 23 (Verantwortliche Stelle für den Sozialdatenschutz) 

Die allgemeinen Regelungen des SGB X für die Datenerhebung, -verarbeitung und -
nutzung bleiben von § 23 unberührt. Dies betrifft insbesondere die Zulässigkeit der Da-
tenübermittlung zwischen den Rehabilitationsträgern im Rahmen des Teilhabeplanverfah-
rens und der trägerübergreifenden Bedarfsfeststellung nach § 15. 

Nach Absatz 1 ist der für die Durchführung des Teilhabeplanverfahrens verantwortliche 
Rehabilitationsträger auch für die Einhaltung der sozialdatenschutzrechtlichen Verpflich-
tungen bei der Erstellung des Teilhabeplans verantwortlich. Im Rahmen der Erstellung 
des Teilhabeplans müssen die Rehabilitationsträger stets sicherstellen, dass Sozialdaten 
nur in dem erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Da grund-
sätzlich alle Rehabilitationsträger als Federführer für das Teilhabeplanverfahren in Be-
tracht kommen, sollten möglichst einheitliche Grundsätze und standardisierte Verfahren 
(z.B. Formulare für das schriftliche Umlaufverfahren) für die Einhaltung sozialdatenschutz-
rechtlicher Vorgaben erarbeitet werden. 

Die Durchführung einer Teilhabeplankonferenz stellt eine besondere Herausforderung für 
den federführenden Rehabilitationsträger dar. Im Gespräch mit den Leistungsberechtigten 
und den beteiligten Rehabilitationsträgern über mögliche Teilhabeeinschränkungen, Re-
habilitationsbedarfe und die hierfür möglicherweise relevanten personenbezogenen und 
umweltbezogenen Kontextfaktoren wird eine Prüfung sozialdatenschutzrechtlicher Belan-
ge nur im Hinblick auf offensichtliche Grenzen der Datenerhebung und des Datenaustau-
sches möglich sein. Nach Absatz 2 soll der verantwortliche Rehabilitationsträger daher 
von der Möglichkeit Gebrauch machen, auf eine informierte Einwilligung der Leistungsbe-
rechtigten vor Durchführung einer Teilhabekonferenz hinzuwirken. 

Zu § 24 (Vorläufige Leistungen) 

Nach den Vorschriften der Leistungsgesetze der Rehabilitationsträger sind unter den dort 
geregelten Voraussetzungen Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen vorläufig zu 
erbringen, wie z.B. das Sofortangebot nach § 15a SGB II, die Vorleistungspflicht der Ar-
beitsförderung nach § 23 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III), die Vorleistung 
der Unfallversicherungsträger nach § 139 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VII) oder die Verpflichtung der Jugendämter zum vorläufigen Tätigwerden nach § 86d 
SGB VIII. Diese besonderen Tatbestände für vorläufige Leistungen bleiben unberührt, 
damit eilbedürftige Leistungen nicht aufgrund des Teilhabeplanverfahrens oder aufgrund 
des Wunsches der Leistungsberechtigten nach Durchführung einer Teilhabplankonferenz 
versagt werden. Vorläufig erbrachte Leistungen nach diesen Vorschriften binden die Re-
habilitationsträger jedoch nicht bei der Feststellung des Rehabilitationsbedarfs im Rah-
men der Koordinierung der Leistungen und des Teilhabeplanverfahrens nach diesem Ka-
pitel. 

§ 43 SGB I ist nicht anzuwenden, da dieser allgemeinen Vorschrift zur vorläufigen Leis-
tung im Falle streitiger Zuständigkeit insoweit die Regelungen dieses Kapitels zur Zustän-
digkeitsklärung und Kostenerstattung zwischen Rehabilitationsträgern vorgehen. 

Zu Kapitel 5 (Zusammenarbeit) 

Zu § 25 (Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger) 

Die Regelung entspricht der bisherigen Rechtslage. 

Zu § 26 (Gemeinsame Empfehlungen) 

Der Gestaltungsauftrag an die Rehabilitationsträger zur Erarbeitung und Anwendung ge-
meinsamer Empfehlungen wird in der Nummer 3 an das neue Teilhabeplanverfahren und 
in Nummer 5 an die neuen Vorschriften zur Koordinierung der Leistungen angepasst. In 
der bisher nicht genutzten Nummer 7 werden die Rehabilitationsträger verpflichtet, ge-
meinsame Grundsätze für Instrumente der Bedarfsermittlung zu entwickeln. Im Übrigen 
entspricht die Regelung der bisherigen Rechtslage. Nummer 7 korrespondiert mit § 13 
Absatz 1 Satz 2. 
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Nach Absatz 4 Satz 2 werden auch die Pflegekassen über den Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen in den Geltungsbereich der gemeinsamen Empfehlungen einbezogen. 
Soweit die Mitwirkung und die Aufgaben der Pflegekassen von den gemeinsamen Emp-
fehlungen berührt sind, entspricht deren Einbeziehung dem Ziel der besseren Verzahnung 
von Instrumenten und Verfahren zur Überwindung der Schnittstellen der Leistungsträger. 

Zu § 27 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich der bisherigen Rechtslage, wurde jedoch im Hinblick 
auf die Anforderungen von Artikel 80 GG konkretisiert. Mit der Ergänzung in Satz 2 wird 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Anwendungsbereich der Gemeinsa-
men Empfehlungen die Kompetenz eröffnet, zu fachlichen Fragen des Verwaltungsvollzu-
ges verbindliche Regelungen zu treffen, die sonst der Fachaufsicht des Bundes zuzuord-
nen wären. Gegenüber den selbstverwalteten Versicherungsträgern nimmt der Bund le-
diglich die Rechtsaufsicht wahr (Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht nach § 87 
Absatz 1 SGB IV). Durch die Festlegung verbindlicher Vorschriften in Gestalt einer 
Rechtsverordnung können die fachlichen Gesichtspunkte aus dem Anwendungsbereich 
der Gemeinsamen Empfehlungen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zukünftig den 
Rang einer Rechtsvorschrift erhalten, deren Beachtung der Bund dann über die ihm zu-
stehende Rechtsaufsicht nachhalten kann. Durch den in Satz 1 abschließend beschriebe-
nen Anwendungsbereich der Regelungen wird sichergestellt, dass durch die Verord-
nungsermächtigung nicht in die Selbstverwaltungskompetenz der Versicherungsträger 
des Bundes unverhältnismäßig eingegriffen wird. Die Herstellung des Einvernehmens mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit entspricht der Zuordnung der Geschäftsbereiche 
und der Aufsichtskompetenzen innerhalb der Bundesregierung. 

Zu Kapitel 6 (Leistungsformen, Beratung) 

Zu Abschnitt 1 (Leistungsformen) 

Zu § 28 (Ausführung von Leistungen) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 1 SGB IX. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 10 Absatz 1 Satz 2 SGB IX. 

Zu § 29 (Persönliches Budget) 

Absatz 1 wird geändert. Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs 
einen Rechtsanspruch auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets gem. dem bishe-
rigen § 159 Absatz 5. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird nun dieser Rechtsanspruch 
in den Regelungen zum Persönlichen Budget nach § 29 SGB IX verankert. Die Zustän-
digkeit der Jobcenter für Leistungen zur beruflichen Teilhabe nach § 6 Absatz 3 macht die 
Ergänzung der Vorschrift bei der Ausführung des Persönlichen Budgets erforderlich. 
Satz 4 stellt im Hinblick auf in der Praxis auftretende Probleme klar, dass auch ein einzel-
ner Leistungsträger alleine ein Persönliches Budget erbringen kann. 

Absatz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 17 Absatz 3 SGB IX. Zur Klarstel-
lung wird die Regelung aufgenommen, dass § 35a des Elften Buches unberührt bleibt. 
Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass nach den speziellen 
Regelungen der sozialen Pflegeversicherung für bestimmte Leistungsarten nur Gutschei-
ne im Rahmen eines Persönlichen Budgets erbracht werden. Dem Teilleistungscharakter 
der sozialen Pflegeversicherung folgend dienen die Leistungen der Pflegeversicherung 
zudem nicht in jedem Fall dazu, den gesamten individuell feststellbaren Bedarf zu decken, 
sondern es sind ggf. beispielsweise auch Eigenanteile zu tragen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Leistungen in Form eines Persönlichen Budgets erbracht werden. 

Absatz 3 wird neu gefasst. Neben der Anpassung der Begrifflichkeiten an den § 14 SGB 
IX wird das bisherige Auftragsverfahren beim Persönlichen Budget abgelöst. Im neuen 
Kapitel 4 wird die Koordinierung der Leistungen geregelt. Diese allgemeinen Regelungen 
finden auch auf das Verwaltungsverfahren zum Persönlichen Budget Anwendung. Damit 
soll auch der Verwaltungsaufwand für das Persönliche Budget reduziert werden. Im Re-
gelfall wird beim Persönlichen Budget eine laufende Sachleistung in eine Geldleistung 
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umgewandelt. Nach dem der Rehabilitationsbedarf ermittelt wurde, wird auf Antrag der 
Budgetnehmerin oder des Budgetnehmers geprüft, ob die Leistungsberechtigten einen 
Anspruch auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets haben. 

Absatz 4 regelt die Zielvereinbarung und greift die bisherigen Regelungen zur Zielverein-
barung in § 4 der Budgetverordnung auf, die aufgehoben wurde. Satz 3 wird neu einge-
fügt. Darin wird geregelt, dass die Pflegekassen in den Fällen, in denen sie das Persönli-
che Budget nach Absatz 1 Satz 4 allein, also nicht trägerübergreifend, erbringen, mit der 
Budgetnehmerin oder dem Budgetnehmer keine gesonderte Zielvereinbarung abschlie-
ßen. Gesonderte Vereinbarungen zur Qualitätssicherung sind in diesen Fällen nicht erfor-
derlich, da nach § 35a des Elften Buches bestimmte Leistungsarten nur in Form von Gut-
scheinen erbracht werden, die bei nach dem Elften Buch zugelassenen Pflegeeinrichtun-
gen eingelöst werden können. Diese Leistungsanbieter unterliegen bereits den Vorschrif-
ten zu Qualitätssicherung und -prüfung des Elften Buches. Je nach der Zusammenstel-
lung der Leistungen könnten auch weitere vorgeschriebene Inhalte der Zielvereinbarung 
ggf. mit der ansonsten stattfindenden Leistungsgewährung nach dem Elften Buch nicht im 
Einklang stehen, etwa Vereinbarungen zum Nachweis über die Deckung des festgestell-
ten individuellen Bedarfs. Deshalb müssen die Pflegekassen als alleinige Leistungsträger 
keine Zielvereinbarungen mit den Mindestvorgaben nach Absatz 4 Satz 2 abschließen. 
Die Regelungen des Elften Buches insbesondere zur Beratung der Anspruchsberechtig-
ten, einschließlich der Erstellung eines individuellen Versorgungsplans, bleiben davon 
unberührt. 

Wird ein trägerübergreifendes Persönliches Budget erbracht, in das auch Leistungen der 
Pflegeversicherung einfließen, so werden die nicht zur üblichen Leistungsgewährung 
nach dem Elften Buch passenden Vereinbarungsbestandteile auf die Leistungen der Pfle-
gekasse keine Anwendung finden, die Vereinbarung umfasst dann aber auch Leistungen 
anderer Träger, die eine entsprechende Zielvereinbarung voraussetzen. Daher findet Ab-
satz 4 Satz 1 in diesen Fällen weiterhin Anwendung. Falls ein anderer Träger als die Pfle-
gekasse der leistende Leistungsträger nach Absatz 3 ist, hat dieser auch sicherzustellen, 
dass eine den Vorschriften des Elften Buches entsprechende Leistungsbewilligung und 
Verwendung der Leistungen durch den Pflegebedürftigen gewährleistet ist (§ 35a Satz 2 
des Elften Buches). 

Die bisherigen Absätze 5 und 6 des § 17 SGB IX (alt) werden aufgehoben. Das For-
schungsvorhaben „Begleitung und Auswertung der Erprobung trägerübergreifender Per-
sönlicher Budgets“ wurde im Juli 2007 abgeschlossen. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat dazu den Forschungsbericht 366 „Begleitung und Auswertung der Er-
probung trägerübergreifender Persönlicher Budgets“, den Forschungsbericht 367 „Rechts-
fragen des Persönlichen Budgets nach § 17 SGB IX“ und den Forschungsbericht 368 
„Expertise zu Verwaltungsverfahren beim trägerübergreifenden Persönlichen Budgets“ 
veröffentlicht. 

Zu § 30 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 21a SGB IX (alt). Neu wird geregelt, dass bei 
Erlass einer Rechtsverordnung zum Persönlichen Budget das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit herzustellen ist. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass Persönliche Budgets auch sowohl nach dem Recht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung als auch der sozialen Pflegeversicherung erbracht werden. 

Zu § 31 (Leistungsort) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 18 SGB IX. 

Zu Abschnitt 2 (Beratung) 

Zu § 32 (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) 

Die Individualisierung von Leistungen macht einen erhöhten Bedarf an Beratung notwen-
dig. Um diesen sicherzustellen, sind die gesetzlichen Voraussetzungen für ein unentgeltli-
ches, allen Menschen mit (drohenden) Behinderungen offenstehendes Angebot zur Bera-
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tung über Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe zu schaffen, das nicht an die Vo-
raussetzung einer Beitragspflicht, Mitgliedschaft oder besondere Tatbestandsmerkmale 
geknüpft ist. Die Einrichtung und Förderung eines niedrigschwelligen Angebotes, das die 
bestehenden Angebote ergänzt, soll eine unabhängige Beratung und Aufklärung bereits 
im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen ermöglichen, die weitgehend frei von 
ökonomischen Interessen und haushaltsrechtlichen Interessen und Kostenverantwortung 
insbesondere der Leistungsträger und Leistungserbringer ist. Um eine finanzielle Unab-
hängigkeit sicherzustellen, ist eine Bundesfinanzierung auf der Grundlage von Förder-
richtlinien am besten geeignet, diese Anforderungen zu erfüllen und Interessenskonflikte 
zu vermeiden. Fachlich ist eine Finanzierung durch den Bund geboten, weil die Konkreti-
sierung eines Leistungsanspruchs einschließlich der Zuordnung zu einem Träger zu dem 
hier in Rede stehenden Zeitpunkt noch nicht erfolgen kann und diese Aufgabe somit nicht 
(allein) in der Verantwortung der Leistungsträger liegt. Daher besteht ein erhebliches Inte-
resse des Bundes an der Sicherstellung einheitlicher Angebote und der Umsetzung bun-
deseinheitlicher Qualitätsanforderungen auf der Grundlage einer Förderrichtlinie um län-
derübergreifend gleichwertige Lebensverhältnisse für eine schnelle und zielführende 
Sachverhaltsaufklärung zu schaffen. 

Die Schaffung bundeseinheitlicher Standards und Qualitätsanforderungen sichert die Vo-
raussetzungen für eine Evaluation und Nachjustierung. Das neue Angebot stärkt die Ei-
genverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und setzt die 
UN-BRK um. 

Zu Absatz 1: Die Position der Leistungsberechtigten/Ratsuchenden gegenüber den Leis-
tungsträgern und Leistungserbringern im sozialrechtlichen Dreieck ist durch ein ergän-
zendes, allein dem Leistungsberechtigten gegenüber verpflichtetes Unterstützungsange-
bot zu stärken. Die Beratung soll unabhängig von Leistungsträgern und Leistungserbrin-
gern erfolgen. Da eine von ökonomischen Interessen freie Beratung in der Praxis kaum 
vorstellbar ist, sollen durch geeignete Offenlegung möglicher finanzieller und organisatori-
scher Abhängigkeiten der beratenden Institutionen diese transparent gemacht und damit 
Interessenskonflikten entgegengewirkt werden. Das Angebot muss niedrigschwellig sein 
und darf als ergänzendes Angebot nicht im Widerspruch zur gesetzlichen Beratungs- und 
Unterstützungspflicht der Rehabilitationsträger stehen. Durch das neue Beratungsangebot 
im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen werden die bereits bestehenden Bera-
tungsverpflichtungen der Rehabilitationsträger ergänzt. Auch wenn die ergänzende unab-
hängig Teilhabeberatung überwiegend im Vorfeld der Beantragung konkreter Leistungen 
erfolgen soll, ist eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme des Beratungsangebotes 
im gesamten Reha- bzw. Teilhabeprozess möglich, sofern im Einzelfall ein entsprechen-
der Bedarf besteht. Dies gilt insbesondere auch für die Teilhabeplanung. 

Zu Absatz 2: Das Angebot soll eine qualifizierte neutrale, aber parteiliche Beratung ge-
währleisten. Es dient nicht der Beratung und Unterstützung bei Widersprüchen oder sozi-
algerichtlichen Verfahren. Mit der Einführung der neuen Beratungsleistung wird grund-
sätzlich auch ein positiver Effekt im Verhältnis zu den Leistungsträgern und Leistungser-
bringern in Bezug auf eine angemessene bedarfsgerechte Leistungserbringung erwartet, 
der es ermöglicht, Verfahren zu beschleunigen und Leistungen personenzentriert und 
zielgerichtet anzubieten. Die Beratungsleistung hat sich an den Lebenswelten des ratsu-
chenden Menschen zu orientieren. Daher muss es auch den Sozialraumbezug und die 
Offenheit für die Vielfalt der möglichen Leistungen im Fokus haben. Im Zuge der Beratung 
soll auf sonstige Beratungsstellen wie die Pflegeberatung nach § 7a SGB XI hingewiesen 
werden. In der Regel verfügen die Leistungsberechtigten nicht über (ausreichendes) 
Fachwissen über ihre sozialrechtlichen Ansprüche und Zuständigkeitsreglungen im ge-
gliederten System. Daher muss ihre Position gegenüber den Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern im sozialrechtlichen Dreieck gestärkt und der Empowermentansatz zur 
Befähigung der Leistungsberechtigten, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, geför-
dert werden. 

Durch die Verpflichtung der Rehabilitationsträger, über diesen Anspruch im Rahmen ihrer 
bereits bestehenden Auskunfts- und Beratungspflichten zu informieren, erhalten die Leis-
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tungsberechtigten Kenntnis von ihrem Anspruch auf unabhängige ergänzende Teilhabe-
beratung. Die Informationspflicht umfasst auch die Auskunft über qualifizierte zugelassene 
Beratungsdienste in der Nähe des Leistungsberechtigten und bei Bedarf die Vermittlung 
von Beratungsterminen. 

Besonderes Augenmerk liegt auf dem sogenannten „Peer Counselling“, der Beratung von 
Betroffenen für Betroffene. Nach Artikel 26 Absatz 1 UN-BRK treffen die Vertragsstaaten 
wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die Unterstützung durch ande-
re Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu ver-
setzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassender körperlicher, geistiger, sozialer 
und beruflicher Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung an allen Aspekten des Lebens 
zu erreichen und zu bewahren. Die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinde-
rungen kann auch Angebote des „Peer Counselings“ umfassen. Da auch betroffene An-
gehörige, wie zum Beispiel Eltern behinderter Kinder oder pflegende Angehörige das Be-
ratungsangebot in Anspruch nehmen sollen, wird an dieser Stelle von der Begrifflichkeit 
„Menschen mit Behinderungen“ abgewichen, welche diese Zielgruppe nicht mit einschlie-
ßen würde. 

Zu Absatz 4: Die Förderung aus Bundesmitteln soll auf der Grundlage einer bundesein-
heitlichen Förderrichtlinie erfolgen, welche die Voraussetzungen für eine Zuwendung defi-
nieren sowie das Antrags- und Bewilligungsverfahren beschreiben. Die administrative 
Abwicklung der Förderung aufgrund der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zu erlassenen Förderrichtlinien kann einem Dritten übertragen werden. Die Einzelheiten 
hierzu werden in den Förderrichtlinien geregelt. Durch die vorgesehene Beteiligung der 
zuständigen obersten Landesbehörden haben die Länder Einfluss auf die Auswahl der zu 
fördernden Beratungsangebote und können damit dem Entstehen von Doppelstrukturen 
neben den bereits vorhandenen Angeboten entgegenwirken bzw. auf diesen aufsetzen. 
Den Ländern obliegt es, durch Einholung einer Stellungnahme der Kommunen (Landkrei-
se und kreisfreie Städte) auch mögliche kommunale Strukturen im Auge zu behalten. Für 
die Etablierung der Beratung von Menschen mit Behinderungen durch Menschen mit Be-
hinderungen als Element vorhandener Strukturen soll die Förderfähigkeit neuer Angebote 
insbesondere an das Peer-Prinzip (Beratung durch selbst Betroffene) geknüpft werden. 
Die Quote für Zuwendungen soll neben der Einwohnerzahl auch einen Flächenschlüssel 
berücksichtigen, um in Flächenländern einen Ausgleich für aufsuchende Angebote zu 
schaffen. Ein Schutz vor möglicher Überzeichnung ist zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 5: Die Befristung der Finanzierung erfolgt aus haushaltsrechtlichen Gründen. 

Zu § 33 (Pflichten Personensorgeberechtigter) 

Folgeänderung zu § 32 und zur Streichung der bisherigen §§ 22 und 23 (Gemeinsame 
Servicestellen) und redaktionelle Anpassung. 

Zu § 34 (Sicherung der Beratung von Menschen mit Behinderungen) 

Folgeänderung zu § 32 und zur Streichung der bisherigen §§ 22 und 23 (Gemeinsame 
Servicestellen) und redaktionelle Anpassung. 

Zu § 35 (Landesärzte) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 61 SGB IX und wurde redaktionell angepasst. 

Zu Kapitel 7 (Struktur, Qualitätssicherung, Verträge) 

Zu § 36 (Rehabilitationsdienste und -einrichtungen) 

Der Paragraf entspricht dem bisherigen § 19 Absatz 1, 4, 5 und 6 mit redaktionellen Ände-
rungen. Der bisherige § 19 Absatz 2 wurde nicht übernommen, da eine konsequent per-
sonenbezogene Bedarfsfeststellung keine Rangfolge von Leistungserbringungsformen 
(ambulant vor stationär) zulässt. Der bisherige Absatz 3 wurde in § 4 Absatz 3 übernom-
men. 
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Zu § 37 (Qualitätssicherung, Zertifizierung) 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen den Absätzen 1 und 2 des bisherigen § 20. Der bisheri-
ge Absatz 2a wurde Absatz 3. Der bisherigen Absatz 3 wurde in § 26 Absatz 6 aufge-
nommen. Der bisherige Absatz 4 wurde zu Absatz 6. Die Texte wurden redaktionell ange-
passt. Im neuen Absatz 4 wird den Rehabilitationsträgern die Möglichkeit gegeben, höhe-
re Qualitätsansprüche festzulegen und damit nur Einrichtungen als geeignet anzuerken-
nen, die diesen (höheren) Ansprüchen entsprechen. 

Zu Absatz 5: Die Vorschrift betrifft Einrichtungen in denen Vertretungen der Menschen mit 
Behinderungen gebildet werden müssen. Zu diesen gehören Werkstätten für behinderte 
Menschen gem. § 216 Absatz 1 oder Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation gem. 
§ 51 Satz 2. Diesen Vertretungen soll die Möglichkeit gegeben werden, die Qualität der 
Einrichtung und erbrachten Leistungen zu beurteilen. Dies ist ein Beitrag zur Partizipation 
der Menschen mit Behinderungen, die dadurch an der qualifiziert an der Gestaltung ihr 
Lebensumfeld in Einrichtungen mitgestalten können. 

Zu § 38 (Verträge mit Leistungserbringern) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 21 Absatz 1. 

Absatz 2 wurde neu eingefügt. Unter Beachtung der wettbewerblichen Elemente in dem 
regulierten Markt der Sozialleistungserbringung sind die marktordnenden Regelungsele-
mente so zu gestalten, dass das Ziel der Sicherung von sozialer Gerechtigkeit und sozia-
ler Sicherheit auch durch die sozialwirtschaftlich geordnete Leistungserbringung ungehin-
dert erreicht werden kann. 

Die bisherigen Regelungen stellen eine Anerkennung von Tariflöhnen durch die Rehabili-
tationsträgerträger bei Vergütungsverhandlungen nicht sicher. Tarifvertragslöhne dürfen 
nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts jedoch nicht wegen Unwirtschaftlich-
keit abgelehnt werden (vgl. BSG Urteil vom 29. Januar 2009 -·Az. B 3 P 7/08 R). Die Än-
derung folgt der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (zuletzt mit Urteil 
vom 16. Mai 2013, Aktenzeichen B 3 P 2/12 R). 

Zur Sicherstellung der Tarifvertragslohn-Anerkennung, zur Vereinfachung der Darle-
gungslast der Leistungserbringer sowie zur Vermeidung von Sozialgerichtsverfahren wird 
geregelt, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen von den Kosten-
trägern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf. 

Für Sozialleistungserbringer sollen damit Anreize gesetzt werden, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter entsprechend zu entlohnen. So wurde bereits im Fünften SGB XI-
Änderungsgesetz – 5. SGB XI für die Pflegeversicherung in § 84 Absatz 2 Satz 5 SGB XI 
eine gleichlautende Regelung aufgenommen und damit ein deutliches Signal gesetzt, 
dass im sozialrechtlichen Leistungsdreieck angemessene Löhne zu zahlen sind und eine 
Weitergabe des Kostendrucks an das Personal – gerade vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels – nicht legitim ist. 

Der bisherige Absatz 3 wurde in § 37 Absatz 3 Satz 3 aufgenommen. Der neue Absatz 3 
entspricht dem bisherigen Absatz 2. Satz 2 wurde neu eingefügt. Die Aufnahme der Wirk-
samkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung in die Mindestin-
halte der Verträge ist notwendig, da die Kostenträger die Übernahme von Behandlungs-
kosten überwiegend hiervon abhängig machen. Die aus dem bisherigen Recht übernom-
menen Absätze wurden redaktionell angepasst. 

Zu Kapitel 8 (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) 

Zu § 39 (Aufgaben) 

Die Bildung einer „Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation, als einer Arbeitsgemein-
schaft i.S.v. § 94 SGB X, wird als Aufgabe der Rehabilitationsträger ins Gesetz aufge-
nommen. In der gesetzlichen Neuregelung werden zentrale von der bestehenden „Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“ wahrgenommene Aufgaben, gesetzlich festge-
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schrieben. Die Umsetzung der Aufgaben liegt in der Verantwortung der Rehabilitations-
träger, die als Selbstverwaltungskörperschaften organisiert sind. 

Nach Absatz 1 gestalten und organisieren die Rehabilitationsträger nach § 6 Nummer 1 
bis 5 die trägerübergreifende Zusammenarbeit. Dies ist im Rahmen der bestehenden 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation zu organisieren. Dies bedeutet auch, dass 
es den anderen Rehabilitationsträgern, den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe nach § 6 
Nummer 6 und den Trägern der Eingliederungshilfe nach § 6 Nummer 7 möglich ist, sich 
an der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft zu beteiligen oder Mitglied zu werden. Ihre Beteili-
gung, beispielsweise an der Erstellung der gemeinsamen Empfehlungen nach § 26 Ab-
satz 5, ist gesetzlich vorgegeben. 

Bei den Aufgaben in Absatz 2 handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 
Anforderungen an Maßnahmen der Rehabilitation und Teilhabe unterliegen fortlaufenden 
Veränderungen. Flexibilität und entsprechende Anpassungen der Aufgaben müssen da-
her möglich sein. Der Beobachtung der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger und 
der Aus- und Bewertung der Zusammenarbeit anhand einer differenzierten Datengrundla-
ge wird im Aufgabenkatalog ein erhebliches Gewicht beigemessen. Hieraus soll die Ar-
beitsgemeinschaft Arbeitsschwerpunkte für eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 
entwickeln. Diese müssen im Zusammenhang stehen mit den Zielen nach diesem Buch. 
Aufgaben können daher sein, die Erstellung von Curricula zur trägerübergreifenden Bera-
tung, Begleitung des Peer-Prinzips in der Rehabilitation, Forschungsvorhaben über die 
Qualität der Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, Evaluationen zu Fragen des 
Reha- und Teilhaberechts, die Vorbereitung von Rechtsverordnungen oder Förderrichtli-
nien sowie zuwendungsrechtlichen Entscheidungen. Sollten für die Erfüllung dieser Auf-
gaben hoheitliche Befugnisse erforderlich sein, kann die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation hierfür beliehen werden. Als eine wichtige Aufgabe soll die Partizipation 
behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen nach dem Motto: „Nichts über uns 
ohne uns“ gestärkt werden. Mehr als bisher ist vorgesehen, Betroffene in die konzeptio-
nelle Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation mit einzubeziehen. 

Zu § 40 (Rechtsaufsicht) 

Bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation handelt es sich um eine Arbeitsge-
meinschaft gemäß § 94 SGB X. Eine Arbeitsgemeinschaft unterliegt nach § 94 Absatz 2 
Satz 1 SGB X der staatlichen Aufsicht durch das zuständige Bundesministerium, wenn, 
wie bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation, die Bundesagentur für Arbeit oder 
ein Spitzenverband der Krankenkassen Mitglied ist. Abweichend von diesen Vorschriften 
bestimmt § 40, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation allein der Rechts-
aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales untersteht. Für Inhalt und Aus-
übung der Aufsicht gelten die §§ 85, 88, 90 und 90a. SGB IV. 

Zu § 41 (Teilhabeverfahrensbericht) 

Daten zu Anzahl der Anträge, Verfahrensdauer, Weiterleitung, Ablehnung und Rechtsbe-
helfen wie Widerspruch und Klage werden bisher weder von allen Rehabilitationsträgern 
nach einheitlichen Vorgaben erhoben noch sind sie untereinander vergleichbar. Grundla-
ge der Erhebungen sind in der Regel allgemeine Verwaltungsvorschriften über die Statis-
tik, welche mit Zustimmung des Bundesrates, soweit landesunmittelbare Versicherungs-
träger betroffen sind, erlassen werden (z. B. die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über 
die Statistik der Rentenversicherung - RSVwV - oder die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift über die Statistik der gesetzlichen Krankenversicherung - KSVwV). Diese Erhe-
bungen spiegeln den Reha-Prozess jedoch insbesondere in Bezug auf die trägerübergrei-
fende Zusammenarbeit nicht wider, da sie nicht ausschließlich die Leistungen zur Rehabi-
litation und Teilhabe im Fokus haben, sondern alle Aufgabenbereiche der Sozialversiche-
rungsträger umfassen. Die auf diesen Datenerhebungen der Träger basierende Veröffent-
lichung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation zu den jährlichen Ausgaben der 
einzelnen Träger für die jeweiligen Leistungsgruppen ist der einzige bestehende träger-
übergreifende Bericht über Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe. In dem Zeitraum 
von 1981 bis 1995 erfolgte über die statistischen Landesämter eine Datenerhebung zu 
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Rehabilitanden und Rehabilitationsmaßnahmen bei den Trägern der gesetzlichen Kran-
ken-, Unfall- und Rentenversicherung, der Kriegsopferversorgung und Kriegsopferfürsor-
ge, der Arbeitsförderung, der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben und der So-
zialhilfe. Diese Statistik diente vorrangig der Bereitstellung von Daten für die sozialpoliti-
schen Planungen der Sozialleistungsträger und des Staates im Rehabilitationsbereich. 
Durch das 3. Statistikbereinigungsgesetz vom 19. Dezember 1997 (BGBl. S. 3.158) wurde 
die Einstellung der Rehabilitationsstatistik ab dem Erhebungsjahr 1996 beschlossen. Die 
neue gesetzliche Regelung im SGB IX soll die Zusammenarbeit der Träger und das 
Reha-Leistungsgeschehen transparenter machen und Möglichkeiten der Evaluation und 
Steuerung eröffnen. Um verfahrenshemmende Divergenzen und Intransparenzen im Re-
habilitationsrecht künftig besser zu erkennen, sollen deshalb insbesondere Angaben zu 
Anzahl der Anträge, Verfahrensdauer, Weiterleitung, Ablehnung und Rechtsbehelfen wie 
Widerspruch und Klage künftig von allen Rehabilitationsträgern nach einheitlichen Vorga-
ben erhoben und veröffentlicht werden. Der Bericht ist mithin ein Ausfluss aus dem De-
mokratie - und Rechtsstaatsprinzip, denn er gibt Einsicht und Transparenz in hoheitliches 
Handeln. Aus dem Rechtsstaatsprinzip leitet sich die Verpflichtung der Behörde zum neut-
ralen, objektiven und von Klarheit und Transparenz getragenen Handeln ab. Eine Über-
mittlung personenbezogener Einzelangaben durch die Rehabilitationsträger an die Spit-
zenverbände ist für die systematische Aufbereitung und Auswertung nicht erforderlich. Die 
Rehabilitationsträger übermitteln daher ausschließlich die in Absatz 1 genannten aggre-
gierten Ergebnisse. 

Die neue gesetzliche Regelung im SGB IX soll die Zusammenarbeit der Träger und das 
Reha-Leistungsgeschehen transparenter machen und Möglichkeiten der Evaluation und 
Steuerung eröffnen. Der Vorlauf für die Erfassung der Daten, deren Zusammenführung 
und Auswertung erfordert bei den Rehabilitationsträgern und der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation einen angemessen zeitlichen Vorlauf, so dass nach Inkrafttreten 
der erste Bericht 2019 erwarten werden kann. 

Die Neuregelung dient den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), so 
insbesondere Artikel 26 UN-BRK. Nach Artikel 26 Absatz 1 UN-BRK treffen die Vertrags-
staaten wirksame und geeignete Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche 
Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Zu diesem Zweck sollen umfassende Habilitations- und Rehabilitations-
dienste und -programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäfti-
gung, der Bildung und der Sozialdienste organisiert, gestärkt und erweitert werden. Die-
sem Ziel dient bereits die Zuständigkeitsregelung des § 14 SGB IX. Durch die Neurege-
lung und die mit ihr beabsichtigte bessere Förderung und Steuerung der Zusammenarbeit 
der Träger wird der Regelung des § 14 zu einer stärkeren Wirksamkeit verholfen. Es han-
delt sich damit um eine „wirksame Maßnahme“ i. S. v. Artikel 26 Absatz 1 UN-BRK. Der 
Bericht stellt die Grundlage für die Nachvollziehbarkeit der Entwicklung der Umsetzung 
der UN-BRK in Bezug auf die Kooperation und Koordination der Rehabilitationsträger dar. 

Nach Absatz 1 Nummer 1 sind die Anträge getrennt nach den Leistungsgruppen gemäß 
§ 5 Nummern 1, 2, 4 und 5 in dem Bericht auszuweisen. 

Die Angaben nach Absatz 1 Nummer 2 umfassen auch die Anzahl der Weiterleitungen 
innerhalb der gleichen Gruppe. 

Unter der durchschnittlichen Zeitdauer zwischen dem Datum des Bewilligungsbescheides 
und dem Beginn der Leistungen nach Nummer 7 ist die Antrittslaufzeit zu verstehen. 

Als Beschäftigung im Sinne von Absatz 1 Nummer 16 sind alle renten-, kranken- und 
sonstige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse oder eine selbständige Tätigkeit 
zu verstehen, die nicht als geringfügige anzusehen sind. 

Mit der Bestimmung im Absatz 3 ist vorgesehen, dass sich der Bund an der zusätzlichen 
Kosten verursachenden Aufgabe (§ 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) wegen des erhebli-
chen Bundesinteresses finanziell beteiligt. 
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Zu Kapitel 9 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) 

Zu § 42 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) 

Die Absätze 1 bis 7 entsprechen dem bisherigen § 26 SGB IX. 

Zu § 43 (Krankenbehandlung und Rehabilitation) 

Redaktionelle Folgeänderung zur Einführung des Teilhabeplanverfahrens. Der Verweis 
auf § 12 Absatz 1 und 3 sowie § 19 sichert einen reibungslosen Übergang von der aktut-
medizinischen Krankenbehandlung in die Rehabilitation. 

Zu § 44 (Stufenweise Wiedereingliederung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 28 SGB IX. 

Zu § 45 (Förderung der Selbsthilfe) 

Die Vorschrift wurde um die Verpflichtung der Rehabilitationsträger, Daten über Art und 
Höhe der Förderung der Selbsthilfe über ihre Spitzenverbände zusammenzufassen und in 
den Teilhabeverfahrensbericht nach § 41 mit einfließen zu lassen, ergänzt. Dies dient 
der Transparenz darüber, ob, wie und in welchem Umfang die Selbsthilfegruppen, -
organisationen und -kontaktstellen, die sich die Prävention, Rehabilitation, Früherken-
nung, Beratung, Behandlung und Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum 
Ziel gesetzt haben, von den Rehabilitationsträgern gefördert werden. 

Zu § 46 (Früherkennung und Frühförderung) 

Leistungen der Eingliederungshilfe zur Frühförderung noch nicht schulpflichtiger behinder-
ter und von Behinderung bedrohter Kinder wurden regelmäßig als heilpädagogische 
Maßnahmen von Sozialhilfeträgern auf der Grundlage des früheren § 40 Absatz 1 Num-
mer 2a BSHG oder (zu einem geringeren Teil) von Kinder- und Jugendhilfeträgern nach 
§ 35a SGB VIII erbracht. Außerdem waren auch einige Länder freiwillig an der Finanzie-
rung der Frühförderung beteiligt. 

Um die Leistungserbringung in der Frühförderung zu verbessern, wurde mit dem Inkraft-
treten des SGB IX die "Komplexleistung Frühförderung" in den bisherigen §§ 26, 30 SGB 
IX (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) und § 54 SGB XII (vor dem 1.1.2005 
§ 40 BSHG, Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) festgeschrie-
ben. 

Damit sollten aufeinander abgestimmte Leistungen, ggf. mehrerer Leistungsträger und 
Fachdisziplinen, aus einer Hand unbürokratisch und schnell zur Verfügung gestellt wer-
den und so eine bessere Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder 
ermöglichen. Ein bedeutendes Ziel des Gesetzgebers war es, die Heterogenität des Leis-
tungsgeschehens minimieren und in allen Bundesländern die Voraussetzungen für eine 
interdisziplinäre Leistungserbringung zu schaffen. Es entsprach dem allgemeinen Ver-
ständnis aller Beteiligten, dass eine dem fachlichen Standard angepasste Förderung die 
Entwicklung im frühen Kindesalter verbessert und damit langfristig Kosten im Sozialleis-
tungsgeschehen reduziert. Die pädagogische und medizinisch-therapeutische Fachwelt 
begrüßte die damalige neue Regelung im SGB IX. 

Die aktuellen Änderungen schließen an die Zielsetzungen des Gesetzgebers aus 2001 
unmittelbar an. Teilweise seit Jahrzehnten gewachsene und bewährte Strukturen der 
Frühförderung sollen aber nicht gefährdet werden. Die Änderungen im Gesetzestext be-
schreiben die Inhalte der Komplexleistung und ermöglichen den Ländern spezifische Re-
gelungen vorzunehmen. Für konkretisierende Regelungen sollen verbindliche Landes-
rahmenvereinbarungen sorgen.  

Weitere Impulse ergeben sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention; so weist diese 
insbesondere in Artikel 26 Absatz 1 darauf hin, dass Leistungen und Programme zur 
(Re)Habilitation „a) im frühestmöglichen Stadium einsetzen und auf einer multidisziplinä-
ren Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen; b) die Einbeziehung in 
die Gemeinschaft und die Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie die Teilhabe daran 
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unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie mög-
lich zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Gebieten …“ 

Zu Absatz 1: Im Sinne einer klaren Definition der Komplexleistung wird Satz 2 in den neu-
en Absatz 3 verschoben. 

Zu Absatz 2: Neben den Interdisziplinären Frühförderstellen haben sich in den Bundes-
ländern weitere Einrichtungen etabliert, die eine Komplexleistung Frühförderung anbieten 
und durch Landesrahmenvereinbarungen oder Landesrecht zur Leistungserbringung zu-
gelassen wurden. Die Änderung greift die bestehende Praxis auf. Sie weist die Interdiszip-
linarität für die Erbringung der Komplexleistung Früherkennung und Frühförderung als 
unverzichtbares Qualitätssicherungsmerkmal aus. 

Zu Absatz 3: Bisher wird die Komplexleistung im Gesetz und auch in der Gesetzesbe-
gründung nicht ausreichend definiert. Durch die Verschiebung von Absatz 1 Satz 2 erfolgt 
an dieser Stelle die Definition der Voraussetzungen einer Komplexleistung. Diese Be-
griffsklärung der „Komplexleistung Frühförderung“ entspricht der im Gemeinsamen Rund-
schreiben BMAS/BMG (2009) getroffenen Klarstellung und wurde in der Praxis als zutref-
fend, aber für die praktische Umsetzung nicht ausreichend beurteilt. Es war daher erfor-
derlich, den Charakter der Komplexleistung Frühförderung, die sich eben nicht in der Ad-
dition der Leistungspflichten erschöpft, gesetzlich festzuschreiben. Hierzu gehören un-
ausweichlich die sogenannten Korridorleistungen, durch die Interdisziplinarität ermöglicht 
und der Lebensweltbezug der Frühförderung gestärkt wird. Als Korridorleistungen sind 
insbesondere die interne und externe Koordination zur Leistungserbringung, die Vor- und 
Nachbereitungszeiten und Dokumentation zu verstehen. Die anhaltenden praktischen 
Schwierigkeiten ergeben sich aus der Abgrenzung, welche konkreten Inhalte der Kom-
plexleistung in welchem Umfang in die Verantwortung welches Leistungssystems fallen. 
Näheres zu diesen Leistungen ist in § 6a der FrühV geregelt. 

Zu Absatz 4 und 6: Die konkrete Ausgestaltung der Leistungen zur Früherkennung und 
Frühförderung in den fachübergreifend arbeitenden Diensten und Einrichtungen (i. d. R. 
Sozialpädiatrische Zentren und Interdisziplinäre Frühförderstellen) wurde weitestgehend 
auf die Ebene der Länder delegiert. Damit soll sichergestellt werden, dass einheitliche 
Mindeststandards zu Strukturen und Prozessen bei der Leistungserbringung bestimmt 
werden können. Interdisziplinären Frühförderstellen sind familien- und wohnortnahe 
Dienste und Einrichtungen, die der Früherkennung, Behandlung und Förderung von Kin-
dern dienen, um in interdisziplinärer Zusammenarbeit von qualifizierten medizinisch-
therapeutischen und pädagogischen Fachkräften eine drohende oder bereits eingetretene 
Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen und die Behinderung durch 
gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen oder zu mildern. Es gilt die 
Definition aus § 3 der Frühförderungsverordnung vom 24. Juni 2003 entsprechend. Glei-
chen Status wie die Interdisziplinären Frühförderstellen erhalten gemäß der Änderung in 
Absatz 2 andere nach Landesrecht unter Sicherstellung der Interdisziplinarität zugelasse-
ne Einrichtungen. Hinsichtlich der Konkretisierung der Sozialpädiatrischen Zentren wird 
auf § 119 Absatz 1 in Verbindung mit § 43a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur 
ambulanten sozialpädiatrischen Behandlung von Kindern sowie auf § 4 Frühförderungs-
verordnung verwiesen.  

Die schwierige Umsetzung, speziell der Komplexleistung Frühförderung, war im Dezem-
ber 2010 auch Gegenstand einer Anhörung in der Kinderkommission des Deutschen 
Bundestages. Aus diesem Anlass hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das 
Otto-Blume-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik beauftragt, eine Untersu-
chung zu den strukturellen und finanziellen Hindernissen bei der Umsetzung der interdis-
ziplinären Frühförderung durchzuführen. Die Ergebnisse werden im Wesentlichen von den 
Verbänden der Menschen mit Behinderungen, die häufig auch Träger der Frühförderein-
richtungen sind, geteilt. Interdisziplinäre Frühförderung wird nicht überall in der vom Ge-
setzgeber gewünschten Form angeboten oder finanziert.  
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Mittlerweile liegen in nahezu allen Bundesländern Landesrahmenempfehlungen zur Um-
setzung der Komplexleistung vor, deren Ausgestaltung, Wirkungskraft und Regelungs-
dichte erheblich variieren. 

Landesrahmenvereinbarungen sollen helfen, unter Berücksichtigung der länderspezifi-
schen Besonderheiten eine höhere Verbindlichkeit und Sicherheit bei der Erbringung der 
Komplexleistung Frühförderung für die  Leistungsträger und Leistungserbringer, vor allem 
aber für die betroffenen Kinder und ihre Familien zu erreichen.  

Zu Absatz 5: Die Änderung der Quotierung bei der Vereinbarung einer Kostenpauschale 
erfolgte u.a. auf der Grundlage der durch die vom Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Untersuchung „Strukturelle und finanzielle 
Hindernisse bei der Umsetzung der interdisziplinären Frühförderung“ des Instituts für So-
zialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. vom März 2012. Nach landesspezifischen 
Erkenntnissen und Erfahrungswerten ist der Kostenanteil des für die heilpädagogischen 
Leistungen (§ 6 FrühV) zuständigen Trägers mit bis zu 65 Prozent für die in interdiszipli-
nären Frühförderstellen (IFF) erbrachten Komplexleistungen praxisnah beschrieben. Der 
bisher in § 9 Absatz 3 der FrühV festgelegte Anteil in Höhe von bis zu 80 Prozent ent-
spricht nicht den Erfahrungswerten der Praxis. 

Der Kostenanteil für die heilpädagogischen Leistungen in den Sozialpädiatrischen Zentren 
(SPZ) in Höhe von bis zu 20 Prozent entspricht geltendem Recht und wurde aus § 9 Ab-
satz 3 der FrühV unverändert übernommen. 

Zu § 47 (Hilfsmittel) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 31 SGB IX und wurde redaktionell angepasst. 

Zu § 48 (Verordnungsermächtigungen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 32. Geändert wurde Satz 1 Nummer 1. Die 
Änderung ergibt sich aus den geänderten Regelungsinhalten der Frühförderungsverord-
nung (FrühV). 

Die FrühV enthält nur noch Regelungen zur Abgrenzung der in § 46 genannten Leistun-
gen und der weiteren Leistungen dieser Dienste und Einrichtungen. Die Regelungen zur 
Übernahme oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern, zur 
Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte sowie zur Finanzierung zu sind nicht (mehr) 
Bestandteil der FrühV und werden in die Verantwortung der Länder gegeben (§ 46 Ab-
satz 4 bis 6 SGB IX). 

Nummer 2 bleibt unverändert. 

Zu Kapitel 10 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 

Wesentliche Änderung im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben ist, dass die Beschäfti-
gungsangebote anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen durch die Zulassung 
anderer Leistungsanbieter und die Einführung des „Budgets für Arbeit“ sinnvoll ergänzt 
werden. 

Die bisherige Konzentration auf das Beschäftigungsangebot anerkannter Werkstätten für 
behinderte Menschen trägt dem heterogenen Personenkreis der leistungsberechtigten 
Personen nicht in ausreichendem Maße Rechnung. Insbesondere Menschen mit psychi-
schen Behinderungen fühlen sich in Werkstätten für behinderte Menschen oft fehlplatziert. 

Mit der Zulassung anderer Leistungsanbieter und der Einführung des „Budgets für Arbeit“ 
werden nunmehr Wahlmöglichkeiten für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen mit 
Behinderungen geschaffen. Den Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen Alter 
wird auch ein Weg in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt eröffnet, ohne zuvor den Nach-
weis der individuellen Erwerbsfähigkeit führen zu müssen. 

Die Beschäftigungsalternativen bauen nicht (zwangsläufig) aufeinander auf. Ein „Budget 
für Arbeit“ steht auch demjenigen offen, der zuvor nicht bereits in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen oder bei einem anderen Leistungsanbieter erfolgreich beschäftigt war. 



 - 253 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

Voraussetzung ist allerdings, dass der andere Leistungsanbieter oder bei dem „Budget für 
Arbeit“ ein privater oder öffentlicher Arbeitgeber zuvor seine Bereitschaft zur Beschäfti-
gung außerhalb des Zuständigkeitsbereichs einer anerkannten Werkstatt für behinderte 
Menschen bekundet hat. 

Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen werden auch künftig Garant für die 
Beschäftigung von behinderten Menschen mit einer dauerhaften vollen Erwerbsminde-
rung sein. Der aus der UN-BRK hergeleitete Anspruch nicht erwerbsfähiger Menschen mit 
Behinderungen auf Teilhabe am Arbeitsleben wird auch künftig in der Mehrzahl der Fälle 
nur dadurch eingelöst werden können, dass ihnen ein Platz im Arbeitsbereich einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen im Wohnumfeld garantiert wird. 

Zu § 49 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben) 

Die Vorschrift entspricht mit Ausnahme der Absätze 3 Nummer 6 und 9 der bisherigen 
Rechtslage. 

Zu Absatz 3 Nummer 6: Durch die geänderte Formulierung in Absatz 3 Nummer 6 erfolgt 
ein Gleichklang mit den Formulierungen der vorgehenden Nummern, die ebenfalls nur 
allgemein die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung benennen und nicht konkret ein-
zelne Vorschriften im Recht der Arbeitsförderung nach dem SGB III in Bezug nehmen. 

Nach aktueller Rechtslage erbringen die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 2 bis 5 den Gründungszuschuss entsprechend § 93 SGB III. Damit haben sie die 
Leistungsvoraussetzung des § 93 Absatz 2 Nummer 1 SGB III zu beachten, wonach bei 
Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch ein Anspruch auf Arbeitslosengeld von min-
destens 150 Tagen bestehen muss. Aufgrund der in der Regel längeren Verfahrensdauer 
bei Rehabilitationsverfahren besteht bei Leistungsbewilligung meist kein Anspruch auf 
Arbeitslosengeld im Umfang von 150 Tagen mehr. Deshalb wird mit dem 9. SGB II Ände-
rungsgesetz in § 116 SGB Absatz 6 III geregelt, dass diese Tatbestandsvoraussetzung 
bei Bewilligung eines Gründungszuschusses als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nicht vorliegen muss. Diese Rechtsänderung kommt jedoch allein den Rehabilitandinnen 
und Rehabilitanden im Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit zugute. Mit 
der vorgenommenen Änderung entfällt die Verpflichtung, die Leistungsvoraussetzung des 
§ 93 Absatz 2 Nummer1 SGB III zu beachten, auch für die übrigen in Absatz 3 Nummer 6 
genannten Rehabilitationsträger. Denn die Formulierung „Leistung zur Förderung der Auf-
nahme einer selbständigen Tätigkeit“ erfasst nicht nur die Vorschrift des § 93 SGB III, 
sondern auch die Regelung des § 116 Absatz 6 SGB III. Die allgemeinere Fassung „Leis-
tungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit“ löst auch die Proble-
matik, dass die in Absatz 3 Nummer 6 genannten Rehabilitationsträger an erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte nach geltendem Recht einen Gründungszuschuss entsprechend 
§ 93 SGB III zu gewähren haben, obwohl erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte 
nach dem SGB II keinen Gründungszuschuss erhalten (vgl. § 16 Absatz 1 Satz3 SGB II). 
Erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte können indes Leistungen nach §§ 16b 
und 16c SGB II gewährt werden. 

Zu Absatz 9: Leistungen der Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben werden nach 
den Bestimmungen der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) erbracht. Die KfzHV be-
ruht ursprünglich auf der Verordnungsermächtigung nach § 9 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation Um diese Rechtsverordnung fortschrei-
ben zu können, bedarf es einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage im SGB IX. 

Zu § 50 (Leistungen an Arbeitgeber) bis § 55 (Unterstützte Beschäftigung) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 34 - 38a. 

Zu § 56 (Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 39 SGB IX. 

Zu § 57 (Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 40 SGB IX. 



 - 254 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

Zu § 58 (Leistungen im Arbeitsbereich) 

Berufliche Bildung ist für den weiteren beruflichen Werdegang von besonderer Bedeutung 
für Menschen mit und ohne Behinderungen. Der in Absatz 1 angefügte Satz 2 stellt klar, 
dass Leistungen zur beruflichen Bildung den Leistungen zur Beschäftigung vorausgehen 
müssen. 

Die Menschen mit Behinderungen sind nach § 220 Absatz 2 SGB IX im Arbeitsbereich der 
Werkstätten zu beschäftigen, solange die Aufnahmevoraussetzungen (§ 220 Absatz 1 
SGB IX in Verbindung mit § 219 Absatz 2 SGB IX) vorliegen. Absatz 1 Satz 3 stellt nun 
klar, dass die Leistungen zur Beschäftigung längstens bis zum Ablauf des Monats er-
bracht werden, in dem das für die Regelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches erfor-
derliche Lebensalter vollendet wird und damit - wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - 
endet, weil der spezifische Zweck der Teilhabe am Arbeitsleben mit dem Erreichen der 
Ruhestandsgrenze entfällt. Abgestellt wird auf die Regelaltersrente, §§ 35 und 235 des 
Sechsten Buches. In der Praxis der Träger der Eingliederungshilfe wird heute bereits so 
verfahren. In der Praxis ermöglichen die Träger der Eingliederungshilfe heute bei Men-
schen mit Behinderungen, die vorzeitig eine Altersrente beziehen, dass das Beschäfti-
gungsverhältnis in der Werkstatt fortgesetzt werden kann, insbesondere wenn der 
Mensch mit Behinderungen an den Beschäftigungsangeboten der Werkstatt noch sinnvoll 
teilhaben kann, längstens jedoch bis zum Erreichen der rentenversicherungsrechtlichen 
Regelaltersgrenze. Dies soll auch künftig weiterhin möglich sein. Deshalb wird in Satz 3 
auf die Regelaltersgrenze abgestellt. 

Zu § 59 (Arbeitsförderungsgeld) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 43 SGB IX. Der mit dem SGB IX im Jahr 2001 
in § 43 eingeführte Satz 4, durch den eine Anrechnung des Erhöhungsbetrages des Ar-
beitsentgeltes infolge höherer Vergütungen der Rehabilitationsträger auf das Arbeitsförde-
rungsgeld ermöglicht wurde (Bundestagsdrucksachen 14/5786, 14/5800), wurde aufge-
hoben. In der Praxis wurde diese Möglichkeit in der Vergangenheit nicht angewendet. 

Zu § 60 (Andere Leistungsanbieter) 

Mit der Vorschrift wird für Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Aufnahme in 
eine Werkstatt für behinderte Menschen haben, eine Alternative zur beruflichen Bildung 
und zur Beschäftigung in dieser Werkstatt geschaffen. Anspruch auf Aufnahme in eine 
Werkstatt haben Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere der Behin-
derung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig 
sein können, die aber spätestens nach Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Bildung 
in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung 
zu erbringen. Die Alternative besteht darin, dass die Menschen mit Behinderungen die 
ihnen zustehenden Leistungen nicht nur in der Werkstatt, sondern auch außerhalb bei 
anderen Leistungsanbietern in Anspruch nehmen können. 

Nach Absatz 2 gelten für einen anderen Leistungsanbieter grundsätzlich dieselben Quali-
tätsanforderungen, die auch an die Werkstätten für behinderte Menschen gerichtet sind. 
Halbsatz 2 enthält in einer abschließenden Aufzählung Anforderungen an Werkstätten für 
behinderte Menschen, die ein anderer Leistungserbringer nicht erfüllen muss. Dazu gehö-
ren förmliche Anerkennung, Mindestplatzzahl von 120 Plätzen (§ 7 Absatz 1 Werkstätten-
verordnung) sowie die Anforderungen an die räumliche und sächliche Ausstattung (§ 8 
Werkstättenverordnung). Damit sollen auch kleinere Leistungsanbieter sowie solche, die 
Maßnahmen der beruflichen Bildung oder eine Beschäftigung nicht in eigenen Räumlich-
keiten anbieten, sondern solche Maßnahmen auf Plätzen in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes in der Form von „ausgelagerten Bildungs- und Arbeitsplätzen“ durchfüh-
ren, als andere Leistungsanbieter nicht ausgeschlossen sein. Ein anderer Leistungsanbie-
ter hat schließlich anders als eine Werkstatt für behinderte Menschen keine Aufnahme-
verpflichtung gegenüber dem Menschen mit Behinderungen. Er muss auch nicht alle Leis-
tungen, also Leistungen zur beruflichen Bildung und Leistungen zur Beschäftigung anbie-
ten. 
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Absatz 3 bestimmt, dass der für die Leistungen zuständige Rehabilitationsträger nicht 
verpflichtet ist, dem leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen einen anderen 
Leistungsanbieter nachzuweisen. 

Der Verweis auf § 221 in Absatz 4 bedeutet, dass für das Rechtsverhältnis zwischen dem 
anderen Leistungsanbieter und dem Menschen mit Behinderungen dieselben Regeln gel-
ten wie für das Rechtsverhältnis zwischen einer Werkstatt für behinderte Menschen und 
einem Werkstattbeschäftigten. Der Mensch mit Behinderungen hat also dieselbe Rechts-
stellung, die er auch in der Werkstatt hätte. Er steht, wenn er nicht Arbeitnehmer ist, zu 
dem anderen Leistungsanbieter in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis. Der 
andere Leistungsanbieter hat dem Menschen mit Behinderungen ein angemessenes Ar-
beitsentgelt zu zahlen, das insbesondere von der Arbeitsmenge und der Arbeitsgüte ab-
hängig ist. Zu den Leistungen, die der Mensch mit Behinderungen bei einer Beschäftigung 
bei einem anderen Leistungsanbieter erhält, gehört wie bei einer Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen auch das Arbeitsförderungsgeld. Der Inhalt des ar-
beitnehmerähnlichen Rechtsverhältnisses wird wie in einer Werkstatt durch einen Vertrag 
näher geregelt. Menschen mit Behinderungen, die an Maßnahmen im Eingangsverfahren 
und im Berufsbildungsbereich bei einem anderen Leistungsanbieter teilnehmen, stehen 
nicht in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis, sondern sind Rehabilitanden, wie 
sie es auch in der Werkstatt wären. 

Zu § 61 (Budget für Arbeit) 

Mit der Vorschrift wird für Menschen mit Behinderungen, die Anspruch auf Leistungen im 
Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen haben, eine weitere Alternative 
zur Beschäftigung in dieser Werkstatt geschaffen. Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbe-
reich einer Werkstatt haben Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere 
der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeits-
markt tätig sein können, die aber in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Die Alternative besteht darin, dass 
ein Lohnkostenzuschuss nebst Anleitung und Begleitung ermöglicht wird, der einen Ar-
beitgeber dazu bewegt, mit dem Menschen mit Behinderungen trotz dessen voller Er-
werbsminderung einen regulären Arbeitsvertrag zu schließen. Diese Art der Teilhabeför-
derung ist bereits in einigen Bundesländern unter der Bezeichnung „Budget für Arbeit“ 
erfolgreich erprobt worden. Deswegen wird diese eingeführte Bezeichnung beibehalten. 

Von einem Budget für Arbeit können nicht nur Werkstattbeschäftigte profitieren, die die 
Werkstatt verlassen wollen. Es profitieren auch Jugendliche mit Behinderungen, die im 
Rahmen ihrer beruflichen Orientierung für die Zeit nach ihrer beruflichen Bildung ein 
Budget für Arbeit in Aussicht nehmen. Nicht zuletzt profitieren Menschen mit einer seeli-
schen Behinderung, die bereits heute dem Grunde nach anspruchsberechtigt sind, aber 
nicht in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten wollen und deswegen gar keine 
Leistungen in Anspruch nehmen. Somit greift die neue Alternative die in den Abschlie-
ßenden Bemerkungen zur Staatenprüfung nach der UN-Behindertenrechtskonvention 
seitens der Vereinten Nationen geäußerten Anregungen auf, mehr Beschäftigung auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, ohne die Werkstätten grundsätzlich in Frage zu 
stellen. Denn Maßstab gesetzgeberischen Handelns müssen die Interessen der Men-
schen mit Behinderungen sein. Und viele Werkstattbeschäftigte fühlen sich in ihrer Werk-
statt wohl. Für diejenigen aber, die lieber einen anderen Weg gehen, darf ein solcher Weg 
nicht gesetzlich verbaut sein, sondern muss ermöglicht werden. Das erfordert schon der 
Respekt vor den Menschen mit Behinderungen. 

Ein Budget für Arbeit ist eine Alternative zum Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen, also nachdem der Mensch mit Behinderungen eine berufliche Bildung erhalten 
hat. Diese kann bei einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen 
Leistungsanbieter stattfinden. Will ein Leistungsberechtigter Leistungen zur beruflichen 
Bildung dort nicht in Anspruch nehmen, wird die Erbringung der Leistung in der Leistungs-
form des Persönlichen Budgets in Betracht kommen. Nach der Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts vom 30.11.2011 (B 11 AL 7/10R) ist die Förderung einer Leistung der 
beruflichen Bildung, wie sie in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen erbracht 
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werden, auch außerhalb einer anerkannten Werkstatt möglich, sofern die sonstigen Vor-
gaben des § 57 SGB IX beachtet werden und im konkreten Fall das Ziel der gesetzlich 
vorgesehenen Förderung in gleicher Weise erreicht werden kann. Das Persönliche 
Budget wird in diesem Fall von den im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 
einer Werkstatt für behinderte Menschen zuständigen Rehabilitationsträgern erbracht. 

Absatz 1 bestimmt als Voraussetzung, dass es sich um eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung mit einer tariflichen oder ortsüblichen Entlohnung handeln muss. Damit 
wird sichergestellt, dass der Mensch mit Behinderungen seinen Lebensunterhalt oder 
zumindest einen Großteil davon durch Einkommen bestreiten kann. Sozialversicherungs-
pflicht besteht in der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und in der Sozialen Pflegeversicherung. Versicherungsfreiheit dagegen besteht in 
der Arbeitslosenversicherung nach § 28 Absatz 1 Nummer 2 des Dritten Buches. Danach 
sind Personen versicherungsfrei, die wegen einer Minderung ihrer Leistungsfähigkeit 
dauernd nicht mehr verfügbar sind, von dem Zeitpunkt an, an dem der zuständige Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung volle Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen 
Rentenversicherung festgestellt hat. Da das Budget für Arbeit einen Personenkreis um-
fasst, der dem Grunde nach dem allgemeinen Arbeitsmarkt wegen voller Erwerbsminde-
rung nicht zur Verfügung steht, liegen die Voraussetzungen für eine Befreiung in der Ar-
beitslosenversicherung vor. Da im Übrigen geregelt ist, dass beim Scheitern des Arbeits-
verhältnisses ein Aufnahmeanspruch in die Werkstatt für behinderte Menschen besteht, 
ist der Mensch mit Behinderungen auch nicht auf Leistungen der Arbeitslosenversiche-
rung angewiesen. 

Absatz 2 regelt den Umfang des Budgets für Arbeit im Einzelnen. Zum Budget für Arbeit 
gehört in erster Linie ein Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der 
Minderleistung. Dabei wird es sich in der Regel um einen dauerhaften Lohnkostenzu-
schuss handeln, der den Unterschiedsbetrag zwischen dem tariflich oder ortsüblich ge-
zahlten Arbeitsentgelt und dem der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des voll erwerbsge-
minderten Menschen mit Behinderungen entsprechenden Arbeitsentgelt ausgleichen soll. 
Der Lohnkostenzuschuss ist auf eine Höhe von bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber 
regelmäßig gezahlten Arbeitsentgeltes, im Übrigen auf einen Beitrag in Höhe von 40 Pro-
zent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches (1.162 Euro 
im Jahr 2016) begrenzt. Die Höhe des Lohnkostenzuschusses ist grundsätzlich abhängig 
von der Höhe des gezahlten Arbeitsentgeltes und damit für den Arbeitgeber überschau-
bar. Durch die Begrenzung auf einen Betrag in Höhe von 40 Prozent der monatlichen Be-
zugsgröße ist gewährleistet, dass der Lohnkostenzuschuss in der Regel nicht höher ist als 
die dem Leistungsträger bei Beschäftigung in einer Werkstatt entstandenen Aufwendun-
gen. Der Lohnkostenzuschuss ist von dem für die Leistung zuständigen Leistungsträger 
unmittelbar an den Arbeitgeber auszuzahlen. Darüber hinaus wird der Mensch mit Behin-
derungen eine möglicherweise dauerhafte persönliche Unterstützung benötigen, um die 
Tätigkeit ausüben zu können. Auch die hierfür erforderlichen finanziellen Aufwendungen, 
etwa für eine Arbeitsassistenz oder einen Job-Coach, gehören zu den Leistungen im 
Rahmen des Budgets für Arbeit. Dauer und Umfang der Leistungen bestimmen sich nach 
den Umständen des Einzelfalls. Danach können Leistungen auch zeitlich begrenzt und 
degressiv ausgestaltet werden. Satz 4 ermöglicht es den Ländern, durch Landesrecht 
auch einen von dem Prozentsatz der Bezugsgröße nach Satz 2, zweiter Halbsatz abwei-
chenden Betrag für den Lohnkostenzuschuss festzulegen. 

Entsprechend dem im Beihilferecht der Europäischen Union (Abschnitt 9, Artikel 41 der 
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008 zur Erklärung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag) festgelegten Grundsatz eines generellen Förder-
ausschlusses in bestimmten Fällen bestimmt Absatz 3 auch für das Budget für Arbeit, 
dass ein Lohnkostenzuschuss ausgeschlossen ist, wenn die Beschäftigung des Men-
schen mit Behinderung ursächlich ist für die Entlassung eines anderen Mitarbeiters. 

Mit Absatz 4 wird eine rechtliche Grundlage geschaffen, Unterstützungsleistungen, so die 
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz, zu poo-
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len. Damit wird ermöglicht, dass mehrere Leistungsberechtigte gemeinsam etwa die 
Fachdienste zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben in Anspruch nehmen können. Damit 
werden auch die Arbeitgeber entlastet, die mehrere Menschen mit Behinderungen be-
schäftigen, weil ansonsten gegebenenfalls mehrere Unterstützer im Betrieb anwesend 
wären. 

Absatz 5 bestimmt, dass der für die Leistungen zuständige Rehabilitationsträger nicht 
verpflichtet ist, dem leistungsberechtigten Menschen mit Behinderungen einen öffentli-
chen oder privaten Arbeitgeber nachzuweisen und damit dem Menschen mit Behinderun-
gen eine Alternative zur Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen zur Verfügung zu stellen. 

Zu § 62 (Wahlrecht des Menschen mit Behinderungen) 

Der Mensch mit Behinderungen hat nach Absatz 1 künftig ein Wahlrecht, bei welchem 
Anbieter er die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Anspruch nehmen möchte. In 
Betracht kommt wie bisher die Werkstatt für behinderte Menschen, in deren Einzugsge-
biet der Mensch mit Behinderungen seinen Wohnsitz hat. Der Mensch mit Behinderungen 
kann auch einzelne Module bei unterschiedlichen Anbietern wählen, etwa Leistungen der 
beruflichen Bildung in der Werkstatt und Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen 
Leistungsanbieter und umgekehrt. Ein Wahlrecht, neben Leistungen nach den §§ 57, 58 
zur gleichen Zeit Leistungen oder Teilleistungen in der Form des Budgets für Arbeit in 
Anspruch zu nehmen, besteht nicht. Mit der Aufnahme einer Beschäftigung bei einem 
öffentlichen oder privaten Arbeitgeber endet das andere Rechtsverhältnis. 

Aus dem Wunschrecht des Menschen mit Behinderungen ergibt sich die Verpflichtung der 
Werkstatt, mit anderen Leistungsanbietern zusammenzuarbeiten und Leistungen anzubie-
ten. Der unmittelbar verantwortliche Leistungsanbieter bleibt in dieser Zeit auch Verant-
wortlicher für die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge, soweit diese nicht durch 
den Leistungsträger zu entrichten sind. 

Zu § 63 (Zuständigkeit nach den Leistungsgesetzen) 

Die Vorschrift entspricht dem Grunde nach dem bisherigen § 42 SGB IX. Durch den neu 
angefügten Absatz 3 wird in Satz 1 klargestellt, dass die für die Leistungen im Eingangs-
verfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
schen in Absatz 1 genannten zuständigen Rehabilitationsträger auch für die Leistungen 
zur beruflichen Bildung bei einem anderen Leistungsanbieter im Sinne des § 60 zuständig 
sind. Die für die Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt nach Absatz 2 zuständigen 
Rehabilitationsträger sind auch für die Leistungen zur Beschäftigung bei einem anderen 
Leistungsanbieter sowie für die Leistung des Budgets für Arbeit nach § 61 zuständig. 

Zu Kapitel 11 (Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen) 

Zu § 64 (Ergänzende Leistungen) 

Die Vorschrift entspricht bis auf eine redaktionelle Anpassung dem bisherigen § 44 SGB 
IX. 

Zu § 65 (Leistungen zum Lebensunterhalt) 

Die Regelung entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 45 SGB IX. 
Redaktionell wird der bisherige Absatz 8 zum neuen Absatz 7. Der bisherige Absatz 7 
wurde bereits in der Vergangenheit (durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 5.8.2010) aufgehoben. 

Zu § 66 (Höhe und Berechnung des Übergangsgelds) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 46 SGB IX. 
Mit der Neugliederung von Absatz 1 Buchstaben a) bis c) werden Änderungen vorge-
nommen, die aus redaktionellen und systematischen Gründen erforderlich sind, die je-
doch zu keinen materiellen Folgewirkungen führen. 

Beispielrechnung:  
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Ermittlung des Regelentgelts 

Arbeitsentgelt brutto monatlich 3.865,32 Euro 

Geteilt durch 30 Tage   

Kalendertägliches Arbeitsentgelt brutto 128,84 Euro 

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 3.903,09 Euro 

Geteilt durch 360 Tage  

Kalendertäglicher Hinzurechnungsbetrag 10,84 Euro 

Daraus ergibt sich ein kalendertägliches Regelentgelt von 139,68 Euro. 

Ermittlung des Nettoarbeitsentgelts 

Arbeitsentgelt netto monatlich  2328,18 Euro 

Geteilt durch 30 Tage  

Kalendertägliches Nettoarbeitsentgelt 77,61 Euro 

Zuzüglich des Hinzurechnungsbetrags aus einmalig gezahltem Arbeitsentgelt von 
6,50 Euro netto (ermittelt aus dem Verhältnis kalendertägliches Arbeitsentgelt brutto zu 
netto und dem einmalig gezahlten Arbeitsentgelt) ergibt sich ein kalendertägliches Net-
toarbeitsentgelt von 84,11 Euro. 

Als Berechnungsgrundlage sind 80 Prozent des kalendertäglichen Regelentgelts 
(111,74 Euro) höchstens jedoch das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt (84,11 Euro) 
zugrunde zu legen.  

Die Berechnungsgrundlage beträgt 80 Prozent des kalendertäglichen Regelentgelts 
(111,74 Euro und darf das kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt (84,11 Euro) nicht über-
steigen. Die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld beträgt demnach 84,11 Euro.  

Das kalendertägliche Übergangsgeld beträgt  

– in den Fällen nach Absatz 1 Nummer1 1 63,08 Euro (75 Prozent von 84,11 Euro) 

– in den Fällen nach Absatz 1 Nummer 2 57,19 Euro (68 Prozent von 84,11 Euro). 

Zu § 67 (Berechnung des Regelentgelts) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 47 SGB IX. 

Zu § 68 (Berechnungsgrundlage in Sonderfällen) 

Die Berechnung des Übergangsgeldes erfolgt in der Regel auf der Grundlage des vom 
Rehabilitanden erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und des Arbeitseinkommens bzw. 
des Nettoarbeitsentgelts. 

§ 68 SGB IX trifft eine Sonderregelung für die Fälle, in denen die Berechnung des vom 
Rehabilitationsträger zu leistenden Übergangsgeldes nach dem letzten Verdienst zu ei-
nem unangemessenen oder zu gar keinem Ergebnis führt. Nach der geltenden Regelung 
ist in diesen Fällen ist eine Berechnung auf der Basis des tariflichen oder, sofern eine 
tarifliche Regelung fehlt, auf der Basis des ortsüblichen Arbeitsentgelts durchzuführen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass dieses Verfahren mit einem großen Arbeitsaufwand 
verbunden ist, da in jedem Einzelfall das tarifvertragliche oder ortsübliche Arbeitsentgelt 
zu ermitteln ist. Zudem hat der Bundesrechnungshof im Zuge einer Prüfung bei der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) festgestellt, dass dieses Verfahren sehr fehlerträchtig ist. 
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Zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verfahrens wird in Anlehnung an 
§ 152 SGB III eine fiktive Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Übergangsgel-
des zugrunde gelegt, die das Bemessungsentgelt abhängig von Qualifikation und dem 
entsprechenden Prozentsatz der Bezugsgröße (§ 18 Absatz 1 SGB IV) bestimmt. 

Zu § 69 (Kontinuität der Bemessungsgrundlage) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 49 SGB IX. 

Zu § 70 (Anpassung der Entgeltersatzleistungen) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 50 SGB IX. 

Zu § 71 (Weiterzahlung der Leistungen) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 51 SGB IX. 

Zu § 72 (Einkommensanrechnung) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 52 SGB IX. 

Zu § 73 (Reisekosten) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 53 SGB IX. 
Mit der Neugliederung von Absatz 1 Nummern 1 bis 4 werden Änderungen vorgenom-
men, die aus redaktionellen und systematischen Gründen erforderlich sind, die jedoch zu 
keinen materiellen Folgewirkungen führen. 

Zu § 74 (Haushalts- oder Betriebshilfe und Kinderbetreuungskosten) 

Die Vorschrift entspricht bis auf redaktionelle Anpassungen dem bisherigen § 54 SGB IX. 
Um eine Dynamisierung der Pauschbeträge zu erhalten bestimmt der bisherige § 54 Ab-
satz 3 Satz 3 in Verbindung mit § 157 Absatz 3 Satz 2, dass die Erhöhung des Grenzbe-
trages jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres erfolgt, wenn sich die Bezugsgröße 
nach § 18 Absatz 1 SGB IV seit der letzten Neubestimmung um wenigstens 10 Prozent 
erhöht hat. Die letzte Änderung erfolgte 2016 von 145 Euro auf 160 Euro. 

Zu Kapitel 12 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) 

Zu § 75 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ wird als eigenes Kapitel in das Gesetz aufgenom-
men, um den hohen Stellenwert herauszustellen, der der Bildung im Sinne des Artikels 24 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zukommt. Die Umsetzung inklusiver Bil-
dung ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und 
bildet eine wesentliche Grundlage für eine inklusive Gesellschaft. 

Dass der Umsetzung von inklusiver Bildung ein besonderer Stellenwert zukommt, zeigt 
auch der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention „Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft“ (NAP), den die 
Bundesregierung am 15. Juni 2011 beschlossen hat und der derzeit weiterentwickelt wird. 
Ein zentrales Ziel der 2009 ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist 
das gemeinsame Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an. Men-
schen mit Behinderungen sollen einen gleichberechtigten Zugang zum allgemeinen Bil-
dungssystem haben. 

Die UN-BRK gibt den Vertragsstaaten neben Vorgaben zum Schulunterricht ferner unter 
anderem vor, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen diskriminierungsfrei und 
gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschul- und Berufsausbildung, 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben und zu diesem Zweck sicherstel-
len, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden 
(Artikel 24 Absatz 5 der UN-BRK). 

Da sich die UN-BRK an alle Teile eines Bundesstaates richtet, sind grundsätzlich sowohl 
der Bund als auch die Länder und Kommunen Adressaten der völkerrechtlichen Verpflich-
tung nach Artikel 24 UN-BRK zur Verwirklichung eines inklusiven Bildungssystems. Da 
die Ausgestaltung und Organisation der schulischen Bildung in den Aufgabenbereich der 
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Länder fällt, sind primär die Länder zur Umsetzung der inklusiven Bildung an Schulen 
i.S.d. UN-BRK verpflichtet. 

Mit der Aufnahme einer neuen Leistungsgruppe „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ wird 
dem Umstand Rechnung getragen, dass die Rehabilitationsträger der gesetzlichen Unfall-
versicherung in ihrer Zuständigkeit für den Versicherungsschutz von Kindern in Tagesein-
richtungen, Schülern und Schülerinnen sowie Studierenden, der Kriegsopferversorgung 
und -fürsorge, der öffentlichen Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe (Träger der Sozi-
alhilfe nach bisherigen Recht) bereits heute eine Vielzahl von Leistungen erbringen, die 
auch den Zugang zur Teilhabe an Bildung von Menschen mit Behinderungen unterstützt. 
Zum Ausgleich des behinderungsbedingten Mehrbedarfs können dem Lernenden kom-
munikative, technische oder andere Hilfsmittel gewährt werden. Diese individuellen Hilfen 
werden bisher allerdings allein den Leistungsgruppen Teilhabe am Arbeitsleben oder 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zugeordnet. Um transparent zu machen, dass 
mit diesen Leistungen zugleich der Zugang zu Bildung unterstützt wird, nicht aber Bil-
dungsangebote finanziert werden, wird die Leistungsgruppe „Leistungen zur Teilhabe an 
Bildung“ neu in das Gesetz aufgenommen. Unterstützende Leistungen im Sinne von Ab-
satz 1 sind insbesondere Leistungen, die zur Aufsuchung des Lernortes und/oder zur 
Teilnahme an der Vermittlung von Bildungsinhalten notwendig sind. Es handelt sich um 
eine Klarstellung, die das Leitungsspektrum der Rehabilitationsträger zutreffend abbilden 
soll. Die Regelung begründet keine Leistungsausweitung. Leistungsansprüche folgen wie 
bisher allein aus den für die jeweiligen Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen. 
Die leistungsrechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen sind wie bisher in den für die Re-
habilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen geregelt und werden durch diese Vor-
schrift nicht berührt. Der Leistungstatbestand „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“ wird 
ausdrücklich für die Träger der Eingliederungshilfe geregelt und im Vergleich zur gelten-
den Rechtslage ausgeweitet, vgl. § 110 des Gesetzentwurfs. Mit der Regelung des Ab-
satzes 2 Satz 2 wird sichergestellt, dass Teilhabeansprüche nach dem Siebten Buch, ins-
besondere auf die Zahlung von Übergangsgeld (z.B. bei Studierenden, die studienbeglei-
tend beschäftigt sind), durch die neue Klassifikation als Teilhabe an Bildung für die Men-
schen mit Behinderung weiter gewährleistet sind. 

Zu Kapitel 13 (Soziale Teilhabe) 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe gewinnen insbesondere vor dem Hintergrund der mit 
den besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Be-
hinderungen verbundenen Zielsetzungen der Ermöglichung einer individuellen Lebensfüh-
rung sowie der Förderung gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu-
nehmend an Bedeutung. Die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen 
Wünschen entsprechenden Lebensplanung und -gestaltung für Menschen mit Behinde-
rungen wird im Lichte der UN-BRK weiter gestärkt. Dabei sind die derzeit in vollstationä-
ren Einrichtungen gewährten Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft um-
fänglich aufgefangen (z.B. Assistenzleistungen). 

Die dazu notwendigen Änderungen sollen jedoch nicht auf die Eingliederungshilfe kon-
zentriert werden. Vielmehr soll an der bisherigen Systematik festgehalten werden, wonach 
diejenigen Regelungen, die für mehrere Sozialleistungsbereiche einheitlich sein können, 
nur an einer Stelle getroffen werden. Dem trägt das neue Kapitel 13 Rechnung. 

Mit der Einführung des BSHG im Jahre 1962 wurden in dem Kapitel „Hilfe in besonderen 
Lebenslagen“ alle seinerzeit geregelten und in der Praxis gewährten Hilfen, die nicht zum 
notwendigen Lebensunterhalt gehörten, zusammengefasst. Der besondere Charakter 
dieser Hilfen in besonderen Lebenslagen bestand darin, dass sie atypische Lebenssitua-
tionen betrafen und bei ihnen - anders als bei der weitgehend schematisierten Hilfe für 
den laufenden Lebensunterhalt - die Notwendigkeit einer individuellen Gestaltung im Vor-
dergrund stand. Dies entsprach der Aufgabe der Sozialhilfe am deutlichsten. 

Zu der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ gehörte u.a. auch die Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen. Der Schwerpunkt der Leistungen betraf die Bereiche der Medizini-
schen Rehabilitation und der Teilhabe am Arbeitsleben. Dies änderte sich im Rahmen des 
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Dritten Gesetzes zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes im Jahre 1974. Seinerzeit 
wurden die „Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft“, die „Hilfe bei der Be-
schaffung und Erhaltung einer Wohnung“ sowie „heilpädagogische Maßnahmen für Kin-
der im noch nicht schulpflichtigen Alter“ in den Leistungskatalog der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen aufgenommen. Die nähere Ausgestaltung der Leistungen erfolg-
te in der Eingliederungshilfe-Verordnung. Mit einem offenen Leistungskatalog sollte si-
chergestellt werden, dass über die explizit genannten Leistungstatbestände hinaus weite-
re Leistungen erbracht werden können, die der Aufgabe der Eingliederungshilfe entspre-
chen. 

Mit dem SGB IX im Jahre 2001 wurden aus dem BSHG die „Hilfe zur Teilnahme am Le-
ben in der Gemeinschaft“, die „Hilfe bei der Beschaffung und Erhaltung einer Wohnung“, 
die „heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im noch nicht schulpflichtigen Alter“ sowie 
einzelne, in der Eingliederungshilfe-Verordnung konkretisierte Leistungen in das SGB IX 
übernommen und dort in einem eigenständigen Kapitel „Leistungen zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft“ (§§ 55 ff.) mit offenem Leistungskatalog zusammengefasst. 
Zusätzlich zu den bereits bestehenden Leistungstatbeständen wurde insbesondere die 
„Hilfe zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten“ in den Leistungskata-
log aufgenommen. Ausweislich der amtlichen Begründung sollte damit eine eindeutige 
Rechtsgrundlage für Hilfen zur Verselbständigung in betreuten Wohnmöglichkeiten ge-
schaffen werden, die die bis dahin herangezogene Rechtsgrundlage „Hilfe zur Teilnahme 
am Leben in der Gemeinschaft“ konkretisierte. Der Leistungskatalog gilt für alle Rehabili-
tationsträger, die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbringen. Seit 
dem SGB IX ist, obwohl begrifflich nicht genannt, von „Sozialer Teilhabe“ die Rede. 

Der geltende Leistungskatalog „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ 
sieht Leistungen vor, um Menschen mit Behinderungen bei ihrer Lebensgestaltung und 
persönlichen Verwirklichung zu unterstützen und ihnen damit eine Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Nunmehr werden die „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ konkreter 
beschrieben , als „Soziale Teilhabe“ definiert, neu strukturiert und unter Beibehaltung des 
offenen Leistungskataloges in einem eigenständigen Kapitel „Soziale Teilhabe“ zusam-
mengefasst. Eingeflossen sind auch Konkretisierungen der Eingliederungshilfe-
Verordnung in der Fassung vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022), soweit diese alle 
betreffenden Rehabilitationsträger betreffen. Eine Leistungsausweitung oder Leistungs-
einschränkung ist damit nicht verbunden. Die Leistungen knüpfen an Lebensbereiche an 
und berücksichtigen die entsprechenden ICF-Lebensbereiche. 

Zu § 76 (Leistungen zur Sozialen Teilhabe) 

Absatz 1 nimmt zur Herstellung von Rechtsklarheit eine eindeutige Begriffsdefinition von 
Sozialer Teilhabe und eine Abgrenzung der Leistungen der sozialen Teilhabe von ande-
ren Leistungen vor. Der Vorrang der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe am Arbeitsleben entspricht der geltende Regelung des § 55 Absatz 1 SGB IX. 
Der Vorrang gilt sachlogisch ebenso für die Leistungen zur Teilhabe an Bildung. 

In Absatz 2 werden die bisherigen Leistungen zur Sozialen Teilhabe in einem weiterhin 
offenen Leistungskatalog neu strukturiert und gelistet. Eine Leistungsausweitung oder 
Leistungseinschränkung ist damit nicht verbunden. Bei den neuen Leistungstatbeständen 
„Assistenzleistungen“ und „Leistungen zur Mobilität“ handelt es sich um bisher im Rah-
men des offenen Leistungskataloges unbenannte Leistungstatbestände. Die bisherigen 
Leistungen des § 55 Absatz 2 Nummern 6 (Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreu-
ten Wohnmöglichkeiten) und 7 (Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen 
Leben) SGB IX gehen in anderen Leistungstatbeständen, insbesondere den Assistenz-
leistungen, auf oder sind dem Lebensunterhalt zuzuordnen; sie sind deshalb nicht mehr 
Gegenstand des Leistungskataloges. 

Zu § 77 (Leistungen für Wohnraum) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 55 Absatz 2 Nummer 5 SGB IX. 
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Absatz 2 berücksichtigt, dass Menschen mit Behinderungen oftmals einen gesteigerten 
Wohnraumbedarf haben, beispielweise für Assistenten, deren Anwesenheit rund um die 
Uhr notwendig ist. Hierbei handelt es sich nicht um einen Bedarf an Wohnraum im Rah-
men des Lebensunterhalts, sondern um eine Fachleistung. 

Zu § 78 (Assistenzleistungen) 

Mit dem neuen Leistungstatbestand wird zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in der 
Sozialen Teilhabe der Begriff der Assistenzleistungen eingeführt. Die Assistenzleistungen 
dienen dem Ziel der selbstbestimmten Alltagsbewältigung und Tagesstrukturierung. Hier-
zu gehören insbesondere die Bereiche einer eigenständigen Lebensführung im eigenen 
Wohnraum bis hin zu den Bereichen Freizeitgestaltung wie beispielsweise Sport, Kultur 
und Gestaltung von Beziehungen zu Mitmenschen. In die Leistungen fließen auch die 
bisherigen Leistungen der nachgehenden Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztli-
chen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe behinderter 
Menschen am Arbeitsleben nach § 54 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 SGB XII ein. Assistenz-
leistungen können auch als Assistenz im Rahmen des Persönlichen Budgets nach § 29 
erbracht werden. 

Nicht damit verbunden sind neue Leistungen. Die entsprechenden Leistungen werden 
derzeit über andere Leistungstatbestände wie insbesondere den bisherigen § 55 Absatz 2 
Nummer 6 (Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, siehe 
z.B. LSG Baden-Württemberg vom 30.08.2012, AZ L7 SO 1525/10)) und Nummer 7 (Hil-
fen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, siehe z.B. BSG vom 
25.08.2011, AZ B8 SO 7/10 R) oder im Rahmen des offenen Leistungskataloges gewährt. 

Der Begriff der Assistenz bringt in Abgrenzung zu förderzentrierten Ansätzen der Betreu-
ung, die ein Über- / Unterordnungsverhältnis zwischen Leistungserbringern und Leis-
tungsberechtigten bergen, auch ein verändertes Verständnis von professioneller Hilfe zum 
Ausdruck. Die Leistungsberechtigten sollen dabei unterstützt werden, ihren Alltag selbst-
bestimmt zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wird konsequenterweise auch die Bezie-
hungsgestaltung zwischen Leistungsberechtigten und Leistungserbringern neu bestimmt. 

Zu Absatz 1: Assistenzleistungen können eine große Spannbreite mit unterschiedlichen 
individuellen Zielsetzungen aufweisen. Damit einhergehen auch Unterschiede in der kon-
kreten Ausführung der Leistungen. Grundsätzlich kann jede Aufgabe bzw. Handlung als 
Assistenzleistung von einer Assistenzkraft vollständig oder teilweise übernommen wer-
den. Entsprechende Assistenzleistungen können beispielsweise die Erledigung des 
Haushalts sowie die Hilfe bei der Überwindung von Barrieren beim Einstieg in Bus oder 
Bahn oder bei der Bedienung von Ticketschaltern sein. Denkbar ist aber auch, dass vor, 
während oder nach der Übernahme von Aufgaben und Handlungen neben einer Motivati-
on auch eine Anleitung und Begleitung durch die Assistenzkraft erforderlich ist. Dies be-
rücksichtigt der neue Leistungstatbestand, indem pädagogische und psychosoziale Leis-
tungen mit einbezogen werden.  

Diese Assistenzleistungen sollen insbesondere die Selbstbestimmung, Selbstverantwort-
lichkeit, Selbständigkeit und soziale Verantwortung des Menschen mit Behinderungen 
stärken. Entsprechende qualifizierte Assistenzleistungen können beispielsweise die Bera-
tung und Anleitung zur Lebensgestaltung und Planung bei der Herstellung und Aufrecht-
erhaltung sozialer Beziehungen sowie der Gestaltung der Partnerschaft sein. Die Rege-
lung trägt dieser Bandbreite Rechnung, indem sie in Absatz 1 eine entsprechende Diffe-
renzierung in qualitativer Hinsicht bei den Assistenzleistungen vornimmt. 

Hinsichtlich der Erledigung des Haushalts ergibt sich eine Schnittstelle zwischen Fachleis-
tung und Hilfe zum Lebensunterhalt. Leistungen zum Lebensunterhalt beinhalten aus-
schließlich die Verbrauchsausgaben wie zum Beispiel Nahrungsmittel; die Verbrauchs-
ausgaben werden statistisch ermittelt. Wird im Rahmen der Gesamtplanung festgestellt, 
dass Leistungsberechtigte erforderliche Tätigkeiten wie insbesondere die Zubereitung von 
Mahlzeiten nicht oder nicht vollständig selbst ausüben können und deshalb eine Unter-
stützung benötigen, sind hierfür Assistenzleistungen zu gewähren. Diese sind Gegen-
stand der Fachleistungen und nicht Gegenstand des Lebensunterhaltes. Unerheblich ist 
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dabei, ob die leistungsberechtigte Person in einer Wohnung im Sinne von § 42b Absatz 2 
Nummer 1 SGB XII oder in einer Wohnform nach § 42b Absatz 2 Nummer 2 SGB XII lebt. 

Zu Absatz 2: Für die qualifizierte Assistenz bestimmt Absatz 2, dass diese von einer 
Fachkraft zu erbringen ist. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es sich bei 
der qualifizierten Assistenz insbesondere um pädagogische und psychosoziale Fachleis-
tungen handelt. Diese qualifizierte Assistenz erfordert, dass mit dem Menschen alltägliche 
Situationen und Handlungen gemeinsam geplant, besprochen, geübt und reflektiert wer-
den. Es werden Gelegenheiten geschaffen, etwas zu lernen, die Menschen sollen ange-
regt werden, Handlungen selbständig zu übernehmen. Zur qualifizierten Assistenz gehö-
ren beispielsweise die psychosoziale Beratung und Anleitung bei der Herstellung und Auf-
rechterhaltung sozialer Beziehungen, bei der Gestaltung einer Partnerschaft, bei der Pla-
nung der Freizeitgestaltung oder bei der Ernährung. Es geht beispielsweise um die Frage, 
wie man sich gegenüber Freunden oder Fremden verhält, wie man eine Beziehung ge-
staltet oder mit Konflikten umgeht, wie man sich gesund ernähren und sich alleine versor-
gen kann oder wie die Freizeit gestaltet werden kann. 

Bei der Gestaltung der Leistungen sind nach § 102 die Wünsche der Leistungsberechtig-
ten zu berücksichtigen, soweit sie angemessen sind. In diesem Rahmen kann die leis-
tungsberechtigte Person entscheiden über den Leistungsanbieter sowie in Absprache mit 
ihm über die Person des Assistenten oder der Assistentin, über Art, Zeiten, Ort und Ablauf 
der Assistenzleistungen. Soweit für Assistenzleistungen nach § 78 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 eine pauschale Geldleistung in Anspruch genommen wird, können die Leistungsbe-
rechtigten auch Personen mit der Assistenz beauftragen, mit denen keine Vereinbarung 
besteht. 

Pflegebedürftige mit hohem Pflegebedarf, die ihre Pflege durch von ihnen beschäftigte 
besondere Pflegekräfte sicherstellen, erhalten diese Leistungen der Hilfe zur Pflege auch 
während eines vorübergehenden Aufenthalts im Krankenhaus. Gleiches gilt auch bei ei-
nem Aufenthalt in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. 

Absatz 3 stellt klar, dass zu den Assistenzleistungen auch entsprechende Leistungen ge-
hören, die Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer 
Kinder benötigen, oftmals als „Elternassistenz“ oder „begleitete Elternschaft“ bezeichnet. 
Bei der „Elternassistenz“ geht es um „einfache“ Assistenzleistungen für Eltern mit körper-
lichen oder Sinnesbehinderungen nach Absatz 1 Nummer 1, bei der „begleiteten Eltern-
schaft“ um pädagogische Anleitung, Beratung und Begleitung zur Wahrnehmung der El-
ternrolle, d.h. qualifizierte Assistenz. Im Übrigen werden über die Assistenzleistungen des 
§ 78 hinaus von verschiedenen Leistungsträgern weitere Leistungen gewährt, die der 
Stärkung der Eltern mit Behinderungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Eltern dienen. 

Absatz 4 übernimmt die für die Eingliederungshilfe in § 22 der Eingliederungshilfe-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1975 (BGBl. I S. 433), 
die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) ge-
ändert worden ist, enthaltene Regelung, die aber auch jetzt schon für die anderen Rehabi-
litationsträger gilt. 

Mit der neuen Regelung des Absatzes 5 werden auch Menschen mit Behinderungen da-
bei unterstützt, ein Ehrenamt auszuüben. Das Ehrenamt, bei dem Bürgerinnen und Bür-
ger freiwillig einen solidarischen Beitrag für die Gemeinschaft leisten, kommt zur Förde-
rung und Stärkung der Zivilgesellschaft eine besondere Bedeutung zu. Unter Verweis auf 
knappe öffentliche Kassen hat der Gesetzgeber daher beispielsweise mit dem Ehren-
amtsstärkungsgesetz vom 21. März 2013 Anreize zur Stärkung der Bereitschaft für eh-
renamtliches Engagement geschaffen. Die Vorschrift stellt die Unterstützung von ehren-
amtlicher Betätigung als Leistung zur Förderung der Sozialen Teilhabe von Menschen mit 
einer Behinderung in den Mittelpunkt, wobei sich die Unterstützung auf die Erstattung der 
durch niederschwellige Assistenzleistungen entstehenden Aufwendungen fokussiert. 

Dabei hat sich der Gesetzgeber von der Absicht leiten lassen, das ehrenamtliche Enga-
gement von Menschen mit einer Behinderung dadurch in besonderer Weise zu würdigen, 
dass in Bedarfsfällen Sozialleistungen in angemessenem Umfang zu dessen Unterstüt-
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zung bereitgestellt werden, ohne dabei die Ausübung eines Ehrenamts mit einer selbst-
bestimmten und eigenverantwortlichen Bewältigung des Alltags gleichzusetzen. Dem tra-
gen die Ausdifferenzierungen beim Umfang der in Betracht kommenden Assistenzleistun-
gen Rechnung. 

Menschen mit insbesondere seelischen Behinderungen benötigen oftmals Sicherheit und 
Halt, ständig jemanden erreichen zu können, ohne dass ein konkreter Anlass besteht. 
Dem trägt die Regelung des Absatzes 6 Rechnung. Diese sogenannten Hintergrundleis-
tungen umfassen insbesondere Rufbereitschaft, in deren Rahmen sicher gestellt ist, dass 
Menschen mit Behinderungen in krisenhaft erlebten Situationen die Möglichkeit haben, 
sich telefonisch Rat zu holen. Die Hintergrundbereitschaft kann aber auch so weit gehen, 
dass bei entsprechendem Bedarf über einen Anruf signalisiert wird, dass die leistungsbe-
rechtigte Person einen persönlichen Ansprechpartner zur Krisenbewältigung benötigt. 

Zu § 79 (Heilpädagogische Leistungen) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 55 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 56 SGB 
IX. 

Absatz 2 greift die seit langem bestehende Forderung insbesondere der Länder (BR-Drs. 
205/03) und Leistungsträger nach einer klaren Abgrenzung von Leistungen der medizini-
schen Rehabilitation und heilpädagogischen Leistungen auf. Dem wird mit einer Konkreti-
sierung der heilpädagogischen Leistungen Rechnung getragen. Heilpädagogische Leis-
tungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und Entfaltung seiner 
Persönlichkeit beitragen einschließlich der jeweils nichtärztlichen therapeutischen, psy-
chologischen, sonderpädagogischen psychosozialen Leistungen und der Beratung der 
Erziehungsberechtigten, soweit sie nicht unter ärztlicher Verantwortung erbracht werden. 
Werden die entsprechenden Leistungen in sozialpädiatrischen Zentren und in interdiszip-
linären Förderstellen neben den medizinischen Leistungen erbracht, sind sie den Leistun-
gen der medizinischen Rehabilitation zuzuordnen. 

Absatz 3 verdeutlicht in Anlehnung an den Gedanken des bisherigen § 56 Absatz 2 SGB 
IX, dass Heilpädagogische Leistungen Bestandteil der übergreifenden Komplexleistung 
nach § 46 sind. Satz 2 stellt klar, dass die Frühförderungsverordnung Anwendung findet. 
Satz 3 übernimmt inhaltsgleich § 56 Absatz 2 letzter Halbsatz SGB IX. 

Zu § 80 (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie) 

Die Regelung entspricht im Wesentlichen dem § 54 Absatz 3 SGB XII. Unter Verzicht auf 
die bisherige örtliche Anbindung an den Haushaltwird aber auf die Familie als Anknüpfung 
abgestellt. 

Da die Leistungen im Rahmen des offenen Leistungskataloges bisher auch schon an er-
wachsene Leistungsberechtigte gewährt werden können und auch gewährt werden, wird 
die Regelung zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit entsprechend ausgedehnt. Eine 
Leistungsausweitung ist damit nicht verbunden. 

Da die Erlaubnis nach § 44 SGB VIII nur in Bezug auf Kinder und Jugendliche erteilt wer-
den kann, gilt die Regelung zu Sicherstellung der Qualität der Pflegeperson bei Erwach-
senen entsprechend. 

Zu § 81 (Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Erkenntnisse und 
Fähigkeiten) 

Die Regelung überträgt inhaltsgleich des bisherigen § 55 Absatz 2 Nummer 3 SGB IX. Sie 
wird konkretisiert durch Übernahme von Regelungen des § 16 der EinglhVO sowie unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung. Zu den Leistungen gehören insbesondere auch 
Leistungen in Tagesförderstätten, um für nicht werkstattfähige Leistungsberechtigte eine 
erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen (siehe z.B. LSG Berlin-
Brandenburg vom 15.04.2010, AZ L 23 SO 277/08). 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die Leistungen auch zum Erhalt dieser Kenntnisse 
und Fähigkeiten gewährt werden. 
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Zu § 82 (Leistungen zur Förderung der Verständigung) 

Die Regelung überträgt inhaltsgleich den bisherigen § 55 Absatz 2 Nummer 4 in Verbin-
dung mit dem bisherigen § 57 SGB IX. Neben einer sprachlichen Anpassung wird sie 
auch konkretisiert, indem wesentliche Hilfen benannt werden. Dies sind Gebärdensprach-
dolmetscher, die mit Gebärdensprache und lautsprachbegleitenden Gebärden unterstüt-
zen können, und andere geeignete Kommunikationshilfen. Die Hilfe kann aber auch an-
derweitig erfolgen wie beispielsweise durch sonstige geeignete Personen. 

Zu § 83 (Leistungen zur Mobilität) 

Der neue explizite Leistungstatbestand „Leistungen zur Mobilität“ entspricht dem gelten-
den Recht und der Praxis. 

Absatz 1 benennt als Leistungen zur Mobilität die Leistungen zur Beförderung sowie Leis-
tungen für ein Kraftfahrzeug. 

Absatz 2 regelt die jeweiligen Voraussetzungen der einzelnen Leistungen. Voraussetzung 
für beide Leistungen ist, dass die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. 
Dabei muss die Art und Schwere der Behinderung kausal sein für die Unzumutbarkeit; 
infrastrukturelle Nachteile sind nicht zu berücksichtigen. 

An die Leistungen für ein Kraftfahrzeug sind zusätzliche Anforderungen zu stellen. Mit der 
Voraussetzung, dass der Leistungsberechtigte das Kraftfahrzeug selber führen kann oder 
gewährleistet ist, dass ein Dritter es für ihn führt, wird ein Gleichklang zu den entspre-
chenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach der Kraftfahrzeughilfe-
Verordnung geschaffen. Die weiteren Voraussetzungen tragen Wirtschaftlichkeitsaspek-
ten Rechnung. 

Absatz 3 regelt die Leistungen für ein Kraftfahrzeug einschließlich Bemessung und Um-
fang. Aus systematischen Gründen und zur Rechtsklarheit werden alle entsprechenden 
Leistungen abschließend in einem Leistungstatbestand zusammengefasst. Bemessung 
und Umfang der Leistungen bestimmen sich nach der Verordnung über die Kraftfahr-
zeughilfe. Hierdurch wird nicht nur aktuell, sondern auf Dauer eine Parallelität zu den ent-
sprechenden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erreicht. 

Absatz 4 enthält eine spezifische Regelung für Kinder und Jugendliche in Bezug auf die 
Leistungen für ein Kraftfahrzeug. Diese umfassen den Mehraufwand für die einen höhe-
ren Anschaffungspreis sowie eine notwendige Zusatzausstattung. Ein Mehraufwand für 
einen höheren Anschaffungspreis kommt insbesondere in Betracht, wenn Eltern allein 
wegen der Behinderung ihres Kindes ein größeres und damit kostspieligeres Kraftfahr-
zeug benötigen. 

Zu § 84 (Hilfsmittel) 

Die Regelung übernimmt inhaltlich den bisherigen § 55 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX. Der 
neue Wortlaut stellt jedoch ausdrücklich klar, dass ausschließlich Hilfsmittel erfasst sind, 
die zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erforderlich sind; Hilfsmitteln zur medizi-
nischen Rehabilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben sind damit ausgeschlossen. 
Dies wird auch nochmals an Hand des genannten Beispielsfalls verdeutlicht. 

Zu Absatz 2 und 3: Es handelt sich um Konkretisierungen des geltenden Rechts im SGB 
IX. Für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist diese Klarstellung bereits in 
§ 10 Absatz 2 und 3 der Eingliederungshilfe-Verordnung in der geltenden Fassung erfolgt. 

Zu Kapitel 14 (Beteiligung der Verbände und Träger) 

Zu § 85 (Klagerecht der Verbände) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 63 SGB IX. 

Zu § 86 (Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 64 SGB IX. 
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Zu § 87 (Verfahren des Beirats) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 65 SGB IX. 

Zu § 88 (Berichte über die Lage von Menschen mit Behinderungen und die 
Entwicklung ihrer Teilhabe) 

Die bisherige Regelung des § 66 SGB IX sah eine einmalige Berichtspflicht zum 31. De-
zember 2004 vor. Der Teilhabebericht wurde bisher gemäß Beschluss des Deutschen 
Bundestages vom 25.06.1982 zu Nummer II.1 Buchstabe b der Beschlussempfehlung auf 
Drs. 9/1753 und Beschluss vom 30.11.2006 zu Nummer II der Beschlussempfehlung auf 
Drs. 16/2850 erstattet. Der Bericht soll künftig in jeder Legislaturperiode, mindestens je-
doch alle vier Jahre erstattet werden. Mit der Einführung einer einheitlichen und umfas-
senden Informationssammlung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen 
und von Behinderung bedrohten Menschen werden die Vorgaben nach Artikel 31 UN- 
Behindertenrechtskonvention erfüllt. Die Querschnittsthemen der Berichterstattung leiten 
sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ab und wurden im Nationalen Aktionsplan 
der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention definiert. Eine 
valide Bewertung staatlicher Maßnahmen und der Leistungen der Rehabilitationsträger 
konnte bisher wegen unzureichender Datenlage nicht erfolgen. 

Zu § 89 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 67 SGB IX. 

Zu Teil 2 

Konzentration der Eingliederungshilfe auf die Fachleistung 

Das Bundessozialhilfegesetz sah vor, dass die Hilfe in besonderen Lebenslagen (und 
damit auch die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) den in einer Einrichtung ge-
währten Lebensunterhalt mit umfasst (§ 27 Absatz 3). Die Leistungserbringung des not-
wendigen Lebensunterhalts in vollstationären Einrichtungen war Teil der Eingliederungs-
hilfe als Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Regelung wurde anlässlich der Einordnung 
des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Jahre 2005 insoweit modifi-
ziert, als der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen den darin erbrachten sowie in 
stationären Einrichtungen zusätzlich den weiteren notwendigen Lebensunterhalt umfasst 
(jetzt § 27b Absatz 1 Satz 1 SGB XII). Der Umfang des notwendigen Lebensunterhaltes in 
stationären Einrichtungen entspricht dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung 
(§ 27b Absatz 1 Satz 2 SGB XII). Gesetzgeberisch ist damit der notwendige Lebensunter-
halt als eine eigenständige Hilfeart bereits ausgewiesen. 

Die Leistungen in vollstationären Einrichtungen beinhalten damit nach geltendem Recht 
nach wie vor eine umfassende Versorgung und Betreuung; d.h., sie gliedern sich in die 
Maßnahmen der Eingliederungshilfe, den sogenannten Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe, und in die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich 
Wohnen. 

Beim Wohnen werden die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt ein-
schließlich Wohnen bei entsprechendem Bedarf nach den Vorschriften des Vierten Kapi-
tels des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht. Daneben wird für den behinderungs-
spezifischen Bedarf die Leistung Eingliederungshilfe erbracht. 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungs-
zentrierten zu einer personenzentrierten Leistung kann die notwendige Unterstützung des 
Menschen mit Behinderung nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern nur am 
notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Dieser soll gemeinsam mit dem be-
hinderten Menschen ermittelt, das passsende „Hilfepaket“ zusammengestellt und im ge-
wohnten oder gewünschten Lebensfeld organisiert werden. Daher ist es konsequent, den 
Bedarf des Menschen mit Behinderung an existenzsichernden Leistungen zum Lebensun-
terhalt und seinen behinderungsbedingten Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe 
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zu trennen, entsprechend zuzuordnen und umfassend zu decken. Das Sondersystem 
Lebensunterhalt in Einrichtungen wird aufgehoben. 

Die personenzentrierten Teilhabeleistungen werden nunmehr unabhängig vom Ort der 
Leistungserbringung einerseits den existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt 
einschließlich Wohnen und andererseits den notwendigen individuellen Fachleistungen 
zugeordnet. Die mit dem SGB XII begonnenen Schritte einer Trennung von Fachleistung 
und Lebensunterhalt werden konsequent zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshil-
fe konzentriert sich ausschließlich auf die Fachleistungen. Entsprechend erfolgt eine Zu-
ordnung ausgehend vom notwendigen Unterstützungsbedarf bei der Alltagsbewältigung 
(= Fachleistung) oder den existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt. 

Die Leistungen der bisherigen Eingliederungshilfe fördern als „Fachleistungen“ die Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft. Leistungen nach geltendem Recht sind die im Leis-
tungskatalog des § 54 SGB XII aufgeführten Leistungen. Der Leistungskatalog ist nicht 
abschließend, d.h., im Einzelfall können auch weitere Leistungen erbracht werden. 

Der offene Leistungskatalog bleibt in der reformierten Eingliederungshilfe erhalten, wird 
aber grundlegend überarbeitet, d.h. neu definiert, beschrieben und strukturiert. Entgegen 
der bisherigen Systematik sind alle Fachleistungen der Eingliederungshilfe in die Einglie-
derungshilfe - neu - aufgenommen, so dass Verweisungen auf andere Gesetze bzw. Kon-
kretisierungen im Rahmen der Eingliederungshilfe-Verordnung entfallen können. Um eine 
systematische, transparente und übersichtlichere Strukturierung zu erhalten, werden die 
Leistungen nicht nur gelistet, sondern auch in verschiedene Lebensbereiche unterteilt. 

Die Leistungstatbestände werden zur Erhöhung der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
konkreter beschrieben bzw. neu definiert, soweit dies erforderlich ist, um eine umfassende 
Bedarfsdeckung bei der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe zu gewährleisten. Zu-
sätzlich werden auch bisher unbenannte Leistungen, die durch die Praxis ausgefüllt wur-
den, in den Leistungskatalog aufgenommen. Eine Leistungsausweitung findet dadurch 
jedoch nicht statt. 

Soziale Teilhabe 

Leistungen zur Sozialen Teilhabe gewinnen insbesondere vor dem Hintergrund der mit 
den besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Be-
hinderungen verbundenen Zielsetzungen der Ermöglichung einer individuellen Lebensfüh-
rung sowie der Förderung gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu-
nehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund werden in Teil 1 die bisherigen „Leis-
tungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ als „Soziale Teilhabe“ definiert, um 
bisher unbenannte Leistungstatbestände ergänzt, teilweise konkretisiert, neu strukturiert 
und unter Beibehaltung des offenen Leistungskataloges im Kapitel „Soziale Teilhabe“ zu-
sammengefasst. 

Bereits der Leistungskatalog des BSHG hatte auf die entsprechenden Regelungen des 
SGB IX verwiesen; zusätzlich enthielt das BSHG lediglich für die Eingliederungshilfe 
spezfische Regelungen. 

Diese Systematik ist anlässlich der Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetz-
buch (SGB XII) im Jahre 2005 unverändert übernommen worden. Eine Änderung erfolgte 
nur insoweit, als die im BSHG erfolgte Zweiteilung der Leistungen in Hilfe zum Lebensun-
terhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen aufgegeben und die einzelnen Leistungsar-
ten der Hilfe in besonderen Lebenslagen als gleichwertige Leistungen in unterschiedli-
chen Lebenslagen nebeneinander gestellt wurden. 

Die Bedeutung der Leistungen zur Sozialen Teilhabe im Vergleich zur Medizinischen Re-
habilitation und Teilhabe am Arbeitsleben hat seit Inkrafttreten des BSHG kontinuierlich 
zugenommen. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen als steuerfinanzierte Für-
sorgeleistung hat rechtssystematisch die Funktion eines untersten Netzes für Menschen 
mit Behinderungen. In den Bereichen Medizinische Rehabilitation und Teilhabe am Ar-
beitsleben sind die vorrangigen Sozialversicherungssysteme ausgebaut worden mit der 
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Folge, dass diese Leistungen innerhalb der Eingliederungshilfe relativ an Bedeutung ver-
loren haben. Anders verhält es sich jedoch bei der Sozialen Teilhabe; für diese ist die 
Eingliederungshilfe weiter in den meisten Fällen (Ausnahmen: gesetzliche Unfallversiche-
rung, Jugendhilfe und Kriegsopferfürsorge) das einzige Leistungssystem. Dies spiegelt 
sich auch in den Leistungsausgaben wider. 

Gesamtplanung 

Bereits im BSHG (§ 46) war die Erstellung eines Gesamtplanes durch den Träger der So-
zialhilfe zur Durchführung der einzelnen Maßnahmen der Eingliederungshilfe für behinder-
te Menschen verpflichtend normiert. Der Plan sollte sicherstellen, dass die einzelnen 
Maß-nahmen sinnvoll ineinandergreifen und soweit wie möglich jeweils rechtzeitig einge-
leitet werden. Mit der Einordnung des BSHG in ein SGB XII im Jahre 2005 ist die Rege-
lung weitgehend inhaltsgleich übernommen worden (§ 58 SGB XII). Besondere Anforde-
rungen an Instrumente und Verfahren sowie der Inhalt des Gesamtplanes sind gesetzlich 
nicht festgelegt. In der Sozialhilfepraxis hat sich gezeigt, dass die Erstellung des Gesamt-
planes z.T. sehr zurückhaltend erfolgt und der Blick der Leistungsträger auf die eigene 
Zuständigkeit gerichtet ist. Innerhalb des Bereichs der Eingliederungshilfe besteht auch 
keine Bundeseinheitlichkeit in Bezug auf die Bedarfsermittlung und -feststellung. 

Die vorhandenen bundesgesetzlichen Regelungen gewährleisten keine personenzentrier-
te Gesamtplanung nach einheitlichen Verfahren und Kriterien. Sie berücksichtigen auch 
nicht die Auflösung der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Leistungserbrin-
gung. 

Die personenzentrierte Neuausrichtung der Eingliederungshilfe erfordert zwingend eine 
optimierte Gesamtplanung. Sie ist Grundlage einer bedarfsdeckenden Leistungserbrin-
gung. Die Regelungen zur Gesamtplanung knüpfen an die Regelungen zur Teilhabepla-
nung in Teil 1 an und normieren die für die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten 
Lebensführung für Menschen mit Behinderungen notwendigen Spezifika. Der Mensch mit 
Behinderung wird in das Verfahren aktiv einbezogen und sein Wunsch- und Wahlrecht 
berücksichtigt. 

Die Bedarfsermittlung und -feststellung im Rahmen der Eingliederungshilfe erstreckt sich 
auf alle Lebenslagen des Menschen mit Behinderungen und erfolgt nach bundeseinheitli-
chen Maßstäben. Die Verantwortung für die Koordinierung der Leistungen richtet sich 
auch in der Eingliederungshilfe nach den allgemeinen Vorschriften zur Teilhabeplanung 
im Teil 1, die für alle Rehabilitationsträger gelten. Die Vorschriften für die Gesamtplanung 
sind ergänzend anzuwenden. 

Das Verfahren zur Bedarfsermittlung und -feststellung für die besonderen Leistungen zur 
selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen ist nicht statisch ange-
legt, sondern kann flexibel auf veränderte Teilhabeziele aufgrund veränderter Bedarfe und 
Wünsche der leistungsberechtigten Person reagieren und ermöglicht die Überprüfung 
bewilligter Leistungen nach Zeitabläufen. Die Bedarfsermittlung erfolgt so umfassend, 
dass sie notwendige Leistungen zum Lebensunterhalt einschließt. 

Praktische Erfahrungen wurden in den Diskussionen zur Normierung der Gesamtplanung 
berücksichtigt. 

Einkommen und Vermögen 

Im Sozialhilferecht des BSHG sollte durch das System der Einkommensgrenzen und sei-
ner Bemessung erreicht werden, dass bei der Inanspruchnahme von Hilfen in besonderen 
Lebenslagen den Betroffenen Eigenmittel in einer Höhe verbleiben, von denen der Le-
bensunterhalt bestritten werden kann und die die Aufrechterhaltung einer angemessenen 
Lebensführung ermöglichen. Das BSHG sah zwei verschiedene Einkommensgrenzen vor, 
für deren Festsetzung vor allem Art und Dauer des Bedarfs sowie die Schwere der Belas-
tung des Hilfesuchenden maßgebend waren. So war z.B. die Einkommensgrenze für die 
stationäre Eingliederungshilfe und für Pflegefälle höher angesetzt, als für die übrigen Hil-
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fen in besonderen Lebenslagen. Dem lag das sozialpolitische Anliegen zugrunde, die be-
hinderten und pflegebedürftigen Menschen beim Einkommenseinsatz stärker zu schonen. 

Im Sozialhilferecht des SGB XII ist für alle Hilfen in besonderen Lebenslagen seit 2005 
nur noch eine Einkommensgrenze festgesetzt. Von dem die Einkommensgrenze über-
steigenden Einkommen wird in angemessenem Umfang die Aufbringung der Mittel ver-
langt. 

Bei der Prüfung, welche Mittel in angemessenem Umfang zuzumuten sind, sind vor allem 
die Art des Bedarfs, die Art oder Schwere der Behinderung oder der Pflegebedürftigkeit, 
die Dauer und Höhe der erforderlichen Aufwendungen sowie besondere Belastungen des 
Hilfesuchenden zu berücksichtigen. Während für alle Hilfen in besonderen Lebenslagen 
ein angemessener Einkommenseinsatz von durchschnittlich 75 Prozent des übersteigen-
den Einkommens von den Ländern normiert wurde, hat der Gesetzgeber für schwerst-
pflegebedürftige und blinde Menschen maximal einem Umfang von 40 Prozent zugelas-
sen. 

Ausweislich des Koalitionsvertrages soll die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teil-
haberecht weiterentwickelt und aus dem Fürsorgesystem herausgeführt werden. Es wird 
nun ein neues transparentes System geschaffen, in dem ohne Unterscheidung der Behin-
derungsart alle erforderlichen Fachleistungen gewährt werden. 

Die deutliche Erhöhung des Betrages, ab dem ein Eigenbeitrag zu zahlen ist, sorgt dafür, 
dass eine angemessene Lebensführung in noch größerem Maße als bisher gesichert ist. 

Pauschale Geldleistung als Leistungsform der Fachleistung 

Es wird eine gesetzliche Grundlage geschaffen für die Gewährung von Fachleistungen als 
pauschale Geldleistung. 

Mit der gesetzlichen Neuordnung des Fürsorgerechts im Rahmen des Bundessozialhilfe-
gesetzes im Jahre 1962 umfasste die Sozialhilfe die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und die 
„Hilfe in besonderen Lebenslagen“. Tragende Grundsätze des BSHG waren das Individu-
alisierungsprinzip sowie das Bedarfsdeckungsprinzip. Unter der Bezeichnung „Hilfe in 
besonderen Lebenslagen“ waren alle damals gesetzlich geregelten und in der Praxis ent-
wickelten Fürsorgeleistungen, die nicht zum notwendigen Lebensunterhalt gehörten, zu-
sammengefasst. Zu ihnen gehörte auch die Hilfeart „Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen“. 

Die Leistungen zum Lebensunterhalt wurden von Anfang an weitgehend pauschaliert. 
Das BSHG regelte hierzu, dass laufende Leistungen zum Lebensunterhalt als Regelsätze 
ge-währt werden. Ausweislich der amtlichen Begründung wurde das Abweichen von einer 
individuellen Bemessung aus Gründen der Zweckmäßigkeit zugelassen, da der Bedarf 
allgemein gleich sei; der Besonderheit des Einzelfalls werde durch die Öffnungsklausel 
Rechnung getragen. Aber auch außerhalb der Regelsätze wurden seinerzeit pauschale 
Leistungen gewährt wie beispielsweise die Bekleidungshilfe. 

Die Pauschalierung von Leistungen zum Lebensunterhalt fand ihre Fortsetzung in der 
Experimentierklausel des § 101a BSHG (Siebtes Gesetz zur Änderung des Bundessozi-
alhilfegesetzes im Jahre 1999). Als Folge dieser Erprobung wurden mit dem Gesetz zur 
Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch im Jahre 2005 die überwiegen-
den bis dahin bestehenden einmaligen Leistungen zum Lebensunterhalt pauschaliert und 
in einer Gesamtpauschale als neue Regelsätze zusammengefasst. 

Die Hilfen in besonderen Lebenslagen hoben sich von der Hilfe zum Lebensunterhalt von 
Anfang an insoweit ab, als die Hilfen nur in bestimmten Lebenssituationen zum Tragen 
kamen und bei ihnen die Notwendigkeit einer individuellen Gestaltung im Vordergrund 
stand. Für diese Leistungen und damit auch für die Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen war nur der im Einzelfall ermittelte Bedarf maßgebend. 

Mit der Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB XII) im Jahre 
2005 hat sich daran nichts geändert. Eine Änderung erfolgte nur insoweit, als die im 
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BSHG erfolgte Zweiteilung der Leistungen in Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen aufgegeben und die einzelnen Leistungsarten der Hilfe in beson-
deren Lebenslagen als gleichwertige Leistungen in unterschiedlichen Notlagen nebenei-
nander gestellt wurden. 

Das SGB XII kennt als Leistungsformen Geld-, Sach- und Dienstleistung (§ 10). Geldleis-
tungen haben grundsätzlich Vorrang, soweit das SGB XII selbst nichts anderes bestimmt 
oder mit Gutscheinen oder Sachleistungen das Ziel der Sozialhilfe erheblich besser oder 
wirtschaftlicher erreicht werden kann. Der nicht abschließende Leistungskatalog des § 54 
SGB XII selbst sieht keine pauschalen Geldleistungen vor, die den Leistungsberechtigten 
gegenüber zu erbringen sind. 

In der heutigen Praxis werden auch Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen pauschaliert. Hierzu gehört insbesondere die Beförderungspauschale für Men-
schen, die wegen ihrer Behinderung keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. 
Diese erhalten eine (monatliche) Pauschale als festen Geldbetrag, mit dem sie den Fahr-
dienst selbst bezahlen können. Die Pauschale Geldleistung soll jetzt für alle einfachen 
wiederkehrenden Leistungen auf eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gestellt wer-
den. 

Von den pauschalen Geldleistungen zu unterscheiden ist die Leistungsform des Persönli-
chen Budgets, das mit dem SGB IX im Jahre 2001 eingeführt und im Rahmen des Geset-
zes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch durch die Schaffung 
eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets aufgewertet wurde. Mit ihm wurde aus-
weislich der Gesetzesbegründung das Ziel verbunden, „kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen stärker als bisher zu unterstützen, ein möglichst selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben führen zu können.“ Anders als die o. g. Pauschalen bestimmen 
sich Höhe und Umfang der Leistung des Persönlichen Budgets nach dem individuellen 
Bedarf. 

Zu Kapitel 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 90 (Aufgabe der Eingliederungshilfe) 

Die Regelung enthält eine Weiterentwicklung des geltenden Rechts des SGB XII in § 1 
zur Aufgabe der Sozialhilfe allgemein und in § 53 speziell zur Aufgabe der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen, die noch veraltet ist und auf den defizitorientierten 
Behinderungsbegriff abstellt. Die neue Definition der Aufgabe der Eingliederungshilfe er-
folgt im Lichte des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (UN-BRK). Sie trägt dem neuen gesellschaftlichen Verständnis 
nach einer inklusiven Gesellschaft im Lichte der UN-BRK und der möglichst weitgehenden 
Selbstbestimmung und individuellen Lebensplanung der Menschen mit Behinderungen 
Rechnung. 

Absatz 1 definiert übergreifend die Aufgabe der Eingliederungshilfe. Er orientiert sich an 
den in Artikel 3 Ziffern a und c formulierten allgemeinen Grundsätzen der UN-BRK, auf 
welche alle Leistungen auszurichten sind. Dies sind insbesondere „individuelle Autonomie 
einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie die Unabhängigkeit“ 
und „die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die 
Gesellschaft“. Die ebenfalls genannte Achtung der Menschenwürde ist zugleich auch ein 
verfassungsrechtliches Gebot des Artikel 1 Absatz 1 GG, dem bei der Eingliederungshilfe 
als unterstem sozialen Netz für Leistungen an Menschen mit Behinderungen höchste Be-
deutung zukommt. Der Hinweis auf die inklusive Gesellschaft macht die Sichtweise der 
UN-BRK deutlich, wonach Menschen mit Behinderungen Teil der Gesellschaft sind und 
nicht erst einbezogen werden müssen. Eine inhaltliche Änderung der Aufgabe der Ein-
gliederungshilfe ist mit der neuen Definition grundsätzlich nicht verbunden. 

Zu den Absätzen 2 bis 5: Die Leistungen der Eingliederungshilfe differenzieren sich in 
Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation, den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, den Leistungen Teilhabe an Bildung und den Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Die 
Absätze 2 bis 5 definieren jeweils die besonderen Aufgaben dieser Leistungen. Die Defini-
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tionen greifen inhaltlich im Wesentlichen die bisherigen Aufgaben dieser Leistungen un-
verändert auf; bei der Teilhabe an Bildung wird die Aufgabe der Eingliederungshilfe erwei-
tert. 

Zu § 91 (Nachrang der Eingliederungshilfe) 

Die steuerfinanzierten Leistungen der Eingliederungshilfe stellen das unterste Netz für 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen dar. Daher wird grundsätzlich am Nach-
rangprinzip festgehalten; das Verhältnis zu den eigenen Verpflichtungen (siehe § 92) und 
den Verpflichtungen anderer ist deshalb zu regeln. 

Zu Absatz 1: Die Regelung übernimmt inhaltlich den Gedanken des § 2 Absatz 1 SGB XII, 
soweit er nicht der neuen Regelung des § 92 unterfällt. In Konkretisierung des Nachrang-
prinzips können Leistungen nicht gewährt werden, wenn die leistungsberechtigte Person 
die erforderliche Leistung von anderen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 

Zu Absatz 2: Die Sätze 1 und 2 übertragen inhaltsgleich die Regelung des bisherigen § 2 
Absatz 2 SGB XII. Satz 2 konkretisiert zusätzlich den Nachrang der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe in Bezug auf die gesetzlichen Verpflichtungen der vorrangigen Sozialleis-
tungssysteme. Die Konkretisierung in Bezug auf andere Stellen trägt Artikel 4 Absatz 2 
der UN-BRK Rechnung, wonach alle staatlichen Ebenen gefordert sind, in ihrem Verant-
wortungsbereich die Verwirklichung der Rechte für Menschen mit Behinderungen zu ge-
währleisten und zu fördern. Neben den aufgezählten Konkretisierungen kommen aber 
weitere Verpflichtungen anderer in Betracht wie beispielsweise Versicherungsleistungen 
auf Grund vertraglicher Verpflichtungen. 

Zu Absatz 3: Durch die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist vermehrt mit 
Abgrenzungsfragen zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und den Leistungen 
der Pflegeversicherung bzw. Hilfe zur Pflege zu rechnen. Das Verhältnis von Leistungen 
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und den Leistungen der Pflege-
versicherung nach dem Elften Buch sowie den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 
SGB XII oder dem Bundesversorgungsgesetz wird mit Absatz 3 geregelt. Ziel der Neure-
gelung ist, eine möglichst klare Abgrenzung zwischen den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und den Leistungen der Pflege zu treffen, um damit die Handhabung der Vor-
schrift für die Praxis zu erleichtern und ihren Inhalt für die Betroffenen besser verständlich 
darzustellen. 

Schnittstellen zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und den Leistungen der 
Pflege werden sich künftig vor allem bei den pflegerischen Betreuungsmaßnahmen im 
häuslichen Umfeld ergeben. Geregelt wird daher, dass die Leistungen der Pflege gegen-
über den Leistungen der Eingliederungshilfe im häuslichen Umfeld im Sinne von § 36 
SGB XI grundsätzlich vorrangig sind, es sei denn, bei der Leistungserbringung steht die 
Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund. Das bedeutet für das 
häusliche Umfeld im Sinne des § 36 SGB XI, dass die Leistungen, deren Zweck vor allem 
in der pflegerischen Versorgung in Sinne des SGB XI, SGB XII oder BVG besteht, in die 
Leistungssphäre der Pflege fallen und mit den hierfür zur Verfügung stehenden ambulan-
ten Leistungsarten abgedeckt werden. Zugleich werden Leistungen, bei denen die Aufga-
be der Eingliederungshilfe im Vordergrund steht und die dabei nicht auch im sachlichen 
Kontext einer pflegerischen Versorgung im Sinne der Pflege stehen, auch im häuslichen 
Umfeld – wie bisher – weiterhin ungeschmälert erbracht. Bei Leistungen, die grundsätzlich 
im engen sachlichen Kontext der Erfüllung von Aufgaben der Eingliederungshilfe stehen, 
bei denen aber auch Leistungen erbracht werden, die losgelöst von diesem Kontext als 
Teil der pflegerischen Versorgung eingeordnet werden könnten, ist entscheidend, welcher 
Schwerpunkt im Vordergrund steht. Soweit bei der Leistungserbringung die Erfüllung der 
Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vordergrund steht, werden diese Leistungen insge-
samt der Leistungssphäre der Eingliederungshilfe zugeordnet. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn eine Maßnahme integraler Bestandteil von Leistungen der Eingliede-
rungshilfe ist oder in unmittelbarem Zusammenhang damit steht, diese im Interesse der 
Betroffenen sachgerecht erbringen zu können. Damit soll vermieden werden, dass ein-
heitliche Lebenszusammenhänge zerrissen werden. Folge der Regelung soll nicht sein, 
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dass eine bisher praktizierte einheitliche Leistungserbringung durch einen hierfür qualifi-
zierten Leistungserbringer in Zukunft in mehrere Bestandteile aufgesplittet wird, für die die 
Pflegebedürftigen dann unterschiedliche Leistungserbringer aus unterschiedlichen Leis-
tungssystemen heranziehen müssten. Im Interesse der Betroffenen verbleibt es daher 
auch in Zukunft insoweit weiterhin bei einem Leistungsbezug „aus einer Hand“. Notwendi-
ge Bedarfe der Leistungsberechtigten werden gedeckt. 

Für die Zuordnung der Leistungen zur Pflege oder der Eingliederungshilfe ist somit zum 
einen wichtig, in welchem sachlichen Kontext die jeweilige Maßnahme erbracht wird: 
Steht sie in engem sachlichen und zeitlichen Bezug zur Erfüllung von Aufgaben der Pfle-
ge nach SGB XI, SGB XII oder BVG, ist sie der Leistungserbringung nach den Vorschrif-
ten des SGB XI, SGB XII oder BVG zuzuordnen. Steht sie in engem sachlichen und zeitli-
chen Bezug zur Erfüllung von Aufgaben der Eingliederungshilfe, ist sie dieser zuzuord-
nen. Zum anderen kann auch die jeweilige fachliche Qualifikation, die benötigt wird, um 
die jeweilige Leistung sachgerecht erbringen zu können, ein wichtiges Zuordnungskriteri-
um sein. Sind für die Leistungserbringung vor allem pflegefachliche Kenntnisse erforder-
lich, so ist diese in der Regel der Leistungssphäre der Pflege zuzuordnen. Sind hingegen 
teilhabeorientierte Fachkenntnisse, beispielsweise pädagogische oder psychosoziale 
Kenntnisse erforderlich, ist die Leistungserbringung in der Regel der Sphäre der Einglie-
derungshilfe zuzuordnen. 

Von einer Leistungserbringung innerhalb des häuslichen Umfelds im Sinne des § 36 SGB 
XI wird in jedem Fall auszugehen sein, soweit ein enger räumlicher Bezug zur Wohnung 
der Pflegebedürftigen bzw. dem Haushalt, in dem die Pflegebedürftigen in der Regel ge-
pflegt werden, besteht. Von einem Bezug zum häuslichen Umfeld ist auch in den Fällen 
auszugehen, in denen die Unterstützung in engem sachlichen Bezug zur Bewältigung und 
Gestaltung des alltäglichen Lebens im Haushalt und dessen räumlichen Umfeld steht und 
darauf ausgerichtet ist, die körperlichen, geistigen oder seelischen Kräfte der Pflegebe-
dürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten. Keinen solchen Bezug hingegen weisen 
typischerweise Leistungen auf, die zur Unterstützung beim Besuch von Kindergarten oder 
Schule, bei der Ausbildung, Berufstätigkeit oder sonstigen Teilhabe am Arbeitsleben, bei 
der Wahrnehmung von Ämtern oder der Mitarbeit in Institutionen oder in vergleichbaren 
Bereichen dienen. 

Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen die Leistungen der Eingliederungshilfe gegen-
über den in Satz 1 genannten Leistungen der Pflegeversicherung bzw. Hilfe zur Pflege 
vor, beispielsweise bei Ausflügen zu Freizeiten oder die Begleitung zu Behördengängen. 

Satz 1 und 2 entsprechen insoweit inhaltsgleich der im PSG III vorgesehenen Regelungen 
des § 13 Absatz 3 Satz 3 und 4 SGB XI-E, mit dem inhaltsgleich der Vorrang bzw. Nach-
rang zwischen den Leistungen der Pflege nach dem Elften Buch und den Leistungen der 
Eingliederungshilfe geregelt wird, und der Regelung des § 63b Absatz 1 SGB XII-E, mit 
dem inhaltsgleich der Vorrang bzw. Nachrang zwischen den Leistungen der Hilfe zur 
Pflege nach dem Siebten Kapitel des Zwölften Buches und den Leistungen der Eingliede-
rungshilfe geregelt wird. 

Zu § 92 (Eigenbeitrag) 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sehen neben der Nachrangregelung in § 91 ferner 
vor, dass im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit auch der Leistungsberechtigte 
einen eigenen Beitrag zu den steuerfinanzierten Leistungen beizutragen hat. Die bisheri-
gen sozialhilferechtlichen Regelungen zum Einkommens- und Vermögenseinsatz werden 
durch ein neues System des Eigenbeitrages zu den Aufwendungen ersetzt. Nun wird die 
finanzielle Inanspruchnahme losgelöst von dem bisherigen fürsorgerechtlichen System 
geregelt. Der bisherige Einsatz des Einkommens der Bedarfsgemeinschaft wird durch 
einen Eigenbeitrag ersetzt. Dieser Eigenbeitrag richtet sich nur nach der finanziellen Situ-
ation des Leistungsberechtigten. Das Nähere dazu wird in den §§ 135 ff. geregelt. 

Zu § 93 (Verhältnis zu anderen Rechtsbereichen) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu den Leistungen zum Lebensunterhalt. 
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Zu Absatz 2: Mit Inkrafttreten der Eingliederungshilfe -neu- im SGB IX einerseits und einer 
Regelung der Leistungen für die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkei-
ten, die Altenhilfe und die Blindenhilfe andererseits in zwei unterschiedlichen Sozialge-
setzbüchern ist es erforderlich, dieses Nebeneinander der Leistungsarten der Sozialhilfe 
zur Eingliederungshilfe -neu- klarzustellen. Da es bei den Leistungen keine Überschnei-
dungen zwischen den Hilfen nach dem 2. Teil des Neunten Buches und dem Zwölften 
Buch gibt, ist eine Regelung des Vor-/Nachrangverhältnisses nicht erforderlich. Es sind 
weiterhin für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierig-
keiten verbunden sind, Leistungen nach dem Achten Kapitel des Zwölften Buch zu ge-
währen. Ebenso ist alten Menschen in bisherigem Umfang Altenhilfe zu gewähren. Auch 
künftig sind blinde Menschen im Sinne der Eingliederungshilfe -neu- wesentlich behindert 
bzw. erheblich teilhabeeingeschränkt und haben aus diesem Grunde neben der Eingliede-
rungshilfe nach Maßgabe der Vorschriften des Teils 2 des SGB IX zusätzlich einen An-
spruch auf Leistungen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. 

Zu Absatz 3: Die Regelung übernimmt inhaltsgleich die Regelung des § 53 Absatz 2 SGB 
XII. 

Zu Absatz 4: Insbesondere Menschen mit einer geistigen Behinderung bedürfen nicht 
selten einer rechtlichen Betreuung. Diese ist zu unterscheiden von der Betreuung als So-
zialleistung, welche von den zuständigen Leistungsträgern zu erbringen ist. Beide Leis-
tungen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Dieses Verhältnis von gesetzlicher und 
sozialer Betreuung stellt die Vorschrift von Absatz 3 klar. 

Zu § 94 (Aufgaben der Länder) 

Die mit der Reform der Eingliederungshilfe intendierte Umsetzung konsequenter Perso-
nenzentrierung und dem damit einhergehenden Wegfall der Charakterisierung von ambu-
lanten, teilstationären und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe erfordert eine 
neue Gewichtung der Aufgaben der Länder und Träger der Eingliederungshilfe. Den indi-
viduellen Rechtsansprüchen der Leistungsberechtigten ist Rechnung zu tragen. Länder 
und Träger müssen die Erbringung bedarfsdeckender Leistungen sicherstellen und dafür 
die strukturellen Voraussetzungen schaffen. 

Zu Absatz 1: Mit der Herauslösung des Rechts der Eingliederungshilfe aus dem Zwölften 
Buch sind künftig nicht mehr die Träger der Sozialhilfe für die Eingliederungshilfe zustän-
dig. Die Bestimmung der zuständigen Träger der Eingliederungshilfe obliegt den Ländern. 
Im Unterschied zu den Regelungen des Zwölften Buches darf aufgrund des zwischenzeit-
lich neu gefassten Artikels 84 Absatz 1 Satz 6 GG keine Festlegung der Träger auf Lan-
desebene erfolgen. Darüber hinaus bestimmt Artikel 84 Absatz 1 Satz 7 GG, dass durch 
Bundesgesetze Gemeinden und Gemeindeverbänden keine Aufgaben übertragen werden 
dürfen. Vielmehr haben die Länder in eigener Verantwortung für ihren Zuständigkeitsbe-
reich festzulegen, wer die Aufgaben des Trägers der Eingliederungshilfe wahrzunehmen 
hat. 

Zu Absatz 2: Aufgabe der Länder ist es, im Rahmen der Bestimmung des Trägers der 
Eingliederungshilfe sicherzustellen, dass nur solche Träger bestimmt werden, die auf-
grund ihrer Leistungsfähigkeit dazu geeignet sind, die vielfältigen Aufgaben der Eingliede-
rungshilfe zu erfüllen. Soweit das Landesrecht mehrere Träger der Eingliederungshilfe 
bestimmt, sind die obersten Landessozialbehörden zur Unterstützung der Träger ver-
pflichtet. Satz 2 greift damit die Vorschrift des § 7 Satz 2 SGB XII auf, die anlässlich der 
Überführung des Sozialhilferechts neu aufgenommen wurde. Damit wurde die bereits be-
stehende Praxis der obersten Landessozialbehörden, die Träger der Sozialhilfe bei der 
Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen, gesetzlich verankert. Diese Verpflichtung 
hat sich ungeachtet ihrer unterschiedlichen Umsetzung in den Ländern bewährt. Mit 
Satz 3 wird die Unterstützungsaufgabe der obersten Landessozialbehörden konkretisiert. 
Soweit die Länder mehrere Träger der Eingliederungshilfe bestimmt haben, wird ein 
Schwerpunkt der Unterstützungstätigkeiten in der Förderung des Erfahrungsaustausches 
zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe bestehen. Es ist davon auszugehen, dass 
die zuständigen Träger der Eingliederungshilfe nicht deckungsgleich ihren Aufgaben 



 - 274 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

nachkommen werden. Potentiale zur weiteren und kontinuierlichen Verbesserung der 
zielgerichteten Leistungserbringung bietet dabei insbesondere die Kenntnis, wie andere 
Träger ihre Aufgaben bewältigen. Darüber hinaus werden die obersten Landessozialbe-
hörden im Rahmen ihrer Unterstützungsaufgaben den Fragen der Sicherung der Qualität 
und Wirksamkeit der Leistungen eine zentrale Bedeutung zukommen lassen. 

Zu Absatz 3: Länder und Träger haben bedarfsdeckende Leistungen zu erbringen. Sie 
müssen flexibel auf die im Rahmen der Einzelfallsteuerung gewonnenen Erkenntnisse 
reagieren können und zeitnah das individuell erforderliche Angebot bereithalten. Um dem 
Rechnung zu tragen und künftig die Fachleistungen im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen effektiv und effizient zur Verbesserung der Situation behinderter 
Menschen erbringen zu können, ist die Planung und Steuerung der Leistungen der Ein-
gliederungshilfe erforderlich. Angebote müssen flächen- und bedarfsdeckend zur Verfü-
gung stehen und dabei am Sozialraum orientiert und inklusiv ausgerichtet sein. Die Län-
der werden durch Absatz 3 verpflichtet, auf entsprechende Angebote von Leistungsanbie-
tern hinzuwirken. Darüber hinaus haben sie die Träger der Eingliederungshilfe bei der 
Umsetzung ihres Sicherstellungsauftrags gemäß § 95 zu unterstützen. 

Zu Absatz 4: Über den Erfahrungsaustausch zwischen den Trägern der Eingliederungshil-
fe in den einzelnen Ländern hinaus sind zur Förderung und Weiterentwicklung der Struk-
turen der Eingliederungshilfe in Arbeitsgemeinschaften auch die Leistungserbringer sowie 
Vertreter der Verbände für Menschen mit Behinderungen zu beteiligen. Den Landesregie-
rungen wird durch Satz 3 das Recht eingeräumt, das Nähere über die Zusammensetzung 
der Arbeitsgemeinschaften und das Verfahren zu bestimmen. 

Zu Absatz 5: Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich die Ausgangssituationen nicht nur 
in den Ländern selbst sondern darüber hinaus auch zwischen den Ländern unterscheiden 
und die Eingliederungshilfereform insbesondere in der ersten Phase der Umsetzung des 
neuen Rechts eine erhebliche Umstellungssituation darstellt, ist eine länderübergreifende 
Evidenzbeobachtung sowie ein länderübergreifender Erfahrungsaustausch unter fachli-
chen wie finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll, um eine weitgehend bundeseinheitliche 
Umsetzung des Rechts der Eingliederungshilfe zu erreichen. 

Insbesondere betrifft dies die Wirkung und Qualifizierung der Steuerungsinstrumente wie 
beispielsweise das Vertragsrecht (Ziffer 1), die Wirkungen der neuen Leistungen und 
Leistungsstrukturen wie beispielsweise die Soziale Teilhabe (Ziffer 2), die Umsetzung des 
Wunsch- und Wahlrechtes der Leistungsberechtigten in der Praxis (Ziffer 3), die Wirkun-
gen und Qualifizierung der Teilhabe- und Gesamtplanung (Ziffer 4) sowie die Auswirkun-
gen der neuen Regelungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen (Ziffer 5). Da der 
leistungsberechtigte Personenkreis neu definiert wurde, bedarf dies in besonderer Weise 
der Beobachtung (Ziffer 2). 

Möglichen Umsetzungsproblemen und nicht intendierten Entwicklungen kann so frühzeitig 
entgegengewirkt werden. Im Rahmen der Evidenzbeobachtung und des Erfahrungsaus-
tausches ist es von zentraler Bedeutung, die genannten Diskussionsgegenstände nicht 
nur separat für sich zu betrachten, sondern insbesondere auch die Wirkungszusammen-
hänge aller Reformmaßnahmen und deren Wechselwirkungen mit in den Blick zu nehmen 
und zusammenzuführen. 

Vor diesem Hintergrund wird der Bund mit dem vollständigen Inkrafttreten des Eingliede-
rungshilferechts ausgewählte Träger der Eingliederungshilfe zunächst einmal in den ers-
ten fünf Jahren ab vollständigem Inkrafttreten der Regelungen bei der Umsetzung der 
Neuregelungen unterstützen. 

Sowohl die Verbände der Leistungserbringer als auch die Verbände für Menschen mit 
Behinderungen können in die Evidenzbeobachtung und den Erfahrungsaustausch hinzu-
gezogen werden. 

Zu § 95 (Sicherstellungsauftrag) 

Bereits nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 des Ersten Buches sind die Leistungsträger ver-
pflichtet, darauf hinzuwirken, dass die zur Ausführung der Sozialleistungen erforderlichen 
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sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. 
§ 95 greift diese Verpflichtung auf und normiert die Verpflichtung des Trägers der Einglie-
derungshilfe zur Sicherstellung eines (bedarfsgerechten) personenzentrierten Leistungs-
angebots. Die Vorschrift korrespondiert mit den sich aus § 94 ergebenden Aufgaben der 
Länder zur Unterstützung der Leistungsträger bei der Umsetzung des Sicherstellungsauf-
trags. Dabei sind die Erkenntnisse der Strukturplanung (vgl. § 94 Absatz 5) zu berücksich-
tigen. Der Sicherstellungsauftrag wird grundsätzlich durch den Abschluss von Vereinba-
rungen mit den Leistungsanbietern nach den Vorschriften des Kapitels 8 erfüllt. Es han-
delt sich beim Sicherstellungsauftrag um eine objektiv-rechtliche Pflicht des Leistungsträ-
gers, deren Nichtbeachtung keinen subjektiven klagbaren Anspruch des Einzelnen aus-
löst; vielmehr ist der Leistungsträger durch die Rechtsaufsicht zur Erfüllung seiner gesetz-
lichen Pflicht anzuhalten. 

Allerdings greift die Verpflichtung des Trägers der Eingliederungshilfe nur insoweit, als 
dieses Buch nichts Abweichendes bestimmt. Dies ist in Bezug auf Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben der Fall, soweit Berechtigte Leistungen bei einem anderen Leistungs-
anbieter (§ 60) oder im Rahmen eines Budgets für Arbeit (§ 61) in Anspruch nehmen 
möchten. Eine Verpflichtung des Trägers der Eingliederungshilfe, Leistungen zur Beschäf-
tigung bei einem anderen Leistungsanbieter oder bei einem privaten oder öffentlichen 
Arbeitgeber (mittels eines Budgets für Arbeit) zu ermöglichen, besteht nicht, auch wenn 
dies in letzter Konsequenz dazu führen kann, dass sich der Wunsch Leistungsberechtigter 
nach einer Beschäftigung außerhalb einer anerkannten Werkstatt für behinderte Men-
schen nicht erfüllt.“  

Zu § 96 (Zusammenarbeit) 

Zu Absatz 1: Die Leistungen der Eingliederungshilfe können nur dann den gewünschten 
Erfolg bei den Leistungsberechtigten erzielen, wenn alle Stellen, deren gesetzliche Auf-
gaben dem gleichen Ziel dienen, zusammenarbeiten. Die Regelung verpflichtet die Träger 
der Eingliederungshilfe in Anlehnung an den bisherigen § 4 Absatz 1 Satz 2 SGB XII all-
gemein zur Zusammenarbeit mit den Leistungsanbietern und anderen Stellen, deren Auf-
gabe die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen betrifft. 

Andere Stellen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere die Träger von Leistungen nach 
dem Zweiten, Achten, Neunten und Elften Buch, andere Träger von Sozialleistungen, die 
Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts sowie Verbände, insbeson-
dere der freien Wohlfahrtspflege und der Interessenvertretungen von Menschen mit Be-
hinderungen. Die Zusammenarbeit mit den Trägern von Leistungen nach dem Achten 
Buch umfasst auch einen regelmäßigen Informationsaustausch zur effektiven Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. 

Absatz 2 hebt die Stellung der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege als Träger eigener sozialer Aufgaben hervor. Die Vorschrift 
übernimmt damit aus dem bisherigen Fürsorgerecht einen bewährten Grundsatz, dessen 
Ursprünge in das Jahr 1924 zurückgehen, als der Grundsatz in § 5 der Verordnung über 
die Fürsorgepflicht geregelt wurde und im Wesentlichen inhaltsgleich von den Nachfolge-
regelungen in § 10 BSHG sowie § 5 SGB XII übernommen worden ist. 

Absatz 3 normiert für die Träger der Eingliederungshilfe den bisher für die Träger der So-
zialhilfe in § 4 Absatz 2 SGB XII enthaltenen inhaltsgleichen Auftrag zur Bildung von Ar-
beitsgemeinschaften, soweit dies zur Beratung und Sicherung der gleichmäßigen, ge-
meinsamen oder ergänzenden Erbringung von Leistungen geboten ist. Die Aufgaben der 
Arbeitsgemeinschaften gehen somit über die Bearbeitung eines konkreten Einzelfalls hin-
aus. Arbeitsgemeinschaften können sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- oder 
Kommunalebene eingerichtet werden. Da die Bildung von Arbeitsgemeinschaften und 
deren Zusammensetzung sich weitgehend nach den Bedürfnissen der Praxis richten, ist 
von einer weitergehenden Regelung abgesehen worden. 

Zu Absatz 4: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen der Zusammenar-
beit personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Absatz 4 be-
stimmt daher zur Sicherstellung des Sozialdatenschutzes, dass Sozialdaten im Rahmen 
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der Zusammenarbeit nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden dürfen, soweit dies zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist oder durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches 
angeordnet oder erlaubt ist. 

Zu § 97 (Fachkräfte) 

Die für das Recht der Sozialhilfe geltende Vorschrift des § 6 SGB XII ist im Rahmen der 
Reform der Eingliederungshilfe umfassend weiterzuentwickeln. Die Ziele der Eingliede-
rungshilfe lassen sich in der Praxis nur verwirklichen, wenn geeignete Fachkräfte in aus-
reichender Zahl hierfür eingesetzt werden. Die personenzentrierte Ausgestaltung der Leis-
tungen der Eingliederungshilfe setzt eine umfassende Qualifikation der Mitarbeiter des 
Leistungsträgers sowie deren genaue Kenntnis des regionalen Sozialraums voraus. Vor 
diesem Hintergrund haben die Leistungsträger Fachkräfte aus unterschiedlichen Fachdis-
ziplinen zu beschäftigen. Das neue Bedarfsermittlungs- und -feststellungsverfahren wird 
je nach Leistungsträger die Akquise von zusätzlichem Personal und deren weitere Qualifi-
zierung erfordern. 

Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz entsprechend qualifizierter Mitarbeiter, die 
auch über Kenntnisse der UN-BRK verfügen, dazu beitragen wird, dass die Leistungen 
der Eingliederungshilfe zum Wohle des Leistungsberechtigten zielgenau und effektiv er-
bracht werden. Je qualifizierter die Mitarbeiter der Leistungsträger sind, desto zielgenauer 
können Leistungen erbracht werden. Eine zielgerichtete Leistungserbringung ist nicht nur 
für die Leistungsberechtigten vom besonderen Interesse, sondern wird darüber hinaus 
auch auf Dauer einen Beitrag zur Kostendämpfung leisten können. Soweit die Mitarbeiter 
des Leistungsträgers bei Einführung des Teils 2 noch nicht über die erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen, ist ihnen Gelegenheit zur Fortbildung zu geben. 

Die Regelung in Satz 4 folgt den gestiegenen Anforderungen an die Fachkräfte. Entspre-
chend der besonderen Bedeutung der Beratung und Unterstützung gemäß § 106 sowie 
der Gesamtplanung gemäß Kapitel 7 sollen die Fachkräfte insbesondere in diesen beiden 
Bereichen fortgebildet werden. 

Zu § 98 (Örtliche Zuständigkeit) 

Da die Länder im Rahmen ihrer Kompetenz nur Regelungen treffen können, die Geltung 
für den Bereich des jeweiligen Landes beanspruchen, jedoch länderübergreifende Fall-
konstellationen möglich sind, bedarf es einer bundesgesetzlichen Regelung der örtlichen 
Zuständigkeit. 

Mit der Übernahme der Regelung des § 98 Absatz 1 Satz 1 SGB XII in Absatz 1 wird eine 
konfliktfreie Regelung der örtlichen Zuständigkeit getroffen, da der tatsächliche Aufenthalt 
eindeutig feststellbar ist. Sie ermöglicht eine schnelle und effektive Hilfe. Die Anbindung 
an den tatsächlichen Aufenthalt berücksichtigt auch, dass die Ortsnähe insbesondere 
wegen der Sozialraumorientierung ein wichtiges Kriterium im Rahmen der Durchführung 
der Gesamtplanung ist. Sie ist zudem notwendig zur Durchführbarkeit des Sicherstel-
lungsauftrags. Satz 2 überträgt den Gedanken des § 98 Absatz 1 Satz 2 SGB XII, stellt 
jedoch abweichend auf den Hilfebedarf als Voraussetzung für die Leistungen ab. Die zeit-
liche Begrenzung soll die Perpetuierung der Zuständigkeit bei einem Aufenthaltswechsel 
verhindern. 

Absatz 2 trägt der Tatsache Rechnung, dass die Gesetzgebungskompetenz vorrangig bei 
den Ländern liegt. Daher bleibt ihnen vorbehalten, eine abweichende Zuständigkeit zu 
vereinbaren. 

Zu Kapitel 2 (Grundsätze der Leistungen) 

Zu § 99 (Leistungsberechtigter Personenkreis) 

Die Vorschrift definiert den leistungsberechtigten Personenkreis der besonderen Leistun-
gen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen. Wie auch im 
geltenden Recht in § 53 SGB XII erfolgt eine Anknüpfung an die (Grund-)Definition des 
Behinderungsbegriffs in § 2. In Abweichung von diesem „übergeordneten“ Behinderungs-
begriff im Teil 1 erfolgt für den leistungsberechtigten Personenkreis des Teils 2 wie auch 
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für die anderen Leistungs- und Rehabilitationsbereiche eine Spezifizierung als Zugangs-
voraussetzung. 

Seit dem Inkrafttreten des BSHG im Jahre 1962 ist der Personenkreis, der Leistungen der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhält, weitgehend unverändert geblieben. 
Der Behinderungsbegriff des BSHG wurde im Jahre 2001 mit einem Verweis auf § 2 
SGB IX angepasst. Dieser Behinderungsbegriff wurde im Jahre 2005 in das das BSHG 
ablösende SGB XII inhaltsgleich übernommen (§ 53). Danach sind Personen leistungsbe-
rechtigt, wenn sie infolge einer gesundheitlichen Störung im Sinne von § 2 SGB IX we-
sentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind oder dies 
einzutreten droht. In der Eingliederungshilfe muss für einen Rechtsanspruch das Merkmal 
einer wesentlichen Behinderung („Wesentlichkeit“) als Zugangsvoraussetzung vorliegen. 
Die Eingliederungshilfe-Verordnung in der derzeit geltenden Fassung konkretisiert dies für 
bestimmte Personenkreise. Danach gelten bestimmte Gruppen körperlich (einschließlich 
der Sinne), geistig, seelisch behinderter Menschen kraft Gesetzes als wesentlich behin-
dert; die wesentliche Behinderung bei anderen Personenkreisen ist durch Prüfung im Ein-
zelfall festzustellen. 

Der geltende Behinderungsbegriff für die Eingliederungshilfe mit dem Merkmal der We-
sentlichkeit ist veraltet und weitgehend defizitorientiert; er definiert sich u.a. über die Ab-
weichung der individuellen Funktion, Fähigkeit oder Gesundheit vom für das Lebensalter 
eines Menschen typischen, als normal angesehenen Zustand. Er bezieht nur unzulänglich 
gesellschaftliche Veränderungen sowie das gewandelte Rollenverständnis von Menschen 
mit Behinderungen ein. Auch ist die Anwendung in der Praxis nicht immer einheitlich. 

Mit der im Jahre 2009 in Deutschland in Kraft getretenen UN-BRK wird der Begriff der 
Behinderung zwar nicht definiert, aber das neue Verständnis von Behinderung in Artikel 1 
als Ausgangspunkt dargelegt. Danach zählen zu den Menschen mit Behinderungen Men-
schen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen ha-
ben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen 
und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. 

Für die reformierte Eingliederungshilfe wird der leistungsberechtigte Personenkreis vor 
diesem Hintergrund neu definiert. 

Mit der Neuregelung wird der leistungsberechtigte Personenkreis nicht ausgeweitet und 
nicht eingeschränkt. Um zu gewährleisten, dass diese Zielstellung auch erreicht wird, ist 
hierzu eine Evidenzbeobachtung vorgesehen (§ 94 Absatz 5). 

Die neue eingrenzende Definition steht im Einklang mit der UN-BRK. Mit ihr wird der 
Wechselwirkung von individueller Beeinträchtigung und von der Gesellschaft geschaffe-
nen Barrieren ebenso Rechnung getragen wie der ICF als Klassifikationssystem, das die 
Aktivitäts- und Teilhabeeinschränkung sowie Kontextfaktoren als Beschreibung einer Be-
hinderung berücksichtigt. Die neue Definition setzt in Abkehr von der bisherigen Defizito-
rientierung an den Ressourcen der Menschen mit Behinderungen an. 

Mit der Regelung in Absatz 1 wird eine eindeutige Bestimmung des Begriffs „Behinde-
rung“ für die Eingliederungshilfe vorgenommen. Diese geht von der neuen Grunddefinition 
des Behinderungsbegriffs in Teil 1 aus, die dem Verständnis der UN-BRK von Behinde-
rung Rechnung trägt. Danach ist erforderlich, dass eine langfristige körperliche, seelische 
geistige oder Sinnesbeeinträchtigung vorliegt, welche die Menschen in Wechselwirkung 
mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- oder 
Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Langfristig 
ist nach der Grunddefinition eine Beeinträchtigung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit län-
ger als sechs Monate andauert. 

Um den derzeitigen Behinderungsbegriff in der neuen Definition abzubilden, bedarf es 
auch der Einbeziehung der medizinischen Befunde und Diagnosen. Dies sind in Orientie-
rung an der ICF die Schädigungen von Körperfunktionen und -strukturen. Körperfunktio-
nen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen wie insbesondere der geis-
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tige und seelische Bereich. Körperstrukturen sind die anatomischen Teile des Körpers wie 
Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile. Die ICF ergänzt als Teil der von der WHO 
entwickelten „Familie“ von Klassifikationen die ICD und setzt voraus, dass eine Krankheit 
oder andere gesundheitliche Störung im Sinne ICD vorliegt. Die nach der UN-BRK gefor-
derte körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung steht daher im Kontext 
mit der von der ICF geforderten Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen. Dies 
entspricht auch der bisherigen Praxis, die bereits jetzt Aspekte aus der ICF mit den Krite-
rien aus der UN-BRK verbindet. 

Wie im geltenden Recht soll auch künftig für die Eingliederungshilfe maßgeblich sein, 
dass die Menschen mit Behinderungen in ihrer Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft 
eingeschränkt sind.  

Die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises muss darüber hinaus auch das 
bisherige Merkmal der „Wesentlichkeit“ aufgreifen. Dem wird dadurch Rechnung getra-
gen, dass die Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem Maße eingeschränkt sein 
muss. Diese manifestiert sich in der Notwendigkeit personeller oder technischer Unter-
stützung in an der ICF orientierten Lebensbereichen; sie wird als erhebliche Teilhabeein-
schränkung legal definiert. 

Es ist möglich, dass Aktivitäten noch selbständig, dass sie nur mit personeller oder tech-
nischer Unterstützung oder dass sie überhaupt nicht mehr ausgeführt werden können. Ein 
generelles Ansetzen an der Schwelle, dass alle Aktivitäten überhaupt nicht mehr durchge-
führt werden können, ist zu hoch. Sie würde den leistungsberechtigten Personenkreis 
entgegen der Zielsetzung des Gesetzgebers deutlich einschränken. Deshalb wird auf die 
Notwendigkeit personeller oder technischer Unterstützung abgestellt, die in gewissem 
Umfang bei Aktivitäten erforderlich sein muss. Um dem Tatbestandsmerkmal „erhebliches 
Maß“ Rechnung zu tragen sieht der Gesetzgeber in quantitativer Hinsicht die Notwendig-
keit, dass die personelle oder technische Unterstützung mindestens in der Hälfte der Le-
bensbereiche notwendig ist. 

Ein alleiniges Abstellen auf die Notwendigkeit von personeller oder technischer Unterstüt-
zung in mindestens fünf Lebensbereichen würde jedoch diejenigen Menschen mit körper-
lichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen benachteiligen, denen trotz 
personeller oder technischer Unterstützung die Ausführung von Aktivitäten in weniger als 
der Hälfte der Lebensbereiche nicht möglich ist. Um dem Rechnung zu tragen liegt auch 
dann eine erhebliche Teilhabebeeinträchtigung vor, wenn die Ausführung von Aktivitäten 
in mindestens drei Lebensbereichen überhaupt nicht mehr möglich ist. 

Welche Lebensbereiche dies sind, regelt Absatz 2. Vor dem Hintergrund der Personen-
zentrierung sollen die Menschen mit allen Lebensbereichen, die ihnen wichtig sind, ganz-
heitlich in den Blick genommen werden. Um diesem Ansatz gerecht zu werden, werden 
diejenigen Lebensbereiche geregelt, die auch die ICF als Maßstab für die Beurteilung der 
Teilhabemöglichkeiten zu Grunde legt. Diese sollen in ihrer Gesamtheit bei der Beurtei-
lung der erheblichen Teilhabebeeinträchtigung eine Rolle spielen. Welche konkreten Akti-
vitäten der Lebensbereiche eine Rolle spielen und in welcher Art und Weise die einzelnen 
Lebensbereiche für die Beurteilung der Erheblichkeit der Teilhabeeinschränkung zu be-
rücksichtigen sind, wird durch Rechtsverordnung konkretisiert. 

Mit dieser Regelung wird auch die heutige Praxis abgebildet, die den Begriff der „Wesent-
lichkeit“ bereits entsprechend auslegt und operationalisiert. Grundlage für diese Vorge-
hensweise der Praxis ist die Orientierungshilfe der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) „für die Feststellungen der Träger der Sozi-
alhilfe zur Ermittlung der Leistungsvoraussetzungen nach dem SGB XII i.V.m. der Einglie-
derungshilfe-Verordnung (EHVO)“ vom 24. November 2009. 

Mit der Neuregelung wird der leistungsberechtigte Personenkreis nicht ausgeweitet und 
nicht eingeschränkt. Die neue eingrenzende Definition steht im Einklang mit der UN-BRK. 
Mit ihr wird der Wechselwirkung von individueller Beeinträchtigung und von der Gesell-
schaft geschaffenen Barrieren ebenso Rechnung getragen wie der ICF als Klassifikati-
onssystem, das die Aktivitäts- und Teilhabeeinschränkung sowie Kontextfaktoren als Be-
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schreibung einer Behinderung berücksichtigt. Die neue Definition setzt in Abkehr von der 
bisherigen Defizitorientierung an den Ressourcen der Menschen mit Behinderungen an. 

Die Definition leistet auch dem verfassungsrechtlich gebotenen Bestimmtheitsgrundsatz 
genüge, um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu schaffen und Justiziabilität zu ge-
währleisten. 

Zu Absatz 3: Konkretisiert die personelle Unterstützung. Damit wird beispielsweise aus-
geschlossen, dass z.B. eine einmalige oder kurze telefonische Hilfe keine personelle Un-
terstützung im Sinne der Regelung bedeutet. Satz 2 stellt klar, dass Unterstützungsbedar-
fe aufgrund des Alters nicht zu berücksichtigen sind. Damit führt beispielsweise ein erheb-
liches Maß an personeller Unterstützung in den Bereichen Selbstversorgung und häusli-
ches Leben bei Kindern nicht zu einer erheblichen Teilhabeeinschränkung. 

Zu Absatz 4: Für die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ist die Definition des leis-
tungsberechtigten Personenkreises nach Absatz 1 nicht zielführend. Der Zugang zu den 
Leistungen ist weiterhin für die Menschen mit Behinderungen offen, die werkstattbedürftig 
und in der Lage sind, regelmäßig ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleis-
tung zu erbringen. Dem trägt die Regelung des Absatzes 4 Rechnung. 

Absatz 5 schafft die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung, die das Nähere 
über die Inhalte der Lebensbereiche nach Absatz 2. 

Zu § 100 (Eingliederungshilfe für Ausländer) 

§ 100 übernimmt inhaltsgleich die Regelung des § 23 SGB XII. 

Zu § 101 (Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland) 

§ 101 übernimmt inhaltsgleich die Regelung des § 24 SGB XII. Der Anwendungsbereich 
betrifft ausschließlich Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. Nur 
wenn eine Rückkehr nach Deutschland aus den drei abschließend normierten Gründen 
nicht möglich ist, sollen Leistungen gewährt werden. Entsprechend steht der Begriff der 
stationären Betreuung in einer Einrichtung nicht im Zusammenhang mit dem Recht der 
Eingliederungshilfe, sondern er ist abstrakt zu verstehen als ein Aufenthaltsort im Aus-
land. 

Zu § 102 (Leistungen der Eingliederungshilfe) 

Absatz 1 benennt entsprechend der Systematik der Sozialgesetzbücher die einzelnen 
Leistungsgruppen der Eingliederungshilfe. Dies sind zum einen wie im geltenden Recht 
im Sechsten Kapitel des SGB XII die Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation, die 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und die bisherigen Leistungen zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft, die jetzt begrifflich als Leistungen zur Sozialen Teilhabe defi-
niert werden. Die bisher den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu-
gehörigen Leistungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Schulbildung werden zu 
einer eigenständigen Leistungsgruppe, da sie von der Definition der Aufgabe der Sozialen 
Teilhabe in § 76 und § 113 nicht mehr erfasst sind. 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass die Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation, zur Teil-
habe am Arbeitsleben und zur Teilhabe an Bildung den Leistungen zur Sozialen Teilhabe 
vorgehen. Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation bzw. zur Teilhabe am Arbeitsleben 
werden durch die Rechtsprechung auch als Leistungen zur Sozialen Teilhabe eingestuft. 
Dies ist insbesondere der Fall bei Leistungen der Heil- und Hilfsmittelversorgung, die vom 
Leistungskatalog des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) ausgeschlossen sind 
und damit wegen der Identität des Leistungsumfangs auch von Leistungen zur Medizini-
schen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen der Eingliederungshil-
fe. Zur Begründung wird angeführt, dass diese Leistungen nicht ausschließlich der Medi-
zinischen Rehabilitation oder der Teilhabe am Arbeitsleben, sondern auch der Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft dienten. Mit dieser Gesetzesauslegung wird jedoch die 
vom Gesetzgeber vorgenommene Zuordnung von Leistungen zu den einzelnen Leis-
tungsgruppen umgangen. Dem wird nunmehr mit dem neuen Satz 2 in Absatz 2 mit einer 
Klarstellung entgegengewirkt, dass für einen Bedarf, der durch Leistungen zur Medizini-
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schen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben dem Grunde nach gedeckt werden 
kann, keine Leistungen zur Sozialen Teilhabe zu erbringen sind. 

Zu § 103 (Sonderregelung für pflegebedürftige Menschen mit Behinderungen) 

Es handelt sich um die inhaltliche Übernahme von § 55 SGB XII. Die Regelung wird we-
gen der Aufgabe der Differenzierung der Eingliederungshilfe nach ambulanten, teilstatio-
nären und vollstationären Leistungen § 55 SGB XII angepasst. 

Zu § 104 (Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles) 

Das in § 8 für alle Rehabilitationsträger geregelte Wunsch- und Wahlrecht wird für die 
Leistungen der Eingliederungshilfe präzisiert. Damit ist die Regelung auch lex specalis 
gegenüber der Vorschrift des § 33 SGB I. Mit der in der Eingliederungshilfe neu veranker-
ten Personenzentrierung der Leistungen entfällt die Unterscheidung zwischen ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Leistungserbringung. Der in der Sozialhilfe verankerte Inte-
ressenausgleich zwischen den berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten und 
dem Ziel der wirtschaftlichen Leistungsbringung ist daher in der Eingliederungshilfe so 
auszugestalten, dass es auf die bisherige einrichtungsorientierte Abwägung nicht mehr 
ankommt. In § 104 werden daher drei wesentliche Prinzipien der Leistungserbringung in 
der Eingliederungshilfe aufgegriffen und zueinander ins Verhältnis gesetzt. Absatz 1 ver-
ankert den Grundsatz der einzelfallorientierten Leistungsgewährung. Absatz 2 definiert 
den Umfang des Wunsch- und Wahlrechts in der Eingliederungshilfe. Absatz 3 greift als 
übergeordnetes Korrektiv der Einzelfallprüfung das im Sozialrecht bewährte Kriterium der 
Zumutbarkeit auf. Die Zumutbarkeit ist insbesondere für den Ort der Leistungserbringung 
relevant. 

Absatz 1 überführt das bislang in § 9 Absatz 1 SGB XII geregelte Grundprinzip der Leis-
tungserbringung nach den Besonderheiten des Einzelfalls in die Eingliederungshilfe. Da-
bei wird der Fokus jedoch auf die Besonderheiten bei Menschen mit erheblich einge-
schränkter Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft gerichtet. Neben der Art des Be-
darfs und den eigenen Kräften und Mitteln ist bei Menschen mit erheblich eingeschränkter 
Teilhabefähigkeit insbesondere auch von Bedeutung, wo sie leben, wie sie leben und wie 
das familiäre, freundschaftliche und nachbarschaftliche Umfeld ist. Dem wird Rechnung 
getragen, indem in die Einzelfallprüfung auch die Berücksichtigung der persönlichen Ver-
hältnisse sowie des Sozialraums einzubeziehen sind. Satz 2 stellt klar, dass die Leistun-
gen der Eingliederungshilfe unabhängig von dem Erreichen einer bestimmten Altersgren-
ze so lange zu gewähren sind, wie die Teilhabeziele erreichbar sind. 

Nach Absatz 2 Satz 1 ist angemessenen Wünschen der Leistungsberechtigten, die sich 
auf die Gestaltung der Leistungen richten, zu entsprechen. Das Kriterium der Angemes-
senheit ist nicht auf Kostengesichtspunkte beschränkt, sondern umfasst auch die Qualität 
der Leistung und deren Erfolgswahrscheinlichkeit im Hinblick auf die im Gesamtplan fest-
gehaltenen Teilhabeziele. Das Erfordernis der Angemessenheit erfordert eine Bewertung 
aller Tatbestandsmerkmale des Absatzes 1 im Verhältnis zu den geäußerten Wünschen. 
In die Bewertung sind daher insbesondere die Art des Bedarfs, die persönlichen Verhält-
nisse, der Sozialraums und die eigenen Kräfte und Mittel der leistungsberechtigten Per-
son einzubeziehen. Nach Absatz 2 Satz 2 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
aufgrund der in der Eingliederungshilfe neu verankerten Personenzentrierung die Diffe-
renzierung in ambulante und stationäre Leistungen entfällt und der auf dieser Differenzie-
rung basierende so genannte „Mehrkostenvorbehalt“ des § 13 SGB XII in der neuen Leis-
tungssystematik ins Leere gehen würde. Satz 2 definiert nunmehr eine „Angemessen-
heitsobergrenze“. 

Die Angemessenheitsobergrenze greift wie in der Sozialhilfe auf die „unverhältnismäßigen 
Mehrkosten“ zurück und bezweckt den notwendigen Ausgleich zwischen den das 
Wunsch- und Wahlrecht leitenden Vorstellungen des Leistungsberechtigten über die Leis-
tungserbringung und dem den Trägern der Eingliederungshilfe obliegenden Gebot der 
Wirtschaftlichkeit. Damit die unverhältnismäßigen Mehrkosten messbar sind, soll ein Kos-
tenvergleich mit geeigneten und bedarfsdeckenden Leistungsalternativen von Leistungs-
erbringen erfolgen, mit denen eine Vereinbarung nach Kapitel 8 besteht. Eine Leistung ist 
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hiernach allerdings nur dann mit einer anderen vergleichbar, wenn beide neben dem Teil-
habeziel auch bezüglich der Leistungsform miteinander übereinstimmen und der individu-
elle Bedarf durch die im Vergleich betrachteten vereinbarten Leistungen gedeckt werden 
kann und diese wirklich verfügbar wären. Insbesondere können Einzelleistungen mit 
Gruppenleistungen beim so genannten „Poolen“ (§§ 112 Absatz 4, 116 Absatz 2) nicht 
bereits nach § 104 miteinander verglichen werden. Dabei stellen die Kosten für vergleich-
bare Leistungen von Leistungserbringern ihrerseits noch nicht die Angemessenheitsober-
grenze dar, sondern erst deren unverhältnismäßige Überschreitung, die gesondert zu 
prüfen ist. Die unverhältnismäßigen Mehrkosten sind ein rechnerisches Prüfkriterium, bei 
dem die regional verfügbaren Angebote der Leistungserbringer und übliche Kosten-
schwankungen in den Blick zu nehmen sind. Im Ergebnis des Vergleichs soll den Wün-
schen der Leistungsberechtigten nur dann entsprochen werden, wenn diese nicht mit un-
verhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. 

Nach Absatz 3 wird mit dem Kriterium der Zumutbarkeit ein gesetzliches Korrektiv vorge-
sehen. Die Zumutbarkeit stellt sicher, dass die an objektivierbaren Kostengesichtspunkten 
orientierte Angemessenheitsobergrenze nach Absatz 2 im Einzelfall nicht zu unverhält-
nismäßigen Ergebnissen der Angemessenheitsprüfung führt. Bei einer individuell-
konkreten Betrachtung der Lebenssituation der Menschen, müssen alle Umstände ge-
würdigt werden, die den zuvor in Absatz 2 geregelten Kostenvergleich in den Hintergrund 
treten lassen. Den hierbei zu würdigenden persönlichen, familiären und örtlichen Umstän-
de, wie z.B. Alter, berufliche Tätigkeit, Familie und Partnerschaft, ist hierbei ein besonde-
res Gewicht einzuräumen, da im Falle einer Unzumutbarkeit des Kostenvergleichs die 
allgemeine Angemessenheitsprüfung nach Absatz 2 Satz 1 nicht entfällt. Allerdings hat 
sich die Angemessenheit nach Absatz 2 Satz 1 in diesem Fall nicht mehr auf Kostenge-
sichtspunkte zu erstrecken, sondern auf die Ausgestaltung der Leistung im Übrigen, wie 
z.B. auf deren Qualität und Geeignetheit zur Erreichung der Teilhabeziele. 

Absatz 4 übernimmt inhaltlich die Regelung des § 9 Absatz 3 SGB XII, die jedoch im Zu-
sammenhang mit der Personenzentrierung auf Leistungsanbieter abstellt und nicht weiter 
auf Einrichtungen. 

Absatz 5 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung von § 23 der Eingliederungshil-
fe-Verordnung in der derzeit geltenden Fassung. 

Zu § 105 (Leistungsformen) 

Die Absätze 1 und 2 übernehmen inhaltsgleich die Absätze 1 und 2 von § 10 SGB XII. 

Zu Absatz 3: Die Leistungen der Eingliederungshilfe heben sich von den weitgehend pau-
schalierten Leistungen zum Lebensunterhalt insoweit ab, als sie nur in bestimmten Le-
benssituationen zum Tragen kommen und bei ihnen die Notwendigkeit einer individuellen 
Gestaltung im Vordergrund steht. Daher ist grundsätzlich nur der im Einzelfall ermittelte 
Bedarf für die Leistungen maßgebend. 

Soweit es jedoch um Leistungen zur Deckung regelmäßig wiederkehrender typischer Be-
darfe geht, werden diese in der Praxis aber heute schon aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung pauschaliert. Hierzu gehört insbesondere die Beförderungspauschale für 
Menschen, die wegen ihrer Behinderung keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. 
Diese erhalten einen festen Geldbetrag als (monatliche) Pauschale, mit dem sie den 
Fahrdienst selbst bezahlen können. 

In Anlehnung an diese Praxis wird nunmehr in Absatz 3 eine gesetzliche Grundlage zur 
Ausführung von Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von pauschalen Geldleistun-
gen geschaffen. Mit seiner Zustimmung soll der Leistungsberechtigte einen pauschalen 
Geldbetrag erhalten, um sich die betreffenden Leistungen selber „einkaufen“ zu können. 
Dabei ist es nicht notwendig, dass die Leistung bei einem Leistungserbringer „eingekauft“ 
wird, mit dem eine Vereinbarung nach dem Kapitel 8 besteht. Der leistungsberechtigten 
Person steht es frei, die Beförderung auch beispielsweise durch Freunde, Bekannte oder 
Nachbarn durchführen lassen. 
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Die pauschale Geldleistung setzt ebenso voraus, dass ein Bedarf für die entsprechende 
Leistung individuell festgestellt worden ist. Der Umfang der Leistungen erfolgt dagegen in 
typisierender Weise unter Verzicht auf individuelle Besonderheiten. Hierin unterscheidet 
sich die pauschale Geldleistung auch von dem Persönlichen Budget, bei dem sich auch 
Höhe und Umfang der Leistungen nach dem individuellen Bedarf bestimmen. 

Zur Höhe und Ausgestaltung der Pauschalen nimmt der Gesetzgeber keine Regelungen 
vor. Diese bleibt den Leistungsträgern vorbehalten, um örtliche Verhältnisse berücksichti-
gen zu können. Welche konkreten Leistungen pauschaliert werden können, wird bei den 
Leistungen geregelt. 

Absatz 4 übernimmt inhaltsgleich das geltende Recht nach § 57 SGB XII unter Berück-
sichtigung der Änderung durch den bisherigen § 159 Absatz 5 SGB IX, wonach seit dem 
1. Januar 2008 ein Rechtsanspruch auf Leistungen des Persönlichen Budgets besteht. 

Zu § 106 (Beratung und Unterstützung) 

Die personenzentrierte Neuausrichtung der Eingliederungshilfe setzt erhöhte Anforderun-
gen an eine kompetente umfassende Beratung, Begleitung und Unterstützung von Men-
schen mit Behinderungen. Sie ist die Grundlage für eine selbstbestimmte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen. Diesem Anspruch wird mit der neuen Regelung zur Bera-
tung und Unterstützung durch den Leistungsträger für die Eingliederungshilfe Rechnung 
getragen. Hierzu wird die bisherige Regelung des § 11 SGB XII, die für alle Leistungen 
der Sozialhilfe und insbesondere die Hilfe zum Lebensunterhalt Geltung hat, einerseits 
beschränkt auf die für die Eingliederungshilfe spezifischen Regelungsinhalte. Zum ande-
ren wird aber auch der Aufgabenkatalog konkretisiert, um aus Gründen der Rechtssicher-
heit und Rechtsklarheit den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden. 

Absatz 1 übernimmt zum einen inhaltsgleich § 11 Absatz 1 SGB XII. Die Regelung wird 
aber im Hinblick auf die Besonderheit des zu beratenden Personenkreises der Menschen 
mit wesentlichen Behinderungen ergänzt. Mit der Regelung, dass auf ihren Wunsch eine 
Person ihres Vertrauens hinzuzuziehen ist, soll insbesondere erreicht werden, dass ihnen 
durch die Anwesenheit und Expertise einer Vertrauensperson ein Sicherheitsgefühl ver-
mittelt wird oder/und sie ggf. eine Hilfe zur besseren Verständigung und Kommunikation 
erhalten. Die Regelung, dass Beratung in einer für den Leistungsberechtigten wahrnehm-
baren Form zu erfolgen hat, trägt Artikel 21 der UN-BRK Rechnung. Sie erfasst insbeson-
dere auch die sog. Leichte Sprache. 

Absatz 2 konkretisiert in einem nicht abschließenden Aufgabenkatalog die Beratung durch 
den Träger der Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung der Besonderheiten bei dem 
leistungsberechtigten Personenkreis. Zum einen wird das geltende Recht in § 11 Absatz 2 
Satz 1 SGB XII, soweit es die Eingliederungshilfe betrifft, inhaltsgleich übernommen. Des 
Weiteren werden mögliche Beratungsgegenstände aufgegriffen, die der besonderen Situ-
ation der Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen. Hierzu gehört zum einen eine 
Beratung über die Leistungen der Eingliederungshilfe einschließlich des Zugangs zum 
Leistungssystem. Da Menschen mit Behinderungen oftmals auch (vorrangige) Ansprüche 
nach anderen Sozialleistungsgesetzen haben, umfasst die Beratung weiterhin die Leis-
tungen der anderen Leistungsträger einschließlich der dazugehörigen Beratung. Die je-
weiligen Verwaltungsabläufe gehören ebenfalls zur Beratung. Zur bestmöglichen Förde-
rung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in einer inklusiven Gesellschaft sind 
auch Hinweise zur Leistungserbringung und zu Angeboten im jeweiligen Sozialraum Ge-
genstand der Beratung. 

In gleicher Weise konkretisiert Absatz 3 in einem nicht abschließenden Aufgabenkatalog 
die Unterstützung durch die Träger der Eingliederungshilfe. Diese Regelungen sollen da-
zu beitragen, dass die Leistungsberechtigten nicht nur informiert werden, sondern zügig 
und erfolgreich die notwendigen Leistungen zur Förderung einer gleichberechtigten Teil-
habe am Leben in einer inklusiven Gesellschaft erhalten. Die Unterstützung hat zum ei-
nen während des gesamten Verwaltungsverfahrens zu erfolgen wie beispielsweise bei der 
Antragstellung oder der Erfüllung von Mitwirkungspflichten. Unterstützung durch den Trä-
ger der Eingliederungshilfe ist aber auch im Zusammenhang mit der Leistungserbringung 
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zu leisten, beispielsweise bei der Vorbereitung zur Auswahl von sowie zur Kontaktauf-
nahme und Begleitung zu Leistungsanbietern oder bei der Entscheidung über Leistungs-
erbringer. 

Absatz 4 übernimmt zum einen inhaltsgleich die Regelung von § 11 Absatz 5 Satz 1 SGB 
XII. Die Hinweispflicht des Trägers der Eingliederungshilfe wird aber darüber hinaus auch 
auf die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung nach § 32 und die in der Praxis gän-
gige Beratung von Menschen mit Behinderungen durch Menschen mit Behinderungen 
ausgedehnt. 

Zu § 107 (Übertragung, Verpfändung oder Pfändung, Auswahlermessen) 

Die Regelung übernimmt inhaltsgleich § 17 Absatz 1 Satz 2 Absatz 2 Satz 1 SGB XII. 

Zu § 108 (Antragserfordernis) 

Zu Absatz 1, Satz 1: Für Leistungen der Eingliederungshilfe wird in Abweichung zu den 
bisherigen Regelungen im Recht der Sozialhilfe ein grundsätzliches Antragserfordernis 
geregelt. Im Zwölften Buch gilt bisher mit Ausnahme der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung die Offizialmaxime, d.h. der Träger hat von Amts wegen tätig zu wer-
den (§ 18 SGB XII). Diese Vorschrift übernahm inhaltsgleich den früheren § 5 BSHG (BR-
Drs. 559/03, Seite 185), der wiederum dem bis zum Inkrafttreten des Bundessozialhilfe-
gesetzes geltenden § 2 Absatz 1 der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß 
der öffentliche Fürsorge entsprach (BT-Drs. 3/1799, Seite 38). Im Sozialhilferecht ist die 
Regelung mit der Notwendigkeit begründet, die Leistungen zur Behebung einer gegen-
wärtigen Notlage unverzüglich erbringen zu können, ohne dass ein förmlicher Antrag vor-
liegen muss. 

Bei der Eingliederungshilfe tritt keine „gegenwärtige Notlage“ ein, die mit Notsituationen 
im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften Buches 
vergleichbar ist und ein Festhalten an der Offizialmaxime rechtfertigen könnte. Zwischen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt und den Leistungen der Eingliederungshilfe besteht viel-
mehr bereits insoweit ein Unterschied, als ein bestehender Bedarf an Leistungen der Ein-
gliederungshilfe erst im Rahmen eines umfassenden Gesamtplanverfahrens ermittelt 
werden kann. Es reicht nicht aus, dass die Leistungsberechtigung noch ungewiss ist, 
sondern die Notlage bzw. der Bedarf an Eingliederungshilfe muss dem Leistungsträger so 
bekannt sein, dass tatsächlich Hilfe erwartet werden kann. Zugleich wird damit auch ein 
vorzeitiges Bekanntwerden im Sinne von § 18 Absatz 1 SGB XII, dass die Notwendigkeit 
der Hilfe dargetan oder sonst wie erkennbar ist, in vielen Fällen nicht vorliegen. 

Antragsabhängige Sozialleistungen werden regelmäßig rückwirkend ab Antragstellung 
gewährt, während die Sozialhilfe frühestens mit Kenntnis des Trägers der Sozialhilfe (Vor-
liegen der Leistungsvoraussetzungen, dass tatsächlich Hilfe erwartet werden kann) ein-
setzt. Im Bereich der Eingliederungshilfe fallen beide Zeitpunkte regelmäßig zusammen. 
Die Einführung des Antragsprinzips korrespondiert darüber hinaus mit dem Anliegen, die 
Eingliederungshilfe aus dem System der Sozialhilfe herauszulösen. In Konsequenz hat 
dies auch eine Abkehr der Regelung des § 18 SGB XII zur Folge, der allein in der Beson-
derheit des Fürsorgerechts begründet ist. 

Mit der Einführung des Antragserfordernisses wird zudem Kompatibilität mit den Vorschrif-
ten der §§ 14 und 15 in Teil 1 hergestellt. 

Zu Absatz 1, Satz 2: Durch die Regelung des Satzes 2 wird sichergestellt, dass für zu-
rückliegende Zeiten keine Leistungen erbracht werden dürfen. Die begrenzte Rückwir-
kung auf den Ersten des Monats räumt jedoch einen begrenzten Spielraum bis zur An-
tragstellung ein. Außerdem dient die Regelung der Verwaltungsvereinfachung. 

Zu Absatz 2: Das uneingeschränkte Erfordernis eines Antrags für alle Leistungen der Ein-
gliederungshilfe könnte für die Menschen mit Behinderungen erhebliche Nachteile sowohl 
für die leistungsberechtigten Personen als auch für den Leistungsträger mit sich bringen. 
So könnten in Unkenntnis der Ansprüche einzelne Leistungen nicht beantragt werden. 
Würde nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes vergessen, einen neuen Antrag zu stel-
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len, könnten keine Leistungen bewilligt werden; die Menschen mit Behinderungen würden 
- zumindest vorübergehend bis zur Antragstellung - von einer gleichberechtigten Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft ausgeschlossen. Zudem wäre das uneingeschränkte An-
tragserfordernis mit einem erheblichen Aufwand sowohl für die leistungsberechtigten Per-
sonen als auch für die Leistungsträger verbunden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass Menschen mit Behinderungen in der Regel dauerhaft und nicht nur vorübergehend 
auf Leistungen der Eingliederungshilfe angewiesen sind. 

Diesen Besonderheiten wird durch die Regelung in Absatz 2 Rechnung getragen. Soweit 
in dem Gesamtplanverfahren ein Bedarf für Leistungen der Eingliederungshilfe ermittelt 
worden ist, ist ein Antrag für diese Leistungen nicht notwendig. Dies gilt nicht nur für das 
anfängliche Gesamtplanverfahren, sondern auch für das Verfahren zur Überprüfung und 
Fortschreibung des Gesamtplanes. 

Zu Kapitel 3 (Medizinische Rehabilitation) 

Zu § 109 (Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift bestimmt in nicht abschließender Weise die Leistungen zur 
Medizinischen Rehabilitation unter Verweis auf entsprechende Regelungen in Teil 1 die-
ses Buches (§§ 42 und 64). 

Zu Absatz 2: Die Vorschrift übernimmt das bisherige Recht. Unverändert gilt, dass die 
Rehabilitationsleistungen der Eingliederungshilfe für nicht krankenversicherte Leistungs-
berechtigte nach Art und Umfang den Rehabilitationsleistungen entsprechen, die die ge-
setzlichen Krankenkassen ihren Versicherten erbringen. 

Zu § 110 (Leistungserbringung) 

Die Vorschrift übernimmt das bisherige Recht. Absatz 1 garantiert die freie Wahl unter 
den Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
entsprechend den Bestimmungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Absätze 2 und 
3 enthalten Regelungen zu Leistungserbringung, Leistungsvergütung und Abrechnungs-
pflichten der Leistungserbringer unter Verweis auf entsprechende Regelungen in der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 

Zu Kapitel 4 (Teilhabe am Arbeitsleben) 

Zu § 111 (Leistungen zur Beschäftigung) 

Zu Absatz 1: In Nummern 1 bis 3 werden die Leistungen abschließend benannt, die Leis-
tungsberechtigten zur Förderung ihrer Teilhabe am Arbeitsleben im Rahmen der Einglie-
derungshilfe erbracht werden können. Bezüglich der Einzelheiten wird auf die einschlägi-
gen Vorschriften in Teil 1 dieses Buches (§§ 58 ff.) verwiesen. 

Zu Absatz 2: Die für Beschäftigungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für be-
hinderte Menschen geltende Regelung, wonach die Leistungen zur Beschäftigung in Be-
darfsfällen Gegenstände und Hilfsmittel einschließen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung 
der Beschäftigung erforderlich sind, wird auf Beschäftigungen bei anderen Leistungsan-
bietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern ausgedehnt. 

Zu Absatz 3: Die Vorschrift bestimmt, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen neben 
Werkstattbeschäftigten auch Beschäftigte anderer Leistungsanbieter zusätzlich zu ihrem 
Arbeitslohn ein Arbeitsförderungsgeld beanspruchen können. 

Zu Kapitel 5 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) 

Zu § 112 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung) 

Zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 1: Die Vorschrift übernimmt das bisherige Recht. Jeder junge 
Mensch mit einer Behinderung soll - im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden 
Leistungen der Eingliederungshilfe - einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung 
seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. 
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Zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2: Die Vorschrift erweitert den Anwendungsbereich der Ein-
gliederungshilfe auf den Bereich der schulischen und hochschulischen beruflichen Wei-
terbildung. 

Zu Absatz 1 Satz 2: Die Vorschrift benennt als Voraussetzung für Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung die Fähigkeit des Leistungsberechtigten, das Teilhabeziel zu erreichen, wie es 
in der Gesamtplanung festgestellt wurde. Die Einschätzung der Fähigkeit zum Besuch 
einer weiterführenden Schule einerseits sowie zur Absolvierung einer schuli-
schen/hochschulischen Weiterbildung für einen Beruf andererseits orientiert sich dabei an 
den zuvor gezeigten Leistungen. In Fällen, in denen es um Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zur Unterstützung des Besuchs einer weiterführenden Schule geht, kommt der 
Empfehlung der bisher besuchten Schule eine entscheidungserhebliche Bedeutung zu 
auch in Fällen, in denen schulgesetzliche Regelungen dem Elternwillen in Bezug auf die 
Gestaltung des schulischen Werdeganges des behinderten Kindes Vorrang vor der Ein-
schätzung der bisher besuchten Schule einräumen. 

Zu Absatz 2: Die Vorschrift konkretisiert, unter welchen Voraussetzungen und mit welcher 
Zielrichtung behinderungsspezifische Hilfen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur schuli-
schen oder hochschulischen beruflichen Weiterbildung erbracht werden. Die neuen Leis-
tungen sollen die Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen 
Beruf in Bedarfsfällen sinnvoll ergänzen, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von 
ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen. Der ergänzende, die Hilfen für eine Aus-
bildung für einen Beruf in Bedarfsfällen abrundende Charakter der Weiterbildungshilfen 
wird dadurch deutlich, dass der zeitliche und inhaltliche Anschluss der beruflichen Weiter-
bildung an die berufliche Erstausbildung Leistungsvoraussetzung ist. Orientierung bezüg-
lich des zeitlichen Anschlusses gibt das Bundesausbildungsförderungsgesetz in § 10 Ab-
satz 3 Satz 1. Danach kommt die Förderung einer weiteren Ausbildung im Anschluss an 
eine Erstausbildung grundsätzlich in Betracht, wenn der Leistungsberechtigte zu Beginn 
der weiteren Bildung das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Möglich ist sowohl die Unterstützung einer schulischen oder hochschulischen beruflichen 
Weiterbildung im Anschluss an eine duale oder schulische Berufsausbildung (Meisterfort-
bildung, Bachelorstudium) als auch die Unterstützung einer rein akademischen Aus- und 
Weiterbildung (Masterstudium im Anschluss an ein Bachelorstudium). Falls in begründe-
ten Einzelfällen zum Erreichen des angestrebten Berufsziels erforderlich, können die Hil-
fen zu einer hochschulischen Weiterbildung für einen Beruf Hilfen für ein Promotionsstu-
dium einschließen. Die Unterstützung einer schulischen oder hochschulischen beruflichen 
Weiterbildung setzt nicht voraus, dass die zuvor absolvierte Berufsausbildung bereits 
durch Leistungen der Eingliederungshilfe unterstützt wurde. 

Zu Absatz 3: Es wird klargestellt, dass Hilfen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auch eine 
Teilnahme an Fernunterricht unterstützen können und auch für Maßnahmen, die auf eine 
schulische berufliche Aus- oder Weiterbildung vorbereiten sowie für erforderliche Praktika 
geleistet werden können. 

Zu Absatz 4: Die Regelung ermöglicht das „Poolen“ von Leistungen der Eingliederungshil-
fe im Bildungsbereich, wenn das Poolen für die Leistungsberechtigten zumutbar ist. Ein 
Poolen ist vorzusehen, wenn die Leistungsberechtigten dies wünschen. 

Zu Kapitel 6 (Soziale Teilhabe) 

Das geltende Leistungsrecht mit dem offenen Leistungskatalog bietet ausreichende 
Rechtsgrundlagen, um alle Bedarfe decken zu können. Sowohl die Praxis als auch die 
Rechtsprechung haben jedoch gezeigt, dass der Leistungskatalog der Sozialen Teilhabe 
in Verbindung mit der Eingliederungshilfe-Verordnung in der derzeit geltenden Fassung 
Raum für unterschiedliche Auslegungen lässt und eine bundeseinheitliche Rechtsanwen-
dung oftmals erschwert. Um den mit der Personenzentrierung einhergehenden Anforde-
rungen optimal und so konfliktfrei wie möglich Rechnung zu tragen, wird daher durch eine 
in Teil 1 geregelte Zusammenführung und Konkretisierung der in verschiedenen Sozial-
gesetzbüchern und in ergänzenden Verordnungen verorteten Regelungen größtmögliche 
Transparenz und Rechtssicherheit geschaffen. Dabei werden alle in der Praxis gewährten 
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Leistungen der Sozialen Teilhabe abgebildet, unabhängig davon, ob sie im bisherigen 
offenen Leistungskatalog benannt oder unbenannt sind. Das Kapitel „Soziale Teilhabe“ in 
Teil 2 nimmt entsprechend der bisherigen Systematik auf den Teil 1 Bezug und enthält 
nur abweichende Regelungen. 

Nicht mehr Gegenstand der Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Bildung. Diese werden künftig nicht mehr im Rahmen der Sozialen 
Teilhabe gewährt, sondern als „Teilhabe an Bildung“ und in einem eigenständigen Kapitel 
verortet. 

Für die bisher in § 54 Absatz 1 Nummer 5 SGB XII enthaltene „nachgehende Hilfe zur 
Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur 
Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben“ besteht keine Not-
wendigkeit mehr. Diese Leistungen dienen ausschließlich dazu, die Wirksamkeit der zuvor 
erbrachten Leistungen zu sichern. Dieses Ziel wird jedoch jetzt durch den Gesamtplan 
nach § 121 erreicht, welcher der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des 
Teilhabeprozesses dient und regelmäßig zu überprüfen und fortzuschreiben ist. Soweit 
dort ein entsprechender Bedarf gesehen wird, werden die notwendigen Leistungen weiter 
sichergestellt. 

Zu § 113 (Leistungen zur Sozialen Teilhabe) 

Die Regelung des Absatzes 1 nimmt für die Eingliederungshilfe eine eindeutige Begriffs-
definition in Anlehnung an die Regelung von § 76 vor. Auch hier gilt der Nachrang der 
Leistungen der Sozialen Teilhabe gegenüber den Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe an Bildung. Die Leistungen basie-
ren auf den Ermittlungen und Feststellungen im Rahmen der Gesamtplanung. 

In Absatz 2 werden die bisherigen Leistungen zur Sozialen Teilhabe in einem weiterhin 
offenen Leistungskatalog neu strukturiert und gelistet. Der Leistungskatalog enthält zum 
einen alle Leistungstatbestände des § 76. Als spezifischer Leistungstatbestand der Ein-
gliederungshilfe enthält er zusätzlich die Besuchsbeihilfen. 

Nach Absatz 3 bestimmen sich die Leistungen grundsätzlich nach den entsprechenden 
Regelungen in Teil 1. Dies gilt nicht, soweit aufgrund der Besonderheiten der Eingliede-
rungshilfe etwas Abweichendes zu regeln ist. 

Zu Absatz 4: Der im Rahmen der Leistungen zum Lebensunterhalt in § 42b Absatz 3 SGB 
XII geregelte Mehrbedarf für die Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsver-
pflegung legt in Orientierung an die Sozialversicherungsentgeltverordnung den Wert des 
Sachbezuges für das Mittagessen zugrunde. Die Kosten im Zusammenhang mit der Zu-
bereitung und Bereitstellung des Mittagessens sind den Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe zuzuordnen. Hierzu zählen zum einen die erforderliche sächliche Ausstattung 
und die erforderlichen betriebsnotwendigen Anlagen des Leistungserbringers wie insbe-
sondere räumliche Ausstattung der Küche, Geräte, Geschirr, Speiseausgabe und Büro. 
Bei den Personalkosten ist zu berücksichtigen, dass auch Menschen mit Behinderungen 
bei der Essenszubereitung beteiligt werden. 

Zu § 114 (Leistungen zur Mobilität) 

Die Regelung enthält für die Leistungen zur Mobilität die Besonderheiten der Eingliede-
rungshilfe. Zur Vermeidung einer Leistungsausweitung wird für die Eingliederungshilfe an 
dem Kriterium festgehalten, dass die leistungsberechtigte Person zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft ständig auf die Nutzung des Kraftfahrzeugs angewiesen ist. Diese 
Voraussetzung ist zwar nicht ausdrücklich im geltenden Recht geregelt, wird aber durch 
das Tatbestandsmerkmal „insbesondere zur Teilhabe am Arbeitsleben“ in § 8 der Einglie-
derungshilfe-Verordnung zum Ausdruck gebracht. Dadurch wird deutlich, dass der 
Schwerpunkt der Versorgung mit einem Kraftfahrzeug im Bereich der Teilhabe am Ar-
beitsleben liegt. Damit sind andere Gründe nicht von vornerein ausgeschlossen, müssen 
aber mindestens vergleichbar gewichtig sein. Dazu gehört, wie aus der Bezeichnung des 
Hauptzwecks geschlossen werden darf auch, dass die Notwendigkeit der Benutzung 
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ständig und nicht nur vereinzelt oder gelegentlich besteht. Dies wird auch durch die 
Rechtsprechung bestätigt, siehe z.B. BSG vom 12.12.2014, AZ B 9 SO 18/12 R. 

Darüber hinaus wird die Verweisung auf die Kraftfahrzeughilfe-Verordnung gegenüber der 
Regelung in § 83 eingeschränkt. Wegen der auf die Eingliederungshilfe konzipierten Re-
gelung zu Einkommen und Vermögen in Kapitel 9 sollen die entsprechenden Regelungen 
in der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung zur Berechnung der Leistungen nicht anwendbar 
sein. 

Zu § 115 (Besuchsbeihilfen) 

Der bisherige § 54 Absatz 2 SGB XII regelt die Besuchsbeihilfen für den Fall von Leistun-
gen in einer stationären Einrichtung. Im Zusammenhang mit Aufhebung der Charakterisie-
rung von Leistungen in stationäre, teilstationäre und ambulante Maßnahmen bedarf es 
einer neuen Anbindung dieser Leistungen. Dem wird Rechnung getragen, indem die Leis-
tungen an das Leben außerhalb der Herkunftsfamilie geknüpft werden. 

Zu § 116 (Pauschale Geldleistung, gemeinsame Inanspruchnahme) 

Absatz 1 benennt abschließend die Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die in Form einer 
pauschalen Geldleistung nach § 105 Absatz 3 in Anspruch genommen werden können. 
Es handelt sich hierbei um einfache wiederkehrende Leistungen. Hierzu gehören zum 
einen Assistenzleistungen zur Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung und 
zur Begleitung des Menschen mit Behinderungen. Da diese keine besondere Qualifikation 
erfordern, soll die leistungsberechtigte Person damit beispielsweise auch Freunde oder 
Nachbarn betrauen und ihnen dafür einen kleinen Geldbetrag geben können. Dies gilt in 
gleicher Weise auch für die Unterstützung bei der Ausübung eines Ehrenamtes, die Ver-
ständigung mit der Umwelt sowie die Beförderung. 

Die obersten Landesbehörden oder von ihnen beauftragte Stellen werden ermächtigt, das 
Nähere zur Höhe und Ausgestaltung der Leistungen sowie zur Leistungserbringung zu 
regeln. Im Zusammenhang mit der Leistungserbringung kann beispielsweise das Initiativ-
recht des Leistungsberechtigten geregelt werden, ebenso der Nachweis über die zweck-
entsprechende Verwendung der Leistung. 

Absatz 2 regelt das „Poolen“ von bestimmten explizit genannten Fachleistungen der Ein-
gliederungshilfe. Nicht selten benötigen mehrere Leistungsberechtigte gleiche Leistungen 
zum gleichen Zeitpunkt und am gleichen Ort. Dies kann beispielsweise der Fall sein bei 
der Begleitung von Leistungsberechtigten bei der Erledigung von Einkäufen, bei der ge-
meinsamen Inanspruchnahme von Assistenten im Zusammenhang mit dem Erlernen von 
Tätigkeiten zur Haushaltsführung wie beispielsweise Kochen oder bei Beförderungen mit 
einem Fahrdienst. Hier soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass die Leistung gleich-
zeitig an mehrere Leistungsberechtigte erbracht werden kann. Das Recht zum Poolen 
kann nicht allein in das Er-messen des Leistungsträgers gestellt werden; vielmehr muss 
der Leistungsberechtigte auf Augenhöhe an der Entscheidung beteiligt werden. Daher 
muss das Poolen von Fachleistungen für die Leistungsberechtigten zumutbar sein. Für 
die Prüfung der Zumutbarkeit ist die Regelung des § 104 zur Gestaltung der Leistungen 
der Eingliederungshilfe maßgeblich. Ein Poolen ist nur möglich, wenn entsprechend der 
Besonderheit des Einzelfalls unter Würdigung der Art des Bedarfs, der persönlichen Ver-
hältnisse, des Sozialraums und der eigenen Kräfte und Mittel der Leistungsberechtigten 
der individuelle Bedarf gedeckt werden kann. Das Poolen kommt zudem nur in Betracht, 
wenn eine entsprechende Vereinbarung mit einem Leistungserbringer besteht. Denkbar 
ist auch, dass Leistungsberechtigte eine gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen 
wünschen. Diesem Anliegen soll mit dem neuen Absatz 3 Rechnung getragen werden. 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Teilhabeziele erreicht werden können. 

Zu Kapitel 7 (Gesamtplanung) 

Der Gesamtplanung kommt im Kontext personenzentrierter Leistungsgewährung und -
erbringung eine Schlüsselfunktion zu. Sie ist die Grundlage für die Sicherstellung einer 
bedarfsdeckenden Leistungserbringung. Die Regelungen des Kapitels 7 knüpfen an die 
Regelungen des Teils 1, Kapitel 3 und 4 zur Bedarfsermittlung bzw. Teilhabeplanung an 
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und normieren die für die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung 
für Menschen mit Behinderungen notwendigen Spezifika: 

Um die Bedarfe von leistungsberechtigten Personen nach § 99 umfassend ermitteln zu 
können, ist es in konsequenter Umsetzung der Personenzentrierung im Einzelfall erforder-
lich, über die nach der Teilhabeplanung nach Teil 1, Kapitel 4 ggf. einzubeziehenden wei-
teren Rehabilitationsträger hinaus auch die zuständigen Pflegekassen und/oder Träger 
der Hilfe zur Pflege sowie die zuständigen Träger der Hilfe zum Lebensunterhalt an der 
Gesamtplanung zu beteiligen. Dem tragen die Regelungen zur Gesamtplanung Rech-
nung. 

Während der Teilhabeplan nach § 19 nur dann zu erstellen ist, soweit Leistungen ver-
schiedener Leistungsgruppen oder mehrerer Rehabilitationsträger erforderlich sind, ist der 
Gesamtplan für jede leistungsberechtigte Person und auch bei Einzelleistungen zu erstel-
len. Im Interesse aller Beteiligten wird mit dieser Regelung den Funktionen des Gesamt-
plans der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des Teilhabeprozesses adä-
quat Rechnung getragen und insbesondere auch die Position des Leistungsberechtigten 
sowohl gegenüber dem Leistungsträger wie auch gegenüber dem Leistungserbringer ge-
stärkt. Vor diesem Hintergrund ist der Gesamtplan explizit auch dann zu erstellen, wenn 
kein Teilhabeplan zu erstellen ist. 

Praktische Erfahrungen wurden berücksichtigt und spiegeln sich in den Formulierungen 
wider. 

Zu § 117 (Gesamtplanverfahren) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift knüpft an die Regelungen des bisherigen § 58 SGB XII an, 
erweitert und präzisiert diese. Die Ausgestaltung von Leistungen unter der Maßgabe der 
Personenzentrierung bedingt hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung sowie der ver-
bindlichen Beteiligung der im Einzelfall einzubeziehenden Akteure weitreichendere Anfor-
derungen an die Bedarfsermittlung und -feststellung als sie der bisherige § 58 SGB XII 
regelt. 

Zur Vereinheitlichung des Verfahrens werden Maßstäbe und Kriterien in Ergänzung zu 
Teil 1 Kapitel 4 bestimmt. Insbesondere die Position des Leistungsberechtigten erfährt 
hierdurch eine Stärkung. Durch die Auflistung konkreter Kriterien für das Verfahren wird 
dieses auf eine fachlich fundiertere Basis gestellt. Die trägerübergreifende Zusammenar-
beit wird insbesondere durch die Möglichkeit der Durchführung einer Gesamtplankonfe-
renz optimiert. 

Zu Absatz 2: Auf Verlangen des Leistungsberechtigten kann eine Person ihres Vertrauens 
am Gesamtplanverfahren beteiligt werden. Dies kann insbesondere auch ein ihn beraten-
der anderer Mensch mit Behinderung oder eine von den Leistungsträgern so weit wie 
möglich unabhängige Beratungsinstanz sein. 

Zu Absatz 3 und 4: Vielfach haben Leistungsberechtigte nach Teil 2 auch pflegerische 
Bedarfe und Bedarfe an notwendigem Lebensunterhalt. Auch sind der rehabilitative und 
der Teilhabebedarf häufig in Wechselwirkung hierzu zu sehen. Vor diesem Hintergrund 
sollen mit Zustimmung der Leistungsberechtigten die jeweils zuständige Pflegekasse, der 
zuständige Träger der Hilfe zur Pflege sowie der zuständige Träger der Hilfen zum Le-
bensunterhalt am Gesamtplanverfahren beteiligt werden, soweit dies zur Feststellung der 
Leistungen nach den Kapiteln 3 bis 6 (Medizinische Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsle-
ben, Teilhabe an Bildung, Soziale Teilhabe) erforderlich ist. 

Zu § 118 (Instrumente der Bedarfsermittlung) 

Im Rahmen der Gesamtplanung ist zwischen Verfahren und Instrumenten zur Bedarfser-
mittlung zu unterscheiden. Die Ermittlung des individuellen Bedarfs erfolgt in einem ersten 
Schritt mit Hilfe von Instrumenten. Ein Instrument ist ein konkretes Werkzeug (z.B. Frage-
bogen, Checkliste, Leitfaden), das auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruht. Da die 
Länder die besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen 
mit Behinderungen als eigene Angelegenheiten ausführen, kann Teil 2 des SGB IX kein 



 - 289 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

konkretes Instrument für die Durchführung der Bedarfsermittlung festlegen, sondern ledig-
lich grundsätzliche Orientierungen mit Blick auf die Instrumente beinhalten. 

Zentral steht dabei die Orientierung an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Das Instrument hat die Beschreibung einer 
nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in neun Lebensbe-
reichen, die sich an denen der ICF orientieren, vorzusehen. 

Der Auflösung der Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Leistungserbringung 
wird Rechnung getragen. 

Nach Absatz 2 werden die Landesregierungen ermächtigt, durch Rechtsverordnung das 
Nähere über das Bedarfsermittlungsinstrument zu bestimmen. Mit dem Verweis auf § 7 
Absatz 2 wird klargestellt, dass durch die Rechtsverordnung nicht von den Kapiteln 2 bis 4 
im Teil 1 - die in § 13 auch die Bedarfsermittlung umfasst - abgewichen werden kann.  

Zu § 119 (Gesamtplankonferenz) 

Zu Absatz 1: Zur Sicherstellung der Leistungen für die Leistungsberechtigten kann der 
Träger der Eingliederungshilfe mit Zustimmung der Leistungsberechtigten eine Gesamt-
plankonferenz als zweiten Schritt der Bedarfsermittlung zu deren Abschluss durchführen. 
Die Umsetzung des Rechts des betroffenen Menschen mit Behinderung, auf Augenhöhe 
mit den Leistungsträgern an der Feststellung seines individuellen Bedarfs und an der Ge-
samtplanung mitwirken zu können, wird dadurch gestärkt. 

Wenn der maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden kann oder der Aufwand für 
die Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung einer Gesamtplankonferenz in keinem 
angemessenen Verhältnis zum Umfang der beantragten Leistung steht, kann von einer 
Gesamtplankonferenz abgesehen werden. 

Zu Absatz 2: In einer Gesamtplankonferenz beraten der Träger der Eingliederungshilfe, 
und andere beteiligte Leistungsträger gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten in einer 
für ihn wahrnehmbaren Form umfassend über die Unterstützungsbedarfe und den zu de-
ren Deckung notwendigen Leistungen. Die Beratung über die Leistungserbringung er-
streckt sich auch auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer pauschalen Geldleis-
tung. Grundlage für die Beratung ist das Ergebnis der Bedarfsermittlung anhand von In-
strumenten nach § 118. 

Die Gesamtplankonferenz kann im Rahmen einer Zusammenkunft aller Beteiligten an 
einem Ort stattfinden, aber auch als Telefonkonferenz oder virtuelle Konferenz unter Nut-
zung von neuen Medien („Web-Konferenz“ bzw. „Video-Konferenz“). Die Form der Ge-
samtplankonferenz muss jedoch für eine adäquate Beteiligung der leistungsberechtigten 
Person geeignet sein. 

Zu Absatz 3: Zur Optimierung der Umsetzung des ermittelten Bedarfes in Leistungen im 
Rahmen einer Konferenz soll der Träger der Eingliederungshilfe in Fällen, in denen eine 
Teilhabeplankonferenz nach Teil 1 und eine Gesamtplankonferenz nach Teil 2 durchzu-
führen ist, diese miteinander verbinden. In Fällen, in denen der Teilhabeplan nur aufgrund 
der Erforderlichkeit einer Leistungsfeststellung des Trägers der Eingliederungshilfe aus 
verschiedenen Leistungsgruppen ohne Beteiligung weiterer Rehabilitationsträger erfolgt, 
ist die Teilhabeplankonferenz regelmäßig durch eine Gesamtplankonferenz nach Teil 2 zu 
ersetzen. Insbesondere werden Mehraufwand und Reibungsverluste für alle Beteiligten so 
vermieden. Zudem soll der Träger der Eingliederungshilfe in komplexen Leistungsfällen 
nach den Kapiteln 3 bis 6 darauf hinwirken, anstelle des leistungsverantwortlichen Reha-
bilitationsträgers das Teilhabeplanverfahren nach Teil 1 durchzuführen und in diesem Fall 
die Teilhabeplankonferenz ebenso mit der Gesamtplankonferenz verbinden. 

Zu Absatz 4: Die Bedarfe von Müttern und Vätern mit Behinderungen im Kontext der Ver-
sorgung und Betreuung ihrer Kinder sind vielfältig und können hinsichtlich ihres Abstim-
mungsbedarfes komplex sein. Neben Leistungen von vorrangigen Leistungsträgern sind 
auch die mögliche Unterstützung aus dem familiären, freundschaftlichen oder nachbar-
schaftlichen Umfeld möglich oder die Unterstützung im Rahmen eines Ehrenamtes in den 
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Blick zu nehmen. Vor diesem Hintergrund ist für diese Fälle mit Zustimmung der Leis-
tungsberechtigten eine Gesamtplankonferenz unter Beteiligung der genannten Leistungs-
träger, Stellen bzw. Personen durchzuführen. 

Zu § 120 (Feststellung der Leistungen) 

Zu Absatz 1 und 2: Auf Grundlage der Beratung in der Gesamtplankonferenz nach § 119 
werden die Leistungen abgestimmt, ein Gesamtplan erstellt und auf dessen Grundlage 
der Verwaltungsakt erlassen. In transparenter und objektiver Art und Weise werden so der 
individuelle Bedarf von Menschen mit Behinderung zur Erzielung gleichberechtigter Teil-
habe abschließend ermittelt und die Leistungen zur Bedarfsdeckung innerhalb der Fristen 
nach Teil 1 Kapitel 4, d.h. innerhalb von zwei Monaten nach Antragseingang, nach den für 
die beteiligten Träger geltenden Leistungsgesetzen festgestellt.  

Zu Absatz 3: Die im Rahmen der Gesamtplanung festgestellten Leistungen in Leistungs-
verantwortung anderer Rehabilitationsträger bilden die für den Teilhabeplan erforderlichen 
Feststellungen nach § 15 Absatz 2. 

Zu Absatz 4: In Einzelfällen, beispielsweise wenn ein Angehöriger, mit dem ein Leis-
tungsberechtigter zusammen wohnt, plötzlich verstirbt, kann eine zeitnahe bzw. sofortige 
Leistungserbringung vor der Durchführung einer Gesamtplankonferenz erforderlich sein. 
In diesen Fällen erbringt der Träger der Eingliederungshilfe die Leistungen in seinem Zu-
ständigkeitsbereich nach pflichtgemäßem Ermessen vorläufig. 

Zu § 121 (Gesamtplan) 

Die Vorschrift normiert Funktion und inhaltliche Ausgestaltung des Gesamtplans, die der 
bisherige § 58 SGB XII offen lässt. Sie leistet somit einen Beitrag zur Rechts- und Verfah-
rensklarheit. 

Zu Absatz 1 und 2: Die Regelungen normieren die Funktion des Gesamtplans. Er dient 
der Steuerung, Wirkungskontrolle und Dokumentation des Teilhabeprozesses. Er bedarf 
der Schriftform und soll regelmäßig, spätestens nach zwei Jahren überprüft und fortge-
schrieben werden. Damit wird sichergestellt, dass auf veränderte Bedarfe, Wünsche und 
Teilhabeziele der Leistungsberechtigten zeitnah und flexibel reagiert werden kann. 

Absatz 3 übernimmt die Regelung des § 58 SGB XII mit der Ergänzung, dass explizit ggf. 
eine Person des Vertrauens des Leistungsberechtigten mitwirken kann. Dies kann insbe-
sondere auch ein ihn beratender anderer Mensch mit Behinderung oder eine von den 
Leistungsträgern so weit wie möglich unabhängige Beratungsinstanz sein. 

Absatz 4 definiert die Mindestinhalte eines Gesamtplans und konkretisiert damit die bis 
dato offene Regelung des bisherigen § 58 SGB XII. Zentraler Stellenwert kommt dabei 
der Formulierung von individuellen, konkreten Teilhabezielen (vgl. § 19 Teilhabeplan) so-
wie in Orientierung an der ICF den mit diesen in einem engen Zusammenhang stehenden 
Aufgaben bzw. zu deren Erreichung notwendigen Handlungen („Aktivitäten“) der Leis-
tungsberechtigten zu, an denen ressourcenorientiert im Rahmen der Bedarfsermittlung 
und -feststellung angesetzt werden kann. 

Nach Absatz 5 hat der Träger der Eingliederungshilfe dem Leistungsberechtigten Einsicht 
in den Gesamtplan zu gewähren, um dem Kriterium der Transparenz Rechnung zu tra-
gen. 

Zu § 122 (Teilhabezielvereinbarung) 

Das Verfahren der Gesamtplanung soll die Überprüfung bewilligter Leistungen nach Zeit-
abläufen ermöglichen. Hierzu gibt die Vorschrift dem Träger der Eingliederungshilfe die 
Möglichkeit, mit den Leistungsberechtigten eine Teilhabezielvereinbarung abzuschließen. 
Eine solche Teilhabezielvereinbarung muss nicht zwingend ein eigenständiges Dokument 
sein. Auch die Unterzeichnung bzw. Vereinbarung von im Rahmen der Bedarfsermittlung 
und -feststellung formulierten Zielen kann eine Zielvereinbarung in diesem Sinne darstel-
len. 
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Auf veränderte Teilhabeziele aufgrund veränderter Bedarfe und Wünsche ist flexibel zu 
reagieren. Vor diesem Hintergrund hat der Träger der Eingliederungshilfe die Vereinba-
rung anzupassen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Vereinbarungsziele nicht 
oder nicht mehr erreicht werden. 

Zu Kapitel 8 (Vertragsrecht) 

Die Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe wird durch das sogenannte Drei-
ecksverhältnis geprägt, d.h. es bestehen unterschiedliche Rechtsbeziehungen zwischen 
Leistungsberechtigten, Leistungsträgern und Leistungserbringern: 

– ein privatrechtlicher Vertrag zwischen Leistungsberechtigten und Leistungserbrin-
gern, 

– ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zwischen Leistungsberechtigten und Leistungs-
trägern sowie 

– ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer. 

Der Leistungserbringer hat aufgrund des privatrechtlichen Vertrages gegenüber den Leis-
tungsberechtigten einen Anspruch auf Zahlung einer Vergütung der von ihm erbrachten 
Leistungen. Darüber hinaus sind noch die Vorschriften des Wohn- und Betreuungsver-
tragsgesetzes, das die zivilrechtlichen Bestimmungen des Heimgesetzes des Bundes 
abgelöst hat, zu berücksichtigen. Dieses Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz stellt ins-
besondere den Schutz der Leistungsberechtigten gegenüber den Leistungserbringern 
sicher. Weiterer Schutz wird darüber hinaus über die ordnungsrechtlichen Vorschriften der 
Länder zum Heimrecht gewährleistet, welche auch Regelungen über die Mitbestimmung 
und Mitwirkung der Bewohner von Einrichtungen enthalten. 

Die Vereinbarung zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer liegt auch im beson-
deren Interesse der Leistungsberechtigten: 

– Die Vereinbarung dient der Umsetzung des individuellen Leistungsanspruchs der 
Leistungsberechtigten. 

– Die Leistungserbringung muss ausreichend (bedarfsgerecht) und leistungsgerecht 
vergütet sein. 

– Die individuellen Bedarfe und Wünsche der Leistungsberechtigten können durch eine 
größere Leistungsvielfalt und Trägerpluralität besser berücksichtigt werden. 

– Die Vereinbarung stellt ein vergleichbares Leistungsniveau und eine vergleichbare 
Qualität durch die Festlegung von Leistungsinhalten sicher („gleiche Vergütung für 
gleiche Leistungen“). 

– Die Vereinbarung ermöglicht eine weitgehend transparente Leistungserbringung. 

Das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe regelt, unter welchen Voraussetzungen der 
Träger der Eingliederungshilfe die Kosten der Leistungen der Eingliederungshilfe zu über-
nehmen hat. Im Vergleich zu den Vorschriften des Zehnten Kapitel des Zwölften Buches, 
die bisher für die Übernahme der Kosten der Eingliederungshilfe durch die Träger der 
Sozialhilfe maßgeblich sind, werden die Vorschriften im Kapitel 8 anlässlich der Neuaus-
richtung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen grundlegend überarbeitet. 

Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zu einer personen-
zentrierten Teilhabeleistung hat insbesondere auch zur Folge, dass die bisherige Charak-
terisierung von Leistungen der Eingliederungshilfe in ambulante, teilstationäre und statio-
nären Maßnahmen entfällt. Dies hat eine Änderung des Vertragsgegenstands zwischen 
Leistungsträger und Leistungserbringer zur Folge. Umfassen nach dem Recht des SGB 
XII die Leistungen in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine umfas-
sende Versorgung und Betreuung, gegliedert nach Maßnahmen der Eingliederungshilfe 
(Fachleistungen der Eingliederungshilfe) und nach existenzsichernden Leistungen zum 
Lebensunterhalt einschließlich Wohnen, wird der Inhalt der Vereinbarungen künftig auf die 
Fachleistung konzentriert. Die existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt wer-
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den ebenso wie auch für Menschen ohne Behinderungen nach den Vorschriften des Drit-
ten oder Vierten Kapitels des Zwölften Buches bzw. nach dem Zweiten Buch erbracht und 
sind nicht mehr Gegenstand der Vereinbarungen zwischen Leistungsträger und Leis-
tungserbringer. 

Entsprechend der gestiegenen Verantwortung der Leistungsträger wird die Steuerungs-
funktion der Leistungsträger gestärkt. Damit wird zugleich ein Anliegen der Länder zur 
Änderung des Vertragsrechts im Zwölften Buch insoweit aufgegriffen, als gegenüber dem 
bisherigen Vertragsrecht nach den Vorschriften des Zwölften Buches eine effektivere 
Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung ermöglicht werden soll. Eine effektivere Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprüfung in Angelegenheiten der Sozialhilfe war bereits im 
Jahr 2003 durch den Gesetzgeber mit der Einfügung des § 75 Absatz 3 Satz 3 SGB XII 
beabsichtigt worden. Soweit die Praxis gezeigt hat, dass in der Umsetzung der bestehen-
den Vorschriften bzgl. des Abschlusses einer Prüfungsvereinbarung Probleme auftreten, 
wird dem Rechnung getragen und ein gesetzliches Prüfrecht aus besonderem Anlass für 
die Träger der Eingliederungshilfe eingeführt. 

Das Vertragsrecht der Sozialhilfe unterliegt auch nach Verabschiedung der europäischen 
Richtlinien 2014/23/EU und 2014/24/EU nicht dem Anwendungsbereich des europäischen 
Vergaberechts; die Träger der Eingliederungshilfe vergeben weder öffentliche Aufträge im 
Sinne der RL 2014/24/EU noch Konzessionen im Sinne der RL 2014/23/EU. 

„Öffentliche Aufträge“ im Sinne der RL 2014/24/EU sind „zwischen einem oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern und einem oder mehreren öffentlichen Auftraggebern schriftlich 
geschlossene entgeltliche Verträge über die Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung 
von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen“ (Artikel 2 Absatz 1 Nummer 5). Im 
Erwägungsgrund Nummer 4 der Richtlinie wird ausdrücklich klargestellt, dass der Begriff 
der Auftragsvergabe klarer definiert werden sollte, diese Präzisierung aber nicht den An-
wendungsbereich dieser Richtlinie im Vergleich zu dem der Richtlinie 2004/18/EG erwei-
tern sollte. 

Der Abschluss einer sozialhilferechtlichen Vereinbarung nach den Vorschriften des Zehn-
ten Kapitels des Zwölften Buches ist schon bisher kein vergaberechtlich relevanter Be-
schaffungsvorgang, da es hier an der hierfür erforderlichen Konkurrenten-Auswahl und 
definitiven Entgeltzuweisung fehlte. Dies liegt in der vom sog. freien Markt abweichenden 
Funktionsweise des öffentlich regulierten Marktes begründet. Auf diesem fehlt die preisre-
gulierende Funktion einer Angebots-Nachfrage-Beziehung, weil die Vergütung nicht von 
demjenigen bezahlt wird, der die Leistung in Anspruch nimmt. Die sozialhilferechtliche 
Vereinbarung ist daher kein entgeltlicher Vertrag im Sinne des Vergaberechts, sondern 
regelt lediglich die Leistungsabwicklung, während die Leistungsbeschaffung als vergabe-
rechtlich relevanter Vorgang nicht ein Träger öffentlicher Gewalt, sondern der Leistungs-
berechtigte im Rahmen seines Wunsch- und Wahlrechts vornimmt (§ 9 Absatz 2 SGB 
XII). Der Abschluss einer Vereinbarung berechtigt den Leistungserbringer nach geltendem 
Recht des Zwölften Buches lediglich im Grundsatz zur Erbringung sozialhilferechtlicher 
Leistungen, d.h. es wird durch die Vereinbarung der Status als Leistungserbringer nach 
dem SGB XII vermittelt, während sich der Marktwert dieser Berechtigung erst im Wettbe-
werb mit anderen vergleichbaren Leistungserbringern erweist. 

Das Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe unterliegt auch nicht dem Anwen-
dungsbereich der Konzessions-Richtlinie 2014/23/EU. Gemäß dem Erwägungsgrund 
Nummer 11 sind Konzessionen „entgeltliche Verträge, mit denen ein(e) oder mehrere 
öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber einen oder mehrere Wirtschaftsteilnehmer mit 
der Erbringung von Bauleistungen oder der Erbringung und der Verwaltung von Dienst-
leistungen beauftragen. Ziel solcher Verträge ist die Beschaffung von Bau- oder Dienst-
leistungen durch eine Konzession, wobei die Gegenleistung entweder in dem Recht zur 
Nutzung des Bauwerks beziehungsweise Verwertung der Dienstleistungen oder in diesem 
Recht zuzüglich einer Zahlung besteht.“ 

Die Legaldefinition der „Dienstleistungskonzession“ findet sich in Artikel 5 Nummer 1 
Buchstabe b: 
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„b) „Dienstleistungskonzession“ einen entgeltlichen, schriftlich geschlossenen Vertrag, mit 
dem ein oder mehrere öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber einen oder mehrere 
Wirtschaftsteilnehmer mit der Erbringung und der Verwaltung von Dienstleistungen be-
trauen, die nicht in der Erbringung von Bauleistungen nach Buchstabe a bestehen, wobei 
die Gegenleistung entweder allein in dem Recht zur Verwertung der vertragsgegenständ-
lichen Dienstleistungen oder in diesem Recht zuzüglich einer Zahlung besteht. 

Mit der Vergabe einer Bau- oder Dienstleistungskonzession geht auf den Konzessions-
nehmer das Betriebsrisiko für die Nutzung des entsprechenden Bauwerks beziehungs-
weise für die Verwertung der Dienstleistungen über, wobei es sich um ein Nachfrage- 
und/oder ein Angebotsrisiko handeln kann. Das Betriebsrisiko gilt als vom Konzessions-
nehmer getragen, wenn unter normalen Betriebsbedingungen nicht garantiert ist, dass die 
Investitionsaufwendungen oder die Kosten für den Betrieb des Bauwerks oder die Erbrin-
gung der Dienstleistung, die Gegenstand der Konzession sind, wieder erwirtschaftet wer-
den können…“ 

Der Erwägungsgrund Nummer 13 schränkt den Anwendungsbereich der RL ein: 

„Regelungen, nach denen ohne gezielte Auswahl alle Wirtschaftsteilnehmer, die bestimm-
te Voraussetzungen erfüllen, berechtigt sind, eine bestimmte Aufgabe, wie beispielsweise 
Kundenwahl- und Dienstleistungsgutscheinsysteme, wahrzunehmen, sollten darüber hin-
aus nicht als Konzession gelten,… Derartige Systeme beruhen typischerweise auf der 
Entscheidung einer Behörde, mit der transparente und nichtdiskriminierende Vorausset-
zungen für den kontinuierlichen Zugang von Wirtschaftsteilnehmern zur Erbringung be-
stimmter Dienstleistungen, wie soziale Dienstleistungen, festgelegt werden, wobei den 
Kunden die Wahl zwischen den Anbietern freisteht.“ 

Dementsprechend wird in der Begründung des Gesetzes zur Modernisierung des Verga-
berechts (Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien) zu § 105 Absatz 1 (BR-Drs. 367/15) 
festgestellt, dass unter Berücksichtigung des Erwägungsgrunds Nummer 13 davon aus-
gegangen wird, dass die Auswahl von Dienstleistungserbringern im sozialhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnis nicht der RL 2014/23/EU unterfällt. 

Im Hinblick auf das auch im künftigen Eingliederungshilferecht bestehende sozialrechtli-
che Dreiecksverhältnis sowie die insoweit deckungsgleichen Vorschriften des Vertrags-
rechts der Eingliederungshilfe im Teil 2 des SGB IX gelten die Feststellungen zur Nicht-
anwendbarkeit der EU-Vergaberichtlinien auch im künftigen Recht der Eingliederungshil-
fe. 

Gegenüber dem bisherigen Vertragsrecht des Zwölften Buches werden die Vorschriften 
umfassend und übersichtlich neu geordnet, um dem Rechtsanwender eine praxisgerechte 
Umsetzung zu ermöglichen. Inhaltliche Änderungen werden dabei insoweit vorgenom-
men, als sie zur Umsetzung der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen sowie zur optimierten Wahrnehmung der Steuerungsaufgaben des Trägers der 
Eingliederungshilfe (z.B. durch Einführung eines gesetzlichen Prüfungsrechts für die Trä-
ger der Eingliederungshilfe) erforderlich sind. 

In § 123 werden künftig die allgemeinen Grundsätze zusammengefasst und um weitere 
neue allgemeine Grundsätze ergänzt, die bei der Erbringung von Leistungen nach diesem 
Gesetz zu beachten sind. § 124 enthält ergänzend zu den allgemeinen Grundsätzen wei-
tere allgemeine Grundsätze über geeignete Leistungsanbieter. Im § 125 werden die not-
wendigen Inhalte der Leistungsvereinbarungen sowie der Vergütungsvereinbarungen ge-
listet. In § 123 werden die Regelungen zum Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarun-
gen zusammengefasst. Ist eine Vereinbarung abgeschlossen worden, bestimmt sich die 
Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung nach den Grundsätzen des § 127. Gemäß 
§ 128 wird den Trägern der Eingliederungshilfe das Recht zur Prüfung der Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringer eingeräumt. Hält ein Leistungserbringer seine 
gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen nicht ein, kann die Vergütung gemäß den 
in § 129 festgelegten Bestimmungen gekürzt werden. In schwerwiegenden Fällen einer 
Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten besteht gemäß § 130 das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung. Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen nach die-
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sem Gesetz können zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe und den Vereinigun-
gen der Leistungserbringer nach Maßgabe des § 131 geschlossen werden. Abweichende 
Zielvereinbarungen können die Parteien unter den Voraussetzungen des § 132 abschlie-
ßen. Grundsätzliche Bestimmungen zu den Schiedsstellen enthält § 133. 

Zu § 123 (Allgemeine Grundsätze) 

Diese Regelung fasst die bisher an verschiedenen Stellen des Zehnten Kapitels des 
Zwölften Buches festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Erbringung von Leistungen 
durch externe Leistungserbringer in einer Vorschrift zusammen, soweit sie für das Recht 
der Eingliederungshilfe von Bedeutung sind. Darüber hinausgehende Ergänzungen be-
treffen insbesondere die nähere Bestimmung des Begriffs der Geeignetheit eines Leis-
tungserbringers sowie die Klarstellung zur Wirtschaftlichkeit tariflich vereinbarter Vergü-
tungen. Weiterhin sind Begrifflichkeiten an das neue Recht angepasst worden: Der Begriff 
des Leistungserbringers ersetzt die bisherige Unterscheidung zwischen (teilstationären 
und stationären) Einrichtungen und (ambulanten) Diensten, welche nicht mehr dem per-
sonenzentrierten Ansatz entspricht. 

Zu Absatz 1: Satz 1 überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich die bisherige Regelung des 
§ 75 Absatz 3 Satz 1. Halbsatz SGB XII auf das Recht der Eingliederungshilfe. Eine Leis-
tung darf auch künftig im Recht der Eingliederungshilfe unabhängig vom Ort der Leis-
tungserbringung grundsätzlich nur dann erbracht werden, wenn eine Vereinbarung mit 
einen Träger der Eingliederungshilfe besteht. Eine Vereinbarung ist nicht erforderlich, 
soweit die Leistung zur Ausübung eines Ehrenamtes gemäß § 113 Absatz 2 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 78 Absatz 5 oder als pauschale Geldleistung gemäß § 116 Absatz 1 
erbracht wird. Mit dem Abschluss individueller Vereinbarungen und der damit zum Aus-
druck kommenden Wettbewerbsorientierung sollen Anreize für eine möglichst kosten-
günstige Leistungserbringung geschaffen werden. Die Vereinbarung besteht aus einer 
Leistungs- und einer Vergütungsvereinbarung. Hierbei handelt es sich um jeweils selb-
ständige Teile, die unabhängig voneinander geschlossen werden können. Die nach bishe-
rigem Recht der Sozialhilfe zusätzlich abzuschließende Prüfungsvereinbarung wird zu-
gunsten eines gesetzlichen Prüfungsrechts des Trägers der Eingliederungshilfe gemäß 
§ 75 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 SGB XII gestrichen. Für die Vereinbarungen nach Kapitel 
8 ist das Schriftformerfordernis ausdrücklich vorgeschrieben. 

Satz 2 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 75 Absatz 3 Satz 1 2. Halb-
satz SGB XII, d.h. die Vereinbarung kann auch zwischen dem Träger der Eingliederungs-
hilfe und dem Verband, dem der Leistungserbringer angehört, geschlossen werden.  

Zu Absatz 2: Die mit einem Träger der Eingliederungshilfe geschlossene Vereinbarung ist 
gemäß Satz 1 für alle übrigen Träger der Eingliederungshilfe entsprechend der bisherigen 
Regelung im Sozialhilferecht (§ 77 Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz SGB XII) bindend. Satz 2 
übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 75 Absatz 3 Satz 2 SGB XII, wo-
nach die Vereinbarung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungs-
fähigkeit beachten muss. Dem Träger der Eingliederungshilfe wird damit die Möglichkeit 
eingeräumt, auf die Höhe und Ausgestaltung der zu übernehmenden Kosten Einfluss zu 
nehmen. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob der Leistungserbringer geeignet ist 
(§ 124) und die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Gelder gewährleistet ist. 

Mit Satz 3 wird klargestellt, dass die Vereinbarung entsprechend dem bisher geltenden 
Recht der Sozialhilfe nur für künftige Zeiträume abgeschlossen werden darf. Bereits 1993 
wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachs-
tumsprogramms das bis dahin geltende Selbstkostendeckungsprinzip durch ein prospek-
tives Entgeltsystem ersetzt. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass das Selbstkosten-
deckungsprinzip mit seinem nachträglichen Ausgleich von Über- oder Unterdeckungen 
nicht mehr modernen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen entsprach. Vielmehr bietet 
das Selbstkostendeckungsprinzip keinen Anreiz für eine wirtschaftliche Leistungserbrin-
gung. Das seitdem geltende System prospektiver Entgelte hat sich bewährt und findet 
künftig auch im Vertragsrecht der Eingliederungshilfe Anwendung. 
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Die Vergütung wird zwischen dem Leistungsträger und dem Leistungserbringer oder sei-
nem Verband vereinbart. Ziel ist eine angemessene (leistungsgerechte) Vergütung, die 
die Eigenverantwortung der Leistungserbringer stärkt und deren wirtschaftliche Betriebs-
führung honoriert. Die Laufzeit der Vergütungsvereinbarung ist nicht an das Kalenderjahr 
gekoppelt, sondern durch die Vereinbarungspartner festzulegen. Die Vereinbarungs-
partner werden so in die Lage versetzt, die Laufzeit der Verträge je nach Bedarf zu be-
stimmen. Im Falle der Nichteinigung über die Höhe der Vergütung entscheidet gemäß 
§ 126 auf Antrag einer Partei eine unabhängige Schiedsstelle. Aufgabe der Schiedsstelle 
ist die Herstellung eines weitgehenden Interessenausgleichs zwischen Leistungserbringer 
und Leistungsträger. 

Mit der in Satz 4 normierten Pflicht, die Ergebnisse der Vereinbarungen den Leistungsbe-
rechtigten zugänglich zu machen, wird die Position der Leistungsberechtigten, ausdrück-
lich hervorgehoben und gestärkt. Der Abschluss einer Vereinbarung zwischen Leistungs-
träger und Leistungserbringer liegt in vielfacher Hinsicht auch im besonderen Interesse 
der Leistungsberechtigten: 

– Die Vereinbarung dient der Umsetzung des individuellen Leistungsanspruchs des 
Leitungsberechtigten. 

– Im Interesse des Leistungsberechtigten wird eine ausreichende (bedarfsgerechte) 
und leistungsgerechte Vergütung ausgehandelt. 

– Die individuellen Bedarfe und Wünsche der Leistungsberechtigten können durch eine 
größere Leistungsvielfalt und Trägerpluralität besser berücksichtigt werden. 

– Die Vereinbarung stellt ein vergleichbares Leistungsniveau und eine vergleichbare 
Qualität durch die Festlegung von Leistungsinhalten sicher. 

– Die Vereinbarung ermöglicht eine weitgehend transparente Leistungserbringung. 

Damit alle Leistungsberechtigten unabhängig von der Art ihrer Behinderung die Ergebnis-
se der Vereinbarungen zur Kenntnis nehmen können, ist sicherzustellen, dass die Zu-
gänglichmachung in einer für die Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form erfolgt. 
Eine allgemeinverbindliche Vorgabe, welche Form wahrnehmbar ist, ist im Hinblick auf die 
verschiedenen Lebenslagen nicht möglich; entscheidend für die Entscheidung ist vielmehr 
der jeweilige Einzelfall. 

Absatz 3 stellt klar, dass private und öffentliche Arbeitgeber im Sinne von § 61 keine Leis-
tungserbringer im Sinne dieses Kapitels sind; auf diese finden die Vorschriften des Kapi-
tels 8 keine Anwendung. Ein privater oder öffentlicher Arbeitgeber, der einem Menschen 
mit Behinderung als Alternative zu einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis anbietet, ist lediglich Nutz-
nießer einer dem Leistungsberechtigten zugedachten Teilhabeleistung (Lohnkostenzu-
schuss aus Mitteln der Eingliederungshilfe). Anders als eine Werkstatt für behinderte 
Menschen erbringt er selbst aber keine Teilhabeleistung, die vom Träger der Eingliede-
rungshilfe nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 125 SGB IX vergütet wird. Insoweit 
kann der Träger der Eingliederungshilfe keinen Einfluss auf die nähere Ausgestaltung des 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Menschen mit Behinderung nach Abschluss des Ar-
beitsvertrages bestehenden Rechtsverhältnisses nehmen. Auch kann er den Abschluss 
des aus Mitteln der Eingliederungshilfe zu fördernden Arbeitsvertrages nicht von einer 
Leistungs- und Entgeltvereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Träger der Ein-
gliederungshilfe abhängig machen. 

Zu Absatz 4: Satz 1 greift die bisherige Regelung des § 76 Absatz 1 Satz 2 SGB XII auf, 
nach der in die Vereinbarung die Verpflichtung aufzunehmen ist, im Rahmen des verein-
barten Leistungsangebots den Leistungsberechtigten aufzunehmen und zu betreuen. 
Durch die Aufnahme in die allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts wird die bisher in 
jedem Einzelfall zu vereinbarende Verpflichtung überflüssig. Die Aufnahme- und Betreu-
ungspflicht greift insoweit in die Berufsausübungsfreiheit des Leistungserbringers ein. Der 
Eingriff ist durch den Zweck der Regelung - die Sicherstellung der Versorgung des Leis-
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tungsberechtigten - gerechtfertigt. Neu ist die Verpflichtung der Leistungserbringer, dass 
die Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu beachten sind. 

Mit Satz 2 wird klargestellt, dass die Verpflichtung zur Leistungserbringung auch in den 
Fällen des § 116 Absatz 2 gilt, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe von mehreren 
Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen werden. 

Zu Absatz 5: In besonderen Einzelfällen darf in Abweichung des in Absatz 1 Satz 1 nor-
mierten Grundsatzes eine Leistung auch durch einen Leistungserbringer, mit dem keine 
schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, erbracht werden. Wie bisher schon im Leis-
tungserbringungsrecht der Sozialhilfe darf der Leistungserbringer nicht bessergestellt 
werden als ein Leistungserbringer, der eine Vereinbarung mit dem Träger der Eingliede-
rungshilfe geschlossen hat. Der Leistungserbringer hat daher in diesen Fällen ein schriftli-
ches Leistungsangebot vorzulegen, dass den Vorgaben des § 125 entspricht. Darüber 
hinaus hat sich der Leistungserbringer zu verpflichten, die Grundsätze des Absatz 1 
Satz 4 bzgl. der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungserbringung zu erfüllen. Eben-
so wie die Leistungserbringer, mit denen eine Vereinbarung geschlossen wurde, hat der 
Leistungserbringer anlässlich der Erbringung der Leistungen der Eingliederungshilfe die 
Inhalte des Gesamtplanes nach § 121 zu beachten. Die Vergütung darf darüber hinaus 
nicht höher sein als die Vergütung, die der Träger der Eingliederungshilfe mit anderen 
Leistungserbringern für vergleichbare Leistungen vereinbart hat. Die Vorschrift greift damit 
die entsprechende Regelung aus dem Vertragsrecht der Sozialhilfe auf (vgl. § 75 Ab-
satz 4 SGB XII). Im Übrigen finden die Vorschriften der §§ 123 bis 125 und 127 bis 130 
auf die Fälle des Absatzes 5 entsprechende Anwendung. 

Zu Absatz 6: Aufgrund des sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses mit den dabei be-
stehenden Rechtsbeziehungen zwischen Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und 
Leistungsträgern hat der Leistungserbringer nach bisher geltender Rechtslage keinen 
unmittelbaren Zahlungsanspruch gegen den Leistungsträger. Vielmehr haben die Leis-
tungserbringer aufgrund der privatrechtlichen Verträge mit den Leistungsberechtigten ei-
nen Anspruch auf eine Vergütung der erbrachten Leistung. Auch die Rechtsprechung hat 
bisher einen unmittelbaren Zahlungsanspruch des Leistungserbringers gegenüber dem 
Leistungsträger verneint. Im Unterschied zum Recht der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung bzw. Sozialen Pflegeversicherung bestehe weder ein gesetzlicher noch ein aus den 
Normverträgen resultierender Zahlungsanspruch des Leistungserbringers gegen den Trä-
ger der Sozialhilfe. Im Vertragsrecht beschränke sich die Verpflichtung des Trägers der 
Sozialhilfe auf die Schaffung und Gestaltung des im Gesetz umschriebenen vertraglichen 
Rahmens. Den Anspruch der Leistungsberechtigten gegen die Träger der Sozialhilfe auf 
Übernahme der Kosten könne der Leistungserbringer nicht einklagen. Erst mit der Leis-
tungsbewilligung erkläre der Träger der Sozialhilfe jedoch im Einzelfall einen Schuldbeitritt 
zur zivilrechtlichen Verpflichtung des Leistungsberechtigten gegenüber dem Leistungser-
bringer. Dieser Schuldbeitritt führe zu einem unmittelbaren Zahlungsanspruch des Leis-
tungserbringers gegen den Träger der Sozialhilfe (BSG, Urteil vom 28. Oktober 2008, B 8 
SO 22/07 R). 

In der Praxis leistete dagegen schon vor der Entscheidung des Bundessozialgerichts da-
gegen der Träger der Sozialhilfe regelmäßig aus Praktikabilitätsgründen unmittelbar an 
den Leistungserbringer. Es ist daher sachgerecht, dass sich künftig im Leistungserbrin-
gungsrecht der Eingliederungshilfe die bestehende Praxis widerspiegelt und dem Leis-
tungserbringer ein unmittelbarer Zahlungsanspruch gegen den Träger der Eingliede-
rungshilfe eingeräumt wird. Dieser Zahlungsanspruch ist öffentlich-rechtlicher Natur, so 
dass im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnet ist, 
während bei Klagen aus dem zivilrechtlichen Rechtsverhältnis zwischen Leistungsberech-
tigten und Leistungserbringer der Zivilrechtsweg eröffnet ist. 

Zu § 124 (Geeignete Leistungserbringer) 

Zu Absatz 1: Satz 1 überträgt inhaltsgleich die Regelung des § 75Absatz 2 Satz 1 SGB 
XII auf das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Soweit geeignete gemeinnützige 
und/oder gewerbliche Leistungserbringer vorhanden sind, sollen wie bisher schon die 
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Träger der Sozialhilfe auch die Träger der Eingliederungshilfe keine eigenen Angebote 
neu schaffen. Satz 2 regelt in Erweiterung der bisherigen Regelung für das Leistungser-
bringungsrecht des Zwölften Buches, wann ein Leistungserbringer im Sinne von Satz 1 
geeignet ist. Danach kann ein Leistungserbringer nur dann als geeignet eingestuft wer-
den, wenn er unter Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 104) in der Lage ist, 
die Leistungen der Eingliederungshilfe wirtschaftlich und sparsam zu erbringen. Zur Beur-
teilung der wirtschaftlichen Angemessenheit ist im Rahmen des sog. „externen Ver-
gleichs“ die geforderte Vergütung mit den Vergütungen vergleichbarer Leistungserbringer 
im Einzugsbereich zu vergleichen. Liegt die geforderte Vergütung im unteren Drittel die-
ses Vergleichs, ist von der wirtschaftlichen Angemessenheit auszugehen. Mit der Heran-
ziehung des externen Vergleichs sollen diejenigen Leistungserbringer identifiziert werden, 
die die im Einzelfall erforderlichen Leistungen für die Leistungsberechtigten auch in wirt-
schaftlicher Sicht am effektivsten erbringen können, ohne dass damit eine Leistungsver-
schlechterung zu Lasten der Leistungsberechtigten verbunden ist. Mit Satz 5 wird klarge-
stellt, dass die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergü-
tungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen als wirtschaftlich angemessen anzuse-
hen sind. Höhere Personal-kosten der Leistungserbringer, die den überwiegenden Anteil 
an den Kosten ausmachen, werden damit im Rahmen des externen Vergleichs insoweit 
nicht zu Lasten der Leistungserbringer berücksichtigt, als diese eine Folge der Tarifge-
bundenheit des Leistungserbringers sind. 

Zu Absatz 2: Geeignete Leistungserbringer müssen nicht nur gemäß Absatz 1 die Leis-
tungen wirtschaftlich und sparsam erbringen können, sondern darüber hinaus eine dem 
Leistungsangebot entsprechende Anzahl an Fach- und Betreuungskräften beschäftigen.  

Ohne eine quantitativ und qualitativ angemessene Personalausstattung kann ein Leis-
tungserbringer nicht als geeignet eingestuft werden.  

Die Regelung zur Anforderung an das Personal berücksichtigt, dass die Leistungen der 
Eingliederungshilfe von unterschiedlicher Zielrichtung und damit einhergehend auch un-
ter-schiedlich in der konkreten Ausführung sein können. Dies kommt insbesondere bei 
den Leistungen zur Assistenz zum Ausdruck, bei denen differenziert wird zwischen einer 
Assistenz, die sich auf die stellvertretende Übernahme von Handlungen und die Beglei-
tung des Leistungsberechtigten beschränkt und der qualifizierten Assistenz, die auf die 
Befähigung des Leistungsberechtigten zur eigenständigen Alltagsbewältigung gerichtet 
ist. Leistungen zur Übernahme von Handlungen und der Begleitung können von einem 
(angelernten) Mit-arbeiter ohne berufsspezifische Ausbildung erbracht werden. Um das 
Ziel der Eingliederungshilfe zu erreichen, muss er jedoch auf Grund seiner Persönlichkeit 
zur Leistungserbringung geeignet sein und über die Fähigkeit zur Kommunikation mit dem 
Leistungsberechtigten verfügen. Die Fähigkeit zur Kommunikation spielt beispielsweise 
bei blinden, tauben oder taubblinden Menschen eine ganz zentrale Rolle, da sie spezifi-
sche Kommunikationsformen wie Gebärdensprache und taktiles Gebärden, Lormen oder 
schriftliche Kommunikation beispielsweise in Brailleschrift voraussetzt. Die Fachkräfte 
müssen zusätzlich eine berufsspezifische Ausbildung abgeschlossen und gegebenenfalls 
Zusatzqualifikationen haben. Im Hinblick auf die Heterogenität der Leistungsangebote der 
einzelnen Leistungserbringer wird jeweils im Einzelfall zu beurteilen sein, über welche 
berufsspezifische Ausbildung und Zusatzqualifikationen die Fachkraft verfügen muss. Für 
die Durchführung der qualifizierten Assistenz ist in der Regel eine einschlägige Ausbil-
dung im pädagogischen, psycho-sozialen, psychiatrischen oder therapeutischen Bereich 
erforderlich.  

Zu Absatz 3: Sind mehrere Leistungserbringer geeignet im Sinne der Absätze 1 und 2, ist 
eine vergleichende Bewertung erforderlich (externer Vergleich). Die Erforderlichkeit eines 
externen Vergleichs, also des Vergleichs mit Entgelten, wie sie auch andere Leistungser-
bringer für vergleichbare Leistungen erheben, folgt bereits aus der Verpflichtung der Trä-
ger der Eingliederungshilfe, nur wirtschaftliche und sparsame Pflegesätze zu vereinbaren. 
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Zu § 125 (Inhalt der Vereinbarung) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift regelt den Inhalt der Vereinbarung mit Erbringern von Leistun-
gen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Der Abschluss einer entsprechen-
den Vereinbarung zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer ist mit Ausnahme der 
Fälle des § 123 Absatz 5 Voraussetzung für eine Übernahme der Kosten durch den Trä-
ger der Eingliederungshilfe. Die Neuausrichtung der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen zu einer personenzentrierten Teilhabeleistung mit der Folge, dass insbesonde-
re auch die derzeitige Charakterisierung von Leistungen der Eingliederungshilfe in ambu-
lante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen entfällt, erfordert eine Neuregelung der 
Vereinbarungsinhalte. Die darüber hinaus nach dem bisher geltenden Recht des Zwölften 
Buches zu treffende Prüfungsvereinbarung wird zu Gunsten eines ausdrücklichen Prüf-
rechts des Trägers der Eingliederungshilfe (§ 128) gestrichen. 

Die Vereinbarung zwischen dem Träger der Eingliederungshilfe und dem Leistungserbrin-
ger besteht aus zwei Teilvereinbarungen, einer Leistungsvereinbarung (Nummer 1) und 
einer Vergütungsvereinbarung (Nummer 2), deren Mindestinhalte in den Absätzen 2 und 
3 festgelegt sind. 

Regelungsgegenstände der Leistungsvereinbarung nach Nummer 1 sind Inhalt, Umfang 
und Qualität der Leistungen. Die Qualität der Leistungen umfasst auch die Wirksamkeit 
der Leistungen. Leistungsträger und Leistungserbringer haben einvernehmlich festzule-
gen, welche konkreten Leistungen zu erbringen sind. Die Leistungen müssen bedarfsge-
recht sein und die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen. Im Rahmen der Vergü-
tungsvereinbarung haben sich die Parteien über die Höhe der Vergütung zu verständigen. 
Grundlage sind die Inhalte der Leistungsvereinbarung. 

Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts grundsätzlich nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden (vgl. 
§ 124 Absatz 1). 

In Absatz 2 sind die Mindestinhalte der Leistungsvereinbarungen gemäß Absatz 1 Num-
mer 1 festgelegt. Diese enthalten die grundlegenden Merkmale für eine qualitative Leis-
tungserbringung. Die Reihenfolge der Mindestinhalte soll keine Wertung des Gesetzge-
bers über die Bedeutung der Mindestinhalte im Verhältnis zueinander haben. Die Min-
destinhalte übertragen weitgehend das geltende Recht des § 76 Absatz 1 SGB XII in das 
Vertragsrecht der Eingliederungshilfe; zur besseren Übersichtlichkeit für den Rechtsan-
wender werden die einzelnen Mindestinhalte in Listenform übertragen. Die Inhalte der 
Leistungsvereinbarung sind nicht abschließend; den Vereinbarungspartnern steht es frei, 
darüber hinaus weitere Leistungsmerkmale in die Leistungsvereinbarung aufnehmen. 

Mit Nummer 4 (Festlegung der personellen Ausstattung) wird zugleich einem Anliegen der 
Länder, wie es mit der Gesetzesinitiative zur Änderung des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch (BR-Drs. 379/10 (Beschluss)) zum Ausdruck gekommen ist, Rechnung getra-
gen. Welche Methode hierbei zur Anwendung kommt, bleibt den Rahmenverträgen vor-
behalten. Soweit es sich um die unmittelbar gegenüber dem Leistungsberechtigten zu 
erbringende Leistung handelt, ist gemäß der Nummer 5 die Qualifikation des Personals in 
der Vereinbarung zu regeln. 

Zu den Kosten für betriebsnotwendige Anlagen gehören insbesondere der Investitions-
aufwand für Erst- und Wiederbeschaffung von Anlagegütern sowie Miete bzw. Pacht und 
Darlehenszinsen. Welche Anlagen betriebsnotwendig sind, richtet sich nach der Aufga-
benstellung des Leistungserbringers, insbesondere nach dem Leistungsangebot und dem 
vom Träger der Eingliederungshilfe zu finanzierenden Standard. 

Zu Absatz 3: Die Anrechnung von öffentlichen Förderungen dient der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Hierzu zählen auch verdeckte Subventionen in Form von 
haushaltsinternen Umschichtungen bei öffentlichen Einrichtungen (vgl. BT-Drs. 13/2440, 
S. 30). Die nach Satz 3 zu bildenden Vergleichsgruppen dienen lediglich als Kalkulations-
grundlage für die Leistungspauschale; die Einstufung in eine Vergleichsgruppe stellt da-



 - 299 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

her noch keinen Verwaltungsakt dar (BSG, Urteil vom 2. Februar 2010, Rdn 14). Mit 
Satz 4 wird den Trägern der Eingliederungshilfe die Möglichkeit eröffnet, länderspezifi-
sche Abrechnungsverfahren anzuwenden. Die Regelung korrespondiert mit der Möglich-
keit nach § 126 Absatz 1 Satz 3, dass die Leistungsträger einen unbestimmten Kreis von 
Leistungserbringern zu Verhandlungen auffordern. Das sozialhilferechtliche Dreiecksver-
hältnis bleibt unberührt; insbesondere ist der individuelle Leistungsanspruch der Leis-
tungsberechtigten zu beachten. 

Zu Absatz 4: Die besonderen Vorschriften über die Vergütungsvereinbarungen mit Werk-
stätten für behinderte Menschen werden in das Vertragsrecht des Teils 2 integriert, soweit 
der Träger der Eingliederungshilfe zuständiger Leistungsträger ist. Die Sätze 1 und 2 
übernehmen insoweit inhaltsgleich die bisherigen Vorschriften des § 41 Absatz 3 Satz 3 
Nummer 2 und Satz 3. Satz 3 übernimmt die bisherige Regelung des § 41 Absatz 4 
Satz 3, nach der das Arbeitsergebnis des Leistungserbringers nicht zur Minderung der 
Vergütung verwendet werden darf. 

Zu § 126 (Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung) 

Zu Absatz 1: Das Verfahren zum Abschluss einer Vereinbarung wird jeweils durch eine 
schriftliche Verhandlungsaufforderung eingeleitet. Sowohl Leistungserbringer als auch 
Leistungsträger können die Initiative zum Abschluss einer Vereinbarung ergreifen. Satz 2 
bestimmt, dass in der schriftlichen Aufforderung die Verhandlungsgegenstände konkret zu 
benennen sind, soweit der Abschluss einer Folgevereinbarung angestrebt wird. Mit Satz 3 
wird klargestellt, dass die Leistungsträger auch künftig einen unbestimmten Kreis von 
Leistungserbringern auffordern können, ihr Interesse am Abschluss einer Leistungsver-
einbarung zu bekunden. Soweit Leistungserbringer ihr Interesse bekunden, richten sich 
Verfahren, Abschluss und Inkrafttreten der Vereinbarung nach den Vorschriften dieses 
Kapitels. Mit Satz 4 wird klargestellt, dass die Parteien auf Verlangen jeweils geeignete 
Nachweise zu den Verhandlungsgegenständen vorzulegen haben, damit zeitnah nach-
vollzogen werden kann, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zu Absatz 2: Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Par-
tei eine unabhängige Schiedsstelle mit der Mehrheit ihrer Mitglieder über die strittigen 
Punkte. Im Unterschied zum bisher geltenden Recht nach den Vorschriften des Zehnten 
Kapitels des Zwölften Buches sind sowohl die Leistungs- als auch die Vergütungsverein-
barung schiedsstellenfähig. Im Rahmen des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilfe-
rechts in das Sozialgesetzbuch 2003 war bereits beabsichtigt gewesen, die Schiedsstel-
lenfähigkeit auf die Leistungsvereinbarung allgemein zu erstrecken. Mit Beschluss des 
Vermittlungsausschusses wurde diese Regelung jedoch aus dem Gesetzentwurf gestri-
chen. 

Die Erweiterung der Schiedsstellenfähigkeit auch auf die Leistungsvereinbarung dient der 
gleichgewichtigen Ausgestaltung des Vereinbarungsverfahrens. 

Die bisherige Frist von sechs Wochen hat sich in der Praxis vielfach als zu kurz und daher 
nicht praxisgerecht erwiesen, da die Verhandlungen in dieser Zeitspanne angesichts der 
Komplexität der Materie nicht abgeschlossen werden können. Die Verlängerung auf drei 
Monate trägt diesem Umstand Rechnung, wahrt aber zugleich die Schutzfunktion der 
Vorschrift, in dem sie den beteiligten Verhandlungspartnern einen zügigen Abschluss des 
Verfahrens gewährleisten soll. 

Durch die Vorschaltung eines Schiedsstellenverfahrens, welches erstmalig durch das 
Zweite Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramms 
(2. SKWPG, BGBl. I 1993, 2374) eingeführt worden ist, soll zügig ein weitgehender Inte-
ressenausgleich zwischen den Verhandlungspartnern erzielt werden, ohne dass es eines 
zeitaufwendigen Gerichtsverfahrens bedarf. Die Schiedsstelle hat als neutrale Stelle so-
wohl dem Interesse der Träger der Eingliederungshilfe an einer ausreichenden und kos-
tengünstigen Versorgung der Leistungsberechtigten als auch dem Interesse der Leis-
tungserbringer an der angemessenen Vergütung ihrer Leistungen Rechnung zu tragen. 
Wie das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss zum Vertragsrecht nach den Vor-
schriften des Zwölften Buches festgestellt hat, kommt der Übernahme der Kosten aus 
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Mitteln der Sozialhilfe eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung für den Leistungserbrin-
ger zu. Entscheidungen der Schiedsstellen zur Vergütung der Leistungen sind daher auf-
grund ihres in die Berufsfreiheit eingreifenden Charakters an Artikel 12 Absatz 1 GG zu 
messen (BVerfG, Beschluss vom 1. September 2008, Az.: 1 BvR 887/08). Entsprechen-
des gilt für die Übernahme der Kosten durch die Träger der Eingliederungshilfe. Die Vor-
schriften des Teils 2 des Neunten Buches bilden die von Verfassung wegen erforderliche 
gesetzliche Grundlage zur Festsetzung der Vergütung durch die Schiedsstelle. Es besteht 
ein überragendes Interesse der Allgemeinheit daran, dass staatliche Mittel wirtschaftlich 
und sparsam eingesetzt werden. Hieraus folgt für die Festsetzung durch die Schiedsstelle 
auch nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ein allgemeinverbindlicher Angemes-
senheitsmaßstab, der auf den entsprechenden Marktpreis abstellt und nicht an die unter-
nehmerischen Entscheidungen des Leistungserbringers gebunden ist (BVerfG a.o.O.). 

Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle kann ohne ein weiteres Vorverfahren Klage 
erhoben werden. Damit ist die Schiedsstellenentscheidung vom Gesetzgeber als Verwal-
tungsakt ausgestaltet worden (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 1998, 
Az.: 5 C 17/97). Satz 4 hebt hervor, dass die Klage im Unterschied zu den Bestimmungen 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht gegen die Schiedsstelle, sondern gegen den 
jeweiligen Verhandlungspartner zu richten ist. 

Die Gerichte haben sich bei der Überprüfung der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden 
Abwägung zwischen den betroffenen öffentlichen und privaten Belangen auf die Feststel-
lung zu beschränken, ob die Schiedsstelle die widerstreitenden Interessen der Vertrags-
parteien ermittelt, alle für die Abwägung erforderlichen tatsächlichen Erkenntnisse ge-
wonnen und die Abwägung in einem fairen Verfahren frei von Einseitigkeit vorgenommen 
hat (BVerwG, a.a.O.). 

Zu Absatz 3: Ein für vergangene Zeiträume rückwirkendes Inkrafttreten von Vereinbarun-
gen oder Festsetzen der Schiedsstelle ist in Anlehnung an die entsprechende Vorschrift 
des Zehnten Kapitels des SGB XII nicht zulässig. Soweit das Bundessozialgericht im Ur-
teil vom 23. Juli 2014 (Az.: B 8 SO 2/13 R) entschieden hat, dass das Rückwirkungsver-
bot des § 77 Absatz 2 Satz 3 SGB XII nur für den Fall gilt, dass keine Festlegung des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens erfolgt ist und die Vertragsautonomie der Beteiligten bzw. die 
Gestaltungsfreiheit der Schiedsstelle daher während der laufenden Verhandlungen bzw. 
während des Schiedsstellenverfahrens nicht eingeschränkt ist, entspricht dies nicht der 
Intention des Gesetzgebers. Mit Satz 5 wird daher klargestellt, dass in keinem Fall ein 
rückwirkendes Inkrafttreten einer Vereinbarung oder Festsetzung der Schiedsstelle zuläs-
sig ist. 

Im Übrigen obliegt die Festlegung des Zeitpunkts des Inkrafttretens den Vertragspartnern 
bzw. der Schiedsstelle. Für den Fall, dass der Zeitpunkt nicht festgelegt worden ist, richtet 
sich das Inkrafttreten nach den Sätzen 2 bis 4. 

Zu § 127 (Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung) 

Zu Absatz 1: Vergütungsvereinbarungen sind gemäß § 123 Absatz 2 Satz 3 im Voraus 
abzuschließen. Prospektive Entgelte haben nicht die Funktion, Kosten zu erstatten, son-
dern konkrete Leistungen angemessen zu vergüten. Der Leistungserbringer erhält damit 
einerseits die Chance, bei wirtschaftlicher Betriebsführung einen Gewinn zu erzielen. An-
dererseits verbleibt ihm auch das finanzielle Risiko eines Verlustes bei nicht wirtschaftli-
cher Betriebsführung. Dadurch wird Eigenverantwortung der Leistungserbringer gestärkt. 
Absatz 1 stellt daher klar, dass ein nachträglicher Ausgleich auch im Vertragsrecht der 
Eingliederungshilfe grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass ohne Zustimmung des Trägers der Eingliederungs-
hilfe vorgenommene Investitionsmaßnahmen nicht zu einer höheren Vergütung führen. 

Zu Absatz 3: Die Vorschrift überträgt inhaltsgleich den bisherigen § 77 Absatz 3 SGB XII 
auf das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Weiterhin ist ein nachträglicher Ausgleich 
ausnahmsweise in den Fällen möglich, wenn es zu unvorhergesehenen wesentlichen 
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Änderungen der Annahmen gekommen ist, die der Vergütungsvereinbarung zugrunde 
lagen. 

Absatz 4 überträgt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 77 Absatz 2 Satz 4 
SGB XII, nachdem die vereinbarte oder durch die Schiedsstelle festgesetzte Vergütung 
bis zum Inkrafttreten einer neuen Vergütungsvereinbarung weiter gilt, auf das Vertrags-
recht der Eingliederungshilfe. 

Zu § 128 (Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung) 

Mit dieser Regelung wird den Trägern der Eingliederungshilfe ein gesetzliches Prüfrecht 
aus besonderem Anlass hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität der vereinbarten 
Leistungen der Leistungserbringer eingeräumt. Die Vorschrift greift ein Anliegen der Län-
der aus dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Zwölften Buches Sozial-
gesetzbuch (BR-Drs. 394/10 (Beschluss)), die bestehenden Instrumente der Wirtschaft-
lichkeits- und Qualitätsprüfung zu optimieren, auf. Eine effektive Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfung war bereits 2003 anlässlich der Überführung der Vorschriften des Bun-
dessozialhilfegesetzes in das Zwölfte Buch durch den Bundesgesetzgeber mit der Einfü-
gung des § 75 Absatz 3 Satz 3 SGB XII beabsichtigt worden. So haben im geltenden 
Recht die Träger der Sozialhilfe als Leistungsträger mit dem Leistungserbringer Grunds-
ätze und Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen 
sowie für den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen zu vereinbaren. Leistungsberechtigte werden an dem Prüfverfahren 
beteiligt, als ihnen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen in geeig-
neter Form zugänglich zu machen ist. 

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass in der Umsetzung des damals neu eingefügten § 75 
Absatz 3 Satz 3 SGB XII Probleme aufgetreten sind, die in vielen Fällen den Abschluss 
einer entsprechenden Prüfungsvereinbarung verhindert haben. 

Zu Absatz 1: Mit Satz 1 wird den Leistungsträgern ein gesetzliches Prüfungsrecht aus 
besonderem Anlass eingeräumt. Der durch die Vorschrift gestattete Eingriff in die Berufs-
ausübungsfreiheit dient zum einen der Gewährleistung einer qualitativ angemessenen 
Leistungserbringung und zum anderen einer wirtschaftlichen Verwendung der durch 
Steuergelder finanzierten Leistungen der Eingliederungshilfe. Es soll sichergestellt wer-
den, dass die finanziellen Mittel nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden und 
der Leistungserbringer seine gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erfüllt. Im Hinblick 
auf den damit verbundenen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit sind Wirtschaftlich-
keits- und Qualitätsprüfungen nur dann zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass der Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten 
nicht erfüllt. Satz 3 überträgt inhaltsgleich den bisherigen § 77 Absatz 3 Satz 3 SGB XII 
auf das Leistungserbringungsrecht der Eingliederungshilfe. Durch Landesrecht kann von 
dem Kriterium „soweit tatsächliche Anhaltspunkte bestehen“ abgewichen werden. 

Zu Absatz 2: Die Prüfung erstreckt sich auf Inhalt, Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der zwischen Träger der Eingliederungshilfe und Leistungserbringer vereinbarten Leistun-
gen. Da eine unwirksame Leistung nicht wirtschaftlich sein kann, ist die Wirksamkeit der 
Leistung vom Prüfrecht erfasst. Zur Gewährleistung einer wirksamen Kontrolle können die 
Prüfungen in geeigneten Fällen gemäß Satz 1 unangemeldet erfolgen. 

Zu Absatz 3: Das Prüfungsergebnis ist dem Leistungserbringer in schriftlicher Form mitzu-
teilen. Darüber hinaus ist das Prüfungsergebnis den Leistungsberechtigten in einer für die 
Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 

Zu § 129 (Kürzung der Vergütung) 

In Ergänzung des neuen gesetzlichen Prüfungsrechts bestimmt diese Regelung, dass im 
Falle der teilweisen oder vollständigen Nichterfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen 
Verpflichtungen des Leistungserbringers die vereinbarte Vergütung entsprechend zu kür-
zen ist. Diese gegenüber dem außerordentlichen Kündigungsrecht vorgeschaltete Mög-
lichkeit der Vergütungsminderung durch den Träger der Eingliederungshilfe gibt diesem 
ein Sanktionsmittel insbesondere in Fällen, in denen aufgrund der Qualität der Pflichtver-
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letzung eine (außerordentliche) Kündigung nicht in Betracht kommt. Sie dient nicht zuletzt 
auch den Interessen der Leistungsberechtigten, indem die Leistungserbringer zur Ver-
meidung der Vergütungskürzung zur Erfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen Ver-
pflichtungen angehalten werden. 

Zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen bezüglich der Höhe des Kür-
zungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien Einvernehmen herzustellen. Nähere Vor-
gaben, nach welchen Kriterien die Vergütung zu kürzen ist, enthält die Vorschrift nicht. Im 
Falle der Nichterfüllung der Personalvorgaben wird der Kürzungsbetrag jedoch nach der 
Höhe der eingesparten Personalkosten zu bemessen sein. Auch für das Schiedsstellen-
verfahren werden keine konkreten Vorgaben gemacht, nach welchen Kriterien die Höhe 
des Kürzungsbetrags festzulegen ist. 

Der Leistungsträger kann den Kürzungsbetrag nur bis zur Höhe seiner Leistung bean-
spruchen; im Übrigen steht der Kürzungsbetrag gemäß Absatz 2 dem Leistungsberechtig-
ten zu. Absatz 3 stellt klar, dass der Kürzungsbetrag nicht refinanzierbar ist und die Kür-
zung der Vergütung gemäß § 129 auch keine unvorhergesehene Änderung der Annah-
men im Sinne von § 127 Absatz 3 ist, die einen Anspruch auf Nachverhandlung begrün-
den könnte. 

Die Kürzung der Vergütung berechtigt den Leistungserbringer darüber hinaus nicht zur 
Einschränkung seiner Leistungsverpflichtungen gegenüber den Leistungsberechtigten. 

Zu § 130 (Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen) 

In Fällen einer groben Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten durch den Leis-
tungserbringer ist der Träger der Eingliederungshilfe zur vorzeitigen Beendigung der Ver-
einbarung im Wege der außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die Vorschrift dient ins-
besondere dem Schutz der Leistungsberechtigten, da in diesen Fällen regelmäßig davon 
ausgegangen werden muss, dass eine qualitativ angemessene Leistungserbringung nicht 
mehr gewährleistet ist. In Satz 2 werden fünf Situationen beschrieben, in denen insbe-
sondere eine grobe Pflichtverletzung im Sinne des Satz 1 vorliegt; sie übertragen inhalts-
gleich den § 80 Satz 2 SGB XII auf das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Die Aufzäh-
lung ist nicht abschließend, d.h. es können auch weitere Fallgestaltungen dazu führen, 
dass dem Träger der Eingliederungshilfe ein Festhalten an den Vereinbarungen nicht 
mehr zumutbar ist. 

Zu § 131 (Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen) 

Zu Absatz 1: Die Inhalte der Rahmenverträge werden abschließend in Absatz 1 genannt; 
darüber hinausgehende Inhalte sind nicht vorgesehen. Zur Verwirklichung einer besseren 
Partizipation der Leistungsberechtigten sind die auf Landesebene maßgeblichen Interes-
senvertretungen von Menschen mit Behinderungen beratend in das Verfahren und die 
Beschlussfassung über die Rahmenverträge einzubeziehen. 

Zu Absatz 2: Die Position der Leistungsberechtigten wird gestärkt, indem die durch Lan-
desrecht bestimmten maßgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinde-
rungen bei der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge mitwirken. 

Zu Absatz 3: Im Unterschied zur Landesebene geben die Vereinigung der Leistungsträger 
und die der Leistungserbringer auf Bundesebene nur Empfehlungen ab und schließen 
keine für ihre Mitglieder verbindlichen Verträge. Absatz 2 überträgt insoweit inhaltsgleich 
den bisherigen § 79 Absatz 2 SGB XII auf das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Die 
bisherige § 79 Absatz 2 Nummer 4 SGB XII wird insoweit angepasst, als die Prüfungsver-
einbarung künftig durch ein gesetzliches Prüfungsrecht des Leistungsträgers ersetzt wird 
(Nummer 6). Darüber hinaus sind in den Rahmenverträgen künftig auch die Grundsätze 
des Verfahrens zum Abschluss von Vereinbarungen zu regeln. 

Absatz 4 überträgt die für das Vertragsrecht der Sozialhilfe geltende Verordnungsermäch-
tigung gemäß § 81 Absatz 1 SGB XII inhaltsgleich auf das Vertragsrecht der Eingliede-
rungshilfe. 
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Zu § 132 (Abweichende Zielvereinbarungen) 

Absatz 1 ermöglicht den Leistungsträgern und den Trägern der Leistungserbringer zur 
Erprobung neuer und zur Weiterentwicklung der bestehenden Leistungs- und Finanzie-
rungsstrukturen von den sonstigen Regelungen des Vertragsrechts nach Kapitel 8 abzu-
weichen. Dies muss im Wege der Vereinbarung erfolgen, d.h. die vom Vertragsrecht ab-
weichenden Inhalte müssen einvernehmlich festgesetzt werden. Die Zielvereinbarung 
ergänzt insoweit die Inhalte der Vereinbarungen nach Kapitel 8. Die Abweichung setzt 
voraus, dass das sozialhilferechtliche Dreiecksverhältnis gewahrt bleibt. Insbesondere im 
Hinblick auf das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten und die damit ver-
bundene Auswahlmöglichkeit der Leistungsanbieter ist es erforderlich, dass das Vergabe-
recht nicht zur Anwendung kommt. In der Begründung des Gesetzes zur Modernisierung 
des Vergaberechts (Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien) zu § 105 Absatz 1 (BR-Drs. 
367/15) wird dementsprechend festgestellt, dass die Auswahl von Dienstleistungserbrin-
gern im sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnis nicht der RL 2014/23/EU unterfällt. Damit 
ist die freie Auswahlmöglichkeit für die Leistungsberechtigten weiterhin auch bei Ab-
schluss von Zielvereinbarungen sichergestellt. 

Absatz 2 stellt klar, dass der Abschluss von Zielvereinbarungen den individuellen Leis-
tungsanspruch der Leistungsberechtigten nicht einschränken darf. 

Der Abschluss von Zielvereinbarungen ist gemäß Absatz 3 nicht möglich, soweit über die 
Leistungen der Eingliederungshilfe hinaus auch Leistungen der Hilfe zur Pflege durch die 
Träger der Sozialhilfe geleistet werden. 

Zu § 133 (Schiedsstelle) 

Absatz 1 überträgt weitgehend inhaltsgleich die für die Träger der Sozialhilfe geltende 
Regelung des § 80 Absatz 1 SGB XII auf das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Zur 
Regelung von Streitigkeiten im Vertragsrecht der Eingliederungshilfe werden in jedem 
Land eine oder mehrere Schiedsstellen gebildet. Die Funktion der Schiedsstelle hat sich 
seit ihrer Einführung bewährt. Die Schiedsstelle hat als neutrale Stelle sowohl dem Inte-
resse der Träger der Eingliederungshilfe an einer ausreichenden und kostengünstigen 
Versorgung der Leistungsberechtigten als auch dem Interesse der Leistungserbringer an 
der angemessenen Vergütung ihrer Leistungen Rechnung zu tragen und insoweit einen 
Interessenausgleich herbeizuführen. 

Mit Absatz 2 wird inhaltsgleich die Vorschrift des § 80 Absatz 2 Satz 1 SGB XII auf das 
Vertragsrecht der Eingliederungshilfe übertragen. Durch die paritätische Besetzung von 
Vertretern der Leistungsträger und der Leistungserbringer ist beiden Parteien auch im 
Rahmen des Schiedsstellenverfahrens eine gleiche Einflussmöglichkeit auf die inhaltliche 
Ausgestaltung der Vereinbarung gegeben. 

Absatz 3 überträgt inhaltsgleich die Vorschrift des § 80 Absatz 2 Satz 2 bis 5 SGB XII auf 
das Vertragsrecht der Eingliederungshilfe. Die Vorgaben über die Bestellung der Schieds-
stellen beschränken sich auf die Grundzüge. Die nähere Ausgestaltung bleibt der durch 
die Landesregierung zu erlassenden Rechtsverordnung gemäß Absatz 5 vorbehalten. 

Absatz 4 überträgt inhaltsgleich die Vorschrift des § 80 Absatz 3 SGB XII auf das Ver-
tragsrecht der Eingliederungshilfe. Aufgrund der in gleicher Zahl bestellten Vertreter der 
Leistungsträger und Leistungserbringer kommt bei Stimmengleichheit der Stimme des 
unparteiischen Vorsitzenden die entscheidende Bedeutung zu. 

Zu Absatz 5: Wie schon im Vertragsrecht der Sozialhilfe werden auch im Vertragsrecht 
der Besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Be-
hinderungen die Landesregierungen ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen. Die Vorschrift überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich die Verordnungser-
mächtigung des § 81 Absatz 2 SGB XII. Die Landesregierungen werden ausdrücklich er-
mächtigt, die Zahl der Schiedsstellen durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 
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Zu § 134 (Sonderregelung zum Inhalt der Vereinbarungen zur Erbringung von 
Leistungen für minderjährige Leistungsberechtigte) 

Soweit die Leistungen der Eingliederungshilfe gegenüber minderjährigen Leistungsbe-
rechtigten zu erbringen sind, erfolgt mit der Sonderregelung des § 134 ausnahmsweise 
keine Trennung zwischen Fachleistung und Lebensunterhalt. Da der weit überwiegende 
Teil der Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe existenzsichernde Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach dem Vierten Kapitel SGB XII erhält, werden die im Zusammenhang 
mit der Trennung von Fachleistung und Lebensunterhalt notwendigen Änderungen dort 
verortet. Diese Regelungen gelten jedoch nur für Volljährige und nicht für Kinder und Ju-
gendliche. Die Diskussion zur Reform des SGB VIII bleibt davon unberührt.  

Dementsprechend ist in der Vereinbarung zwischen Leistungsträger und Leistungserbrin-
ger nicht nur die Erbringung der Fachleistung, sondern auch die Erbringung der Hilfe zum 
Lebensunterhalt zu regeln. In Abweichung der Grundregel des § 125 werden in der Son-
derregelung die notwendigen Bestandteile der Vereinbarung zwischen Leistungsträger 
und Leistungserbringer gelistet. Dementsprechend sind in die Vergütungsvereinbarungen 
auch die Grundpauschalen für Unterkunft und Verpflegung sowie ein Betrag für betriebs-
notwendige Anlagen einschließlich ihrer Ausstattung aufzunehmen. Während Absatz1 
inhaltsgleich der Grundregel entspricht, sind die wesentlichen Inhalte sowohl der Leis-
tungs- als auch der Vergütungsvereinbarung anzupassen, als in der Leistungsvereinba-
rung die betriebsnotwendigen Anlagen und in der Vergütungsvereinbarung eine Grund-
pauschale für Unterkunft und Verpflegung sowie ein Investitionsbetrag zu berücksichtigen 
ist. Absatz 2 und 3 entsprechen insoweit inhaltsgleich dem neuen § 76 Absatz 2 und 3 
SGB XII (vgl. Artikel 11). 

Zu Kapitel 9 (Einkommen und Vermögen) 

Die Regelungen zum Einsatz von Einkommen und Vermögen werden neu konzipiert. Es 
erfolgt ein grundlegender Systemwechsel mit einer ausgewogenen Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit gerade von erwerbstätigen Menschen mit Behinderungen. Die Neure-
gelung führt dazu, dass im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten insbesondere diejeni-
gen Menschen mit Behinderungen, die bisher trotz niedriger Einkommen einen Eigenan-
teil tragen mussten, stärker entlastet werden. 

Es wird nicht mehr ein Einsatz des Einkommens verlangt, das über einer individuell fest-
zusetzenden Einkommensgrenze liegt, sondern es wird ab einem bestimmten Einkom-
men, das oberhalb der bisherigen Einkommensgrenze nach dem SGB XII liegt, ein Ei-
genbeitrag gefordert. Die Festsetzung dieser Beträge erfolgte unter Beachtung der bishe-
rigen durchschnittlichen Einkommenssituation der Leistungsbezieher von Eingliederungs-
hilfe, ihres bisherigen Einkommenseinsatzes und einer ausgewogenen Erhöhung der Ein-
kommensgrenzen unter Berücksichtigung der Höhe der Mittel, die für eine Verbesserung 
der Situation von Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen. Die Situation der 
steuerlichen und abgaberechtlichen Position des Leistungsbeziehers wurde ebenso be-
rücksichtigt. Die für diese Einkommenssituation maßgeblichen Bruttoeinkünfte wurden 
aufgrund von Daten des Bundesministeriums für Finanzen ermittelt. Die Einkommens-
grenze, ab der eine Heranziehung mit Beiträgen erfolgt, wurde auf diese Weise bestimmt. 
Die Anknüpfung an den Begriff der „Summe der Einkünfte“ berücksichtigt die individuellen 
Werbungskosten und Betriebsausgaben. Somit wird auch ein mit der Einkommenserzie-
lung verbundener höherer Aufwand berücksichtigt. Zudem werden so die steuerlichen 
Vorteile für Menschen mit Behinderungen nicht wie bisher von der Einkommensregelung 
der Eingliederungshilfe aufgezehrt. Mit der Regelung, dass der Eigenbeitrag sich nach 
dem Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) richtet, wird die Inan-
spruchnahme von Einkommen pauschaliert. Der geforderte Eigenbeitrag ist linear so ge-
staffelt, dass in durchschnittlichen Fällen im Vergleich zum bisherigen Recht eine deutli-
che Besserstellung erfolgt. 

Durch die Ableitung der für die Bemessung des Eigenbeitrags ausschlaggebenden Beträ-
ge von der Sozialversicherungsbezugsgröße unterliegen diese automatisch einer Dyna-
misierung (§ 136 Absatz 2 bis 4). 
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Zu § 135 (Begriff des Einkommens) 

Absatz 1 regelt die Definition des Einkommens, das für den aufzubringenden Eigenbeitrag 
zu Grunde zu legen ist. Durch den Bezug zum EStG und die Zugrundelegung des Ein-
kommens des Vorvorjahres wird die Nachweispflicht im Wesentlichen auf den Einkom-
mensteuerbescheid konzentriert und somit vereinfacht. Gleichzeitig werden z.B. hohe 
Werbungskosten, die erhebliche Auswirkungen auf das Nettoeinkommen haben, dadurch 
erfasst, dass diese bei der „Summe der Einkünfte“ bereits berücksichtigt sind, während 
bestehende Steuervorteile den Betroffenen zu Gute kommen. 

Zu Absatz 2: Die Anknüpfung an das Vorvorjahr kann dazu führen, dass zwischenzeitlich 
durch eine erhebliche Einkommensveränderung ein unzutreffender Beitrag gefordert wür-
de. Dies ist z.B. bei Arbeitslosigkeit, bei Rentenbeginn oder bei einem Wechsel des Ar-
beitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung, aber auch bei der erstmaligen 
Aufnahme einer Beschäftigung denkbar. In diesen Fällen ist eine Einkommensermittlung 
des aktuellen Jahres entsprechend der Regelung des § 135 Absatz 1 durchzuführen. 
Nicht erfasst werden sollen jedoch reine Veränderungen bzw. Schwankungen des Ein-
kommens bei unveränderter Beschäftigungssituation. 

Zu § 136 (Beitrag aus Einkommen zu den Aufwendungen) 

Zu Absatz 1: Die Regelung des Absatzes 1 knüpft für die Einkommensheranziehung ne-
ben dem Leistungsbezieher lediglich an die gesteigerte Unterhaltspflicht nach § 1601 
BGB an, wenn Leistungen für minderjährige Kinder erbracht werden. 

Zu Absatz 2: Die Pflicht, einen Eigenbeitrag aufzubringen, beginnt bei einem Betrag, der 
oberhalb der bisherigen Einkommensgrenze nach dem SGB XII liegt. Je nach Situation 
der steuerlichen und abgaberechtlichen Position des Leistungsbeziehers werden unter-
schiedliche Ausgangsbeträge berücksichtigt. Maßgebend ist das „überwiegend“, damit die 
Zuordnung des Betrages nach der Haupteinkommensquelle erfolgt und nicht z.B. gering-
fügige Nebeneinkünfte zu einer unzutreffenden Zuordnung führt. Dabei erfolgt durch einen 
vergleichsweise höheren Grundfreibetrag nach Nummer 1 und 2 im Vergleich zu Num-
mer 3, eine Privilegierung des Erwerbseinkommens im Vergleich zu anderen Einkünften. 
So soll auch ein Anreiz geschaffen werden, trotz der bestehenden Behinderung eine Er-
werbstätigkeit aufzunehmen. 

Die in Absatz 2 genannten Beträge stellen sicher, dass die Leistungsberechtigten nicht 
nur ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sondern Ihnen die Aufrechterhaltung einer 
angemessenen Lebensführung ermöglicht wird. 

Zu Absatz 3: Je nach Familienkonstellation sind für weitere Personen Zuschläge erforder-
lich, um das o.g. Ziel zu erreichen. Die Beträge berücksichtigen auch die Unterhaltspflicht 
des Menschen mit Behinderungen gegenüber seinem Partner/Ehegatten sowie seinen 
Kindern nach §§ 1569 und 1601 BGB. 

Durch Absatz 4 wird sichergestellt, dass die Zuschläge nach Absatz 3 nur solange gelten, 
wie der Partner/Ehegatte eigenes anrechnungsfreies Einkommen bis zu der Höhe erzielt, 
die sich aus einer entsprechenden Anwendung des Absatz 2 zur überwiegenden Herkunft 
und Höhe des Einkommens ergeben würde. Erst wenn diese Höhe überschritten wird, 
erfolgt keine Berücksichtigung nach Absatz 3 mehr. Vom gleichen Zeitpunkt an wird der 
Zuschlag für gemeinsame minderjährige Kinder halbiert, weil nun beide Elternteile zum 
Unterhalt beitragen. 

Zu § 137 (Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen) 

Absatz 1 regelt den Grundsatz, dass Menschen mit Behinderungen entsprechend ihrer 
persönlichen finanziellen Leistungsfähigkeit zu den steuerfinanzierten Leistungen beizu-
tragen haben. 

Absatz 2 regelt, in welcher Höhe vom Einkommen ein Eigenbeitrag zu leisten ist. Dabei 
soll nicht nur eine angemessene Lebensführung gesichert werden, sondern Einkom-
menserhöhungen sollen auch den Leistungsberechtigten zu Gute kommen. Es erfolgt 
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eine Abwägung zwischen dem Mehreinkommen und dem höheren Eigenbeitrag. So soll 
sich ein höheres Einkommen für den Betroffenen bemerkbar machen. 

Absatz 3 stellt klar, dass der Eigenbeitrag von der zu erbringenden Leistung abzuziehen 
ist. 

Zu § 138 (Besondere Höhe des Beitrages zu den Aufwendungen) 

Absatz 1 überträgt im Wesentlichen inhaltsgleich die bisherigen Hilfen, die in § 92 Ab-
satz 2 SGB XII genannt waren. Durch die Regelung in Absatz 1 Nummer 7 wird sicherge-
stellt, dass die Aufbringung eines Eigenbeitrages nicht verlangt wird, wenn dadurch der 
notwendige Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII oder BVG gefährdet wäre. 

Absatz 2 stellt sicher, dass nur ein Eigenbeitrag aufzubringen ist, auch wenn mehrere 
Leistungen der Eingliederungshilfe bezogen werden. 

Absatz 3 entspricht inhaltsgleich dem § 87 Absatz 3 SGB XII, soweit es sich um Bedarfs-
gegenstände handelt, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind. 

Absatz 4 übernimmt inhaltsgleich die Regelung des bisherigen § 94 Absatz 2 des Zwölf-
ten Buches, nach der Eltern für ihre volljährigen Kinder bis zu maximal 32,08 Euro (Wert 
des Jahres 2016) zu den Leistungen der Eingliederungshilfe beizutragen haben. Diese 
Regelungen folgen mit dem Verweis auf § 94 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 sowohl der 
dort geregelten Anpassung an die Kindergelderhöhung als auch der Sicherstellung, dass 
nur diejenige Person einen Beitrag aufbringen muss, die finanziell dazu in der Lage ist. 

Zu § 139 (Begriff des Vermögens) 

Satz 1 umfasst inhaltsgleich den gesamten § 90 SGB XII. 

Der Begriff des Vermögens und des geschützten Vermögens wird aus dem SGB XII über-
nommen. Somit bleiben die bisherigen Verhältnisse zum Vermögenseinsatz - insbesonde-
re die Auflistung des geschützten Vermögens - unverändert. Dies bringt einerseits Sicher-
heit für diejenigen Leistungsempfänger, die bisher Leistungen nach dem SGB XII erhiel-
ten, andererseits kann auf eine gefestigte Rechtsprechung zurückgegriffen werden. Gera-
de die Regelungen zur baldigen Beschaffung eines Hausgrundstückes (§ 90 Absatz 2 
Nummer 3 SGB XII) als auch zum angemessenen Hausgrundstück (§ 90 Absatz 2 Num-
mer 8 SGB XII) erfordert somit keine gesonderte Definition aller bisher durch die Recht-
sprechung geklärten Aspekte. 

Eine Abweichung von § 90 SGB XII erfolgt nur zur Höhe des Barvermögens. Dieses wird 
der veränderten Ausgangssituation der Eingliederungshilfe -neu- angepasst. Gerade die 
Herauslösung aus dem Fürsorgesystem und die zunehmende Freistellung vom Einkom-
menseinsatz haben auch Veränderungen beim Barvermögen zur Folge. Die jetzige Höhe 
ermöglicht es, von den Leistungsverbesserungen einen Teil anzusparen, ohne dass diese 
Einsparungen für den eigenen Bedarf wieder eingesetzt werden müssen, weil eine (gerin-
gere) Vermögensfreigrenze überschritten wird. Da es hier um Menschen mit erheblicher 
Teilhabeeinschränkung geht, und die Regelung nur für Fachleistungen der Eingliede-
rungshilfe gilt, war eine Erhöhung des bisherigen Betrages angezeigt. Durch die Höhe des 
Betrages ist zudem eine detaillierte Unterscheidung nach der Anzahl der Angehörigen 
nicht mehr erforderlich. Damit auch hier - wie beim Einkommen - eine Dynamisierung er-
folgt, wurde der Betrag von der Sozialversicherungsbezugsgröße abgeleitet. 

Zu § 140 (Einsatz des Vermögens) 

Absatz 1 regelt den Grundsatz, dass vor der Inanspruchnahme von Leistungen das vor-
handene Vermögen - soweit es nicht zum geschützten Vermögen nach § 139 gehört - 
einzusetzen ist. Dies betrifft bei Ehegatten und Partnerschaften das gesamte Vermögen, 
da die Einstandsgemeinschaft im Gegensatz zur Einkommensanrechnung greift. 

Absatz 2 entspricht inhaltsgleich der bisherigen Regelung des § 91 SGB XII, für den Fall, 
dass eine sofortige Verwertung des Vermögens nicht möglich ist und dennoch Eingliede-
rungshilfe zu gewähren ist. 
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Absatz 3 entspricht inhaltsgleich der bisherigen Regelung des § 92 Absatz 2 Satz 2 SGB 
XII. 

Zu § 141 (Übergang von Ansprüchen) 

Die Regelung entspricht vollumfänglich der bisherigen Regelung des § 93 SGB XII, soweit 
sich dieser auf Leistungen nach dem Sechsten Kapitel des Zwölften Buches bezog. 

Zu § 142 (Sonderregelung für minderjährige Leistungsberechtigte) 

Die Regelung übernimmt § 92 SGB XII, soweit er Kinder und Jugendliche betrifft. Die Re-
gelung ist eine Folge der Beibehaltung des Rechts der Eingliederungshilfe nach dem SGB 
XII für minderjährige Leistungsberechtigte (§ 134). 

Zu Kapitel 10 (Statistik) 

Zu § 143 (Bundesstatistik) 

Die Vorschrift übernimmt das bisherige Recht. Sie bestimmt, dass über die Leistungsbe-
rechtigten und die Ausgaben und Einnahmen in der Eingliederungshilfe eine Bundessta-
tistik zu führen ist. 

Zu § 144 (Erhebungsmerkmale) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift benennt die Erhebungsmerkmale für jeden Leistungsberech-
tigten, die sowohl personenbezogene Daten als auch Daten zu den erbrachten Leistun-
gen umfassen. Entsprechend der personenzentrierten Neuausrichtung der Eingliede-
rungshilfe, bei der dem Ort der Leistungserbringung keine leistungsrelevante Bedeutung 
mehr zukommt, wird bei der Erhebung der statistischen Daten nicht mehr zwischen Leis-
tungen „in und außerhalb von Einrichtungen“ unterschieden. Die bisherige Unterschei-
dung nach dem Ort der Leistungserbringung wird durch das Erhebungsmerkmal „mit an-
deren Leistungsberechtigten zusammenlebend“ ersetzt. Die statistischen Ämter legen 
unter Federführung des Statistischen Bundesamts für jeden Träger der Eingliederungshil-
fe zur Erleichterung von Auswertung und Prüfung der Statistik eine eigene Kennnummer 
fest. 

Aus der Höhe der Bedarfe für die einzelnen Leistungsarten und der Höhe des aufgebrach-
ten Beitrages können die tatsächlichen Aufwendungen des Leistungsträgers berechnet 
werden, so dass diese nicht gesondert erhoben werden müssen. Die Erhebungsmerkmale 
„Höhe des aufgebrachten Beitrags“ und „Art des angerechneten Einkommens“ werden für 
die Gesetzesfolgenabschätzungen benötigt. Mit Art des Einkommens ist in erster Linie die 
Unterscheidung nach § 136 Absatz 2 des Gesetzes gemeint. 

Das Erhebungsmerkmal „die für mehrere Leistungsberechtigte erbrachte Leistung“ trägt 
dem Umstand Rechnung, dass nunmehr Leistungen der Eingliederungshilfe auch von 
mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch genommen werden können 
(„Poolen“ von Leistungen).Ein denkbarer Anwendungsfall ist der Einsatz von Schulbeglei-
tern an Regelschulen, die jeweils mehrere Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
während ihres Schulbesuchs unterstützen. 

Das Erhebungsmerkmal „die Leistung als pauschalierte Geldleistung“ trägt dem Umstand 
Rechnung, dass nunmehr Leistungen der Eingliederungshilfe im Benehmen mit dem Leis-
tungsberechtigten auch als pauschalierte Geldleistung erbracht werden können. 

Zu Absatz 2: Die Vorschrift legt die bei den statistischen Erhebungen nach der „Art der 
Leistung“ zu berücksichtigenden Merkmale fest. Die Merkmale orientieren sich am Kata-
log der Leistungen, die im Rahmen der Eingliederungshilfe erbracht werden können. 

Zu Absatz 3: Das Erhebungsmerkmal „Höhe der aufgebrachten Beiträge insgesamt“ wird 
für die Gesetzesfolgenabschätzung benötigt. 

Zu § 145 (Hilfsmerkmale) 

Die Vorschrift übernimmt das bisherige Recht, wonach Name und Anschrift des Aus-
kunftspflichtigen sowie Name und Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Ver-
fügung stehenden Person (gemäß § 145 nicht verpflichtend) als Hilfsmerkmale erfasst 
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werden. Da Rückfragen mittlerweile in der Regel per E-Mail erfolgen, wird zusätzlich die 
E-Mail-Adresse als Hilfsmerkmal erfasst. 

Zu § 146 (Periodizität und Berichtszeitraum)  

Die Vorschrift bestimmt in Übernahme des bisherigen Rechts, dass die Bundesstatistik 
jährlich für das abgelaufene Kalenderjahr zu erstellen ist.  

Zu § 147 (Auskunftspflicht) 

Die Vorschrift bestimmt in Übernahme des bisherigen Rechts, dass die Träger der Ein-
gliederungshilfe auskunftspflichtig sind; eine gesonderte Erwähnung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände ist nicht mehr erforderlich. 

Zu § 148 (Übermittlung, Veröffentlichung) 

Die Vorschrift übernimmt im Wesentlichen das bisherige Recht. Die bisherige Vorschrift, 
dass dem Statistischen Bundesamt lediglich eine 25-Prozent-Zufallsstichprobe der Ein-
zeldatensätze zu übermitteln ist, entspricht nicht mehr dem Stand der Datenverarbei-
tungstechnik und wird ersetzt durch die vollständige Übermittlung der Einzeldatensätze. 
Dies führt zu erheblicher Arbeitsersparnis bei allen Beteiligten. Die gesonderte Ziehung 
einer Zufallsstichprobe durch die Landesämter entfällt, das Bundesamt muss die Ergeb-
nisse von Sonderauswertungen nicht mehr hochrechnen, und bei unerwarteten Abwei-
chungen sind keine Rückfragen mehr erforderlich, ob eine zufällige Abweichung oder ein 
Fehler vorliegt. Die bisherige Praxis der Veröffentlichung der Ergebnisse der Länderstatis-
tiken bleibt unverändert. 

Zu Kapitel 11 (Übergangs- und Schlussbestimmungen) 

Zu § 149 (Übergangsregelung für ambulant Betreute) 

Die Regelung übernimmt inhaltsgleich § 130 SGB XII. 

Zu § 150 (Übergangsregelung zum Einsatz des Einkommens) 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung zum Einsatz des Einkommens. Sie stellt 
sicher, dass der Leistungsberechtigte durch den aufzubringenden Beitrag nach Kapitel 9 
nicht höher belastet wird als nach dem am 31. Dezember 2019 geltenden Recht des SGB 
XII. Begünstigt sind ausschließlich Leistungsberechtigte, die am 31. Dezember 2019 Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des SGB XII bezogen haben. Ergibt 
sich bei der Einführung der neuen Bestimmungen zum Einkommenseinsatz nach Kapitel 
9, dass die Einkommensanrechnung nach dem Recht bis zum 31. Dezember 2019 güns-
tiger wirkt, ist eine Vergleichsberechnung vorzunehmen, solange das Recht zum Einsatz 
des Einkommens nach Kapitel 9 zu ungünstigeren Folgen führt. Sobald die Bestimmun-
gen zum Einkommenseinsatz nach dem Neunten Kapitel für den Leistungsberechtigten 
günstiger sind als die Anwendung der Einkommensgrenzen nach dem Elften Kapitel des 
Zwölften Buches, erfolgt die Ermittlung des Einkommensbeitrages nur noch nach den 
Bestimmungen des Neunten Kapitels. Schwankendes Einkommen wird über § 135 Ab-
satz 2 berücksichtigt. 

Zu Teil 3 

Teil 3 enthält das Schwerbehindertenrecht, das bisher den Teil 2 des Neunten Buches 
bildete (§§ 68 ff.). Die Neufassung berücksichtigt die in Artikel 2 enthaltenen und bereits 
am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft tretenden Änderungen im Schwerbe-
hindertenrecht, außerdem die Änderungen, die sich aus dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD „Integrationsbe-
triebe fördern - Neue Chancen für schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Arbeits-
markt eröffnen“ (Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. Juli 2015 (Protokoll der 124. 
Sitzung des Deutschen Bundestages, zu TOP 6, vom 24. September 2015) ergeben. 
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Zu Kapitel 1 (Geschützter Personenkreis ) 

Zu § 151 (Geltungsbereich) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 68, in Absatz 4 in der Fassung der Änderung 
durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches. Im Übrigen Anpassung der 
Verweisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in 
Teil 3. 

Zu § 152 (Feststellung der Behinderung, Ausweise) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 69, in Absatz 1 in der Fassung der Änderung 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes. In Absatz 1 Änderung der Verweisung auf die bisher in 
§ 14, der Vorschrift über die Zuständigkeitsklärung bestimmten Fristen, die nunmehr in 
§ 14 und in § 17 bestimmt sind. 

Zu § 153 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 70, in Absatz 2 ergänzt um die Bewertung der 
Hilflosigkeit. 

Zu Kapitel 2 (Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber) 

Zu § 154 (Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen) 
bis § 161 (Ausgleichsfonds) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 71 - 78 mit Anpassung der Verweisungen 
in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu § 162 (Verordnungsermächtigung)  

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 79 unter Berücksichtigung der Umbenennung 
der Integrationsprojekte in Inklusionsprojekte entsprechend dem Beschluss des Deut-
schen Bundestages zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD „Integrati-
onsbetriebe fördern - Neue Chancen für schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt eröffnen“ (Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. Juli 2015 (Protokoll der 
124. Sitzung des Deutschen Bundestages, zu TOP 6, vom 24. September 2015). 

Zu Kapitel 3 (Sonstige Pflichten der Arbeitgeber, Rechte der schwerbehinderten 
Menschen) 

Zu § 163 (Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit) bis 
§ 165 (Besondere Pflichten der öfftentlichen Arbeitgeber) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 80 - 82 mit Anpassung der Verweisungen 
in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu § 166 (Inklusionsvereinbarung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 83 in der Überschrift sowie den Absätzen 1 und 
2 in der Fassung der Änderungen durch Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 167 (Prävention) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen Absatz § 84 Absatz 1. 

In Absatz 2 sind nunmehr anstelle der Gemeinsamen Servicestellen, die in Teil 1 nicht 
mehr vorhanden sind, die Rehabilitationsträger hinzuzuziehen sind. Dies beinhaltet, für 
die Rehabilitationsträger im Einzelfall auch die Pflicht, auf die Beratungsangebote und 
Leistungen anderer Träger hinzuweisen, sofern sie selbst keine trägerübergreifende Bera-
tung durchführen. Dies ergibt sich aus der Verpflichtung der Rehabilitationsträger zur Ko-
ordination und Kooperation sowie der Anforderung „Leistungen wie aus einer Hand“ zu 
erbringen. 
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Zu Kapitel 4 (Kündigungsschutz) 

Zu § 168 (Erfordernis der Zustimmung) bis § 175 (Erweiterter Beendigungsschutz) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 85 - 92 mit Anpassung der Verweisungen 
in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu Kapitel 5 (Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, 
Schwerbehindertenvertretung, Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers) 

Zu § 176 (Aufgaben des Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und 
Präsidialrats) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 93 mit Anpassung der Verweisungen in Folge 
der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu § 177 (Wahl und Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 94, in den Absätzen 4 und 8 in der Fassung der 
Änderungen durch Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 178 (Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 95, in Absatz 1 Sätze 4 und 5 in der Fassung 
der Änderungen durch Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 179 (Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der 
schwerbehinderten Menschen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 96, in Absatz 4, Sätze 2 und 3 und Absatz 8 in 
der Fassung der Änderungen durch Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 180 (Konzern-, Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 97, in den Absätzen 6 und 7 in der Fassung der 
Änderungen durch Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 181 (Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers) bis § 183 
(Verordnungsermächtigungen) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 98 - 100 mit Anpassung der Verweisun-
gen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 
Umbenennung des Beauftragten des Arbeitgebers in Inklusionsbeauftragten in § 181, um 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu verdeutlichen. 

Zu Kapitel 6 (Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen) 

Zu § 184 (Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für Arbeit) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 101. 

Zu § 185 (Aufgaben des Integrationsamtes) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 102 mit den Anpassungen in Absatz 2 - Herab-
setzung des Schwellenwertes von 15 auf zwölf Stunden bei Beschäftigungen in Inklusi-
onsprojekten entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestages zu dem Antrag 
der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD „Integrationsbetriebe fördern - Neue Chancen 
für schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen“ (Bundestags-
drucksache 18/5377) vom 2. Juli 2015 (Protokoll der 124. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages, zu TOP 6, vom 24. September 2015). Absatz 3 Nummer 6 gibt den Integrationsäm-
tern die Möglichkeit, im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die begleitenden Hilfen im Arbeits- 
und Berufsleben einen Teil der Aufwendungen für ein Budget für Arbeit (§ 61) überneh-
men. 

Zu § 186 (Beratender Ausschuss bei dem Integrationsamt)  

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 103. 
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Zu § 187 (Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 104 mit Ergänzung in Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe c in Folge der Einführung anderer Leistungsanbieter als Alternative zu Werk-
stätten für behinderte Menschen in Teil 1; im Übrigen Anpassung der Verweisungen in 
Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu § 188 (Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der Bundesagentur 
für Arbeit) bis § 191 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 105 - 108 mit Anpassung der Verweisun-
gen in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu Kapitel 7 (Integrationsfachdienste) 

Zu § 192 (Begriff und Personenkreis) bis § 195 (Fachliche Anforderungen) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 109 - 112 mit Anpassung der Verweisun-
gen in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu § 196 (Finanzielle Leistungen) 

Die Vorschrift entspricht in den Absätzen 1 und 3 dem bisherigen § 113. Der neu einge-
fügte Absatz 2 regelt, dass die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen von 
den Kostenträgern nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf. Die Vorschrift ent-
spricht der Regelung in Teil 1 in § 38 Absatz 2, die dort für Verträge über die Ausführung 
von Leistungen durch Rehabilitationsdienste und -einrichtungen, getroffen ist. 

Zu § 197 (Zusammenarbeit der Integrationsämter und der Bundesagentur für Arbeit) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 114. In Absatz 2 wurden die bisherigen Sätze 2 
und 3 durch das Zweite Rechtsbereinigungsgesetz wegen Zeitablaufs aufgehoben. 

Zu § 198 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 115 mit Anpassung der Verweisung in Folge 
der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu Kapitel 8 (Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen) 

Zu § 199 (Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen) bis § 197 (Entziehung der besonderen Hilfen für 
schwerbehinderte Menschen) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 116 - 117 mit Anpassung der Verweisung 
in § 116 in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu Kapitel 9 (Widerspruchsverfahren) 

Zu § 201 (Widerspruch) bis § 204 (Verfahrensvorschriften) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 118 - 121 mit Anpassung der Verweisun-
gen in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu Kapitel 10 (Sonstige Vorschriften) 

Zu § 205 (Vorrang der schwerbehinderten Menschen) bis § 210 (Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen in Heimarbeit) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 122- 127 mit Anpassung der Verweisun-
gen in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu § 211 (Schwerbehinderte Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, 
Soldatinnen und Soldaten) 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen den Regelungen in dem bisherigen § 128. Absatz 2 
Satz 1 in der Fassung der Änderung durch Artikel 2 dieses Gesetzes. Durch diese Ände-
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rung können nunmehr auch Soldaten und Soldatinnen in ihrer aktiven Dienstzeit schwer-
behinderten Menschen gleichgestellt werden. 

Zu § 212 (Unabhängige Tätigkeit) bis § 213 (Geheimhaltungspflicht) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 129- 130 mit Anpassung der Verweisung 
in § 213 Absatz 1 in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3. 

Zu § 214 (Statistik) 

Die Vorschrift entspricht in der Sache dem bisherigen § 131, Absatz 1 in der durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geänderten Fassung. 

Zu Kapitel 11 (Inklusionsprojekte) 

Zu § 215 (Begriff und Personenkreis) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 132 mit den Änderungen, die entsprechend 
dem Beschluss des Deutschen Bundestages zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und der SPD „Integrationsbetriebe fördern - Neue Chancen für schwerbehinderte Men-
schen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen“ (Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. 
Juli 2015 (Protokoll der 124. Sitzung des Deutschen Bundestages, zu TOP 6, vom 24. 
September 2015) vorgenommen wurden, insbesondere der Aufnahme der Personengrup-
pe der langzeitarbeitslosen schwerbehinderter Menschen in die Zielgruppe der Inklusi-
onsprojekte. Die Integrationsprojekte werden nunmehr in Inklusionsprojekte umbenannt. 
Damit spiegelt sich der Paradigmenwechsel von der Integration hin zur Inklusion auch in 
den Begriffen wieder. 

In Absatz 3 wird mit der Einordnung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3 die Quote von 
bisher 25 auf 30 Prozent heraufgesetzt. Die Heraufsetzung steht in Zusammenhang mit 
der in § 224 Absatz 2 geschaffenen Möglichkeit, künftig neben anerkannten Werkstätten 
für behinderte Menschen auch Inklusionsprojekte bei der Vergabe von Aufträgen der öf-
fentlichen Hand bevorzugt zu berücksichtigen. Voraussetzung hierfür ist ein Beschäfti-
gungsanteil von 30 Prozent der Zielgruppe besonders betroffener schwerbehinderter 
Menschen. Diese Vorgabe entspricht der Richtlinie zur Reform des Vergaberechts auf 
Europäischer Ebene, die ermöglicht, dass ein öffentlicher Auftraggeber Aufträge sozialen 
Unternehmen vorbehalten kann. Dazu gehören ausdrücklich Wirtschaftsunternehmen, 
deren Hauptzweck die Integration von Menschen mit Behinderungen ist. Das Europäische 
Vergaberecht schreibt hierfür eine Beschäftigungsquote von 30 Prozent von Menschen 
mit Behinderungen vor. Diese Vorgabe ist in § 118 des Gesetzes über Wettbewerbsbe-
schränkungen umgesetzt. 

Die Anhebung der Mindestbeschäftigungsquote in Absatz 3 auf 30 Prozent ist damit auch 
im Sinne der Harmonisierung mit dem Vergaberecht geboten und erleichtert die Rechts-
anwendung in der Praxis. 

Zu § 216 (Aufgaben) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 133 mit den Änderungen, die entsprechend 
dem Beschluss des Deutschen Bundestages zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU 
und der SPD „Integrationsbetriebe fördern - Neue Chancen für schwerbehinderte Men-
schen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen“ (Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. 
Juli 2015 (Protokoll der 124. Sitzung des Deutschen Bundestages, zu TOP 6, vom 24. 
September 2015) erfolgt sind. Die Inklusionsprojekte haben den beschäftigten schwerbe-
hinderten Menschen sowie aufgrund des neuen Satzes 2 auch den psychisch kranken 
Menschen im Sinne des § 215 Absatz 4 ausdrücklich Maßnahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung anzubieten. 

Zu § 217 (Finanzielle Leistungen) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 134. Entsprechend dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD „Integrationsbe-
triebe fördern - Neue Chancen für schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Arbeits-
markt eröffnen“ (Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. Juli 2015 (Protokoll der 124. 
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Sitzung des Deutschen Bundestages, zu TOP 6, vom 24. September 2015) wurde mit 
dem Neunten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Absatz 2 angefügt. Die Vorschrift 
bestimmt, dass die Leistungen für die psychisch kranken Menschen, die für die Erfüllung 
der Aufgaben des § 216 der Inklusionsunternehmen gegenüber dieser Personengruppe 
anfallen, von den Rehabilitationsträgern erbracht werden. Diese Leistungen können auf-
grund der Zweckbestimmung der Verwendung der Mittel der Ausgleichsabgabe für 
schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen nicht von den Integra-
tionsämtern erbracht werden. 

Zu § 218 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 135. 

Zu Kapitel 12 (Werkstätten für behinderte Menschen) 

Zu § 219 (Begriff und Aufgaben der Werkstatt für behinderte Menschen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 136. Der in Absatz 3 neu angefügte Satz 2 er-
möglicht den Werkstätten, diejenigen Menschen mit Behinderungen, die nicht in der Lage 
sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen 
und deshalb in Einrichtungen „unter dem verlängerten Dach“ der Werkstatt betreut und 
gefördert werden und dort Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhal-
ten, gemeinsam mit den Werkstattbeschäftigten in der Werkstatt zu betreuen und zu för-
dern. Eine formale Aufnahme dieser Menschen mit Behinderungen ist damit nicht verbun-
den, das gilt insbesondere für das Rechtsverhältnis von Werkstattbeschäftigten und eine 
Einbeziehung in die gesetzliche Sozialversicherung und die Unfallversicherung. 

Zu § 220 (Aufnahme in die Werkstätten für behinderte Menschen) 

Die Vorschrift entspricht in den Absätzen 1 und 2 dem bisherigen § 137. 

Der neue Absatz 3 garantiert das sog. „Rückkehrrecht“. Logisch kann man von einer 
Rückkehr nur sprechen, wenn man bereits in einer Werkstatt war und dorthin zurück 
möchte. Vergleichbare Situationen liegen aber vor, wenn jemand bei einem anderen Leis-
tungsanbieter ist und lieber in eine Werkstatt möchte, oder wenn jemand mit Hilfe des 
Budgets für Arbeit eine reguläre Beschäftigung erreicht hat und die Werkstatt vorzieht. 
Vergleichbar sind die Situationen deswegen, weil in allen Fällen die Anspruchsvorausset-
zungen für eine Werkstattbeschäftigung vorliegen. Deswegen wird für alle drei Fälle ein 
Aufnahmeanspruch in die Werkstatt ausdrücklich normiert. Die Vorschrift hat im Wesentli-
chen deklaratorischen Charakter, weil bei Vorliegen der Aufnahmevoraussetzungen oh-
nehin ein Aufnahmeanspruch in die Werkstatt besteht. Menschen mit Behinderungen ha-
ben aber oft von Hemmungen berichtet, den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu wagen, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie im Falle eines Misserfolges wirklich 
wieder in die Werkstatt zurück könnten. Um dieses Entscheidungshindernis für die Zu-
kunft definitiv auszuräumen, wird ein entsprechender Aufnahmeanspruch in das SGB IX 
eingefügt. Der Anspruch gilt ohne zeitliche Beschränkung. 

Zu § 221 (Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter Menschen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 138. 

Zu § 222 (Mitbestimmung, Mitwirkung, Frauenbeauftragte) 

Die Vorschrift entspricht § 139 in der Fassung des Artikels 2 dieses Gesetzes. Im Übrigen 
Anpassung der Verweisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen in den Teilen 1 
und 3. 

Zu § 223 (Anrechnung von Aufträgen auf die Ausgleichsabgabe) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 140. 

Zu § 224 (Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand) 

Die Vorschrift entspricht in Absatz 1 dem bisherigen § 141. 
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Durch den neu angefügten Absatz 2 besteht nun die Möglichkeit, künftig neben anerkann-
ten Werkstätten für behinderte Menschen auch Inklusionsprojekte bei der Vergabe von 
Aufträgen der öffentlichen Hand bevorzugt zu berücksichtigen. Voraussetzung hierfür ist 
ein Beschäftigungsanteil von 30 Prozent der Zielgruppe besonders betroffener schwerbe-
hinderter Menschen. Diese Vorgabe entspricht der Richtlinie zur Reform des Vergabe-
rechts auf Europäischer Ebene, die ermöglicht, dass ein öffentlicher Auftraggeber Aufträ-
ge sozialen Unternehmen vorbehalten kann. Dazu gehören ausdrücklich Wirtschaftsun-
ternehmen, deren Hauptzweck die Integration von Menschen mit Behinderungen ist. Das 
Europäische Vergaberecht schreibt hierfür eine Beschäftigungsquote von 30 Prozent von 
Menschen mit Behinderungen vor. Diese Vorgabe ist in § 118 des Gesetzes über Wett-
bewerbsbeschränkungen umgesetzt. Diese Voraussetzungen erfüllen Inklusionsprojekte 
insgesamt, nachdem in § 215 Absatz 3 im Rahmen dieses Gesetzes die Mindestbeschäf-
tigungsquote für die Anerkennung als Inklusionsunternehmen von 25 auf 30 Prozent an-
gehoben wird. 

Zu § 225 (Anerkennungsverfahren) und § 226 (Blindenwerkstätten) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 142 und 143, mit Anpassungen der Ver-
weisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 
3. 

Zu § 227 (Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 144 mit den sich aus Artikel 2 ergebenden Än-
derungen. 

Zu Kapitel 13 (Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im 
öffentlichen Personenverkehr) 

Zu § 228 (Unentgeltliche Beförderung, Anspruch auf Erstattung der 
Fahrgeldausfälle) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 145. Der dortige Absatz 1 ist nunmehr in fünf 
Absätze aufgeteilt. Die Formulierung des Absatzes 5 Satz 1 steht in Zusammenhang mit 
der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes durch das Zweite Gesetz zur Änderung 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und des Versicherungssteuergesetzes vom 8. Juni 2015 
(BGBl. I S. 901). Hiernach tragen die Finanzämter die Inanspruchnahme der Kraftfahr-
zeugsteuerermäßigung nicht mehr in das Beiblatt zur Wertmarke des anspruchsberechtig-
ten schwerbehinderten Menschen ein. 

Die Absätze 6 und 7 entsprechen den bisherigen Absätzen 2 und 3 in § 145 mit den An-
passungen der Verweisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbe-
hindertenrecht in Teil 3. 

Zu § 229 (Persönliche Voraussetzungen) 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen § 146. Absatz 3 wurde angefügt durch 
Artikel 2 dieses Gesetzes. 

Zu § 230 (Nah- und Fernverkehr) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 147. 

Zu § 231 (Erstattung der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 148 mit den sich aus Artikel 2 ergebenden Än-
derungen. 

Zu § 232 (Erstattung der Fahrgeldausfälle im Fernverkehr) bis § 233 
(Erstattungsverfahren) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 149 - 150 mit den Anpassungen der Ver-
weisungen in Folge der Verschiebungen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 
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Zu § 234 (Kostentragung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 151. Anpassung der Verweisung in Satz Num-
mer 2 an die in § 228 gegenüber der vorherigen Vorschrift des § 145 neue Zahl der Ab-
sätze. 

Zu § 235 (Einnahmen aus Wertmarken) bis § 234 (Verordnungsermächtigungen) 

Die Vorschriften entsprechen den bisherigen §§ 152 - 154 mit den Anpassungen der Ver-
weisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 
3. 

Zu Kapitel 14 (Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften) 

Zu § 236 (Strafvorschriften) bis § 240 (Stadtstaatenklausel) 

Die Vorschrift entsprechen den bisherigen § § 155 - 157. 

Zu § 241 (Sonderregelung für den Bundesnachrichtendienst und den Militärischen 
Abschirmdienst) 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 158 mit den sich aus Artikel 2 ergebenden Ände-
rungen. 

Zu § 242 (Übergangsregelung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 159 mit folgenden Änderungen: Der bisherige 
Absatz 2 wurde wegen Zeitablaufs gegenstandslos und aufgehoben. Die bisherigen Ab-
sätze 3 und 4 sind nun die Absätze 2 und 3. Der bisherige Absatz 5 wurde aufgehoben, 
weil auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets seit dem 1. Januar 2008 ein gesetz-
licher Rechtsanspruch besteht und für die seinerzeitige Übergangsvorschrift keine Veran-
lassung mehr besteht. Der bisherige Absatz 6 ist nun Absatz 4. Absatz 5 entspricht dem 
bisherigen Absatz 7 in der Fassung des Gesetzes vom 7. Januar 2015 (BGBl. I S. 15). 
Absatz 6 entspricht dem durch Artikel 2 dieses Gesetzes angefügten Absatz 8. Im Übri-
gen Anpassungen der Verweisungen in Folge der Verschiebung der Paragraphen im 
Schwerbehindertenrecht in Teil 3. 

Zu Artikel 2 (Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Übergangsrecht für das Jahr 2017) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Die Änderungen berücksichtigen die Neufassung der §§ 83, 139 und 158. 

Zu Nummer 2a (§ 69) 

Es soll klargestellt werden, von welchem Zeitpunkt an die behördliche Feststellung einer 
Behinderung sowie des Grades der Behinderung zu treffen ist. 

Zu Nummer 2b (§ 69) 

Die Änderung stellt klar, unter welchen Voraussetzungen rückwirkende Feststellungen 
möglich sind. 

Zu Nummer 3 (§ 82) 

Folge der Änderung des § 83. 

Zu Nummer 4a (§ 83) 

Die Änderung verdeutlicht den Paradigmenwechsel von der Integration hin zur Inklusion 
von Menschen mit Behinderung. 

Zu Nummer 4b (§ 83) 

Auf Antrag der Schwerbehindertenvertretung wird mit dem Arbeitgeber über eine Inklusi-
onsvereinbarung verhandelt (§ 83 SGB IX). Dabei können die Schwerbehindertenvertre-
tung oder der Arbeitgeber das Integrationsamt einladen, sich an den Verhandlungen über 
die Inklusionsvereinbarung zu beteiligen (§ 83 Absatz 1 Satz 4 SGB IX). In diesem Rah-
men ist es künftig Aufgabe des Integrationsamts darauf hinzuwirken, dass unterschiedli-
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che Auffassungen über den Inhalt einer Inklusionsvereinbarung möglichst überwunden 
werden. Aufgrund seiner neutralen Position ist das Integrationsamt besonders geeignet, 
durch das Aufzeigen von Lösungsvorschlägen Pattsituationen auszuräumen und den Ab-
schluss einer Inklusionsvereinbarung zu befördern. Das wird mit der gesetzlichen Rege-
lung klargestellt. 

Zu Nummer 4c (§ 83) 

Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet als zentralen Leitgedanken das Prinzip 
der Inklusion. Inklusion zielt auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und 
ohne Behinderung in allen Lebensbereichen von Anfang an. Sie beendet das Wechsel-
spiel von Exklusion und Integration und erfordert, dass die Umwelt für alle Menschen 
gleichermaßen offen, zugänglich und verständlich ist. Mit der Änderung wird die bisherige 
Integrationsvereinbarung um den Aspekt der möglichst barrierefreien Gestaltung von Ar-
beitsprozessen und Rahmenbedingungen von Anfang an erweitert. Inklusionsvereinba-
rungen sollen nicht nur Regelungen umfassen, die aufgrund bestehender Barrieren im 
Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen notwendig sind. 
Vielmehr soll auf eine von vornherein barrierefreie Gestaltung der Arbeitswelt hingewirkt 
werden, indem die besonderen Belange von Menschen mit Behinderung bereits bei der 
Konzeption und Umsetzung innerbetrieblicher Strukturen und Prozesse bewusst und um-
fassend berücksichtigt werden. Potenziell exkludierend wirkende Faktoren sollen frühzei-
tig erkannt und vermieden werden, um Teilhabebeeinträchtigungen bereits vor deren Ent-
stehen entgegenzuwirken. 

Zu Nummer 5a (§ 94) 

Mit der Streichung des bisherigen Textteils "bei denen eine Vertretung der Soldaten nach 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz zu wählen ist" wird nunmehr allen Soldatinnen 
und Soldaten die Wählbarkeit (passives Wahlrecht) und darüber hinaus den schwerbe-
hinderten Soldatinnen und Soldaten die Wahlberechtigung (aktives Wahlrecht) zu den 
Schwerbehindertenvertretungen zuerkannt. Bislang hatten dieses Wahlrecht ausschließ-
lich Soldatinnen und Soldaten in sogenannten „personalratsfähigen“ Dienststellen. Vo-
raussetzung für die Ausübung dieses Wahlrechts ist jedoch, dass auch in militärischen 
Dienststellen für die Wahl einer eigenen örtlichen Schwerbehindertenvertretung mindes-
tens fünf schwerbehinderte Menschen nicht nur vorübergehend dienstlich tätig sein müs-
sen (§ 94 Absatz 1 Satz 1) oder im Fall, dass die Zahl von fünf schwerbehinderten Men-
schen nicht erreicht wird, die Dienststelle zum Zwecke der Wahl einer gemeinsamen 
Schwerbehindertenvertretung mit einer räumliche nahen liegenden weiteren Dienststelle 
zusammengefasst wird (§ 94 Absatz 1 Satz 4). 

Zu Nummer 5b (§ 94) 

Wird ein Betrieb gespalten, hat dessen Betriebsrat ein Übergangsmandat (§ 21a BetrVG). 
Eine solche Regelung gibt es für die Schwerbehindertenvertretung bisher nicht. Durch die 
Ergänzung wird in Betrieben ein Übergangsmandat auch für die Schwerbehindertenver-
tretung geschaffen. Für Arbeitgeber, die nicht unter den Anwendungsbereich des Be-
triebsverfassungsgesetzes fallen, also insbesondere im öffentlichen Dienst, kommt es 
nicht zu einem Übergangsmandat der Schwerbehindertenvertretung. 

Zu Nummer 6 (§ 95) 

Die Schwerbehindertenvertretung vertritt die Interessen der schwerbehinderten Menschen 
in Betrieben und Dienststellen mit wenigstens fünf schwerbehinderten Menschen. Die 
Schwerbehindertenvertretung besteht aus einer einzelnen Vertrauensperson. Sind we-
nigstens 100 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, kann die Vertrauensperson nach 
geltendem Recht die erste Stellvertretung zu bestimmten Aufgaben heranziehen, ab 200 
schwerbehinderten Beschäftigten auch die zweite Stellvertretung (§ 95 Absatz 1 Satz 4 
SGB IX). Diese Heranziehungsregelung hat sich grundsätzlich bewährt. Sie erweist sich 
aber in größeren Betrieben als unzureichend. Sie wird deshalb dahin gehend fortge-
schrieben, dass mit jeweils 100 zusätzlichen schwerbehinderten Menschen im Betrieb 
jeweils eine weitere Stellvertretung herangezogen werden kann. 
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Zu Nummer 7aa (§ 96) 

Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen kann sich ab 200 schwerbehin-
derten Menschen im Betrieb freistellen lassen (§ 96 Absatz 4 Satz 2 SGB IX). Die Belas-
tung der Schwerbehindertenvertretungen steigt stetig an: Auf Grund der demographi-
schen Entwicklung gewinnt die Prävention mehr und mehr an Bedeutung. Hier nimmt die 
Schwerbehindertenvertretung eine Schlüsselstellung ein, insbesondere beim betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (§ 84 SGB IX). Außerdem hat die Schwerbehindertenvertre-
tung ausdrücklich die Aufgabe, den schwerbehinderten Menschen helfend und beratend 
zur Seite zu stehen (§ 95 Absatz 1 Satz 1 SGB IX). Das schließt auch z. B. Verhandlun-
gen mit dem Integrationsamt oder Beratung in Widerspruchsverfahren ein, was im Einzel-
fall sehr aufwendig sein kann. Auch der Aufwand für die Unterstützung bei Anträgen auf 
Feststellung einer Behinderung oder auf Gleichstellung (§ 95 Absatz 1 Satz 3 SGB IX) 
weitet sich dadurch aus, dass es immer mehr schwerbehinderte Menschen gibt (2007: 6,9 
Mio., 2009: 7,1 Mio., 2011: 7,3 Mio. Quelle: Statistisches Bundesamt). Schließlich sind 
auch zunehmend neue Tätigkeiten zu verzeichnen, etwa die Beteiligung an der Erstellung 
betrieblicher Aktionspläne. Und in größeren Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten 
ist der Aufgabenzuwachs wegen der zurückzulegenden Entfernungen überdurchschnitt-
lich spürbar. Dieser zunehmenden Belastung wird durch eine Absenkung des Schwellen-
wertes für die Freistellung von 200 auf 100 schwerbehinderte Menschen Rechnung getra-
gen. 

Zu Nummer 7bb (§ 96) 

Schulungsmöglichkeiten für Stellvertreter sind derzeit nur unter engen gesetzlichen Vo-
raussetzungen möglich: So muss eine ständige Heranziehung, häufige Vertretung der 
Vertrauensperson auf längere Zeit oder das absehbare Nachrücken in das Amt vorliegen 
(s. § 96 Absatz 4 Satz 4 SGB IX). Diese eingeschränkten Fortbildungsmöglichkeiten wer-
den den Anforderungen an die Stellvertreter nicht mehr gerecht. Da die Schwerbehinder-
tenvertretung nur aus einer Person besteht, kann der Vertretungsfall jederzeit eintreten. 
Die Stellvertretung muss dann in der Lage sein, fachkundig aufzutreten. Deswegen erhält 
die erste Stellvertretung dieselben Fortbildungsmöglichkeiten wie die Vertrauensperson. 
Das bedeutet: Es besteht ein Anspruch auf Freistellung zur Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind (vgl. § 96 Absatz 4 Satz 3 SGB IX). 

Zu Nummer 7b (§ 96) 

Der neue Satz 1 gibt der Schwerbehindertenvertretung einen Anspruch gegen den Arbeit-
geber auf Unterstützung durch eine Bürokraft in angemessenem Umfang. Die gestiege-
nen Anforderungen an die Schwerbehindertenvertretung erfordern auch eine bessere 
personelle Ausstattung mit Hilfspersonal, damit die Schwerbehindertenvertretungen ihren 
Aufgaben besser nachkommen können. 

Zu Nummer 8a (§ 97) 

Folge der Änderung des § 83 SGB IX. 

Zu Nummer 8b (§ 97) 

§ 94 Absatz 6 Satz 3, der aufgrund der Verweisung in Absatz 7 für die Wahl der Konzern-, 
Gesamt-, Bezirks- und Hauptschwerbehindertenvertretungen entsprechend gilt, bestimmt 
in seinem zweiten Halbsatz, dass eine Wahl im vereinfachten Verfahren nur dann stattfin-
det, sofern der Betrieb oder die Dienststelle nicht aus räumlich weit auseinanderliegenden 
Teilen besteht. Dies hat das Bundesarbeitsgericht in einem Beschluss vom 23. Juli 2014 
bestätigt (7 ABR 61/12). Um gleichwohl künftig auch in diesen Fällen ein vereinfachtes 
Wahlverfahren durchführen zu können, wird die Ergänzung eingefügt. 

Zu Nummer 9 (§ 128) 

Bislang ist die Anwendung des § 2 Absatz 3 SGB IX auf Soldatinnen und Soldaten aus-
geschlossen. Mit dieser Änderung können nunmehr auch Soldatinnen und Soldaten bei 
der zuständigen Behörde beantragen, in ihrer aktiven Dienstzeit gleichgestellt zu werden. 
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Die Dienstfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten ist im Vergleich zu den Beamtinnen und 
Beamten in wesentlich stärkerem Maße an ihre körperliche Leistungsfähigkeit geknüpft. 
Von daher sind behinderte Soldatinnen und Soldaten wesentlich häufiger von Dienstunfä-
higkeitsverfahren betroffen als vergleichbare Beamtinnen und Beamte. Mit einer aner-
kannten Gleichstellung steht betroffenen Soldatinnen und Soldaten in diesen Fällen ein 
"Nachteilsausgleich" zur Seite. 

Gleiches gilt hinsichtlich der Entscheidungen über die förderliche Verwendung von Solda-
tinnen und Soldaten im Rahmen von Perspektivkonferenzen und konkreten Stellenbeset-
zungen: Bei der vergleichenden Betrachtung haben behinderte, aber nicht gleichgestellte 
Soldatinnen und Soldaten regelmäßig Nachteile, da sie wegen ihrer gesundheitlichen Be-
einträchtigungen die hinzugezogenen Vergleichsmerkmale bezüglich der individuellen 
Grundfertigkeiten (Basic Fitnesstest / Sanitätsausbildung / Neues Schießausbildungskon-
zept / Deutsches Sportabzeichen / Marschfähigkeiten) nicht oder nur teilweise erfüllen. 
Während die Schwerbehinderung von Soldatinnen und Soldaten Berücksichtigung bei der 
Personalentwicklung findet, bleiben anerkannte Behinderungen mit einem Grad der Be-
hinderung (GdB) von lediglich 30 und 40 unberücksichtigt. Die Möglichkeit, schwerbehin-
derten Menschen gleichgestellt zu werden, stellt insoweit eine Verbesserung der Situation 
der Betroffenen dar. 

Zu Nummer 10 (§ 131) 

Bereits nach geltendem Recht ist alle zwei Jahre eine Bundesstatistik über schwerbehin-
derte Menschen durchzuführen. Mit der Ergänzung des § 131 Absatz 1 wird eine Lücke 
geschlossen und dem Gebot nach § 9 Absatz 1 Bundesstatistikgesetz Rechnung getra-
gen, dass eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift unter anderem Erhebungs- 
und Hilfsmerkmale festlegen muss. Die Signiernummern für das Versorgungsamt und das 
Berichtsland sind für die Statistik als Hilfsmerkmale erforderlich, um eine Vollzähligkeit der 
Datenmeldung eindeutig feststellen zu können und bei inhaltlichen Unstimmigkeiten 
Nachfragen an die Berichtsstellen zu ermöglichen. 

Zu Nummer 11a (§ 139) 

Die Überschrift wird um Mitbestimmung und Frauenbeauftragte ergänzt. 

Zu Nummer 11b (§ 139) 

In Werkstätten für behinderte Menschen soll es in Zukunft Frauenbeauftragte geben. 
Denn Frauen mit Beeinträchtigung, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben oder 
arbeiten, erfahren besonders häufig Gewalt. Zudem erleben sie geschlechtsspezifische 
Diskriminierungen, Grenzüberschreitungen und Strukturen, die Gewalt begünstigen (Vgl. 
Studie der Universität Bielefeld „Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beein-
trächtigung und Behinderungen in Deutschland“, 2013). Frauenbeauftragte können dem 
entgegenwirken, indem sie den Betroffenen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung ste-
hen und sie dabei unterstützen, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch das von „Weibernetz e.V.“ von Ende 2008 bis Mai 2011 durchgeführte Mo-
dellprojekt „Frauenbeauftragte in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und 
Wohneinrichtungen“. Es geht ausdrücklich um Frauenbeauftragte, nicht um Gleichstel-
lungsbeauftragte. Denn als Frauenbeauftragte haben die beauftragten Frauen zu den 
Ratsuchenden einen Zugang „auf gleicher Augenhöhe“ und können somit besonders gut 
der Diskriminierung von Frauen in Einrichtungen im Sinne des Peer Support entgegen 
wirken. Durch die Vorbildfunktion der Frauenbeauftragten werden Frauen in Einrichtungen 
gestärkt und unterstützt, auch selbst für die Wahrung der Rechte und die Verwirklichung 
von Gleichberechtigung einzutreten. 

Der neue § 139 Absatz 5 SGB IX enthält den Grundsatz, dass Frauenbeauftragte gewählt 
werden. Zur Regelung der Einzelheiten enthält der neu gefasste § 144 Absatz 2 SGB IX 
eine Verordnungsermächtigung. Die Regelung selbst erfolgt dann in der Werkstätten-
Mitwirkungsverordnung. In § 14 der Werkstättenverordnung wird die Tätigkeit der Frauen-
beauftragten zudem als fachliche Anforderung an die Werkstatt definiert. 
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Zu Nummer 12 (§ 144) 

Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage um Mitbestimmung und Frauenbeauftragte. 

Zu Nummer 13 (§ 146) 

Die Berechtigung zur Benutzung eines Behindertenparkplatzes ist derzeit im Straßenver-
kehrsrecht geregelt. Nach § 45 Absatz 1b Nummer 2 StVO treffen die Straßenverkehrs-
behörden die notwendigen Anordnungen im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von 
Parkmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinde-
rung (Merkzeichen „aG“), beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder vergleichbaren Funk-
tionseinschränkungen sowie für blinde Menschen. Die außergewöhnliche Gehbehinde-
rung wird in der Verwaltungsvorschrift zu § 46 Absatz 1 Nummer 11 StVO Rn 129 und 
130 näher beschrieben. Danach sind als schwerbehinderte Menschen mit einer außerge-
wöhnlichen Gehbehinderung „solche Personen anzusehen, die sich wegen der Schwere 
ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung außerhalb 
ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. Hierzu zählen: Querschnittsgelähmte, dop-
peloberschenkelamputierte, doppelunterschenkelamputierte, hüftexartikulierte und einsei-
tig oberschenkelamputierte Menschen, die dauernd außerstande sind, ein Kunstbein zu 
tragen, oder nur eine Beckenkorbprothese tragen können oder zugleich unterschenkel- 
und armamputiert sind sowie andere schwerbehinderte Menschen, die nach versorgungs-
ärztlicher Feststellung, auch auf Grund von Erkrankungen, dem vorstehend aufgeführten 
Personenkreis gleichzustellen sind.“ 

Im Rahmen des Feststellungsverfahrens nach § 69 Absatz 4 SGB IX wird versorgungs-
medizinisch auch geprüft, ob diese verkehrsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Ist 
dies der Fall, wird das Merkzeichen „aG“ zuerkannt und im Schwerbehindertenausweis 
eingetragen. Auf Vorlage des Schwerbehindertenausweises erteilt die Straßenverkehrs-
behörde dann ohne weitere Prüfung die Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO und 
stellt einen Behindertenparkausweis aus (blau mit Rollstuhlsymbol). 

Bei der versorgungsmedizinischen Begutachtung zur Feststellung der Schwerbehinder-
teneigenschaft nach § 69 Absatz 4 SGB IX wird der internationale Standard angewandt. 
Dieser hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt. Es kommt bei dem 
biopsychosozialen Modell des modernen Behinderungsbegriffs nicht mehr auf das Vorlie-
gen einer bestimmten Diagnose und auch nicht auf die Anzahl der Diagnosen an, sondern 
ausschließlich darauf, ob die Auswirkungen einer Gesundheitsstörung in Wechselwirkung 
mit vorhandenen Barrieren im Einzelfall zur Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft und somit zu einer Behinderung führen. Dieser Standard ist niedergelegt 
in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF) der Weltgesundheitsorganisation, die das alte sogenannte Krankheitsfolgenmodell 
(ICIDH) bereits 2001 ablöste. Er ist auch die Grundlage für das Verständnis von Behinde-
rung, das in der UN-Behindertenrechtskonvention zum Ausdruck kommt (z. B. in Artikel 1 
Absatz 2). Auch der Behinderungsbegriff in § 2 SGB IX ist in diesem Sinne final ausge-
richtet. 

Diesem neuen Standard entspricht die Definition der außergewöhnlichen Gehbehinderung 
im Verkehrsrecht nicht: Sie stellt zum einen bestimmte Diagnosen in den Mittelpunkt, oh-
ne dass es auf eine daraus resultierende Teilhabebeeinträchtigung ankommt. Zum ande-
ren macht sie nur unzureichend deutlich, dass eine außergewöhnliche Gehbehinderung 
nicht nur in einer Beeinträchtigung der Beine, sondern auch in einer Störung der Herztä-
tigkeit, der Lungenfunktion, neurologischen Beeinträchtigungen, weiteren Gesundheitsstö-
rungen oder in einer Kombination derselben begründet sein kann. Zwar lässt es der Wort-
laut der Regelung bereits heute zu, auch solche anderen Gesundheitsstörungen in die 
Begutachtung einzubeziehen. Der derzeitige Text der Verwaltungsvorschrift zur Straßen-
verkehrsordnung legt dies für die begutachtenden Ärztinnen und Ärzte aber nicht nahe, 
weil für die Beeinträchtigung des Gehvermögens zahlreiche Beispiele aus dem orthopädi-
schen Fachgebiet genannt sind, während für Gesundheitsstörungen aus anderen medizi-
nischen Fachgebieten Beispiele vollständig fehlen. 
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Die Neuregelung übernimmt den bewährten geltenden Grundsatz, dass das Recht, Be-
hindertenparkplätze zu benutzen, nur unter engen Voraussetzungen eingeräumt werden 
darf. Dafür spricht insbesondere, dass Parkraum in den Innenstädten nicht beliebig ver-
mehrbar ist, ebenso wie auch der verkehrsrechtliche Ansatz seiner grundsätzlichen Privi-
legienfeindlichkeit, so dass mit Mitteln des Straßenverkehrsrechts nur ein Nachteilsaus-
gleich eingeräumt werden kann. Dafür sprechen aber auch behinderungspolitische Erwä-
gungen. Behindertenparkplätze müssen denjenigen schwerbehinderten Menschen vorbe-
halten bleiben, die sich dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung au-
ßerhalb ihres Kraftfahrzeugs bewegen können. Das sind Menschen, die für ihre mobili-
tätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung einen Grad der Behinderung von mindestens 80 
haben. Eine breite Ausweitung des Berechtigtenkreises würde dazu führen, dass die ei-
gentliche Zielgruppe längere Wege zurücklegen müsste, weil dann Parkplätze belegt wä-
ren, die heute frei sind. 

Durch den neuen Ansatz entfallen die bisherigen sich ausschließlich auf das orthopädi-
sche Fachgebiet beziehenden Beispiele. Dies hat den Vorteil, dass dann keine Fallgestal-
tung von vornherein bevorzugt oder ausgeschlossen wird, auch nicht dem Anschein nach. 
Denn ganz unterschiedliche Gesundheitsstörungen können dazu führen, dass sich je-
mand dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraft-
fahrzeuges fortbewegen kann. Die genannten Voraussetzungen können beispielsweise 
erfüllt sein bei 

– zentralnervösen, peripher-neurologischen oder neuromuskulär bedingten Gangstö-
rungen mit der Unfähigkeit, ohne Unterstützung zu gehen oder wenn eine dauerhafte 
Rollstuhlbenutzung erforderlich ist (insbesondere bei Querschnittlähmung, Multipler 
Sklerose, Amyotropher Lateralsklerose (ALS), Parkinsonerkrankung, Para- oder Tet-
raspastik in schwerer Ausprägung), 

– einem Funktionsverlust beider Beine ab Oberschenkelhöhe oder einem Funktionsver-
lust eines Beines ab Oberschenkelhöhe ohne Möglichkeit der prothetischen oder or-
thetischen Versorgung (insbesondere bei Doppeloberschenkelamputierten und Hüf-
texartikulierten), 

– schwerster Einschränkung der Herzleistungsfähigkeit (insbesondere bei Linksherz-
schwäche Stadium NYHA IV), 

– schwersten Gefäßerkrankungen (insbesondere bei arterieller Verschlusskrankheit 
Stadium IV), 

– Krankheiten der Atmungsorgane mit nicht ausgleichbarer Einschränkung der Lungen-
funktion schweren Grades, 

– einer schwersten Beeinträchtigung bei metastasierendem Tumorleiden (mit starker 
Auszehrung und fortschreitendem Kräfteverfall). 

Eine weitere Konkretisierung erfolgt - falls notwendig - im Rahmen der Gesamtüberarbei-
tung der Versorgungsmedizin-Verordnung. Jede vom Ärztlichen Sachverständigenbeirat 
Versorgungsmedizin eingesetzte Fachgruppe (z. B. Orthopädie, Hämatologie, Neurologie) 
wird auch darüber beraten, ob in ihrem spezifischen Fachgebiet für Gesundheitsstörun-
gen, die dazu führen, dass sich jemand dauernd nur mit fremder Hilfe oder mit großer 
Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeuges fortbewegen kann, weitere Begutach-
tungsgrundsätze zu entwickeln sind. Diese werden dann in der Versorgungsmedizin-
Verordnung ausdrücklich aufgeführt, so dass sich die begutachtenden Ärztinnen und Ärz-
te danach richten können. Dies gilt auch für spezielle Kombinationen von Gesundheitsstö-
rungen. Damit werden erstmals bundesweite Standards für die Benutzung von Behinder-
tenparkplätzen durch schwerbehinderte Menschen gesetzt, deren Gesundheitsstörung 
nicht in erster Linie dem orthopädischen Fachbereich zuzuordnen ist. Diese Menschen 
erhalten dann einen leichteren Zugang zu dem ihnen zustehenden Nachteilsausgleich. 
Dies gilt insbesondere für zentralnervöse, peripher-neurologische oder neuromuskulär 
bedingte Einschränkungen des Gehvermögens (wie bei Multipler Sklerose, Amyotopher 
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Lateralsklerose, M. Parkinson) und für Betroffene, die an einer fortgeschrittenen Krebser-
krankung leiden. 

Für die Menschen mit einer Gehbehinderung, die sich heute in der beispielhaften Aufzäh-
lung in der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung wieder finden, ist der 
Wegfall dieser Aufzählung kein grundsätzlicher Nachteil. Dass die Menschen, die auf die 
Verwendung eines Rollstuhles angewiesen sind, auch künftig zum Berechtigtenkreis zäh-
len, ist ausdrücklich geregelt. Auch bei einem Funktionsverlust beider Beine ab Ober-
schenkelhöhe oder einem Funktionsverlust eines Beines ab Oberschenkelhöhe ohne die 
Möglichkeit der prothetischen oder orthetischen Versorgung werden die Voraussetzungen 
in der Regel vorliegen. Die immer besser werdenden Möglichkeiten prothetischer oder 
orthetischer Versorgung beeinflussen aber die tatsächliche Teilhabebeeinträchtigung und 
können deshalb nicht unberücksichtigt bleiben. Auch Menschen, die sich in der Vergan-
genheit dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb ihres 
Kraftfahrzeuges bewegen konnten wie insbesondere Doppelunterschenkelamputierte, 
könnten durch modernere Prothesen oder Orthesen in die Lage versetzt werden, sich 
ohne fremde Hilfe und ohne Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahrzeuges zu bewegen. 
Ihre Beeinträchtigung verringert sich und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist 
auch ohne den Nachteilsausgleich „aG“ möglich. Sie gehören dann nicht mehr zum be-
rechtigten Personenkreis. Das ist aber mit Rücksicht auf die stärker beeinträchtigten Men-
schen angemessen. 

Die 89. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (2012) hat die Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales gebeten, in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe Vorschläge für eine Neube-
stimmung des berechtigten Personenkreises zu erarbeiten. Diese Arbeitsgruppe bestand 
im Wesentlichen aus Vertreterinnen und Vertretern der Verkehrs- und Sozialressorts von 
Bund und Ländern, einzelnen Mitgliedern des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Versor-
gungsmedizin und vom Deutschen Behindertenrat benannten Personen. Die Arbeitsgrup-
pe teilt die obigen Erwägungen. 

Zu Nummer 14 (§ 148) 

Redaktionelle Änderung zu der durch das Gesetz zur Änderung des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2480) erfolgten Änderung der Erstat-
tung von Fahrgeldausfällen im öffentlichen Personennahverkehr. 

Zu Nummer 15 (§ 154) 

Redaktionelle Folge der Änderung des § 70 durch das Gesetz zum Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über einen Dreigliedrigen Sozialgipfel für Wachstum und Beschäfti-
gung und zur Aufhebung des Beschlusses 2003/174/EG (Artikel 1a des Gesetzes vom 7. 
Januar 2015, BGBl. 2015 II S. 15). 

Zu Nummer 16a-c (§ 158) 

Die Wahrnehmung der Interessen der schwerbehinderten Menschen des Militärischen 
Abschirmdienstes einschließlich seines Geschäftsbereichs „aus einer Hand“ hat sich in 
der Vergangenheit bewährt. Dies war jedoch nur über eine äußerst großzügige Auslegung 
der Vorschriften zur Zusammenfassung von Dienststellen zur Wahl einer Schwerbehin-
dertenvertretung möglich. Insbesondere hat sich wegen der bundesweiten Dislozierung 
des Militärischen Abschirmdienstes das Herstellen des Benehmens zur Zusammenfas-
sung mit den jeweils zuständigen Integrationsämtern der verschiedenen Bundesländer als 
besonders schwierig und zeitaufwändig erwiesen. Mit dieser Neuregelung steht die Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung für den Bereich des Militärischen Abschirmdienstes 
nunmehr auf einer eindeutigen gesetzlichen Grundlage, die auch den besonderen Sicher-
heitsbedürfnissen des Dienstes Rechnung trägt. 

Zu Nummer 17 (§ 159) 

Die Übergangsregelung stellt sicher, dass die Verbindlichkeit bestehender Integrations-
vereinbarungen durch die Neufassung des § 83 nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere 
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soll die Neufassung nicht bewirken, dass zwingend erneut über bereits bestehende Ver-
einbarungen zu verhandeln ist. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 28a. 

Zu Nummer 2 (§ 28) 

Bei der Aufhebung von § 28 Absatz 1 Nummer 3 SGB I handelt es sich um eine Folgeän-
derung durch Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und deren Überfüh-
rung in das SGB IX als dessen Teil 2. 

Zu Nummer 3 (§ 28a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung durch Herauslösen der Eingliederungshilfe aus 
dem Recht der Sozialhilfe im SGB XII. 

Absatz 2 trägt Artikel 84 des Grundgesetzes in Artikel 84 Rechnung, wonach keine Fest-
legung der Träger der Eingliederungshilfe auf Länderebene durch den Bund erfolgen darf. 

Zu Nummer 4 (§ 29) 

Es handelt sich um Folgeänderungen auf Grund des neuen „Kapitels Leistungen zur Teil-
habe an Bildung“ sowie der Neustrukturierung der Leistungen zur Sozialen Teilhabe in 
Teil 1 des SGB IX. 

Zu Nummer 5 (§ 35) 

Folgeänderung aus dem Wegfall der bisherigen §§ 22-25 SGB IX (gemeinsame Service-
stellen). 

Zu Artikel 4 (Änderung des Zweiten Buches) 

Zu Nummer 1 (§ 21) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 2 (§ 23) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 2 (§ 26) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 3 (§ 27) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 4 (§ 46) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in 
Teil 3 des Neunten Buches. 

Zu Nummer 5 (§ 73) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht des Neunten Buches. 

Zu Nummer 6a (§ 90) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht des Neunten Buches. 
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Zu Nummer 6b (§ 90) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in 
Teil 3 des Neunten Buches. 

Zu Nummer 7 (§ 117) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 8 (§ 118) 

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird 
nun dieser Rechtsanspruch in § 118 Satz 2 SGB III verankert. 

Zu Nummer 9a (§ 119) 

Änderung der Verweisung in Folge der neuen Einordnung der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben in Teil 1 des Neunten Buches. 

Zu Nummer 9b (§ 119) 

Änderung der Verweisung in Folge der Neuordnung der Kapitel in Teil 1 des Neunten Bu-
ches. 

Zu Nummer 10(§ 122) 

Zu Nummer 10a 

Änderung der Verweisung in Folge der Neuordnung der Kapitel in Teil 1 des Neunten Bu-
ches. 

Zu Nummer 10b 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 11a (§ 125) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 11b (§ 125) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 12 (§ 126) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 13 (§ 127) 

Änderung der Verweisungen in Folge der neuen Einordnung der Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben in Teil 1 des Neunten Buches. 

Zu Nummer 14 (§ 346) 

Folgeänderungen aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch und der Verschiebung der Paragra-
phen im Schwerbehindertenrecht des Neunten Buches. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird 
nun dieser Rechtsanspruch in § 2 Absatz 2 Satz 2 SGB V verankert. 
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Zu Nummer 2 (§ 5) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Behinderte Menschen, die bei einem 
anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen wie behinderte Menschen, die in einer Werk-
statt für behinderte Menschen tätig sind, gleichermaßen zum versicherungspflichtigen 
Personenkreis nach dem Fünften Buch gehören. Darüber hinaus Änderung der Verwei-
sung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht des Neun-
ten Buches. 

Zu Nummer 3 (§ 9) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht des Neunten Buches. 

Zu Nummer 4 (§ 11) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 5a (§ 13) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften zur Koordinie-
rung der Leistungen und zur Selbstbeschaffung von Leistungen zur Teilhabe nach Kapitel 
4 im SGB IX, Teil 1. 

Zu Nummer 5b (§ 13) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften zur Koordinie-
rung der Leistungen zwischen den Rehabilitationsträgern nach Kapitel 4 im SGB IX, Teil 
1. 

Zu Nummer 6 (§ 23) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 7 (§ 40) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neuverortung des Wunsch- und Wahlrechts 
in § 8 SGB IX. 

Zu Nummer 8 (§ 43) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 9 (§ 43a) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 10 (§ 49) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Aufhebung des § 13 Absatz 2 Nummer 7 SGB 
IX  

Zu Nummer 11 (§ 60) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 12 (§ 137d) 

Zu Nummer 13 (§ 251) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Für die Menschen mit Behinderungen, 
die bei einem anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen die Vorschriften zur Beitrags-
tragung und zur Beitragserstattung, die bei einer Tätigkeit in einer Werkstatt für behinder-
te Menschen Anwendung finden, gleichermaßen gelten. 
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Zu Nummer 14 (§ 275) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung der Vorschriften zur Koordinie-
rung der Leistungen zwischen den Rehabilitationsträgern nach Kapitel 4 im SGB IX, Teil 
1. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1a (§ 1) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Menschen mit Behinderungen, die bei 
einem anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen wie Menschen mit Behinderungen, die 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, gleichermaßen zum versicherungs-
pflichtigen Personenkreis nach dem Sechsten Buch gehören. Im Übrigen handelt es sich 
um eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 1b (§ 1) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 2 (§ 13) 

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird 
nun dieser Rechtsanspruch in § 13 Absatz 1 Satz 2 SGB VI, durch den Verweis auf die 
Bestimmung des § 29 SGB IX, verankert. 

Zu Nummer 3a-b (§ 15) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 4 (§ 16) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen in § 60 des Neunten Buches. Der Träger der Rentenver-
sicherung kann damit Rehabilitationsträger auch in den Fällen sein, in denen der behin-
derte Mensch Leistungen der beruflichen Bildung bei einem anderen Leistungsanbieter in 
Anspruch nimmt. Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an die 
nunmehr im 10. Kapitel des Ersten Teils des Neunten Buches geregelten Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben. 

Zu Nummer 5a-b (§ 21) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 6 (§ 28) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 7 (§ 32) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 8a-b (§ 162) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Für die Menschen mit Behinderungen, 
die bei einem anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen die Vorschriften zur Höhe der 
beitragspflichtigen Einnahmen Beschäftigter, die bei einer Tätigkeit in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen Anwendung finden, gleichermaßen gelten. 

Zu Nummer 9a (§ 168) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Für die Menschen mit Behinderungen, 
die bei einem anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen die Vorschriften zur Beitrags-
tragung, die bei einer Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen Anwendung 
finden, gleichermaßen gelten. 
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Zu Nummer 9b (§ 168) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Für die Menschen mit Behinderungen, 
die im Anschluss an eine Beschäftigung bei einem anderen Leistungsanbieter in einem 
Inklusionsprojekt im Sinne des § 215 des Neunten Buches beschäftigt sind, sollen die 
Vorschriften zur Beitragstragung, die bei einer vorangehenden Tätigkeit in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen Anwendung finden, gleichermaßen gelten. 

Zu Nummer 9c (§ 168) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 10 (§ 176) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 11a (§ 179) 

Folgeänderungen aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Für die anderen Leistungsanbieter 
sollen die Vorschriften zur Beitragserstattung durch den Bund, die bei einer Tätigkeit in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen Anwendung finden, gleichermaßen gelten. 

Zu Nummer 11b (§ 179) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. 

Zu Nummer 12 (§ 180) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Darüber hinaus Änderung der Be-
zeichnung „Integrationsprojekte“ in „Inklusionsprojekte. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch. Im Übrigen Änderung der Verweisung 
in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht des Neunten 
Buches. 

Zu Nummer 2 (§ 26) 

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird 
nun dieser Rechtsanspruch in § 26 Absatz 1 Satz 2 SGB VII verankert. 

Zu Nummer 3 (§ 27) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 4 (§ 34) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 5 (§ 35) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen sowie der Schaffung des Leistungstatbestandes des 
Budgets für Arbeit im Neunten Buch. Der Träger der Unfallversicherung ist heute bereits 
Träger der Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich sowie auch im 
Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen. Er soll die Leistungen zur beruf-
lichen Bildung und zur Beschäftigung auch erbringen, wenn der leistungsberechtigte be-
hinderte Mensch die jeweilige Leistung nicht in einer Werkstatt für behinderte Menschen, 
sondern bei einem anderen Leistungsanbieter in Anspruch nehmen will. Der Träger der 
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Unfallversicherung soll auch Leistungen für das Budget für Arbeit erbringen, wenn ein 
behinderter Mensch anstelle einer Beschäftigung in einer Werkstatt oder bei einem ande-
ren Leistungsanbieter eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt aufnehmen möchte. 

Zu Nummer 6 (§ 39) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 7 (§ 42) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 8 (§ 50) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 9 (§ 58) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 10 (§ 162) 

Folge der Änderung und Verschiebung des § 83 des Neunten Buches. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a: Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen 
Rechtsanspruch auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der 
Rechtsbereinigung wird nun dieser Rechtsanspruch in § 35a Absatz 5 SGB VIII verankert. 

Zu Buchstabe b: Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neuregelung der 
Eingliederungshilfe im Neunten Buch. 

Zu Nummer 2 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Neufassung des 10. Kapitels des SGB XII. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderungen zur Übernahme der geänderten 
Überschriften in die Inhaltsübersicht. 

Zu Nummer 2 (§7a) 

Folgeänderung aus dem Wegfall der bisherigen §§ 22-25 SGB IX (gemeinsame Service-
stellen). 

Zu Nummer 3 (§ 13) 

[…] 

Zu Nummer 4 (§ 20) 

Folgeänderung aus der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werk-
stätten für behinderte Menschen im Neunten Buch und der Aufnahme eines entsprechen-
den Versicherungspflichttatbestandes in das Fünfte Buch. Behinderte Menschen, die bei 
einem anderen Leistungsanbieter tätig sind, sollen wie behinderte Menschen, die in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen tätig sind, gleichermaßen zum versicherungspflichti-
gen Personenkreis nach dem Fünften Buch gehören. Dementsprechend wird nach dem 
Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“ auch der versicherungspflich-
tige Personenkreis nach dem Elften Buch insoweit erweitert. 

Zu Nummer 5 (§ 28) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Überführung der bisher in 
§ 17 SGB IX enthaltenen Regelungen in den neuen § 29 SGB IX. 
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Zu Nummer 6 (§ 35a) 

Zu Buchstabe a 

Die Überschrift nimmt bislang Bezug auf § 17 SGB IX und wird daher sprachlich ange-
passt. 

Zu Buchstabe b 

Seit dem 1. Januar 2008 gibt es statt eines Ermessensanspruchs einen Rechtsanspruch 
auf die Leistungsform des Persönlichen Budgets. Im Rahmen der Rechtsbereinigung wird 
nun dieser Rechtsanspruch auch in § 35a Absatz 1 Satz 1 SGB XI verankert. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Überführung der bisher in 
§ 17 SGB IX enthaltenen Regelung in den neuen § 29 SGB IX. 

Zu Nummer 7 (§ 36) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neufassung des Neunten Buches und zu 
Änderungen des Zwölften Buches. 

Zu Nummer 8 Überschrift des Vierten Titels des Dritten Abschnitts des Vierten 
Kapitels) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Anpassung des § 43a. 

Zu Nummer 9 (§ 43a) 

§ 43a in der geltenden Fassung, der an vollstationäre Einrichtungen der Hilfe für behin-
derte Menschen anknüpft, liefe ohne Anpassungen des Wortlauts mit der Aufgabe der 
Differenzierung der Eingliederungshilfe nach ambulanten, teilstationären und vollstationä-
ren Leistungen ins Leere. Die Änderungen dienen der Aufrechterhaltung des geltenden 
Rechtszustands. § 42b Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des SGB XII regelt den Wohnraum, 
der den derzeitigen vollstationären Einrichtungen entspricht. Über die Leistung nach § 43a 
hinaus gehende Leistungen nach dem Elften Buch sind daher in den Einrichtungen im 
Sinne des Satz 1 und den Räumlichkeiten im Sinne des Satz 3 ausgeschlossen. Da die 
vereinbarten Vergütungen den Lebensunterhalt nicht mehr mit umfassen und sich auf die 
Fachleistungen konzentrieren, bedarf es einer Anpassung des zu berücksichtigenden 
Anteils der Vergütung. 

Zu Nummer 10 (§ 71) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu der Neufassung des Neunten 
Buches und zu Änderungen des Zwölften Buches. 

Zu Artikel 11 (Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. Januar 
2017) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der folgenden Änderungen im SGB XII. 

Zu Nummer 2 (§ 42a) 

Mit dieser Regelung werden die Mehrbedarfe, die im Zusammenhang mit Leistungen der 
neu geregelten Eingliederungshilfe stehen, aus § 30 SGB XII herausgelöst und systema-
tisch im das Vierte Kapitel des SGB XII verankert. Zugleich wird dadurch für die Inan-
spruchnahme gemeinschaftlicher Mittagessen in Werkstätten für behinderte Menschen 
oder bei tagesstrukturierenden Angeboten ein neuer Mehrbedarf geschaffen. 

In Absatz 1 werden Mehrbedarfe als Ergänzung zu den Regelbedarfen definiert. Dies be-
deutet, dass die über die Regelbedarfe nicht abgedeckten Bedarfe unter den in § 30 SGB 
XII sowie in den Absätzen 2 bis 4 enthaltenen Voraussetzungen als Mehrbedarfe aner-
kannt werden. 
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Nach Absatz 2 erhalten Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII, die 
zugleich Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach dem SGB IX erhalten, einen Mehrbe-
darf in angemessener Höhe. Voraussetzung für die Anerkennung des Mehrbedarfs ist der 
Bezug von Hilfen zur Schulbildung nach § 110 Absatz 1 Nummer 1 SGB IX sowie Hilfen 
zur schulischen und hochschulischen Ausbildung für einen Beruf nach § 110 Absatz 1 
Nummer 2 SGB IX. Damit werden die Voraussetzungen für den Mehrbedarf nach § 30 
Absatz 4 SGB XII übernommen; weil die Vorschrift im geltenden Recht in § 30 Absatz 4 
SGB XII aufgehoben wird, handelt es sich um eine Verschiebung dieses Mehrbedarfs 
vom Dritten in das Vierte Kapitel des SGB XII. Grund hierfür ist, dass der leistungsberech-
tigte Personenkreis vorwiegend nach dem Vierten Kapitel leistungsberechtigt ist. Die in-
haltliche Übernahme von § 30 Absatz 4 SGB XII hat zur Folge, dass für berufliche Weiter-
bildungen nach § 110 Absatz 1 Nummer 2 kein Mehrbedarf zu berücksichtigen ist. Im Un-
terschied zu § 30 Absatz4 SGB XII wird die Zeitspanne, für die der Mehrbedarf nach Ende 
der Ausbildung gewährt wird (Einarbeitungszeit), konkretisiert: Sie beläuft sich auf bis zu 
drei Monate. 

Durch Absatz 3 wird ein zusätzlicher Mehrbedarf eingeführt, der einen pauschalierten 
Zuschuss zu den Mehraufwendungen für eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in 
einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) nach § 56 des Neunten Buches, bei 
einem anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches oder im Rahmen ver-
gleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote vorsieht. Für anderweitige Beschäfti-
gungen sowie anderweitige Formen der Mittagsverpflegung, wie beispielweise allen Ar-
beitnehmern eines Unternehmens zugängliche Kantinen, wird kein entsprechender Mehr-
bedarf als Bedarf berücksichtigt. 

Da der notwendige Lebensunterhalt nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII 
und nach dem SGB II für die Ernährung in den Regelbedarfsstufen nach dem SGB XII 
beziehungsweise den Regelbedarfen nach dem SGB II die darauf entfallenden durch-
schnittlichen Verbrauchsausgaben von Referenzhaushalten aus den Sonderauswertun-
gen einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe enthält, sind darin die Aufwendungen 
für den Einkauf von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken umfasst. Für den Mehr-
bedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in einer WfbM, bei anderen Leis-
tungsanbietern oder im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender Angebote 
bedeutet dies: 

– Die in den Regelbedarfsstufen beziehungsweise den Regelbedarfen enthaltenen Er-
nährungsausgaben beruhen auf einer häuslichen Ernährung und beinhalten deshalb 
keine Verbrauchsausgaben für eine außerhäusliche Ernährung. Folglich umfassen 
die Ernährungsausgaben ausschließlich die von den Haushalten eingekauften Le-
bensmittel und alkoholfreien Getränke, aber keine Zubereitungskosten, weil die Zube-
reitung im Haushalt von den Haushaltsmitgliedern vorgenommen wird. Die auf Dienst-
leistungen für Einkauf, Lagerung von Lebensmitten, für Zubereitung der Speisen und 
Servieren, Spülen sowie kalkulatorische Kostenbestandteile für Investitionen oder 
Miete beziehungsweise Pacht für die genutzten Räumlichkeiten (Küche, Vorratsraum, 
Speiseraum und Ähnliches) entfallen, sind deshalb in den regelbedarfsrelevanten 
Verbrauchsausgaben für Ernährung nicht enthalten. 

– Über den monatlichen Regelsatz beziehungsweise den monatlichen Regelbedarfen 
werden die Bedarfe für die häusliche Ernährung einschließlich dem täglichen Mittag-
essen gedeckt. Dies gilt für alle Leistungsberechtigten nach dem Dritten und Vierten 
Kapitel SGB XII sowie nach dem SGB II und damit auch für alle Menschen mit Behin-
derungen, unabhängig von der Wohnform und unabhängig davon, wo im konkreten 
Einzelfall das tägliche Mittagessen eingenommen wird. Für die gemeinschaftliche Mit-
tagsverpflegung in WfbM und den genannten Alternativen entstünde deshalb im Falle 
einer vollständigen Deckung der dafür anfallenden Aufwendungen durch die Aner-
kennung des neuen Mehrbedarfs ohne die Berücksichtigung der im Regelsatz bezie-
hungsweise im Regelbedarf enthaltenen durchschnittlichen Verbrauchsausgaben für 
das tägliche Mittagessen eine doppelte Bedarfsdeckung in entsprechender Höhe. Um 
dies zu vermeiden wird eine pauschale Eigenbeteiligung der Leistungsberechtigten 
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vorgesehen. Dazu sieht § X des Entwurfs für ein Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz 
2017 (Arbeitstitel, BT-Drs. 18/XXXX) für die Eigenbeteiligung einen Pauschalbetrag in 
Höhe von [einem] Euro vor. Dies entspricht auch der Regelung zum Eigenanteil beim 
Bedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler 
sowie Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege ge-
leistet wird (Bildungs- und Teilhabeleistungen, § 34 Absatz 6 SGB XII, § 28 Absatz 6 
SGB II). 

Der anzuerkennende Mehrbedarf hat folglich die Mehraufwendungen als Bedarf zu be-
rücksichtigen, die für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in einer WfbM, bei einem 
anderen Leistungsanbieter oder im Rahmen vergleichbarer anderer tagesstrukturierender 
Angebote je Mittagessen angesetzt werden, abzüglich der Eigenbeteiligung jeder leis-
tungsberechtigten Person. Die Höhe der Mehraufwendungen wird pauschaliert. Dabei ist 
für ein Mittagessen der dreißigste Teil des sich nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung in der jeweiligen Fassung ergebenden Betrags zugrunde zu le-
gen. Nach der Achten Verordnung zur Änderung der Sozialversicherungsentgeltverord-
nung vom 18. November 2015 (BGBl. I S. 2075) beläuft sich der monatlicher Betrag für 
das Mittagessen im Jahr 2016 auf 93 Euro. Nach § 2 Absatz 6 der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung ergibt sich der auf einen Tag entfallende Betrag aus einem Dreißigstel 
des Monatsbetrags, dies sind je Tag 3,10 Euro. Abzüglich der Eigenbeteiligung von [ei-
nem] Euro pro Tag nach § 9 des Entwurfs für ein Regelbetrags-Ermittlungsgesetz 2017 
(RBEG 2017, Artikel 1 des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Ermittlung von Regelbe-
darfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, BT-Drs. 
18/xxxx) betragen die Mehraufwendungen und damit der Mehrbedarf im Jahr 2016 je Ar-
beitstag 2,10 Euro. Durch die Koppelung der Berechnungsgrundlage des Mehrbedarfs an 
die Sozialversicherungsentgeltverordnung ist gewährleistet, dass dessen Berechnungs-
grundlage jährlich entsprechend des Verbraucherpreisindex für Verpflegung im Bereich 
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen fortgeschrieben wird. 

Diese Pauschalierung dient einerseits der Verwaltungsvereinfachung bei den für die Leis-
tungen für den Lebensunterhalt zuständigen Trägern nach dem Dritten oder Vierten Kapi-
tel des SGB XII sowie bei den Trägern nach dem SGB II. Andererseits wird mit der 
dadurch bewirkten Begrenzung der Höhe des Mehrbedarfs dem Sachverhalt Rechnung 
getragen, dass der notwendige Lebensunterhalt nach dem SGB XII und dem SGB II keine 
außerhäusliche Verpflegung umfasst. Die Finanzierung der im Preis für ein Mittagessen 
enthaltenen Kosten für dessen Herstellung und Bereitstellung ist deshalb im Rahmen der 
Lebensunterhaltsleistungen nach SGB XII und SGB II nicht möglich. Dementsprechend 
werden im Einzelfall durch Eigenbeteiligung und Mehrbedarf nicht gedeckte Kosten für die 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung durch die Eingliederungshilfe nach § 111 Absatz 3 
SGB IX übernommen. 

Ebenfalls der Verwaltungsvereinfachung dient die Pauschalierung bei der Bestimmung 
der Anzahl der Arbeitstage. Es sind eine fünftägige Arbeitswoche und 220 Arbeitstage im 
Jahr für der Inanspruchnahme des Mittagessens zugrunde zu legen. 

Absatz 4 normiert in Anlehnung an § 30 Absatz 6 für alle Mehrbedarfe nach Absatz 2 und 
§ 30 Absatz 1 bis 6 eine Kappungsgrenze in Höhe der maßgebenden Regelbedarfsstufe. 

Zu Nummer 3 (§ 60a) 

Zusätzlich zum bestehenden § 90 Absatz 3 SGB XII gilt für Personen, die Leistungen der 
Eingliederungshilfe und gegebenenfalls andere Leistungen der Hilfen in besonderen Le-
benslagen erhalten, im Vorgriff auf das Inkrafttreten der Neuregelung der Eingliederungs-
hilfe im SGB IX, die einen voraussetzungslosen Freibetrag in Höhe von 50.000 Euro vor-
sieht, ein zusätzlicher Vermögensfreibetrag von 25.000 Euro zur Sicherstellung einer an-
gemessenen Lebensführung und einer angemessenen Alterssicherung. 

Es wird daher pauschalierend angenommen, dass bei Leistungen nach dem Sechsten 
Kapitel jedenfalls ein Betrag von 25.000 Euro für eine angemessene Lebensführung und 
für eine angemessene Alterssicherung notwendig ist. Der Einsatz oder die Verwertung 
eines solchen Vermögens stellt für die Betroffenen und für die unterhaltsberechtigten An-
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gehörigen daher stets eine Härte im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 1 SGB XII dar, so dass 
es insofern einer Einzelfallprüfung nicht bedarf. Dieser zusätzliche Vermögensfreibetrag 
ergänzt die bisherige Härtefallregelung des § 90 Absatz 3 SGB XII. Für bisher schon auf-
grund dieser Härtefallregelung nicht berücksichtigtes Vermögen, bleibt es bei der bisheri-
gen Regelung, die weiterhin Anwendung findet. Das im Rahmen dessen schon bisher 
geschützte Vermögen ist nicht auf den pauschalierten Betrag von 25.000 Euro anzurech-
nen. 

Die Sicherstellung einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stellt 
Personen, die Eingliederungshilfe erhalten, aufgrund ihrer Behinderung oftmals vor erheb-
liche, insbesondere auch finanzielle Herausforderungen. Es wird daher davon ausgegan-
gen, dass für die Betroffenen pauschal ein Betrag 25.000 € zur Lebensführung bzw. zur 
Aufrechterhaltung einer Altersvorsorge angemessen ist und dass die Verwertung dieses 
Vermögens stets eine besondere Härte darstellt. 

Im Vorgriff auf die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der 
Sozialhilfe, wird den Betroffenen daher bereits jetzt ermöglicht, einen Teil der Verbesse-
rung bei der Einkommensanrechnung durch die Übergangsregelung anzusparen und 
Vermögen aufzubauen bzw. bestehen zu lassen. Dies ermöglicht es den Betroffenen, 
selbstbestimmt und angemessen auf unvorhergesehene Lebensereignisse zu reagieren. 

Zu Nummer 4 (§ 66a) 

Zusätzlich zum bestehenden § 90 Absatz 3 SGB XII gilt für Personen, die Leistungen der 
Hilfe zur Pflege erhalten, ein zusätzlicher Vermögensfreibetrag von 25.000 Euro zur Si-
cherstellung einer angemessenen Lebensführung und einer angemessenen Alterssiche-
rung, wenn dieses Vermögen ganz oder überwiegend als Einkommen aus selbständiger 
und nichtselbständiger Tätigkeit im Bezug erworben wird. Es wird daher pauschalierend 
angenommen, dass bei Leistungen nach dem Siebten Kapitel der Einsatz oder die Ver-
wertung eines Vermögens, das aus eigener Erwerbstätigkeit stammt, jedenfalls in Höhe 
eines Betrages von 25.000 Euro für die Betroffenen und für die unterhaltsberechtigten 
Angehörigen stets eine Härte im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 1 SGB XII darstellt, so 
dass es insofern einer Einzelfallprüfung nicht bedarf. 

Personen, die Hilfe zur Pflege erhalten, benötigen für gewöhnliche und regelmäßig wie-
derkehrende Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens Unterstützung. Sie sind daher 
in vielen Fällen nicht in der Lage durch eigene Erwerbstätigkeit am gesellschaftlichen Le-
ben teilzunehmen. Mit der Regelung wird daher die Leistung von pflegebedürftigen Men-
schen anerkannt, die trotz ihrer Einschränkung einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Die 
Verwertung von Vermögen, das der Leistungsberechtigte während des Leistungsbezugs 
durch eigenen Arbeitseinsatz erworben hat, wird bis zu einem Betrag von 25.000 Euro als 
Härte definiert. Damit wird für die Betroffenen die Möglichkeit geschaffen, während des 
Leistungsbezugs durch eigenen Arbeitseinsatz erworbenes Einkommen als Vermögen 
behalten zu dürfen und so für sich selbst eine angemessene Alterssicherung bzw. Le-
bensführung aufrechterhalten zu können. 

Es wird damit ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und 
so dem Teilhabegedanken Rechnung getragen. Vermögen aus anderen Quellen, etwa 
aus Unterhalt, Rente oder aus vor dem Leistungsbezug erworbenem Vermögen, wird 
deswegen vom Vermögensfreibetrag grundsätzlich nicht umfasst. Mit der Formulierung 
„ganz oder teilweise“ aus Erwerbseinkommen wird zugleich klargestellt, dass solche Ver-
mögenswerte ausnahmsweise Berücksichtigung im Rahmen des neuen Freibetrags fin-
den können, soweit diesen Vermögenswerten ein jedenfalls übersteigender Betrag aus 
Erwerbseinkommen gegenübersteht. Dies dient zum einen dazu, unbillige Härten für die 
Betroffenen im Einzelfall zu vermeiden und zum anderen dazu, die Prüfung hinsichtlich 
bestehender Vermögenswerte zu vereinfachen. 

Der zusätzliche Vermögensfreibetrag ergänzt die bisherige Härtefallregelung des § 90 
Absatz 3 SGB XII. Für bisher schon aufgrund dieser Härtefallregelung nicht berücksichtig-
tes Vermögen, etwa im Hinblick auf bei Erstantragstellung bestehendes Vermögen, bleibt 
es bei der bisherigen Regelung, die weiterhin Anwendung findet. Das im Rahmen dessen 
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schon bisher geschützte Vermögen ist nicht auf den pauschalierten Betrag von 25.000 
Euro anzurechnen. Die Neuregelung sieht insofern lediglich vor, dass von dem betroffe-
nen Personenkreis zusätzlich zum bisher geltenden Recht nicht verlangt werden kann, 
Vermögenswerte bis zu einer Höhe von 25.000 Euro einzusetzen, wenn diese durch ei-
gene Arbeit während des Bezugs erworben wurden. Das einmal auf diese Weise erwor-
bene Vermögen bleibt für die Betroffenen auch dann anrechnungsfrei, wenn die Erwerbs-
tätigkeit während des Leistungsbezugs unterbrochen oder beendet wird. Dies gilt jedoch 
nicht für Personen, die Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel erhalten, denn in 
diesem Fall verbleibt kein Raum mehr, um für die angemessene Lebensführung oder für 
die Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung von der Verwertung eigenen 
Vermögens, über die allgemeinen Regelungen des § 90 Absatz 3 Satz 1 SGB XII hinaus, 
abzusehen. Für solche Personen gelten daher wie für alle Leistungsberechtigen der Hilfe 
zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung die allgemeinen Grundsätze. 

Zu Nummer 5a (§ 82) 

Die Erhöhung des Freibetrages von 25 auf 50 Prozent bewirkt, dass das Arbeitsentgelt in 
geringerem Umfang als bisher auf die Leistungen der Grundsicherung angerechnet wird. 
Damit erhält der in einer WfbM Beschäftigte neben dem von der WfbM gezahlten Arbeits-
entgelt höhere Leistungen der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften 
Buches.  

Von Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen aus Erwerbstätigkeit wird 
relativ zur Gesamtzahl der Eingliederungshilfebezieher nur ein kleiner Anteil profitieren. 
Der mit Abstand größte Anteil an Eingliederungshilfebeziehern ist jedoch entweder gar 
nicht erwerbstätig oder arbeitet in einer WfbM. Damit auch diese Menschen künftig ein 
höheres Netto-Arbeitsentgelt erhalten, wird der Freibetrag in Absatz 3 Satz 2 von 25 Pro-
zent des übersteigenden Betrages des Arbeitsentgeltes auf 50 Prozent erhöht. Somit 
werden rund 26 Euro des Arbeitsentgeltes monatlich weniger auf die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung angerechnet und sich die Leistungen der Grundsiche-
rung entsprechend erhöhen. 

Zu Nummer 5b (§ 82) 

Leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige Menschen sowie 
solche Personen, die sowohl Leistungen der Eingliederungshilfe als auch der Hilfe zur 
Pflege in Anspruch nehmen, werden mit dieser Regelung bereits im Vorgriff auf das In-
krafttreten der Neuregelung der Eingliederungshilfe im Bundesteilhabegesetz besser ge-
stellt. Für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen er-
halten, gilt die Regelung über Satz 2 bis zum Inkrafttreten der Neuregelung der Eingliede-
rungshilfe entsprechend. Danach sind die Regelungen zu Einkommen und Vermögen für 
diesen Personenkreis abschließend im Neunten Buch verortet. Für Personen, die aus-
schließlich oder ergänzend Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in An-
spruch nehmen, ist die vorgesehene Regelung dauerhaft. 

Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige Menschen, die in eigener Person die 
Leistungsvoraussetzungen der Eingliederungshilfe und/ oder der Hilfe zur Pflege erfüllen, 
können zukünftig einen pauschalen Betrag von 40 von Hundert von Ihrem Erwerbsein-
kommen, begrenzt auf 65 von Hundert der Regelbedarfsstufe 1, absetzen. Dies stellt zum 
einen für Personen, die bisher einen Einkommensfreibetrag nach § 82 Absatz 3 Satz 1 
nicht in Anspruch nehmen konnten, weil sie ausschließlich Hilfe zur Pflege oder Eingliede-
rungshilfe erhielten, eine Verbesserung der Einkommenssituation dar. Zum anderen profi-
tieren durch die gegenüber § 83 Absatz 3 Satz 1 erhöhten Freibeträge auch Personen, 
die bereits zuvor in den Genuss eines Einkommensfreibetrags kamen, weil sie Leistungen 
der Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
erhielten, von der Neuregelung. Zudem profitieren von dem vorgesehenen Freibetrag 
nicht nur die Betroffenen, sondern mittelbar auch die Angehörigen nach § 19 Absatz 3 
SGB XII, denn bei der Berechnung der Einkommensgrenze nach § 85 SGB XII bleibt das 
Einkommen des behinderten oder pflegebedürftigen Partners in Höhe des Freilassungs-
betrags zukünftig außer Betracht. 
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Für Personen, die sowohl die Voraussetzungen eines Einkommensfreibetrags im Rahmen 
des § 82 Absatz 3 SGB XII als auch im Rahmen des § 82 Absatz 3a SGB XII erfüllen, 
findet die jeweils im Einzelfall für den Leistungsberechtigten günstigere Regelung Anwen-
dung. 

Die Regelung knüpft ebenso wie § 82 Absatz 3 SGB XII an Einkommen aus selbständiger 
und nichtselbständiger Tätigkeit an. Einkommen aus anderen Quellen, etwa aus Unterhalt 
oder Rente, werden nicht privilegiert. Damit wird für die Betroffenen ein zusätzlicher An-
reiz geschaffen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und so dem Teilhabegedanken 
Rechnung getragen. 

Zu Artikel 12 (Weitere Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. 
Januar 2018) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der folgenden Änderungen im SGB XII. 

Zu Nummer 2 (§ 54) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 3 (§ 56) 

Die Vorschrift ist aufzuheben, weil der Regelungsinhalt von dem neuen Leistungstatbe-
stand zu den Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX mit umfasst 
wird. 

Zu Nummer 4 (§ 63) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 5 (§ 82) 

Der bisherige § 43 Satz 4 SGB IX entfällt ersatzlos, da Erhöhungsbeträgen durch Zeitab-
lauf keine praktische Bedeutung mehr zukommt. Die Streichung des Verweises ist eine 
Folgeänderung hierzu. 

Zu Nummer 6 (§ 92) 

Die Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach § 141 Absatz 2 Nummer 2 sollen 
den Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen in Bezug auf die Bedürftigkeits-
unabhängigkeit gleichgestellt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 140) 

Das SGB IX Teil 2 enthält im Zusammenhang mit der personenzentrierten Neuausrich-
tung der Eingliederungshilfe ein neues Leistungserbringungsrecht. Mit der Regelung wer-
den die am 31. Dezember 2017 geltenden Vereinbarungen auf der Basis des geltenden 
Rechts bis zum Inkrafttreten des neuen Leistungsrechts am 1. Januar 2020 festgeschrie-
ben. 

Zu Nummer 8 (Kapitel 17 und 18) 

Zu Kapitel 17 Teilhabe am Arbeitsleben: Durch Teil 2 des SGB IX werden im Bereich der 
Teilhabe am Arbeitsleben für die Zeit ab dem 1. Januar 2020 die Beschäftigungsangebote 
anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen durch die Zulassung anderer Leis-
tungsanbieter und die Einführung des „Budgets für Arbeit“ ergänzt. Diese Regelungen 
werden durch das Siebzehnte Kapitel mit der Überschrift „Teilhabe am Arbeitsleben“, das 
§ 141 SGB XII umfasst, im Rahmen der Eingliederungshilfe schon ab dem 1. Januar 2018 
gelten. 

Zu Kapitel 18 Gesamtplanverfahren: Das anzufügende Kapitel 18 mit den §§ 142 bis 146 
SGB XII enthält Vorschriften zum Gesamtplanverfahren. Im SGB IX Teil 2 wird für die Zeit 
ab dem 1. Januar 2020 ein Gesamtplanverfahren gesetzlich geregelt, diese Regelungen 
sollen im Rahmen der Eingliederungshilfe durch die Übergangsvorschriften im Achtzehn-
ten Kapitel schon ab dem 1. Januar 2018 gelten. 
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Zu Artikel 13 (Weitere Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zum 1. 
Januar 2020) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der folgenden Änderungen im SGB XII. 

Zu Nummer 2 (§ 4) 

Folgeänderung aus dem Wegfall der bisherigen §§ 22-25 SGB IX (gemeinsame Service-
stellen) 

Zu Nummer 3 (§ 8) 

Redaktionelle Folgeänderung zur Aufhebung des Sechsten Kapitels des SGB XII - in der 
Übersicht der Leistungen nach dem SGB XII in § 8 SGB XII ist Nummer 4 aufzuheben. 
Diese Nummer benennt die Eingliederungshilfe als Leistung des SGB XII. 

Zu Nummer 4 (§ 13) 

Nach § 13 SGB XII hat die Leistungserbringung außerhalb von Einrichtungen Vorrang vor 
der Erbringung in teilstationären oder stationären Einrichtungen. Durch die Änderung wird 
klargestellt, dass die Leistungserbringung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nur 
von Bedeutung ist für Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des SGB XII. 
Dies sind nach Aufhebung der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB 
XII zum 31.12.2019 die Hilfe zur Pflege nach dem Sechsten Kapitel, die Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel und die Hilfe in 
anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel des SGB XII. 

Zu Nummer 5 (§ 14) 

§ 14 SGB XII regelt den Vorrang von Prävention und Rehabilitation. Absatz 1, der das 
Verhältnis der Leistungen des SGB XII und des SGB IX zur Prävention und Rehabilitation 
regelt, wird mit der Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX obsolet. Für die in 
Absatz 2 geregelte Unterrichtungspflicht bedarf es keiner speziellen Regelung, da diese 
bereits von der Vorschrift des § 4 SGB XII über die Zusammenarbeit erfasst ist. 

Zu Nummer 6 (§ 15) 

Folgeänderung zur Neuregelung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch durch das 
BTHG. 

Zu Nummer 7 (§ 19) 

Folgeänderung zur Neuregelung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch durch das 
BTHG. 

Zu Nummer 8 (§ 27) 

Die Neufassung von § 27 Absatz 3, der sogenannten kleinen Haushaltshilfe, hat systema-
tische und redaktionelle Gründe. Zum einen wird in Satz 1 klargestellt, dass es um Tätig-
keiten im Haushalt geht, für die trotz fehlender Hilfebedürftigkeit Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel SGB XII beantragt werden können. Hierzu gehören Fälle, in denen der 
Haushalt weitergeführt werden kann, wenn für einzelne Tätigkeiten von Personen, die 
nicht zum Haushalt gehören, Unterstützung geleistet wird. Dies ist beispielsweise erfor-
derlich, wenn Personen aufgrund körperlicher Einschränkungen größere Einkäufe nicht 
mehr bewältigen können oder aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen einzelne Ver-
richtungen im Haushalt nicht mehr allein vornehmen können (zum Beispiel: Fenster put-
zen, Gardinen ab- und aufhängen) können. 

Durch die Neufassung wird zudem die Formulierung des geltenden Rechts präzisiert und 
an vergleichbare Regelungen im SGB XII, so zum Beispiel bei der Einkommensgrenze für 
Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel des SGB XII nach § 85 SGB XII, ange-
glichen. Diese Leistungsberechtigten erhalten einen angemessenen Zuschuss. 

Eine weitere Präzisierung enthält Satz 2 der Neufassung von § 27 Absatz 3 SGB XII. Da-
nach wird nur ein angemessener Zuschuss geleistet. Die Angemessenheit orientiert sich 
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an finanziellen Anerkennungen für dem Grunde nach unentgeltliche Hilfen, weil die erfor-
derliche Unterstützung vor allem im Rahmen verwandtschaftlicher oder nachbarschaftli-
cher Hilfen geleistet wird. Aufwendungen für sonstige, insbesondere professionelle Hilfs-
kräfte stellen demnach den Ausnahmefall dar. 

Durch die Einführung von Assistenzkräften in § 78 SGB IX für Personen, die Eingliede-
rungshilfe nach Teil 2 des SGB IX erhalten, ist eine Abgrenzung zwischen Unterstüt-
zungsleistungen nach dieser Norm und § 27 Absatz 3 SGB XII erforderlich, um Doppel-
leistungen zu vermeiden. Deshalb sollen nach Satz 3 des neuzufassenden Absatzes 3 
von § 27 SGB XII Personen mit einem Anspruch auf Assistenzleistungen nach § 78 SGB 
IX keinen Anspruch auf die kleine Haushaltshilfe nach § 27 Absatz 3 SGB XII haben. Für 
alle übrigen Personen bleibt es beim geltenden Recht. 

Zu Nummer 9 (§ 27b) 

§ 27b SGB XII beschreibt den Lebensunterhalt in Einrichtungen. Aufgrund der Verlage-
rung der Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX und der Aufhebung des Sechsten Kapi-
tels des SGB XII gilt der Lebensunterhalt in Einrichtungen nur noch für Leistungsberech-
tigte nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII, die zugleich Leistungen nach 
dem Siebten, Achten oder Neunten Kapitel des SGB XII in einer Einrichtung erhalten. 

Mit der Neufassung von Absatz 1 werden Änderungen vorgenommen, die aus redaktio-
nellen und systematischen Gründen erforderlich sind, die jedoch zu keinen materiellen 
Folgewirkungen führen. In Satz 1 werden zur Erleichterung der Zitierbarkeit und wörtlich 
unverändert der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen in Nummer 1 übernommen 
und der notwendige Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen in Nummer 2. Darüber 
hinaus wird in Satz 2 die Formulierung „Leistungen der Grundsicherung nach § 42 Num-
mer 1, 2 und 4“ durch die Formulierung „Bedarfe nach § 42 Nummer 1, 2 und 4 Buchsta-
be b“ ersetzt. Durch diese Änderung der Formulierung wird der Begriff „Leistungen“ durch 
den systematisch korrekten Begriff „Bedarfe“ ersetzt. Der sozialhilferechtliche Bedarf setzt 
sich aus einzelnen Bedarfen zusammen, es gibt aber keine einzelnen Leistungen für ein-
zelne Bedarfe. Ferner wird entsprechend der im SGB üblichen Systematik nicht auf Be-
darfe „der Grundsicherung“ verwiesen, sondern ausschließlich auf die konkrete Norm, 
also auf § 42 SGB XII. Die Verweisung ist hinsichtlich Nummer 4 an die Neufassung von 
§ 42 Nummer 4 anzupassen. Danach ergeben sich die Bedarfe für Unterkunft und Hei-
zung für Leistungsberechtigte, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, 
nach Nummer 4 Buchstabe b. 

Zu Nummer 10 (§ 27c) 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe von einer überwiegend einrichtungs-
zentrierten zu einer personenzentrierten Leistung wird der Bedarf erwachsener Menschen 
mit Behinderung an existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt und seinen Be-
darf an Leistungen der Eingliederungshilfe wegen der Behinderung voneinander getrennt. 
Zugleich wird das Sondersystem Lebensunterhalt in Einrichtungen beseitigt. Da der weit 
überwiegende Teil der Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe existenzsichernde 
Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem vierten Kapitel SGB XII erhält, werden die im 
Zusammenhang mit der Trennung von Fachleistung und Lebensunterhalt notwendigen 
Änderungen dort verortet. Diese Regelungen gelten jedoch nur für Volljährige und nicht 
für Kinder und Jugendliche. Für minderjährige Menschen mit Behinderung, die zur Be-
streitung des notwendigen Lebensunterhalts in der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Dritten Kapitel des SGB XII leistungsberechtigt sind, soll es hingegen beim geltenden 
Recht bleiben. Dazu enthält der neu einzufügende § 27c SGB XII eine Sonderregelung für 
minderjährige Leistungsberechtigte, die nicht in einer Wohnung nach § 42b Absatz 2 
Satz 2 leben, und zugleich Leitungen der Eingliederungshilfe nach Teil 2 des SGB IX er-
halten. Dies sind Minderjährige, die weder mit ihren Eltern, Großeltern oder Pflegeeltern 
noch in einer betreuten Wohngemeinschaft leben. Für diesen Personenkreis wird das 
geltende Recht hinsichtlich des notwendigen Lebensunterhalts in Einrichtungen nach 
§ 27b SGB XII weitergeführt. Die Diskussion zur Reform des SGB VIII bleibt davon unbe-
rührt.  
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Zu Nummer 11a (§ 30) 

In Absatz 1 wird als redaktionelle Folgeänderung der Neustrukturierung des SGB IX, 
durch die das Schwerbehindertenrecht mit § 69 SGB IX in Teil 3 des SGB IX verschoben 
wird, die Verweisung entsprechend angepasst. 

Zu Nummer 11b (§ 30) 

Durch die Neufassung von Absatz 4 wird dessen Inhalt durch eine Verweisung auf Ab-
satz 2 des den neu einzufügenden § 42a ersetzt, der den Inhalt als Vorschrift des Vierten 
Kapitels des SGB XII übernimmt. Weil nach dem Vierten Kapitel des SGB XII nur volljäh-
rige Personen leistungsberechtigt sind, werden in Absatz 4 für Leistungsberechtigte nach 
dem Dritten Kapitel des SGB XII - wie in der geltenden Fassung - zusätzlich Menschen 
mit Behinderungen ab Vollendung des 15. Lebensjahres einbezogen. 

Zu Nummer 11c (§ 30) 

Durch die Verweisung im neu angefügten Absatz 8 haben auch Leistungsberechtigte 
nach dem Dritten Kapitel des SGB XII einen Anspruch auf einen Mehrbedarf für gemein-
same Mittagsverpflegung in einer Werkstatt für behinderte Menschen und vergleichbare 
Angebote nach Absatz 3 des neu einzufügenden § 42a SGB XII. 

Zu Nummer 12 (§ 34a) 

Bei dem die Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe regelnden § 34a SGB 
XII ist in Absatz 1 Satz 3 eine Folgeänderung zur Aufhebung des Sechsten Kapitels des 
SGB XII aufgrund der Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX vorzunehmen. 
Nach diesem Satz sind bei der Erbringung des sogenannten Teilhabepakts nach § 34 
Absatz 7 SGB XII Leistungen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII nicht zu berück-
sichtigen. Durch die Änderung des Satzes sind folgerichtig Leistungen nach Teil 2 des 
SGB IX nicht zu berücksichtigen. Materielle Auswirkungen ergeben sich hierdurch nicht. 

Zu Nummer 13 (§ 39) 

In § 39 Satz 3 Nummer 2 SGB XII (Vermutung der Bedarfsdeckung) ist aufgrund der der 
Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX und der Aufhebung des Sechsten Ka-
pitels des SGB XII bei der Bestimmung des Personenkreises das Vorliegen einer Behin-
derung nach § 53 SGB XII durch die Teilhabeeinschränkung nach § 98 des SGB IX zu 
ersetzen. Es handelt sich dabei eine Folgeänderung, die keine materiellen Auswirkungen 
hat. 

Zu Nummer 14a (§ 42) 

Die Änderungen in der Übersicht über die Bedarfe nach dem Vierten Kapitel des SGB XII 
in § 42 SGB XII bauen auf der sich nach dem Entwurfs für ein RBEG 2017 ergebenden 
Fassung von § 42 SGB XII auf (vorgesehenes Inkrafttreten: 1. Januar 2017). 

In Buchstabe a wird in § 42 Nummer 2 SGB XII der Verweis auf die Bedarfe nach § 42a 
SGB XII eingefügt. Damit ergeben sich Ansprüche auf Mehrbedarfe ab Inkrafttreten des 
BTHG für Leistungsberechtigten nach dem Vierten Kapitel des SGB XII - wie im geltenden 
Wortlaut - nach der entsprechenden Vorschrift im Dritten Kapitel des SGB XII (§ 30 SGB 
XII) und ergänzend nach § 42a SGB XII. 

Zu Nummer 14b (§ 42) 

Bei der in Buchstabe b enthaltenen Änderung handelt es sich ebenfalls um eine Folgeän-
derung. In § 42 Nummer 4 Buchstabe b werden die pauschalierten Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung im Zusammenhang mit den Lebensunterhaltsbedarfen bei stationärer Unter-
bringung übernommen, dazu wird im Unterschied zum geltenden Wortlaut auf den eben-
falls zu ändernden § 27b SGB XII verwiesen. Die Höhe der pauschalierten Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung ergibt sich unverändert aus der durchschnittlichen Warmmiete für 
einen Einpersonenhaushalt im örtlichen Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Trägers. 
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Zu Nummer 15 (§ 42a) 

Die in § 42a SGB XII, der Spezialvorschrift über Bedarfe für Unterkunft und Heizung für 
Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel des SGB XII, vorzunehmenden Änderun-
gen bauen auf der sich nach dem Entwurf für ein RBEG 2017 (BT-Drs. 18/XXXX) erge-
benden Fassung von § 42a SGB XII auf (vorgesehenes Inkrafttreten: 1. Januar 2017). 

Zu Nummer 15a (§ 42a) 

Durch die Neufassung von Absatz 2 werden die sich in der nach Entwurf für ein RBEG 
2017 ergebenden Fassung enthaltene Differenzierung nach Wohnung und anderen 
Wohnformen bei Leistungsberechtigten, die nicht in einer stationären Einrichtung unter-
gebracht sind, durch eine zusätzliche Differenzierung ergänzt. Die bestehende Definition 
von Wohnung (Satz 1 Nummer 1 und Satz 2) wird unverändert übernommen. Neu hinzu 
kommt in Satz 1 Nummer 2 als zusätzliche Wohnform der persönliche Wohnraum mit zu-
sätzlichen Räumlichkeiten. Wie die zu berücksichtigenden Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung ergeben, enthalten die neu einzufügenden Absätze 5 und 6 (Änderung in Buch-
stabe c). Die in § 42a Absatz 2 Satz 1 in der sich nach RBEG 2017 ergebenden Fassung 
in Nummer 2 enthaltenen sonstigen Unterbringungsformen außerhalb von stationären 
Einrichtungen werden in Satz 1 zu Nummer 3 und umfassen als Folgeänderung zur neu-
en Nummer 2 alle Wohnformen, die nicht von Nummer 1 und 2 umfasst sind. Die Ermitt-
lung der Höhe der anzuerkennenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung richtet sich auf-
grund der Einfügung der Absätze 5 und 6 nach Absatz 7 (Änderung in Buchstabe b). Für 
Leistungsberechtigte, die in einer stationären Einrichtung untergebracht sind, bestimmt 
sich der notwendige Lebensunterhalt nach § 27b SGB XII, weshalb sich die Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung nach § 42 Nummer 4 Buchstabe b ergeben. 

In Absatz 2 Satz 3 werden persönlicher Wohnraum und zusätzliche Räumlichkeiten nach 
Satz 1 Nummer 2 definiert. Im Unterschied zu Wohnungen handelt es sich dabei um 
Räumlichkeiten, die keine abgeschlossene Wohnung darstellen, weil neben dem persönli-
chen Wohnraum auch weitere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die von weiteren 
Personen gemeinsam genutzt werden, die nicht gemeinsam mit der leistungsberechtigten 
Person in einem persönlichen Wohnraum leben. Voraussetzung für die Anerkennung die-
ser Wohnform ist, dass die Nutzungsüberlassung, also die Vermietung, nach den Vor-
schriften des Gesetzes zur Regelung von Verträgen über Wohnraum (WBVG) mit Pflege- 
und Betreuungsdienstleistungen zugrunde liegen. Bei dem WBVG handelt es sich um ein 
Verbraucherschutzgesetz für Menschen, die Räumlichkeiten anmieten, um dort Dienst-
leistungen zur Pflege und Betreuung sowie Leistungen der Eingliederungshilfe zu erhal-
ten. Durch Satz 4 wird ergänzend bestimmt, dass es dabei nicht Voraussetzung ist, dass 
die vertragliche Nutzungsüberlassung nach dem WBVG einschließt, dass der die Räum-
lichkeiten überlassende Anbieter selbst die Leistungen zur Deckung von Bedarfen der 
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX zu erbringen hat oder Dritte dafür zu beauftragen 
hat. Menschen mit Behinderungen können die von ihnen benötigten Eingliederungshilfe-
leistungen auch selbst beschaffen. Die zu berücksichtigenden Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung ergeben sich nach den Absätzen 5 und 6. 

Zu Nummer 15b (42a) 

Durch die Einfügung der Absätze 5 und 6 wird der bisherige Absatz 5 (sonstige Wohnfor-
men) zu Absatz 7. 

Zu Nummer 15c (§ 42a) 

Die Vorschriften zur Anerkennung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in Wohnfor-
men nach Absatz 2 Nummer 2 enthalten die einzufügenden Absätze 5 und 6. 

Der neue Absatz 5 beinhaltet eine spezielle Regelung für die Anerkennung von Bedarfen 
für Unterkunft und Heizung in Wohnformen nach Absatz 2 Nummer 2. In Satz 1 wird, auf-
bauend auf der Definition im neuzufassenden Absatz 2 in Nummer 2 sowie in Satz 3 und 
4, für die persönlichen Räumlichkeiten und die gemeinsam genutzten Räumlichkeiten 
Folgendes bestimmt: Die tatsächlichen Aufwendungen für die persönlichen Räumlichkei-
ten sind bei einer diese bewohnenden Person in voller Höhe und bei zwei Personen je-
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weils hälftig als Bedarf anzuerkennen. Hinzukommen - im Falle einer vollständigen oder 
teilweisen Möblierung - die darauf entfallenden Aufwendungen. Für die Gemeinschaft-
räume (vorrangig zur gemeinschaftlichen Nutzung bestimmten Räumlichkeiten) sieht 
Satz 1 Nummer 3 eine kopfteilige Aufteilung vor, der Anteil einer leistungsberechtigten 
Person ergibt sich folglich aus der für die Nutzung der Gemeinschafträume vorgesehenen 
Anzahl an Personen. Dementsprechend sind nach Satz 2 die tatsächlichen angemesse-
nen Aufwendungen für die Heizung zu ermitteln. Dabei gelten Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung nach Satz 3 als angemessen, wenn sie den für die durchschnittliche 
Warmmiete eines Einpersonenhaushalts im Zuständigkeitsbereich des zuständigen Trä-
gers nicht übersteigen. Wird die sich danach ergebende Angemessenheitsgrenze über-
schritten, sieht Satz 4 vor, dass eine Überschreitung um 25 Prozent zulässig ist, wenn die 
leistungsberechtigte Person die höhere Miete durch einen Mietvertrag nachweisen kann, 
sofern dieser getrennt die Miete und die Mietnebenkosten beziehungsweise weitere Kos-
ten ausweist. Dadurch wird berücksichtigt, dass persönliche Wohnräume und Gemein-
schaftsräume in Einzelfällen auch zu höheren monatlichen Aufwendungen führen können 
als der Vergleichswert nach der durchschnittlichen Warmmiete eines Einpersonenhaus-
halts. Sofern die Miete zusätzlich Stromkosten (Haushaltsstrom), Gebühren für Telefon 
und sowie Gebühren für kabelgebundenen Zugang Rundfunk, Fernsehen und Internet, 
sind diese nach Satz 5 getrennt auszuweisen, um Transparenz hinsichtlich der einge-
rechneten Kosten zu ermöglichen. Diese Aufwendungen sind für alle in einer baulichen 
Einheit - in der Regel in einem Gebäude - wohnenden Personen zu gleichen Anteilen auf-
zuteilen. Dadurch wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass für ein Gebäude je-
weils ein gemeinsamer Anschluss für die genannten Versorgungszugänge vorhanden ist 
und es keine einzelnen Anschlüsse je Bewohner oder Wohneinheit gibt. Stattdessen er-
setzen jeweils eine Hausanlage und ein internes Netzwerk individuelle Lösungen mit Ein-
zelverträgen. Voraussetzung für eine vollständige Berücksichtigung dieser Aufwendungen 
im Rahmen einer Komplettmiete ist zudem, dass sich durch deren Einrechnung im Ver-
hältnis zu vergleichbaren Wohnformen - dies sind Wohnungen - keine unangemessene 
Höhe der Gesamtaufwendungen ergibt. 

Nach dem ebenfalls einzufügenden Absatz 6 ergeben sich die Rechtsfolgen, wenn die 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Absatz 4 und 5 nicht in voller Höhe als 
angemessen berücksichtigt werden können. Nach Satz 1 hat der zuständige Träger nach 
dem SGB XII, wenn er im Falle unangemessener Unterkunftskosten nach Absatz 4 An-
haltspunkte dafür hat, dass die unangemessenen Unterkunftskosten ganz oder teilweise 
von einem anderen Leistungsträger zu übernehmen sind, auf eine Antragstellung bei die-
sem Träger hinzuwirken. Dies betrifft vor allem Fälle, in denen die unangemessenen Auf-
wendungen für die Unterkunft daraus resultieren, dass in der Wohnung ein zusätzlicher 
Raum für eine Assistenzkraft zur Verfügung stehen muss. Die hierauf entfallenden Kosten 
sind dann über den Träger der Eingliederungshilfe nach § 78 Absatz 3 des Neunten Bu-
ches SGB zu übernehmen. Satz 2 regelt die Folgen einer Überschreitung der durch-
schnittlichen Warmmiete eines Einpersonenhaushalts bei persönlichem Wohnraum und 
Gemeinschaftsräumen nach Absatz 5 Satz 4 um 25 Prozent. Eine solche Überschreitung 
kann angesichts der Besonderheiten dieser Wohnform nicht als Bedarf für den notwendi-
gen Lebensunterhalt berücksichtigt werden, weil Kostenstrukturen vorliegen, die sich ei-
ner Steuerung durch die Lebensunterhaltsleistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB 
XII entziehen. Die erforderliche Steuerungswirkung kann nur im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe nach Teil 2 des SGB IX erzielt werden. Deshalb haben im Falle einer in Aus-
nahmefällen möglichen Überschreitung der 25-Prozentgrenze die Träger von Leistungen 
nach Teil 2 des SGB IX übergangsweise die übersteigenden Kosten zu übernehmen. Ent-
sprechend den Folgen einer die Angemessenheitsgrenze nach § 35 Absatz 2 Satz 2 SGB 
XII übersteigenden Aufwendungen für die Miete macht dies erforderlich, eine kostengüns-
tigeren Alternative für die Unterbringung zu suchen. Im Unterschied dazu wird für Men-
schen mit Behinderungen bei einer Kostenüberschreitung nach § 42b Absatz 5 Satz 4 
SGB XII allerdings auf die Vorgabe einer Sechsmonatsfrist verzichtet. 
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Zu Nummer 16 (§ 52) 

In § 52 SGB XII (Leistungserbringung, Vergütung bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 
Fünften Kapitel des SGB XII) wird in Absatz 5 auf die Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation nach § 54 Absatz 1 Satz 1 SGB XII verwiesen, einer Vorschrift im aufzuhe-
benden Sechsten Kapitel des SGB XII. § 52 Absatz 5 SGB XII wird deshalb mit der Über-
führung der Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX obsolet und ist deshalb aufzuheben. 

Zu Nummer 17 (Überschrift 6. Kapitel) 

Aufgrund der Aufhebung des Sechsten Kapitels ist die Überschrift „Eingliederhilfe für be-
hinderte Menschen“ durch „weggefallen“ zu ersetzen. 

Zu Nummer 18 (§§ 53-60a) 

Die das Sechste Kapitel des SGB XII bildenden §§ 53 bis 60a SGB XII sind wegen der 
Überführung der Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX aufzuheben. 

Zu Nummer 19 (§ 63b) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Überführung der Eingliederungshilfe in das 
SGB IX. 

Zu Nummer 20 (§ 67) 

Mit der Einfügung wird sichergestellt, dass nach der Neuregelung der Eingliederungshilfe 
im Neunten Buch die im Rahmen dessen erbrachten Leistungen weiterhin vorrangig ge-
genüber den Leistungen nach dem Achten Kapitel zu gewähren sind und Leistungen der 
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nur gewährt werden können, 
soweit diese Leistungen nicht bereits durch Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht 
werden oder erbracht werden können. 

Zu Nummer 21a (§ 71) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung durch Herauslösen der Eingliederungshilfe aus 
dem SGB XII. 

Zu Nummer 21b (§ 71) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Überführung der Eingliederungshilfe in das 
SGB IX. 

Zu Nummer 22 (§ 72) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung durch Herauslösen der Eingliederungshilfe aus 
dem SGB XII mit der klar gestellt wird, dass das bisherige Verhältnis zwischen Eingliede-
rungshilfe und Blindenhilfe bestehen bleibt. 

Zu Nummer 23 (Kapitel 10 Vertragsrecht) 

Zu Kapitel 10 (Vertragsrecht) 

Mit Artikel 1 des Gesetzentwurfs wird das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe, das 
bisher im Zehnten Kapitel des SGB XII geregelt ist, in Teil 2 des SGB IX übergeleitet und 
zugleich inhaltlich geändert, soweit dies zur Umsetzung der Neuausrichtung der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen sowie zur Stärkung der Steuerungsfunktion des 
Trägers der Eingliederungshilfe (z.B. durch Einführung eines gesetzlichen Prüfungsrechts 
für die Träger der Eingliederungshilfe) erforderlich ist. Insbesondere im Hinblick auf die 
Schnittstellen zwischen den Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege 
liegt es im Interesse aller Beteiligten, dass das Vertragsrecht für die jeweiligen Leistungs-
arten weitgehend einheitlich gestaltet wird. 

Zu § 75 (Allgemeine Grundsätze) 

§ 75 fasst die bisher an verschiedenen Stellen des Zehnten Kapitels des Zwölften Buches 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Erbringung von Leistungen durch externe 
Leistungserbringer in einer Vorschrift zusammen. Zugleich werden die allgemeinen 
Grundsätze insoweit ergänzt, als sie für die Praxis von Bedeutung sind. Dies betrifft ins-



 - 340 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

besondere die nähere Bestimmung des Begriffs der Geeignetheit eines Leistungserbrin-
gers sowie die Klarstellung zur Wirtschaftlichkeit tariflich vereinbarter Vergütungen. Dar-
über hinaus sind Begrifflichkeiten angepasst worden: Der Begriff des Leistungserbringers 
ersetzt die bisherige Unterscheidung zwischen (teilstationären und stationären) Einrich-
tungen und (ambulanten) Diensten, welche sich aufgrund identischer Regelungen nicht 
als notwendig erwiesen und in der Praxis zu Unsicherheiten geführt hat. 

Zu Absatz 1: Satz 1 übernimmt im Wesentlichen inhaltsgleich die bisherige Regelung des 
§ 75 Absatz 3 Satz 1. Halbsatz. Eine Leistung darf auch künftig unabhängig vom Ort der 
Leistungserbringung grundsätzlich nur dann erbracht werden, wenn eine Vereinbarung 
mit einen Träger der Sozialhilfe besteht. Eine Vereinbarung ist nicht erforderlich, soweit 
die häusliche Pflege gemäß § 63 durch Personen, die dem Pflegebedürftigen nahe ste-
hen, oder als Nachbarschaftshilfe übernommen wird, erbracht wird. Mit dem Abschluss 
individueller Vereinbarungen und der damit zum Ausdruck kommenden Wettbewerbsori-
entierung sollen Anreize für eine möglichst kostengünstige Leistungserbringung geschaf-
fen werden. Die Vereinbarung besteht aus einer Leistungs- und einer Vergütungsverein-
barung. Hierbei handelt es sich um jeweils selbständige Teile, die unabhängig voneinan-
der geschlossen werden können. Die nach bisherigem Recht der Sozialhilfe zusätzlich 
abzuschließende Prüfungsvereinbarung gemäß § 75 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird zu-
gunsten eines gesetzlichen Prüfungsrechts des Trägers der Sozialhilfe gestrichen. Für die 
Vereinbarungen nach dem Zehnten Kapitel ist das Schriftformerfordernis ausdrücklich 
vorgeschrieben. 

Satz 2 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 75 Absatz 3 Satz 1 2. Halb-
satz, d.h. die Vereinbarung kann auch zwischen dem Träger der Sozialhilfe und dem Ver-
band, dem der Leistungserbringer angehört, geschlossen werden. Die mit einem Träger 
der Sozialhilfe geschlossene Vereinbarung ist gemäß Satz 3 für alle übrigen Träger der 
Sozialhilfe entsprechend der bisherigen Regelung des § 77 Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz 
bindend. Satz 4 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 75 Absatz 3 Satz 2, 
wonach die Vereinbarung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leis-
tungsfähigkeit beachten muss. Dem Träger der Sozialhilfe wird damit die Möglichkeit ein-
geräumt, auf die Höhe und Ausgestaltung der zu übernehmenden Kosten Einfluss zu 
nehmen. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob der Leistungserbringer geeignet ist 
(Absatz 2) und die wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Gelder gewährleistet ist. 

Durch Satz 5 wird klargestellt, dass die Vereinbarung entsprechend dem bisher geltenden 
Recht der Sozialhilfe nur für künftige Zeiträume abgeschlossen werden darf. Bereits 1993 
wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Umsetzung des Spar-, Konsolidierungs- und Wachs-
tumsprogramms das bis dahin geltende Selbstkostendeckungsprinzip durch ein prospek-
tives Entgeltsystem ersetzt. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass das Selbstkosten-
deckungsprinzip mit seinem nachträglichen Ausgleich von Über- oder Unterdeckungen 
nicht mehr modernen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen entsprach. Vielmehr bietet 
das Selbstkostendeckungsprinzip keinen Anreiz für eine wirtschaftliche Leistungserbrin-
gung. Das seitdem geltende System prospektiver Entgelte hat sich bewährt und findet 
künftig auch Anwendung. 

Die Vergütung wird zwischen dem Leistungsträger und dem Leistungserbringer oder sei-
nem Verband vereinbart. Ziel ist eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung, die 
die Eigenverantwortung der Leistungserbringer stärkt und deren wirtschaftliche Betriebs-
führung honoriert. Die Laufzeit der Vergütungsvereinbarung ist nicht an das Kalenderjahr 
gekoppelt, sondern durch die Vereinbarungspartner festzulegen. Die Vereinbarungs-
partner werden so in die Lage versetzt, die Laufzeit der Verträge je nach Bedarf zu be-
stimmen. Im Falle der Nichteinigung über die Höhe der Vergütung entscheidet gemäß 
§ 77 auf Antrag einer Partei eine unabhängige Schiedsstelle. Aufgabe der Schiedsstelle 
ist die Herstellung eines weitgehenden Interessenausgleichs zwischen Leistungserbringer 
und Leistungsträger. 

Mit der in Satz 6 normierten Pflicht, die Ergebnisse der Vereinbarungen den Leistungsbe-
rechtigten zugänglich zu machen, wird die Position der Leistungsberechtigten, ausdrück-
lich hervorgehoben und gestärkt. Der Abschluss einer Vereinbarung zwischen Leistungs-
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träger und Leistungserbringer liegt in vielfacher Hinsicht auch im besonderen Interesse 
der Leistungsberechtigten: 

– Die Vereinbarung dient der Umsetzung des individuellen Leistungsanspruchs des 
Leitungsberechtigten. 

– Im Interesse des Leistungsberechtigten wird eine ausreichende (bedarfsgerechte) 
und leistungsgerechte Vergütung ausgehandelt. 

– Die individuellen Bedarfe und Wünsche der Leistungsberechtigten können durch eine 
größere Leistungsvielfalt und Trägerpluralität besser berücksichtigt werden. 

– Die Vereinbarung stellt ein vergleichbares Leistungsniveau und eine vergleichbare 
Qualität durch die Festlegung von Leistungsinhalten sicher. 

– Die Vereinbarung ermöglicht eine weitgehend transparente Leistungserbringung. 

Damit alle Leistungsberechtigten unabhängig von der Art ihrer Behinderung die Ergebnis-
se der Vereinbarungen zur Kenntnis nehmen können, ist sicherzustellen, dass die Zu-
gänglichmachung in einer für die Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form erfolgt. 
Eine allgemeinverbindliche Vorgabe, welche Form wahrnehmbar ist, ist im Hinblick auf die 
verschiedenen Lebenslagen nicht möglich; entscheidend für die Entscheidung ist vielmehr 
der jeweilige Einzelfall. 

Zu Absatz 2: Satz 1 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 75 Absatz 2 
Satz 1 SGB XII. Soweit geeignete gemeinnützige und/oder gewerbliche Leistungserbrin-
ger vorhanden sind, sollen auch wie bisher schon die Träger der Sozialhilfe keine eigenen 
Angebote neu schaffen. Satz 2 regelt in Erweiterung der bisherigen Regelung des § 75 
Absatz 2 Satz 2, welche Voraussetzung erfüllt sein muss, damit ein Leistungserbringer 
geeignet ist. Ein Leistungserbringer kann nur dann als geeignet eingestuft werden, wenn 
er unter Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 9) in der Lage ist, die Leistun-
gen wirtschaftlich und sparsam zu erbringen. Mit Satz 3 wird klargestellt, dass die Bezah-
lung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchli-
chen Arbeitsrechtsregelungen als wirtschaftlich angemessen anzusehen sind. 

Absatz 3 übernimmt inhaltsgleich den bisherigen § 75 Absatz 2 Satz 3 SGB XII. Sind 
mehrere Leistungserbringer geeignet, ist eine vergleichende Bewertung erforderlich. Die 
Erforderlichkeit eines externen Vergleichs, also des Vergleichs mit Entgelten, wie sie auch 
andere Leistungserbringer für vergleichbare Leistungen erheben, folgt bereits aus der 
Verpflichtung der Träger der Sozialhilfe, nur wirtschaftliche und sparsame Pflegesätze zu 
vereinbaren. 

Zu Absatz 4: Satz 1 greift die bisherige Regelung des § 76 Absatz 1 Satz 2 SGB XII auf, 
nach der in die Vereinbarung die Verpflichtung aufzunehmen ist, im Rahmen des verein-
barten Leistungsangebots den Leistungsberechtigten aufzunehmen und zu betreuen. 
Durch die Aufnahme in die allgemeinen Grundsätze des Vertragsrechts wird die bisher in 
jedem Einzelfall zu vereinbarende Verpflichtung überflüssig. Die Aufnahme- und Betreu-
ungspflicht greift insoweit in die Berufsausübungsfreiheit des Leistungserbringers ein. Der 
Eingriff ist durch den Zweck der Regelung - die Sicherstellung der Versorgung des Leis-
tungsberechtigten - gerechtfertigt. 

Zu Absatz 5: In besonderen Einzelfällen darf in Abweichung des in Absatz 1 Satz 1 nor-
mierten Grundsatzes eine Leistung auch durch einen Leistungserbringer, mit dem keine 
schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, erbracht werden. Wie bisher schon im Ver-
tragsrecht der Sozialhilfe darf der Leistungserbringer nicht bessergestellt werden als ein 
Leistungserbringer, der eine Vereinbarung mit dem Träger der Sozialhilfe geschlossen 
hat. Der Leistungserbringer hat daher in diesen Fällen ein schriftliches Leistungsangebot 
vorzulegen, dass den Vorgaben des § 76 entspricht. Darüber hinaus hat sich der Leis-
tungserbringer zu verpflichten, die Grundsätze des Absatz 1 Satz 4 bzgl. der Wirtschaft-
lichkeit und Qualität der Leistungserbringung zu erfüllen. Die Vergütung darf darüber hin-
aus nicht höher sein als die Vergütung, die der Träger der Sozialhilfe mit anderen Leis-
tungserbringern für vergleichbare Leistungen vereinbart hat. Im Übrigen finden die Vor-



 - 342 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

schriften der §§ 75, 76, 77a bis 79a auf die Fälle des Absatzes 5 entsprechende Anwen-
dung. 

Zu Absatz 6: Aufgrund des sozialhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses mit den dabei be-
stehenden Rechtsbeziehungen zwischen Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und 
Leistungsträgern hat der Leistungserbringer nach bisher geltender Rechtslage keinen 
unmittelbaren Zahlungsanspruch gegen den Leistungsträger. Vielmehr haben die Leis-
tungserbringer aufgrund der privatrechtlichen Verträge mit den Leistungsberechtigten ei-
nen Anspruch auf einer Vergütung der erbrachten Leistung. Auch die Rechtsprechung hat 
bisher einen unmittelbaren Zahlungsanspruch des Leistungserbringers gegenüber dem 
Leistungsträger verneint. Im Unterschied zum Recht der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung bzw. Sozialen Pflegeversicherung bestehe weder ein gesetzlicher noch ein aus den 
Normverträgen resultierender Zahlungsanspruch des Leistungserbringers gegen den Trä-
ger der Sozialhilfe. Im Vertragsrecht beschränke sich die Verpflichtung des Trägers der 
Sozialhilfe auf die Schaffung und Gestaltung des im Gesetz umschriebenen vertraglichen 
Rahmens. Den Anspruch der Leistungsberechtigten gegen die Träger der Sozialhilfe auf 
Übernahme der Kosten könne der Leistungserbringer nicht einklagen. Erst mit der Leis-
tungsbewilligung erkläre der Träger der Sozialhilfe jedoch im Einzelfall einen Schuldbeitritt 
zur zivilrechtlichen Verpflichtung des Leistungsberechtigten gegenüber dem Leistungser-
bringer. Dieser Schuldbeitritt führe zu einem unmittelbaren Zahlungsanspruch des Leis-
tungserbringers gegen den Träger der Sozialhilfe (BSG, Urteil vom 28. Oktober 2008, B 8 
SO 22/07 R). 

In der Praxis leistete dagegen schon vor der Entscheidung des Bundessozialgerichts da-
gegen der Träger der Sozialhilfe regelmäßig aus Praktikabilitätsgründen unmittelbar an 
den Leistungserbringer. Es ist daher sachgerecht, dass sich künftig im Vertragsrecht die 
bestehende Praxis widerspiegelt und dem Leistungserbringer ein unmittelbarer Zahlungs-
anspruch gegen den Träger der Sozialhilfe eingeräumt wird. Dieser Zahlungsanspruch ist 
öffentlich-rechtlicher Natur, so dass im Fall von Rechtsstreitigkeiten der Rechtsweg zu 
den Sozialgerichten eröffnet ist, während bei Klagen aus dem zivilrechtlichen Rechtsver-
hältnis zwischen Leistungsberechtigten und Leistungserbringer der Zivilrechtsweg eröffnet 
ist. 

Zu § 76 (Inhalt der Vereinbarung) 

Zu Absatz 1: Die Vorschrift regelt den Inhalt der Vereinbarung zwischen Leistungserbrin-
ger und Leistungsträger. Der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung zwischen 
Leistungsträger und Leistungserbringer ist mit Ausnahme der Fälle des § 75 Absatz 5 
Voraussetzung für eine Übernahme der Kosten durch den Träger der Sozialhilfe. 

Die darüber hinaus nach dem bisher geltenden Recht des Zwölften Buches zu treffende 
Prüfungsvereinbarung (§ 75 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3) wird zu Gunsten eines ausdrück-
lichen Prüfrechts des Trägers der Sozialhilfe (§ 78) gestrichen. 

Die Vereinbarung zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer besteht aus zwei 
Teilvereinbarungen, einer Leistungsvereinbarung (Nummer 1) und einer Vergütungsver-
einbarung (Nummer 2), deren Mindestinhalte in den Absätzen 2 und 3 festgelegt sind. 

Regelungsgegenstände der Leistungsvereinbarung nach Nummer 1 sind Inhalt, Umfang 
und Qualität der Leistungen. Die Qualität der Leistungen umfasst auch die Wirksamkeit 
der Leistungen. Leistungsträger und Leistungserbringer haben einvernehmlich festzule-
gen, welche konkreten Leistungen zu erbringen sind. Die Leistungen müssen bedarfsge-
recht sein und die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigen. Im Rahmen der Vergü-
tungsvereinbarung haben sich die Parteien über die Höhe der Vergütung zu verständigen. 
Grundlage sind die Inhalte der Leistungsvereinbarung. 

Die Bezahlung tariflich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen 
nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei entsprechend der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts grundsätzlich nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden (vgl. 
§ 75 Absatz 2). 
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In Absatz 2 sind die Mindestinhalte der Leistungsvereinbarungen gemäß Absatz 1 Num-
mer 1 festgelegt. Diese enthalten die grundlegenden Merkmale für eine qualitative Leis-
tungserbringung. Die Reihenfolge der Mindestinhalte soll keine Wertung des Gesetzge-
bers über die Bedeutung der Mindestinhalte im Verhältnis zueinander haben. Die Min-
destinhalte entsprechen dem geltenden Recht des § 76 Absatz 1 SGB XII; sie werden zur 
besseren Übersichtlichkeit für den Rechtsanwender in eine Listenform übertragen. 

Zu den Kosten für betriebsnotwendige Anlagen im Sinne der Nummer 1 gehören insbe-
sondere der Investitionsaufwand für Erst- und Wiederbeschaffung von Anlagegütern so-
wie Miete bzw. Pacht und Darlehenszinsen. Welche Anlagen betriebsnotwendig sind, rich-
tet sich nach der Aufgabenstellung des Leistungserbringers, insbesondere nach dem 
Leistungsangebot und dem vom Träger der Sozialhilfe zu finanzierenden Standard. 

Mit Nummer 4 (Festlegung der personellen Ausstattung) wird einem Anliegen der Länder, 
wie es mit der Gesetzesinitiative zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(BR-Drs. 379/10 (Beschluss)) zum Ausdruck gekommen ist, Rechnung getragen. Welche 
Methode hierbei zur Anwendung kommt, bleibt den Rahmenverträgen vorbehalten. Soweit 
es sich um die unmittelbar gegenüber dem Leistungsberechtigten zu erbringende Leis-
tung handelt, ist gemäß der Nummer 5 die Qualifikation des Personals in der Vereinba-
rung zu regeln. 

Die Inhalte der Leistungsvereinbarung sind nicht abschließend; den Vereinbarungspart-
nern steht es frei, darüber hinaus weitere Leistungsmerkmale in die Leistungsvereinba-
rung aufnehmen. 

Zu Absatz 3: Die Anrechnung von öffentlichen Förderungen dient der Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen. Hierzu zählen auch verdeckte Subventionen in Form von 
haushaltsinternen Umschichtungen bei öffentlichen Einrichtungen (vgl. BT-Drs. 13/2440, 
S. 30). 

Die nach Satz 3 zu bildenden Vergleichsgruppen dienen lediglich als Kalkulationsgrundla-
ge für die Leistungspauschale; die Einstufung in eine Vergleichsgruppe stellt daher noch 
keinen Verwaltungsakt dar (BSG, Urteil vom 2. Februar 2010, Rdn 14). 

Mit Satz 4 wird den Trägern der Sozialhilfe die Möglichkeit eröffnet, länderspezifische Ab-
rechnungsverfahren anzuwenden. Die Regelung korrespondiert mit der Möglichkeit nach 
§ 123 Absatz 1 Satz 3, dass die Leistungsträger einen unbestimmten Kreis von Leis-
tungserbringern zu Verhandlungen auffordern. Das sozialhilferechtliche Dreiecksverhält-
nis bleibt unberührt; insbesondere ist der individuelle Leistungsanspruch der Leistungsbe-
rechtigten zu beachten. 

Zu § 76a (Zugelassene Pflegeeinrichtungen) 

Die Vorschrift übernimmt inhaltsgleich den bisherigen § 75 Absatz 5 SGB XII. 

Zu § 77 (Verfahren und Inkrafttreten der Vereinbarung) 

Zu Absatz 1: Das Verfahren zum Abschluss einer Vereinbarung wird jeweils durch eine 
schriftliche Verhandlungsaufforderung eingeleitet. Sowohl Leistungserbringer als auch 
Leistungsträger können die Initiative zum Abschluss einer Vereinbarung ergreifen. Satz 2 
bestimmt, dass in der schriftlichen Aufforderung die Verhandlungsgegenstände konkret zu 
benennen sind, soweit der Abschluss einer Folgevereinbarung angestrebt wird. 

Zu Absatz 2: Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, entscheidet auf Antrag einer Par-
tei eine unabhängige Schiedsstelle mit der Mehrheit ihrer Mitglieder über die strittigen 
Punkte. Im Unterschied zum bisher geltenden Recht nach den Vorschriften des Zehnten 
Kapitel des Zwölften Buches sind sowohl die Leistungs- als auch die Vergütungsvereinba-
rung schiedsstellenfähig. Im Rahmen des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts 
in das Sozialgesetzbuch 2003 war bereits beabsichtigt gewesen, die Schiedsstellenfähig-
keit auf die Leistungsvereinbarung allgemein zu erstrecken. Mit Beschluss des Vermitt-
lungsausschusses wurde diese Regelung jedoch aus dem Gesetzentwurf gestrichen. 
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Die Erweiterung der Schiedsstellenfähigkeit auch auf die Leistungsvereinbarung dient der 
gleichgewichtigen Ausgestaltung des Vereinbarungsverfahrens. Zugleich wird insoweit 
das Schiedsstellenrecht des Elften und des Zwölften Buches harmonisiert. 

Die bisherige Frist von sechs Wochen hat sich in der Praxis vielfach als zu kurz und daher 
nicht praxisgerecht erwiesen, da die Verhandlungen in dieser Zeitspanne angesichts der 
Komplexität der Materie nicht abgeschlossen werden kann. Die Verlängerung auf drei 
Monate trägt diesem Umstand Rechnung, wahrt aber zugleich die Schutzfunktion der 
Vorschrift, in dem sie den beteiligten Verhandlungspartnern einen zügigen Abschluss des 
Verfahrens gewährleisten soll. 

Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle kann ohne ein weiteres Vorverfahren Klage 
erhoben werden. Damit ist die Schiedsstellenentscheidung vom Gesetzgeber als Verwal-
tungsakt ausgestaltet worden (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 1. Dezember 1998, 
Az.: 5 C 17/97). Satz 4 hebt hervor, dass die Klage im Unterschied zu den Bestimmungen 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht gegen die Schiedsstelle, sondern gegen den 
jeweiligen Verhandlungspartner zu richten ist. 

Die Gerichte haben sich bei der Überprüfung der dem Schiedsspruch zugrunde liegenden 
Abwägung zwischen den betroffenen öffentlichen und privaten Belangen auf die Feststel-
lung zu beschränken, ob die Schiedsstelle die widerstreitenden Interessen der Vertrags-
parteien ermittelt, alle für die Abwägung erforderlichen tatsächlichen Erkenntnisse ge-
wonnen und die Abwägung in einem fairen Verfahren frei von Einseitigkeit vorgenommen 
hat (BVerwG, a.a.O.). 

Zu Absatz 3: Ein für vergangene Zeiträume rückwirkendes Inkrafttreten von Vereinbarun-
gen oder Festsetzen der Schiedsstelle ist in Anlehnung an die entsprechende Vorschrift 
des Zehnten Kapitels des SGB XII nicht zulässig. Soweit das Bundessozialgericht im Ur-
teil vom 23. Juli 2014 (Az.: B 8 SO 2/13 R) entschieden hat, dass das Rückwirkungsver-
bot des § 77 Absatz 2 Satz 3 SGB XII nur für den Fall gilt, dass keine Festlegung des 
Zeitpunkts des Inkrafttretens erfolgt ist, die Vertragsautonomie der Beteiligten bzw. die 
Gestaltungsfreiheit der Schiedsstelle daher während der laufenden Verhandlungen bzw. 
des Schiedsstellenverfahrens nicht eingeschränkt ist, entspricht dies nicht der Intention 
des Gesetzgebers. Mit Satz 5 wird daher klargestellt, dass in keinem Fall ein rückwirken-
des Inkrafttreten einer Vereinbarung oder Festsetzung der Schiedsstelle zulässig ist. 

Im Übrigen obliegt die Festlegung des Zeitpunkts des Inkrafttretens den Vertragspartnern 
bzw. der Schiedsstelle. Für den Fall, dass der Zeitpunkt nicht festgelegt worden ist, richtet 
sich das Inkrafttreten nach den Sätzen 2 bis 4 unter Beachtung der Grenzen des Satzes 
5. 

Zu § 77a (Verbindlichkeit der vereinbarten Vergütung) 

Zu Absatz 1: Vergütungsvereinbarungen sind gemäß § 75 Absatz 1 Satz 5 im Voraus 
abzuschließen. Prospektive Entgelte haben nicht die Funktion, Kosten zu erstatten, son-
dern konkrete Leistungen angemessen zu vergüten. Der Leistungserbringer erhält damit 
einerseits die Chance, bei wirtschaftlicher Betriebsführung einen Gewinn zu erzielen. An-
dererseits verbleibt ihm auch das finanzielle Risiko eines Verlustes bei nicht wirtschaftli-
cher Betriebsführung. Dadurch wird Eigenverantwortung der Leistungserbringer gestärkt. 
Absatz 1 stellt daher klar, dass ein nachträglicher Ausgleich grundsätzlich ausgeschlos-
sen ist. 

Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass ohne Zustimmung des Trägers der Sozialhilfe vor-
genommene Investitionsmaßnahmen nicht zu einer höheren Vergütung führen. Die Vor-
schrift entspricht dem bisherigen § 76 Absatz 2 Satz 3 SGB XII. 

Zu Absatz 3: Die Vorschrift übernimmt inhaltsgleich den bisherigen § 77 Absatz 3 SGB 
XII. Weiterhin ist ein nachträglicher Ausgleich ausnahmsweise in den Fällen möglich, 
wenn es zu unvorhergesehenen wesentlichen Änderungen der Annahmen gekommen ist, 
die der Vergütungsvereinbarung zugrunde lagen. 
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Absatz 4 übernimmt inhaltsgleich die bisherige Regelung des § 77 Absatz 2 Satz 4 
SGB XII, nachdem die vereinbarte oder durch die Schiedsstelle festgesetzte Vergütung 
bis zum Inkrafttreten einer neuen Vergütungsvereinbarung weiter gilt. 

Zu § 78 (Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung) 

Mit dieser Regelung wird den Trägern der Sozialhilfe ein gesetzliches Prüfrecht aus be-
sonderem Anlass hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität der vereinbarten Leistun-
gen der Leistungserbringer eingeräumt. Die Vorschrift greift ein Anliegen der Länder aus 
dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (BR-Drs. 394/10 (Beschluss)), die bestehenden Instrumente der Wirtschaftlichkeits- 
und Qualitätsprüfung zu optimieren, auf. Eine effektive Wirtschaftlichkeits- und Qualitäts-
prüfung war bereits 2003 anlässlich der Überführung der Vorschriften des Bundessozial-
hilfegesetzes in das Zwölfte Buch durch den Bundesgesetzgeber mit der Einfügung des 
§ 75 Absatz 3 Satz 3 SGB XII beabsichtigt worden. So haben im geltenden Recht die 
Träger der Sozialhilfe als Leistungsträger mit dem Leistungserbringer Grundsätze und 
Maßstäbe für die Wirtschaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie für 
den Inhalt und das Verfahren zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fungen zu vereinbaren. Leistungsberechtigte werden an dem Prüfverfahren beteiligt, als 
ihnen das Ergebnis der Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen in geeigneter Form 
zugänglich zu machen ist. 

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass in der Umsetzung des damals neu eingefügten § 75 
Absatz 3 Satz 3 SGB XII Probleme aufgetreten sind, die in vielen Fällen den Abschluss 
einer entsprechenden Prüfungsvereinbarung verhindert haben. 

Zu Absatz 1: Mit Satz 1 wird den Leistungsträgern ein gesetzliches Prüfungsrecht aus 
besonderem Anlass eingeräumt. Der durch die Vorschrift gestattete Eingriff in die Berufs-
ausübungsfreiheit dient zum Einem der Gewährleistung einer qualitativ angemessenen 
Leistungserbringung und zum anderen einer wirtschaftlichen Verwendung der durch 
Steuergelder finanzierten Leistungen der Sozialhilfe. Es soll sichergestellt werden, dass 
die finanziellen Mittel nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden und der Leis-
tungserbringer seine gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erfüllt. Im Hinblick auf den 
damit verbundenen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit sind Wirtschaftlichkeits- und 
Qualitätsprüfungen nur dann zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass der Leistungserbringer seine gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. 
Satz 3 übernimmt inhaltsgleich den bisherigen § 77 Absatz 3 Satz 3 SGB XII. 

Zu Absatz 2: Die Prüfung erstreckt sich auf Inhalt, Umfang, Wirtschaftlichkeit und Qualität 
der zwischen Träger der Sozialhilfe und Leistungserbringer vereinbarten Leistungen. Da 
eine unwirksame Leistung nicht wirtschaftlich sein kann, ist die Wirksamkeit der Leistung 
vom Prüfrecht erfasst. Soweit es sich um Erbringer von Leistungen nach dem Siebten 
Kapitel handelt, findet die Vereinbarung über die Qualität und Qualitätssicherung nach 
§ 113 SGB XI bei der Prüfung der Qualität entsprechende Anwendung. Zur Gewährleis-
tung einen wirksamen Kontrolle können die Prüfungen gemäß Satz 1 in geeigneten Fällen 
unangemeldet erfolgen. 

Zu Absatz 3: Das Prüfungsergebnis ist dem Leistungserbringer in schriftlicher Form mitzu-
teilen. Darüber hinaus ist das Prüfungsergebnis den Leistungsberechtigten in einer für die 
Leistungsberechtigten wahrnehmbaren Form zugänglich zu machen. 

Zu § 79 (Kürzung der Vergütung) 

In Ergänzung des neuen gesetzlichen Prüfungsrechts bestimmt § 79, das im Falle der 
teilweisen oder vollständigen Nichterfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen Verpflich-
tungen des Leistungserbringers die vereinbarte Vergütung entsprechend zu kürzen ist. 
Diese gegenüber dem außerordentlichen Kündigungsrecht vorgeschaltete Möglichkeit der 
Vergütungsminderung durch den Träger der Sozialhilfe gibt diesem ein Sanktionsmittel 
insbesondere in Fällen, in denen aufgrund der Qualität der Pflichtverletzung eine (außer-
ordentliche) Kündigung nicht in Betracht kommt. Sie dient nicht zuletzt auch den Interes-
sen der Leistungsberechtigten, indem die Leistungserbringer zur Vermeidung der Vergü-
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tungskürzung zur Erfüllung der gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen angehal-
ten werden. 

Zur Vermeidung von rechtlichen Auseinandersetzungen bezüglich der Höhe des Kür-
zungsbetrags ist zwischen den Vertragsparteien Einvernehmen herzustellen. Nähere Vor-
gaben, nach welchen Kriterien die Vergütung zu kürzen ist, enthält die Vorschrift nicht. Im 
Falle der Nichterfüllung der Personalvorgaben wird der Kürzungsbetrag jedoch nach der 
Höhe der eingesparten Personalkosten zu bemessen sein. Auch für das Schiedsstellen-
verfahren werden keine konkreten Vorgaben gemacht, nach welchen Kriterien die Höhe 
des Kürzungsbetrags festzulegen ist. 

Der Leistungsträger kann den Kürzungsbetrag nur bis zur Höhe seiner Leistung bean-
spruchen; im Übrigen steht der Kürzungsbetrag gemäß Absatz 2 dem Leistungsberechtig-
ten zu. Absatz 3 stellt klar, dass der Kürzungsbetrag nicht refinanzierbar ist und die Kür-
zung der Vergütung gemäß § 79 auch keine unvorhergesehene Änderung der Annahmen 
im Sinne von § 77a Absatz 3 ist, die einen Anspruch auf Nachverhandlung begründen 
könnte. 

Zu § 79a (Außerordentliche Kündigung der Vereinbarungen) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 78 SGB XII. Auch künftig ist der Träger der 
Sozialhilfe in Fällen einer groben Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten 
durch den Leistungserbringer zur vorzeitigen Beendigung der Vereinbarung im Wege der 
außerordentlichen Kündigung berechtigt. Die Vorschrift dient insbesondere dem Schutz 
der Leistungsberechtigten, da in diesen Fällen regelmäßig davon ausgegangen werden 
muss, dass eine qualitativ angemessene Leistungserbringung nicht mehr gewährleistet 
ist. Die Aufzählung von Fallgestaltungen, in denen insbesondere ein grobe Pflichtverlet-
zung im Sinne des Satz 1 vorliegt, ist nicht abschließend, d.h. es können auch weitere 
Fallgestaltungen dazu führen, dass dem Träger der Sozialhilfe ein Festhalten an den Ver-
einbarungen nicht mehr zumutbar ist. 

Zu § 80 (Rahmenverträge zur Erbringung von Leistungen) 

Zu Absatz 1: Die Inhalte der Rahmenverträge werden abschließend in Absatz 1 genannt; 
darüber hinausgehende Inhalte sind nicht vorgesehen. 

Zu Absatz 2: Die Position der Leistungsberechtigten wird gestärkt, indem die durch Lan-
desrecht bestimmten maßgeblichen Interessenvertretungen der Menschen mit Behinde-
rungen bei der Erarbeitung und Beschlussfassung der Rahmenverträge mitwirken. 

Zu Absatz 3: Im Unterschied zur Landesebene geben die Vereinigung der Leistungsträger 
und die der Leistungserbringer auf Bundesebene nur Empfehlungen ab und schließen 
keine für ihre Mitglieder verbindlichen Verträge. Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 79 
Absatz 2 SGB XII. Der bisherige § 79 Absatz 2 Nummer 4 SGB XII wird insoweit ange-
passt, als die Prüfungsvereinbarung künftig durch ein gesetzliches Prüfungsrecht des 
Leistungsträgers ersetzt wird. Darüber hinaus sind gemäß der neuen Nummer 5 in den 
Rahmenverträgen künftig auch die Grundsätze des Verfahrens zum Abschluss von Ver-
einbarungen zu regeln. 

Absatz 4 entspricht der bisher geltenden Verordnungsermächtigung gemäß § 81 Absatz 1 
SGB XII. 

Zu § 81 (Schiedsstelle) 

Absatz 1 übernimmt weitgehend inhaltsgleich die bisher geltende Regelung des § 80 Ab-
satz 1 SGB XII. Zur Regelungen von Streitigkeiten im Vertragsrecht der Sozialhilfe wer-
den in jedem Land eine oder mehrere Schiedsstellen gebildet. Die Funktion der Schieds-
stelle hat sich seit ihrer Einführung bewährt. Die Schiedsstelle hat als neutrale Stelle so-
wohl dem Interesse der Träger der Sozialhilfe an einer ausreichenden und kostengünsti-
gen Versorgung der Leistungsberechtigten als auch dem Interesse der Leistungserbringer 
an der angemessenen Vergütung ihrer Leistungen Rechnung zu tragen und insoweit ei-
nen Interessenausgleich herbeizuführen. 
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Mit Absatz 2 wird inhaltsgleich die bisherige Vorschrift des § 80 Absatz 2 Satz 1 SGB XII 
übertragen. Durch die paritätische Besetzung von Vertretern der Leistungsträger und der 
Leistungserbringer ist beiden Parteien auch im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens 
eine gleiche Einflussmöglichkeit auf die inhaltliche Ausgestaltung der Vereinbarung gege-
ben. 

Absatz 3 übernimmt inhaltsgleich die Vorschrift des § 80 Absatz 2 Satz 2 bis 5 SGB XII. 
Die Vorgaben über die Bestellung der Schiedsstellen beschränken sich auf die Grundzü-
ge. Die nähere Ausgestaltung bleibt der durch die Landesregierung zu erlassenden 
Rechtsverordnung gemäß Absatz 5 vorbehalten. 

Absatz 4 übernimmt inhaltsgleich die Vorschrift des § 80 Absatz 3 SGB XII. Aufgrund der 
in gleicher Zahl bestellten Vertreter der Leistungsträger und Leistungserbringer kommt bei 
Stimmengleichheit der Stimme des unparteiischen Vorsitzenden die entscheidende Be-
deutung zu. 

Zu Absatz 5: Entsprechend dem § 81 Absatz 2 SGB XII werden die Landesregierungen 
ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Zur Klarstellung wird 
geregelt, dass die Ermächtigung auch die Zahl der Schiedsstellen umfasst. 

Zu Nummer 24 (§ 82) 

Nach der Überführung der Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX sind die Regelungen 
zu Einkommen und Vermögen für diesen Personenkreis abschließend im Neunten Buch 
verortet. Die bis zum 31. Dezember 2019 geltende Übergangsvorschrift zum Einkom-
mensfreibetrag ist daher aufzuheben. 

Zu Nummer 25 (§ 89) 

Mit der Regelung wird sichergestellt, dass Personen, die Leistungen der Sozialhilfe in 
besonderen Lebenslagen erhalten und die Einkommen über der Einkommensgrenze er-
zielen, durch die Verbesserungen beim Einkommenseinsatz bei den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe im SGB IX nicht im Gegenzug durch die vollständige Einkommensheran-
ziehung im SGB XII belastet werden. 

In Fortschreibung des bisherigen § 89 Absatz 2 Satz 2 wird daher in pauschalierender 
Betrachtung davon ausgegangen, dass die Einkommensheranziehung für die Eingliede-
rungshilfe nach dem Zweiten Teil des SGB IX aus dem hälftigen Teil des die Einkom-
mensgrenze übersteigenden Einkommens erfolgt. Das Einkommen über der Einkom-
mensgrenze wird daher zukünftig etwa für Personen, die sowohl Bedarfe der Hilfe zur 
Pflege wie der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX haben, zur Berechnung der ange-
messenen Heranziehung nach § 87 SGB XII nur noch hälftig berücksichtigt. Die Kollision 
zwischen der Einkommensheranziehung nach dem SGB IX und dem SGB XII wird damit 
abschließend klargestellt, somit entfällt grundsätzlich auch die Notwendigkeit den Eigen-
beitrag nach SGB IX darüber hinaus als besondere Belastung zu berücksichtigen. 

Zu Nummer 26 (§ 90) 

Die Neuregelung stellt eine rein redaktionelle Neufassung der Vorschrift dar, die aufgrund 
der Neuregelung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch notwendig ist. 

Zu Nummer 27 (§ 92) 

Mit der Neufassung der Vorschrift werden die bestehenden Regelungen in §§ 92 und 92a 
zusammengefasst und die redaktionellen Anpassungen vorgenommen, die infolge der 
Neuregelung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch und der damit einhergehenden 
Trennung der Lebensunterhalts- und Fachleistungen erforderlich sind. 

Danach verbleibt es in Absatz 1 beim bestehenden Grundsatz, dass Personen, die bisher 
in teilstätionären und stationären Einrichtungen untergebracht waren, nur im Umfang der 
häusliche Ersparnis in Anspruch genommen werden können, die aus der auswärtigen 
Bedarfsdeckung resultiert. 
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In Absatz 2 wird lediglich die bislang in § 92a Absatz 2 und 3 geregelte stärkere Inan-
spruchnahme der nach § 19 Absatz 3 verpflichteten Ehepartner und Partner für diejenigen 
Leistungsberechtigten übernommen, die voraussichtlich längere Zeit in der Einrichtung 
Lebensunterhaltsleistungen erhalten werden. 

In Absatz 3 wird lediglich dies bislang in § 92a Absatz 2 und 3 geregelte stärkere Inan-
spruchnahme der nach § 19 Absatz 3 verpflichteten Ehepartner und Partner für diejenigen 
Leistungsberechtigten übernommen, die voraussichtlich längere Zeit in der Einrichtung 
Lebensunterhaltsleistungen erhalten werden. 

Zu Nummer 28 (§ 92a) 

Streichung infolge der Neufassung in § 92. 

Zu Nummer 29 (§ 93) 

Die Streichung ist eine Folgeänderung zur Neufassung des § 92 

Zu Nummer 30 (§ 94) 

Nach § 94 SGB XII ergibt sich der Übergang von Ansprüchen gegen einen nach bürgerli-
chem Recht Unterhaltspflichtigen. Regelungsinhalt von Absatz 2 ist der Übergang des 
Unterhaltsanspruchs bei volljährigen unterhaltsberechtigten Personen, die behindert oder 
pflegebedürftig sind, gegenüber ihren Eltern. Wegen der Überführung der Eingliederungs-
hilfe in Teil 2 des SGB IX und der deshalb erfolgenden Aufhebung des Sechsten Kapitels 
des SGB XII begrenzt sich der Anwendungsbereich der Vorschrift auf unterhaltsberechtig-
te Erwachsene, die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel des SGB XII erhalten, ge-
genüber ihren Eltern. Deshalb ist die Voraussetzung „behindert nach § 53“ ebenso zu 
streichen wie der Bezug von Leistungen nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII. 

Zu Nummer 31 (§ 97) 

Folgeänderung zur Neuregelung der Eingliederungshilfe im Neunten Buch durch das 
BTHG 

Zu Nummer 32a-c (§ 118) 

Mit der Neuregelung wird sichergestellt, dass der Datenabgleich auch zukünftig zwischen 
den Trägern der Sozialhilfe und den Trägern der Eingliederungshilfe stattfinden kann. 

Zu Nummer 33 (§ 121) 

In § 121 SGB XII, der die Bundestatistik für das Dritte und Fünfte bis Neunte Kapitel des 
SGB XII regelt, sind keine Daten über Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe nach 
dem Sechsten Kapitel des SGB XII mehr zu erheben. Deshalb ist Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c aufzuheben. Die Statistik für Leistungen der Eingliederungshilfe wird im Zuge 
der Übertragung der Eingliederungshilfe in das SGB IX dort eigenständig geregelt. Sie 
bildet in Teil 2 des SGB IX dessen Kapitel 10. 

Zu Nummer 34a-b (§ 122) 

Die Erhebungsmerkmale der Bundestatistik für das Dritte und Fünfte bis Neunte Kapitel 
des SGB XII ergeben sich aus § 122 SGB XII. Als Folge der Aufhebung des Sechsten 
Kapitel des SGB XII sind Leistungsberechtigte nach diesem Kapitel bei den in § 122 Ab-
satz 3 SGB XII enthaltenen Erhebungsmerkmalen nicht mehr zu benennen. Deshalb sind 
in Absatz 3 eine Streichung des Verweises auf Leistungsberechtigte nach dem Sechsten 
Kapitels in Nummer 2 und eine Aufhebung von Nummer 3 als Folgeänderung erforderlich. 

Zu Nummer 35 (§ 128) 

Soweit Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel SGB XII künftig überwiegend in 
verschiedenen Wohnformen innerhalb und außerhalb von Wohnungen leben, bedarf es 
besonderer Regelungen zur Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung. 
Dementsprechend besteht ein hohes Bedürfnis die anerkannten Bedarfe für die besonde-
ren Wohnformen zu erfassen, um eine fundierte Auswertung der tatsächlich in Anspruch 
genommenen Wohnformen zu ermöglichen. 
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Zu Nummer 36 (§ 140) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund des Inkrafttretens von Teil 2 des SGB 
IX. 

Zu Nummer 37 (Kapitel 17 und 18) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund des Inkrafttretens von Teil 2 des SGB 
IX. 

Zu Artikel 14 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 9) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX und der Aufhebung 
der Budgetverordnung. 

Zu Nummer 2 (§ 25d) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 3 (§ 26) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung des SGB IX sowie aufgrund der 
Zulässigkeit anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu Werkstätten für behinderte 
Menschen im SGB IX durch Artikel 1 dieses Gesetzes. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 3 Buchstabe a. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 4 (§ 26a) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 5 (§ 27d) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Artikel 15 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes zum 1. Januar 2020) 

Zu Nummer 1 (§ 26c) 

Bislang waren die besonderen Einkommensgrenzen für die voraussichtlich länger erfor-
derliche Pflege in einer stationären Einrichtung, die häusliche Pflege von Pflegebedürfti-
gen der Pflegegrade 2 und 3 sowie für Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4 
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in § 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und Nummer 2 Buchstabe b sowie § 27d 
Absatz 5 Satz 2 und 3 geregelt. Diese Regelungen wurden in § 26c Absatz 5 für entspre-
chend anwendbar erklärt. Mit der Neufassung von Absatz 5 werden diese Regelungen in 
§ 26c aufgenommen. Eine inhaltliche Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Zu Nummer 2 (§ 27d) 

Zu Buchstabe a 

Der neu gefasste Satz 1 stellt eine Folgeänderung zur Neuregelung der Eingliederungshil-
fe im SGB IX durch Artikel 1 dieses Gesetzes dar. Der übrige Inhalt des bisherigen Satzes 
1 wird in den Sätzen 2 und 3 geregelt; damit ist keine inhaltliche Änderung verbunden. 
Zudem wird der Verweis auf den bisherigen § 92 Absatz 2 SGB XII gestrichen. Der Inhalt 
dieser Regelung wird durch den im neu gefassten Absatz 5 (siehe Nummer 2 Buchsta-
be b) enthaltenen Verweis auf Teil 2 Kapitel 9 des SGB IX, dort §§ 138 und 140, erfasst. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neuregelung der Eingliederungshilfe im SGB IX 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes. Die bisherigen Regelungen zum Einsatz von Einkommen 
und Vermögen bei Leistungen der Eingliederungshilfe im BVG und der KFürsV werden 
durch die in Teil 2 Kapitel 9 des SGB IX für die Eingliederungshilfe hierzu neu geschaffe-
nen Vorschriften ersetzt. Davon ausgenommen sind die Härtevorschriften des § 25c Ab-
satz 3. Die für den Einsatz von Einkommen und Vermögen in der Eingliederungshilfe er-
forderlichen Berechnungen werden vereinfacht und führen damit zu einer Entlastung der 
Verwaltung. Um der besonderen Lage der Beschädigten, ihrer Familienangehörigen und 
Hinterbliebenen im Recht der Sozialen Entschädigung nach dem BVG angemessen 
Rechnung zu tragen, werden zudem die Absetzbeträge des § 136 Absatz 2 SGB IX an-
gehoben. 

Zu Buchstabe c 

Soweit die in dem bisherigen § 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b enthal-
tenen Regelungen gestrichen werden, handelt es sich um eine Folgeänderung zu Num-
mer 2 Buchstabe b. Die bisher in § 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
Nummer 2 Buchstabe b enthaltenen Regelungen sind durch Nummer 1 unmittelbar in 
§ 26c aufgenommen worden. Bei der Festsetzung der Einkommensgrenze in den Fällen 
der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII wird in dem neu gefassten Absatz 6 die bisherige in-
haltliche Regelung aus § 27d Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Satz 2 und 3 
beibehalten. Bei der Änderung des Satzes 3 handelt es sich um eine Folgeänderung zur 
Neufassung des Satzes 1. Der bisherige Absatz 6 entfällt aufgrund einer Folgeänderung 
zu Nummer 2 Buchstabe b. 

Zu Buchstabe d 

Hinsichtlich der Neufassung des Absatzes 7 wird auf die Begründung zu Artikel 1 zu 
§ 150 SGB IX Bezug genommen. Der bisherige Absatz 7 entfällt aufgrund einer Folgeän-
derung zu Nummer 2 Buchstabe b. 

Zu Artikel 16 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 2a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 2b 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 
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Zu Nummer 2c 

Folgeänderung zur Ausgliederung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und deren Überführung in das Neunte 
Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 2d 

Redaktionelle Folgeänderung zur Anfügung des Buchstaben m. 

Zu Nummer 2e 

Folgeänderung zur Ausgliederung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderun-
gen aus dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und deren Überführung in das Neunte 
Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 2f 

Bei Leistungen, die in der Leistungsform des Persönlichen Budgets erbracht werden, 
handelt es sich um eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene 
Leistungen aufgrund sozialgesetzlicher Regelungen. Die Anerkennung der Leistungser-
bringer als Einrichtung der sozialen Sicherheit, darunter zählen auch Einzelpersonen, 
wurde durch die Rechtsprechung des EuGH (EuGH-Urteil Zimmermann, 15.11.2012 - C-
174/11) bestätigt. Danach sind Leistungen der Sozialleistungsträger und der Einrichtun-
gen, die identische Leistungen erbringen, bereits nach den Buchstaben a) bis j) sowie l) 
steuerbefreit. Nach ständiger Rechtsprechung lässt es der Grundsatz der steuerrechtli-
chen Neutralität nicht zu, gleichartige und deshalb miteinander im Wettbewerb stehende 
Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu behan-
deln. Beim Grundsatz der steuerrechtlichen Neutralität handelt es sich um eine besondere 
Ausprägung des Gleichheitsgrundsatzes des abgeleiteten Unionsrechts und im besonde-
ren Sektor des Abgabewesens. Die Umsatzsteuerbefreiung gilt nur für Pflege- und Be-
treuungsleistungen, die Bestandteil eines Persönlichen Budgets sind. Diese Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung sind vom Unternehmer nachzuweisen. 

Leistungen, die aus der mit dem Bundesteilhabegesetz neu eingeführten „pauschalen 
Geldleistung“ finanziert werden, sollen wie Leistungen behandelt werden, die der Träger 
der Eingliederungshilfe unmittelbar vergütet bzw. die aus einem dem Menschen mit Be-
hinderung vom Träger der Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellten Persönlichen 
Budget vergütet werden. Daher werden auch sie umsatzsteuerbefreit. Die Voraussetzun-
gen für die Steuerbefreiung sind nachzuweisen. 

Zu Nummer 2g 

Es handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung der Buchstaben m 
und n. 

Zu Nummer 3 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Artikel 17 (Änderungen weiterer Vorschriften in Zusammenhang mit Artikel 2) 

Zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Zu Nummer 1 (§ 80) 

Mit der Änderung wird die Begrifflichkeit an die des SGB IX angepasst und ergänzend 
klargestellt, dass zu den allgemeinen Aufgaben des Betriebsrates auch die Förderung des 
Abschlusses von Inklusionsvereinbarungen nach § 83 SGB IX gehört. 

Zu Nummer 2 (§ 88) 

Die Ergänzung stellt klar, dass auch Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen Gegenstand einer freiwilligen Betriebsvereinbarung sein können. 
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Zu Nummer 3 (§ 92) 

Durch die Ergänzung wird verdeutlicht, dass Gegenstand der Personalplanung auch 
Maßnahmen zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen sind. 

Zur Änderung der Werkstättenverordnung 

Die Änderung definiert, als Folge der Änderung von § 139 SGB IX, die neu eingeführten 
Mitbestimmungsrechte der Werkstatträte sowie die Tätigkeit von Frauenbeauftragten in 
Werkstätten für behinderte Menschen als weitere fachliche Anforderungen an die Werk-
statt. 

Zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Anpassung des Textes infolge des Ablaufs der Übergangsfrist für die Einführung des 
neuen Schwerbehindertenausweises. 

Zu Nummer 2a (§ 3) 

Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 146 Absatz 3 SGB IX. 

Zu Nummer 2b (§ 3) 

Die Neuregelung sieht vor, dass im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen „aHS“ 
für „außergewöhnliche Hör-/Sehbehinderung“ einzutragen ist, wenn bei einem schwerbe-
hinderten Menschen wegen einer Störung der Hörfunktion ein Grad der Behinderung von 
mindestens 70 und wegen einer Störung des Sehvermögens ein Grad der Behinderung 
von 100 anerkannt ist. 

Die Neuregelung geht auf Forderungen der Verbände behinderter Menschen zurück, für 
die durch diese außergewöhnlich schwerwiegende Behinderung eigener Art betroffenen 
Menschen ein eigenes Merkzeichen zu schaffen. Das Merkzeichen soll die Bezeichnung 
„aHS“ und nicht „TBl“ für taubblind erhalten, da ein Großteil der Betroffenen weder taub 
noch blind im Sinne der bereits geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist. Das Fachgut-
achten des gemeinsamen Fachausschusses hörsehbehindert/taubblind wurde in die 
Überlegungen einbezogen. 

Die Beeinträchtigungen der Teilhabe der vom Merkzeichen erfassten Personengruppe 
sind äußerst heterogen, so dass sich einheitliche konkrete Bedarfe nicht ermitteln lassen. 
Deswegen ist das Merkzeichen mit keinem konkreten bundesrechtlichen Nachteilsaus-
gleich verbunden. Es kommt als Nachweis für die Rundfunkbeitragsbefreiung nach dem 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in Betracht, sofern die für das Rundfunkwesen ausschließ-
lich zuständigen Länder dies festlegen. Das Merkzeichen umfasst nicht automatisch die 
Nachteilsausgleiche für blinde und gehörlose Menschen wie zum Beispiel Landesblinden-
geld, Landesgehörlosengeld oder steuerliche Nachteilsausgleiche. Deshalb werden die 
Merkzeichen „Bl“ (blind) und „GL“ (gehörlos) bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzun-
gen zusätzlich zum Merkzeichen „aHS“ in den Schwerbehindertenausweis eingetragen. 

Zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung 

Zu Nummer 1 (§ 3)  

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Versorgungsmedizin berät das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales zu allen versorgungsärztlichen Angelegenheiten. Er bereitet ins-
besondere die Fortentwicklung der Versorgungsmedizinischen Grundsätze vor, die für die 
medizinische Bewertung des Grades der Behinderung, des Grades der Schädigungsfol-
gen im Sozialen Entschädigungsrecht, die Grundsätze der Bewertung von Behinderungen 
und Schädigungsfolgen sowie die Vergabe von Merkzeichen maßgebend sind. Im Beirat 
sollen künftig auch zwei sachkundige Personen mitberatend tätig sein, die von den Be-
troffenenverbänden benannt worden sind, also von Verbänden, die für Menschen mit Be-
hinderungen oder im sozialen Entschädigungsrecht tätig sind. Die Formulierung lehnt sich 
an die Regelungen zum Gemeinsamen Bundesausschuss nach § 140f des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch an. Damit wird die wichtige Perspektive der Betroffenen und deren 
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Sichtweise auf Teilhabebeeinträchtigungen besser berücksichtigt. Das Benennungsrecht 
liegt beim Deutschen Behindertenrat, dem es dann obliegt, die Interessen der verschie-
denen Verbände zu bündeln. Dabei hat er im Bereich des Sozialen Entschädigungsrechts 
auch Verbände zu berücksichtigen, die nicht seine Mitglieder sind. Die Benennung erfolgt 
jeweils für eine Berufungsperiode des Beirats, um Kontinuität in der Arbeit zu gewährleis-
ten. 

Zu Nummer 2a (Anhang zu § 2) 

Anpassung des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Nummer 2b (Anhang zu § 2) 

Folgeänderung zur Neuregelung des Merkzeichens „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinde-
rung) in § 146 Absatz 3 SGB IX. 

Zu Artikel 18 (Änderung weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2018) 

Zur Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes  

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Berufsbildungsgesetzes  

Zu Nummer 1 und 2 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung Rechtsnormen des Tarifvertrags zur Regelung eines Mindestlohns 
für pädagogisches Personal  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur weiteren Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Zu Nummern 1-3 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes 

Zu Nummer 1 - 4 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 

Zu Nummer 1 und 2 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 
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Zur Änderung des Gesetzes über das Personal der Bundesagentur für 
Außenwirtschaft 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung der Abgabenordnung 

Neufassung auf Grund der Neubenennung der Integrationsprojekte in „Inklusionsprojekte“ 
und redaktionelle Änderung der Verweisung auf Grund der Neufassung des SGB IX. 
Folgeänderung im zweiten Halbsatz aufgrund der Änderung des § 132 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch, die entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestages zu 
dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und der SPD „Integrationsbetriebe fördern - 
Neue Chancen für schwerbehinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen“ 
(Bundestagsdrucksache 18/5377) vom 2. Juli 2015 erfolgt ist. 

Zur Änderung des Stromsteuergesetzes 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung der Einkommensteuerdurchführungsverordnung 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung der Verordnung zur Kriegsopferfürsorge 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 3 (§ 25) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung der Werkstättenverordnung 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht im Neunten Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift bestimmt, dass eine Stellungnahme des Fachausschusses nicht erforder-
lich ist, soweit ein Teilhabeplanverfahren erfolgt. Dieses Verfahren ist in den §§ 19 bis 23 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch obligatorisch vorgesehen. In diesem Verfahren, 
zu dem als zusätzliches Verfahren der Bedarfsfeststellung auch eine Teilhabeplankonfe-
renz gehören kann, an der auch der leistungsberechtigte Mensch mit Behinderungen teil-
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nimmt, werden die Leistungen der jeweiligen Rehabilitationsträger unter Beteiligung des 
Menschen mit Behinderungen koordiniert. Wird in diesem Verfahren die Erforderlichkeit 
zur Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen festgestellt und ein entspre-
chender Teilhabeplan erstellt, ist eine zusätzliche Beteiligung des Fachausschusses zur 
Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem jeweiligen zuständigen Rehabilitationsträ-
ger nicht mehr erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Änderung der Verweisung in Folge der neuen Einordnung der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben in Teil 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht im Neunten Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 4 (§ 4) 

Zu Buchstabe a 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht im Neunten Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung der Umbenennung der Integrationsprojekte sowie Änderung der Verwei-
sung in Folge der der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehindertenrecht in Teil 3 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Änderung der Verweisungen in Folge der neuen Einordnung der Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben in Teil 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 5 (§ 8) 

Änderung der Verweisung in Folge der Verschiebung der Paragraphen im Schwerbehin-
dertenrecht im Neunten Buch Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummer 6 (§ 12) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummern 7 bis 10 (§§ 13, 14, 15 und 17) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 11 (§ 20) 

Aufhebung wegen Zeitablaufs. Die durch Artikel 1 Nummer 3 der 1. Verordnung zur Ände-
rung der Werkstättenverordnung Schwerbehindertengesetz vom 14.12.1992 (BGBl. I 
S. 2013) für Werkstätten im Beitrittsgebiet eingeführte Vorschrift hat keine praktische Be-
deutung mehr. 
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Zur Änderung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung 

Zu den Nummer 1 - 3 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neustrukturierung des SGB IX. 

Zur Änderung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 

Zu Nummer 1 (§ 14) 

Folge der Einführung des Budgets für Arbeit als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Teil 1 des Neunten Buches. Die Integrationsämter erhalten die Möglichkeit, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit für die begleitenden Hilfen im Arbeits- und Berufsleben einen Teil der 
Aufwendungen für ein Budget für Arbeit zu übernehmen. 

Zu Nummern 2 und 3 (§§ 15 und 16) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 4 (§ 17) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung der Umbenennung der Integrationsprojekte in Teil 3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummern 5 bis 8 (§§ 18, 26, 26a und26b) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 9 (§ 27) 

Neufassung der Vorschrift in Folge der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternati-
ven zu anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen in Teil 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch. Die Menschen mit Behinderungen, die anstelle einer Beschäftigung in 
einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen eine solche Beschäftigung bei ei-
nen anderen Leistungsanbieter im Sinne des § 60 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
ausgeübt haben, sollen ebenfalls zu der Personengruppe gehören, denen mit Hilfe der 
Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ermöglicht werden soll. Im Übrigen Anpassung der Verweisungen in Folge 
der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch. 

Zu Nummer 10 (§ 27a) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 11 (§ 28a) 

Folgeänderung der Umbenennung der Integrationsprojekte in Teil 3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch. 

Zu Nummern 12 bis 15 (§§ 29 bis 31 und 41) 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 16 (§ 46) 

Zu Buchstabe a 

Aufhebung der Absätze 1 und 2 wegen Zeitablaufs. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderungen auf Grund der Umbenennung der Integrationsbetriebe in Inklusionsbe-
triebe sowie der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in Teil 3 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch. 
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Zur Änderung der Schwerbehindertenausweisverordnung 

Zu Nummern 1 und 2 (§§ 1 und 3)  

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 3 (§ 3a) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu den Buchstaben b und c 

Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
und des Versicherungssteuergesetzes vom 8. Juni 2015 (BGBl. I S. 901) ist die Kraftfahr-
zeugsteuerermäßigung nicht mehr von der für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
zuständigen Zollbehörde im Beiblatt zu vermerken. Das Verfahren wurde für die Antrag-
steller dadurch erleichtert, da Wege zu den Behörden nun entfallen. In Folge dieser 
Rechtsänderung ist Satz 2 aufzuheben. 

Zu Nummern 4 und 5 (§§ 6 und 7) 

Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung der Wahlordnung Schwerbehindertenvertretung 

Zu Nummern 1 bis 4 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zur Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

Folgeänderung aus dem Wegfall der bisherigen §§ 22-25 SGB IX (gemeinsame Service-
stellen) 

Zu Artikel 19 (Änderungen weiterer Vorschriften zum 1. Januar 2020) 

Zur Änderung des Heimgesetzes 

Zur Änderung des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

Redaktionelle Folgeänderung aus der Neufassung des 10. Kapitels des SGB XII. 

Zur weiteren Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

Zur Änderung des Altenpflegegesetzes 

Zur Änderung des Versicherungsvertragsgesetz  

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Herauslösung des Eingliederungshilferechts 
aus dem Zwölften Buch und Verortung in Teil 2 des Neunten Buches. 

Zur Änderung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte  

Es handelt sich um Folgeänderungen durch Herauslösung der Eingliederungshilfe aus 
dem SGB XII und Überführung in das SGB IX als Teil 2. 

Zur Änderung des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz) 

Das Gesetz zur Regelung von Verträgen über Wohnraum mit Pflege- und Betreuungsleis-
tungen (Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WVBG) regelt Verträge über die Überlas-
sung von Wohnraum zwischen Unternehmern und volljährigen Verbrauchern, wenn sich 
ein Unternehmen zur Überlassung von Wohnraum und zur Erbringung von Pflege- und 
Betreuungsdienstleistungen verpflichtet, die der Bewältigung eines durch Alter, Pflegebe-
dürftigkeit oder Behinderung bedingten Hilfebedarfs dienen (§ 1 Absatz 1 Satz 1 WVBG). 
Es handelt sich bei dem WVBG deshalb um ein Verbraucherschutzgesetz. 

Die mit Inkrafttreten des neuen Eingliederungshilferechts in Teil 2 des SGB IX und der 
damit einhergehenden Trennung von Fachleistung (Eingliederungshilfe) und Lebensun-
terhalt (Drittes und Viertes Kapitel des SGB XII) wird für die als Bestandteil des notwendi-
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gen Lebensunterhalt zu berücksichtigenden Bedarfen für Unterkunft und Heizung in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB 
XII eine neue Wohnform eingeführt (§ 42 Absatz 2 und 5 SGB XII). Für die Anmietung 
dieser persönlich genutzten sowie zusätzlichen gemeinschaftlich genutzten Räumlichkei-
ten ist nach § 42b Absatz 2 Satz 3 Voraussetzung, dass für den Abschluss des Mietver-
trags die Vorschriften des WBVG zugrunde liegen. Abweichend vom WBVG ist es nach 
§ 42b Absatz 2 Satz 4 SGB XII jedoch nicht Voraussetzung, dass der Vermieter auch die 
Leistungen zur Deckung von Bedarfen nach Teil 2 des Neunten Buches selbst erbringt 
oder Dritte diese Leistungen in seinem Auftrag erbringen. Menschen mit Behinderungen 
können sich die von ihnen benötigten Leistungen zur Deckung von Bedarfen nach Teil 2 
des SGB XI auch selbst beschaffen. 

Durch die Neufassung von § 15 Absatz 2 WVBG wird die Spezialregelung für Wohn- und 
Betreuungsverträge zur Vermietung von Wohnraum zum Zwecke der Erbringung von 
Leistungen der Eingliederhilfe an die Einführung von Teil 2 des SGB IX angepasst und 
zudem um eine zusätzliche Verbraucherschutzregelung ergänzt, die sich aus der Tren-
nung von Fachleistung und Lebensunterhalt ergibt. Dadurch wird erstens bestimmt, dass 
der abzuschließende Vertrag zur Überlassung von Wohnraum Lebensunterhaltsleistun-
gen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII nicht mit umfasst. Zweitens wird 
geregelt, dass der den Wohnraum überlassende Unternehmer sich durch den Vertragsin-
halt keine Kontovollmacht oder einen sonstigen Zugriff auf das Bankkonto verschaffen 
kann, auf das der zuständige SGB XII-Träger die Leistungen nach dem Dritten oder Vier-
ten Kapitel des SGB XII überweist. Im Unterschied zum Barbetrag im geltenden Recht 
nach § 27b Absatz 2 SGB XII ist die Lebensunterhaltsleistung (monatlicher Zahlungsan-
spruch) vom zuständigen Träger nach dem SGB XII grundsätzlich an die leistungsberech-
tigte Person auszuzahlen, nicht aber an den Unternehmer (Leistungserbringer). 

Zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Nach § 2 Absatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) erhalten Leistungsbe-
rechtigte, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet 
aufhalten und die die Dauer ihres Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beein-
flusst haben, Leistungen entsprechend dem SGB XII (sogenannte „Analogleistungen“). 
§ 2 Absatz 1 AsylbLG verweist auch auf § 23 SGB XII, der näher in Absatz 1 festlegt, un-
ter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang Ausländer Sozialhilfe beziehen 
können. Nach geltender Rechtslage können Analogleistungsberechtigte hiernach auch 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem sechsten Kapitel des SGB XII erhalten; die 
Erbringung dieser Leistungen liegt dabei gemäß § 2 Absatz 1 AsylbLG einzelfallbezogen 
im Ermessen der Behörde. 

Durch die in Artikel 1 und 11 dieses Gesetzes vorgesehenen Änderungen wird die Ein-
gliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und in den Zweiten Teil des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt. Die Verweisung in § 2 Absatz 1 auf das SGB 
XII läuft somit zukünftig hinsichtlich der Leistungen der Eingliederungshilfe ins Leere. Da 
der neu gefasste § 100 Absatz 2 SGB IX Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG zu-
gleich von den Leistungen der Eingliederungshilfe ausschließt, hätte dies zur Folge, das 
Analogleistungsberechtigten diese Leistungen zukünftig nicht mehr gewährt werden könn-
ten. 

Eine solche Verschlechterung der Rechtsposition von Analogleistungsberechtigten ge-
genüber dem geltenden Rechtszustand ist jedoch nicht beabsichtigt. Um zu verhindern, 
dass die Neuregelung des Eingliederungshilferechts für diesen Personenkreis zu einer 
Leistungslücke im Bereich der Eingliederungshilfe führt, wird der Verweis auf den in Arti-
kel 1 dieses Gesetzes neu gefassten Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
IX) erstreckt. Dadurch wird sichergestellt, dass Analogleistungsberechtigte über § 100 
Absatz 1 SGB IX auch zukünftig - wie bisher - Zugang zu Ermessensleistungen der Ein-
gliederungshilfe erhalten. Eine weitergehende Änderung gegenüber der geltenden 
Rechtslage beziehungsweise eine darüber hinausgehende leistungsrechtliche Privilegie-
rung der Bezieher von Leistungen nach § 2 Absatz 1 AsylbLG ist hiermit nicht beabsich-
tigt. 
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Zu Artikel 20 (Änderung der Eingliederungshilfe-Verordnung) 

Alle mit diesem Artikel vorgenommen Änderungen (Nummern 1 bis 6) der Eingliederungs-
Verordnung sind redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des SGB IX. 
Die Verordnung tritt zum 31. Dezember 2019 außer Kraft. Ab dem 1. Januar 2020 gilt 
dann die neue Eingliederungshilfe-Verordnung nach § 98 SGB IX (siehe Artikel 19 dieses 
Gesetzes). 

Zu Artikel 21 (Änderung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu Nummer 2 (§ 1) 

Der Anwendungsbereich der Verordnung umfasst künftig die Mitbestimmung und Mitwir-
kung der Werkstattbeschäftigten durch Werkstatträte und die Vertretung der weiblichen 
Werkstattbeschäftigten durch Frauenbeauftragte. Die Verordnung gilt für alle Werkstätten 
für behinderte Menschen unabhängig von der Trägerschaft. Die bisherige Möglichkeit, 
dass kirchliche Träger eigene Regelungen treffen können, hat in der Vergangenheit zu 
unterschiedlichen Regelungen und zu Unzufriedenheit der Werkstatträte über diese Un-
terschiede geführt. Eine Beibehaltung dieser Rechtslage würde den Interessen der Werk-
stattbeschäftigten auch deshalb nicht gerecht, weil diese sich unabhängig vom jeweiligen 
Träger alle in der grundsätzlich gleichen Situation befinden. Dies gilt umso mehr, als mit 
diesem Gesetz neben der Mitwirkung für bestimmte Bereiche erstmals eine Mitbestim-
mung eingeführt wird. Diese Neuregelung disponibel zu halten, widerspräche dem Ge-
danken der Inklusion. Für eine einheitliche Regelung spricht auch der Grundgedanke des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II S. 1419). Dessen Zweck ist es, den vollen 
und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle 
Menschen mit Behinderungen zu fördern (Artikel 1). 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Ein Werkstattrat besteht derzeit aus mindestens drei Mitgliedern, bei 200 bis 400 Wahlbe-
rechtigten aus fünf Mitgliedern und bei mehr als 400 Wahlberechtigten aus sieben Mitglie-
dern (§ 3 Absatz 1 WVO). Bei großen Werkstätten (Beispiel: Elbe-Werkstatt Hamburg mit 
rund 3.000 Beschäftigten) ist diese Regelung unzureichend, weil sich die Werkstatt dann 
in der Regel auch auf mehrere Betriebsstätten verteilt. Deswegen wird die Zahl der Mit-
glieder des Werkstattrates in größeren Einrichtungen angemessen erhöht. Alternativ ist 
die Einführung von Zweigwerkstatträten in einzelnen Werkstattteilen diskutiert worden. 
Dieser Weg empfiehlt sich jedoch nicht. Zweigwerkstatträte und ein Gesamtwerkstattrat 
waren im Schwerbehindertengesetz noch vorgesehen. Sie sind 2001 mit dem SGB IX 
abgeschafft worden, weil eine unterschiedliche Meinungsbildung in den einzelnen Be-
triebsstätten die Stellung der Interessenvertreter der Werkstattbeschäftigten gegenüber 
der Werkstattleitung schwächen würde. Deshalb sollten die Interessen der Beschäftigten 
durch einen einzigen Werkstattrat gebündelt werden (vgl. Bericht der Bundesregierung 
über die Lage der Behinderten vom 16. Dezember 2004 /BT-Drs. 15/4575 S. 115). Die 
Wiedereinführung von Zweigwerkstatträten würde die erreichte Interessenbündelung wie-
der rückgängig machen und zudem zu einem erheblichen organisatorischen Mehrauf-
wand führen. Zweigwerkstatträte erscheinen auch nicht mehr vordringlich, wenn die Zahl 
der Werkstattratsmitglieder erhöht wird. Denn dann steigt auch die Chance von Beschäf-
tigten in Zweigwerkstätten, gewählt zu werden und die Interessen ihrer dortigen Kollegin-
nen und Kollegen zu vertreten. 

Zu Nummer 4 (§ 5) 

Künftig wird zwischen Mitwirkung und Mitbestimmung unterschieden. Die aus der Sicht 
der Werkstatträte besonders wichtigen Bereiche werden zum Gegenstand einer Mitbe-
stimmung gemacht. Im Wesentlichen sind dies Arbeitszeit, Arbeitsentgelte, technische 
Einrichtungen, Weiterbildung, soziale Aktivitäten der Werkstattbeschäftigten (Absatz 2). 
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Die in der Mitwirkung verbleibenden Bereiche sind in Absatz 1 zusammengefasst. Die 
Gegenstände, die insgesamt der Mitbestimmung und der Mitwirkung unterliegen, sind im 
Wesentlichen unverändert. Neu ist, dass die für die Lohnhöhe maßgeblichen wirtschaftli-
chen und finanziellen Verhältnisse auch in leichter Sprache darzulegen sind (Absatz 1 
Nummer 1). Neu ist auch ein Mitwirkungsrecht bei Umsetzung auf einen anderen Arbeits-
platz (Absatz 1 Nummer 5). 

Absatz 3 (Unterrichtungs- und Anhörungsrecht, Anrufung der Vermittlungsstelle) bleibt 
inhaltlich unverändert. 

Nach Absatz 4 verbleibt es für die Mitwirkung beim geltenden Recht, d.h. die Vermitt-
lungsstelle macht einen Einigungsvorschlag, und die Werkstatt entscheidet unter Berück-
sichtigung dieses Vorschlages endgültig. Sie ist dabei - wie bisher - nicht verpflichtet, den 
Einigungsvorschlag zu übernehmen. 

Bei der Mitbestimmung (Absatz 5) erhält die Vermittlungsstelle eine stärkere Position. In 
diesen Fällen entscheidet die Vermittlungsstelle wie im Betriebsverfassungsrecht endgül-
tig. In Angelegenheiten, die nur einheitlich für Werkstattbeschäftigte und das Anleitungs- 
und Betreuungspersonal geregelt werden können und die Gegenstand einer Betriebsver-
einbarung sind oder sein sollen, haben Betriebsrat und Werkstattrat unverändert auf eine 
einvernehmliche Regelung hinzuwirken (Absatz 6 Satz 1). 

Absatz 6 Satz 2 entspricht den heutigen Absätzen 2 und 4. Er ermöglicht damit weiterge-
hende, in einer Vielzahl von Werkstätten in der Vergangenheit bereits praktizierte, einver-
nehmliche Formen der Beteiligung in Mitwirkungsangelegenheiten, so bei Festen, Feiern, 
Dienstjubiläen und Freizeitveranstaltungen. 

Zu Nummer 5a (§ 6) 

Absatz 2 regelt das allgemeine Verfahren der Vermittlungsstelle. Mit dem neuen Satz 1 
wird klargestellt, dass die Vermittlungsstelle wie auch die Einigungsstelle nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern tätig werden muss. 
Die 12-Tage-Frist für die Mitwirkung wird in Absatz 3 wieder aufgegriffen. 

Zu Nummer 5b (§ 6) 

Absatz 3 wird redaktionell so angepasst, dass er auch die neu eingeführte Mitbestimmung 
berücksichtigt. 

Zu Nummer 6 (§ 13) 

Nach § 13 bestellt der Werkstattrat für die nächste Wahl einen Wahlvorstand. Durch die 
Einfügung wird sichergestellt, dass einem so bestellten Wahlvorstand immer auch eine 
Frau angehört. 

Zu Nummer 7 (§ 32) 

Die Einfügung stellt sicher, dass zu den Sitzungen des Werkstattrats auch die Frauenbe-
auftragte rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen wird. 

Zu Nummer 8a (§ 37) 

Der Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Werkstattrats in größeren Werkstätten auf bis 
zu 13 Mitglieder folgend hat durch die Ergänzung des Satzes 3 nun neben der oder dem 
Vorsitzenden auch die Person, die sie oder ihn vertritt, Anspruch auf Freistellung von der 
Tätigkeit. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in größeren Werkstätten, 
die in der Regel mehrere Betriebsstätten haben, die wahrzunehmenden Aufgaben so um-
fangreich sein, dass die oder der Vorsitzende Unterstützung durch ein weiteres freigestell-
tes Mitglied des Werkstattrats benötigt. 

Zu Nummer 8b (§ 37) 

Der Anspruch auf Freistellung zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
wird von zehn auf 15 Tage je Amtszeit erhöht. Dies entspricht der Regelung in § 37 Ab-
satz 7 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz für die Mitglieder des Betriebsrats. 
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Zu Nummer 9a (§ 39) 

Der neue Satz 2 regelt, dass neben den Kosten für die Teilnahme an Schulungs- und Bil-
dungsveranstaltungen nach § 37 Absatz 4 auch die Kosten von der Werkstatt zu tragen 
sind, die durch die Interessenvertretung der Werkstatträte auf Bundes- und Landesebene 
entstehen. Die durch die Erfüllung dieser Aufgabe entstehenden Kosten werden den 
Werkstätten im Rahmen der Vergütungen nach § 41 Absatz 3 Satz 3 Nummer 1 SGB IX 
ersetzt. 

Zu Nummer 9b (§ 39) 

Die Streichung ermöglicht dem Werkstattrat, auch auf eine Vertrauensperson zurückzu-
greifen, die nicht in der Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt ist, sondern von 
außen kommt. In der Vergangenheit hatten Werkstatträte darüber geklagt, dass Vertrau-
enspersonen, die aus dem Fachpersonal der Einrichtung stammen, von der Werkstattlei-
tung abhängig seien und bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe von der Werkstattleistung 
beeinflusst werden könnten. Die Möglichkeit, eine Vertrauensperson aus dem Fachperso-
nal der Werkstatt zu wählen, bleibt aber bestehen. 

Zu Nummer 10 (Abschnitt 4a) 

Abschnitt 4a regelt die Frauenbeauftragten näher, die durch den neuen § 139 Absatz 5 
SGB IX in den Werkstätten für behinderte Menschen eingeführt worden sind. 

Zu § 39a (Aufgaben und Rechtsstellung) 

Die Frauenbeauftragten sollen den in den Werkstätten beschäftigten behinderten Frauen 
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung stehen und ihre Interessen gegenüber der 
Werkstattleitung vertreten. Zu diesem Zweck sollen Werkstattleitung und Frauenbeauf-
tragte in der Regel einmal im Monat zu einem Gespräch zusammen kommen (§ 39a Ab-
satz 1). 

Wesentlicher Anknüpfungspunkt der Frauenbeauftragten sind die Gleichstellung von 
Männern und Frauen, die Vereinbarkeit von Familie und Beschäftigung und der Schutz 
vor körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt. Über Maßnahmen der Werkstattlei-
tung, die in diesen Bereichen Auswirkungen haben können, ist die Frauenbeauftragte 
deshalb rechtzeitig, umfassend und in angemessener Weise zu unterrichten (§ 39a Ab-
satz 2). Dies entspricht den Unterrichtungsrechten des Werkstattrates in § 5 Absatz 3. 
Eine Möglichkeit zur Anrufung einer Vermittlungsstelle ist anders als bei der Mitwirkung 
des Werkstattrats nicht vorgesehen. Eine solche Instanz besteht auch für Gleichstel-
lungsbeauftragte in Betrieben und Verwaltungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht. In 
Fällen, in denen die Frauenbeauftragte mit einer durch die Werkstattleitung beabsichtigten 
Maßnahme nicht einverstanden ist, ist der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten gegeben. 
Die Arbeitsgerichte sind in den Angelegenheiten der Mitwirkung und nunmehr auch der 
Mitwirkung der Frauenbeauftragten nach § 139 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
zuständig (§ 2a Absatz 1 Nummer 3a Arbeitsgerichtsgesetz). 

Um die Belange der behinderten Frauen auch gegenüber dem Werkstattrat und allen 
Werkstattbeschäftigten deutlich machen zu können, kann die Frauenbeauftragte an den 
Sitzung des Werkstattrates und an den Werkstattversammlungen teilnehmen und hat 
auch das Recht, dort zu sprechen (§ 39a Absatz 3). 

Nach § 39a Absatz 4 gelten für die persönlichen Rechte und Pflichten der Frauenbeauf-
tragten die für die Werkstatträte geltenden Vorschriften des § 37 entsprechend. Das heißt 
insbesondere, dass Frauenbeauftragte in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder 
wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden dürfen. Sie sind von ihrer 
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn und soweit es zur 
Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In Werkstätten mit mindestens 200 weibli-
chen Wahlberechtigten ist die Frauenbeauftragte auf Wunsch von der Tätigkeit freizustel-
len, in Werkstätten mit mehr als 700 weiblichen Wahlberechtigten auch die Stellvertrete-
rin. Für erforderliche Schulungs- und Bildungsveranstaltungen besteht pro Amtszeit ein 



 - 362 - Bearbeitungsstand: 26.04.2016  11:48 Uhr 

Freistellunganspruch von 15 Tagen, bei erstmaliger Amtsführung von 20 Tagen. Über in 
Ausübung des Amtes bekannt gewordene Tatsachen ist Stillschweigen zu bewahren. 

Nach § 39a Absatz 4 in Verbindung mit § 38 kann die Frauenbeauftragte Sprechstunden 
einrichten. Der Besuch dieser Sprechstunden berechtigt die Werkstatt nicht zur Minde-
rung des Arbeitsentgeltes der Werkstattbeschäftigten. 

Nach § 39a Absatz 4 in Verbindung mit § 39 trägt die Werkstatt die durch die Tätigkeit der 
Frauenbeauftragten entstehenden notwendigen Kosten. Dazu gehört auch der Aufwand 
für die Fortzahlung des Arbeitsentgeltes während der Arbeitsbefreiung und für Fortbil-
dungsveranstaltungen. Da die Mitwirkung durch Frauenbeauftragte zu den von der Werk-
statt zu erfüllenden fachlichen Anforderungen gehört (§ 139 Absatz 5 SGB IX, § 14 WVO), 
hat der Rehabilitationsträger diese Kosten zu übernehmen (§ 41 Absatz 3 Satz 3 Num-
mer 1 SGB IX). Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf zur Minderung dieser Kosten nicht 
in Anspruch genommen werden (§ 41 Absatz 4 letzter Satz SGB IX). Weiterhin sind für 
die Sprechstunden und die laufende Geschäftstätigkeit in erforderlichem Umfang Räume, 
sächliche Mittel und eine Bürokraft zur Verfügung zu stellen. Je nach Größe der Werkstatt 
wird es ausreichen, wenn der Frauenbeauftragten eine Bürokraft auf Anforderung, sei es 
stundenweise oder für bestimmte Tage, zur Verfügung gestellt wird. Schließlich ist der 
Frauenbeauftragten auf Wunsch eine Person an die Seite zu stellen, die sie bei ihrer Tä-
tigkeit unterstützt. Die Frauenbeauftragte kann auch eine Vertrauensperson von außer-
halb der Werkstatt wählen. 

Die Stellvertreterin vertritt die Frauenbeauftragte im Verhinderungsfall. Auch sie darf nicht 
in der Ausübung ihres Amtes behindert oder wegen dieser Tätigkeit benachteiligt oder 
begünstigt werden. Die Frauenbeauftragte kann ihre Vertreterin nach dem Vorbild der 
Schwerbehindertenvertretung zu bestimmten Aufgaben heranziehen. Soweit sie in dieser 
Funktion tätig wird, ist sie ohne Minderung des Arbeitsentgeltes von der Arbeitsleistung zu 
befreien. Ab 700 wahlberechtigten Frauen ist auch die Stellvertreterin auf Wunsch von 
ihrer Tätigkeit freizustellen (§ 39a Absatz 5 in Verbindung mit § 37)). 

Zu § 39b (Wahlen und Amtszeit) 

Nach § 39b Absatz 1 sollen die Wahlen der Frauenbeauftragten zusammen mit den Wah-
len der Werkstatträte stattfinden, also regelmäßig alle vier Jahre (§ 12). Das hat den Vor-
teil, dass Werkstattrat und Frauenbeauftragte dann dieselbe Amtszeit haben, in der sie 
zusammen arbeiten können. Darüber hinaus sprechen auch praktische Gründe dafür, die 
Wahlen gleichzeitig stattfinden zu lassen. Wahlberechtigung und Wählbarkeit sind wie 
beim Werkstattrat geregelt. Berechtigt, eine Frauenbeauftragte zu wählen, sind also alle in 
der Werkstatt beschäftigten behinderten Frauen, die keine Arbeitnehmerinnen sind (§ 10). 
Wählbar sind alle wahlberechtigten Frauen, die am Wahltag seit mindestens sechs Mona-
ten in der Werkstatt beschäftigt sind. Dabei werden Zeiten des Eingangsverfahrens und 
der Teilnahme an Maßnahmen im Berufsbildungsbereich angerechnet (§ 11). 

Nach § 39b Absatz 2 folgen die Vorbereitung und die Durchführung der Wahl grundsätz-
lich denselben Regeln wie die Wahl zum Werkstattrat. Der Wahlvorstand für die Werk-
stattratswahl soll auch die Wahl der Frauenbeauftragten vorbereiten und durchführen. 
Dies ist bei gleichzeitiger Wahl sinnvoll. Es ist auch deswegen angemessen, weil der 
neue § 13 Absatz 1 Satz 2 sicherstellt, dass dem vom Werkstattrat bestellten Wahlvor-
stand in jedem Fall auch eine Frau angehören muss. Trotzdem ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass die wahlberechtigten Frauen in einer eigenen Versammlung ihren eigenen 
Wahlvorstand wählen, wenn sie dies für angebracht halten. Unabhängig davon gelten für 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl die §§ 14 bis 28, die auch für die Wahl des 
Werkstattrates gelten. 

§ 39b Absatz 3 regelt die Amtszeit der Frauenbeauftragten. Wie die Amtszeit des Werk-
stattrates beträgt sie in der Regel vier Jahre (§ 29). Die Regelungen zum Erlöschen des 
Amtes und zum Nachrücken lehnen sich an die Regelungen für den Werkstattrat an (vgl. 
§ 30). Wenn die Ämter der Frauenbeauftragten und der Stellvertreterin aus der Vorschlag-
liste nicht mehr besetzt werden können, findet für beide Positionen eine außerplanmäßige 
Wahl statt. 
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Zu Artikel 22 (Änderung der Frühförderungsverordnung) 

Zu Nummer 1 

Dies ist eine Folgeänderung aufgrund der Neustrukturierung im SGB IX. 

Zu Nummer 2a 

Dies ist eine Folgeänderung zu § 6a (siehe Nummer 7) wegen der dort aufgelisteten wei-
teren Leistungen. 

Zu Nummer 2b 

Dies ist eine Folgeänderung zu § 46 Absatz 2 SGB IX, in welchem andere nach Landes-
recht unter Sicherstellung der Interdisziplinarität zugelassene Einrichtungen als mögliche 
Leistungserbringer ergänzt wurden. 

Zu Nummer 2c 

Der Abschluss verbindlicher Landesrahmenvereinbarungen wird in § 46 Absatz 4 und 6 
SGB IX geregelt und eine entsprechende Regelung in der FrühV erübrigt sich somit 
(Folgeänderung). 

Zu Nummer 3 

Dies ist eine Folgeänderung zu § 46 Absatz 1 SGB IX (siehe Nummer 2b) 

Zu Nummer 4 

Es soll hiermit sichergestellt werden, dass auch durch die Sozialpädiatrischen Zentren 
Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung in mobiler Form erbracht werden kön-
nen, wenn es der Einzelfall erfordert. 

Zu Nummer 5a 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 

Zu Nummer 5b 

Dem Umstand, dass es hier um medizinisch-therapeutische Leistungen im Konzept der 
interdisziplinären Frühförderung geht, wird die Verwendung des Begriffs „Heilmittel“ nicht 
gerecht. In der Regel besteht für die therapeutischen Leistungen wegen der umfassenden 
Einbeziehung der Familie, der Bearbeitung komplexer Sachverhalte, der indirekten Leis-
tungsanteile durch umfangreichere Dokumentation und Teamarbeit, der aufsuchenden 
Arbeit in der Familie mit besonderen Behandlungsbedingungen sowie ggf. der Beschäfti-
gung mit der Hilfsmittelversorgung ein erhöhter Zeitbedarf. 

Vor diesem Hintergrund bildet der in der FrühV verwendete, leistungsrechtlich bereits an-
derweitig besetzte Begriff „Heilmittel“ die Leistung im Rahmen der interdisziplinären 
Frühförderung nicht hinreichend ab. 

Im Rahmen der Novellierung der Heilmittel-Richtlinie Ende 2003 wurde darin (Ziffer 16.3) 
festgelegt, dass „Heilmittel nicht anstelle von therapeutischen Leistungen verordnet wer-
den dürfen, wenn diese im Rahmen der Frühförderung nach § 46 SGB IX in Verbindung 
mit der FrühV vom 24.06.2003 und Verträgen mit der Frühförderstelle von dieser als the-
rapeutische Leistungen zu erbringen sind“. Medizinisch-therapeutische Leistungen durch 
die Frühförderstellen fallen nicht unter die Heilmittel-Richtlinie und können demnach nicht 
über das Heilmittelbudget abgerechnet werden. Das heißt: „Heilmittel“ und „medizinisch-
therapeutische Leistungen“ sind nicht gleichbedeutend. Trotz erfolgter Erläuterung auch 
im Gemeinsamen Rundschreiben BMAS/BMG zeigen sich in der Praxis Schwierigkeiten 
in inhaltlicher und finanzieller Hinsicht. Eine Klarstellung, dass die Heilmittel-Richtlinie in 
Bezug auf die Erbringung von Frühförderleistungen keine Anwendung findet, ist daher 
erforderlich. 

Zu Nummer 6 

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Neufassung des SGB IX. 
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Zu Nummer 7 

Hiermit wird der Forderung Rechnung getragen, wonach die Inhalte des gemeinsamen 
Rundschreibens BMAS/BMG vom 24.06.2009 rechtsverbindlich festgeschrieben werden 
sollen. Der mit den Leistungen nach Nummer 1 bis 4 verbundene notwendige zusätzliche 
Aufwand ist bei der Vereinbarung von Vergütungssätzen angemessen zu berücksichtigen. 

Die medizinisch-therapeutischen Leistungen umfassen auch Leistungen zur Beratung, 
Unterstützung und Begleitung der Erziehungsberechtigten nach § 5 Absatz 2 FrühV. Für 
die Beratung der Erziehungsberechtigten im Rahmen heilpädagogischer Leistungen gilt 
gem. § 6 zweiter Halbsatz FrühV § 5 Absatz 2 FrühV entsprechend. Die Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen nach §§ 5 Absatz 2, 6 FrühV sind somit notwendiger Teil der 
Komplexleistung Frühförderung. Die Beratung bzw. Mitarbeit der Erziehungsberechtigten 
nach §§ 5 Absatz 2, 6 FrühV ist von besonderer Bedeutung, gerade in den ersten Lebens-
jahren des Kindes. 

Eltern, die ein Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten, sollten Zugang zu einem offe-
nen niedrigschwelligen Beratungsangebot haben. Dieses Beratungsangebot sollte vor der 
Einleitung einer Eingangsdiagnostik in Anspruch genommen werden können. Ein offenes 
und niedrigschwelliges Beratungsangebot dient einerseits der Prävention und Früherken-
nung und verhindert andererseits unnötige diagnostische und therapeutische Maßnah-
men. Die Vergütung eines offenen niedrigschwelligen Beratungsangebots stellt sicher, 
dass dieses unabhängig davon erbracht wird, ob ein Bedarf an Leistungen zur Früher-
kennung und Frühförderung überhaupt festgestellt wird und wenn der Bedarf besteht, die 
Leistung(en) einzeln oder als Komplexleistung zu erbringen sind. Hierdurch werden Fehl-
anreize seitens der Leistungserbringer verhindert. Niedrigschwellige Beratungsangebote 
bieten die Möglichkeit eines möglichst frühzeitigen Zugangs zu den erforderlichen Leis-
tungen im Sinne der UN BRK (Artikel 26 Absatz 1, siehe Buchstabe a). 

Als interdisziplinäre Leistung beinhaltet die Komplexleistung Frühförderung auch den Aus-
tausch der beteiligten Fachrichtungen in Form von Teambesprechungen, die Dokumenta-
tion von Daten und Befunden, die Abstimmung und den Austausch mit anderen, das Kind 
betreuenden Institutionen und gegebenenfalls Fortbildung und Supervision. Diese zusätz-
lichen Leistungen sichern den Austausch der beteiligten Fachrichtungen und damit den 
interdisziplinären Charakter der Komplexleistung Frühförderung. 

Die Komplexleistung Frühförderung ist grundsätzlich auch in Form mobil aufsuchender 
Hilfen, d. h. außerhalb von Interdisziplinären Frühförderstellen und Sozialpädiatrischen 
Zentren, zu erbringen. Dies gilt sowohl in Bezug auf die heilpädagogischen, als auch in 
Bezug auf die medizinisch-therapeutischen Leistungen; vgl. § 3 Satz 2 und § 4 Satz 3 
FrühV. Für die mobile Form der Frühförderung kann es sowohl fachliche als auch organi-
satorische Gründe geben, etwa unzumutbare Anfahrtswege in ländlichen Gegenden. Eine 
medizinische Indikation ist somit nicht die alleinige Voraussetzung für die mobile Erbrin-
gung der Komplexleistung Frühförderung. 

Zu Nummer 8a 

Die Zusammenstellung des Förder- und Behandlungsplans ist ohne nachteilige Folgen für 
die Beteiligten auch elektronisch möglich. Die gesetzliche Änderung wird den veränderten 
Rahmenbedingungen von zunehmend digitalisieren Arbeitsabläufen gerecht und folgt 
dem Programm der Bundesregierung „Digitale Verwaltung 2020". 

Zu Nummer 8b 

Nicht alle Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung sind zwingend als Komplex-
leistung zu erbringen. Durch entsprechende Benennung der Einzelleistungen und Be-
gründung der Notwendigkeit der Leistungserbringung in interdisziplinärer Form soll si-
chergestellt werden, dass nicht jede Frühförderleistung als Komplexleistung erbracht wird, 
wenn die Notwendigkeit hierfür nicht besteht. 

Zu Nummer 8c 

Folgeänderung zu Nummer b. 
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Zu Nummer 9 

Dies ist eine Folgeänderung zu § 46 Absatz 1 SGB IX (siehe Nummern 2b, 3 und 9a). 

Zu Nummer 10 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 46 Absatz 5 SGB IX, welcher die Übernah-
me oder Teilung der Kosten zwischen den beteiligten Rehabilitationsträgern regelt. Damit 
erübrigt sich eine Regelung hierzu in der FrühV. 

Zu Artikel 23 (Änderung der Aufwendungserstattungs-Verordnung) 

Zu Nummern 1 bis 3 

Folgeänderungen aus der Erweiterung der Verordnungsermächtigung in § 180 des 
Sechsten Buches aufgrund der Zulassung anderer Leistungsanbieter als Alternativen zu 
Werkstätten für behinderte Menschen im Neunten Buch Sozialgesetzbuch sowie sprachli-
che Anpassung an die Umbenennung der Integrationsprojekte in Inklusionsprojekte in Teil 
3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. 

Zu Artikel 24 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Aufgrund der Aufhebung des Sechsten Kapitels des SGB XII als Folge der Verschiebung 
der Vorschriften für die Eingliederungshilfe in Teil 2 des SGB IX und der sich in den ver-
bleibenden Kapiteln ergebenden umfangreichen Änderungen sowie der Einfügung des 
Siebzehnten und Achtzehnten Kapitels mit bis zum 31. Dezember 2019 befristeten Über-
gangsregelungen im SGB XII wird für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
Möglichkeit geschaffen, das SGB XII in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung neu 
bekannt zu machen. 

Zu Artikel 25 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Absatz 1 regelt das grundsätzliche Inkrafttreten der mit dem Bundesteilhabegesetz ver-
bundenen Reform zum 1. Januar 2018 durch Einführung eines neuen SGB IX-
Stammgesetzes. Auch zum 1. Januar 2018 wird das neue Vertragsrecht der Eingliede-
rungshilfe im SGB IX Teil 2 verortet, um bereits im Vorfeld des Inkrafttretens von Artikel 1 
Teil 2 Regelungen auf vertraglicher Basis mit Wirkung zum 1. Januar 2020 treffen zu kön-
nen. § 140 SGB XII (Artikel 11 Nummer 6) enthält die korrespondierende Übergangsrege-
lung, nach der die Leistungen der Eingliederungshilfe bis zum 31. Dezember 2019 auf der 
Basis des geltenden Vertragsrechtes zu erbringen sind. 

Nach Absatz 2 werden die Änderungen im Schwerbehindertenrecht in Artikel 2 sowie die 
Folgeänderungen in den Artikeln 17 und 21 auf den frühestmöglichen Zeitpunkt nach Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfahrens, also auf den Tag nach Verkündung des Bundes-
teilhabegesetzes vorgezogen. 

Nach Absatz 3 tritt der erste Reformschritt für spürbare Verbesserungen bei der Einkom-
mens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe innerhalb des Fürsorgesys-
tems des SGB XII bereits zum 1. Januar 2017 in Kraft. Die Übergangszeit bis zum 1. Ja-
nuar 2020 für die übrigen Rechtsänderungen im SGB XII trägt den notwendigen Umstel-
lungsprozessen für die neue Personenzentrierung der Leistungen in der Eingliederungs-
hilfe Rechnung. 

Nach Absatz 4 tritt der zweite Reformschritt für spürbare Verbesserungen bei der Ein-
kommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 in 
Kraft. Hiermit verbunden ist die Neuverortung der gesamten Eingliederungshilfe als ei-
genständiges Leistungsgesetz innerhalb des SGB IX. 

Durch das Inkrafttreten des Zweiten Teils des Neunten Buches zum 1. Januar 2020 und 
der damit zusammenhängenden Änderungen des Zwölften Buches ergeben sich auch 
Folgeänderungen im Elften Buch, die jeweils zeitgleich in Kraft zu treten haben, um ein 
nahtloses Ineinandergreifen der Regelungen zu gewährleisten. 
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Die Folgeänderungen zum zweiten Reformschritt in der Eingliederungshilfe in den Artikeln 
15 (Bundesversorgungsgesetz) und 19 (Änderungen weiterer Vorschriften) treten eben-
falls am 1. Januar 2020 in Kraft. 

Absatz 4 Satz 2 regelt das Außerkrafttreten der Eingliederungshilfe-Verordnung.  


